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Zu diesem Heft

„Bild und Bibel“ heift das Leitthema des Jahres 2015 in der Reformations-
dekade Wie CHS Bild und Bibel zusammengehören, lässt sich AUS Luthers
Äußerungen ZU!T Forderung ach Entfernung der Bildwerke AUS den Kirchen
ablesen, die ich auf den folgenden Seiten zusammengestellt habe €1 geht
es natürlich nicht Bilder sich, sondern Bilder ın der Kirche Sie
sind nicht nötig, können auch schaden, wenn S1eE Vom Christusevangelium
ablenken, können aber auch sinnvoll diesem hinführen und das biblische
Bild des T1STIUS und seiner Zeugen verstärken und verdeutlichen.

Im Aufsatzteil dieses es lenkt Jochen chmidt die Aufmerksamkeit auf
die Rede VOIN Tugenden ın Luthers Ethik, die sich scharf eın weltlich-
philosophisches Tugendkonzept richtet und diesem einen paradox-christli-
chen Tugendbegriff gegenüberstellt. Um die Rezeption des Reformatorischen
iın sehr verschiedenen Kontexten des Jahrhunderts geht in zwel weıteren
Beiträgen: Klaus Fitschen oeht der biographischen und literarischen Bedeu-
tung des Pfarrhauses für Jochen Klepper nach, und Wichmann Von Meding
stellt Paul Tillichs knappe Skizze einer Theologie des Wittenberger Reforma-
tOrSs VOT und vergleicht s$1e mıt der Anlage großer Gesamtdarstellungen.

Michael Plathow berichtet VOoNn der Tagung der Luther-Gesellschaft, die
sich uS verschiedenen Blickwinkeln mıt Luthers Sicht der Politik und ihren
Folgen beschäftigt hat:; ein1ige der eiträge dieser Tagung werden in einem der
folgenden efte dieser Zeitschrift nachzulesen seın.

DIe Bücherschau Ende des Heftes verwelst anderem auf ein1ıge Neu
erschienene Lexika und Handbücher, und alle langen und kurzen H1ınwelse
aufGedrucktes Luther und Luther herum eröffnen vielfältige Chancen,
och mehr lesen als dieses Heft

Hellmut Zschoch
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Zu diesem Heft

 -Bild und Bibel“ heißt das Leitthema des Jahres 2015 in der Reformations״
dekade. Wie eng Bild und Bibel zusammengehören, lässt sich aus Luthers 
Äußerungen zur Forderung nach Entfernung der Bildwerke aus den Kirchen 
ablesen, die ich auf den folgenden Seiten zusammengestellt habe. Dabei geht 
es natürlich nicht um Bilder an sich, sondern um Bilder in der Kirche: Sie 
sind nicht nötig, können auch schaden, wenn sie vom Christusevangelium 
ablenken, können aber auch sinnvoll zu diesem hinführen und das biblische 
Bild des Christus und seiner Zeugen verstärken und verdeutlichen.

Im Aufsatzteil dieses Heftes lenkt Jochen Schmidt die Aufmerksamkeit auf 
die Rede von Tugenden in Luthers Ethik, die sich scharf gegen ein weltlich- 
philosophisches Tugendkonzept richtet und diesem einen paradox-christli- 
chen Tugendbegriff gegenüberstellt. Um die Rezeption des Reformatorischen 
in sehr verschiedenen Kontexten des 20. Jahrhunderts geht es in zwei weiteren 
Beiträgen: Klaus Fitschen geht der biographischen und literarischen Bedeu- 
tung des Pfarrhauses für Jochen Klepper nach, und Wichmann von Meding 
stellt Paul Tillichs knappe Skizze einer Theologie des Wittenberger Reforma- 
tors vor und vergleicht sie mit der Anlage großer Gesamtdarstellungen.

Michael Plathow berichtet von der Tagung der Luther-Gesellschaft, die 
sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit Luthers Sicht der Politik und ihren 
Folgen beschäftigt hat; einige der Beiträge dieser Tagung werden in einem der 
folgenden Hefte dieser Zeitschrift nachzulesen sein.

Die Bücherschau am Ende des Heftes verweist unter anderem auf einige neu 
erschienene Lexika und Handbücher, und alle langen und kurzen Hinweise 
auf Gedrucktes zu Luther und um Luther herum eröffnen vielfältige Chancen, 
noch mehr zu lesen als dieses Heft.

Hellmut Zschoch
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Gefahr und utzen der Bilder
Einige Bemerkungen Luthers AUS den Jahren 1522, 1525 und 1529

Bearbeitet VON Hellmut Zschoch

Im Marz 15272 Luther Von der artburg zurück. Die „Wittenberger Unruhen“,
urc. das Draängen se1ines ollegen Andreas Bodenstein Von Karlstadt auf äußere Ver-
änderung des Kirchenwesens befeuert, lassen ih befürchten, das VoNn ihm vertretene
Evangelium werde chaden nehmen und uUurc Außerlichkeiten überdeckt werden.
Unter anderem geht 6S die Bildwerke in den Kirchen, die Karlstadt unfer erufung
auf das 1m Dekalog entfernt en ıll In Wittenberg und andernorts hat das
neben geordneter Entfernung Von Bildwerken AU$s den Kirchen auch bilderstürme-
rischen Aktionen geführt.

Luther nımmt in der dritten seiner Invokavitpredigten 11l März ZUT Bilderfrage
Stellung' und publiziert seine Stellungnahme wenig spater in der Schrift „Von beider-
lei Gestalt des Sakraments nehmen und anderer Neuerung”.“ Dabei unterscheidet

den Missbrauch der Bilder VOonNn einem möglichen zulässigen eDrauc Nicht das
Vorhandensein der Bilder ist das eigentliche Problem, sondern ihre Einschätzung als
religiös guteer Vordringlich ist die Evangeliumspredigt, nicht eine (iesetz-
gebung. Der Missbrauch verschwindet dann Von elbst, und die Bilder werden ZUur

unschuldigen Augenweide und ZuU kirchlichen chmuck, v“ keinen chaden
richtet. Hier leicht ekürzt seine Ausführungen:”
ES ist nicht unrecht, Bilder haben Immerhin hat ott selbst 1m Alten
Testament die eiserne Schlange aufrichten lassen und die Cherubim der
goldenen Lade ott hat aber verboten, Bilder anzubeten: CS ist wahr, ass
s$1e gefährlich sind, und ich hätte lieber, ass auf den Altären keine waren.
Dass CS aber deshalb rlaubt sel, s1e verbrennen, entehren und nicht

dulden, können WITFr nicht beweisen. Meine Begründung ist die Folgende:
uch der Teutel un: seine Papstanhänger wollen vortrefflich seın und nichts
Unrechtes haben Wenn du 1U  - vorbringst, die Bilder eilanden sich
ın großem Missbrauch und deswegen Ur{ife [Nan S1€ nicht behalten, sondern
IMUSSeE sS1e entehren und verbrennen, werden s1e entgegnen, ass sS$1e s1e nicht
missbrauchen. Wie willst du S$1Ee überzeugen? Weib und Weın sind auch SC-
fährlich und werden missbraucht: und Wa annn nicht missbraucht werden?
Du aber ast nicht den Missbrauch, sondern die Bilder selbst angegriffen, die
ich doch auch ZU (Gruten gebrauchen kann.*

11L, 26-530.
10 {L, (1) 11—41,; Zu den Bildern dort 33mN Z# ** DIiese un! die folgenden exte habe ich in ıne gegenwartsnähere Sprachgestalt übertragen.
U., 3,18—29.
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Gefahr und Nutzen der Bilder
Einige Bemerkungen Luthers aus den Jahren 1522,1525 und 1529 

Bearbeitet von Hellmut Zschoch

Im März 1522 kehrt Luther von der Wartburg zurück. Die ״Wittenberger Unruhen“, 
durch das Drängen seines Kollegen Andreas Bodenstein von Karlstadt auf äußere Ver- 
änderung des Kirchenwesens befeuert, lassen ihn befürchten, das von ihm vertretene 
Evangelium werde Schaden nehmen und durch Äußerlichkeiten überdeckt werden. 
Unter anderem geht es um die Bildwerke in den Kirchen, die Karlstadt unter Berufung 
auf das Gebot im Dekalog entfernt haben will. In Wittenberg und andernorts hat das 
neben geordneter Entfernung von Bildwerken aus den Kirchen auch zu bilderstürme- 
rischen Aktionen geführt.

Luther nimmt in der dritten seiner Invokavitpredigten am 11. März zur Bilderfrage 
Stellung1 und publiziert seine Stellungnahme wenig später in der Schrift ״Von beider- 
lei Gestalt des Sakraments zu nehmen und anderer Neuerung“.2 Dabei unterscheidet 
er den Missbrauch der Bilder von einem möglichen zulässigen Gebrauch. Nicht das 
Vorhandensein der Bilder ist das eigentliche Problem, sondern ihre Einschätzung als 
religiös gute Werke. Vordringlich ist die Evangeliumspredigt, nicht eine neue Gesetz- 
gebung. Der Missbrauch verschwindet dann von selbst, und die Bilder werden zur 
unschuldigen Augenweide und zum kirchlichen Schmuck, was keinen Schaden an- 
richtet. Hier -  leicht gekürzt -  seine Ausführungen:3

Es ist nicht unrecht, Bilder zu haben. Immerhin hat Gott selbst im Alten 
Testament die eiserne Schlange aufrichten lassen und die Cherubim an der 
goldenen Lade. Gott hat aber verboten, Bilder anzubeten; es ist wahr, dass 
sie gefährlich sind, und ich hätte es lieber, dass auf den Altären keine wären. 
Dass es aber deshalb erlaubt sei, sie zu verbrennen, zu entehren und nicht 
zu dulden, können wir nicht beweisen. Meine Begründung ist die Folgende: 
Auch der Teufel und seine Papstanhänger wollen vortrefflich sein und nichts 
Unrechtes getan haben. Wenn du nun vorbringst, die Bilder befänden sich 
in großem Missbrauch und deswegen dürfe man sie nicht behalten, sondern 
müsse sie entehren und verbrennen, werden sie entgegnen, dass sie sie nicht 
missbrauchen. Wie willst du sie überzeugen? Weib und Wein sind auch ge- 
fährlich und werden missbraucht; und was kann nicht missbraucht werden? 
Du aber hast nicht den Missbrauch, sondern die Bilder selbst angegriffen, die 
ich doch auch zum Guten gebrauchen kann.4

1 WA 10 III, 26-30.
2 WA 10II, (1) 11-41, zu den Bildern dort 33 f.
3 Diese und die folgenden Texte habe ich in eine gegenwartsnähere Sprachgestalt übertragen.
4 A.a.D., 33,18-29.
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Gefahr und Nutzen der Bilder

Wır mMUusSsSen klug den hübschen Teufel echten und die Bilder
lassen, aber kräftig predigen nicht LIUT den Missbrauch und die Ge-
fahr, ass INan S1e anbetet. Das ist das Wenigste, und s1e können leicht SapCNM,
ass du verrückt bist, wWenln du S1Ce beschuldigst, Stein und olz anzubeten.
ondern WIr IMUSsSeN den Hauptmissbrauch predigen, den die apst-
anhänger treiben, ass S$1Ee namlich die Bilder darum ın die Kirchen bringen,
weil SiEe meınen, damit eın gutes Werk tun und ott einen Dienst e_

welsen. WAar wird keiner einen Olchen Unglauben bekennen, aber I1NUS$S

1mM Herzen se1n, wenn 65 rechten christlichen Glauben tchlt Sieh d mıt
einem solchen Wort hast du den Bildern mehr geschadet, als alle Welt mıt
Gewehren und Schwertern ftun annn Wenn die einfachen Leute wissen, ass
CS eın Gottesdienst ist; wWenn INan Bilder aufstellt, werden S1eE 655 auch ohne
eın Drängen VON selbst lassen und sS1e DNUF au Freude oder als Schmuck
die Wände malen lassen oder 1ın anderer Weise gebrauchen, ass ohne
Sünde geschieht.”
1525 kommt Luther bei seiner umfassenden Abrechnung mit Karlstadt in der Schrift
„Von den himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament“® noch einmal
ausführlich auf die Bilder sprechen. Wieder unterscheidet die acC der Bilder
über die Herzen und (jewissen VONn dem aufßeren Sinneseindruck: Der gebotene Bil-
dersturm esteht darin, die Bilder den Herzen reißen. annn sind die Bilder,
die VOTL ugen sind, ohne eigene ac| und richten keinen chaden ESs kann dann
sinnvoll se1In, Bilder zerstören, die ZUIN Missbrauch einladen. Aber Luther kennt
auch Bilder, die dem Glauben nutzen Sie erinnern Gottes Heilstaten, insbesondere
das Kruzifix, und S1€e bezeugen ottes Beistand für die Glaubenden, 7, die recht Vel -
standenen Heiligenbilder. Hıer 1Ur wenige Ausschnitte:

eım Sturm die Bilder bin ich VOrLrSCHANISEN, ass ich sSite zuerst durch
das Wort Gottes au den Herzen reifßen und sS1e€ wertlos und verac  1C
chen wollte SO ist schon geschehen, bevor Karlstadt VO Bilderstürmen
raumte Denn nachdem S$1e Au 5 den Herzen entfernt worden sind, chaden Sie
nicht mehr, WEenn INa s1Ce VOT ugen hat ber Karlstadt, dem den Herzen
nichts liegt, hat das umgedreht und S$1C U den ugen gerissen und 1mM Herzen
bestehen lassen.'

Denn wWwWenn die Herzen unterrichtet sind, ass 111A111l ott allein durch den
Glauben gefällt und ihm mıt den Bildern eın Gefallen geschieht, sondern
sich verlorene Mühe und Kosten handelt, ann lassen die Leute Vonmn selbst
freiwillig davon ab, verachten die Bilder und lassen keine mehr machen.®

Wenn ich evangelisch VOIN den Bildern rede, behaupte ich, ass niemand
verpflichtet 1Sst, Bilder VOoNn ott mıt Gewalt zerstoren Vielmehr ist

U., ,4-17/
18, 37) 2-2
ÜU., 6/, —l  SO D O., 6/, 18-21

5Gefahr und Nutzen der Bilder

Wir müssen klug gegen den hübschen Teufel fechten und die Bilder zu- 
lassen, aber kräftig predigen -  nicht nur gegen den Missbrauch und die Ge- 
fahr, dass man sie anbetet. Das ist das Wenigste, und sie können leicht sagen, 
dass du verrückt bist, wenn du sie beschuldigst, Stein und Holz anzubeten. 
Sondern wir müssen gegen den Hauptmissbrauch predigen, den die Papst- 
anhänger treiben, dass sie nämlich die Bilder darum in die Kirchen bringen, 
weil sie meinen, damit ein gutes Werk zu tun und Gott einen Dienst zu er- 
weisen. Zwar wird keiner einen solchen Unglauben bekennen, aber er muss 
im Herzen sein, wenn es am rechten christlichen Glauben fehlt. Sieh an, mit 
einem solchen Wort hast du den Bildern mehr geschadet, als es alle Welt mit 
Gewehren und Schwertern tun kann. Wenn die einfachen Leute wissen, dass 
es kein Gottesdienst ist, wenn man Bilder aufstellt, werden sie es auch ohne 
dein Drängen von selbst lassen und sie nur aus Freude oder als Schmuck an 
die Wände malen lassen oder in anderer Weise so gebrauchen, dass es ohne 
Sünde geschieht.5

1525 kommt Luther bei seiner umfassenden Abrechnung mit Karlstadt in der Schrift 
 Von den himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament“6 noch einmal״
ausführlich auf die Bilder zu sprechen. Wieder unterscheidet er die Macht der Bilder 
über die Herzen und Gewissen von dem äußeren Sinneseindruck: Der gebotene Bil- 
dersturm besteht darin, die Bilder aus den Herzen zu reißen. Dann sind die Bilder, 
die vor Augen sind, ohne eigene Macht und richten keinen Schaden an. Es kann dann 
sinnvoll sein, Bilder zu zerstören, die zum Missbrauch einladen. Aber Luther kennt 
auch Bilder, die dem Glauben nützen: Sie erinnern an Gottes Heilstaten, insbesondere 
das Kruzifix, und sie bezeugen Gottes Beistand für die Glaubenden, z. B. die recht ver- 
standenen Heiligenbilder. Hier nur wenige Ausschnitte:

Beim Sturm gegen die Bilder bin ich so vorgegangen, dass ich sie zuerst durch 
das Wort Gottes aus den Herzen reißen und sie wertlos und verächtlich ma- 
chen wollte. So ist es schon geschehen, bevor Karlstadt vom Bilderstürmen 
träumte. Denn nachdem sie aus den Herzen entfernt worden sind, schaden sie 
nicht mehr, wenn man sie vor Augen hat. Aber Karlstadt, dem an den Herzen 
nichts liegt, hat das umgedreht und sie aus den Augen gerissen und im Herzen 
bestehen lassen.7

Denn wenn die Herzen unterrichtet sind, dass man Gott allein durch den 
Glauben gefällt und ihm mit den Bildern kein Gefallen geschieht, sondern es 
sich um verlorene Mühe und Kosten handelt, dann lassen die Leute von selbst 
freiwillig davon ab, verachten die Bilder und lassen keine mehr machen.8

Wenn ich evangelisch von den Bildern rede, behaupte ich, dass niemand 
verpflichtet ist, sogar Bilder von Gott mit Gewalt zu zerstören. Vielmehr ist

5 A.a.D., 34,4-17
6 WA 18, (37) 62-214.
7 A.a.D., 67, 9-14.
8 A.a.O., 67,18-21.



Luther für heute NeR entdeckt

€es frei, und auch wWeI S1e nicht gewaltsam ZEerStOTT, begeht keine Sünde Er ist
aber verpflichtet, S1e mıt dem Wort (iottes zerstoren nicht WwI1e Karlstadt
mıt dem Gesetz, sondern mıt dem Evangelium näamlich S ass die (Je-
Ww1lssen unterrichtet und erleuchtet, ass Abgötterei ist, die Bilder anzubeten
der sich auf S1C verlassen, weil INan sich allein auf Christus verlassen soll
Danach ann S1e aufßerlich ın Ruhe lassen. ott will, ass S1€e ZerSsStior
werden, zerfallen oder erhaiten bleiben, ist für ihn egal und geht ihn nichts
gerade 5 WI1e wenn der Schlange ihr Gift WESSCHOMIMINECN worden ist Das Sapc
ich och einmal, den (jewissen ihre Freiheit Von frevelhaften (Gesetzen
und erfundenen Sünden bewahren, und nicht etwa deshalb, weil ich die
Bilder verteidigen oder die verurteilen will, die Sie zerstoren, besonders ie,
die Gottesbilder und Anbetungsbilder zerstoören Denn Von den Bildern des
Gedenkens oder des Zeugnisses, 7 B Kruzifixen und Heiligenbildern, läasst
sich auch dem (Geset7z des Mose belegen, ass s1e dulden sind. Sie sind
auch nıcht NUur dulden, sondern solange w1e s1ie Zu edenken und Zeug-
nıs aNICSCN, sind S1e en und ehren.?

Ein eispie für den evangelischen Sinn VoNn erinnernden und bezeugenden Bildern
gibt Luther, wenn 1529 seinem „Betbüchlein“ eın „Passional” beigibt, iıne Bilder-
ibel, die der Kombination einfacher Bilder mıt wenigen kurzen Bibeltexten be-
steht.!© Luther begründet das mıiıt der didaktischen Kraft der Bilder, die auf das Wort
Cjottes bezogen ist. eutlic. lst, w1ie Luther In seiner Begründung den Ort der Bilder
IN der Kirche 1Ns Buch verschiebt und damit zugleic 1Ns Haus und in die Schule,
die Texte gelesen und die Bilder betrachtet werden und die Bilder Zu „nützlichem
und eligem ebrauch“ gelangen. Dazu vermerkt einleitend:

Ich habe c5 für gut angesehen, das alte Passionalbüchlein dem Betbüchlein
hinzuzufügen, insbesondere der Kinder und der schlichten Gemüter,
die uUurc Bilder und Gileichnisse besser als NUr durch Worte oder Lehre azu

werden, sich die göttliche Geschichte einzuprägen.”
Was könnte also schaden, WEnnn jemand die wichtigsten Geschichten der

SaNzZcCh Bibel nacheinander in eın uchiein malen J1e1se, damit eın Olches
Büchlein eine Laienbibel ware und heißen sollte? Man annn wahrhaftig den
einfachen Leuten die Worte under (Gottes nicht oft der je] vorhal-
ten uch wenn Inan davon singt und spricht, mustiziert und predigt, schreibt
und vorliest, alt und zeichnet, immer ist dennoch der Satan überaus stark
und munter, das alles mıiıt seinen Engeln und Anhängern behindern
und unterdrücken. Deshalb sind U1lSscIe entsprechenden Unternehmungen
und ÄAnstrengungen nicht Aur gut, sondern auch nöt1ıg, Ja höchst noötig.

Es interessier mich nicht, ob die Bilderstürmer das verdammen und VeT-
achten werden. S1e brauchen uU1NseTe re nicht, WIr wollen ihre re nicht

O) „3-19.
1L, 458-4/0.
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Luther -  für heute neu entdeckt6

alles frei, und auch wer sie nicht gewaltsam zerstört, begeht keine Sünde. Er ist 
aber verpflichtet, sie mit dem Wort Gottes zu zerstören -  nicht wie Karlstadt 
mit dem Gesetz, sondern mit dem Evangelium -, nämlich so, dass er die Ge- 
wissen unterrichtet und erleuchtet, dass es Abgötterei ist, die Bilder anzubeten 
oder sich auf sie zu verlassen, weil man sich allein auf Christus verlassen soll. 
Danach kann er sie äußerlich in Ruhe lassen. Ob Gott will, dass sie zerstört 
werden, zerfallen oder erhalten bleiben, ist für ihn egal und geht ihn nichts an, 
gerade so, wie wenn der Schlange ihr Gift weggenommen worden ist. Das sage 
ich noch einmal, um den Gewissen ihre Freiheit von frevelhaften Gesetzen 
und erfundenen Sünden zu bewahren, und nicht etwa deshalb, weil ich die 
Bilder verteidigen oder die verurteilen will, die sie zerstören, besonders die, 
die Gottesbilder und Anbetungsbilder zerstören. Denn von den Bildern des 
Gedenkens oder des Zeugnisses, z. B. Kruzifixen und Heiligenbildern, lässt 
sich auch aus dem Gesetz des Mose belegen, dass sie zu dulden sind. Sie sind 
auch nicht nur zu dulden, sondern solange wie sie zum Gedenken und Zeug- 
nis anregen, sind sie zu loben und zu ehren.9

Ein Beispiel für den evangelischen Sinn von erinnernden und bezeugenden Bildern 
gibt Luther, wenn er 1529 seinem ״Betbüchlein“ ein ״Passional“ beigibt, eine Bilder- 
bibel, die aus der Kombination einfacher Bilder mit wenigen kurzen Bibeltexten be- 
steht.10 Luther begründet das mit der didaktischen Kraft der Bilder, die auf das Wort 
Gottes bezogen ist. Deutlich ist, wie Luther in seiner Begründung den Ort der Bilder 
aus der Kirche ins Buch verschiebt und damit zugleich ins Haus und in die Schule, wo 
die Texte gelesen und die Bilder betrachtet werden und so die Bilder zu ״nützlichem 
und seligem Gebrauch“ gelangen. Dazu vermerkt er einleitend:

Ich habe es für gut angesehen, das alte Passionalbüchlein dem Betbüchlein 
hinzuzufügen, insbesondere wegen der Kinder und der schlichten Gemüter, 
die durch Bilder und Gleichnisse besser als nur durch Worte oder Lehre dazu 
angeregt werden, sich die göttliche Geschichte einzuprägen.11

Was könnte es also schaden, wenn jemand die wichtigsten Geschichten der 
ganzen Bibel nacheinander in ein Büchlein malen ließe, damit ein solches 
Büchlein eine Laienbibel wäre und heißen sollte? Man kann wahrhaftig den 
einfachen Leuten die Worte und Werke Gottes nicht zu oft oder zu viel vorhal- 
ten. Auch wenn man davon singt und spricht, musiziert und predigt, schreibt 
und vorliest, malt und zeichnet, immer ist dennoch der Satan überaus stark 
und munter, um das alles mit seinen Engeln und Anhängern zu behindern 
und zu unterdrücken. Deshalb sind unsere entsprechenden Unternehmungen 
und Anstrengungen nicht nur gut, sondern auch nötig, ja höchst nötig.

Es interessiert mich nicht, ob die Bilderstürmer das verdammen und ver- 
achten werden. Sie brauchen unsere Lehre nicht, wir wollen ihre Lehre nicht

9 A .a.D .,74,3-19.
10 WA 10 II, 458-470.
11 A. a.O., 458,16-19.



Gefahr und Nutzen der Bilder

WIT sind also rasch geschiedene Leute Den Missbrauch der Bilder und die
alsche Zuversicht ihnen habe ich immer verurteilt und getadelt, WIE bei
allen anderen Außerlichkeiten auch. Was aber eın Missbrauch ist, habe ich
immer empfohlen beizubehalten, damit einen nuützlichen und seligen
eDrauc davon mache.*

Professor Dr Hellmut Zschoch, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 18, Wupper-
tal: FE-Mail zschoch@thzw.de

12 U., 459,9.

7Gefahr und Nutzen der Bilder

-  wir sind also rasch geschiedene Leute. Den Missbrauch der Bilder und die 
falsche Zuversicht zu ihnen habe ich immer verurteilt und getadelt, wie bei 
allen anderen Äußerlichkeiten auch. Was aber kein Missbrauch ist, habe ich 
immer empfohlen beizubehalten, damit man einen nützlichen und seligen 
Gebrauch davon mache.12

Professor Dr. Hellmut Zschoch, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 18,42285 Wupper- 
tal; E-Mail: zschoch@thzw.de

12 A.a.O., 458,27-459,9.



„DIe höchste Tugend ist Leiden un:! Tragen
alle Gebrechlichkeit uNsereTr Brüder“
Luthers Tugendethik als Ethik der Wahrnehmung
Von Jochen Schmidt

Neit einigen Jahrzehnten erfreut sich die Rede VOIl Tugenden einer Be-
liebtheit.! Vergleichsweise weni1g Resonanz hat die Renalssance der Tugend-
ethik indes ın Iutherischem Denken gefunden.“ DIes ist aum überraschend,
hat Luther „der  ‚66 Tugendethik des Aristoteles doch eine are Absage erteilt
er jedenfalls denjenigen Lehren, auf die sich mıt diesem USArucC be-
zog) asdaır Macintyre bemerkt ın seiıner Geschichte der INan könne
sich nicht weıter VOoNn Aristoteles entfernen, als Luther habe.* Hier INUSS
INa jedoch hinsehen, und das möchte ich mıt mMelınem Beltrag fu  3

Grundsätzlich lassen sich Luthers Bezugnahmen auf Tugenden 1mM Sinne
Von Handlungsdispositionen des Menschen zwel Gruppen zuordnen.‘* er be-
zieht sich entweder auf die ın seinen ugen nichtswürdigen Tugenden der
Heiden DZw. Philosophen oder aufgottgegebene, cCArıstiiıche Tugenden, die der
ensch imMmmer 11UT empfängt un:! nıe erwirbt. Auf den ersten Blick zerfal-
len miıthin Luthers Rekurse auf die ugenden In Warnungen VOF weltlichen
Pseudotugenden auf der einen un: Anempfehlungen der wahren christlichen
Tugenden auf der anderen Seite Im Unglauben ist der Mensch verblendet
durch den schönen Schein der ugenden, 1m Glauben hält sich das Vor-
bild Christi, den Luther selbst als die Tugend bezeichnet, VOTr ugen wobei
gleich hinzuzufügen ist, ass Christus für Luther Vorbild 11UTr sein kann, weil

Sakrament ist Letztgenannter Opos der 1lheologie Luthers integriert
christologisch, Was In Luthers Rede Von Tugenden dem ersten Anschein ach
auseinanderfällt, nämlich das eil für die Menschen auf der einen un: die
moralische Lebensorientierung auf der anderen Seite Dies gibt Anlass der

Vgl Christoph Halbig, Der Begriff der Tugend un: die renzen der Tugendethik, Berlin
2013; Richard Reuther, Das ethische Stichwort: Tugend, 1n ZEEFE 2014), 51—-54; Hans-Joachim
Höhn, Das Leben in Orm bringen. Konturen einer MeUE€CI Tugendethik, Freiburg Br. 2014
Vgl artın Honecker, Schwierigkeiten mıiıt dem Begriff Tugend, In: Klaus eler Rippe/Peter
Schaber (Hg.), Tugendethik, Stuttgart 1998, 166-184 Die Reformation wird Ba ZUu den Ur-
sachen für den Niedergang der Tugenden gezählt: Jean Porter, Art. Tugend, In: IRE 3 9 Berlin/
New Oork 2002, 184-197, 189
Vgl Alasdair MacIntyre, Geschichte der Ethik 1m Überblick, Frankfurt 1991, 11/; äahnlich
ders., Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krıse der Gegenwart, Frankfurt a.M 2002,
224
Vgl Zzu. Gegensatz VOIl virtus dei und vıirtus hominum uch Reinhard Schwarz, Fides, SCS
un: Carıtas eım Jungen Luther. nier besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen
Tradition, Berlin/New ork 1962, (Belege).

Luther, Jg. 8—-21, ISSN
2015 Vandenhoeck Ruprecht mMmbH Co. Göttingen

 Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen״
alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“
Luthers Tugendethik als Ethik der Wahrnehmung 

Von Jochen Schmidt

Seit einigen Jahrzehnten erfreut sich die Rede von Tugenden einer neuen Be- 
liebtheit.1 Vergleichsweise wenig Resonanz hat die Renaissance der Tugend- 
ethik indes in lutherischem Denken gefunden.2 Dies ist kaum überraschend, 
hat Luther ״der4 Tugendethik des Aristoteles doch eine klare Absage erteilt 
(oder jedenfalls denjenigen Lehren, auf die er sich mit diesem Ausdruck be- 
zog). Alasdair MacIntyre bemerkt in seiner Geschichte der Ethik, man könne 
sich nicht weiter von Aristoteles entfernen, als Luther es getan habe.3 Hier muss 
man jedoch genau hinsehen, und das möchte ich mit meinem Beitrag tun.

Grundsätzlich lassen sich Luthers Bezugnahmen auf Tugenden im Sinne 
von Handlungsdispositionen des Menschen zwei Gruppen zuordnen.4 Er be- 
zieht sich entweder auf die -  in seinen Augen nichtswürdigen -  Tugenden der 
Heiden bzw. Philosophen oder auf gottgegebene, christliche Tugenden, die der 
Mensch immer nur empfängt und nie erwirbt. Auf den ersten Blick zerfal- 
len mithin Luthers Rekurse auf die Tugenden in Warnungen vor weltlichen 
Pseudotugenden auf der einen und Anempfehlungen der wahren christlichen 
Tugenden auf der anderen Seite. Im Unglauben ist der Mensch verblendet 
durch den schönen Schein der Tugenden, im Glauben hält er sich das Vor- 
bild Christi, den Luther selbst als die Tugend bezeichnet, vor Augen -  wobei 
gleich hinzuzufügen ist, dass Christus für Luther Vorbild nur sein kann, weil 
er zuvor Sakrament ist. Letztgenannter Topos der Theologie Luthers integriert 
christologisch, was in Luthers Rede von Tugenden dem ersten Anschein nach 
auseinanderfällt, nämlich das Heil für die Menschen auf der einen und die 
moralische Lebensorientierung auf der anderen Seite. Dies gibt Anlass zu der

1 Vgl. z. B. Christoph Halbig, Der Begriff der Tugend und die Grenzen der Tugendethik, Berlin 
2013; Richard Reuthen Das ethische Stichwort: Tugend, in: ZEE 58 (2014), 51-54; Hans-Joachim 
Höhny Das Leben in Form bringen. Konturen einer neuen Tugendethik, Freiburg i. Br. 2014.

2 Vgl. Martin Honecker, Schwierigkeiten mit dem Begriff Tugend, in: Klaus Peter Rippe/Peter 
Schaber (Hg.), Tugendethik, Stuttgart 1998, 166-184. Die Reformation wird gar zu den Ur- 
sachen für den Niedergang der Tugenden gezählt: Jean Porter, Art. Tugend, in: TRE 34, Berlin/ 
New York 2002,184-197,189.

3 Vgl. Alasdair MacIntyre, Geschichte der Ethik im Überblick, Frankfurt a. M. 1991,117; ähnlich 
ders., Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart, Frankfurt a.M. 2002, 
224.

4 Vgl. zum Gegensatz von virtus dei und virtus hominum auch Reinhard Schwarz, Fides, spes 
und caritas beim jungen Luther. Unter besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen 
Tradition, Berlin/New York 1962, 88 (Belege).
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„Die höchste Tugend ist Leiden und Iragen alle Gebrechlichkeit UNSCeIel Brüder‘

rage, ob die genuln christlichen Tugenden für die alltägliche Lebensführung
der Christen eine ber assertorische Rede hinausgehende, philosophisch-
ethisch explizierbare Bedeutung haben Diese rage moöchte ich vorsichtig mıt
Ja beantworten, indem ich ze1ge, ass die ach Luthers Darstellung höchsten
Tugenden sich als Grundkoordinaten einer In Anmerkungen Lu-
thers implizit angelegten theologischen FEthik der Wahrnehmung verstehen
lassen. ber diesen Versuch einer aktualisierenden Aneignung Luthers darf
jedoch wiederum nicht AUS den ugen verloren werden, ass Luther des
Heils des Menschen willen auf der Diflerenz Von weltlicher und christlicher
Tugend beharrt Luther denkt ohl aum Je ber die Tugend nach, ohne die
Sündhaftigkeit des Menschen VOT ugen aDen, wobei; WI1e schlussend-
ich zeigen sein wird, nicht die unselige Selbstbemäntelung der Sünde in
Tugend, sondern die heilvolle Tugend des Zudeckens der Sünde die dem Drive
lutherischer eologie gemäfße Poinnte ist

„ E1n unfletiges schwarzes Ding”.
ber das Auseinanderfallen vVon weltlicher und christlicher Tugend

Ehe aber die wahre Tugend gelobt werden kann, INUSS die Tugend der Welt
demaskiert sein als das, WwWas S1E ist Was in der Welt als Tugend gelobt wird, ist
ın ahrheı un! und Bemäntelung Von Sünde

„Darumb yhr gOolt CYN tzeychen, daran Ssie sich stofß und yderman lerne, wI1Ie
vie] er CYyM Christlich en SCY, denn die und vornunftt ist Alle yhr {u-
gent sind sunde, alle yhr liecht ist finsternifß, alle yhr WECBSC sind yrthum
„Alle sunde schmucket INan tzt inn tugend, On das INan mord und hurerey sihet,
Geitz hat sich schon geschmückt, das 65 nımer geltz heisst, kein furst, ‚VC,
Edelman, burger, bauer ist mbher geltz1g, ist als from, narhafltig, geschickt, der sich
gedenc. neeren. ®

Ist die Tugendhaftigkeit der weltlichen Tugenden Blendwerk, gilt U Per-
spektive der wahrhaft christlichen Tugenden betrachtet analog: Die Sünde
steht se1it ehedem der wahrhaften Tugend 1M ege Vor dem Sündenfall
gingen dam alle Tugenden leicht VONn der Hand, seıt dem Sündentfall annn
der ensch 193038 grofßen Mühen tugendhaft sein.® Wer ugenden übt
und sich gufte Werke bemüht, ist bzw. wird eın euchler.? Aus eigener
} 1, 409,10—13 (Kirchenpostille, vgl 8! Urteil der Theologen Parıs,

41, 293,10-14 (Predigt VO Juni
9) (Eine christliche Vorbetrachtung, Al beten das heilige Vaterunser,

1/ I1, (Festpostille,
N WA B 1) /0,29—32 (Nr. 27, eorg Spalatin, Oktober 5 ‘9 (Vorlesung ber

den Römerbrief,

Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“ 9״

Frage, ob die genuin christlichen Tugenden für die alltägliche Lebensführung 
der Christen eine über assertorische Rede hinausgehende, philosophisch- 
ethisch explizierbare Bedeutung haben. Diese Frage möchte ich vorsichtig mit 
Ja beantworten, indem ich zeige, dass die nach Luthers Darstellung höchsten 
Tugenden sich als Grundkoordinaten einer in verstreuten Anmerkungen Lu- 
thers implizit angelegten theologischen Ethik der Wahrnehmung verstehen 
lassen. Über diesen Versuch einer aktualisierenden Aneignung Luthers darf 
jedoch wiederum nicht aus den Augen verloren werden, dass Luther um des 
Heils des Menschen willen auf der Differenz von weltlicher und christlicher 
Tugend beharrt. Luther denkt wohl kaum je über die Tugend nach, ohne die 
Sündhaftigkeit des Menschen vor Augen zu haben, wobei, wie schlussend־ 
lieh zu zeigen sein wird, nicht die unselige Selbstbemäntelung der Sünde in 
Tugend, sondern die heilvolle Tugend des Zudeckens der Sünde die dem Drive 
lutherischer Theologie gemäße Pointe ist.

i. ״Ein unfletiges schwarzes Ding'.
Über das Auseinanderfallen von weltlicher und christlicher Tugend

Ehe aber die wahre Tugend gelobt werden kann, muss die Tugend der Welt 
demaskiert sein als das, was sie ist. Was in der Welt als Tugend gelobt wird, ist 
in Wahrheit Sünde und Bemäntelung von Sünde.

 Darumb setzt yhr gott eyn tzeychen, daran sie sich stoß und yderman lerne, wie״
viel höher eyn Christlich leben sey, denn die natur und vornunfft ist. Alle yhr tu- 
gent sind sunde, alle yhr liecht ist finsterniß, alle yhr wege sind yrthum.“5

 ,Alle sunde schmücket man itzt inn tugend, On das man mord und hurerey sihet״
Geitz hat sich zu schon geschmückt, das es nimer geitz heisst, kein furst, grave, 
Edelman, burger, bauer ist mher geitzig, ist als from, narhafftig, geschickt, der sich 
gedenckt zu neeren.“6

Ist die Tugendhaftigkeit der weltlichen Tugenden Blendwerk, so gilt aus Per- 
spektive der wahrhaft christlichen Tugenden betrachtet analog: Die Sünde 
steht seit ehedem der wahrhaften Tugend im Wege.7 Vor dem Sündenfall 
gingen Adam alle Tugenden leicht von der Hand, seit dem Sündenfall kann 
der Mensch nur unter großen Mühen tugendhaft sein.8 Wer Tugenden übt 
und sich um gute Werke bemüht, ist bzw. wird ein Heuchler.9 Aus eigener

5 WA 1011,409,10-13 (Kirchenpostille, 1522); vgl. WA 8,288,33 f. (Urteil der Theologen zu Paris, 
1521).

6 WA 41,293,10-14 (Predigt vom 6. Juni 1535).
7 WA 9, 223,5 ff. (Eine christliche Vorbetrachtung, so man will beten das heilige Vaterunser, 

1519).
8 WA 17II, 282,29 ff. (Festpostille, 1527).
9 WA.B 1,70,29-32 (Nr. 27, an Georg Spalatin, 19. Oktober 1516); WA 56,172,8 ff. (Vorlesung über 

den Römerbrief, 1515/16).



Jochen Schmidt

raft annn der Mensch sich (‚utem und ZUr wahrhaften Tugend nicht auf-
schwingen, weil als Sünder iıimmer NUur sich selbst und das Neine sucht,
4ass se1ine Pseudotugend ZWal hübsch glänzt, aber ohne Wert ist 10 Schein-
heilig tugendhaft sind die Moralisten und Pedanten, die sich selbst für {uUu-
gendhaft halten, ın ihrem moralistischen Eifer die Verfehlungen des anderen
akribisch durchrechnen, Mitleid und Barmherzigkeit nicht kennen und ott
„1NSs Mau!l schlagen”, indem S$1e ihre Sünde verleugnen.“ Überhaupt ist 111OTa-
lische Tugend N1€ ohne Hochmut der Traurigkeit (im Sinne der übermä{fßi-
SCH Selbstbezogenheit dessen, der mıt seiner moralischen Unvollkommenhei
hadert). ““ der Mensch als ZUr Tugend untauglicher Sünder VOT Gott,
wird tugendhaft 1IUT kraft eines fröhlichen ecNsels Tugend ann dem
Menschen NUT zuteilwerden, wenn die Gerechtigkeit, die Tugend und die He1l-
ligkeit (Gottes mıiıt den Suüunden des Sünders getauscht werden.

„Das tröste ich mich, darauf verlaiß ich mich, darein ich alle meln hoffnung
und höchsten vertrawen, dann dein gerechtigkeit ist me1ln, dein tugent ist me1ln,
dein heylickeit ist me1ln, dein stercke und gewalt 1st me1lin, und alle meijne sunde
seın dein.6{13

In keiner Weise afso produziert der Mensch Tugend AUS sich heraus. ]Diese
Überzeugung spiegelt sich auch darin wider, ass Luther die ohl prominen-
este philosophische reVon den Tugenden, die Ethik des Aristoteles, kate-
gorisch zurückweist.'* Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Luthers steht die

6! 266,2 (Von den Werken, Von der Sanftmutft. Dass Sanftmut als seu-
otugen: „gleysset”, erinnert die Augustin zugeschriebene Formel „die Tugenden der
Heiden sind glänzende Laste (virtutes PaganOrum splendida vitia), diese annn Luther aber
noch nicht gekannt haben, folgt INall der Darstellung VOIN Michael Czelinski-Vesbeck, Der
tugendhafte Atheist. Studien ZUT Vorgeschichte der Spinoza-Renaissance in Deutschland,
Würzburg 2007, 31 Bel Augustin findet sich diese Sentenz dem Wortlaut ach nicht, aller-
dings kritisiert ugustin die Tugenden der Vernunft als aufgeblasen und hochmütig. Vgl
Augustinus, De Civıtate dei 19,25 (CCL 48, „inflatae superbae ); azZu: Lerence

Irwin, TIhe development of ethics. historical and critical study, Tom Socrates
the Reformation, Oxford/New ork 2007, 418 f. Luther ann allerdings uch afırmativ VOonNn
der außeren nmutung der Carıtas sprechen. Vgl 54 1L, 249,266 Psalmenvorlesung,
1513-1515); azu Schwarz (S Anm und 114

12
32, 321,29—-37; 3 9 366,12-14 (Wochenpredigten ber Mt 5-/, 1530/1532).
1, 226,5 (Disputatio cConfira scholasticam theologiam, „LS giDt keine moralische

Tugend, die hne Hochmut der Traurigkeit ware, Sünde.“ (Nulla est virtus moralis sine
vel superbia vel tristicla, id est, peccato).

13 9, 224,22-25 (Eine christliche Vorbetrachtung, INnan ll beten das heilige Vaterunser,

Zu Luthers Verhältnis ZU1 (aristotelischen) Tugendethik vgl Ivar Asheim, Lutherische Ju-
gendethik?®, 1n ZSIh 1998), 239-260, 247 ff.: Karl-Heinz ZUT Mühlen, Luthers Kritik
scholastischen Aristotelismus 1n der These der Heidelberger Disputation VOnN 1518, 1In:
ders., Reformatorisches Profil Studien ZU. Weg artın Luthers und der Reformation, hg.
Von Johannes Brosseder und Athina Lexutt, Göttingen 1995, 40-—65; Theodor Dieter, Der Jun-

Luther und Aristoteles. FEine historisch-systematische Untersuchung ZU Verhältnis von

Theologie und Philosophie, Berlin/New ork 200Il1, 149 fi) Max Josef Suda, Die Ethik artın
Luthers, Göttingen 2006, ff.: Schwarz (S. ÄAnm. insbes. 244:; Gerhard Ebeling, Luther-

Jochen Schmidt10

Kraft kann der Mensch sich zu Gutem und zur wahrhaften Tugend nicht auf- 
schwingen, weil er als Sünder immer nur sich selbst und das Seine sucht, so 
dass seine Pseudotugend zwar hübsch glänzt, aber ohne Wert ist.10 Schein- 
heilig tugendhaft sind die Moralisten und Pedanten, die sich selbst für tu- 
gendhaft halten, in ihrem moralistischen Eifer die Verfehlungen des anderen 
akribisch durchrechnen, Mitleid und Barmherzigkeit nicht kennen und Gott 
 -ins Maul schlagen“, indem sie ihre Sünde verleugnen.11 Überhaupt ist mora״
lische Tugend nie ohne Hochmut oder Traurigkeit (im Sinne der übermäßi- 
gen Selbstbezogenheit dessen, der mit seiner moralischen Unvollkommenheit 
hadert).12 Steht der Mensch als zur Tugend untauglicher Sünder vor Gott, so 
wird er tugendhaft nur kraft eines fröhlichen Wechsels: Tugend kann dem 
Menschen nur zuteilwerden, wenn die Gerechtigkeit, die Tugend und die Hei- 
ligkeit Gottes mit den Sünden des Sünders getauscht werden.

 Das tröste ich mich, darauf verlaß ich mich, darein setze ich alle mein hoffnung״
und höchsten vertrawen, dann dein gerechtigkeit ist mein, dein tugent ist mein, 
dein heylickeit ist mein, dein stercke und gewalt ist mein, und alle meine sunde 
sein dein.“13

In keiner Weise also produziert der Mensch Tugend aus sich heraus. Diese 
Überzeugung spiegelt sich auch darin wider, dass Luther die wohl prominen- 
teste philosophische Lehre von den Tugenden, die Ethik des Aristoteles, kate- 
gorisch zurückweist.14 Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Luthers steht die

10 WA 6, 266,2 ff. (Von den guten Werken, 1520) von der Sanftmut. -  Dass Sanftmut als Pseu- 
dotugend ״gleysset“, erinnert an die Augustin zugeschriebene Formel ״die Tugenden der 
Heiden sind glänzende Laster“ (virtutes paganorum splendida vitia), diese kann Luther aber 
noch nicht gekannt haben, folgt man der Darstellung von Michael Czelinski-Uesbeck, Der 
tugendhafte Atheist. Studien zur Vorgeschichte der Spinoza-Renaissance in Deutschland, 
Würzburg 2007, 31. Bei Augustin findet sich diese Sentenz dem Wortlaut nach nicht, aller- 
dings kritisiert Augustin die Tugenden der Vernunft als aufgeblasen und hochmütig. Vgl. 
Augustinus, De civitate dei 19,25 (CCL 48, 696,12 f.: ״inflatae ac superbae“); dazu: Terence 
H. Irwin, The development of ethics. A historical and critical study, Bd. 1: From Socrates to 
the Reformation, Oxford/New York 2007, 418 f. Luther kann allerdings auch affirmativ von 
der äußeren Anmutung der caritas sprechen. Vgl. WA 55 II, 249,266 f. (1. Psalmenvorlesung, 
1513-1515); dazu: Schwarz (s. Anm. 4), 80 und 114.

11 WA 32,321,29-37; WA 32,366,12-14 (Wochenpredigten über Mt 5-7,1530/1532).
12 WA 1, 226,5 (Disputatio contra scholasticam theologiam, 1517): ״Es gibt keine moralische 

Tugend, die ohne Hochmut oder Traurigkeit wäre, d. h. Sünde.“ (Nulla est virtus moralis sine 
vel superbia vel tristicia, id est, peccato).

13 WA 9,224,22-25 (Eine christliche Vorbetrachtung, so man will beten das heilige Vaterunser, 
1519).

14 Zu Luthers Verhältnis zur (aristotelischen) Tugendethik vgl. Ivar Asheim, Lutherische Tu- 
gendethik?, in: NZSTh 40 (1998), 239-260,242 ff; Karl-Heinz zur Mühlen, Luthers Kritik am 
scholastischen Aristotelismus in der 25. These der Heidelberger Disputation von 1518, in: 
ders., Reformatorisches Profil. Studien zum Weg Martin Luthers und der Reformation, hg. 
von Johannes Brosseder und Athina Lexutt, Göttingen 1995, 40-65; Theodor Dieter, Der jun- 
ge Luther und Aristoteles. Eine historisch-systematische Untersuchung zum Verhältnis von 
Theologie und Philosophie, Berlin/New York 2001,149 ff; Max Josef Suda, Die Ethik Martin 
Luthers, Göttingen 2006, 54 ff; Schwarz (s. Anm. 4), insbes. 244; Gerhard Ebeling, Luther-



„DIie höchste Tugend ist Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit uUNsSsScIel Brüder“

Wirkungsrichtung Von Sein und Tat, Person und Handlung. Nicht das 4iun
bestimmt das Sein un nicht die Handlung die Person, sondern das Sein das
Tun und die Person bzw. die Persönlichkeit die Handlung.

„Es verhält sich amlich nicht, WIE Aristoteles meınt, S als würden WIr UrC! gE-
rechtes Handeln gerecht dies allenfalls dem trügerischen Schein nach sondern
als Gerechte 1m erden und 1M Sein, wWw1Ie ich gesagt habe, tun WITr Gerechtes. Zuerst
11855 die Person verwandelt werden, dann die er Abel selbst eTflallen,
ehe seine er eliallen find‘  .:(15

Die Umkehrung der eigentlich richtigen Abfolge ist das Einfallstor für Hybris
und Selbstgerechtigkeit. Daher darf 1I1an das Oolk die „Philosophia Arısto-
telis VoNn den sittlichen tugenden‘ nicht lehren.'® Nun stellt sich die rage, ob
Luther Aristoteles richtig verstanden hat bzw. ob seine Kritik sich eigentlich

Aristoteles selbst richtet der bestimmte Vertreter des scholasti-
schen Aristotelismus.! uch in der Ethik Aristoteles’ ist nicht als ent-
stunde die Tugend 1mM Sinne einer Handlungsdisposition gleichsam nihilo,
WCRN tugendhaft gehandelt wird. Tugendhaft handelt UL, wWwWer eine bestimm-
te Jlat in der ihr U tugendethischer Hinsicht richtigen Verfassung, also be-
gleitet VOIN den richtigen Emotionen, vollzieht. Gerecht und besonnen ist also
nicht einfach derjenige, der Handlungen ausführt, die der Gerechtigkeit und
der Besonnenheit entsprechen, sondern derjenige, der A41UU5 Gerechtigkeit un
Besonnenheit handelt C555 In Kants Begrifflichkeit auszudrücken.'® Die
Kultivierung der ugenden VOTaus, ass der ensch VvVon den richtigen
Emotionen geleitet wird, un diese wiederum sind anerzogen, ” stellen sich
mithin also automatisch e1n, wenn Handlungen vollzogen werden, die sich
ach einem Katalog Von tugendhaften Handlungen vollziehen Weiterhin:
Um eine handlungsleitende Haltung überhaupt als Tugend identiNnzieren
können, 110585 ein Mensch bereits ber die Fähigkeit verfügen, das rechte Mafß
zwischen den falschen Extremen, die mesoftes die wiederum nıicht einfach
Reißbrett angezeichnet werden annn 1ın einer jeweiligen Handlungssituation

studien, Disputatio de Homine, eil Die theologische Definition des Menschen.
Kommentar These 20-40, Tübingen 1989: ders., Luther. Einführung in se1ın Denken, IuU-
bingen 168 fl, Heikki Kirjavainen, Luther und Aristoteles. Die rage der zweifachen
Gerechtigkeit 1Im Lichte der transıtıven intransıtıiven Willenstheorie, in Miikka Ruokanen
(Hg.), Luther 1n Finnland. Der Einfluss der Theologie artin Luthers iın Finnland und fin-
nische eiträge ZUTr Lutherforschung, Helsinki 111-129.
WA.B 1) /0,29—-32 (Nr. 2 $ eorg palatin, Oktober „Non enim, ut Aristoteles
Putat, ilusta agendo iust1 efhncimur, nN1s1 simulatorie, sed lust1ı (ut SIC dixerim) fendo ei essendo

lusta. Prius NECESSC est S55C utatam, deinde D' Prior placet Del
QqUam INUNCIZA 1US  .

S, 288,24-28 (Ein Urteil der Jheologen Parıs,
1/ Vgl hierzu und ZU Folgenden Dieter (S AÄAnm. 14), insbes. 1/ / f., 191

Vgl Aristoteles, Die Nikomachische Ethik Griechisch Deutsch, übers. VO!  - Olof Gigon, hg.
VvVon Rainer Nickel, Berlin (II‚3‚ 1105b).

19 Vgl a.a.Q)., 63 (I1,2; 1104bb).
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Wirkungsrichtung von Sein und Tat, Person und Handlung. Nicht das Tun 
bestimmt das Sein und nicht die Handlung die Person, sondern das Sein das 
Tun und die Person bzw. die Persönlichkeit die Handlung.

 -Es verhält sich nämlich nicht, wie Aristoteles meint, so, als würden wir durch ge״
rechtes Handeln gerecht -  dies allenfalls dem trügerischen Schein nach -, sondern 
als Gerechte im Werden und im Sein, wie ich gesagt habe, tun wir Gerechtes. Zuerst 
muss die Person verwandelt werden, dann die Werke. Abel selbst findet Gefallen, 
ehe seine Werke Gefallen finden.“15

Die Umkehrung der eigentlich richtigen Abfolge ist das Einfallstor für Hybris 
und Selbstgerechtigkeit. Daher darf man das Volk die ״Philosophia Aristo- 
telis von den sittlichen tugenden ‘ nicht lehren.16 Nun stellt sich die Frage, ob 
Luther Aristoteles richtig verstanden hat bzw. ob seine Kritik sich eigentlich 
gegen Aristoteles selbst richtet oder gegen bestimmte Vertreter des scholasti- 
sehen Aristotelismus.17 Auch in der Ethik Aristoteles’ ist es nicht so, als ent- 
stünde die Tugend im Sinne einer Handlungsdisposition gleichsam ex nihilo, 
wenn tugendhaft gehandelt wird. Tugendhaft handelt nur, wer eine bestimm- 
te Tat in der ihr aus tugendethischer Hinsicht richtigen Verfassung, also be- 
gleitet von den richtigen Emotionen, vollzieht. Gerecht und besonnen ist also 
nicht einfach derjenige, der Handlungen ausführt, die der Gerechtigkeit und 
der Besonnenheit entsprechen, sondern derjenige, der aus Gerechtigkeit und 
Besonnenheit handelt -  um es in Kants Begrifflichkeit auszudrücken.18 Die 
Kultivierung der Tugenden setzt voraus, dass der Mensch von den richtigen 
Emotionen geleitet wird, und diese wiederum sind anerzogen,19 stellen sich 
mithin also automatisch ein, wenn Handlungen vollzogen werden, die sich 
nach einem Katalog von tugendhaften Handlungen vollziehen. Weiterhin: 
Um eine handlungsleitende Haltung überhaupt als Tugend identifizieren zu 
können, muss ein Mensch bereits über die Fähigkeit verfügen, das rechte Maß 
zwischen den falschen Extremen, die mesotes -  die wiederum nicht einfach am 
Reißbrett angezeichnet werden kann -  in einer jeweiligen Handlungssituation

Studien, Bd. 2: Disputatio de Homine, Teil 3: Die theologische Definition des Menschen. 
Kommentar zu These 20-40, Tübingen 1989; ders., Luther. Einführung in sein Denken, Tü- 
hingen 52006,168 ff.; Heikki Kirjavainen, Luther und Aristoteles. Die Frage der zweifachen 
Gerechtigkeit im Lichte der transitiven vs. intransitiven Willenstheorie, in: Miikka Ruokanen 
(Hg.), Luther in Finnland. Der Einfluss der Theologie Martin Luthers in Finnland und fin- 
nische Beiträge zur Lutherforschung, Helsinki 21986,111-129.

15 WA.B 1, 70,29-32 (Nr. 27, an Georg Spalatin, 19. Oktober 1516): ״Non enim, ut Aristoteles 
putat, iusta agendo iusti efficimur, nisi simulatorie, sed iusti (ut sic dixerim) fiendo et essendo 
operamur iusta. Prius necesse est personam esse mutatam, deinde opera. Prior placet Abel 
quam muñera eius.“

16 WA 8,288,24-28 (Ein Urteil der Theologen zu Paris, 1521).
17 Vgl. hierzu und zum Folgenden Dieter (s. Anm. 14), insbes. 177 f., 191 f.
18 Vgl. Aristoteles, Die Nikomachische Ethik. Griechisch -  Deutsch, übers, von OlofGigon, hg. 

von Rainer NickeU Berlin 22007, 67 (11,3; 1105b).
19 Vgl. a.a.O., 63 (11,2; 1104b).
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ermuitteln können.“ Tugend MMuss also schon da se1ln, ehe Tugend kultiviert
werden kann.* Dass gleichsam operato AUS dem tugendhaften Han-
deln eine tugendhafte Handlungsposition entsprange, ohne 4SsSSs die Voraus-
setzungen dafür 1M Menschen bereits angelegt waren, wirft Luther Aristoteles
also Unrecht OI; überdies unterschlägt Luther in seıner Polemik
Aristoteles, ass auch dieser davon ausgeht, ass Aaus dem Sein eın
Handeln hervorgeht, enn auch bei Aristoteles ist Tugend eın Selbstzweck,
sondern verwirklich sich in gelingender Weltbegegnung. Wenn also Luther
meınt, die Bestimmung der Abfolge Von Sein und TIun trenne ihn Von Aris-
toteles, weil in dessen Tugendethik das NSein monodirektional u dem Iun
hervorginge, während bei ihm, Luther, umgekehrt das TIun monodirektional
Au dem NSein hervorgeht, annn unterschreitet se1ine Aristotelesdeutung deren
tatsächliche Komplexität.

Meınem Eindruck ach ist der eigentliche (Gegensatz zwischen Luther un
Aristoteles einer anderen Stelle suchen, nämlich in der Vorstellung, die
Tugenden selen (löbliche) Eigenschaften der Person, in denen dieu An-
agen des Menschen ZUuU Austrag kommen un ın eıiıner Welse Gestalt gew1n-
NEIl, ass dem Menschen die Tugendhaftigkeit gleichsam anhaftet.*“ Weniger
der vermeintliche Automatismus ın der aristotelischen Theorie der Genese der
Tugend a1s vielmehr die Beschreibung der Art un! Weise, WIE Tugend einem
Menschen zukommt,; trennt Luther VOoOmn Aristoteles. Luthers Auffassung ach
kommt Tugend dem Menschen immer L1UE Je aktual hne jemals bei ihm
heimisch werden. Als moralisches Subjekt ıst der ensch ın Luthers ugen
SanzZ und gar Sünder, auch dann, wenn ihm im Glauben (iottes Gerechtigkeit
zuteil wird. Christliche Gerechtigkeit ist weder eine Zeitigungsform der FEn-
telechie des Menschen, och andert s1e ETW der wesentlichen Verfassung
des Menschen als moralischem Subjekt.

„Christliche Gerechtigkeit 1st nicht ıne solche Gerechtigkeit, die in uns ist und
klebet, WIE SONS ine Qualitas und Tugend, das ist, das INan bei uUnNns Ooder
das WIr fühlen: sondern ist eine fremde Gerechtigkeit gar aufßer unNns, nehmIlic
Christus selber ist unserTe formalis lustitia, ollkommene Gerechtigkeit und das

23Nn Wesen

Luther spricht jer ZWar VON Tugend 1m allgemeinen Sinne eiINeEeSs innewoh-
nenden Vermögens, jedoch ist darin ohl auch implizit mitgesagt, WOorıin er

das eigentlich Problem einer theologischen (etwa scholastischen) Ethik der
Tugenden als Handlungsdispositionen sieht ıne Tugendethik, die die Tu-
gend als Habitus versteht, suggeriert, ass die Tugend Menschen anhaften,
„kleben wurde. Wahrhafte ugenden sind UL als Wirkungen Gottes ın der
eele Menschen verstehen; 1E sind Ereignisse in der Beziehung zwischen

20U Vgl a.a.0., 71fi. (II‚5‚ 11063).
22

Vgl a.a.0)., (IL}] 1103b)
Vgl ZUur Mühlen (S. Anm 14),

23 WA IR 6, 1,1/-22 (Nr.
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ermitteln zu können.20 Tugend muss also schon da sein, ehe Tugend kultiviert 
werden kann.21 Dass gleichsam ex opere operato aus dem tugendhaften Han- 
dein eine tugendhafte Handlungsposition entspränge, ohne dass die Voraus- 
Setzungen dafür im Menschen bereits angelegt wären, wirft Luther Aristoteles 
also zu Unrecht vor; überdies unterschlägt Luther in seiner Polemik gegen 
Aristoteles, dass auch dieser davon ausgeht, dass aus dem guten Sein ein gutes 
Handeln hervorgeht, denn auch bei Aristoteles ist Tugend kein Selbstzweck, 
sondern verwirklicht sich in gelingender Weltbegegnung. Wenn also Luther 
meint, die Bestimmung der Abfolge von Sein und Tun trenne ihn von Aris- 
toteles, weil in dessen Tugendethik das Sein monodirektional aus dem Tun 
hervorginge, während bei ihm, Luther, umgekehrt das Tun monodirektional 
aus dem Sein hervorgeht, dann unterschreitet seine Aristotelesdeutung deren 
tatsächliche Komplexität.

Meinem Eindruck nach ist der eigentliche Gegensatz zwischen Luther und 
Aristoteles an einer anderen Stelle zu suchen, nämlich in der Vorstellung, die 
Tugenden seien (löbliche) Eigenschaften der Person, in denen die guten An- 
lagen des Menschen zum Austrag kommen und in einer Weise Gestalt gewin- 
nen, dass dem Menschen die Tugendhaftigkeit gleichsam anhaftet.22 Weniger 
der vermeintliche Automatismus in der aristotelischen Theorie der Genese der 
Tugend als vielmehr die Beschreibung der Art und Weise, wie Tugend einem 
Menschen zukommt, trennt Luther von Aristoteles. Luthers Auffassung nach 
kommt Tugend dem Menschen immer nur je aktual zu, ohne jemals bei ihm 
heimisch zu werden. Als moralisches Subjekt ist der Mensch in Luthers Augen 
ganz und gar Sünder, auch dann, wenn ihm im Glauben Gottes Gerechtigkeit 
zuteil wird. Christliche Gerechtigkeit ist weder eine Zeitigungsform der En- 
telechie des Menschen, noch ändert sie etwas an der wesentlichen Verfassung 
des Menschen als moralischem Subjekt.

 Christliche Gerechtigkeit ist nicht eine solche Gerechtigkeit, die in uns ist und״
klebet, wie sonst eine Qualitas und Tugend, das ist, das man bei uns findet oder 
das wir fühlen; sondern ist eine fremde Gerechtigkeit gar außer uns, nehmlich 
Christus selber ist unsere formalis lustitia, vollkommene Gerechtigkeit und das 
ganze Wesen.“23

Luther spricht hier zwar von Tugend im allgemeinen Sinne eines innewoh- 
nenden Vermögens, jedoch ist darin wohl auch implizit mitgesagt, worin er 
das eigentlich Problem einer theologischen (etwa scholastischen) Ethik der 
Tugenden als Handlungsdispositionen sieht: Eine Tugendethik, die die Tu- 
gend als Habitus versteht, suggeriert, dass die Tugend am Menschen anhaften, 
 kleben“ würde. Wahrhafte Tugenden sind nur als Wirkungen Gottes in der״
Seele Menschen zu verstehen; sie sind Ereignisse in der Beziehung zwischen

20 Vgl. a. a. O., 71 ff. (11,5; 1106a).
21 Vgl. a.a.O., 57f. (11,11103b).
22 Vgl. Zur Mühlen (s. Anm. 14), 52.
23 WA.TR 6,71,17-22 (Nr. 6602).



„Die höchste Tugend ist: Leiden un: Tragen alle Gebrechlichkeit uUNSeiIel Brüder

ott und Mensch und keine dem moralischen Subjekt anhaftenden edimen-
te, die im Strom der Praktiken gelebter und/oder gelehrter Tugendhaftigkeit
mitgeschwemmt würden. Und wenn dieser Vergleich Luther ohl auch fremd
pEeWESCNH ware Strukture verhält sich mıt den Tugenden 1n ethisch-inter-
subjektiver Hinsicht ahnlich, auch diese sind 1M Kern Ereignisse 1n der Be-
gCHNUNgG zwischen Personen.

So deutlich und kompromisslos Luther auf der eıinen Seite die weltlichen
Tugenden ablehnt, unbefangen spricht auf der anderen e1ite Von christ-
lichen Tugenden,“ von der Tugend, die in Christus ist,“? VonN den Tugenden
Christi,“® davon, ass Christus Herr dieses Reiches der ugend,“ Ja ass
selbst die Tugend ce1.45 Christliche Tugenden sind Glaube, Nächstenliebe und
Demut

„Wo wahrer Glaube ist, dort ist Liebe und alle Tugend, Demut. “

Miıt Blick auf christliche Tugenden WI1Ie diese, die allesam 1U der Glaube
entstehen lassen kann,” gilt: ‚aller tugenden seıin gottis namen. ““
] Diese christlichen Tugenden können aber dem ensch nicht eigen se1n,
jedenfalls nicht in dem Sinne, ass der Christ sich seıne Tugenden reflexiv
vergegenwartigen könnte: Der Demutige etwa hält sich selbst nicht für de-
muti1g, andern(falls würde hochmütig werden ob seliner Demult.““ Demut ist
Demut 1U ohne Demut, ohne das Bewusstsein die eigene Demut
Tugenden erscheinen als Gabe, VONn der ın zeitgenössischen Termini AUS-

gedrückt der Rezipient n1ı1e w1issen darf, ass s1€ ihm zuteil wird.® Tugend
‚«t  „1St UTr 1m Modus einer Tugend ohne Tugend, einer Tugend ohne Wissen

24 L, ‚4--6 (Predigt VO: 21 Maı 37, (Predigt VO)| September
„Christiana vırtus e{ fidei fructus“.

25

206
1, 39,35{. (Predigt,
12, 485,11-486,2 (Predigt VOoO April 1523, Druck); 11; ,3—7 (Fastenpostille,

27

26
6, 13,22 (Eine kurze Form, das Paternoster verstehen und beten,
1, (Duo de passıone Christi, Hierin stimmt Luther mit ugustin

überein, der Christus vielfach als dei VIrfus bezeichnet. Vel Aurelius Augustinus, De MOTr1-
bus ecclesiae catholicae e{ de moribus manichaeorum. Die Lebensführung der katholischen
Kirche un: die Lebensführung der Manichäer, hg übers. Von Elke Rutzenhöfer, Paderborn
2004, 81 ders., ber die Psalmen, hg. Hans U rs Von Balthasar, Einsiedeln 170
(zu Ps y  P ders., De magıistro, ber den Lehrer, hg VO  —_ Burkhard Moisisch, Stuttgart 1998,
103 (38)

2 > 452,8 (Predigt VCd uli 5  bi verxa fıdes, ibj charitas et all tugent, humilitas.“
2) 237,12-18 (Sommerpostille,

31 2, Ö0,0 (Auslegung deutsch des Vaterunsers, vgl uch 1, (Instructio
PIO confessione peccatorum,

42

33
/, 2560,9 f.(Das Magnifikat verdeutscht und ausgelegt,

Tugend ist aktual und nicht habitual (vgl. Schwarz S Anm. 85) Vgl die dekonstrukti-
vistische ede VonNn der abe eiwa Dei Jacques Derrida, Falschgeld. Zeıt geben 1, üDers. VOmn
Michael Wetzel, München 1993 Vgl ZUuUI „Gabe” 1mM Denken Luthers Bo Kristian Holm, abe
und Geben bei Luther. Das Verhältnis zwischen Rez1prozität und reformatorischer Recht-
fertigungslehre, Berlin/New ork 2006
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Gott und Mensch und keine dem moralischen Subjekt anhaftenden Sedimen- 
te, die im Strom der Praktiken gelebter und/oder gelehrter Tugendhaftigkeit 
mitgeschwemmt würden. Und wenn dieser Vergleich Luther wohl auch fremd 
gewesen wäre: Strukturell verhält es sich mit den Tugenden in ethisch-inter- 
subjektiver Hinsicht ähnlich, auch diese sind im Kern Ereignisse in der Be- 
gegnung zwischen Personen.

So deutlich und kompromisslos Luther auf der einen Seite die weltlichen 
Tugenden ablehnt, so unbefangen spricht er auf der anderen Seite von christ- 
liehen Tugenden,24 von der Tugend, die in Christus ist,25 von den Tugenden 
Christi,26 davon, dass Christus Herr dieses Reiches der Tugend,27 ja dass er 
selbst die Tugend sei.28 Christliche Tugenden sind Glaube, Nächstenliebe und 
Demut.

״Wo wahrer Glaube ist, dort ist Liebe und alle Tugend, Demut.29״

Mit Blick auf christliche Tugenden wie diese, die allesamt nur der Glaube 
entstehen lassen kann,30 gilt: ״aller tugenden namen sein gottis namen.“31 
Diese christlichen Tugenden können aber dem Mensch nicht zu eigen sein, 
jedenfalls nicht in dem Sinne, dass der Christ sich seine Tugenden reflexiv 
vergegenwärtigen könnte: Der Demütige etwa hält sich selbst nicht für de- 
mütig, andernfalls würde er hochmütig werden ob seiner Demut.32 Demut ist 
Demut nur ohne Demut, d. h. ohne das Bewusstsein um die eigene Demut. 
Tugenden erscheinen als Gabe, von der -  in zeitgenössischen Termini aus- 
gedrückt -  der Rezipient nie wissen darf, dass sie ihm zuteil wird.33 Tugend 
ist“ nur im Modus einer Tugend ohne Tugend, einer Tugend ohne Wissen״

24 WA 3 4 1,446,4-6 (Predigt vom 21. Mai 1531); WA 37,147,36 (Predigt vom 14. September 1533): 
.“Christiana virtus et fidei fructus״

25 WA 1,139,35 f. (Predigt, 1517).
26 WA 12, 485,11-486,2 (Predigt vom 2. April 1523, Druck); WA 17 II, 228,3-7 (Fastenpostille, 

1525).
27 WA 6,13,22 f. (Eine kurze Form, das Paternoster zu verstehen und zu beten, 1519).
28 WA 1, 343,32 (Duo sermones de passione Christi, 1518). Hierin stimmt Luther mit Augustin 

überein, der Christus vielfach als dei virtus bezeichnet. Vgl. Aurelius Augustinus, De mori- 
bus ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum. Die Lebensführung der katholischen 
Kirche und die Lebensführung der Manichäer, hg. u. übers, von Elke Rutzenhöfer^ Paderborn 
2004, 81 (1,27); ders., Über die Psalmen, hg. v. Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 31996,170 
(zu Ps 83,11); ders., De magistro. Über den Lehrer, hg. von Burkhard Mojsisch, Stuttgart 1998, 
103 (38) u.a.

29 WA 20,452,8 f. (Predigt vom 2. Juli 1526): ״Ubi vera fides, ibi charitas et all tugent, humilitas.“
30 WA 1012,237,12-18 (Sommerpostille, 1526).
31 WA 2, 88,8 (Auslegung deutsch des Vaterunsers, 1519); vgl. auch WA 1, 258,10 f. (Instructio 

pro confessione peccatorum, 1518).
32 WA 7,560,9 f.(Das Magnifikat verdeutscht und ausgelegt, 1521)
33 Tugend ist aktual und nicht habitual (vgl. Schwarz [s. Anm. 4], 85). Vgl. die dekonstrukti- 

vistische Rede von der Gabe etwa bei Jacques Derrida, Falschgeld. Zeit geben I, übers, von 
Michael Wetzel, München 1993. Vgl. zur ״Gabe“ im Denken Luthers Bo Kristian Holm, Gabe 
und Geben bei Luther. Das Verhältnis zwischen Reziprozität und reformatorischer Recht- 
fertigungslehre, Berlin/New York 2006.
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die eıgene Tugendhaftigkeit. Sich selbst ott unterwerfen,** ist die e1n-
zıge Reaktion dessen, der christliche Tugenden empfängt, Gott danken ist
des Christen eigentliche Tugend, enn wenlll der ensch sich dankbar Gott
unterwirft, sieht er eben auf Gott und nıcht auf seıne Tugenden. Dem Emp-
fang VonNn Tugend als abe entspricht eine Veränderung der Blickrichtung des
Menschen, die der Selbstaufgabe des Menschen gleichkommt.“ Tugendhaftig-
keit geht damit einher, ass das dem Menschen Eigene gebrochen wird.

Dies lässt sich mıit Blick auf das semantische Feld „lind/Lindigkeit” deutlich
machen. Lindigkeit ist eiıne Oftmals miıt der Sanftmütigkeit” einer weıteren
bei Luther wichtigen vorbildlichen Eigenschaft Christi*® mit ezug auf Mtit
5’ 539‚ 11, 29*°) SOWI1Ee des Christen“* in einem Atemzug ge christliche
Tugend. Der ensch ist WwI1e eın ungehobelter O({Z, der geglättet, „gelinde‘
gemacht werden INUuUSS SO schreibt Luther 1m Rahmen eiıner hemmungslos
allegorisierenden Auslegung VOoNnNn Gen

„Weiter wird die Archa emacht Von glaten und gehofelten thennen O.  vA Damiuit
aber bezeychnet ist der Christenheit höhiste tugend, die sie hat das S1E sanfftmütig,
elinde 1st WwI1IEe eın fein schlec glat holtz, das este ist, Ist kein ungedult, ZOTN,
unwillen, neyd darunter, nicht rauch, knörrig noch ungebrochen, kürtzlich eyte

41eDe, das ıns dem andern allerley gut halten kan

Die höchste Tugend der Christenheit ist CS, sanftmütig un gelinde se1n,
also ohne Widerwillen Gottes Willen. Von sich ll der ensch
aber 1€, s  z ott ll Der Erwerb der Tugenden vollzieht sich als Enteig-
Nung des alten dam ugenden sind ungefällig, s1ie glänzen NI1IC. WI1@E die
Pseudotugenden, S$1e sind vielmehr dunkel WwI1Ie das Leiden ber W1e das Pech
die Planken eiınes chiftes versiegelt, bewahrt das Leiden den Menschen VOT

dem völligen Untergang. Leiden ıst die höchste Tugend.
„Uber das sol s$1eE auswendig und ynnwendig verpichet seın erverleymet. Das ist
beydes 1e und gedulit: Wenn INan eın SC nicht verpichet, kan bald palten
und zureıssen, Nu ist pech eın unfletig schwartz ding, das nicht schmücket, aber
wol bewaret, SO ist auch das leiden nicht 1eDI1C. anzusehen, 65 helt aber und bewa-
ret wol14  Jochen Schmidt  um die eigene Tugendhaftigkeit. Sich selbst Gott zu unterwerfen,* ist die ein-  zige Reaktion dessen, der christliche Tugenden empfängt, Gott danken ist  des Christen eigentliche Tugend,” denn wenn der Mensch sich dankbar Gott  unterwirft, sieht er eben auf Gott und nicht auf seine Tugenden. Dem Emp-  fang von Tugend als Gabe entspricht eine Veränderung der Blickrichtung des  Menschen, die der Selbstaufgabe des Menschen gleichkommt.*® Tugendhaftig-  keit geht damit einher, dass das dem Menschen Eigene gebrochen wird.  Dies lässt sich mit Blick auf das semantische Feld „lind/Lindigkeit“ deutlich  machen. Lindigkeit ist eine oftmals mit der Sanftmütigkeit” — einer weiteren  bei Luther wichtigen vorbildlichen Eigenschaft Christi® (mit Bezug auf Mt  5,5®; 11,29*) sowie des Christen“ - in einem Atemzug genannte christliche  Tugend. Der Mensch ist wie ein ungehobelter Klotz, der geglättet, „gelinde“  gemacht werden muss. So schreibt Luther im Rahmen einer hemmungslos  allegorisierenden Auslegung von Gen 6:  „Weiter wird die Archa gemacht von glaten und gehofelten thennen holtz, Damit  aber bezeychnet ist der Christenheit höhiste tugend, die sie hat: das sie sanfftmütig,  gelinde ist wie ein fein schlecht glat holtz, das on este ist, Jst kein ungedult, zorn,  unwillen, neyd darunter, nicht rauch, knörrig noch ungebrochen, kürtzlich eytel  42  liebe, das eins dem andern allerley zu gut halten kan.  Die höchste Tugend der Christenheit ist es, sanftmütig und gelinde zu sein,  also ohne Widerwillen gegen Gottes Willen. Von sich aus will der Mensch  aber nie, was Gott will. Der Erwerb der Tugenden vollzieht sich als Enteig-  nung des alten Adam. Tugenden sind ungefällig, sie glänzen nicht wie die  Pseudotugenden, sie sind vielmehr dunkel wie das Leiden. Aber wie das Pech  die Planken eines Schiffes versiegelt, so bewahrt das Leiden den Menschen vor  dem völligen Untergang. Leiden ist die höchste Tugend.  „Uber das sol sie auswendig und ynnwendig verpichet sein odder verleymet. Das ist  beydes liebe und gedult: Wenn man ein schiff nicht verpichet, kan es bald spalten  und zureissen, Nu ist pech ein unfletig schwartz ding, das nicht schmücket, aber  wol bewaret, So ist auch das leiden nicht lieblich anzusehen, es helt aber und bewa-  ret wol. ... Es ist auff allen seiten anfechtung, oben hat es hinein geregnet und das  wasser dran geschlagen, Nu ist es auswendig dargegen uberal mit pech verwaret,  das es keinen schaden neme, Das sol sein demut und gedult, das man leide alles was  34  35  WA 21J, 64,21f. (Winterpostille, 1528).  WA 31 I, 404,32f. (Der 111. Psalm ausgelegt, 1530).  Vgl. Jennifer A. Herdt, Putting on virtue. The legacy of the splendid vices, Chicago 2008, 189.  37  WA 1, 254,2-4 (Eine kurze Erklärung der zehn Gebote, 1518); WA 32, 315,27 ff. (Wochen-  predigten über Mt 5-7, 1530/1532); WA 17 IL, 113,30 ff. (Fastenpostille, 1525).  38  WA 2, 88,3f. (Auslegung deutsch des Vaterunsers, 1519); WA 21, 384,17 (Crucigers Sommer-  postille, 1544).  39  WA 52, 556,31 ff. (Hauspostille, 1544).  40  A.a.O., 622,3 ff  4  F  42  WA 9, 136,15 (Auslegung und Deutung des heiligen Vaterunsers, 1518).  WA 24, 177,19-24 (Über das 1. Buch Mose. Predigten, 1527).Es 1st auen seıten anfechtung, oben hat cC5 hinein und das
aASsSscI dran geschlagen, Nu ist 65 auswendig argegen uberal mıt pech verwarert,
das keinen chaden NCINEC, Das sol seiın demut und gedult, das ]  1all €l €es Wa

34

35
21, 64,21 (Winterpostille,
31 1, 404,32f. (Der 111l Psalm ausgelegt,

Vgl Jennifer Herdt, Putting VIrtiue. The Jegacy of the splendid ViceSs, Chicago 2008, 189
/ 1, „2-4 (Eine kurze Erklärung der zehn Gebote, 32, 15,27 ff. (Wochen-

predigten ber Mt 5-/, 1530/1532); 1/ 1, (Fastenpostille,
4, 88,3{. (Auslegung deutsch des Vaterunsers, 21, (Crucigers Sommer-

postille,
39 5 » (Hauspostille,
4U O., 622,3

42
9) (Auslegung und Deutung des heiligen Vaterunsers,
24, 17/7,19-24 (Über das Buch Mose. Predigten,
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um die eigene Tugendhaftigkeit. Sich selbst Gott zu unterwerfen,34 ist die ein- 
zige Reaktion dessen, der christliche Tugenden empfängt, Gott danken ist 
des Christen eigentliche Tugend,35 denn wenn der Mensch sich dankbar Gott 
unterwirft, sieht er eben auf Gott und nicht auf seine Tugenden. Dem Emp- 
fang von Tugend als Gabe entspricht eine Veränderung der Blickrichtung des 
Menschen, die der Selbstaufgabe des Menschen gleichkommt.36 Tugendhaftig- 
keit geht damit einher, dass das dem Menschen Eigene gebrochen wird.

Dies lässt sich mit Blick auf das semantische Feld ״lind/Lindigkeit“ deutlich 
machen. Lindigkeit ist eine oftmals mit der Sanftmütigkeit37 -  einer weiteren 
bei Luther wichtigen vorbildlichen Eigenschaft Christi38 (mit Bezug auf Mt 
5,539; 11,2940) sowie des Christen41 -  in einem Atemzug genannte christliche 
Tugend. Der Mensch ist wie ein ungehobelter Klotz, der geglättet, ״gelinde“ 
gemacht werden muss. So schreibt Luther im Rahmen einer hemmungslos 
allegorisierenden Auslegung von Gen 6:

 Weiter wird die Archa gemacht von glaten und gehofelten thennen holtz, Damit״
aber bezeychnet ist der Christenheit hóhiste tugend, die sie hat: das sie sanfitmutig, 
gelinde ist wie ein fein schlecht glat holtz, das on este ist, Jst kein ungedult, zorn, 
Unwillen, neyd darunter, nicht rauch, knorrig noch ungebrochen, kurtzlich eytel 
liebe, das eins dem ändern allerley zu gut halten kan.‘̂ 2

Die höchste Tugend der Christenheit ist es, sanftmütig und gelinde zu sein, 
also ohne Widerwillen gegen Gottes Willen. Von sich aus will der Mensch 
aber nie, was Gott will. Der Erwerb der Tugenden vollzieht sich als Enteig- 
nung des alten Adam. Tugenden sind ungefällig, sie glänzen nicht wie die 
Pseudotugenden, sie sind vielmehr dunkel wie das Leiden. Aber wie das Pech 
die Planken eines Schiffes versiegelt, so bewahrt das Leiden den Menschen vor 
dem völligen Untergang. Leiden ist die höchste Tugend.

 Uber das sol sie auswendig und ynnwendig verpichet sein odder verleymet. Das ist״
beydes liebe und gedult: Wenn man ein schiff nicht verpichet, kan es bald spalten 
und zureissen, Nu ist pech ein unfletig schwartz ding, das nicht schmücket, aber 
wol bewaret, So ist auch das leiden nicht lieblich anzusehen, es heit aber und bewa- 
ret wol. ... Es ist auff allen seiten anfechtung, oben hat es hinein geregnet und das 
wasser dran geschlagen, Nu ist es auswendig dargegen uberal mit pech verwaret, 
das es keinen schaden neme, Das sol sein demut und gedult, das man leide alles was

34 WA 21,64,21 f. (Winterpostille, 1528).
35 WA 311,404,32 f. (Der 111. Psalm ausgelegt, 1530).
36 Vgl. Jennifer A. Herdt, Putting on virtue. The legacy of the splendid vices, Chicago 2008,189.
37 WA 1, 254,2-4 (Eine kurze Erklärung der zehn Gebote, 1518); WA 32, 315,27 ff. (Wochen- 

predigten über Mt 5-7,1530/1532); WA 17II, 113,30 ff. (Fastenpostille, 1525).
38 WA 2, 88,3 f. (Auslegung deutsch des Vaterunsers, 1519); WA 21, 384,17 (Crucigers Sommer- 

postille, 1544).
39 WA 52,556,31 ff. (Hauspostille, 1544).
40 A.a.O., 622,3ff.
41 WA 9,136,15 (Auslegung und Deutung des heiligen Vaterunsers, 1518).
42 WA 24,177,19-24 (Über das 1. Buch Mose. Predigten, 1527).



15„Die höchste Tugend ist Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“

uns anfıcht ynnwendig und auswendig, Darümb ists YA3n der Summa €es ahyn
gericht, das die höhiste tugend 1st leiden und tragen alle gebrechlickeit uUuNscIer

brüder, arnach alle anfechtung des Teuftels und tods.”®

Leiden den Menschen, Luther anderen tellen, nicht auf sich selbst,
sondern auf ott vertrauen,** un auf diese Weise geläutert wird die Seele
des Menschen ın aller Anfechtung bewahrt.

MaclIntyres Eindruck scheint sich bestätigen, ass 1an sich nicht weıter
Vonmn Aristoteles entfernen könne, als Luther tut Während Aristoteles 1ın der
Hochsinnigkeit (megalopsychia) eine Metatugend sieht,* gelten Luther Leiden
un! Demut als höchste Tugenden. Mafsgebliches Vorbild für den Menschen ist
Y1SLUS ıIn seinem Leiden Dies drückt Luther vielfach mit dem Begriffspaar
S$SAcCcramentIum und exemplum aus.46 Jesu Tod für die Sünden der Menschen ist
Sakrament, sein Leiden Vorbild.* Sakrament ist Jesu Tod für den nneren,
Vorbild sind Tlod und Auferstehung für den aufßeren Menschen.“*® Wichtig
ist bei Luther, ass die Reihenfolge immer 1Ur sein ann C‘hristus ıst CXCI1I1-

plum, weil sacramentium ist.*” Zugleich ist das en Jesu Christi eın
W auch unerreichbares Vorbild.® Christus, der eister der christlichen

Tugenden Demut und anfmut, ist das Vorbild, das Menschen sich VOr ugen
führen fürbilden sollen

„Niemant ist yhe fßo tieff ernydrigt, Niemant hatt sich selb o seher vorkleynet als
Christus, er auch CT alleyn thar wag SapCIL. Lernet VOonNn INYI, ich byn sanfit-
mutig und demutig von hertzen, wilchs wor{ hatt noch INAas keyn heylige
mehr SapcCll, noch die meysterschaflt der demut und sanfitmutickeyt yhım tzu INeS-
SC1I1. Sie bleyben alle m chuler em meyster, alßo das auch Paulus,
da el den Corinther pricht: Folget INYT nach, er bald hyntzu den rechten
meYySter, und pricht gleych wWwI1IeE ich Christo nach olge 11 KOr 1L, 1], das nıt sich als
Paulum, ßRondern Christum Y. sich und sich y. Christo furbildet.”“

O., 178,4 Dass das Leiden den Menschen milde macht, ist wiederum iıne Vor-
stellung, die Luther mit der Leidensmystik Taulers teilt Gott, Johannes Tauler, schickt Lei-
en, damit der Mensch sanfmütig werde. Vgl Johannes Tauler, Predigten, hg VonNn Ferdinand
Vetter, Berlin 1910, 139,26-28 (Nr. 36)

44 WAIR I, 292,3 (Nr. 351,19—-21 (Nr. dazu Jochen Schmidt, age Überlegungen
ZUT Linderung reflexiven Leidens, Tübingen 2011, 9 E vgl uch O., 8 ' Anm

5 Vgl Aristoteles, Eudemische Ethik, hg. Von Franz Dirlmeier, Hellmut Flashar und rns Gru-
mach, Berlin 55» 1232a)
Luther verweist In diesem Zusammenhang auf Augustinus; vgl Des heiligen Kirchenvaters
Aurelius Augustinus fünfzehn Bücher iber die Dreieinigkeit, übers. U. eingel. VOTrFL Michael
Schmaus, Muünchen (BKV 2,13), 147 (4,3,6 S u.|) Dazu: Erwin Iserlonh, Sacramentum e{
Exemplum. FKın augustinisches Thema lutherischer Theologie, in: ders./Konrad Repgen Hg.)

4
Reformata Reformanda, Festgabe für Jubert Jedin, Munster 1965, 247-264

2, 501,34-502,2 (Galaterkommentar,
43 6, 321,23-28 (Römerbriefvorlesung,ydazu: Iserloh (S. AÄAnm 46), 255
\ Vgl Wilfried oesl, Ontologie der Person Dei Luther, Göttingen 196/, 353

Vgl O’ 384
1, 3,2-10 (Kirchenpostille,

Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“ 15״

uns anficht ynnwendig und auswendig. Darumb ists ynn der Summa alles dahyn 
gericht, das die höhiste tugend ist: leiden und tragen alle gebrechlickeit unserer 
bruder, darnach alle anfechtung des TeufFels und tods.*43

Leiden lehrt den Menschen, so Luther an anderen Stellen, nicht auf sich selbst, 
sondern auf Gott zu vertrauen,44 und auf diese Weise geläutert wird die Seele 
des Menschen in aller Anfechtung bewahrt.

MacIntyres Eindruck scheint sich zu bestätigen, dass man sich nicht weiter 
von Aristoteles entfernen könne, als Luther es tut. Während Aristoteles in der 
Hochsinnigkeit (megalopsychia) eine Metatugend sieht,45 gelten Luther Leiden 
und Demut als höchste Tugenden. Maßgebliches Vorbild für den Menschen ist 
Christus in seinem Leiden. Dies drückt Luther vielfach mit dem Begriffspaar 
sacramentum und exemplum aus.46 Jesu Tod für die Sünden der Menschen ist 
Sakrament, sein Leiden Vorbild.47 Sakrament ist Jesu Tod für den inneren, 
Vorbild sind Tod und Auferstehung für den äußeren Menschen.48 Wichtig 
ist bei Luther, dass die Reihenfolge immer nur sein kann: Christus ist exem- 
plum, weil er zuvor sacramentum ist.49 Zugleich ist das Leben Jesu Christi ein 
-  wenn auch unerreichbares -  Vorbild.50 Christus, der Meister der christlichen 
Tugenden Demut und Sanfmut, ist das Vorbild, das Menschen sich vor Augen 
führen -  fürbilden -  sollen.

 Niemant ist yhe ßo tieff ernydrigt, Niemant hatt sich selb ßo seher vorkleynet als״
Christus, daher auch er alleyn thar [= wagt] sagen: Lernet von myr, ich byn sanfit- 
mutig und demütig von hertzen, wilchs wort hatt noch mag keyn heylige ymmer 
mehr sagen, noch die meysterschafit der demut und sanfftmutickeyt yhm tzu mes- 
sen. Sie bleyben alle sampt schuler unter dißem meyster, alßo das auch S. Paulus, 
da er zu den Corinther spricht: Folget myr nach, setzt er bald hyntzu den rechten 
meyster, und spricht: gleych wie ich Christo nach folge [1 Kor 11,1], das er nit sich als 
Paulum, ßondern Christum yn sich und sich yn Christo furbildet.“51

43 A. a. O., 177,24 -  178,4. Dass das Leiden den Menschen milde macht, ist wiederum eine Vor- 
Stellung, die Luther mit der Leidensmystik Taulers teilt: Gott, so Johannes Tauler, schickt Lei- 
den, damit der Mensch sanfmütig werde. Vgl. Johannes Tauler, Predigten, hg. von Ferdinand 
Vetter, Berlin 1910,139,26-28 (Nr. 36).

44 WA.TR 5, 292,3 (Nr. 5653); 351,19-21 (Nr. 5782); dazu: Jochen Schmidt, Klage. Überlegungen 
zur Linderung reflexiven Leidens, Tübingen 2011,98; vgl. auch a. a. O., 84, Anm. 4.

45 Vgl. Aristoteles, Eudemische Ethik, hg. von Franz Dirlmeier, Hellmut Flashar und Ernst Gru- 
mach, Berlin 41984,55 (111,5; 1232a).

46 Luther verweist in diesem Zusammenhang auf Augustinus; vgl. Des heiligen Kirchenvaters 
Aurelius Augustinus fünfzehn Bücher über die Dreieinigkeit, übers, u. eingel. von Michael 
Schmaus, München o. J. (BKV 2,13), 147ff. (4,3,6 [s.u.]). Dazu: Erwin Iserloh, Sacramentum et 
Exemplum. Ein augustinisches Thema lutherischer Theologie, in: ders./Konrad Repgen (Hg.), 
Reformata Reformanda, Bd. 1. Festgabe für Jubert Jedin, Münster 1965,247-264.

47 WA 2,501,34-502,2 (Galaterkommentar, 1519).
48 WA 56,321,23-28 (Römerbriefvorlesung, 1515/16); dazu: Iserloh (s. Anm. 46), 255.
49 Vgl. Wilfried Joest, Ontologie der Person bei Luther, Göttingen 1967,383.
50 Vgl. a.a.O., 384.
51 WA 10 11, 3,2-10 (Kirchenpostille, 1522).



16 Jochen Schmidt

Christi Tod ist Sakrament, seın Leiden und terben sind unerreichbares Vor-
bild Christen Orlentieren sich diesem Vorbild in der Gewissheit, weder
einholen können och mussen. Während also abe und Lebensorien-
tierung AUS der Perspektive der Christologie Luthers zumindest implizit 1N-
tegriert sind, scheinen S1e In seiıner Rede Von den Tugenden disparat senmn
der haben die christlichen Tugenden doch eine phänomenal explizierbare
ethische Valenz, ass die Vorbildhaftigkeit Jesu sich in ethischen Satzen
ausdrücken ließe? Diese rage möchte ich 1m Zuge einer Analyse verschiede-
NeTr Bestimmungen der OCAsten Tugend durch Luther nachgehen. Zieht 198
auf diese €e1se jedoch die ugenden gleichsam aufdie Erde in den Kaum ZW1-
schenmenschlicher Begegnung, ann wird die kritische Rückfrage tellen
se1n, ob die Tugenden auf diesem Wege nicht ihrer Theologizität beraubt
werden, christologisch gesprochen: ob annn nicht Christus auf eın Vorbild
reduziert wird, während doch zuerst Sakrament und annn erst Vorbild ist.
er wird schliefßlich die Difterenz zwischen wahrhaft theologischer und
weltlicher Tugend doch wieder 1n den Vordergrund treten mussen.

„Ist auch kein KTOSSCT Lugent enn die Liebe“.
ber die Zusammengehörigkeit vVon weltlicher und christlicher Tugend

Wır haben gesehen: An verschiedenen tellen werden Demut und „leiden und
tragen alle gebrechlickeit uUuNnserer brüder“ Je als höchste Tugend beschrieben
Mehrtfach beschreibt Luther überdies die 1e als die höchste Tugend, als
Herrscher(in) der Tugenden, ‚heubt, der brunn und BEMNEYIIC tugent aller
tugent :

„Nun ist yAs kein grössere tugent unfier en annn die liebe, die 1e ist, gibt
sich der mensch mit einander unnd ist willig unnd lustig allem, INan sein
bedarff, Also Ssagt hie Christus auch, das herre (G10t uUunNns gebe, nicht IN gedult
noch echtefß oder verdinstes halben, sonder Aaus der höchsten tugend, der 1e Da
solte uns das hertze auch wachsen und alle traurikeit verschwinden, wenn Wır SOIlc
grundlose 1€| götliches hertzen in die UgCIH fasseten und mıt hertzen glaubten,
das (ott der höechste und gröst geber ist, und solchs geben IN der höchsten tugend
herfleusset. Solche weyß geben, das 6S 1Ur AUS$S 1e' her komme, macht das BC-
schencke auch köstlicher und grösser, WIE inan pfeg ZUSaAPCN: 6S omp VOonNn lieber
ande, wenn Inan WCYS, das INan mit hertzen meyndt.”

Die Tugend der Liebe ist Zuwendung u$s freier 1eDe, eine Zuwendung, deren
Empfänger sich VON Herzen gemeınt Versuchen WIT, die innere Zu-
sammengehörigkeit dieser ugenden VONM einer weiıteren Tugend, der arm-

»4 1/ IL, 100,25-27 (Fastenpostille, äahnlich 9‚ 44 . (Randbemerkungen Petrus
Lombardus, 1509-1511): „Imperium virtutum“ (a O’ 44,6 f 9 dazu: Schwarz (S. Anm

v 41, 7/54,23-38 (Predigt ber Joh 3,16 f., Druck Vgl abe bei Luther Holm (S.
Anm 33)

Jochen Schmidt16

Christi Tod ist Sakrament, sein Leiden und Sterben sind unerreichbares Vor- 
bild. Christen orientieren sich an diesem Vorbild in der Gewissheit, es weder 
einholen zu können noch zu müssen. Während also Gabe und Lebensorien- 
tierung aus der Perspektive der Christologie Luthers zumindest implizit in- 
tegriert sind, scheinen sie in seiner Rede von den Tugenden disparat zu sein. 
Oder haben die christlichen Tugenden doch eine phänomenal explizierbare 
ethische Valenz, so dass die Vorbildhaftigkeit Jesu sich in ethischen Sätzen 
ausdrücken ließe? Diese Frage möchte ich im Zuge einer Analyse verschiede- 
ner Bestimmungen der höchsten Tugend durch Luther nachgehen. Zieht man 
auf diese Weise jedoch die Tugenden gleichsam auf die Erde in den Raum zwi- 
schenmenschlicher Begegnung, dann wird die kritische Rückfrage zu stellen 
sein, ob so die Tugenden auf diesem Wege nicht ihrer Theologizität beraubt 
werden, christologisch gesprochen: ob dann nicht Christus auf ein Vorbild 
reduziert wird, während er doch zuerst Sakrament und dann erst Vorbild ist. 
Daher wird schließlich die Differenz zwischen wahrhaft theologischer und 
weltlicher Tugend doch wieder in den Vordergrund treten müssen.

״ .2 ist auch kein grosser tugent denn die Liebe“.
Über die Zusammengehörigkeit von weltlicher und christlicher Tugend

Wir haben gesehen: An verschiedenen Stellen werden Demut und ״leiden und 
tragen alle gebrechlickeit unserer brüder“ je als höchste Tugend beschrieben. 
Mehrfach beschreibt Luther überdies die Liebe als die höchste Tugend, als 
Herrscher(in) der Tugenden, ״heubt, der brunn und gemeyne tugent aller 
tugent“:52

 Nun ist ye kein grössere tugent unter allen dann die liebe,... wo die liebe ist, gibt״
sich der mensch mit einander unnd ist willig unnd lustig zu allem, wo zu man sein 
bedarff, Also sagt hie Christus auch, das unser herre Got uns gebe, nicht aus gedult 
noch rechteß oder verdinstes halben, sonder aus der höchsten tugend, der liebe. Da 
solte uns das hertze auch wachsen und alle traurikeit verschwinden, wenn wir solch 
grundlose liebe götliches hertzen in die äugen fasseten und mit hertzen glaubten, 
das Gott der höechste und gröst geber ist, und solchs geben aus der höchsten tugend 
herfleusset. Solche weyß zu geben, das es nur aus liebe her komme, macht das ge- 
schencke auch köstlicher und grösser, wie man pflegt Zusagen: es kompt von lieber 
hande, wenn man weys, das man einen mit hertzen meyndt.“53

Die Tugend der Liebe ist Zuwendung aus freier Liebe, eine Zuwendung, deren 
Empfänger sich von Herzen gemeint fühlt. Versuchen wir, die innere Zu- 
sammengehörigkeit dieser Tugenden von einer weiteren Tugend, der Barm­

52 WA 17II, 100,25-27 (Fastenpostille, 1525); ähnlich WA 9,44 f. (Randbemerkungen zu Petrus 
Lombardus, 1509-1511): ״imperium virtutum“ (a.a.O., 44,6f.); dazu: Schwarz (s. Anm. 4), 47.

53 WA 41, 754,23-38 (Predigt über Joh 3,16 f., Druck 1538). Vgl. zur Gabe bei Luther Holm (s. 
Anm. 33).



„DIe höchste Tugend ist Leiden und Iragen alle Gebrechlichkeit uUuNnscIel Brüder”

herzigkeit, her begreifen.”“ Barmherzigkeit ist keine gönnerhafte Attitüde,
sondern die Fähigkeit des Menschen, die Not des anderen sehen und sich
VOoNn ihr aflızieren lassen.

„Das heisst barmherzigkeit, das INan den menschen ansehe yn seinem jamer.  995
„Barmherzigkeit ist eın tugent, die sich des Jamers annimpt. ”®

Ist die Empfänglichkeit für die Not des anderen Menschen das Integral der
höchsten christlichen Tugenden? ine welıltere telle, ın der Luther wiederum
die 1e als höchste Tugend bezeichnet, könnte diesen Eindruck bestätigen.

„Und WIeE kein grösserer 1st denn Gott, ıst auch kein SIOSSCI (ugent (weder ın
ott noch Menschen) denn die Liebe, Denn Wa INa ieb hat, da setzefi und wendet
InNnan es hin, auch Leib und Leben, Das hie Gedult, emu! und andere {u-
gent nichts, Oder alle ın dieser, die 5a1 ist, egriffen sind, Denn welchen ich ieb
habe, mıiıt dem werde ich TENUNC. nicht zürnen oder ım unrecht thun noch wider Jn
pochen oder unleidlich se1n, sondern bin ım bereit dienen, heiffen, ich
sehe, das meın bedarft.”>

Die l1e konkretisiert sich in der Bereitschaft helfen, gesehen wird,
ass der andere der Hilfe bedarf. Trifit meıne Hypothese ann ist
das Sehen der Not in besonderer Weise qualifiziert: FES jJammert den, der den
Jammer des anderen wahrhaft sieht vnd da jn sahe Jamerte jn sein. >8
Darın 1st christliche Tugend der Pseudotugend der Moralisten und Pedanten
diametral enigegengeSetZT, deren Verlogenheit sich Ja darin offenbart,
ass CS ihr Barmherzigkeit und Mitleid gebricht.”

Wenn aber Barmherzigkeit als die Fähigkeit, sich berühren lassen, das
Integral der Tugendethik Luthers darstellt, stellt sich erneuft die rage: Was ist
genuin theologisch dieser Vorstellung, die Ja der Mitleidsethik Scho-
penhauers zumindest recht ahe kommt? Worin besteht die Theologizität
der theologischen Tugenden, sollten NUTr Christen diese Haltungen ın
Wahrheit einnehmen können? Auf der Suche ach einer Antwort auf diese
rage konsultiere ich die beiden großen ethischen Schriften Luthers USs dem

4 Zur Barmherzigkeit Gottes als Tugend vgl L, 348,2/-30 (Fragment, 1518?); vgl ZUT
Geduld als der hervorragendsten Tugend („Excellentissima virtutum”) WATR , 441,19-21

55
(Nr.

3 ' 329,6 (Predigt VO 15 September
A.a.O.,, 29,12{f. Vgl /; 547,25-27 (Das Magnifikat verdeutscht und ausgelegt,
„Widderumb yn die tieffe wil niemant sehen, WCd armut, schmach, not, jamer und st,
da wendet yderman die U:  Nn von.“ Aazu: gar Thaidigsmann, Grottes schöpferisches Sehen
Elemente einer theologischen Sehschule 1m Anschluss Luthers Auslegung des Magnificat,
11 ders., Einsichten und Ausblicke. Iheologische Studien, hg Von Johannes VonNn Lüpke, Ber-
lin/Münster 2U11,;, 3-22,

/ 21, 482,35-483,5 (Crucigers Sommerpostille,
10,33 6) 262,33) Tle drei Belege der Orm EOTAÄAYXVLOÖN (es jJammerte hn) 1Im

Lukasevangelium (Lk 713; 10,33; erzählen davon, dass Menschen VOon der Not anderer
berührt werden.

Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“ 17״

herzigkeit, her zu begreifen.54 Barmherzigkeit ist keine gönnerhafte Attitüde, 
sondern die Fähigkeit des Menschen, die Not des anderen zu sehen und sich 
von ihr affizieren zu lassen.

Das heisst barmherzigkeit, das man den menschen ansehe ynn seinem jamer.“55״

Barmherzigkeit ist ein tugent, die sich des jamers annimpt.“56״

Ist die Empfänglichkeit für die Not des anderen Menschen das Integral der 
höchsten christlichen Tugenden? Eine weitere Stelle, in der Luther wiederum 
die Liebe als höchste Tugend bezeichnet, könnte diesen Eindruck bestätigen.

 Und wie kein grösser Geber ist denn Gott, so ist auch kein grosser tugent (weder in״
Gott noch Menschen) denn die Liebe, Denn was man lieb hat, da setzet und wendet 
man alles hin, auch Leib und Leben, Das hie gegen Gedult, Demut und andere tu- 
gent nichts, oder alle in dieser, die es gar ist, begriffen sind, Denn welchen ich lieb 
habe, mit dem werde ich freilich nicht zürnen oder jm unrecht thun noch wider jn 
pochen oder unleidlich sein, sondern bin jm bereit zu dienen, raten, helffen, wo ich 
sehe, das er mein bedarff.“57

Die Liebe konkretisiert sich in der Bereitschaft zu helfen, wo gesehen wird, 
dass der andere der Hilfe bedarf. Trifft meine o.g. Hypothese zu, dann ist 
das Sehen der Not in besonderer Weise qualifiziert: Es jammert den, der den 
Jammer des anderen wahrhaft sieht: ״vnd da er jn sähe / jamerte jn sein.“58 
Darin ist christliche Tugend der Pseudotugend der Moralisten und Pedanten 
diametral entgegengesetzt, deren Verlogenheit sich ja genau darin offenbart, 
dass es ihr an Barmherzigkeit und Mitleid gebricht.59

Wenn aber Barmherzigkeit als die Fähigkeit, sich berühren zu lassen, das 
Integral der Tugendethik Luthers darstellt, stellt sich erneut die Frage: Was ist 
genuin theologisch an dieser Vorstellung, die ja z. B. der Mitleidsethik Scho- 
penhauers zumindest recht nahe kommt? Worin besteht die Theologizität 
der theologischen Tugenden, warum sollten nur Christen diese Haltungen in 
Wahrheit einnehmen können? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese 
Frage konsultiere ich die beiden großen ethischen Schriften Luthers aus dem

54 Zur Barmherzigkeit Gottes als Tugend vgl. WA 1, 348,27-30 (Fragment, 1518?); vgl. zur 
Geduld als der hervorragendsten Tugend (״Excellentissima virtutum“) WA.TR 5, 441,19-21 
(Nr. 6018).

55 WA 36, 329,6 f. (Predigt vom 15. September 1532).
56 A.a.O., 329,12f. Vgl. WA 7, 547,25-27 (Das Magnifikat verdeutscht und ausgelegt, 1521): 

 ,Widderumb ynn die tieffe wil niemant sehen, wo armut, schmach, not, jamer und angst ist״
da wendet yderman die äugen von.“ Dazu: Edgar Thaidigsmann, Gottes schöpferisches Sehen. 
Elemente einer theologischen Sehschule im Anschluss an Luthers Auslegung des Magnificat, 
in: ders., Einsichten und Ausblicke. Theologische Studien, hg. von Johannes von Lüpke, Ber- 
lin/Münster 2011,3-22,7.

57 WA 21,482,35-483,5 (Crucigers Sommerpostille, 1544).
58 Lk 10,33 (WA.DB 6, 262,33). Alle drei Belege der Form έσπλαγχνίσθη (es jammerte ihn) im 

Lukasevangelium (Lk 7,13; 10,33; 15,20) erzählen davon, dass Menschen von der Not anderer 
berührt werden.

59 S. o.S. 10.



Jochen Schmidt

Jahr 1520, die Freiheitsschrift und den Sermon Von den ulten Werken. In der
Freiheitsschrift geht meınem Verständnis ach nıcht Freiheit auf der @e1-
Nnen und Unfreiheit auf der anderen Seite und nicht (allein) die Beziehung
des Menschen ott auf der einen und seinem Nächsten auf der anderen
Seite, sondern ZWel Aspekte der Freiheit, die ich 1mM Anschluss Isaiah
Berlin als positive und als negatıve Freiheit bezeichnen möchte: Christliche
Freiheit ermöglicht Freiheit für den anderen, weil S1e 1mM Glauben ott
gründet. Weil der Mensch 1m Glauben es hat, dessen wahrhaft bedarf,
und Von den außeren Dingen und Werken frei ist (negative Freiheit), ist CT

frei dazu, seinem acAsten dienen (positive Freiheit). Nicht auf den ande-
TeN als potentielles Objekt verdienstlicher Wohltaten fixiert se1in, befreit
den Menschen dazu, nichts als das Wohl des anderen, als seine tatsächlichen
Ööte und Bedürfnisse VOT ugen en können.

„Keines dieser er'! aber raucht der Mensch ZUr eigenen Gerechtigkeit und Zu

eigenen Heil Und INUS$S in en seinen Werken Von dieser Anschauung pC
prägt sein und DIUT darauf zielen, den anderen dienen und nuützlich sein mit
allem, Was {ut, und nichts anderes VOT Augen en als das Bedürfnis und
den Vorteil des Nächsten.18  Jochen Schmidt  Jahr 1520, die Freiheitsschrift und den Sermon von den guten Werken. In der  Freiheitsschrift geht es meinem Verständnis nach nicht um Freiheit auf der ei-  nen und Unfreiheit auf der anderen Seite und nicht (allein) um die Beziehung  des Menschen zu Gott auf der einen und zu seinem Nächsten auf der anderen  Seite, sondern um zwei Aspekte der Freiheit, die ich im Anschluss an Isaiah  Berlin als positive und als negative Freiheit bezeichnen möchte: Christliche  Freiheit ermöglicht Freiheit für den anderen, weil sie im Glauben an Gott  gründet. Weil der Mensch im Glauben alles hat, dessen er wahrhaft bedarf,  und so von den äußeren Dingen und Werken frei ist (negative Freiheit), ist er  frei dazu, seinem Nächsten zu dienen (positive Freiheit). Nicht auf den ande-  ren als potentielles Objekt verdienstlicher Wohltaten fixiert zu sein, befreit  den Menschen dazu, nichts als das Wohl des anderen, als seine tatsächlichen  Nöte und Bedürfnisse vor Augen haben zu können.  „Keines dieser Werke aber braucht der Mensch zur eigenen Gerechtigkeit und zum  eigenen Heil. Und so muss er in allen seinen Werken von dieser Anschauung ge-  prägt sein und nur darauf zielen, den anderen zu dienen und nützlich zu sein mit  allem, was er tut, und nichts anderes vor Augen zu haben als das Bedürfnis und  den Vorteil des Nächsten. ... Siehe, das ist ein wahrhaft christliches Leben, hier ist  der Glaube wirksam in der Liebe, das heißt: Er schreitet mit Freude und Liebe zu  einem Werk völlig freien Dienstes, in dem er dem andern umsonst und aus freien  Stücken dient und der im Übermaß gesättigt ist von der Fülle und vom Reichtum  seines Glaubens.“®*  Nichts als des anderen Bedürfnis vor Augen zu haben, kommt einer Tugend  ohne Tugend gleich, die trotz ihrer Negativität einen phänomenal explizier-  baren Sinn hat, denn wer nichts als den anderen vor Augen hat, kann eben  den anderen wirklich sehen. Die innere Freiheit lässt den Menschen sensibel  werden für das, dessen der andere bedarf. Diesen Gedanken verdeutlicht Lu-  ther in seinem Sermon von den guten Werken mit einem Beispiel. Derjenige,  der von Liebe geleitet wird, weiß, was für den geliebten anderen Menschen gut  ist, weil er den anderen Menschen sehen kann und sich nicht ausmalen muss,  was er um des anderen willen tun sollte. Wer im Glauben lebt, braucht keinen  Lehrer, denn er hat ein inneres Empfinden für das rechte Maß.  „Wen ein man odder weib sich zum andern vorsicht lieb und wolgefallens, und das  selb fest glewbt, wer lernet den selben, wie er sich stellen sol, was er thun, lassen,  sagen, schweigen, gedencken sol? die eynige zuvorsicht leret yhn das alles und mehr  dan not ist. ... Wo aber ein tzweifel da ist, da sucht sichs, welchs am bestenn sey,  da hebet sich unterscheidt der werck ausztzumalen, wamit er mug huld erwerben,  und gaht dennoch zu mit schwerem hertzen und grosem unlust, unnd ist gleich ge-  fangen, mehr dan halb vortzweiffelt, und wirt offt zum narren drob.“  60  WA 7, 64,24-37 (Tractatus de libertate christiana, 1520, Übersetzung: Fidel Rädle in: Martin  Luther. Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, Bd. 1, hg. von Dietrich Korsch, 161/163).  $# WA 6, 207,16-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).Jene, das ist eın wahrhaft christliches Leben, hier ist
der Glaube wirksam in der Liebe, das €e1 Er schreitet mit Freude und Liebe
einem Werk völlig freien Dienstes, ın dem elr dem andern UmsSsSOoNnst und 15 freien
tücken dient und der 1m Übermaß gesättigt ist VonNn der un VO Reichtum
se1ines auDens

Nichts als des anderen Bedürfnis VOT ugen Zzu aben, kommt einer Tugend
ohne Tugend gleich, die ihrer Negativitä einen phänomenal explizier-
baren Sinn hat, enn weI nichts als den anderen VOI ugen hat, annn eben
den anderen wirklich sehen. DIe innere Freiheit lässt den Menschen sensibel
werden für das, dessen der andere bedarft. Diesen Gedanken verdeutlicht LUu-
ther ın seinem Sermon VOomn den guten Werken mıiıt einem Beispiel. Derjenige,
der VOomnl Liebe geleitet wird, weilß, Wäas für den geliebten anderen Menschen gut
ist, weil den anderen Menschen sehen ann und sich nicht ausmalen INUSS,
Wa des anderen willen tun sollte Wer 1mM Glauben lebt, braucht keinen
Lehrer, enn hat ein inneres Empfinden für das rechte Ma{ß

„Wen ein INan erweib sich ZU. andern vorsicht jeb und wolgefallens, und das
selb fest gliewbt, wWel lernet den selben, WIE sich tellen sol; Wa thun, lassen,
SapcCNH, schweigen, gedencken sol? die eynige zuvorsicht leret yhn das es und mehr
dan nOoft ist18  Jochen Schmidt  Jahr 1520, die Freiheitsschrift und den Sermon von den guten Werken. In der  Freiheitsschrift geht es meinem Verständnis nach nicht um Freiheit auf der ei-  nen und Unfreiheit auf der anderen Seite und nicht (allein) um die Beziehung  des Menschen zu Gott auf der einen und zu seinem Nächsten auf der anderen  Seite, sondern um zwei Aspekte der Freiheit, die ich im Anschluss an Isaiah  Berlin als positive und als negative Freiheit bezeichnen möchte: Christliche  Freiheit ermöglicht Freiheit für den anderen, weil sie im Glauben an Gott  gründet. Weil der Mensch im Glauben alles hat, dessen er wahrhaft bedarf,  und so von den äußeren Dingen und Werken frei ist (negative Freiheit), ist er  frei dazu, seinem Nächsten zu dienen (positive Freiheit). Nicht auf den ande-  ren als potentielles Objekt verdienstlicher Wohltaten fixiert zu sein, befreit  den Menschen dazu, nichts als das Wohl des anderen, als seine tatsächlichen  Nöte und Bedürfnisse vor Augen haben zu können.  „Keines dieser Werke aber braucht der Mensch zur eigenen Gerechtigkeit und zum  eigenen Heil. Und so muss er in allen seinen Werken von dieser Anschauung ge-  prägt sein und nur darauf zielen, den anderen zu dienen und nützlich zu sein mit  allem, was er tut, und nichts anderes vor Augen zu haben als das Bedürfnis und  den Vorteil des Nächsten. ... Siehe, das ist ein wahrhaft christliches Leben, hier ist  der Glaube wirksam in der Liebe, das heißt: Er schreitet mit Freude und Liebe zu  einem Werk völlig freien Dienstes, in dem er dem andern umsonst und aus freien  Stücken dient und der im Übermaß gesättigt ist von der Fülle und vom Reichtum  seines Glaubens.“®*  Nichts als des anderen Bedürfnis vor Augen zu haben, kommt einer Tugend  ohne Tugend gleich, die trotz ihrer Negativität einen phänomenal explizier-  baren Sinn hat, denn wer nichts als den anderen vor Augen hat, kann eben  den anderen wirklich sehen. Die innere Freiheit lässt den Menschen sensibel  werden für das, dessen der andere bedarf. Diesen Gedanken verdeutlicht Lu-  ther in seinem Sermon von den guten Werken mit einem Beispiel. Derjenige,  der von Liebe geleitet wird, weiß, was für den geliebten anderen Menschen gut  ist, weil er den anderen Menschen sehen kann und sich nicht ausmalen muss,  was er um des anderen willen tun sollte. Wer im Glauben lebt, braucht keinen  Lehrer, denn er hat ein inneres Empfinden für das rechte Maß.  „Wen ein man odder weib sich zum andern vorsicht lieb und wolgefallens, und das  selb fest glewbt, wer lernet den selben, wie er sich stellen sol, was er thun, lassen,  sagen, schweigen, gedencken sol? die eynige zuvorsicht leret yhn das alles und mehr  dan not ist. ... Wo aber ein tzweifel da ist, da sucht sichs, welchs am bestenn sey,  da hebet sich unterscheidt der werck ausztzumalen, wamit er mug huld erwerben,  und gaht dennoch zu mit schwerem hertzen und grosem unlust, unnd ist gleich ge-  fangen, mehr dan halb vortzweiffelt, und wirt offt zum narren drob.“  60  WA 7, 64,24-37 (Tractatus de libertate christiana, 1520, Übersetzung: Fidel Rädle in: Martin  Luther. Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, Bd. 1, hg. von Dietrich Korsch, 161/163).  $# WA 6, 207,16-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).Wo aber eın tzweifel da ist, da sucht sichs, welchs bestenn SCY,
da sich unterscheidt der werck ausztzumalen, wamlıt CI INUS huld erwerben,
und gaht dennoch miıt schwerem hertzen und gSrOSCH unlust, unnd ist gleich BC
fangen, mehr dan halb vortzweiftlelt, und wiırt offlt ZUul arTfen drob.”®l

7) 64,24-3/ (Tractatus de libertate christiana, 1520, Übersetzung: Fidel Radle 1: artın
Luther. Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, l, hg. VOonNn Dietrich Korsch,

6, 207,16 —26 Sermon VO|  o den Werken,

Jochen Schmidt18

Jahr 1520, die Freiheitsschrift und den Sermon von den guten Werken. In der 
Freiheitsschrift geht es meinem Verständnis nach nicht um Freiheit auf der ei- 
nen und Unfreiheit auf der anderen Seite und nicht (allein) um die Beziehung 
des Menschen zu Gott auf der einen und zu seinem Nächsten auf der anderen 
Seite, sondern um zwei Aspekte der Freiheit, die ich im Anschluss an Isaiah 
Berlin als positive und als negative Freiheit bezeichnen möchte: Christliche 
Freiheit ermöglicht Freiheit für den anderen, weil sie im Glauben an Gott 
gründet. Weil der Mensch im Glauben alles hat, dessen er wahrhaft bedarf, 
und so von den äußeren Dingen und Werken frei ist (negative Freiheit), ist er 
frei dazu, seinem Nächsten zu dienen (positive Freiheit). Nicht auf den ande- 
ren als potentielles Objekt verdienstlicher Wohltaten fixiert zu sein, befreit 
den Menschen dazu, nichts als das Wohl des anderen, als seine tatsächlichen 
Nöte und Bedürfnisse vor Augen haben zu können.

 Keines dieser Werke aber braucht der Mensch zur eigenen Gerechtigkeit und zum״
eigenen Heil. Und so muss er in allen seinen Werken von dieser Anschauung ge- 
prägt sein und nur darauf zielen, den anderen zu dienen und nützlich zu sein mit 
allem, was er tut, und nichts anderes vor Augen zu haben als das Bedürfnis und 
den Vorteil des Nächsten.... Siehe, das ist ein wahrhaft christliches Leben, hier ist 
der Glaube wirksam in der Liebe, das heißt: Er schreitet mit Freude und Liebe zu 
einem Werk völlig freien Dienstes, in dem er dem ändern umsonst und aus freien 
Stücken dient und der im Übermaß gesättigt ist von der Fülle und vom Reichtum 
seines Glaubens.“60

Nichts als des anderen Bedürfnis vor Augen zu haben, kommt einer Tugend 
ohne Tugend gleich, die trotz ihrer Negativität einen phänomenal explizier- 
baren Sinn hat, denn wer nichts als den anderen vor Augen hat, kann eben 
den anderen wirklich sehen. Die innere Freiheit lässt den Menschen sensibel 
werden für das, dessen der andere bedarf. Diesen Gedanken verdeutlicht Lu- 
ther in seinem Sermon von den guten Werken mit einem Beispiel. Derjenige, 
der von Liebe geleitet wird, weiß, was für den geliebten anderen Menschen gut 
ist, weil er den anderen Menschen sehen kann und sich nicht ausmalen muss, 
was er um des anderen willen tun sollte. Wer im Glauben lebt, braucht keinen 
Lehrer, denn er hat ein inneres Empfinden für das rechte Maß.

 Wen ein man odder weib sich zum ändern Vorsicht lieb und wolgefallens, und das״
selb fest glewbt, wer lernet den selben, wie er sich stellen sol, was er thun, lassen, 
sagen, schweigen, gedencken sol? die eynige zuvorsicht leret yhn das alles und mehr 
dan not ist. ... Wo aber ein tzweifel da ist, da sucht sichs, welchs am bestenn sey, 
da hebet sich unterscheidt der werck ausztzumalen, wamit er mug huld erwerben, 
und gaht dennoch zu mit schwerem hertzen und grosem unlust, unnd ist gleich ge- 
fangen, mehr dan halb vortzweiffelt, und wirt offt zum narren drob.“61

60 WA 7,64,24-37 (Tractatus de libértate Christiana, 1520, Übersetzung: Fidel Rädle in: Martin 
Luther. Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, Bd. 1, hg. von Dietrich Korsch, 161/163).

61 WA 6, 207,16-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).



„DIe höchste Tugend ist Leiden und Iragen alle Gebrechlichkeit UuUNserIer Brüder“

Sehen WIr uns VOT diesem Hintergrund Luthers tugendethisches Denken 1mM
Sermon VvVOon den guten Werken SCNAUCI Luther kommt 1iIm Rahmen der
Auslegung des siebten Gebots auf die mildickeit und damit aufeine Tugend
sprechen, die der Sanftmut semantisch ahe steht:;: mildickeit oder Freigiebig-
keit ist die Bereitschaft, miıt seinem Eigentum jedermann en In dieser
Freigiebigkeit und nicht lediglich 1M Unterlassen des Diebstahls sieht den
eigentlichen theologischen Sinn des siebten Geboaots. Nun bewegt sich Luther
zunächst 1m Rahmen der antiken Rede Von der clementia.® Dass mildickeit
einen theologischen Mehrwert gegenüber der clementia hat, verdeutlicht etwa
der folgende Abschnitt

„D1sSses werck leret VOINl yhım selb der glaub, dan das hertz sich gotlicher huld VOI-
siht und sich Trauvorlessit, wI1IeE 1sts muglich, das der selb solt eytzig unnd SOT$-
feltig sein® LEr INUSZ zwey ffel pEeWISZ seinn, das sich got sein annehme: darumb
klebet ehr al  — keynem gelt, ehr praucht seinn auch mıiıt frolicher mildickeyt dem
nehstenn tZu nutz, wol; das werd SHUß aDen, WIE viel vorgibt, dan seın
golL, dem t(rawert, wirt yhım nıt liegen noch yhn vorlassen„Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“  19  Sehen wir uns vor diesem Hintergrund Luthers tugendethisches Denken im  Sermon von den guten Werken genauer an: Luther kommt im Rahmen der  Auslegung des siebten Gebots auf die mildickeit und damit auf eine Tugend zu  sprechen, die der Sanftmut semantisch nahe steht; mildickeit oder Freigiebig-  keit ist die Bereitschaft, mit seinem Eigentum jedermann zu helfen.® In dieser  Freigiebigkeit und nicht lediglich im Unterlassen des Diebstahls sieht er den  eigentlichen theologischen Sinn des siebten Gebots. Nun bewegt sich Luther  zunächst im Rahmen der antiken Rede von der clementia.® Dass mildickeit  einen theologischen Mehrwert gegenüber der clementia hat, verdeutlicht etwa  der folgende Abschnitt:  „Disses werck leret von yhm selb der glaub, dan so das hertz sich gotlicher huld vor-  siht und sich drauff vorlessit, wie ists muglich, das der selb solt geytzig unnd sorg-  feltig sein? Er musz on zweyffel gewisz seinn, das sich got sein annehme: darumb  klebet ehr ann keynem gelt, ehr praucht seinn auch mit frolicher mildickeyt dem  nehstenn tzu nutz, weysz wol, das er werd gnug haben, wie viel er vorgibt, dan sein  got, dem er trawet, wirt yhm nit liegen noch yhn vorlassen .... Darumb heyst der  Apostel kein andere sund abgoterey, dan den geytz, wilcher auffs aller grobst sich  mercken lesset, das er got nichts trawet, mehr gutis zu seinem gelt, ... Und furwar,  in dissem gebot mag man klerlichen mercken, wie alle gutte werck mussen im glau-  ben gehen und geschehen, dan hie empfindet ein iglicher fast gewisz, das des geytzs  ursach ist misztraw, der mildickeit aber ursach ist der glaub. Dan darumb, das er  got trawet, ist er mild und zweiffelt nit, er habe ymer gnug. Widerumb, darumb ist  er geitzig und sorgfeltig, das er got nit trawet.  «64  Bedingung der Möglichkeit der mildickeit, so wird hier deutlich, ist Glaube,  denn wer glaubt, kann geben im Vertrauen darauf, dass ihm nichts mangeln  wird. In seiner Auslegung des Philipperbriefs geht Luther ebenfalls auf die  Tugend der clementia ein, hier im Zuge des Nachdenkens über die epieikeia.  So deutet Luther die Worte des Apostels „Eure Lindigkeit lasset allen Men-  schen kund sein“ (Phil 4,5) als Aufforderung, dass die Christen sich ganz in  den Dienst der anderen Menschen stellen mögen, Streit und Beleidigung ver-  meiden und für die anderen alles zum Besten wenden:  „Eyn solche meynung hatt das wortlin, wilchs der Apostel hie braucht: epijkia,  equitas, clementia, comoditas, das ich auff deutsch nicht anders weyß tzu geben,  denn durch das wortt gelindickeyt, das ist eyn tugent, das sich eyner lenckt und  schickt, gemeß und eben macht eynem andern, unnd ist eynem wie dem andern,  und yderman gleych, der nicht sich selb tzum leysten und tzur regel macht und will,  das sich yderman nach yhm lencken, schicken und messigen soll. ... Der latinische  dolmetscher hatts modestiam, messickeyt vordolmetscht ..., diß aber soll eyn mes-  sickeytt seyn des lebens, die sich lindert, anmasset und lencket noch eynß andern  62  63  WA 6, 270,27-31.  Zur clementia vgl. Rene Bloch, Art. Clementia, in: Der Neue Pauly, http://referenceworks.  brillonline.com/entries/der-neue-pauly/clementia-e301540 [25.10.2014]; Ulrich Klein, Art.  Milde, in: HWP 5, Basel 1980, 1392 f,  %* WA 6, 272,5-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).Darumb eys der
Apostel kein andere sund abgoterey, dan den gEYTZ, wilcher auffs er grobst sich
mercken lesset, das gol nichts {rawet, mehr gutis seinem gelt,„Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“  19  Sehen wir uns vor diesem Hintergrund Luthers tugendethisches Denken im  Sermon von den guten Werken genauer an: Luther kommt im Rahmen der  Auslegung des siebten Gebots auf die mildickeit und damit auf eine Tugend zu  sprechen, die der Sanftmut semantisch nahe steht; mildickeit oder Freigiebig-  keit ist die Bereitschaft, mit seinem Eigentum jedermann zu helfen.® In dieser  Freigiebigkeit und nicht lediglich im Unterlassen des Diebstahls sieht er den  eigentlichen theologischen Sinn des siebten Gebots. Nun bewegt sich Luther  zunächst im Rahmen der antiken Rede von der clementia.® Dass mildickeit  einen theologischen Mehrwert gegenüber der clementia hat, verdeutlicht etwa  der folgende Abschnitt:  „Disses werck leret von yhm selb der glaub, dan so das hertz sich gotlicher huld vor-  siht und sich drauff vorlessit, wie ists muglich, das der selb solt geytzig unnd sorg-  feltig sein? Er musz on zweyffel gewisz seinn, das sich got sein annehme: darumb  klebet ehr ann keynem gelt, ehr praucht seinn auch mit frolicher mildickeyt dem  nehstenn tzu nutz, weysz wol, das er werd gnug haben, wie viel er vorgibt, dan sein  got, dem er trawet, wirt yhm nit liegen noch yhn vorlassen .... Darumb heyst der  Apostel kein andere sund abgoterey, dan den geytz, wilcher auffs aller grobst sich  mercken lesset, das er got nichts trawet, mehr gutis zu seinem gelt, ... Und furwar,  in dissem gebot mag man klerlichen mercken, wie alle gutte werck mussen im glau-  ben gehen und geschehen, dan hie empfindet ein iglicher fast gewisz, das des geytzs  ursach ist misztraw, der mildickeit aber ursach ist der glaub. Dan darumb, das er  got trawet, ist er mild und zweiffelt nit, er habe ymer gnug. Widerumb, darumb ist  er geitzig und sorgfeltig, das er got nit trawet.  «64  Bedingung der Möglichkeit der mildickeit, so wird hier deutlich, ist Glaube,  denn wer glaubt, kann geben im Vertrauen darauf, dass ihm nichts mangeln  wird. In seiner Auslegung des Philipperbriefs geht Luther ebenfalls auf die  Tugend der clementia ein, hier im Zuge des Nachdenkens über die epieikeia.  So deutet Luther die Worte des Apostels „Eure Lindigkeit lasset allen Men-  schen kund sein“ (Phil 4,5) als Aufforderung, dass die Christen sich ganz in  den Dienst der anderen Menschen stellen mögen, Streit und Beleidigung ver-  meiden und für die anderen alles zum Besten wenden:  „Eyn solche meynung hatt das wortlin, wilchs der Apostel hie braucht: epijkia,  equitas, clementia, comoditas, das ich auff deutsch nicht anders weyß tzu geben,  denn durch das wortt gelindickeyt, das ist eyn tugent, das sich eyner lenckt und  schickt, gemeß und eben macht eynem andern, unnd ist eynem wie dem andern,  und yderman gleych, der nicht sich selb tzum leysten und tzur regel macht und will,  das sich yderman nach yhm lencken, schicken und messigen soll. ... Der latinische  dolmetscher hatts modestiam, messickeyt vordolmetscht ..., diß aber soll eyn mes-  sickeytt seyn des lebens, die sich lindert, anmasset und lencket noch eynß andern  62  63  WA 6, 270,27-31.  Zur clementia vgl. Rene Bloch, Art. Clementia, in: Der Neue Pauly, http://referenceworks.  brillonline.com/entries/der-neue-pauly/clementia-e301540 [25.10.2014]; Ulrich Klein, Art.  Milde, in: HWP 5, Basel 1980, 1392 f,  %* WA 6, 272,5-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).Und furwar,
in dissem gebo INa[klerlichen mercken, wıe alle werck UussSen 1M glau-
ben gehen und geschehen, dan hie empfindet eın iglicher tast gEeWISZ, das des geylzZs
ursach 1st mI1sztraw, der mildickeit aber ursach ist der glau Dan darumb, das
gol (rawe(l, ıst ild und zweifftelt nıt, habe yMeEI S11US. 1derumoD, darumb ist

eitzig und sorgfeltig, das er got nıt [rawel“g4d

Bedingung der Möglichkeit der mildickeit, wird ler deutlich, ist Glaube,
enn welr glaubt, annn geben 1mM Vertrauen darauf, A4SS ihm nichts mangeln
wird. In se1iner Auslegung des Philipperbriefs geht Luther ebenfalls auf die
Tugend der clementia e1n, 1er 1 Zuge des Nac  enkens ber die epieikeia.
SO deutet Luther die Worte des Apostels „Eure Lindigkeit lasset en Men-
schen kund seıin  4 (Phil 4,5) als Aufforderung, ass die Christen sich ganz ın
den Dienst der anderen Menschen tellen mögen, Streit und Beleidigung Ver-
meiden und für die anderen alles Zu Besten wenden:

„Eyn solche INCYDNUNS hatt das wortlin, wilchs der Apostel hie raucht pijkia,
equitas, clementia, comoditas, das ich au deutsch nicht anders weyß [Zzu geben,
denn Urc das gelindickeyt, das 1st CYN (ugent, das sich lenckt und
schickt, geme und eben macht mM andern, unnd ist mM WIE dem andern,
und derman gleych, der nicht sich selb tzum eysten und tzur rege) macht und will,
das sich yderman nach yhım encken, schicken und messigen soll.„Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“  19  Sehen wir uns vor diesem Hintergrund Luthers tugendethisches Denken im  Sermon von den guten Werken genauer an: Luther kommt im Rahmen der  Auslegung des siebten Gebots auf die mildickeit und damit auf eine Tugend zu  sprechen, die der Sanftmut semantisch nahe steht; mildickeit oder Freigiebig-  keit ist die Bereitschaft, mit seinem Eigentum jedermann zu helfen.® In dieser  Freigiebigkeit und nicht lediglich im Unterlassen des Diebstahls sieht er den  eigentlichen theologischen Sinn des siebten Gebots. Nun bewegt sich Luther  zunächst im Rahmen der antiken Rede von der clementia.® Dass mildickeit  einen theologischen Mehrwert gegenüber der clementia hat, verdeutlicht etwa  der folgende Abschnitt:  „Disses werck leret von yhm selb der glaub, dan so das hertz sich gotlicher huld vor-  siht und sich drauff vorlessit, wie ists muglich, das der selb solt geytzig unnd sorg-  feltig sein? Er musz on zweyffel gewisz seinn, das sich got sein annehme: darumb  klebet ehr ann keynem gelt, ehr praucht seinn auch mit frolicher mildickeyt dem  nehstenn tzu nutz, weysz wol, das er werd gnug haben, wie viel er vorgibt, dan sein  got, dem er trawet, wirt yhm nit liegen noch yhn vorlassen .... Darumb heyst der  Apostel kein andere sund abgoterey, dan den geytz, wilcher auffs aller grobst sich  mercken lesset, das er got nichts trawet, mehr gutis zu seinem gelt, ... Und furwar,  in dissem gebot mag man klerlichen mercken, wie alle gutte werck mussen im glau-  ben gehen und geschehen, dan hie empfindet ein iglicher fast gewisz, das des geytzs  ursach ist misztraw, der mildickeit aber ursach ist der glaub. Dan darumb, das er  got trawet, ist er mild und zweiffelt nit, er habe ymer gnug. Widerumb, darumb ist  er geitzig und sorgfeltig, das er got nit trawet.  «64  Bedingung der Möglichkeit der mildickeit, so wird hier deutlich, ist Glaube,  denn wer glaubt, kann geben im Vertrauen darauf, dass ihm nichts mangeln  wird. In seiner Auslegung des Philipperbriefs geht Luther ebenfalls auf die  Tugend der clementia ein, hier im Zuge des Nachdenkens über die epieikeia.  So deutet Luther die Worte des Apostels „Eure Lindigkeit lasset allen Men-  schen kund sein“ (Phil 4,5) als Aufforderung, dass die Christen sich ganz in  den Dienst der anderen Menschen stellen mögen, Streit und Beleidigung ver-  meiden und für die anderen alles zum Besten wenden:  „Eyn solche meynung hatt das wortlin, wilchs der Apostel hie braucht: epijkia,  equitas, clementia, comoditas, das ich auff deutsch nicht anders weyß tzu geben,  denn durch das wortt gelindickeyt, das ist eyn tugent, das sich eyner lenckt und  schickt, gemeß und eben macht eynem andern, unnd ist eynem wie dem andern,  und yderman gleych, der nicht sich selb tzum leysten und tzur regel macht und will,  das sich yderman nach yhm lencken, schicken und messigen soll. ... Der latinische  dolmetscher hatts modestiam, messickeyt vordolmetscht ..., diß aber soll eyn mes-  sickeytt seyn des lebens, die sich lindert, anmasset und lencket noch eynß andern  62  63  WA 6, 270,27-31.  Zur clementia vgl. Rene Bloch, Art. Clementia, in: Der Neue Pauly, http://referenceworks.  brillonline.com/entries/der-neue-pauly/clementia-e301540 [25.10.2014]; Ulrich Klein, Art.  Milde, in: HWP 5, Basel 1980, 1392 f,  %* WA 6, 272,5-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).Der latinische
dolmetscher hatts modestiam, messickeyt vordolmetscht di(ß aber soll CYMN INCS-

sickeytt SCYN des lebens, die sich lindert, anmasse und encket noch eynfßß andern

64
6, 270,27-31

Zur clementia vgl Rene Bloch, Art Clementia, in Der Neue Pauly, http://referenceworks.
brillonline.com/entries/der-neue-pauly/clementia-e301540 [25. 10. 2014]; Ulrich Klein, Art.
Milde, 1: HWP D, Basel 1980, 13972

6, /2,5-26 (Sermon VUOTI)L den Werken,

Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“ 19״

Sehen wir uns vor diesem Hintergrund Luthers tugendethisches Denken im 
Sermon von den guten Werken genauer an: Luther kommt im Rahmen der 
Auslegung des siebten Gebots auf die mildickeit und damit auf eine Tugend zu 
sprechen, die der Sanftmut semantisch nahe steht; mildickeit oder Freigiebig- 
keit ist die Bereitschaft, mit seinem Eigentum jedermann zu helfen.62 In dieser 
Freigiebigkeit und nicht lediglich im Unterlassen des Diebstahls sieht er den 
eigentlichen theologischen Sinn des siebten Gebots. Nun bewegt sich Luther 
zunächst im Rahmen der antiken Rede von der dementia.63 Dass mildickeit 
einen theologischen Mehrwert gegenüber der dementia hat, verdeutlicht etwa 
der folgende Abschnitt:

 -Disses werck leret von yhm selb der glaub, dan so das hertz sich gotlicher huld vor״
siht und sich drauff vorlessit, wie ists muglich, das der selb soit geytzig unnd sorg- 
feltig sein? Er musz on zweyffel gewisz seinn, das sich got sein annehme: darumb 
klebet ehr ann keynem gelt, ehr praucht seinn auch mit frolicher mildickeyt dem 
nehstenn tzu nutz, weysz wol, das er werd gnug haben, wie viel er vorgibt, dan sein 
got, dem er trawet, wirt yhm nit liegen noch yhn vorlassen .... Darumb heyst der 
Apostel kein andere sund abgoterey, dan den geytz, wilcher auffs aller gröbst sich 
mercken lesset, das er got nichts trawet, mehr gutis zu seinem gelt,... Und furwar, 
in dissem gebot mag man klerlichen mercken, wie alle gutte werck müssen im glau- 
ben gehen und geschehen, dan hie empfindet ein iglicher fast gewisz, das des geytzs 
ursach ist misztraw, der mildickeit aber ursach ist der glaub. Dan darumb, das er 
got trawet, ist er mild und zweiffelt nit, er habe ymer gnug. Widerumb, darumb ist 
er geitzig und sorgfeltig, das er got nit trawet.“64

Bedingung der Möglichkeit der mildickeit, so wird hier deutlich, ist Glaube, 
denn wer glaubt, kann geben im Vertrauen darauf, dass ihm nichts mangeln 
wird. In seiner Auslegung des Philipperbriefs geht Luther ebenfalls auf die 
Tugend der dementia ein, hier im Zuge des Nachdenkens über die epieikeia. 
So deutet Luther die Worte des Apostels ״Eure Lindigkeit lasset allen Men- 
sehen kund sein“ (Phil 4,5) als Aufforderung, dass die Christen sich ganz in 
den Dienst der anderen Menschen stellen mögen, Streit und Beleidigung ver- 
meiden und für die anderen alles zum Besten wenden:

 ,Eyn solche meynung hatt das wortlin, wilchs der Apostel hie braucht: epijkia״
equitas, dementia, comoditas, das ich auff deutsch nicht anders weyß tzu geben, 
denn durch das wortt gelindickeyt, das ist eyn tugent, das sich eyner lenckt und 
schickt, gemeß und eben macht eynem ändern, unnd ist eynem wie dem ändern, 
und yderman gleych, der nicht sich selb tzum leysten und tzur regel macht und will,
das sich yderman nach yhm lencken, schicken und messigen soll Der latinische
dolmetscher hatts modestiam, messickeyt vordolmetscht..., diß aber soll eyn mes- 
sickeytt seyn des lebens, die sich lindert, anmasset und lencket noch eynß ändern

62 WA 6,270,27-31.
63 Zur dementia vgl. René Bloch, Art. Clementia, in: Der Neue Pauly, http://referenceworks. 

brillonline.com/entries/der־neue־pauly/clementia־e301540 [25.10.2014]; Ulrich Klein, Art. 
Milde, in: HWP 5, Basel 1980,1392 f.

64 WA 6,272,5-26 (Sermon von den guten Werken, 1520).



20 Jochen Schmidt

und schicklickeyt das S$1e nachlaf, gut alte, olge, weyche, thu, lasse,
leyde, WIeE S1e sihet, das der nehist voOrmag und tzukomen kan, ob S1E gleych drob
chaden er vorlust der guler, ehre und leybes tragen müsse 65

Leiden hat also den genuin ethischen Sinn der radikalen Oftenheit für die E1-
genart und das Bedürfnis des anderen Menschen, auch der Feinde.®® Gelinde
ist der ensch also nıcht 1IUT insofern, als seinen Eigensinn ott auf-
gibt WwWI1IeE eın Scheit Holz, dem die knorrigen Stellen abgearbeitet werden, SO1-
ern gelinde ist der Mensch auch insofern, als mıiıt dem anderen Menschen
in dessen Bedürftigkeit ın Berührung kommen kann, weil seın Eigensinn und
se1ine Selbstsucht der Wahrnehmung des anderen Menschen nicht 1m Wege
stehen. Epieikeia, Luther anderer Stelle, ist jene Tugend, kraft deren eın
Mensch nıicht ach sich iragt, sondern danach, Wäas für die anderen gut ist.°‘
DIe radikale Offenheit für den anderen äaufßert sich darin, ass die Sıituation
und das Bedürfnis des anderen gesehen und auch se1ine Fehler etwa seine
Undankbarkeit erlitten werden.

SO bleibt 6S ann doch dabei Die wahren christlichen Tugenden sind VOIN
den weltlichen (Pseudo)Iugenden, die außerlich ansehnlich, aber ohne echte
Barmherzigkeit und Demut VOI ott und dem anderen Menschen sind, iIrre-
duzibel unterschieden. Was christliche Tugenden und weltliche Tugend VOIl-
einander unterscheidet, ist jedoch nıcht die Bewegungsrichtung VOIl Seın un
Handeln ler ließe sich in gewissem Ma{fe zwischen Luther und Aristoteles
vermitteln, zumal Ja Luthers Rekurs auf epieikeia durchaus Entsprechungen
in der Ethik des Aristoteles hat ©8 Vielmehr die Vorstellung, ass Tugenden
mıiıt dem Sein der Person verschmolzen selen oder verschmelzen würden,
1110855 Luther kategorisc zurückweisen. ahrha{ite Tugend ist eiıne göttliche
Gabe, die der Mensch 1U empfängt, ohne s1e Je seın Eigen NEMNNECT, mehr
och Gerade ass der Mensch seıin Eigenes und die orge darum 1m Leiden
aufzugeben lernt, ist Lernen VonNn Tugend durch Leiden, Lernen der Tugend
des Leidens. Dieses Leiden 1st aber alles andere als weltabgewandte Passıvıtat.
Christus ist die wahre Tugend, weil ın ihm Selbstentäußerung und Hingabe

die Welt vollkommen integriert sind, und darin ist Tun: und Vorbild
aller christlichen Tugend. Diese zeigt ihren ın die Weilt hineingehenden, aber
1m Weltlichen nicht aufgehenden Charakter dort, s1e des Seelenheils
des anderen Menschen willen mehr VErMAAS, als Menschen AUS eigener raft
verstehen un! bewirken können:

65

O6
10 2, 1/5,2 (Adventspostille,

Die Schwäche des Leidenden Ist daher als Haltung VONl einem Zustand vollkommener Passı-
V1ta} unterscheiden. Vgl dieser Unterscheidung Kagnar Leivestad, "Ihe Meekness and
Gentleness of Christ‘ } C_LOTF. l, 1N: NTIS 12 (1966) 1506 -164, 164

67/ /, 14,/-12 (Enarrationes epistolarum e evangeliorum, QUAS postillas vocant,
Vgl Aristoteles, Rhetorik, hg VOIN Gernot Krapinger, Stuttgart 1999, (1374b); azu!: ancy
Sherman, lhe fabric of character. Aristotle's theory of virtue, Oxford 199]1,
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vormugen und schicklickeyt das sie nachlaß, zu gut halte, folge, weyche, thu, lasse, 
leyde, wie sie sihet, das der nehist vormag und tzukomen kan, ob sie gleych drob 
schaden odder vorlust der guter, ehre und leybes tragen müsse.“65

Leiden hat also den genuin ethischen Sinn der radikalen Offenheit für die Ei- 
genart und das Bedürfnis des anderen Menschen, auch der Feinde.66 Gelinde 
ist der Mensch also nicht nur insofern, als er seinen Eigensinn gegen Gott auf- 
gibt wie ein Scheit Holz, dem die knorrigen Stellen abgearbeitet werden, son- 
dern gelinde ist der Mensch auch insofern, als er mit dem anderen Menschen 
in dessen Bedürftigkeit in Berührung kommen kann, weil sein Eigensinn und 
seine Selbstsucht der Wahrnehmung des anderen Menschen nicht im Wege 
stehen. Epieikeia, so Luther an anderer Stelle, ist jene Tugend, kraft deren ein 
Mensch nicht nach sich fragt, sondern danach, was für die anderen gut ist.67 
Die radikale Offenheit für den anderen äußert sich darin, dass die Situation 
und das Bedürfnis des anderen gesehen und auch seine Fehler -  etwa seine 
Undankbarkeit -  erlitten werden.

So bleibt es dann doch dabei: Die wahren christlichen Tugenden sind von 
den weltlichen (Pseudo)Tugenden, die äußerlich ansehnlich, aber ohne echte 
Barmherzigkeit und Demut vor Gott und dem anderen Menschen sind, irre- 
duzibel unterschieden. Was christliche Tugenden und weltliche Tugend von- 
einander unterscheidet, ist jedoch nicht die Bewegungsrichtung von Sein und 
Handeln -  hier ließe sich in gewissem Maße zwischen Luther und Aristoteles 
vermitteln, zumal ja Luthers Rekurs auf epieikeia durchaus Entsprechungen 
in der Ethik des Aristoteles hat.68 Vielmehr die Vorstellung, dass Tugenden 
mit dem Sein der Person verschmolzen seien oder verschmelzen würden, 
muss Luther kategorisch zurückweisen. Wahrhafte Tugend ist eine göttliche 
Gabe, die der Mensch nur empfängt, ohne sie je sein Eigen zu nennen, mehr 
noch: Gerade dass der Mensch sein Eigenes und die Sorge darum im Leiden 
aufzugeben lernt, ist Lernen von Tugend durch Leiden, Lernen der Tugend 
des Leidens. Dieses Leiden ist aber alles andere als weitabgewandte Passivität. 
Christus ist die wahre Tugend, weil in ihm Selbstentäußerung und Hingabe 
an die Welt vollkommen integriert sind, und darin ist er Grund und Vorbild 
aller christlichen Tugend. Diese zeigt ihren in die Welt hineingehenden, aber 
im Weltlichen nicht aufgehenden Charakter dort, wo sie um des Seelenheils 
des anderen Menschen willen mehr vermag, als Menschen aus eigener Kraft 
verstehen und bewirken können:

65 WA 10 I 2,174,13 -  175,2 (Adventspostille, 1522).
66 Die Schwäche des Leidenden ist daher als Haltung von einem Zustand vollkommener Passi- 

vität zu unterscheiden. Vgl. zu dieser Unterscheidung Ragnar Leivestad, ‘The Meekness and 
Gentleness of Christ’ II Cor. x. 1, in: NTS 12 (1966), 156-164,164.

67 WA 7,514,7-12 (Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant, 1521).
68 Vgl. Aristoteles, Rhetorik, hg. von Gernot Krapinger, Stuttgart 1999,65 f. (1374b); dazu: Nancy 

Sherman, The fabric of character. Aristotle’s theory of virtue, Oxford 1991,13 ff.



„Die höchste Tugend ist Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“ 21

„‚Sihe, das heisst die sünde zudecken UrC die 1e eın sondere (ugent der T1S-
ten, welche ın der Welt nicht Ist, Denn die se hat nicht, kan auch nicht en sol-
che Liebe, ob S1€E wol auch groSsSCHh schein und der selben furgibt und fi  ı:  ret.“

DiIie Tugend der Weit ist eitler Schein un Sünde, die Tugend des Christen
ist gottergebenes Sundenbekenntnis’”® un Zudecken der Sünde Aus der Per-
spektive dieser Unterscheidungen betrachtet 1I1U855$5 Luther darauf bestehen,
ass weltliche und christliche Tugend sind WI1Ie acC. und Tag Zwischen phi-
losophisch-ethischen und theologischen ugängen ZU!r Tugend vermitteln,
1st eın Anliegen, das Luther miıt seıiınen Rekursen auf „Tugend” verbinden
wuürde. Theologisches Nachdenken ber die Tugendethik In lutherischer Tra-
dition steht daher VoOr einer doppelten Herausforderung. Auf der einen Seite
gilt C5, Luthers Bemerkungen etwa ZUT höchsten Tugend phänomenologisch

plausibilisieren un!: ber die bloß assertorische Rede hinauszuführen.
Dabei ıst jedoch auf der anderen Seite 1 Blick ehalten, ass Luther selbst
dergleichen nicht hat, weil mıt nichts ın der Welt erarbeitet wird, Was

für die Welt letztlich en ist ass ihre Suüunde durch die Liebe zugedeckt
wird.

Professor Dr Jochen Schmidt, Universität Paderborn, Institut für Evangelische
Theologie, Warburger Straße 100, Paderborn:
E-Mai jochen.schmidt@uni-paderborn.de

65 21, 415,38-416,2 (Crucigers Sommerpostille,
70 19, 515,16-18 (Sermon VO:  —x dem Sakrament des Leibes un! Blutes Christi wider die

Schwarmgeister,

Die höchste Tugend ist: Leiden und Tragen alle Gebrechlichkeit unserer Brüder“ 21״

 -Sihe, das heisst die sunde zudecken durch die Liebe ein sondere tugent der Chris״
ten, welche in der Welt nicht ist, Denn die selbe hat nicht, kan auch nicht haben sol- 
che Liebe, ob sie wol auch grossen schein und namen der selben furgibt und furet.“69

Die Tugend der Welt ist eitler Schein und Sünde, die Tugend des Christen 
ist gottergebenes Sündenbekenntnis70 und Zudecken der Sünde: Aus der Per- 
spektive dieser Unterscheidungen betrachtet muss Luther darauf bestehen, 
dass weltliche und christliche Tugend sind wie Nacht und Tag. Zwischen phi- 
losophisch-ethischen und theologischen Zugängen zur Tugend zu vermitteln, 
ist kein Anliegen, das Luther mit seinen Rekursen auf ״Tugend“ verbinden 
würde. Theologisches Nachdenken über die Tugendethik in lutherischer Tra- 
dition steht daher vor einer doppelten Herausforderung. Auf der einen Seite 
gilt es, Luthers Bemerkungen etwa zur höchsten Tugend phänomenologisch 
zu plausibilisieren und so über die bloß assertorische Rede hinauszuführen. 
Dabei ist jedoch auf der anderen Seite im Blick zu behalten, dass Luther selbst 
dergleichen nicht getan hat, weil mit nichts in der Welt erarbeitet wird, was 
für die Welt letztlich zu hoffen ist: dass ihre Sünde durch die Liebe zugedeckt 
wird.

Professor Dr. Jochen Schmidt, Universität Paderborn, Institut für Evangelische 
Theologie, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn;
E-Mail: jochen.schmidt@uni-paderborn.de
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70 WA 19, 515,16-18 (Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi wider die 
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Jochen Klepper un: das evangelische Pfarrhaus
Von Klaus Fitschen

Wer Wadl Jochen Klepper? Die Antwort auf diese vielleicht für Angehörige
einer alteren (Gjeneration banale rage ist LUr auf den ersten Blick einfach:
Klepper, geboren 1903, Wal jener christliche Dichter AUS einem evangelischen
Pfarrhaus, der durch die Heirat mıit einer Jüdin ın die Repressionen der n -
tionalsozialistischen Rassepolitik hineingezogen wurde und ıIn etzter Aus-
weglosigkeit 1mM Dezember 1947 Nnur och den Suizid als Ausweg csah Klepper,

ließe sich erganzen, Wäal eın empfindsamer ensch, usisch begabt, aber
auch seelisch gefährdet. Und nıicht zuletzt: Neben Reinhold Schneider und
Rudolf Alexander Schröder Wal einer derer, die in den 1950er und 1960er
Jahren hohes Ansehen als Vertreter jener ungefähren Haltung, die
sich als „iInnere Emigration’ ansehen jefß und die vielen Deutschen SYyIN-
pathisch WAaälLl. Die Erinnerung Klepper wurde schon VOT 1945 VonNn
seinen Freunden und Weggefährten, VonNn seinen Liedtexten und auch Von den
seıit den 1950er Jahren ın mehreren Auflagen herausgebrachten Tagebuchaus-
zugen mıt dem Titel „Unter dem Schatten Deiner Flügel”.

Klepper, zuerst aber seıine rau ohanna mıt ihren beiden Töchtern
Opfer einer Politik, die CS nicht hätte geben mussen daran ist erıinnern
Das Perverse und Perfiide der nationalsozialistischen Rassepolitik aber zeigt
sich 1mM Schicksal der Familie Klepper insbesondere. er der Reichs-
innenmiınister Wilhelm Frick och Eichmann, bei dem Klepper pPCL-
sönlich vorsprach, gewährten den Beistand, der eine Ausreisegenehmigung
ermöglicht hätte „Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst.
Wır sterben 1U  - ach, auch das steht bei Gott Wir gehen heute aCcC
gemeinsam ın den Tod Dies ist Kleppers etzter Tagebucheintrag
Dezember

Allerdings würde INan fehlgehen, WCNn INan Kleppers Leben allein au
dieser zugespitzten usweglosigkeit betrachtet, wobei INan NUur oft bei bio-
graphischen Darstellungen Klepper das Gefühl hat, das tragische Ende
werde schon in Kleppers re VOT 1933 hineinprojiziert. Im Februarheft 2014
erschien 1m Deutschen Pfarrerblatt eın Artikel Vomn Matthias Hilbert, dem
Blogramm zufolge Lehrer und Verfasser eines Buches ber Hermann Hesse,
der Kleppers Suizid ZU Ihema hatte ES INa 1hema dieses Aufsatzes
liegen, doch auffällig ist, aSss wieder einmal Kleppers beste Jahre, nämlich die
Von 192 / bis 1932, stark unterschätzt werden, und dabei spielt typischerweise
se1iıne Eheschließung 1mM re 1931 eine Diese Ehe mıt dieser Tau wird

Jochen Klepper, nier dem Schatten Deiner Flügel. Aus den Tagebüchern der Jahre 19372 bis
1942, 1er ach der Ausgabe Berlin 1970, 650
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Jochen Klepper und das evangelische Pfarrhaus
Von Klaus Fitschen

Wer war Jochen Klepper? Die Antwort auf diese vielleicht für Angehörige 
einer älteren Generation banale Frage ist nur auf den ersten Blick einfach: 
Klepper, geboren 1903, war jener christliche Dichter aus einem evangelischen 
Pfarrhaus, der durch die Heirat mit einer Jüdin in die Repressionen der na- 
tionalsozialistischen Rassepolitik hineingezogen wurde und in letzter Aus־ 
Weglosigkeit im Dezember 1942 nur noch den Suizid als Ausweg sah. Klepper, 
so ließe sich ergänzen, war ein empfindsamer Mensch, musisch begabt, aber 
auch seelisch gefährdet. Und nicht zuletzt: Neben Reinhold Schneider und 
Rudolf Alexander Schröder war er einer derer, die in den 1950er und 1960er 
Jahren hohes Ansehen genossen als Vertreter jener ungefähren Haltung, die 
sich als ״innere Emigration ‘ ansehen ließ und die vielen Deutschen so sym- 
pathisch war. Die Erinnerung an Klepper wurde schon vor 1945 getragen von 
seinen Freunden und Weggefährten, von seinen Liedtexten und auch von den 
seit den 1950er Jahren in mehreren Auflagen herausgebrachten Tagebuchaus־ 
zügen mit dem Titel ״Unter dem Schatten Deiner Flügel“.

Klepper, zuerst aber seine Frau Johanna mit ihren beiden Töchtern waren 
Opfer einer Politik, die es nicht hätte geben müssen -  daran ist zu erinnern. 
Das Perverse und Perfide der nationalsozialistischen Rassepolitik aber zeigt 
sich im Schicksal der Familie Klepper insbesondere. Weder der Reichs- 
Innenminister Wilhelm Frick noch Adolf Eichmann, bei dem Klepper per- 
sönlich vorsprach, gewährten den Beistand, der eine Ausreisegenehmigung 
ermöglicht hätte: ״Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. 
Wir sterben nun -  ach, auch das steht bei Gott. -  Wir gehen heute Nacht 
gemeinsam in den Tod“ -  Dies ist Kleppers letzter Tagebucheintrag am 10. 
Dezember 1942.1

Allerdings würde man fehlgehen, wenn man Kleppers Leben allein aus 
dieser zugespitzten Ausweglosigkeit betrachtet, wobei man nur zu oft bei bio- 
graphischen Darstellungen zu Klepper das Gefühl hat, das tragische Ende 
werde schon in Kleppers Jahre vor 1933 hineinprojiziert. Im Februarheft 2014 
erschien im Deutschen Pfarrerblatt ein Artikel von Matthias Hilbert, dem 
Biogramm zufolge Lehrer und Verfasser eines Buches über Hermann Hesse, 
der Kleppers Suizid zum Thema hatte. Es mag am Thema dieses Aufsatzes 
liegen, doch auffällig ist, dass wieder einmal Kleppers beste Jahre, nämlich die 
von 1927 bis 1932, stark unterschätzt werden, und dabei spielt typischerweise 
seine Eheschließung im Jahre 1931 eine Rolle. Diese Ehe mit dieser Frau wird

1 Jochen Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel. Aus den Tagebüchern der Jahre 1932 bis 
1942, hier nach der Ausgabe Berlin 1970, 650.
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1n diesem Beitrag och einmal eıne Rolle spielen, wenn das eigentliche
TIhema „Klepper und das Pfarrhaus“ geht

Jochen Klepper heiratet ohanna Stein, eine Wiıtwe mıt Zzweı Töchtern, eine
Jüdin also, wohlhabend, den erhaltenen Fotografien ach as, WdS5 INan ıIn
dieser Zeit burschikos nannte, re alt und damit 13 Jahre alter als Klep-
DCI selbst. In den Klepper-Biographien wird au ohanna Stein zumeıist eine
„mütterliche“ Frau, die sich des Juüngeren, orientierungslosen Mannes aAaNSC-
NOoOMmMm$MenN habe Tatsächlich finden sich in eppers Tagebüchern un! Briefen
Außerungen, ach denen S1e die lJebenstüchtigere ist, und immerhin ermöÖg-
lichte S1e Klepper durch ihr Vermögen auch erweiıterte Arbeitsmöglichkeiten.
Andererseits ann INan iın ohanna Stein eıne humorvolle und zärtliche Part-
nerın entdecken, wenn INan versucht, ihr Bild anhand ihrer 1m Deutschen 1.1-
teraturarchiv Marbach verwahrten Briefe aufzuhellen, w1e der Schriftsteller
Oliver Kohler 1n einem Aufsatze hat.“

ach der Hochzeit 1m re 1931 schreibt Klepper seinen theologischen
Lehrer, dem lebenslang verbunden 1e Rudolf Hermann nämlich, und
bedankt sich für dessen Glückwünsche. Seine rau stellt Hermann brieflich

VOT „Wir haben uns kennengelernt, als ich in Berlin und Parıs ın einigen
großen Modehäusern die Studien meinem Roman trieb. Meine Frau ist
eine geborene Gerstel, stammt also AUS einer der deutschen ‚Modedynastien.
Sie pricht oft 1m Rundfunk ber Mode, und US uUuNsciIer gemeinsamen Arbeit
ist unNnseTe Ehe geworden. ” Der 1er erwähnte, aber nıe erschienene Roman
sollte den ıte „Die große Directrice“ tragen und den Aufstieg einer Mode-
schöpferin ZU Inhalt aDbDen, wobei die Mode Von Klepper angesehen wurde
als Symbol für das ucC der Vergänglichkeit. Klepper verstand sich in dieser
eıt als jemand, der die großen religiösen Fragen ın die Moderne transponler-
te, auch ın diesem geplanten Roman, den als religiöses Buch verstand,
da 65 1er Endliches und Unendliches, Flüchtiges und Bleibendes gehen
ollte, 1es aber 1M Gienre des Romans: „Fuür die Darstellung religiöser Situa-
tiıonen und die Schilderung geschäftlicher Milieus ist MIır oberster Ma(f{(ßstab:
die Unterhaltsamkeit. * uch dieses Motiv Vergängliches und Unvergäng-
liches wird anderer Stelle in diesem Belitrag und bezogen auf das Pfarr-
haus-Ihema och einmal egegnen.

Die FEhe mıit ohanna Stein eröftnete Klepper materiell, aber auch ideell
eUe elten Mode, Film, ]heater, Begegnungen mıiıt Künstlern: Das ıst für
Pfarrerskinder nicht unbedingt die ege Insofern ist der Abbruch des 1922
begonnenen Theologiestudiums für ihn auch eın Scheitern. Klepper ist die
Theologie wissenschaftlich, als damit aufhört, ist das eld och Napp

Oliver Kohler, „Mir ist bange nach Dir. Annäherungen ıne grofße Liebe, In ders.: Wır
werden se1in WIE die TIräumenden. Jochen Klepper ıne Spurensuche, Neukirchen-Vluyn
2003, 34-48, hier 3638
Än Rudolf Hermann, 31 März 1931, In rns Riemschneider Hg.) Jochen Klepper. Brief-
wechsel 5-1 Stuttgart 197/3,

ä  ä A.a.0.,,
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in diesem Beitrag noch einmal eine Rolle spielen, wenn es um das eigentliche 
Thema ״Klepper und das Pfarrhaus“ geht.

Jochen Klepper heiratet Johanna Stein, eine Witwe mit zwei Töchtern, eine 
Jüdin also, wohlhabend, den erhaltenen Fotografien nach das, was man in 
dieser Zeit burschikos nannte, 40 Jahre alt und damit 13 Jahre älter als Klep- 
per selbst. In den Klepper-Biographien wird aus Johanna Stein zumeist eine 
 -mütterliche“ Frau, die sich des jüngeren, orientierungslosen Mannes ange״
nommen habe. Tatsächlich finden sich in Kleppers Tagebüchern und Briefen 
Äußerungen, nach denen sie die lebenstüchtigere ist, und immerhin ermög- 
lichte sie Klepper durch ihr Vermögen auch erweiterte Arbeitsmöglichkeiten. 
Andererseits kann man in Johanna Stein eine humorvolle und zärtliche Part- 
nerin entdecken, wenn man versucht, ihr Bild anhand ihrer im Deutschen Li- 
teraturarchiv Marbach verwahrten Briefe aufzuhellen, wie es der Schriftsteller 
Oliver Kohler in einem Aufsatz getan hat.2

Nach der Hochzeit im Jahre 1931 schreibt Klepper an seinen theologischen 
Lehrer, dem er lebenslang verbunden blieb, Rudolf Hermann nämlich, und 
bedankt sich für dessen Glückwünsche. Seine Frau stellt er Hermann brieflich 
so vor: ״Wir haben uns kennengelernt, als ich in Berlin und Paris in einigen 
großen Modehäusern die Studien zu meinem Roman trieb. Meine Frau ist 
eine geborene Gerstel, stammt also aus einer der deutschen ,Modedynastien. 
Sie spricht oft im Rundfunk über Mode, und aus unserer gemeinsamen Arbeit 
ist unsere Ehe geworden.“3 Der hier erwähnte, aber nie erschienene Roman 
sollte den Titel ״Die große Directrice“ tragen und den Aufstieg einer Mode- 
Schöpferin zum Inhalt haben, wobei die Mode von Klepper angesehen wurde 
als Symbol für das Glück der Vergänglichkeit. Klepper verstand sich in dieser 
Zeit als jemand, der die großen religiösen Fragen in die Moderne transponier- 
te, so auch in diesem geplanten Roman, den er als religiöses Buch verstand, 
da es hier um Endliches und Unendliches, Flüchtiges und Bleibendes gehen 
sollte, dies aber im Genre des Romans: ״Für die Darstellung religiöser Situa- 
tionen und die Schilderung geschäftlicher Milieus ist mir oberster Maßstab: 
die Unterhaltsamkeit.*4 Auch dieses Motiv -  Vergängliches und Unvergäng- 
liches ־  wird an anderer Stelle in diesem Beitrag und bezogen auf das Pfarr- 
haus-Thema noch einmal begegnen.

Die Ehe mit Johanna Stein eröffnete Klepper materiell, aber auch ideell 
neue Welten. Mode, Film, Theater, Begegnungen mit Künstlern: Das ist für 
Pfarrerskinder nicht unbedingt die Regel. Insofern ist der Abbruch des 1922 
begonnenen Theologiestudiums für ihn auch kein Scheitern. Klepper ist die 
Theologie zu wissenschaftlich, als er damit aufhört, ist das Geld noch knapp

2 Oliver Kohlen «Mir ist so bange nach Dir.“ Annäherungen an eine große Liebe, in: ders.: Wir 
werden sein wie die Träumenden. Jochen Klepper -  eine Spurensuche, Neukirchen-Vluyn 
2003,34-48, hier 36-38.

3 An Rudolf Hermann, 31. März 1931, in: Ernst G. Riemschneider (Hg.), Jochen Klepper. Brief- 
Wechsel 1925-1942, Stuttgart 1973,34.

4 A .a.O .,36.



Klaus Fitschen

un!: die Gesundheit nicht solide Und eigentlich hat Ja auch andere nteres-
SCI1, wI1e April 19728 Rudolf Hermann schreibt: „Da meine schrift-
stellerische Arbeit mich vollkommen erhält und| ich mich außerdem, se1ıt
ich NUur och künstlerisch und ganz für mich arbeite, ohl un: befriedigt
fühle, habe ich Nnu  - mıt der Theologie Schluß gemacht.” Fın Jahr spater,

Juni 1929, schreibt er Hermann: „Ich habe meınen Weggang vVon der
Unıversitat nı]ıe als eiıne Inkonsequenz empfunden. Ich sehe 1€e$ Religionsstu-
1uUm als eiıne unbedingt notwendige Vorbereitung meinem künstlerischen
Beruf Der Moment des Abschlusses wWar richtig gewählt. ®

Wiıe wichtig Rudolf Hermann für Klepper Wäal und blieb, zeigt sich nicht
zuletzt daran, ass sich ın den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen ın
der Zeit des Nationalsozialismus Hermann Orijentierte. Am 2 Januar 1940
schrieb ıhn „Ich überblicke die Verhältnisse nicht mehr und möchte
denen nicht Unrecht tun, die sich auf Neite der immer wieder intensıv

mich bemühen. Ich ann meıine Abwehr och nicht überwinden, sehe
ın der ein menschliches, weithin politisches Beginnen und eine Spaltung
ohne Auftrag und Notwendigkeit.”” In einem Tagebucheintrag VO 25 Juni
1934 hatte Klepper Hermann dessen Engagements ıIn der Bekennen-
den Kirche Bewunderung gezollt.‘ Hermann hatte aber 1938 AUS Ablehnung

den radikalen „Dahlemitischen Flügel mıt der Bekennenden Kirche
gebrochen.

Was Kleppers Biographie VOT 1933 angeht, ist daran erinnern, ass ihm
eine Zukunft bevorzustehen schien: Er wird ach dem abgebrochenen
Theologiestudium zunächst einmal Journalist und erhält 1927 eine Anstellung
e1m Evangelischen Presseverband für Schlesien amı wird einem P10-
1er der evangelischen Rundfunkarbeit. Beruflich annn ın diesen Jahren
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken: Pläne für Romane entstehen, darunter
einer ber Voltaire, aber auch solche für Unterhaltungsromane, WI1IeE Rudolf
Hermann Jun]ı 1929 berichtet. Eın großer und späater auch verfilmter
Erfolg wird „Der ahn der fröhlichen Leute”, ein in relativ kurzer eıt fertig
gestellter un! 1933 erschienener Roman, dessen Protagonisten Schiffer auf der
der sind. Klepper verkehrt in Berliner Künstlerkreisen und lernt 1er auch
die Filmschauspielerin sta Nielsen kennen.

Wie aber steht 6S 1U  — mıt dem TIhema „Klepper un: das Pfarrhaus”,
Dei das „und” Ja ersti einma[l jene unspezifische Konjunktion ist, die PC-
netrant in den Titeln VvVon Dissertationsprojekten auftauchen annn und eher
eine Suchbewegung markiert. Aufdie Ehe und auf die rage der Vergänglich-
keit als Bausteine War schon hingewiesen worden. Allerdings wird INan zuerst
danach fragen mussen, WwI1e Kleppers Haltung enn dem Pfarrhaus Wäaly,
AaUuUS dem er kam Der Abbruch des Theologiestudiums annn eın Zeichen für
D O.,

O., 31
O.,
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und die Gesundheit nicht solide. Und eigentlich hat er ja auch andere Interes- 
sen, wie er am 24. April 1928 an Rudolf Hermann schreibt: ״Da meine schrift- 
stellerische Arbeit mich vollkommen erhält [... und] ich mich außerdem, seit 
ich nur noch künstlerisch und ganz für mich arbeite, wohl und befriedigt 
fühle, habe ich nun mit der Theologie Schluß gemacht.“5 Ein Jahr später, am 
10. Juni 1929, schreibt er an Hermann: ״Ich habe meinen Weggang von der 
Universität nie als eine Inkonsequenz empfunden. Ich sehe dies Religionsstu- 
dium als eine unbedingt notwendige Vorbereitung zu meinem künstlerischen 
Beruf an. Der Moment des Abschlusses war richtig gewählt.“6

Wie wichtig Rudolf Hermann für Klepper war und blieb, zeigt sich nicht 
zuletzt daran, dass er sich in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen in 
der Zeit des Nationalsozialismus an Hermann orientierte. Am 23. Januar 1940 
schrieb er an ihn: ״Ich überblicke die Verhältnisse nicht mehr und möchte 
denen nicht Unrecht tun, die sich auf Seite der BK immer wieder so intensiv 
um mich bemühen. Ich kann meine Abwehr noch nicht überwinden, sehe 
in der BK ein menschliches, weithin politisches Beginnen und eine Spaltung 
ohne Auftrag und Notwendigkeit.“7 In einem Tagebucheintrag vom 25. Juni 
1934 hatte Klepper Hermann wegen dessen Engagements in der Bekennen- 
den Kirche Bewunderung gezollt.8 Hermann hatte aber 1938 aus Ablehnung 
gegen den radikalen ״Dahlemitischen“ Flügel mit der Bekennenden Kirche 
gebrochen.

Was Kleppers Biographie vor 1933 angeht, ist daran zu erinnern, dass ihm 
eine helle Zukunft bevorzustehen schien: Er wird nach dem abgebrochenen 
Theologiestudium zunächst einmal Journalist und erhält 1927 eine Anstellung 
beim Evangelischen Presseverband für Schlesien. Damit wird er zu einem Pio- 
nier der evangelischen Rundfunkarbeit. Beruflich kann er in diesen Jahren 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken: Pläne für Romane entstehen, darunter 
einer über Voltaire, aber auch solche für Unterhaltungsromane, wie er Rudolf 
Hermann am 10. Juni 1929 berichtet. Ein großer und später auch verfilmter 
Erfolg wird ״Der Kahn der fröhlichen Leute“, ein in relativ kurzer Zeit fertig 
gestellter und 1933 erschienener Roman, dessen Protagonisten Schiffer auf der 
Oder sind. Klepper verkehrt in Berliner Künstlerkreisen und lernt hier auch 
die Filmschauspielerin Asta Nielsen kennen.

Wie aber steht es nun mit dem Thema ״Klepper und das Pfarrhaus“, wo- 
bei das ״und“ ja erst einmal jene unspezifische Konjunktion ist, die so pe- 
netrant in den Titeln von Dissertationsprojekten auftauchen kann und eher 
eine Suchbewegung markiert. Auf die Ehe und auf die Frage der Vergänglich- 
keit als Bausteine war schon hingewiesen worden. Allerdings wird man zuerst 
danach fragen müssen, wie Kleppers Haltung denn zu dem Pfarrhaus war, 
aus dem er kam. Der Abbruch des Theologiestudiums kann ein Zeichen für

5 A .a.O .,30.
6 A .a.O .,31.
7 A.a.O., 48.
8 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 143.
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einen Bruch mıt dem Elternhaus se1n, allerdings Ww1ssen WITr eigentlich nichts
darüber. Dass Klepper das Theologiestudium abbrach, annn INnan für ebenso
typisch WIeE untypisch für eın Pfarrerskind ansehen. eppers Bruder Erhard
wurde ebenfalls eın Theologe, sondern eın spater recht bekannter Grafiker.
Andererseits blieb Klepper der Theologie, WIE gesehen, durchaus verbunden,
CT transformierte S1E SOZUSaRCN hinein ın seiın Künstlerdasein.

rag TINan, wWwI1e Kleppers Verhältnis dem Pfarrhaus Wäl;, 15 dem am,
ist berücksichtigen, ass I5 einem durchaus untypischen Pfarrhaus
tammte rerb{ies Vermögen ermöglichte schon hier, Wwie später ın seiner Ehe,
eine größer dimensionierte Bürgerlic  eit als sSie sSONSsS ın Pfarrhäusern üblich
WAdl. Allerdings wurde das elterliche Vermögen in der Inflation erheblich BC-
schmälert Verlusterfahrungen, die sich spater bei Klepper selbst wiederhol-
ten DIe Mutltter Hedwig WAäl), wI1e Kleppers rau Johanna, keine Protestantın
VOIN Kindheit sondern erst durch Konversion, 1er Vomn Katholizismus aus,
eine solche geworden. Empfindsamkeit un Innerlichkeit, die sich bei Klepper
finden, moögen eine elterliche Yragung se1n, wobei ihm iın Kindheit und Jugend
auch Krankheiten schaften machten. Da WITr ber die eit se1nes Lebens,
die heute als Pubertät recht offen thematisiert wird, 191038 bruchstückhaft e{was
WwI1ssen, können WIT NUuLr ahnen, ass ıhm der übliche Wechsel VOIN häuslichen
Unterricht auf das Gymnasıum und vVO Elternhaus In die Obhut eines se1iner
Lehrer schwer gefallen ist

Klepper Wal jedenfalls eın Sohn AUS einem typisch deutschnational-klein-
bürgerlichen Pfarrhaus. Andererseits konnte ach dem Abbruch sSe1NES
Studiums aufuspruc VOoNn seinen Eltern, zumindest VOIN Vater, nicht hoften
Sein Anschluss die Religiösen Sozialisten und damıit auch seıin Eintritt In
die SPID) 1m Jahre 19728 INas eın Stüuck Distanzierung markieren, 1937 trat Klep-
pPCI wieder aus, Was ihm 1933 aber nichts nutzte, als die SPD-Mitgliedschaft

ih verwendet wurde.
Zum Bruch mıiıt dem Elternhaus führte letztlich die Eheschließung mıt

ohanna Stein ım re 1931, die auch erst einmal LUr eine standesamtliche
TIrauung sSeın konnte. Die kirchliche, die mıiıt der Taufe Von ohanna Stein Vel-

bunden WAäT, folgte erst 1938, Banz anderen politischen Umständen. Klep-
DEeTS Eltern schwankten zwischen dem unsch, die Schwiegertochter näher
kennen lernen und der Abneigung sie.? ohanna Stein unterstutzte
sS1C ach der Inflationszeit AUS ihrem inzwischen ebenfalls geschmälerten Ver-
mögen, aber die Beziehung brach bald ach der Hochzeit ab Kleppers innere
Konflikte schlagen sich gelegentlich in seinen Tagebüchern nieder. Nachdem
der Vater 1934 gestorben Wäl/, bemühte sich ohanna Klepper eine Ver-
söhnung muiıt der Schwiegermutter. Klepper selbst konnte sich LIUT schwer ent-
schließen, auf die Mutter zuzugehen, und eın Treften dritt schien aut Ta-
gebucheinträgen VOIN un:! Februar 1937 1U einem neutralen Ort, bei
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einen Bruch mit dem Elternhaus sein, allerdings wissen wir eigentlich nichts 
darüber. Dass Klepper das Theologiestudium abbrach, kann man für ebenso 
typisch wie untypisch für ein Pfarrerskind ansehen. Kleppers Bruder Erhard 
wurde ebenfalls kein Theologe, sondern ein später recht bekannter Grafiker. 
Andererseits blieb Klepper der Theologie, wie gesehen, durchaus verbunden, 
er transformierte sie sozusagen hinein in sein Künstlerdasein.

Fragt man, wie Kleppers Verhältnis zu dem Pfarrhaus war, aus dem er kam, 
ist zu berücksichtigen, dass er aus einem durchaus untypischen Pfarrhaus 
stammte: Ererbtes Vermögen ermöglichte schon hier, wie später in seiner Ehe, 
eine größer dimensionierte Bürgerlichkeit, als sie sonst in Pfarrhäusern üblich 
war. Allerdings wurde das elterliche Vermögen in der Inflation erheblich ge- 
schmälert -  Verlusterfahrungen, die sich später bei Klepper selbst wiederhol- 
ten. Die Mutter Hedwig war, wie Kleppers Frau Johanna, keine Protestantin 
von Kindheit an, sondern erst durch Konversion, hier vom Katholizismus aus, 
eine solche geworden. Empfindsamkeit und Innerlichkeit, die sich bei Klepper 
finden, mögen eine elterliche Prägung sein, wobei ihm in Kindheit und Jugend 
auch Krankheiten zu schaffen machten. Da wir über die Zeit seines Lebens, 
die heute als Pubertät recht offen thematisiert wird, nur bruchstückhaft etwas 
wissen, können wir nur ahnen, dass ihm der übliche Wechsel vom häuslichen 
Unterricht auf das Gymnasium und vom Elternhaus in die Obhut eines seiner 
Lehrer schwer gefallen ist.

Klepper war jedenfalls kein Sohn aus einem typisch deutschnational-klein- 
bürgerlichen Pfarrhaus. Andererseits konnte er nach dem Abbruch seines 
Studiums auf Zuspruch von seinen Eltern, zumindest vom Vater, nicht hoffen. 
Sein Anschluss an die Religiösen Sozialisten und damit auch sein Eintritt in 
die SPD im Jahre 1928 mag ein Stück Distanzierung markieren, 1932 trat Klep- 
per wieder aus, was ihm 1933 aber nichts nützte, als die SPD-Mitgliedschaft 
gegen ihn verwendet wurde.

Zum Bruch mit dem Elternhaus führte letztlich die Eheschließung mit 
Johanna Stein im Jahre 1931, die auch erst einmal nur eine standesamtliche 
Trauung sein konnte. Die kirchliche, die mit der Taufe von Johanna Stein ver- 
hunden war, folgte erst 1938, unter ganz anderen politischen Umständen. Klep- 
pers Eltern schwankten zwischen dem Wunsch, die Schwiegertochter näher 
kennen zu lernen und der Abneigung gegen sie.9 Johanna Stein unterstützte 
sie nach der Inflationszeit aus ihrem inzwischen ebenfalls geschmälerten Ver- 
mögen, aber die Beziehung brach bald nach der Hochzeit ab. Kleppers innere 
Konflikte schlagen sich gelegentlich in seinen Tagebüchern nieder. Nachdem 
der Vater 1934 gestorben war, bemühte sich Johanna Klepper um eine Ver- 
söhnung mit der Schwiegermutter. Klepper selbst konnte sich nur schwer ent- 
schließen, auf die Mutter zuzugehen, und ein Treffen zu dritt schien laut Ta- 
gebucheinträgen vom 3. und 18. Februar 1937 nur an einem neutralen Ort, bei

9 Kohler (s. Anm. 2), 4L
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einem gemeinsamen Besuch der Matthäuspassion 1mM Berliner Dom möglich
Dies WAarTr das erste Treflen seıit 193210

Gelegentlich ıst Kleppers gröfßter Romanerfolg 1m Blick auf die Beziehung
seinem Vater 1Ins pie. gebracht worden: „Der Vater“”, ein umfängliches

Buch ber den „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm Als Klepper miıt dem
Buchprojekt begann, 1933 nämlich, hatte sich sein en radikal geändert: Als
ehemaliges SPD-Mitglied und VOT em als Teil eiıner „Mischehe“ War VonNn

Repressionen betroffen Im Sommer 1933 verlor seine Stelle eım Rund-
funk ın Berlin Er kam e1ım Ulistein-Verlag unter, doch musste el als freier
ufor arbeiten, eld verdienen. Klepper kommentierte die Lage
1M Juli 1933 in einem Brief das befreundete Ehepaar Eva-Juliane und Kurt
Meschke „Ich möchte uUuNscIch Jetzıgen Zustand nicht glorifizieren. ber
c ist ohl eıne große Sache, wWenn Christen stark 1in das jJüdische Schick-
al einbezogen werden.‘“" Am September 1933 schreibt ın sein Tagebuch:
„Gott erobert sich Bezirk Bezirk: Jetzt geht 08 die Grundlage,

die Möglichkeit meines Schreibens; jede Stunde spurt INan 65 WI1IeE
eine Krankheit:;: das Wort Protestantismus ist tiefer als ich ahnte; die
Feindschaft zwischen ott un Mensch steckt darin.“ Freilich hatte Klepper
schon Neujahrstag 1933, also VOFr der „Machtergreifung , ın seinem JTa-
gebuch notijert „Meın en ist eın einziger religiöser Prozefß ber och nı1e
Wäalr e5S WwIe jetzt. Als se]1 eın vorbereitendes Stadium abgeschlossen. '“

Klepper Deginnt die Arbeit „Vater“ also in einer für ihn sehr bedrängen-
den eit on darum lässt sich das Buch eher politisch enn persönlich VelI -
stehen. Der Soldatenkönig wird auffallend menschlich dargestellt, die preußi-
schen ugenden christlich verstanden und biblisch begründet. Aus Kleppers
Siıcht könnte der Soldatenkönig ein Gegenbild Adalf Hitler SCWESCH se1n,
U der 1C seiner Leserinnen und Leser Walr vielleicht, vielleicht aber
auch nicht. Preußentum Wr oder populär, 1M Buch WI1Ie 1M Film Klep-
peCI schreibt Maärz 1936 Rudalf Hermann: „Die Gestalt dieses Königs
gehört der Kirche, nicht der Politik, ın deren Sphäre INan iıh jetzt feiert
un! mißversteht.“> Dies ıst eine Anspielung auf den Film „Der alte und der
Junge König”, der 1935 mit Emil Jannings als Hauptdarsteller in die Kinos kam
und der den Soldatenkönig ganz ypisch in der Perspektive eiınes Vorläufers
Friedrichs des Grofßen sah Klepper schreibt Maäarz 1935 ach dem Be-
such des Films ın seın Tagebuch: „Hier War keine Kritik mehr, 1er War Ur

och Apotheose. ”“ Jedenfalls fand eppers „Vater”-Buch seıit seinem Erschei-
1m Jahre 1937 eiıne weiıte Verbreitung: och Kleppers Lebzeiten wurden

ber Exemplare gedruckt, WIE Rudolf Hermann Januar 1942

} Klepper, Nnier dem Schatten Deiner Flügel (S. Anm 258 und 261
ı An Eva-Juliane un urt Meschke, Juli 1933, 1n Eva-Juliane Meschke (Hg.), Jochen Klep-

PEeTL. ast und Fremdling. Briefe Freunde, Wiıtten 1960, 5/

4
Klepper, nter dem Schatten Deiner Flügel (S Anm. 1), 31
An Rudolf Hermann, Maärz 1936, 1: Jochen Klepper. Briefwechsel (S. Anm.
Klepper, nter dem chatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 165

Klaus Fitschen26

einem gemeinsamen Besuch der Matthäuspassion im Berliner Dom möglich. 
Dies war das erste Treffen seit 1932.10

Gelegentlich ist Kleppers größter Romanerfolg im Blick auf die Beziehung 
zu seinem Vater ins Spiel gebracht worden: ״Der Vater“, ein umfängliches 
Buch über den ״Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. Als Klepper mit dem 
Buchprojekt begann, 1933 nämlich, hatte sich sein Leben radikal geändert: Als 
ehemaliges SPD-Mitglied und vor allem als Teil einer ״Mischehe“ war er von 
Repressionen betroffen. Im Sommer 1933 verlor er seine Stelle beim Rund- 
funk in Berlin. Er kam beim Ullstein-Verlag unter, doch musste er als freier 
Autor arbeiten, um genug Geld zu verdienen. Klepper kommentierte die Lage 
im Juli 1933 in einem Brief an das befreundete Ehepaar Eva-Juliane und Kurt 
Meschke so: ״Ich möchte unseren jetzigen Zustand nicht glorifizieren. Aber 
es ist wohl eine große Sache, wenn Christen so stark in das jüdische Schick- 
sal einbezogen werden.“11 Am 3. September 1933 schreibt er in sein Tagebuch: 
 ,Gott erobert sich Bezirk um Bezirk; jetzt geht es um die ganze Grundlage״
um die ganze Möglichkeit meines Schreibens; jede Stunde spürt man es wie 
eine Krankheit; das Wort Protestantismus ist tiefer als ich ahnte; die ganze 
Feindschaft zwischen Gott und Mensch steckt darin.“ Freilich hatte Klepper 
schon am Neujahrstag 1933, also vor der ״Machtergreifung“, in seinem Ta- 
gebuch notiert: ״Mein Leben ist ein einziger religiöser Prozeß. Aber noch nie 
war es so wie jetzt. Als sei ein vorbereitendes Stadium abgeschlossen.“12

Klepper beginnt die Arbeit am ״Vater“ also in einer für ihn sehr bedrängen- 
den Zeit. Schon darum lässt sich das Buch eher politisch denn persönlich ver- 
stehen. Der Soldatenkönig wird auffallend menschlich dargestellt, die preußi- 
sehen Tugenden christlich verstanden und biblisch begründet. Aus Kleppers 
Sicht könnte der Soldatenkönig ein Gegenbild zu Adolf Hitler gewesen sein, 
aus der Sicht seiner Leserinnen und Leser war er es vielleicht, vielleicht aber 
auch nicht. Preußentum war so oder so populär, im Buch wie im Film. Klep- 
per schreibt am 1. März 1936 an Rudolf Hermann: ״Die Gestalt dieses Königs 
gehört der Kirche, nicht der Politik, in deren Sphäre man ihn jetzt so feiert 
und so mißversteht.“13 Dies ist eine Anspielung auf den Film ״Der alte und der 
junge König“, der 1935 mit Emil Jannings als Hauptdarsteller in die Kinos kam 
und der den Soldatenkönig ganz typisch in der Perspektive eines Vorläufers 
Friedrichs des Großen sah. Klepper schreibt am 10. März 1935 nach dem Be- 
such des Films in sein Tagebuch: ״Hier war keine Kritik mehr, hier war nur 
noch Apotheose.“14 Jedenfalls fand Kleppers ״Vater“-Buch seit seinem Erschei- 
nen im Jahre 1937 eine weite Verbreitung: Noch zu Kleppers Lebzeiten wurden 
über 80.000 Exemplare gedruckt, wie er Rudolf Hermann am 3. Januar 1942

10 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 258 und 261.
11 An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 12. Juli 1933, in: Eva-Juliane Meschke (Hg.), Jochen Klep- 

per. Gast und Fremdling. Briefe an Freunde, Witten 1960,37 f.
12 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 31.
13 An Rudolf Hermann, 1. März 1936, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 40.
14 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 165.
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mitteilt, ” und 1es der rassistisch begründeten Angriffe auf ihn, die sich
ın der Verbandszeitschrift „Der Buchhändler 1mM Reich“ lasen, WIe
Klepper in einem Brief Rudolf Hermann VOMm Juli 1937 dokumentiert:
‚[Es dürfte] für das deutsche Sortiment VON Wichtigkeit se1ln, WwI1ssen, da{ß
Klepper für richtig hielt, urz VOT dem Umbruch eine Jüdin mıt einem gleich
dreiköpfigen SiC!| Anhang heiraten, ann dem Schutz dieser Ju-
dischen Behütung un! Beeinflussung WagcCNh, eın Buch ber den Vater
Friedrichs des Grofßen schreiben.“®

Im gleichen Jahr, 1ın dem das Buch erschien, 1937 also, wurde Klepper NJE
NeI Frau Au der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, freilich
gelang ihm, mıt einer Sondergenehmigung weıter arbeiten können. In
den folgenden Jahren Wäalr der Verkaufserfolg des „Vaters” für Klepper immer
wieder eın freilich schwächer werdender TIrost 1in den sich stetig verengenden
Schaffensmöglichkeiten.

{)as Pfarrhaus, dem Klepper nächsten stand, Wal nicht das elterliche,
sondern das seiner Freundin Eva-Juliane Meschke 1mM Übrigen VOT ihrer
Taufe auch eine Jüdin und ihres Mannes Kurt uch dieses Ehepaar Walr
VvVon staatlichen Kepressionen bedroht und betroffen, konnte aber 1939 ach
Schweden ausreisen. „Die jährliche Pfarrhauseinladung wird bei MIır unfier
den großen Ereignissen des Jahres verbucht”, schreibt Klepper Juli 1935

das Ehepaar Meschkel! der eın Brief VOIIN 25 September 1937 die
gleichen Adressaten: 35 wWwWäal ich daran, für ein aar Tage ach Schillersdorf

kommen |\WO urt Meschke Pfarrer War|; WIe sehr brauchte ich für'’s Buch,
aufßer einem Pfarrhaus, Garten, Landwirtschaft, alle Tiere. 8

Das Buch, auf das Klepper 1er anspielt, wird ihn ın den nächsten Jah:
ren 1immer wieder beschäftigen, und ist Jenes, dessen Titel genannt
wird, wenn 6S die Idealisierung des Pfarrhauses geht Tatsächlich ist
eın wichtiger Schlüssel für Kleppers Sicht des Pfarrhauses. „Das ewige Haus  ‚CC
sollte der 1te dieses Buches se1n, aber WOITNUIN f  68 eigentlich gehen ollte, wird
Urc eppers Titulierung „Bora-Buch“ besser charakterisiert. Im ittel-
punkt sollte also Katharina von Ora stehen, und ZWal mıt ihren Besitztu-
Inern Das zentrale TIhema sollte se1n: „Besitz und Sicherheit in der Welt“
bzw ‚Nicht menschlicher Verzicht auf Besitz, sondern Wachsen des inneren
Besitzes als Geschenk VON ott ber en irdischen Besitz hinaus.“?” Dies
chrieb Klepper September 1937 das Ehepaar Meschke, un: fast
ZUT gleichen Zeit, August 1937, notierte f  CT in seinem Tagebuch: „In der
Geschichte des Hauses gemeint ist Katharinas und Luthers Pfarrhaus] die
Entstehungsgeschichte der deutschen Bibel die Bibel als der letzte Besitz

15 An Rudolf Hermann, Januar 1942, ıIn Jochen Klepper. Briefwechsel (S. Anm. 3},
1/

O., 43
An Eva-Juliane und urt Meschke, Juli 1935, 1N: Meschke (S Anm. 11) 41
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mitteilt,15 und dies trotz der rassistisch begründeten Angriffe auf ihn, die sich 
in der Verbandszeitschrift ״Der Buchhändler im neuen Reich“ so lasen, wie es 
Klepper in einem Brief an Rudolf Hermann vom 17. Juli 1937 dokumentiert: 
״ [Es dürfte] für das deutsche Sortiment von Wichtigkeit sein, zu wissen, daß es 
Klepper für richtig hielt, kurz vor dem Umbruch eine Jüdin mit einem gleich 
dreiköpfigen [sic!] Anhang zu heiraten, um dann unter dem Schutz dieser jü- 
dischen Behütung und Beeinflussung es zu wagen, ein Buch über den Vater 
Friedrichs des Großen zu schreiben.“16

Im gleichen Jahr, in dem das Buch erschien, 1937 also, wurde Klepper sei- 
ner Frau wegen aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, freilich 
gelang es ihm, mit einer Sondergenehmigung weiter arbeiten zu können. In 
den folgenden Jahren war der Verkaufserfolg des ״Vaters“ für Klepper immer 
wieder ein freilich schwächer werdender Trost in den sich stetig verengenden 
Schaffensmöglichkeiten.

Das Pfarrhaus, dem Klepper am nächsten stand, war nicht das elterliche, 
sondern das seiner Freundin Eva-Juliane Meschke -  im Übrigen vor ihrer 
Taufe auch eine Jüdin -  und ihres Mannes Kurt. Auch dieses Ehepaar war 
von staatlichen Repressionen bedroht und betroffen, konnte aber 1939 nach 
Schweden ausreisen. ״Die jährliche Pfarrhauseinladung wird bei mir unter 
den großen Ereignissen des Jahres verbucht“, schreibt Klepper am 9. Juli 1935 
an das Ehepaar Meschke.17 Oder ־  so ein Brief vom 25. September 1937 an die 
gleichen Adressaten: ״Oft war ich daran, für ein Paar Tage nach Schillersdorf 
zu kommen [wo Kurt Meschke Pfarrer war]; wie sehr brauchte ich fürs Buch, 
außer einem Pfarrhaus, Garten, Landwirtschaft, alle Tiere.“18

Das Buch, auf das Klepper hier anspielt, wird ihn in den nächsten Jah- 
ren immer wieder beschäftigen, und es ist jenes, dessen Titel gerne genannt 
wird, wenn es um die Idealisierung des Pfarrhauses geht. Tatsächlich ist es 
ein wichtiger Schlüssel für Kleppers Sicht des Pfarrhauses. ״Das ewige Haus“ 
sollte der Titel dieses Buches sein, aber worum es eigentlich gehen sollte, wird 
durch Kleppers Titulierung ״Bora-Buch“ besser charakterisiert. Im Mittel- 
punkt sollte also Katharina von Bora stehen, und zwar mit ihren Besitztü- 
mern. Das zentrale Thema sollte sein: ״Besitz und Sicherheit in der Welt“ 
bzw. ״Nicht menschlicher Verzicht auf Besitz, sondern Wachsen des inneren 
Besitzes als Geschenk von Gott über allen irdischen Besitz hinaus.“19 Dies 
schrieb Klepper am 14. September 1937 an das Ehepaar Meschke, und fast 
zur gleichen Zeit, am 16. August 1937, notierte er in seinem Tagebuch: ״In der 
Geschichte des Hauses [gemeint ist Katharinas und Luthers Pfarrhaus] die 
Entstehungsgeschichte der deutschen Bibel: die Bibel als der letzte Besitz ־

15 An Rudolf Hermann, 3. Januar 1942, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 58.
16 A .a.O .,43.
17 An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 9. Juli 1935, in: Meschke (s. Anm. 11), 41.
18 A .a.O .,93.
19 A.a.O., 91.
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und 1es 1n einer Zeıt, in der die Bibel umstritten ist und Häuser entstehen
WI1Ie och aum

Der auf Besitz und Verlust ausgerichtete Grundgedanke für das Buch Wäal

Klepper 1m Vorjahr gekommen, als ih Ssorgen seın eigenes Wohnhaus
ıIn Berlin-Südende plagten. Das Haus gehörte seiner Frau, die AUS ihrem
VONn Beschlagnahmung bedrohten Vermögen gekauft hatte, aber sicher Walr

darum och Jange nicht. SO schreibt Klepper 31 Marz 1936 IN seın Ta-
gebuch: „Im ersten Pfarrhaus, Anfang einer ganzch SiC!| eigenen Ent-
wicklung also, aber scheint mMır die rage ach der Sicherheit ın der Welt un:
ach der Besitzlosigkeit klarsten gestellt”.” enige Monate danach,

Oktober 1936, notiert „Die ‚Bora ist Nu  —; besiegelt. Das muß 1U  —_

seın Und welcher Unterschied ZU Vater‘. Damals, als ich dieses Buch auf
mich nahm, War iıch eın wohlhabender Herr, der olches AULLS eigener Macht-
vollkommenheit tun oder lassen konnte. ber ann kam dieses letzte Jahr, in
dem allein ‚VOIN Worte Gottes‘ gelebt seın mu(ßflste. Und u  — ein Buch,
Von vornherein völlig ALIN und doch ohne jeden angel, Von ott erhalten,
aber schuldig denen, die einem den Tisch decken  622 )Das Buch sollte also
als Anschlussprojekt für den „Vater“ auch für Einnahmen SOTSCN. Ende 1936
stand auch der Titel fest: „,Das ‚wige Haus‘ das scheint der Titel für Ka-
tharina Von Bora”, notiert Klepper Dezember in seıInem Tagebuch.“

Am Beginn des Jahres 1937 macht Klepper sich die Arbeit, lässt sich VoNn

seiner Frau der Staatsbibliothek Berlin Bücher mitbringen und widmet
sich Quellenstudien, wenn auch mit gewisser Zurückhaltung davor, ach dem
„‚Vater” Nun einen zweiten historischen Roman schreiben. SO notiert

Januar 1937 ın seiınem Tagebuch: „Aber da{s der Entschlu{fs gefaßßt gebe
Gott, da{ß damit der Weg VOIl ihm gewlesen WäAdIl, hilft ber die furchtbare
innere und aufßere Müdigkeit hinweg. “ Und bald darauf, Januar 1937,
hält fest, in Gedanken das zerbrochene Verhältnis ZULI Multter: „Noch
schweigt Gott, WI1e auch ZUuU Buche schweigt. * im Juli 1937/, der JTa-
gebucheintrag VO 23 des Monats, plan eine Reise auf den Spuren Ka-
tharinas VOon Bora, ach Magdeburg, Helmstedt, Braunschweig und Gifhorn,
„WO die irdischen Wege für Katharina VOI Ora abgeschnitten aAICI, die Welt
für sS$ie recht eigentlich Ende war. *6 Zu dieser Relise kommt ann 1m
September 1937, und Klepper hält dem September fest „Nun weiiß ich,
wI1Ie sanftt Katharinas Herz Wäl;, als S1e hinter Gifhorn, ihrem Ende der Welt,
VOLr den Waffen umkehren mudfste.‘ Weiter gıng Kleppers Reise ann och

20 Klepper, nier dem Schatten Deiner Flügel (S. Anm )). 293

22
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und dies in einer Zeit, in der die Bibel so umstritten ist und Häuser entstehen 
wie noch kaum zuvor“.20

Der auf Besitz und Verlust ausgerichtete Grundgedanke für das Buch war 
Klepper im Vorjahr gekommen, als ihn Sorgen um sein eigenes Wohnhaus 
in Berlin-Südende plagten. Das Haus gehörte seiner Frau, die es aus ihrem 
von Beschlagnahmung bedrohten Vermögen gekauft hatte, aber sicher war 
es darum noch lange nicht. So schreibt Klepper am 31. März 1936 in sein Ta- 
gebuch: ״Im ersten Pfarrhaus, am Anfang einer ganzen [sic!] eigenen Ent- 
Wicklung also, aber scheint mir die Frage nach der Sicherheit in der Welt und 
nach der Besitzlosigkeit am klarsten gestellt“.21 Wenige Monate danach, am 
17/18. Oktober 1936, notiert er: ״Die ,Bora‘ ist nun besiegelt. Das muß nun 
sein -. Und welcher Unterschied zum ,Vater‘. Damals, als ich dieses Buch auf 
mich nahm, war ich ein wohlhabender Herr, der solches aus eigener Macht- 
Vollkommenheit tun oder lassen konnte. Aber dann kam dieses letzte Jahr, in 
dem allein ,vom Worte Gottes‘ gelebt sein mußte. Und nun ein neues Buch, 
von vornherein völlig arm und doch ohne jeden Mangel, von Gott erhalten, 
aber schuldig an denen, die einem den Tisch decken.“22 Das Buch sollte also 
als Anschlussprojekt für den ״Vater“ auch für Einnahmen sorgen. Ende 1936 
stand auch der Titel fest: ״,Das Ewige Haus‘ -  das scheint der Titel für Ka- 
tharina von Bora“, so notiert Klepper am 26. Dezember in seinem Tagebuch.23

Am Beginn des Jahres 1937 macht Klepper sich an die Arbeit, lässt sich von 
seiner Frau aus der Staatsbibliothek zu Berlin Bücher mitbringen und widmet 
sich Quellenstudien, wenn auch mit gewisser Zurückhaltung davor, nach dem 
 Vater“ nun einen zweiten historischen Roman zu schreiben. So notiert er am״
14. Januar 1937 in seinem Tagebuch: ״Aber daß der Entschluß gefaßt -  gebe 
Gott, daß damit der Weg von ihm gewiesen -  war, hilft über die furchtbare 
innere und äußere Müdigkeit hinweg.“24 Und bald darauf, am 26. Januar 1937, 
hält er fest, in Gedanken an das zerbrochene Verhältnis zur Mutter: ״Noch 
schweigt Gott, wie er auch zum Buche schweigt.“25 Im Juli 1937, so der Ta- 
gebucheintrag vom 23. des Monats, plant er eine Reise auf den Spuren Ka- 
tharinas von Bora, nach Magdeburg, Helmstedt, Braunschweig und Gifhorn, 
 wo die irdischen Wege für Katharina von Bora abgeschnitten waren, die Welt״
für sie recht eigentlich zu Ende war.“26 Zu dieser Reise kommt es dann im 
September 1937, und Klepper hält unter dem 5. September fest: ״Nun weiß ich, 
wie sanft Katharinas Herz war, als sie hinter Gifhorn, ihrem Ende der Welt, 
vor den Waffen umkehren mußte.“27 Weiter ging Kleppers Reise dann noch

20 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 293
21 A.a.O., 220.
22 A .a.O .,237.
25 A.a.O.,251.
24 A .a.O .,257.
25 Ebd.
26 A .a.O .,290.
27 A .a.O .,301.
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ber Weimar den Lutherstätten in FErfurt und Eisenach, ber das
September 1937 seinem Tagebuch anveriraut „die haßliche IrrnIıs der Stadt
nahmen WIr dieser Stätten un: gahnz besonders auch Luthers auf
uns

i< und schliefßlich ach Wittenberg, Oskar TIhulin das Ehepaar Klep-
PCI durch die Lutherhalle führt, WIe Klepper in seinem Tagebuch dem

September notiert.“ Mit Elan geht Klepper daran, die Eindrücke der Reise
aufzuschreiben, WI1e September och In seinem Tagebuch schreibt,
aber ach der Rückkehr ach Berlin nehmen ihn andere inge iın Anspruch.

iıne weltere Reise auf den Spuren Katharinas unternahm Klepper 1im Jahre
1939 Am 25 Marz dieses Jahres hatte CI Eva-Juliane und urt Meschke H-
schrieben: „Der Linsatz des Buches ist mühselig und immer wieder
gestört, und ich stehe immer och ın Jener Osternacht vVon Katharinas Flucht.
An Reisen nichts in Aussicht, als eine Fahrt ach Leipzig, eben Katharina Von
Boras WESCH); ann bin ich alle ihre Wege nachgegangen und kenne ihre
Welt!”> Zu dieser „Borafahrt” kam c annn 1mM Maı 1939, WwI1Ie dem FEhe-
Paal Meschke Maı schreibt und WI1e auch Ma ın seınem
agebuc notijert Ziele neben Wittenberg und Leipzig die ehemaligen
(juter Katharinas und VOI allem Kloster Nimbschen.

„Das ‚wige Haus  56 ware also eın Katharina-von-Bora-Buch geworden, ein
Luther-Buch. ÄAm 23 Januar 1940) schreibt Klepper Rudaolf Hermann: „Da-
OlI, Luther selbst einzuführen, empfinde ich och eıne rechte Bangigkeit. ber
65 ist nicht möglich, iıh Luther®] 11UTr In der Spiegelung durch Katharina YVYOIl
Ora schreiben, wenn auch allein 1n der Beziehung auf sıe, ihr Haus und
ihre Guüter.““ iIm gleichen Jahr, 31 Juli, notiıiert Klepper in seinem Tagebuch:
„Eine der wesentlichsten Krisen, die das ‚Ewige Haus mıt sich gebracht hat,
ist die Krise dem Protestantismus und Luther gegenüber überhaupt. Nicht 1mM
Hinblick auf den Katholizismus, sondern auf den Abfall innerhalb des Protes-
tantısmus Uun: Luthers selbst: Abfall VOoNn dem Gottgewirkten, Vordrängen des
Menschlichen und Teuflischen, Ausbleiben der Heiligung: das Kernproblem
his heute, His INS tiefste Ich!“> Am Juniı 1934 hatte Klepper ach einem
Kirchgang och 1ın seINeM agebuc. vermerkt: „Der Versuch mıiıt der Kirche
War wieder vergeblich. Es ist nicht anders: ich bin ‚geistlich‘ WIE ausgehungert
und urchte mich VOT der nzucht und der Kontroll-Losigkeit meı1nes religiö-
seN Denkens In Luther geblättert: und sofort kommt die Beruhigung.Jochen Klepper und das evangelische Pfarrhaus  29  über Weimar zu den Lutherstätten in Erfurt und Eisenach, über das er am 8.  September 1937 seinem Tagebuch anvertraut: „die häßliche Wirrnis der Stadt  nahmen wir um dieser Stätten und ganz besonders auch Luthers wegen auf  uns“,  «28  und schließlich nach Wittenberg, wo Oskar Thulin das Ehepaar Klep-  per durch die Lutherhalle führt, wie Klepper in seinem Tagebuch unter dem  10. September notiert.?” Mit Elan geht Klepper daran, die Eindrücke der Reise  aufzuschreiben, wie er am 14. September noch in seinem Tagebuch schreibt,”  aber nach der Rückkehr nach Berlin nehmen ihn andere Dinge in Anspruch.  Eine weitere Reise auf den Spuren Katharinas unternahm Klepper im Jahre  1939. Am 25. März dieses Jahres hatte er Eva-Juliane und Kurt Meschke ge-  schrieben: „Der Einsatz des neuen Buches ist so mühselig und immer wieder  gestört, und ich stehe immer noch in jener Osternacht von Katharinas Flucht.  An Reisen nichts in Aussicht, als eine Fahrt nach Leipzig, eben Katharina von  Boras wegen; dann bin ich alle ihre Wege nachgegangen und kenne ihre ganze  Welt!“* Zu dieser „Borafahrt“ kam es dann im Mai 1939, wie er dem Ehe-  paar Meschke am 18. Mai schreibt und wie er auch am 13./15. Mai in seinem  Tagebuch notiert. Ziele waren neben Wittenberg und Leipzig die ehemaligen  Güter Katharinas und vor allem Kloster Nimbschen.  „Das Ewige Haus“ wäre also ein Katharina-von-Bora-Buch geworden, kein  Luther-Buch. Am 23. Januar 1940 schreibt Klepper an Rudolf Hermann: „Da-  vor, Luther selbst einzuführen, empfinde ich noch eine rechte Bangigkeit. Aber  es ist nicht möglich, ihn [Luther?] nur in der Spiegelung durch Katharina von  Bora zu schreiben, wenn auch allein in der Beziehung auf sie, ihr Haus und  ihre Güter.“ Im gleichen Jahr, am 31. Juli, notiert Klepper in seinem Tagebuch:  „Eine der wesentlichsten Krisen, die das ‚Ewige Haus‘ mit sich gebracht hat,  ist die Krise dem Protestantismus und Luther gegenüber überhaupt. Nicht im  Hinblick auf den Katholizismus, sondern auf den Abfall innerhalb des Protes-  tantismus und Luthers selbst: Abfall von dem Gottgewirkten, Vordrängen des  Menschlichen und Teuflischen, Ausbleiben der Heiligung: das Kernproblem  bis heute, bis ins tiefste Ich!“® Am 24. Juni 1934 hatte Klepper nach einem  Kirchgang noch in seinem Tagebuch vermerkt: „Der Versuch mit der Kirche  war wieder vergeblich. Es ist nicht anders: ich bin ‚geistlich‘ wie ausgehungert  und fürchte mich vor der Inzucht und der Kontroll-Losigkeit meines religiö-  sen Denkens. In Luther geblättert: und sofort kommt die Beruhigung. ... Lu-  ther ist Ersatz für Kirchenbesuch.‘“*  Die intensive Beschäftigung mit Katharina, ihrem Erwerb von Besitz und  dem erzwungenen Verlust desselben, fällt genau in die Zeit, in der das Ehepaar  2# A.a.O., 304.  29  A.a.O., 306.  » A.a.O., 309.  31  32  An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 25. März 1939, in: Meschke (s. Anm. 11), 149.  33  An Rudolf Hermann, 23. Januar 1940, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 48.  34  Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 523.  A.a.O., 141f.Lu-
ther ist brsatz für Kirchenbesuch .“

Die intensiıve Beschäftigung mıit Katharina, ihrem Erwerb Von Besitz und
dem CIZWUNSCHECN Verlust desselben, fällt ın die Zeit, in der das Ehepaar
28 O) 304
29 A.a.Q., 306
30 O ‚9 309

32
An Eva-Juliane und urt Meschke, Marz 1939, in Meschke (S. Anm. 11), 149

34
An Rudolf ermann, 23 Januar 1940, 1n Jochen Klepper. Briefwechsel (S. Anm.

54
Klepper, nier dem cChatien Deiner Flügel (S. Anm. 523
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über Weimar zu den Lutherstätten in Erfurt und Eisenach, über das er am 8. 
September 1937 seinem Tagebuch anvertraut: ״die häßliche Wirrnis der Stadt 
nahmen wir um dieser Stätten und ganz besonders auch Luthers wegen auf 
uns“,28 und schließlich nach Wittenberg, wo Oskar Thulin das Ehepaar Klep- 
per durch die Lutherhalle führt, wie Klepper in seinem Tagebuch unter dem 
10. September notiert.29 Mit Elan geht Klepper daran, die Eindrücke der Reise 
aufzuschreiben, wie er am 14. September noch in seinem Tagebuch schreibt,30 
aber nach der Rückkehr nach Berlin nehmen ihn andere Dinge in Anspruch.

Eine weitere Reise auf den Spuren Katharinas unternahm Klepper im Jahre 
1939. Am 25. März dieses Jahres hatte er Eva-Juliane und Kurt Meschke ge- 
schrieben: ״Der Einsatz des neuen Buches ist so mühselig und immer wieder 
gestört, und ich stehe immer noch in jener Osternacht von Katharinas Flucht. 
An Reisen nichts in Aussicht, als eine Fahrt nach Leipzig, eben Katharina von 
Boras wegen; dann bin ich alle ihre Wege nachgegangen und kenne ihre ganze 
Welt!“31 Zu dieser ״Borafahrt“ kam es dann im Mai 1939, wie er dem Ehe- 
paar Meschke am 18. Mai schreibt und wie er auch am 13./15. Mai in seinem 
Tagebuch notiert. Ziele waren neben Wittenberg und Leipzig die ehemaligen 
Güter Katharinas und vor allem Kloster Nimbschen.

 Das Ewige Haus“ wäre also ein Katharina-von-Bora-Buch geworden, kein״
Luther-Buch. Am 23. Januar 1940 schreibt Klepper an Rudolf Hermann: ״Da- 
vor, Luther selbst einzuführen, empfinde ich noch eine rechte Bangigkeit. Aber 
es ist nicht möglich, ihn [Luther?] nur in der Spiegelung durch Katharina von 
Bora zu schreiben, wenn auch allein in der Beziehung auf sie, ihr Haus und 
ihre Güter.“32 Im gleichen Jahr, am 31. Juli, notiert Klepper in seinem Tagebuch: 
 ,Eine der wesentlichsten Krisen, die das ,Ewige Haus mit sich gebracht hat״
ist die Krise dem Protestantismus und Luther gegenüber überhaupt. Nicht im 
Hinblick auf den Katholizismus, sondern auf den Abfall innerhalb des Protes- 
tantismus und Luthers selbst: Abfall von dem Gottgewirkten, Vordrängen des 
Menschlichen und Teuflischen, Ausbleiben der Heiligung: das Kernproblem 
bis heute, bis ins tiefste Ich!“33 Am 24. Juni 1934 hatte Klepper nach einem 
Kirchgang noch in seinem Tagebuch vermerkt: ״Der Versuch mit der Kirche 
war wieder vergeblich. Es ist nicht anders: ich bin ,geistlich‘ wie ausgehungert 
und fürchte mich vor der Inzucht und der Kontroll-Losigkeit meines religio- 
sen Denkens. In Luther geblättert: und sofort kommt die Beruhigung. ... Lu- 
ther ist Ersatz für Kirchenbesuch.“34

Die intensive Beschäftigung mit Katharina, ihrem Erwerb von Besitz und 
dem erzwungenen Verlust desselben, fällt genau in die Zeit, in der das Ehepaar

28 A.a.O., 304.
29 A.a.O., 306.
30 A.a.O., 309.
31 An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 25. März 1939, in: Meschke (s. Anm. 11), 149.
32 An Rudolf Hermann, 23. Januar 1940, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 48.
33 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 523.
34 A.a.O., 141 f.



3() Klaus Fitschen

Klepper 1m Jahre 1938 eın Haus in Berlin-Nikolassee plan und baut, weil
ihr bisheriges Wohnhaus ın Berlin-Südende den größenwahnsinnigen Plänen
für die Reichshauptstadt (jermania ZUu Opfer fallen und abgerissen werden
ollte, WOZU CS aber 1M Zuge der Kriegsvorbereitungen gar nıcht kam Klepper
kommentiert es 12 Februar 1938 ın seiınem agebuc „Es wird wieder
einmal eın urm Von gebaut!30  Klaus Fitschen  Klepper im Jahre 1938 ein neues Haus in Berlin-Nikolassee plant und baut, weil  ihr bisheriges Wohnhaus in Berlin-Südende den größenwahnsinnigen Plänen  für die Reichshauptstadt Germania zum Opfer fallen und abgerissen werden  sollte, wozu es aber im Zuge der Kriegsvorbereitungen gar nicht kam. Klepper  kommentiert es am 12. Februar 1938 in seinem Tagebuch so: „Es wird wieder  einmal ein Turm von Babel gebaut! ... Das Schwarze Kloster und der Bau der  Festungsmauer in Wittenberg. Das ewige Haus! Was wird dem Glauben auf-  gegeben!“® In der Korrespondenz mit Reinhold Schneider vermischte sich das  „Ewige Haus“ deutlich mit Kleppers Sorgen um ein neues, eigenes. Schneider  schrieb am 20. Februar 1938 an Klepper, ihn daran erinnernd, das er selbst  sein Wohnhaus ein „tragisches Idyll genannt hatte“; „Wir beide hätten wohl  nicht vermuten können, daß das Schicksal Sie so rasch beim Worte nehmen  und daran erinnern würde, daß wir nur im ‚Ewigen Haus‘ zu Hause sind  .« 36  Einige Monate später, am 12. Juli 1938, versuchte Schneider Klepper so zu trös-  ten: „Man muß eben sein Haus - in mehr als einem Sinne - verlieren, um vom  Ewigen Haus zu schreiben.“” Klepper notiert zu dieser Zeit, am 16. Mai 1938,  in seinem Tagebuch: „Dies ist nicht Eigenwille: Das Haus muß gebaut, ‚Das  «38  ewige Haus‘ geschrieben sein. In nichts kündet sich an, daß Gott dies erläßt.  Als Johanna Stein angesichts der Repressionen gegen Juden ihr Vermögen und  damit auch das neue Haus auf Klepper überschreibt, notiert er am 14. März  1939 in seinem Tagebuch: „Nun ist Hanni Katharina von Bora noch ähnlicher.  Sie sagt, es sei schön, allen Besitzes ledig, ihn dennoch zu genießen.  «39  Zu dieser Zeit verließ das Ehepaar Meschke Deutschland in Richtung Schwe-  den, und Klepper machte sich Hoffnungen, mit seiner Familie einen ähnlichen  Weg gehen zu können; für die Tochter Brigitte war die Ausreise nach England  immerhin noch möglich. Die Bau- und Finanzierungsplanungen für das neue  Haus stehen in auffälligem Kontrast zu den Ausreiseplänen und zu dem da-  durch zu erwartenden Totalverlust des immobilen Besitzes, der für Klepper  eine neue Heimat war. Am 30. Mai 1939 schreibt Klepper in einem Brief an das  Ehepaar Meschke: „So schön ist Nikolassee durch die Rehwiese und die Nähe  der Seen. Und nun für mich zu den Borastudien gar noch eine Pferdekoppel  auf der Rehwiese. Nun werde ich überhaupt nicht mehr verreisen!! [sic].“® In  einem weiteren Brief vom folgenden Tag ergänzt Klepper: „Wir hatten gar kein  schmerzliches Gefühl mehr bei dem Besuch im alten Hause, wohl dem letzten  Wiedersehn. So sehr hängen wir schon an dem neuen Hause.‘“ Dazu trug auch  35  »  6  A.a.O., 335.  Reinhold Schneider an Klepper, 20. Februar 1938, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3),  102. Vgl. auch den Tagebucheintrag vom 21. Februar 1938, in: Klepper, Unter dem Schatten  Deiner Flügel (s. Anm. 1), 338.  ”  7  Reinhold Schneider an Klepper, 12. Juli 1938, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 10.  38  39  Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 357.  A.a.O., 437.  * An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 30. Mai 1939, in: Meschke (s. Anm. 11), 173.  41  A.a.O., 179.[)Das Schwarze Kloster und der Bau der
Festungsmauer in Wittenberg. Das ewige Haus! Was wird dem Glauben auf-
gegeben!” In der Korrespondenz mıiıt Reinhold Schneider vermischte sich das
„Ewige Haus  ‚6C eutlic. mıiıt eppers Sorgen eın eigenes. Schneider
chrieb Februar 19338 Klepper, ihn daran erinnernd, das selbst
seiın Wohnhaus eın „tragisches Idyll genannt hatte  3 „WiIr beide hätten ohl
nicht vermu können, da{ß das Schicksal S1e rasch eım Worte nehmen
und daran erinnern würde, da{fß WIr 1UT 1M ‚Ewigen Haus Hause sind.« 36
Einige Monate spater, Juli 19383, versuchte Schneider Klepper trOÖös-
ten „Man mu{fßs eben sein Haus ın mehr als einem Sinne verlieren, VMnl

Ewigen Haus schreiben. ” Klepper notiert dieser Zeit, Maı 1938,
in seinem agebuch: „Dies ist nicht Eigenwille: Das Haus mu(ß gebaut, ‚Das

I8ew1ge Haus geschrieben se1n. In nichts kündet sich da{ß (yott 1es erlä{tst.
Als ohanna Stein angesichts der Repressionen Juden ihr Vermögen und
damit auch das CuUu«C Haus auf Klepper überschreibt, notiert Marz
1939 In seinem Tagebuch: „Nun ist Hannı Katharina VOIN Ora och ahnlicher.
Nie sag{, 5 se1l schön, allen Besitzes ledig, ih dennoch genießen.3O

Zu diesereitverlie{ß das Ehepaar Meschke Deutschlan: ın ichtung CNWEe-
en, und Klepper machte sich Hoffnungen, mıiıt seiıner Familie einen äahnlichen
Weg gehen können: für die Tochter Brigitte War die Ausreise ach England
immerhin och möglich Die Bau- und Finanzierungsplanungen für das CUu«C

Haus stehen ın auffälligem Kontrast den Ausreiseplänen und dem da-
uUurc erwartenden Totalverlust des immobilen Besitzes, der für Klepper
eiıne €UE€E He1imat WAärT. Am 3() Mai 1939 schrei Klepper ıin einem Brief das
Ehepaar Meschke 50 schön ist Nikolassee durch die Rehwiese und die ähe
der Yeen. Und Nnu  — für mich den Borastudien gal och eine Pferdekoppel
auf der Rehwiese. Nun werde ich überhaupt nıicht mehr verreisen!! sic]. “* In
einem weiıteren Brief vom folgenden Tag erganzt Klepper „Wir hatten gar eın
schmerzliches Gefühl mehr bei dem Besuch 1m alten Hause, ohl dem etzten
Wiedersehn SO cschr hängen WIr schon dem Hause.“1 Dazu trug auch

46  6  6
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Reinhold Schneider Klepper, Februar 1938, in Jochen Klepper. Briefwechsel (S. Anm 3),
102 Vgl auch den Tagebucheintrag V 21 Februar 19383, in Klepper, nier dem Schatten
Deiner Flügel (s Anm. 1) 228
Reinhold Schneider Klepper, Juli 1933, 1MN: Jochen Klepper. Briefwechsel (S. Anm 304)

Z

39
Klepper, nter dem Schatten Deiner Flügel (S. Anm. 35/.

U., 437.
An Eva-Juliane und urt Meschke, Maı 1939, IN: Meschke (s. Anm 1), 173.
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Klepper im Jahre 1938 ein neues Haus in Berlin-Nikolassee plant und baut, weil 
ihr bisheriges Wohnhaus in Berlin-Südende den größenwahnsinnigen Plänen 
für die Reichshauptstadt Germania zum Opfer fallen und abgerissen werden 
sollte, wozu es aber im Zuge der Kriegsvorbereitungen gar nicht kam. Klepper 
kommentiert es am 12. Februar 1938 in seinem Tagebuch so: ״Es wird wieder 
einmal ein Turm von Babel gebaut! ... Das Schwarze Kloster und der Bau der 
Festungsmauer in Wittenberg. Das ewige Haus! Was wird dem Glauben auf- 
gegeben!“35 In der Korrespondenz mit Reinhold Schneider vermischte sich das 
 Ewige Haus“ deutlich mit Kleppers Sorgen um ein neues, eigenes. Schneider״
schrieb am 20. Februar 1938 an Klepper, ihn daran erinnernd, das er selbst 
sein Wohnhaus ein ״tragisches Idyll genannt hatte“: ״Wir beide hätten wohl 
nicht vermuten können, daß das Schicksal Sie so rasch beim Worte nehmen 
und daran erinnern würde, daß wir nur im ,Ewigen Haus zu Hause sind.“36 
Einige Monate später, am 12. Juli 1938, versuchte Schneider Klepper so zu trös- 
ten: ״Man muß eben sein Haus -  in mehr als einem Sinne -  verlieren, um vom 
Ewigen Haus zu schreiben.“37 Klepper notiert zu dieser Zeit, am 16. Mai 1938, 
in seinem Tagebuch: ״Dies ist nicht Eigenwille: Das Haus muß gebaut, ,Das 
ewige Haus‘ geschrieben sein. In nichts kündet sich an, daß Gott dies erläßt.“38 
Als Johanna Stein angesichts der Repressionen gegen Juden ihr Vermögen und 
damit auch das neue Haus auf Klepper überschreibt, notiert er am 14. März 
1939 in seinem Tagebuch: ״Nun ist Hanni Katharina von Bora noch ähnlicher. 
Sie sagt, es sei schön, allen Besitzes ledig, ihn dennoch zu genießen.“39

Zu dieser Zeit verließ das Ehepaar Meschke Deutschland in Richtung Schwe- 
den, und Klepper machte sich Hoffnungen, mit seiner Familie einen ähnlichen 
Weg gehen zu können; für die Tochter Brigitte war die Ausreise nach England 
immerhin noch möglich. Die Bau- und Finanzierungsplanungen für das neue 
Haus stehen in auffälligem Kontrast zu den Ausreiseplänen und zu dem da- 
durch zu erwartenden Totalverlust des immobilen Besitzes, der für Klepper 
eine neue Heimat war. Am 30. Mai 1939 schreibt Klepper in einem Brief an das 
Ehepaar Meschke: ״So schön ist Nikolassee durch die Rehwiese und die Nähe 
der Seen. Und nun für mich zu den Borastudien gar noch eine Pferdekoppel 
auf der Rehwiese. Nun werde ich überhaupt nicht mehr verreisen!! [sic].“40 In 
einem weiteren Brief vom folgenden Tag ergänzt Klepper: ״Wir hatten gar kein 
schmerzliches Gefühl mehr bei dem Besuch im alten Hause, wohl dem letzten 
Wiedersehn. So sehr hängen wir schon an dem neuen Hause.“41 Dazu trug auch

35 A .a.O .,335.
36 Reinhold Schneider an Klepper, 20. Februar 1938, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 

102. Vgl. auch den Tagebucheintrag vom 21. Februar 1938, in: Klepper, Unter dem Schatten 
Deiner Flügel (s. Anm. 1), 338.

37 Reinhold Schneider an Klepper, 12. Juli 1938, in: Jochen Klepper. Briefwechsel (s. Anm. 3), 110.
38 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 357.
39 A .a.O .,437.
40 An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 30. Mai 1939, in: Meschke (s. Anm. 11), 173.
41 A.a.O., 179.



31Jochen Klepper und das evangelische Pfarrhaus

die bürgerliche Nachbarschaft und die 1Ns Haus wieder einziehende esellig-
eit bei

Die Kehrseite dessen die Sorgen die Finanzierung des
Hauses, die UT durch die Aufnahme einer Hypothek komplettiert werden
konnte: Am Juli 1939 klagt Klepper ın einem Brief das Ehepaar Meschke:
„DiIe Zufälligkeiten, denen eın Bau und eın mzug einen aussetzen, können
einen schon EeE{wAS fatalistisch machen, da sich eım Überschreiten der u_

sprünglichen Kostenvoranschläge ja immer gleich n Hunderte und Tausen-
de handelt, ich aber für ein Jahr Arbeit N ‚Ewigen Haus‘ 5000 Rücklage
brauche. * Kurz darauf, il Juli, schreibt in einem weıteren Brief die
gleichen Adressaten: „DIe Fortschritte mıt dem Bora-Manuskript spärlich. ES
ist, als ob ich 65 nicht mehr ware, schwerfällig schreibe ich jetzt. ” Klepper
arbeitete, korrespondierte, schmiedete ane, konnte sich aber nicht aufdieses
Projekt konzentrieren, zumal die AÄAusreise seiner Frau und seiner in Deutsch-
and verbliebenen Tochter Renate 1mM Sommer 1939 immer dringlicher wurde,
WIE dem Ehepaar Meschke August 1939 muitteilt: „ES ist wirklich eın
Wunder, dais 1INan müde ist, und allein der Gedanke, da{s INan in einem

grofßsen uchplan steckt, einen erschöpft. “* Kleppers Arbeitsmöglichkeiten
hatten sich 1m Laufe des Jahres 1939 weıter eingeschränkt, WI1Ie weiterhin

August dem Ehepaar Meschke berichtet: „Kirchenlie und ‚Ewiges Haus,
sSon. nıchts mehr. on das äfst sich schwer durchführen!“ Zugleich
wurden CUu«C Benachteiligungen für „Nichtarier” eingeführt, der Entzug
Von K leiderkarten Oder die Kürzung VoN Lebensmittelzuteilungen. ach
einem Besuch des Dekans der Leipziger Theologischen Fakultät, Hermann
olfgang Beyer, 1m Maärz 1940 erhält Klepper Von Heinrich Bornkamm rel
reformationsgeschichtliche Beiträge übersandt, und schrel| Maärz
das inzwischen INn Schweden befindliche Ehepaar Meschke „Leipzig scheint

CıMIr also besonders wohlwollend gegenüberzustehen.
Miıt der Geschichte des Pfarrhauses befasste sich Klepper in einem Beitrag

für den Sammelband „Pfarrerspiegel”, der 1940 erschien und dem neben
anderen auch Rudolf Alexander CcChroder, Agnes Von Zahn-Harnack und
Theodor euß mitarbeiteten. Paul Althaus ein Nachwort ei, in dem
er diesen Pfarrerspiegel dem Pfaftenspiegel gegenüber gestellt sehen oll-

Das Buch sollte also den Angriffen auf den Pfarrerstand Paroli bieten.?
Kleppers Beitrag irug die Überschrift „Das evangelische Pfarrhaus und die
deutsche Nation Er begann mit einem Hinweis auf das dieser Zeit ın

42 O, 192
43 O ‚9 196
44 O., 204
45 O) 304

O) 228 Vgl den Tagebucheintrag VOIN Marz 1940 Klepper, nter dem Schatten Del-

4 /
NCT Flügel (S. Anm l’ 499
Paul Althaus, Gedanken eines Theologen ZU. „Pfarrerspiegel‘, in: Siegbert Stehmann Hg.)
Der Pfarrerspiegel, Berlin 1940, 438-443
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die bürgerliche Nachbarschaft und die ins Haus wieder einziehende Gesellig- 
keit bei.

Die Kehrseite dessen waren die Sorgen um die Finanzierung des neuen 
Hauses, die nur durch die Aufnahme einer Hypothek komplettiert werden 
konnte: Am 8. Juli 1939 klagt Klepper in einem Brief an das Ehepaar Meschke: 
 Die Zufälligkeiten, denen ein Bau und ein Umzug einen aussetzen, können״
einen schon etwas fatalistisch machen, da es sich beim Überschreiten der ur- 
sprünglichen Kostenvoranschläge ja immer gleich um Hunderte und Tausen- 
de handelt, ich aber für ein Jahr Arbeit am ,Ewigen Haus‘ 5000 RM Rücklage 
brauche.“42 Kurz darauf, am 11. Juli, schreibt er in einem weiteren Brief an die 
gleichen Adressaten: ״Die Fortschritte mit dem Bora-Manuskript spärlich. Es 
ist, als ob ich es nicht mehr wäre, so schwerfällig schreibe ich jetzt.“43 Klepper 
arbeitete, korrespondierte, schmiedete Pläne, konnte sich aber nicht auf dieses 
Projekt konzentrieren, zumal die Ausreise seiner Frau und seiner in Deutsch- 
land verbliebenen Tochter Renate im Sommer 1939 immer dringlicher wurde, 
wie er dem Ehepaar Meschke am 7. August 1939 mitteilt: ״Es ist wirklich kein 
Wunder, daß man so müde ist, und allein der Gedanke, daß man in einem 
so großen Buchplan steckt, einen erschöpft.“44 Kleppers Arbeitsmöglichkeiten 
hatten sich im Laufe des Jahres 1939 weiter eingeschränkt, wie er weiterhin am 
24. August dem Ehepaar Meschke berichtet: ״Kirchenlied und ,Ewiges Haus‘, 
sonst nichts mehr. Schon das läßt sich schwer genug durchführen!“45 Zugleich 
wurden neue Benachteiligungen für ״Nichtarier“ eingeführt, so der Entzug 
von Kleiderkarten oder die Kürzung von Lebensmittelzuteilungen. Nach 
einem Besuch des Dekans der Leipziger Theologischen Fakultät, Hermann 
Wolfgang Beyer, im März 1940 erhält Klepper von Heinrich Bornkamm drei 
reformationsgeschichtliche Beiträge übersandt, und er schreibt am 10. März an 
das inzwischen in Schweden befindliche Ehepaar Meschke: ״Leipzig scheint 
mir also besonders wohlwollend gegenüberzustehen.“46

Mit der Geschichte des Pfarrhauses befasste sich Klepper in einem Beitrag 
für den Sammelband ״Pfarrerspiegel“, der 1940 erschien und an dem neben 
anderen auch Rudolf Alexander Schröder, Agnes von Zahn-Harnack und 
Theodor Heuß mitarbeiteten. Paul Althaus steuerte ein Nachwort bei, in dem 
er diesen Pfarrerspiegel dem Pfaffenspiegel gegenüber gestellt sehen woll- 
te. Das Buch sollte also den Angriffen auf den Pfarrerstand Paroli bieten.47 
Kleppers Beitrag trug die Überschrift ״Das evangelische Pfarrhaus und die 
deutsche Nation“. Er begann mit einem Hinweis auf das zu dieser Zeit in

42 A.a.O., 192.
43 A.a.O., 196.
44 A.a.O.,204.
45 A .a.O .,304.
46 A. a. O., 228. Vgl. den Tagebucheintrag vom 4. März 1940: Klepper, Unter dem Schatten Dei- 

ner Flügel (s. Anm. 1), 499 f.
47 Paul Althaus, Gedanken eines Theologen zum ״Pfarrerspiegel“, in: Siegbert Stehmann (Hg.), 

Der Pfarrerspiegel, Berlin 1940,438-443.
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Wittenberg befindliche und VOoNn dem Pfarrer August Angermann begründe-
te Pfarrhausarchiv, das auch benutzte oder, wenn FLa mehr nger-

Veröffentlichungen denkt, die auch benutzte. Iso bemühte Klepper
die üblichen Kronzeugen für den Wert des Pfarrhauses für die deutsche atı-

Uun: zaählte die berühmt gewordenen Pfarrerssöhne auf. Eigene Gedanken
Kleppers ber das Pfarrhaus Sind nicht nden, mıit Ausnahme der chluss-
Satze „Das aber ist das Gröfßte, das VOTNN Pfarrhause gesagt werden kann, da{(ß
Fr der auf en ‚N1C. hat, da seın aup hinlege Wohnung darin

hat und in ihm waltet und wirkt.“8 Schon 1936 Walr Klepper seiner
eigenen Familiengeschichte nachgegangen und mehrere Pfarrer
seinen Vorfahren ausgemacht, WwI1e Juli dieses Jahres in seinem Ta-
gebuch festhält.*”

Durch den Begınn VOIN Kleppers Wehrdienst Ende 1940 kamen die Arbeiten
dem „Bora-Buch” „Das ‚Wige Haus  ‚66 endgültig ZU Erliegen, auch ach

Kleppers Entlassung AU S der Wehrmacht wurden s1e nicht wieder aufgenom-
INCIL, vielmehr ahm Klepper kleinere Arbeiten ın Angriff, die aber auch nicht
mehr abgeschlossen wurden. Im November 1940 hatte Klepper angesichts
der Luftangriffe auf ermittlung eines Bekannten hin seine Materialien für
das Buch 1n einem Koffer 1MmM Luftschutz-Tresor der Preufßischen Staatsbank
deponieren können, und notıjert stolz November ın seinem Jla-
gebuch: „D0 steht u  - der Bora-Kofter neben dem Schutzkasten für den Kopf
der Nofretete!”>0

Hıier und da finden sich in den Briefen und Tagebucheinträgen och Be-
merkungen dem liegen gebliebenen Buchprojekt, anlässlich einer Reise
ach Hildesheim 1M Juni 1942, VOon der Juni dem Ehepaar Meschke
berichtet: „Das alte Hildesheim fand ich sehr, sehr schön. Fuür mich liegt Ja

der Peripherie des ‚Ewigen Hauses‘. ahe bei Hildesheim biegt der
Fluchtweg Katharinas VOoONn Boras ab .“ „Und immer weiter:”, heißt 1m
Tagebuch Zu Juni 1942, „Nebenfiguren ZuU ‚Ewigen Haus‘. Hätte ich
Sorglosigkeit, Friede, unbegrenzte eit und eld diese Studien sind keine
Flucht in meılner heutigen Situation: Ssi1e blieben auch ın Jjener idealen Sıtuation
unerläfßlich: Die Menschen des Buches Luther und Katharina leben och
nicht.“ Der Roman blieb letztlich Fragment, DUr das Kapitel erschien
ach dem rieger dem Titel „Die FElucht der Katharina Von Bor:  a , heraus-
gegeben AaUus dem Nachlass Von arl Pagel, einem Freund Jochen Kleppers.

Die Bedeutung des eigenen Hauses und die ngs VOT dem Verlust, die sich
in dem „Bora-Buch“ spiegelte, verwelsen darauf, welche Bedeutung Klepper
dem „Haus’”, seinem Haus ın einem umfassenden, das familiäre en und

Jochen Klepper, Das evangelische Pfarrhaus und die deutsche Nation, 1N: Stehmann, Pfarrer-

Y  Y
spiegel (S Anm. 47), 163-195, ler 195
Klepper, nter dem Schatten Deiner Flügel (S. Anm. 1) 229

U U, 542
”“ ] An Eva-Juliane und urt Meschke, Oktober 1940, in Meschke (S. Anm. 11), 250
82 Klepper, nier dem Schatten Deiner Flügel (S. Anm. 1), 619
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Wittenberg befindliche und von dem Pfarrer August Angermann begründe- 
te Pfarrhausarchiv, das er auch benutzte -  oder, wenn man mehr an Anger- 
manns Veröffentlichungen denkt, die er auch benutzte. Also bemühte Klepper 
die üblichen Kronzeugen für den Wert des Pfarrhauses für die deutsche Nati- 
on und zählte die berühmt gewordenen Pfarrerssöhne auf. Eigene Gedanken 
Kleppers über das Pfarrhaus sind nicht zu finden, mit Ausnahme der Schluss- 
sätze: ״Das aber ist das Größte, das vom Pfarrhause gesagt werden kann, daß 
Er -  der auf Erden ,nicht hat, da er sein Haupt hinlege‘ ... Wohnung darin 
genommen hat und in ihm waltet und wirkt.*48 Schon 1936 war Klepper seiner 
eigenen Familiengeschichte nachgegangen und hatte mehrere Pfarrer unter 
seinen Vorfahren ausgemacht, wie er am 8. Juli dieses Jahres in seinem Ta- 
gebuch festhält.49

Durch den Beginn von Kleppers Wehrdienst Ende 1940 kamen die Arbeiten 
an dem ״Bora-Buch“ ״Das Ewige Haus“ endgültig zum Erliegen, auch nach 
Kleppers Entlassung aus der Wehrmacht wurden sie nicht wieder aufgenom- 
men, vielmehr nahm Klepper kleinere Arbeiten in Angriff, die aber auch nicht 
mehr abgeschlossen wurden. Im November 1940 hatte Klepper angesichts 
der Luftangriffe auf Vermittlung eines Bekannten hin seine Materialien für 
das Buch in einem Koffer im Luftschutz-Tresor der Preußischen Staatsbank 
deponieren können, und so notiert er stolz am 30. November in seinem Ta- 
gebuch: ״So steht nun der Bora-Koffer neben dem Schutzkasten für den Kopf 
der Nofretete!“50

Hier und da finden sich in den Briefen und Tagebucheinträgen noch Be- 
merkungen zu dem liegen gebliebenen Buchprojekt, so anlässlich einer Reise 
nach Hildesheim im Juni 1942, von der er am 30. Juni dem Ehepaar Meschke 
berichtet: ״Das alte Hildesheim fand ich sehr, sehr schön. Für mich liegt es ja 
genau an der Peripherie des ,Ewigen Hauses‘. Nahe bei Hildesheim biegt der 
Fluchtweg Katharinas von Boras ab.“51 ״Und immer weiter:“, so heißt es im 
Tagebuch zum 20. Juni 1942, ״Nebenfiguren zum ,Ewigen Haus‘. Hätte ich 
Sorglosigkeit, Friede, unbegrenzte Zeit und Geld: diese Studien sind keine 
Flucht in meiner heutigen Situation; sie blieben auch in jener idealen Situation 
unerläßlich: Die Menschen des Buches um Luther und Katharina leben noch 
nicht.“52 Der Roman blieb letztlich Fragment, nur das erste Kapitel erschien 
nach dem Krieg unter dem Titel ״Die Flucht der Katharina von Bora“, heraus- 
gegeben aus dem Nachlass von Karl Pagel, einem Freund Jochen Kleppers.

Die Bedeutung des eigenen Hauses und die Angst vor dem Verlust, die sich 
in dem ״Bora-Buch“ spiegelte, verweisen darauf, welche Bedeutung Klepper 
dem ״Haus“, seinem Haus in einem umfassenden, das familiäre Leben und

48 Jochen Klepper, Das evangelische Pfarrhaus und die deutsche Nation, in: Stehmann, Pfarrer- 
Spiegel (s. Anm. 47), 163-195, hier 195.

49 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 229.
50 A .a.O .,542.
51 An Eva-Juliane und Kurt Meschke, 16. Oktober 1940, in: Meschke (s. Anm. 11), 250.
52 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 619.
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die Geselligkeit umfassenden Sinne beimaß(. Je die Kreise Kleppers und
selner Familie beruflich und privat wurden, desto mehr War das Haus für ihn
eın Rückzugsort, WIe August 1937 in seinem Tagebuch niederschrieb:
„Zu 'olk und Kirche sehe ich 11UT den einen Weg: 1mM Hause die Idee aufrecht-
zuerhalten, In der stillen Arbeit Schreibtisch die Idee wachzuhalten.”
Durch Besuch, den und seine Frau empfingen, 1e Klepper sich auch ber
Entwicklungen In der Kirche auf dem Laufenden.

Die Literaturwissenschaftlerin Emiko Dorothea Araki hat in ihrer DIs-
sertation „Jochen Klepper Aufbruch ZU ewigen Haus  ‚6C eppers Haus, VOLr
allem das letzte in Berlin-Nikolassee, 1n Korrespondenz Zu „Ewigen
:  Haus  9 dem idealisierten Pfarrhaus, gesehen „Getreu dem Leitbild des elterli-
chen Pfarrhauses wird das eigene Haus ZUT ühne, auf der Klepper sich selber
und dem ausgesuchten Publikum als Künstler und bürgerlicher Familienvater
inszenleren kann.“* Tatsächlich hat Klepper seın eıgenes Haus 1mM weites-
ten Sinne ı1tsamt der Familie verstehen als Pfarrhaus angesehen. {Dies
galt zuerst für das erste Wohnhaus 1ın Berlin-Südende, ber das ach dem
kınzug Oktober 1935 in seinem Tagebuch ach einer Beschreibung der
Einrichtung schreı „Das ist das Pfarrhaus meıiner Träume, die Ja mehr als
Iraume eine große Sehnsucht. Der Höhepunkt meıner Familienge-
schichte Wäal das Pfarrhaus SCWESCI; und WwIıe haben WIr verkannt und mi{fß-
achtet, entstellt, herabgewirtschaftet!” Klepper sah sich selbst 1m „Pfarramt”,
freilich in einem übertragenen Sinne, bezogen auf se1ıne schriftstellerische
Arbeit „Heute ist zehn Jahre er, da{fß ich ın Beuthen ın Vaters schwerer
Krankheit MmMeı1ıne einzige Predigt 1e Gott gebe MIr das Pfarramt und das
Pfarrhaus auch als Schriftsteller.“

Für Klepper mischte sich das Pfarrhaus-Ideal mıt dem Ideal des bürger-
lichen Hauses, das für sich, für seine Familie und für Gäste kultivierte und
gelegentlich übersteigerte, 1mM Tagebucheintrag Ul Frsten Weihnachtstag
des Jahres 1937 „Die Damen hatten, mich erfreuen, schon den Früh-
stückstisch antik für mich gedeckt. Familientisch, Schreibtisch, 1SC' des
Herrn: sind TEI große Dinge!”> Has Romanprojekt „Das ‚wige Haus
wWal zugleich Befestigung WwI1e Infragestellung dieses Ideals, das Ja ständig be-
droht WAaT, zunächst NUur durch den mzug Von üdende ach Nikolassee,
ann Urc die immer unabwendbarer scheinende Deportation Von Tau und
Tochter Dieses Buch WarTr eın beliebiges, nicht NUr eın Roman, sondern eine
Zeit- und Selbstdeutung, eın Buch, von dem seiıne Frau ZUuU ihm schon 1937 aut
dem Tagebucheintrag Vom August „Dieses Thema hätte Ende

»4 U,., 294
”4 Emiko Dorothea Araki, Jochen Klepper Aufbruch ZU. ewigen Haus. Eine Motivstudie

selinen Tagebüchern, Frankfurt 1993, 112
ö5 Klepper, nter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm 1) 195
”6 o) 25/7, (Tagebucheintrag VUO Januar vgl uch 223 (Tagebucheintrag VO:
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die Geselligkeit umfassenden Sinne beimaß. Je enger die Kreise Kleppers und 
seiner Familie beruflich und privat wurden, desto mehr war das Haus für ihn 
ein Rückzugsort, wie er am 18. August 1937 in seinem Tagebuch niederschrieb: 
 -Zu Volk und Kirche sehe ich nur den einen Weg: im Hause die Idee aufrecht״
zuerhalten, in der stillen Arbeit am Schreibtisch die Idee wachzuhalten.“53 
Durch Besuch, den er und seine Frau empfingen, hielt Klepper sich auch über 
Entwicklungen in der Kirche auf dem Laufenden.

Die Literaturwissenschaftlerin Emiko Dorothea Araki hat in ihrer Dis- 
sertation ״Jochen Klepper -  Aufbruch zum ewigen Haus“ Kleppers Haus, vor 
allem das letzte in Berlin-Nikolassee, in enger Korrespondenz zum ״Ewigen 
Haus“, dem idealisierten Pfarrhaus, gesehen: ״Getreu dem Leitbild des elterli- 
chen Pfarrhauses wird das eigene Haus zur Bühne, auf der Klepper sich selber 
und dem ausgesuchten Publikum als Künstler und bürgerlicher Familienvater 
inszenieren kann.“54 Tatsächlich hat Klepper sein eigenes Haus -  im weites- 
ten Sinne mitsamt der Familie zu verstehen -  als Pfarrhaus angesehen. Dies 
galt zuerst für das erste Wohnhaus in Berlin-Südende, über das er nach dem 
Einzug am 4. Oktober 1935 in seinem Tagebuch nach einer Beschreibung der 
Einrichtung schreibt: ״Das ist das Pfarrhaus meiner Träume, die ja mehr als 
Träume waren: eine große Sehnsucht. Der Höhepunkt meiner Familienge- 
schichte war das Pfarrhaus gewesen; und wie haben wir es verkannt und miß- 
achtet, entstellt, herabgewirtschaftet!“55 Klepper sah sich selbst im ״Pfarramt“, 
freilich in einem übertragenen Sinne, bezogen auf seine schriftstellerische 
Arbeit: ״Heute ist es zehn Jahre her, daß ich in Beuthen in Vaters schwerer 
Krankheit meine einzige Predigt hielt. -  Gott gebe mir das Pfarramt und das 
Pfarrhaus auch als Schriftsteller.“56

Für Klepper mischte sich das Pfarrhaus-Ideal mit dem Ideal des bürger- 
liehen Hauses, das er für sich, für seine Familie und für Gäste kultivierte und 
gelegentlich übersteigerte, so im Tagebucheintrag zum Ersten Weihnachtstag 
des Jahres 1937: ״Die Damen hatten, um mich zu erfreuen, schon den Früh- 
stückstisch antik für mich gedeckt. Familientisch, Schreibtisch, Tisch des 
Herrn: es sind drei große Dinge!“57 Das Romanprojekt ״Das Ewige Haus“ 
war zugleich Befestigung wie Infragestellung dieses Ideals, das ja ständig be- 
droht war, zunächst nur durch den Umzug von Südende nach Nikolassee, 
dann durch die immer unabwendbarer scheinende Deportation von Frau und 
Tochter. Dieses Buch war kein beliebiges, nicht nur ein Roman, sondern eine 
Zeit- und Selbstdeutung, ein Buch, von dem seine Frau zu ihm schon 1937 laut 
dem Tagebucheintrag vom 16. August sagte: ״Dieses Thema hätte am Ende

53 A .a.O .,294.
54 Emiko Dorothea ArakU Jochen Klepper -  Aufbruch zum ewigen Haus. Eine Motivstudie zu 

seinen Tagebüchern, Frankfurt a. M. 1993,112.
55 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 195.
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deines Lebens stehen mussen, weil eın etwalges ünftiges mehr eın im
Original gesperrt] TIhema sein kann.“® Und gahnz hnlich September
1937 „Hannı aber hält diesen Stoff für meınen ‚eigentlichsten, ber den hinaus
eine Steigerung für mich gal nıcht mehr möglich scheint‘. Dies Buch wird
bitterschwer.“”

„Jochen Klepper un das evangelische Pfarrhaus.“ Was ist das also für eın
„und”? Der Bruch der Eltern mıt ihm, die Bekanntschaft und Freundschaft
mıt dem Pfarrersehepaar Meschke, die Inszenierung des eigenen Hauses als
eines Pfarrhauses eigener Art, der Bora-Roman „Das ‚wige Haus  ‚CC 1e$ sind
die Grundelemente, die durch mehrere „und  S  ‚C6 zusammengehalten werden.
Kleppers Beitrag ZU 944} erschienenen „Pfarrerspiegel” War konventionell,
seın eigenes Leben als Pfarrerskind War nicht Klepper Wäal eın Einzelfall,
aber das sind viele Pfarrerskinder, deren Biographien weniger VO Eltern-
aus als VonNn den Zeitumständen ach dem Verlassen des Elternhauses be-
stimmt werden. Was bei Klepper begegnet, ist eın bürgerliches Erbe, Ja e1ın,
wenn 11an den Begriff erwenden will, großbürgerliches, in dem schon Von
Hause U eine gewilsse Weltläufigkeit finden ist Immerhin Klepper
in Berlin, als Bürger er Bürgern, die freilich immer weniger seine ıtbür-
CI arcm, och weniger die se1ıner rau [Das ın dem „Bora-Buch“ auftällige
Motiv des Besitzverlustes trieb ihn ber Jahre und damit auch die Frage,
Was bleibt 1es versuchte in Katharina Von Ora wiederzuerkennen.

Eigentlich ist Klepper ein Antipode der seiner Zeit geläufigen Pfarrhaus-
Idealisierung, enn das Pfarrhaus, in dem sich en sieht, ist extrem be-
ro. Die Ehe mıuıt einer „evangelischen Nichtarierin“ machte ihn Au-
ßenseiter auch innerhalb der Kirche, und die ngs davor, mıt seiner rau

ihrer Taufe des Gottesdienstes verwliesen werden, kannte
Das „und” lässt sich also UT auflösen, Wn 1111l Klepper als Schriftsteller

N1M M' Dieser Beruf war seın Amt, und seın bürgerliches Haus eDau-
de, Familie und Umgang mıiıt anderen War sein Pfarrhaus. Damlıuıt bewahrte

auf se1ıne Weise eın eal, das 11UTF sehr wenige Pfarrer leben konnten, da
sS1ı1e schon nicht mehr ZUr akademischen Elite gehörten un! auch nicht ber
genügend Einkünfte verfügten, Ja och nicht einmal ber eigene Hauser. Das
Pfarrhaus, das 6S Klepper g1ing, WarTr eines, das iın der realen Welt aum
oder aum mehr gab Je mehr der Pfarrerstand selt dem Jahrhundert seiner
Integration in das Bürgertum verlustig WAaälIl, Je mehr sich als anı
eigener, geradezu klerikaler Ordnung verstanden und sich immer mehr mit
sich selbst befasst hatte, desto weniger Wäal das Pfarrhaus eın Sinnbild bürger-
licher Ordnung, sondern eher das einer kleinbürgerlicher Reduktion.

{Die bereits erwähnte Literaturwissenschaftlerin miko-Dorothea Araki
zıtiert ın ihrer Arbeit einen nicht veröffentlichten Brief VOomn urt Ihlenfeld,
einem alten Freund Kleppers, Reinhold Schneider IN dem Jahre 195 /

55 O., 2097
O., 310

Klaus Fitschen34

deines Lebens stehen müssen, weil kein etwaiges künftiges mehr dein [im 
Original gesperrt] Thema sein kann.“58 Und ganz ähnlich am 14. September 
 Hanni aber hält diesen Stoff für meinen ,eigentlichsten, über den hinaus״ :1937
eine Steigerung für mich gar nicht mehr möglich scheint‘. -  Dies Buch wird 
bitterschwer.“59

 Jochen Klepper und das evangelische Pfarrhaus.“ Was ist das also für ein״
 und“? Der Bruch der Eltern mit ihm, die Bekanntschaft und Freundschaft״
mit dem Pfarrersehepaar Meschke, die Inszenierung des eigenen Hauses als 
eines Pfarrhauses eigener Art, der Bora-Roman ״Das Ewige Haus“ -  dies sind 
die Grundelemente, die durch mehrere ״unds“ zusammengehalten werden. 
Kleppers Beitrag zum 1940 erschienenen ״Pfarrerspiegel“ war konventionell, 
sein eigenes Leben als Pfarrerskind war es nicht. Klepper war ein Einzelfall, 
aber das sind so viele Pfarrerskinder, deren Biographien weniger vom Eltern- 
haus als von den Zeitumständen nach dem Verlassen des Elternhauses be- 
stimmt werden. Was bei Klepper begegnet, ist ein bürgerliches Erbe, ja ein, 
wenn man den Begriff verwenden will, großbürgerliches, in dem schon von 
Hause aus eine gewisse Weitläufigkeit zu finden ist. Immerhin lebte Klepper 
in Berlin, als Bürger unter Bürgern, die freilich immer weniger seine Mitbür- 
ger waren, noch weniger die seiner Frau. Das in dem ״Bora-Buch“ so auffällige 
Motiv des Besitzverlustes trieb ihn über Jahre um und damit auch die Frage, 
was bleibt -  dies versuchte er in Katharina von Bora wiederzuerkennen.

Eigentlich ist Klepper ein Antipode der zu seiner Zeit geläufigen Pfarrhaus- 
Idealisierung, denn das Pfarrhaus, in dem er sich leben sieht, ist extrem be- 
droht. Die Ehe mit einer ״evangelischen Nichtarierin“ machte ihn zum Au- 
ßenseiter auch innerhalb der Kirche, und die Angst davor, mit seiner Frau 
trotz ihrer Taufe des Gottesdienstes verwiesen zu werden, kannte er.

Das ״und“ lässt sich also nur auflösen, wenn man Klepper als Schriftsteller 
ernst nimmt. Dieser Beruf war sein Amt, und sein bürgerliches Haus ־־ Gebäu- 
de, Familie und Umgang mit anderen -  war sein Pfarrhaus. Damit bewahrte 
er auf seine Weise ein Ideal, das nur sehr wenige Pfarrer leben konnten, da 
sie schon nicht mehr zur akademischen Elite gehörten und auch nicht über 
genügend Einkünfte verfügten, ja noch nicht einmal über eigene Häuser. Das 
Pfarrhaus, um das es Klepper ging, war eines, das es in der realen Welt kaum 
oder kaum mehr gab. Je mehr der Pfarrerstand seit dem 19. Jahrhundert seiner 
Integration in das Bürgertum verlustig gegangen war, je mehr er sich als Stand 
eigener, geradezu klerikaler Ordnung verstanden und sich immer mehr mit 
sich selbst befasst hatte, desto weniger war das Pfarrhaus ein Sinnbild bürger- 
lieber Ordnung, sondern eher das einer kleinbürgerlicher Reduktion.

Die bereits erwähnte Literaturwissenschaftlerin Emiko-Dorothea Araki 
zitiert in ihrer Arbeit einen nicht veröffentlichten Brief von Kurt Ihlenfeld, 
einem alten Freund Kleppers, an Reinhold Schneider aus dem Jahre 1957:

58 A .a.O .,293.
59 A.a.O., 310.
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„Das jüdische Element wird ihm Zu Verhängnis. iıne ziemlich weıt
gediehene Familien-Dekadence mischte sich mıiıt einem enthusiastisch e_

griffenen Luthertum. Schliefßlic nannte seine Trau mıt dem Namen VON

Luthers Gattin! Und dieser ult mıiıt dem Haus ber zehn re hinweg,
und wWwWas für Jahre! Das Buch SC Das ewige Haus|] ist sechr introvertiert, 65
kreist und kreist das Klepperhaus, alles wird darauf bezogen, 1m DIo und
1mM contra .“

uch wenn Ihlenfelds Brief eın besonders unappetitliches Zeugnis ist und
generell ist beachten, ass alle veröffentlichten Quellen von und Klepper
VOIN den Herausgeberinnen und Herausgebern allzu Privates bereinigt
wurden 1er beobachtet jemand, w1ıe sich Klepper ın immer bedrängter
werdenden Zeiten se1ın eigenes Haus schuf, das MNUT: ın eiınem übertragenen
Sinne, als Ideal,; ew1g seın konnte, ansonsten aDer wI1ie das Katharinas VOIl

ora und Martın Luthers, dem Untergang geweiht WAaäl. Kurz VOT seiınem Tod
hatte Klepper Dezember 1942 ıIn seinem Tagebuch geschrieben: „Wle
konnte ich Je glauben, Katharina VOon Bora, ın der sich alles das verdichtet hat,

schreiben, solange dieses, Hannıs Schicksal, och ın den erregtesten, auf-
gewühltesten Ereignissen abläuft?"®

Professor Dr aus Fitschen, Theologische der Uniıiversıitat Leıipzig,
Martin-Luther-Ring 3, Leipzig; E-Mai fitschen@uni-leipzig.de

Arakı (s Anm 54), 113
Klepper, nter dem Schatten Deiner Flügel (s. AÄAnm 1) 646

35Jochen Klepper und das evangelische Pfarrhaus

 Das jüdische Element wird ihm zum Verhängnis. [...] Eine ziemlich weit״
gediehene Familien-Dekadence mischte sich mit einem enthusiastisch er- 
grifFenen Luthertum. Schließlich nannte er seine Frau mit dem Namen von 
Luthers Gattin! Und dieser Kult mit dem Haus -  über zehn Jahre hinweg, 
und was für Jahre! Das Buch [sc. Das ewige Haus] ist so sehr introvertiert, es 
kreist und kreist um das Klepperhaus, alles wird darauf bezogen, im pro und 
im contra.“60

Auch wenn Ihlenfelds Brief ein besonders unappetitliches Zeugnis ist -  und 
generell ist zu beachten, dass alle veröffentlichten Quellen von und zu Klepper 
von den Herausgeberinnen und Herausgebern um allzu Privates bereinigt 
wurden -, hier beobachtet jemand, wie sich Klepper in immer bedrängter 
werdenden Zeiten sein eigenes Haus schuf, das nur in einem übertragenen 
Sinne, als Ideal, ewig sein konnte, ansonsten aber wie das Katharinas von 
Bora und Martin Luthers, dem Untergang geweiht war. Kurz vor seinem Tod 
hatte Klepper am 7. Dezember 1942 in seinem Tagebuch geschrieben: ״Wie 
konnte ich je glauben, Katharina von Bora, in der sich alles das verdichtet hat, 
zu schreiben, solange dieses, Hannis Schicksal, noch in den erregtesten, auf- 
gewühltesten Ereignissen abläuft?“61

Professor Dr. Klaus Fitschen, Theologische Fakultät der Universität Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 3, 04109 Leipzig; E-Mail: fitschen@uni-leipzig.de

60 Araki (s. Anm. 54), 113.
61 Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel (s. Anm. 1), 646.



Paul 1llIicAs späte Lutherinterpretation
Den TUnN!:! und Abgrund des Seins erleiden der ber ihm tanzen?®

Von Wichmann VoNn Meding

Weit liegen die Goldenen Zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinter
I15, in deren Aufbruch der Philosoph und Theologe Tillich, WI1eE C6 cheint,
Jebenslang verwurzelt blieb Läangst ist auch die bald folgende Nachkriegs-
zeıt VELTSANSCH. In ihr die erke‘ des „auf der Grenze“”* en, den
Hitler Anfang 1933 als ersien Professor seines Amtes enthoben hatte, sodass

schleunigst ber die deutsche (srenze floh, ın seiner alten Heimat wI1e ein
Fanal den tonangebenden Existentialismus in einer „trostlosen Epoche
der Restauration“”® verschlungen worden. Inzwischen jedoch dürften Studen-
ten, die sich mıiıt ihnen befassen, selten geworden seın Dieser Beitrag versucht
solche Abkehr MNUuTr insofern ändern, a1s 11CNS reifes Verständnis des
grofßen Wittenbergers hervorkramt. ESs überrascht und gehört er dem,
wWas auch weıter berücksichtigt werden musste

och zunächst einmal INUSS allerdings diese Behauptung selbst über-
raschen. Tillich za er die strukturellen Denker mıiıt weıtem Horizont,
nıcht jenen geduldigen Forschern, die sich ın die Aussagen großer Gestalten
der Vergangenheit vertiefen, Sie besser als bisher verstehen. Wer seine
zwischen 1910 (philosophische Dissertation) un|! 1965 veröffentlichten
Schriften aufschlägt, liest den Namen des Reformators ZWar hnlich häufig wIıe
diejenigen Augustins, Hegels, jesu VOoNn Nazareth, Kants, Marx,, Nietzsches, des
Apostels Paulus, Platos, Schellings doch fast ausnahmslos In Aur kurzen Hin-
weılisen. hne nähere Angaben steht eiwa in der Namensreihe „Jesaja, Pau-
lus, Augustin, Luther, Calvin, Mohammed“* Deren krummen Schwung
wird INan bestaunen, ihm jedoch keine eingehenden Sachaussagen entnehmen
können. Diese fehlen immerhin nicht generell. Wo S1E sich finden, Orl]lentieren
S1€e sich fundamental „Luther hat ausdrücklich VOL dem selbstgemachten Gott,
dem bloßen Wunschgott, der eın (jOötze und eine Einbildung ist, gewarnt ”
(1930) „Wie Luther imMmMmMer wieder betonte, ist das Gefühl, verworfen se1Nn,
der ersie und entscheidende chritt auf die Erlösung ın (1951)

Paul Tillich, Gesammelte Werke (zit GW|]; 1-14, Stuttgart bzw. Berlin 59-19 rgän
ZUN8S- und Nachlassbände zit. EW], 1-18, Berlin 1-2! ders., Systematische Iheo
logie zit. S 1}, 1-3, Stuttgart 6-1 jenglisch 1951-1963]
Ders., Auf der (irenze 1960), 1in 12, 13-5/.
Hans Joachim Iwand, Nachgelassene Werke, 4’ München 1964, 279 (Formulierung

7’ J6 (1931)- ı D Paul Tillich, Religiöser SOzialismus I, in 2, 156
1, 1/4
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Paul Tillichs späte Lutherinterpretation
Den Grund und Abgrund des Seins erleiden oder über ihm tanzen? 

Von Wichmann von Meding

Weit liegen die Goldenen Zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinter 
uns, in deren Aufbruch der Philosoph und Theologe Tillich, wie es scheint, 
lebenslang verwurzelt blieb. Längst ist auch die bald folgende Nachkriegs־ 
zeit vergangen. In ihr waren die Werke1 des ״auf der Grenze“2 Lebenden, den 
Hitler Anfang 1933 als ersten Professor seines Amtes enthoben hatte, sodass 
er schleunigst über die deutsche Grenze floh, in seiner alten Heimat wie ein 
Fanal gegen den tonangebenden Existentialismus in einer ״trostlosen Epoche 
der Restauration“3 verschlungen worden. Inzwischen jedoch dürften Studen- 
ten, die sich mit ihnen befassen, selten geworden sein. Dieser Beitrag versucht 
solche Abkehr nur insofern zu ändern, als er Tillichs reifes Verständnis des 
großen Wittenbergers hervorkramt. Es überrascht und gehört daher zu dem, 
was auch weiter berücksichtigt werden müsste.

Doch zunächst einmal muss allerdings diese Behauptung selbst über- 
raschen. Tillich zählt unter die strukturellen Denker mit weitem Horizont, 
nicht zu jenen geduldigen Forschern, die sich in die Aussagen großer Gestalten 
der Vergangenheit vertiefen, um sie besser als bisher zu verstehen. Wer seine 
zwischen 1910 (philosophische Dissertation) und 1965 (Tod) veröffentlichten 
Schriften aufschlägt, liest den Namen des Reformators zwar ähnlich häufig wie 
diejenigen Augustins, Hegels, Jesu von Nazareth, Kants, Marx’, Nietzsches, des 
Apostels Paulus, Platos, Schellings ־  doch fast ausnahmslos in nur kurzen Hin- 
weisen. Ohne nähere Angaben steht er etwa in der Namensreihe ״Jesaja, Pau- 
lus, Augustin, Luther, Calvin, Mohammed“.4 Deren etwas krummen Schwung 
wird man bestaunen, ihm jedoch keine eingehenden Sachaussagen entnehmen 
können. Diese fehlen immerhin nicht generell. Wo sie sich finden, orientieren 
sie sich fundamental: ״Luther hat ausdrücklich vor dem selbstgemachten Gott, 
dem bloßen Wunschgott, der ein Götze und eine Einbildung ist, gewarnt“5 
 ,Wie Luther immer wieder betonte, ist das Gefühl, verworfen zu sein״ .(1930)
der erste und entscheidende Schritt auf die Erlösung hin“6 (1951).

1 Paul Tillich, Gesammelte Werke [zit. GW], Bd. 1-14, Stuttgart bzw. Berlin 1959-1975; Ergän- 
zungs- und Nachlassbände [zit. EW], Bd. 1-18, Berlin 1971-2013; ders.. Systematische Theo- 
logie [zit. ST], Bd. 1-3, Stuttgart 1956-1966 [englisch 1951-1963].

2 Ders., Auf der Grenze (1960), in: GW 12,13-57.
3 Hans Joachim Iwand, Nachgelassene Werke, Bd. 4, München 1964,279 (Formulierung 1950).
4 GW 7, 96 (1931).
5 Paul Tillich, Religiöser Sozialismus I, in: GW 2,156.
6 ST 1,174.
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Paul Tillichs spate Lutherinterpretation 37

Allerdings unterlaufen diesem Interesse den großen Linien bisweilen Sar
verbreitete Fehlurteile: „Man hat mıt Recht gesagtl, da{fß Durers Holzschni'

Ritter, Tod und Teufel‘ den €e15 der lutherischen Reformation und WI1Ie WITr
hinzufügen können den lutherischen Mut des Vertrauens, seıne Orm des
Mutes ZU Sein, in klassischer Form Zzu Ausdruck bringt”.’ Erstaunlich: Lu-
ther wäare also eın Epigone Dürers. Denn dessen Bild stammt aus dem Jahre
15123 Es entstand also deutlich VOT jenem Thesenpapier, das den Wittenberger
Professor, der C 1517/ verfasst und versandt hat, ZWAar schlagartig berühmt,
aber lange och nicht ZzZu. Reformator machte. Ihn jenem entstande-
CI, fast unbeküuümmert hinnehmenden Ritter-Teufelsbild gleichzuschalten,
ware angesichts dessen, Wa Urc ih aufbrach, geradezu eine RKeinterpretati-

ins spate Mittelalter, w 1e S$1e auch bei denen vorkommt, die in Luthers frü-
her rage ach dem gnädigen ott bereits das nliegen seines gaANZCH Lebens
formuliert finden möchten. Besonders CN$ Walr dieser Tillich offenbar nicht
mıt dem Reformator verirau

Ja INall wird das damlıit Angedeutete och verschärfen mussen: DiIie L1S-
fe der VOIn ihm zwischen 1917 und 1933 angekündigten, 41sS0 in Deutschland
geplanten Vorlesungen und Seminare gibt keinerlei Anhaltspunkt, habe
sich damals akademisch miıt der Reformation oder gal mıiıt Luther selbst be-
schäftigt.‘ Dieser kommt ın seinen 19572 veröffentlichten Betrachtungen des
eigenen Lebens überhaupt nicht VOI, ın der autobiographischen Schrift „Auf
der Grenze” Von 1960 auch UT gerade einmal peripher.‘ br beschäftigte den
Theologen wIı1ıe den Philosophen sichtlich weniger als Augustin, Hegel, Kant,
Paulus, Schelling. Sah der doch ec. ın den großen Zeitströmungen
führe eine 1Ur eher verborgene „Nebenlinie” „VON Duns ScotusPaul Tillichs späte Lutherinterpretation  37  Allerdings unterlaufen diesem Interesse an den großen Linien bisweilen gar  zu verbreitete Fehlurteile: „Man hat mit Recht gesagt, daß Dürers Holzschnitt  ‚Ritter, Tod und Teufel‘ den Geist der lutherischen Reformation und — wie wir  hinzufügen können - den lutherischen Mut des Vertrauens, seine Form des  Mutes zum Sein, in klassischer Form zum Ausdruck bringt“. Erstaunlich: Lu-  ther wäre also ein Epigone Dürers. Denn dessen Bild stammt aus dem Jahre  1513. Es entstand also deutlich vor jenem Thesenpapier, das den Wittenberger  Professor, der es 1517 verfasst und versandt hat, zwar schlagartig berühmt,  aber lange noch nicht zum Reformator machte. Ihn jenem zuvor entstande-  nen, fast unbekümmert hinnehmenden Ritter-Teufelsbild gleichzuschalten,  wäre angesichts dessen, was durch ihn aufbrach, geradezu eine Reinterpretati-  on ins späte Mittelalter, wie sie auch bei denen vorkommt, die in Luthers frü-  her Frage nach dem gnädigen Gott bereits das Anliegen seines ganzen Lebens  formuliert finden möchten. Besonders eng war dieser Tillich offenbar nicht  mit dem Reformator vertraut.  Ja, man wird das damit Angedeutete noch verschärfen müssen: Die Lis-  te der von ihm zwischen 1917 und 1933 angekündigten, also in Deutschland  geplanten Vorlesungen und Seminare gibt keinerlei Anhaltspunkt, er habe  sich damals akademisch mit der Reformation oder gar mit Luther selbst be-  schäftigt.® Dieser kommt in seinen 1952 veröffentlichten Betrachtungen des  eigenen Lebens überhaupt nicht vor, in der autobiographischen Schrift „Auf  der Grenze“ von 1960 auch nur gerade einmal peripher.” Er beschäftigte den  Theologen wie den Philosophen sichtlich weniger als Augustin, Hegel, Kant,  Paulus, Schelling. Sah der doch zu Recht, in den großen Zeitströmungen  führe eine nur eher verborgene „Nebenlinie“ „von Duns Scotus ... über Lu-  ther ... zu Oetinger und Schelling“.” Auf der geschichtlich wichtigeren musste  der Name des kirchenamtlichen Ketzers zwar durchaus für allerlei herhalten,  was er nach sich gezogen hatte. Seine dezidierten Aussagen jedoch, gar seine  ganze Lehre nahm man seltener als sein Klischee zur Kenntnis." Tillich kon-  statierte zwar beides, breitete aber meist das weithin Bekannte aus. Nichts  scheint er daher zu bieten, was weiterhin spezifischer Beachtung wert wäre.  Sein Interesse galt zwar, laut dem Bericht eines Schülers aus den 1950er Jahren,  den „großen Anliegen eines Origenes, eines Thomas, eines Luther und eines  Schleiermacher“.*? Gleichwohl hatte er selbst noch 1918 sein „bisheriges wis-  senschaftliches Leben unter der Führung Schellings“ gesehen.'® Selbst wenn  das Denken dieses Unbequemen noch einmal neues Interesse hervorrufen  Paul Tillich, Der Mut zum Sein, in: GW 11J, 121.  Vgl. GW 14, 296-302.  10  Vgl. GW 12, 58-77. 13-57.  u  GW 4, 43 (1926). 30 (1929).  Ein Beispiel entfaltet Wichmann von Meding, Kirchenverbesserung. Die deutschen Reforma-  tionspredigten des Jahres 1817, Bielefeld 1986.  12  EW 5, 321.  13  EW 6, 114.ber Lu-
ther UQetinger und Schelling”.”” Auf der geschichtlich wichtigeren musste
der Name des kirchenamtlichen Ketzers ZWar durchaus für allerlei herhalten,
Was er ach sich SCZOSECNHN hatte Seine dezidierten Aussagen jedoch, gar seINe

Lehre ahm Man seltener als sein i1schee ZU[T Kenntnis.! Tillich kon-
statierte ZWalr beides, breitete aber Me1lst das weithin Bekannte AaUuSs Nichts
scheint er bieten, Wäas weiterhin spezifischer Beachtung wert ware
Sein Interesse galt ZWäafl, aut dem Bericht eines chulers USs den 1950er Jahren,
den „großen nliegen eines Urigenes, eines Ihomas, eiINESs Luther und eines
Schleiermacher“.!® Gleichwohl hatte selbst och 1918 seıin „bisheriges WIS-
senschaftliches Leben unier der Führung Schellings‘ gesehen.” Selbst wWenn

das Denken dieses Unbequemen och einmal 165 Interesse hervorrufen

Paul Tillich, Der Mut ZU. SeIN, 1n 11, 121
Vgl 14, 296-302

1{9
Vgl 12, 58—7/7 7 1357

4, 43 (1926) (1929)
Eın Beispiel entfaltet Wichmann Von Meding, Kirchenverbesserung. Die deutschen Reforma-
tionspredigten des Jahres 1817, Bieleteld 1986

12 D, 3721
13 6, 114
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Allerdings unterlaufen diesem Interesse an den großen Linien bisweilen gar 
zu verbreitete Fehlurteile: ״Man hat mit Recht gesagt, daß Dürers Holzschnitt 
,Ritter, Tod und Teufel‘ den Geist der lutherischen Reformation und -  wie wir 
hinzufügen können -  den lutherischen Mut des Vertrauens, seine Form des 
Mutes zum Sein, in klassischer Form zum Ausdruck bringt“.7 Erstaunlich: Lu- 
ther wäre also ein Epigone Dürers. Denn dessen Bild stammt aus dem Jahre 
1513. Es entstand also deutlich vor jenem Thesenpapier, das den Wittenberger 
Professor, der es 1517 verfasst und versandt hat, zwar schlagartig berühmt, 
aber lange noch nicht zum Reformator machte. Ihn jenem zuvor entstände- 
nen, fast unbekümmert hinnehmenden Ritter-Teufelsbild gleichzuschalten, 
wäre angesichts dessen, was durch ihn aufbrach, geradezu eine Reinterpretati- 
on ins späte Mittelalter, wie sie auch bei denen vorkommt, die in Luthers frü- 
her Frage nach dem gnädigen Gott bereits das Anliegen seines ganzen Lebens 
formuliert finden möchten. Besonders eng war dieser Tillich offenbar nicht 
mit dem Reformator vertraut.

Ja, man wird das damit Angedeutete noch verschärfen müssen: Die Lis- 
te der von ihm zwischen 1917 und 1933 angekündigten, also in Deutschland 
geplanten Vorlesungen und Seminare gibt keinerlei Anhaltspunkt, er habe 
sich damals akademisch mit der Reformation oder gar mit Luther selbst be- 
schäftigt.8 Dieser kommt in seinen 1952 veröffentlichten Betrachtungen des 
eigenen Lebens überhaupt nicht vor, in der autobiographischen Schrift ״Auf 
der Grenze“ von 1960 auch nur gerade einmal peripher.9 Er beschäftigte den 
Theologen wie den Philosophen sichtlich weniger als Augustin, Hegel, Kant, 
Paulus, Schelling. Sah der doch zu Recht, in den großen Zeitströmungen 
führe eine nur eher verborgene ״Nebenlinie“ ״von Duns Scotus ... über Lu- 
the r... zu Oetinger und Schelling“.10 Auf der geschichtlich wichtigeren musste 
der Name des kirchenamtlichen Ketzers zwar durchaus für allerlei herhalten, 
was er nach sich gezogen hatte. Seine dezidierten Aussagen jedoch, gar seine 
ganze Lehre nahm man seltener als sein Klischee zur Kenntnis.11 Tillich kon- 
statierte zwar beides, breitete aber meist das weithin Bekannte aus. Nichts 
scheint er daher zu bieten, was weiterhin spezifischer Beachtung wert wäre. 
Sein Interesse galt zwar, laut dem Bericht eines Schülers aus den 1950er Jahren, 
den ״großen Anliegen eines Orígenes, eines Thomas, eines Luther und eines 
Schleiermacher“.12 Gleichwohl hatte er selbst noch 1918 sein ״bisheriges wis- 
senschaftliches Leben unter der Führung Schellings“ gesehen.13 Selbst wenn 
das Denken dieses Unbequemen noch einmal neues Interesse hervorrufen

7 Paul Tillich, Der Mut zum Sein, in: GW 11,121.
8 Vgl. GW 14,296-302.
9 Vgl. GW 12,58-77.13-57.
10 GW 4,43 (1926). 30 (1929).
11 Ein Beispiel entfaltet Wichmann von Meeting, Kirchenverbesserung. Die deutschen Reforma- 

tionspredigten des Jahres 1817, Bielefeld 1986.
12 EW 5,321.
15 E W 6,114.



38 Wichmann Vomnl Meding

würde se1ine (meisten) Lutheraussagen sind wenig profiliert, irgend-
eıne spielen können.

IDies jedenfails War meın Eindruck, bis ich kürzlich in Tillichs 1953 gehalte-
CcnNn, 1971 posthum herausgegebenen Vorlesungen ZuUur Geschichte des christli-
chen Denkens aufeinen fünfzehnseitigen Passus ber „Luthers Lehren“* stief,
der mIır durch seine änge aufhel ıne derart ausführliche Beschäftigung mıt
den Aussagen des Wittenbergers dürfte in seinem SaNZCN Lebenswerk Selten-
heitswert besitzen. Tillich gliedert S$1e folgendermaßen:
a) Die Autorität der Bibel,

Luthers Begriffe „Sünde” und „Glaube”,
C) Luthers Gotteslehre,

Luthers Christologie,
e) Luthers Idee VOoOoNn der Kirche,

Luthers Staatsliehre

Ich Walr perplex auch angesichts der auf jenen Seiten hervortretenden stattli-
chen Reihe ausführlicher Lutherzitate, nachgewiesen meist au der Weimarer,
in einigen Fällen auch der rlanger Ausgabe Spät, aber doch markant, hatte
Tillich sich oftfensichtlich eingehend mıt der Theologie Luthers befasst. NSeine
fünfzehn Neiten 1er SalıZ zıtlieren der auch LU eingehend besprechen,
würde weıt führen. Stattdessen se1l ihre g  a  e Gliederung zunäachst mıiıt
den Dispositionen anderer Darstellungen der Theologie des Reformators kon-
frontiert.! Deren Zusammenschau macht deutlich, ass der Denker Tillich
auf eine Struktur gestoßen ist, die niemand VOT ıhm hnlich gesehen hatte
Diese Überraschung lässt die Übersicht darüber, Ww1e andere, ler zeitlich
geordnete Autoren Luthers Lehre entfalteten, nachvollziehbar hervortreten.
Die tabellarische Auflistung dessen, Was die Kapitel ihrer Bücher verschieden
geordne aufreihen, geht Von den TIhemen in Lohses Gesamtdarstellung au  N
Diese csoll damit nicht ber andere rhoben werden, bietet sich aber als e1lt-
modell weil S$1e als einz1ge fast alle vorkommenden Ihemen umfasst.
Von ihrer Anordnung geleitet gibt jede Zeile welches Kapitel der anderen

1) 254269
15 Theodosius Harnack, Luthers Theologie mıiıt besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs-

und Erlösungslehre, Bde., Erlangen 1862/1886 (Neuausgabe München Julius Köstlin,
Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammen-
hange dargestellt, Bde Stuttgart (Nachdruck Darmstadt Reinhold Seeberg, Die
Lehre Luthers, Leipzig 1917; Erich Seeberg, Luthers Theologie in ihren Grundzügen, Stuttgart
1940, Johannes Vo?}  & Walter, Die Theologie Luthers, Gütersloh 1940; Philip 5.Watson, Um
(Jottes Gottheit ‚Let God De G0od.. Eine Einführung ıIn Luthers Iheologie, übertragen be-
arb VOIN Gerhard Gloege, Berlin 1952; aul Althaus, Die Theologie artın Luthers, Gütersloh
1962; Lennart Pinomaa, dieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers, bearb. hg.
VOon Oors Beintker, Berlin 1964; Rudolf Hermann, Luthers Theologie, hg Von OrSs Beintker,
(Gröttingen 1906/; Friedrich Gogarten, Luthers Theologie, Tübingen 196/; Hans Joachim Iwand,
T uthers Theologie, hg. VonNn Johann Haar, München 19/4; Bernhard Lohse, Luthers Theologie
ıIn ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen
1995; ()swald ayer, artın Luthers Theologie. LEine Vergegenwärtigung, Tübingen 2003
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würde -  seine (meisten) Lutheraussagen sind zu wenig profiliert, um irgend- 
wo eine Rolle spielen zu können.

Dies jedenfalls war mein Eindruck, bis ich kürzlich in Tillichs 1953 gehalte- 
nen, 1971 posthum herausgegebenen Vorlesungen zur Geschichte des christli- 
chen Denkens auf einen fünfzehnseitigen Passus über ״Luthers Lehren<14 stieß, 
der mir durch seine Länge auffiel. Eine derart ausführliche Beschäftigung mit 
den Aussagen des Wittenbergers dürfte in seinem ganzen Lebenswerk Selten- 
heitswert besitzen. Tillich gliedert sie folgendermaßen:
a) Die Autorität der Bibel,
b) Luthers Begriffe ״Sünde“ und ״Glaube“,
c) Luthers Gotteslehre,
d) Luthers Christologie,
e) Luthers Idee von der Kirche,
f) Luthers Staatslehre.

Ich war perplex -  auch angesichts der auf jenen Seiten hervortretenden stattli- 
chen Reihe ausführlicher Lutherzitate, nachgewiesen meist aus der Weimarer, 
in einigen Fällen auch der Erlanger Ausgabe. Spät, aber doch markant, hatte 
Tillich sich offensichtlich eingehend mit der Theologie Luthers befasst. Seine 
fünfzehn Seiten hier ganz zu zitieren oder auch nur eingehend zu besprechen, 
würde zu weit führen. Stattdessen sei ihre genannte Gliederung zunächst mit 
den Dispositionen anderer Darstellungen der Theologie des Reformators kon- 
frontiert.15 Deren Zusammenschau macht deutlich, dass der Denker Tillich 
auf eine Struktur gestoßen ist, die niemand vor ihm ähnlich gesehen hatte. 
Diese Überraschung lässt die Übersicht darüber, wie andere, hier zeitlich an- 
geordnete Autoren Luthers Lehre entfalteten, nachvollziehbar hervortreten. 
Die tabellarische Auflistung dessen, was die Kapitel ihrer Bücher verschieden 
geordnet aufreihen, geht von den Themen in Lohses Gesamtdarstellung aus. 
Diese soll damit nicht über andere erhoben werden, bietet sich aber als Leit- 
modell an, weil sie als einzige fast alle sonst vorkommenden Themen umfasst. 
Von ihrer Anordnung geleitet gibt jede Zeile an, welches Kapitel der anderen

14 EW 1,254-269.
15 Theodosius Harnack, Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- 

und Erlösungslehre, 2 Bde., Erlangen 1862/1886 (Neuausgabe München 1927); Julius Köstlin, 
Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammen- 
hange dargestellt, 2 Bde. Stuttgart 21901 (Nachdruck Darmstadt 1968); Reinhold Seeberg, Die 
Lehre Luthers, Leipzig 1917; Erich Seeberg, Luthers Theologie in ihren Grundzügen, Stuttgart 
1940,21950; Johannes von Walter, Die Theologie Luthers, Gütersloh 1940; Philip S. Watson, Um 
Gottes Gottheit. ,Let God be God‘. Eine Einführung in Luthers Theologie, übertragen u. be- 
arb. von Gerhard Gloege, Berlin 1952; Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 
1962; Lennart Pinomaa, Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers, bearb. u. hg. 
von Horst Beintker, Berlin 1964; Rudolf Hermann, Luthers Theologie, hg. von Horst Beintker, 
Göttingen 1967; Friedrich Gogarten, Luthers Theologie, Tübingen 1967; Hans Joachim Iwand, 
Luthers Theologie, hg. von Johann Haar, München 1974; Bernhard Lohse, Luthers Theologie 
in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 
1995; Oswald Bayer, Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung, Tübingen 2003.



Paul Tillichs spate Lutherinterpretation

Autoren das gleiche Ihema behandelt Dadurch trıtt zutage, WI1Ie häufig der
Duktus dessen, Wäas Luther lehrte, VonNn allen, vielen oder wenigen rezipiert
wird:
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enige Blicke auf diese auch erhellende Zusammenstellung genugen,
augenfällig machen: Niemand sämtlichen sachkundigen Autoren

verhandelt auch Aur mehrere TIhemen Luthers ın der gleichen Reihenfolge wI1ıe
wenigstens eın anderer. Lediglich zweierlei rei(ßst keiner VON ihnen auseinan-
der die Taufe und das Abendmahl Deren Abfolge aber ist nicht luthertypisch,
sondern altkirchlich Es gibt In diesen Gesamtdarstellungen somıt eın auch
1Ur teilweises Einverständnis darüber, WIe Luthers Lehre gebaut sein könnte.
1111cCNSs Sicht ist neben all diesen wiederum VOoOnNn anderer Struktur. Nie reiht
Lohses Ihemen 1, /, 2, 3, 4, und aneinander; Taufe un! Christi Mahl hin-

fehlen
Obige Liste umfasst 1UT Bücher, die Luthers gesamte Lehre wiedergeben.

Tillichs fünfzehn Seiten sind jedoch eın Buch och auch Ss1ie skizzieren diese
Theologie als Ihre oben Gliederung entspricht Nnu  3 fast
em, WwWas ich, urz bevor ich auf s1E aufmerksam wurde, eine hundertfünf-
zigjährige Forschungstradition korrigierend, vorgelegt hatte.6 uch Tillich,
aber NUur CI, widersprach also, ohne es formulieren, sichtlich der Neigung
vieler Bücher (nicht des 1er ausgelassenen VOon Hans-Martıin ar Lu-
thers Aussagen wieder In das VOoOoNn ihm überwundene scholastische Schema
dogmatischen Denkens einzuordnen. Von dieser Tendenz erweıist sich MNUTr der
16 Wichmann Von Meding, Luthers Lehre Doctrina Christiana zwischen Methodus Religionis

und Giloria Del eil Ihr Aufbau und ihr Auftrag, Frankfurt 2014
17 ans-Martin Barth, e Theologie artın Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh 2009.
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Autoren das gleiche Thema behandelt. Dadurch tritt zutage, wie häufig der 
Duktus dessen, was Luther lehrte, von allen, vielen oder wenigen rezipiert 
wird:
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Glaube 3+4 81 5 VI V 2 XIII
Gott IV-VI 77 4 1 III 8 II-V IX 3 IX
Christus VII-IX, 6 79 5 4 IV 13-15 IX 6-9 III 4 X

XII-XX
Heiliger Geist XII-XIII 5 XI
Mensch 5 10+12 VI 6 VII
Sünde 78 6 2 7 VIII
Rechtfertigung 7 82 7 5 16 X 4 II 8
Gesetz und X-XI 80 17 XI VII- 5 9
Evangelium VIII
Kirche 9 84 9 7 19-24 XIV 14 10 XII
Amt XV 11
Sakrament 8 85 8 V 25-27 XVI X-XI 10 12-13
zwei Reiche 10 83 10 6 XVII-XX XII 13 IV 14 VI-XIV

Wenige Blicke auf diese auch sonst erhellende Zusammenstellung genügen, 
um augenfällig zu machen: Niemand unter sämtlichen sachkundigen Autoren 
verhandelt auch nur mehrere Themen Luthers in der gleichen Reihenfolge wie 
wenigstens ein anderer. Lediglich zweierlei reißt keiner von ihnen auseinan- 
der: die Taufe und das Abendmahl. Deren Abfolge aber ist nicht luthertypisch, 
sondern altkirchlich. Es gibt in diesen Gesamtdarstellungen somit kein auch 
nur teilweises Einverständnis darüber, wie Luthers Lehre gebaut sein könnte. 
Tillichs Sicht ist neben all diesen wiederum von anderer Struktur. Sie reiht 
Lohses Themen 1,7,2,3,4,10 und 14 aneinander; Taufe und Christi Mahl hin־ 
gegen fehlen.

Obige Liste umfasst nur Bücher, die Luthers gesamte Lehre wiedergeben. 
Tillichs fünfzehn Seiten sind jedoch kein Buch. Doch auch sie skizzieren diese 
Theologie als ganze. Ihre oben genannte Gliederung entspricht nun fast genau 
dem, was ich, kurz bevor ich auf sie aufmerksam wurde, eine hundertfünf־ 
zigjährige Forschungstradition korrigierend, vorgelegt hatte.16 Auch Tillich, 
aber nur er, widersprach also, ohne es zu formulieren, sichtlich der Neigung 
vieler Bücher (nicht des hier ausgelassenen von Hans-Martin Barth17), Lu- 
thers Aussagen wieder in das von ihm überwundene scholastische Schema 
dogmatischen Denkens einzuordnen. Von dieser Tendenz erweist sich nur der

16 Wichmann von Medingy Luthers Lehre. Doctrina Christiana zwischen Methodus Religionis
und Gloria Dei. Teil 2: Ihr Aufbau und ihr Auftrag, Frankfurt a. M. 2014.

17 Hans-Martin Barth, Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh 2009.



Wichmann VC( Meding

späate Tillich als völlig frei, oft auch SONS den FEFindruck erweckt hatte,
erstens nehme oft NUr Einzelnes passender Stelle auf und zweıtens VCI-

mute neben den großen Strömungen der Geistesgeschichte bei Luther ZWalt

einen Widerspruch, aber eın ausgereiftes Konzept. Der Wittenberger habe
das Christentum „1N den Strom der subjektiven Geistigkeit hineingezogen .“
Frst 1953 sprach Tillich VON ‚eıiner Sanz Interpretation der Bibel“.? Da-
mıt meinte ZWal Luthers eUue Interpretation. och offensichtlich Wäal diese
auch ihm ach dem rieg NEeEu aufgegangen, ohne seither anderswo Einfluss

gewinnen.
Schaut INan allerdings VON dieser für Tillichs Verhältnisse recht ausführ-

lichen Entfaltung In einer spaten Vorlesung auf seıne sonstigen Außerungen
zurück, andert sich das bisher VOIn Einzelaussagen bestimmte Bild au
dieser Perspektive nicht unerheblich. Bereıts altere Bemerkungen tendierten
VO gedachten, daher meıst Anfang stehenden ott in die Richtung des
Diblisch redenden, den die spate Gesamtskizze hervorhebt. Dafür seien eın
paal Beispiele genannt: War gebe Beziehungen I)uns Scotus und ein1ge
nicht überwundene Reste des Nominalismus. och die Autorität schlechthin,
Was Gott betriflt, se1 die als Zeugnis seiner Anrede und Zuwendung.
Luther wird der mittelalterlichen Geistesgeschichte weniger eingeordnet, als
geschwinde Namensnennungen zunächst suggerlerten. Nichts Ördert, anders
als ın Jener, eıne menschliche „Annäherung Gott40  Wichmann von Meding  späte Tillich als völlig frei, so oft er auch sonst den Eindruck erweckt hatte,  erstens nehme er oft nur Einzelnes an passender Stelle auf und zweitens ver-  mute er neben den großen Strömungen der Geistesgeschichte bei Luther zwar  einen Widerspruch, aber kein ausgereiftes Konzept. Der Wittenberger habe  das Christentum „in den Strom der subjektiven Geistigkeit hineingezogen“.'*  Erst 1953 sprach Tillich von „einer ganz neuen Interpretation der Bibel“.'” Da-  mit meinte er zwar Luthers neue Interpretation. Doch offensichtlich war diese  auch ihm nach dem Krieg neu aufgegangen, ohne seither anderswo Einfluss  zu gewinnen.  Schaut man allerdings von dieser für Tillichs Verhältnisse recht ausführ-  lichen Entfaltung in einer späten Vorlesung auf seine sonstigen Äußerungen  zurück, so ändert sich das bisher von Einzelaussagen bestimmte Bild aus  dieser Perspektive nicht unerheblich. Bereits ältere Bemerkungen tendierten  vom gedachten, daher meist am Anfang stehenden Gott in die Richtung des  biblisch redenden, den die späte Gesamtskizze hervorhebt. Dafür seien ein  paar Beispiele genannt: Zwar gebe es Beziehungen zu Duns Scotus und einige  nicht überwundene Reste des Nominalismus. Doch die Autorität schlechthin,  was Gott betrifft, sei die Bibel als Zeugnis seiner Anrede und Zuwendung.  Luther wird der mittelalterlichen Geistesgeschichte weniger eingeordnet, als  geschwinde Namensnennungen zunächst suggerierten. Nichts fördert, anders  als in jener, eine menschliche „Annäherung an Gott ... Der Heilige ist ein  Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine höhere Stufe erklomm,  sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herabgelassen hat“.”° Jedes zu ihm  aufsteigende Denken führt nur in ein Nirwana und zum Tode Gottes, den  die biblische theologia crucis vielmehr jubelnd als Ziel seiner unüberbietbaren  Niederkunft verkündigt.  „Gott ist an nichts gebunden, in jedem Augenblick schafft er neu, kein  Naturgesetz steht zwischen ihm und den Dingen. ‚Masken Gottes‘ sind die  geschichtlichen Mächte, er selbst wirkt in ihnen und durch sie. Ihr Kampf,  das Aufsteigen der einen und der Sturz der anderen, sind Ausdruck des ‚wun-  derlichen‘ Waltens Gottes in der Welt, das einfach hinzunehmen und weder  zu berechnen noch zu kritisieren ist“.?* „Luther ... vergleicht das erschreck-  te Gewissen, das zu fliehen versucht und nicht entkommen kann, mit einer  Gans, die, vom Wolf verfolgt, nicht, wie es natürlich ist, ihre Flügel gebraucht,  sondern ihre Füße und gefangen wird. Oder er berichtet uns, wie ihn das Ra-  scheln von trockenem Laub als der Ausdruck des Zornes Gottes erschreckte.  Sein Gewissen bestätigt den göttlichen Zorn und das göttliche Urteil ... Sol-  che Erfahrungen sind nicht von besonderen Sünden abhängig. Das Selbst als  solches ist sündhaft vor jeder Tat, es ist von Gott getrennt, nicht willens, ihn  18  19  GW 2, 29 (1920).  EW 1, 254.  2% GW 4, 119f. (1959).  2!  1  GW 2, 214 (1932).er Heilige ist eın
Sünder, und der Sünder ıst gerecht, nıcht weil eine höhere Stufe erklomm ,
sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herabgelassen hat““.20 Jedes ihm
aufsteigende Denken führt 11UT 1n eın Nirwana un!: Zu Tode Gottes, den
die biblische theologia CTrUCIS vielmehr jubelnd als 7Ziel seiner unüberbietbaren
Niederkunft verkündigt.

„Gott ist nichts gebunden, in jedem Augenblick schaflt CUÜ, eın
Naturgesetz steht zwischen ihm und den Dingen. Masken Gottes‘ sind die
geschichtlichen ächte, selbst wirkt 1n ihnen un durch sıie Ihr Kampf,
das Aufsteigen der einen und der Sturz der anderen, sind USaruc des ‚WUN-
derlichen Waltens Gottes In der Welt, das einfach inzunehmen und weder

berechnen och kritisieren ist“.?} „Luther40  Wichmann von Meding  späte Tillich als völlig frei, so oft er auch sonst den Eindruck erweckt hatte,  erstens nehme er oft nur Einzelnes an passender Stelle auf und zweitens ver-  mute er neben den großen Strömungen der Geistesgeschichte bei Luther zwar  einen Widerspruch, aber kein ausgereiftes Konzept. Der Wittenberger habe  das Christentum „in den Strom der subjektiven Geistigkeit hineingezogen“.'*  Erst 1953 sprach Tillich von „einer ganz neuen Interpretation der Bibel“.'” Da-  mit meinte er zwar Luthers neue Interpretation. Doch offensichtlich war diese  auch ihm nach dem Krieg neu aufgegangen, ohne seither anderswo Einfluss  zu gewinnen.  Schaut man allerdings von dieser für Tillichs Verhältnisse recht ausführ-  lichen Entfaltung in einer späten Vorlesung auf seine sonstigen Äußerungen  zurück, so ändert sich das bisher von Einzelaussagen bestimmte Bild aus  dieser Perspektive nicht unerheblich. Bereits ältere Bemerkungen tendierten  vom gedachten, daher meist am Anfang stehenden Gott in die Richtung des  biblisch redenden, den die späte Gesamtskizze hervorhebt. Dafür seien ein  paar Beispiele genannt: Zwar gebe es Beziehungen zu Duns Scotus und einige  nicht überwundene Reste des Nominalismus. Doch die Autorität schlechthin,  was Gott betrifft, sei die Bibel als Zeugnis seiner Anrede und Zuwendung.  Luther wird der mittelalterlichen Geistesgeschichte weniger eingeordnet, als  geschwinde Namensnennungen zunächst suggerierten. Nichts fördert, anders  als in jener, eine menschliche „Annäherung an Gott ... Der Heilige ist ein  Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine höhere Stufe erklomm,  sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herabgelassen hat“.”° Jedes zu ihm  aufsteigende Denken führt nur in ein Nirwana und zum Tode Gottes, den  die biblische theologia crucis vielmehr jubelnd als Ziel seiner unüberbietbaren  Niederkunft verkündigt.  „Gott ist an nichts gebunden, in jedem Augenblick schafft er neu, kein  Naturgesetz steht zwischen ihm und den Dingen. ‚Masken Gottes‘ sind die  geschichtlichen Mächte, er selbst wirkt in ihnen und durch sie. Ihr Kampf,  das Aufsteigen der einen und der Sturz der anderen, sind Ausdruck des ‚wun-  derlichen‘ Waltens Gottes in der Welt, das einfach hinzunehmen und weder  zu berechnen noch zu kritisieren ist“.?* „Luther ... vergleicht das erschreck-  te Gewissen, das zu fliehen versucht und nicht entkommen kann, mit einer  Gans, die, vom Wolf verfolgt, nicht, wie es natürlich ist, ihre Flügel gebraucht,  sondern ihre Füße und gefangen wird. Oder er berichtet uns, wie ihn das Ra-  scheln von trockenem Laub als der Ausdruck des Zornes Gottes erschreckte.  Sein Gewissen bestätigt den göttlichen Zorn und das göttliche Urteil ... Sol-  che Erfahrungen sind nicht von besonderen Sünden abhängig. Das Selbst als  solches ist sündhaft vor jeder Tat, es ist von Gott getrennt, nicht willens, ihn  18  19  GW 2, 29 (1920).  EW 1, 254.  2% GW 4, 119f. (1959).  2!  1  GW 2, 214 (1932).vergleicht das erschreck-
Gewissen, das fliehen versucht und nicht entkommen kann, mıt einer

Gans, die, VOmM Wolf verfolgt, nicht, w1ıe natürlich ist, ihre Flügel gebraucht,
sondern ihre Füße und gefangen wird. der berichtet NS, WI1e ih das Ra-
scheln Von trockenem Laub als der Ausdruck des Zornes Gottes erschreckte
Sein (jewissen bestätigt den göttlichen orn und das göttliche Urteil40  Wichmann von Meding  späte Tillich als völlig frei, so oft er auch sonst den Eindruck erweckt hatte,  erstens nehme er oft nur Einzelnes an passender Stelle auf und zweitens ver-  mute er neben den großen Strömungen der Geistesgeschichte bei Luther zwar  einen Widerspruch, aber kein ausgereiftes Konzept. Der Wittenberger habe  das Christentum „in den Strom der subjektiven Geistigkeit hineingezogen“.'*  Erst 1953 sprach Tillich von „einer ganz neuen Interpretation der Bibel“.'” Da-  mit meinte er zwar Luthers neue Interpretation. Doch offensichtlich war diese  auch ihm nach dem Krieg neu aufgegangen, ohne seither anderswo Einfluss  zu gewinnen.  Schaut man allerdings von dieser für Tillichs Verhältnisse recht ausführ-  lichen Entfaltung in einer späten Vorlesung auf seine sonstigen Äußerungen  zurück, so ändert sich das bisher von Einzelaussagen bestimmte Bild aus  dieser Perspektive nicht unerheblich. Bereits ältere Bemerkungen tendierten  vom gedachten, daher meist am Anfang stehenden Gott in die Richtung des  biblisch redenden, den die späte Gesamtskizze hervorhebt. Dafür seien ein  paar Beispiele genannt: Zwar gebe es Beziehungen zu Duns Scotus und einige  nicht überwundene Reste des Nominalismus. Doch die Autorität schlechthin,  was Gott betrifft, sei die Bibel als Zeugnis seiner Anrede und Zuwendung.  Luther wird der mittelalterlichen Geistesgeschichte weniger eingeordnet, als  geschwinde Namensnennungen zunächst suggerierten. Nichts fördert, anders  als in jener, eine menschliche „Annäherung an Gott ... Der Heilige ist ein  Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine höhere Stufe erklomm,  sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herabgelassen hat“.”° Jedes zu ihm  aufsteigende Denken führt nur in ein Nirwana und zum Tode Gottes, den  die biblische theologia crucis vielmehr jubelnd als Ziel seiner unüberbietbaren  Niederkunft verkündigt.  „Gott ist an nichts gebunden, in jedem Augenblick schafft er neu, kein  Naturgesetz steht zwischen ihm und den Dingen. ‚Masken Gottes‘ sind die  geschichtlichen Mächte, er selbst wirkt in ihnen und durch sie. Ihr Kampf,  das Aufsteigen der einen und der Sturz der anderen, sind Ausdruck des ‚wun-  derlichen‘ Waltens Gottes in der Welt, das einfach hinzunehmen und weder  zu berechnen noch zu kritisieren ist“.?* „Luther ... vergleicht das erschreck-  te Gewissen, das zu fliehen versucht und nicht entkommen kann, mit einer  Gans, die, vom Wolf verfolgt, nicht, wie es natürlich ist, ihre Flügel gebraucht,  sondern ihre Füße und gefangen wird. Oder er berichtet uns, wie ihn das Ra-  scheln von trockenem Laub als der Ausdruck des Zornes Gottes erschreckte.  Sein Gewissen bestätigt den göttlichen Zorn und das göttliche Urteil ... Sol-  che Erfahrungen sind nicht von besonderen Sünden abhängig. Das Selbst als  solches ist sündhaft vor jeder Tat, es ist von Gott getrennt, nicht willens, ihn  18  19  GW 2, 29 (1920).  EW 1, 254.  2% GW 4, 119f. (1959).  2!  1  GW 2, 214 (1932).Sol-
che Erfahrungen sind nicht VonNn besonderen Sünden abhängig. Das Selbst als
olches ıst üundhaft VOT jeder Jat, ist Von ott,nicht willens, ihn

2, (1920)
1, 254
4, 119 (1959)

I 2, 214 (1932)

Wichmann von Meding4 0

späte Tillich als völlig frei, so oft er auch sonst den Eindruck erweckt hatte, 
erstens nehme er oft nur Einzelnes an passender Stelle auf und zweitens ver- 
mute er neben den großen Strömungen der Geistesgeschichte bei Luther zwar 
einen Widerspruch, aber kein ausgereiftes Konzept. Der Wittenberger habe 
das Christentum ״in den Strom der subjektiven Geistigkeit hineingezogen‘.18 
Erst 1953 sprach Tillich von ״einer ganz neuen Interpretation der Bibel“.19 Da- 
mit meinte er zwar Luthers neue Interpretation. Doch offensichtlich war diese 
auch ihm nach dem Krieg neu aufgegangen, ohne seither anderswo Einfluss 
zu gewinnen.

Schaut man allerdings von dieser für Tillichs Verhältnisse recht ausführ־ 
liehen Entfaltung in einer späten Vorlesung auf seine sonstigen Äußerungen 
zurück, so ändert sich das bisher von Einzelaussagen bestimmte Bild aus 
dieser Perspektive nicht unerheblich. Bereits ältere Bemerkungen tendierten 
vom gedachten, daher meist am Anfang stehenden Gott in die Richtung des 
biblisch redenden, den die späte Gesamtskizze hervorhebt. Dafür seien ein 
paar Beispiele genannt: Zwar gebe es Beziehungen zu Duns Scotus und einige 
nicht überwundene Reste des Nominalismus. Doch die Autorität schlechthin, 
was Gott betrifft, sei die Bibel als Zeugnis seiner Anrede und Zuwendung. 
Luther wird der mittelalterlichen Geistesgeschichte weniger eingeordnet, als 
geschwinde Namensnennungen zunächst suggerierten. Nichts fördert, anders 
als in jener, eine menschliche ״Annäherung an Gott ... Der Heilige ist ein 
Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine höhere Stufe erklomm, 
sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herabgelassen hat“.20 Jedes zu ihm 
aufsteigende Denken führt nur in ein Nirwana und zum Tode Gottes, den 
die biblische theologia crucis vielmehr jubelnd als Ziel seiner unüberbietbaren 
Niederkunft verkündigt.

 Gott ist an nichts gebunden, in jedem Augenblick schafft er neu, kein״
Naturgesetz steht zwischen ihm und den Dingen. ,Masken Gottes‘ sind die 
geschichtlichen Mächte, er selbst wirkt in ihnen und durch sie. Ihr Kampf, 
das Aufsteigen der einen und der Sturz der anderen, sind Ausdruck des ,wun- 
derlichen Waltens Gottes in der Welt, das einfach hinzunehmen und weder 
zu berechnen noch zu kritisieren ist“.21 ״Luther ... vergleicht das erschreck- 
te Gewissen, das zu fliehen versucht und nicht entkommen kann, mit einer 
Gans, die, vom Wolf verfolgt, nicht, wie es natürlich ist, ihre Flügel gebraucht, 
sondern ihre Füße und gefangen wird. Oder er berichtet uns, wie ihn das Ra- 
schein von trockenem Laub als der Ausdruck des Zornes Gottes erschreckte. 
Sein Gewissen bestätigt den göttlichen Zorn und das göttliche U rteil... Sol- 
che Erfahrungen sind nicht von besonderen Sünden abhängig. Das Selbst als 
solches ist sündhaft vor jeder Tat, es ist von Gott getrennt, nicht willens, ihn

18 GW 2,29 (1920).
19 EW 1,254.
20 GW 4,119 f. (1959).
21 GW 2, 214 (1932).



Paul Tillichs späte Lutherinterpretation 41

lieben Daher unterwirft selbst sich der ünde, S1e aufzuheben. S1ie
wird gleichsam seinem Ort 1m Menschenleben

Christus also ist das Mafs des Verstehens, nicht der Schöpfergott oder
gal eın philosophischer. ‚Nicht umsonst hat Luther gegenüber dem katho-
ischen ogma ott radikal personalisiert. Nur auf unmittelbare personale
Begegnung zwischen Mensch und Gott kommt ihm He kirchlich
gesetzlichen Vorbedingungen werden abgelehnt‘.“ „Wir werden allein uUurc
die na gerechtfertigt, weil WIT 1n uUuNsereTr Beziehung ott VoN ott ab-
hängig sind, VOoON ott allein und In keiner Weise VOonN uns selber. Wir werden
VOon der Gnade ergriffen, und das heißt nichts anderes, als da{ß WIr Glauben
haben Die Naı schafflt den Glauben, durch den S1€E empfangen wird“.*4 Die-
SCT „Gott ist auch 1m profanen Bereich gegenwartig hierin stimmen Renais-

und Reformation überein: eın entscheidender Sieg 1m Kampfe (Gottes
die Religion .“ Dieses Christusbild der gekreuzigten Gnade (jottes 1IN-

tegriert den historischen Jesus mıiıt seiINnem Kampf den Tempelkult und
seinem ganzen Aufruf Zu Jebendigen Glauben.

Luthers Kritik dehnte diesen kritischen Ansatz auf alle Kirchen aQUs, die
ihre Schäfchen geCIN eın bisschen frommer, eti{wa: gläubiger, eın wen1g gott-
wohlgefälliger machen möchten. Ihre Kritik der Gottesferne sündiger
Menschen wurde selbst kritikbedürftig Gottes Kommen gerade Sun-
dern, nicht den besonders Heiligen. Luther lehnte den Menschentraum ab,
C sel überhaupt möglich, sich ihm kraftvoll Z nähern. Denn kommt Es ist
„Se1ın entscheidendes nliegen gegenüber der Kirche, dafß die Kritik über-
wand durch die Gnade Die ‚Gerechtsprechung des Sünders’, die ‚Gerechtig-
keit allein durch den Glauben‘ ist USdruc für as, Was die kritische Situation
ın ihrer unbedingten Tiefe überwindet”.*®

Zutrefiend sah Tillich ebenfalls, nicht [(1UT der Staat, sondern die
Welt mıt ihrem Bemühen un Versagen, also dem sich selbst obenden und
doch elenden Menschen se1 Ihema der re Luthers Diıie ann nicht au
der Welt chaffen, ass ott der Menschen willen Fleisch wurde und eın
Hingerichteter. LDhese seine Umkehr stellt die „Frrage ach dem Ende der
protestantischen AraPaul Tillichs späte Lutherinterpretation  41  C  zu lieben“.? Daher unterwirft er selbst sich der Sünde, um sie aufzuheben. Sie  wird gleichsam zu seinem Ort im Menschenleben.  Christus also ist das Maß des Verstehens, nicht der Schöpfergott oder  gar ein philosophischer. „Nicht umsonst hat Luther gegenüber dem katho-  lischen Dogma Gott radikal personalisiert. Nur auf unmittelbare personale  Begegnung zwischen Mensch und Gott kommt es ihm an. Alle kirchlich  gesetzlichen Vorbedingungen werden abgelehnt“.?* „Wir werden allein durch  die Gnade gerechtfertigt, weil wir in unserer Beziehung zu Gott von Gott ab-  hängig sind, von Gott allein und in keiner Weise von uns selber. Wir werden  von der Gnade ergriffen, und das heißt nichts anderes, als daß wir Glauben  haben. Die Gnade schafft den Glauben, durch den sie empfangen wird“.** Die-  ser „Gott ist auch im profanen Bereich gegenwärtig - hierin stimmen Renais-  sance und Reformation überein: ein entscheidender Sieg im Kampfe Gottes  gegen die Religion“.”” Dieses Christusbild der gekreuzigten Gnade Gottes in-  tegriert den historischen Jesus mit seinem Kampf gegen den Tempelkult und  seinem ganzen Aufruf zum lebendigen Glauben.  Luthers Kritik dehnte diesen kritischen Ansatz auf alle Kirchen aus, die  ihre Schäfchen gern ein bisschen frommer, etwas gläubiger, ein wenig gott-  wohlgefälliger machen möchten. Ihre Kritik an der Gottesferne sündiger  Menschen wurde selbst kritikbedürftig aus Gottes Kommen gerade zu Sün-  dern, nicht zu den besonders Heiligen. Luther lehnte den Menschentraum ab,  es sei überhaupt möglich, sich ihm kraftvoll zu nähern. Denn er kommt. Es ist  „sein entscheidendes Anliegen gegenüber der Kirche, daß er die Kritik über-  wand durch die Gnade. Die ‚Gerechtsprechung des Sünders‘, die ‚Gerechtig-  keit allein durch den Glauben‘ ist Ausdruck für das, was die kritische Situation  in ihrer unbedingten Tiefe überwindet“.?®  Zutreffend sah Tillich ebenfalls, nicht nur der Staat, sondern die ganze  Welt mit ihrem Bemühen und Versagen, also dem sich selbst lobenden und  doch so elenden Menschen sei Thema der Lehre Luthers. Die kann nicht aus  der Welt schaffen, dass Gott um der Menschen willen Fleisch wurde und ein  Hingerichteter. Diese seine Umkehr stellt sogar die „Frage nach dem Ende der  protestantischen Ära ... Die Negationen, mit denen der Protestantismus an-  getreten ist, haben keine Durchschlagskraft mehr, weil die Positionen, gegen  die sie gerichtet waren, innerlich gebrochen sind. Es ist geradezu so, daß das,  was der Protestantismus in seiner Entstehung verneint hat, heute - wenn auch  in veränderter Form - die Forderung des Zeitalters ist. Diese Forderung ist ein  C  autoritatives und symbolkräftiges Prinzip der Massenreintegration“.” Tillich  22  GW 3, 67 (1963).  23  GW 2, 215 (1932)  24  GW 7, 21 (1948).  25  26  GW 5, 96 (1962).  27  GW 7, 35 (1929).  GW 7, 152 (1937)DiIe Negationen, mıiıt denen der Protestantismus

Ist, haben keine Durchschlagskraft mehr, weil die Positionen,
die s1e gerichtet aICI, innerlich gebrochen sind. Es ist geradezu S da{ß das,
Was der Protestantiısmus 1n seliner Entstehung verneıint hat, heute Wenn auch
In veränderter Oorm die Forderung des Zeitalters ist. Diese Forderung ist eın
autoriıtatıves un! symbolkräftiges Prinzip der Massenreintegration Tillich

22 3, (1963)
23 2, 215 (1932)
24 /, 21 (1948)
25

26
J, (1962)
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41Paul Tillichs späte Lutherinterpretation

zu lieben‘.22 Daher unterwirft er selbst sich der Sünde, um sie aufzuheben. Sie 
wird gleichsam zu seinem Ort im Menschenleben.

Christus also ist das Maß des Verstehens, nicht der Schöpfergott oder 
gar ein philosophischer. ״Nicht umsonst hat Luther gegenüber dem katho- 
lischen Dogma Gott radikal personalisiert. Nur auf unmittelbare personale 
Begegnung zwischen Mensch und Gott kommt es ihm an. Alle kirchlich 
gesetzlichen Vorbedingungen werden abgelehnt“.23 ״Wir werden allein durch 
die Gnade gerechtfertigt, weil wir in unserer Beziehung zu Gott von Gott ab- 
hängig sind, von Gott allein und in keiner Weise von uns selber. Wir werden 
von der Gnade ergriffen, und das heißt nichts anderes, als daß wir Glauben 
haben. Die Gnade schafft den Glauben, durch den sie empfangen wird“.24 Die- 
ser ״Gott ist auch im profanen Bereich gegenwärtig -  hierin stimmen Renais- 
sanee und Reformation überein: ein entscheidender Sieg im Kampfe Gottes 
gegen die Religion“.25 Dieses Christusbild der gekreuzigten Gnade Gottes in- 
tegriert den historischen Jesus mit seinem Kampf gegen den Tempelkult und 
seinem ganzen Aufruf zum lebendigen Glauben.

Luthers Kritik dehnte diesen kritischen Ansatz auf alle Kirchen aus, die 
ihre Schäfchen gern ein bisschen frommer, etwas gläubiger, ein wenig gott- 
wohlgefälliger machen möchten. Ihre Kritik an der Gottesferne sündiger 
Menschen wurde selbst kritikbedürftig aus Gottes Kommen gerade zu Sün- 
dern, nicht zu den besonders Heiligen. Luther lehnte den Menschentraum ab, 
es sei überhaupt möglich, sich ihm kraftvoll zu nähern. Denn er kommt. Es ist 
 -sein entscheidendes Anliegen gegenüber der Kirche, daß er die Kritik über״
wand durch die Gnade. Die ,Gerechtsprechung des Sünders‘, die ,Gerechtig- 
keit allein durch den Glauben ist Ausdruck für das, was die kritische Situation 
in ihrer unbedingten Tiefe überwindet“.26

Zutreffend sah Tillich ebenfalls, nicht nur der Staat, sondern die ganze 
Welt mit ihrem Bemühen und Versagen, also dem sich selbst lobenden und 
doch so elenden Menschen sei Thema der Lehre Luthers. Die kann nicht aus 
der Welt schaffen, dass Gott um der Menschen willen Fleisch wurde und ein 
Hingerichteter. Diese seine Umkehr stellt sogar die ״Frage nach dem Ende der 
protestantischen Ära ... Die Negationen, mit denen der Protestantismus an- 
getreten ist, haben keine Durchschlagskraft mehr, weil die Positionen, gegen 
die sie gerichtet waren, innerlich gebrochen sind. Es ist geradezu so, daß das, 
was der Protestantismus in seiner Entstehung verneint hat, heute -  wenn auch 
in veränderter Form -  die Forderung des Zeitalters ist. Diese Forderung ist ein 
autoritatives und symbolkräftiges Prinzip der Massenreintegration“.27 Tillich

22 GW 3, 67 (1963).
23 GW 2, 215 (1932).
24 GW 7, 21 (1948).
25 GW 5, 96 (1962).
26 GW 7, 35 (1929).
27 GW 7,152 (1937).



Wichmann VvVomn Meding

kannte den Begriff der Globalisierung och nicht. ber deren Gewissenlosig-
keit deutet sich In seinem Lutherbilde

Die Zusammenstellung einiger isolierter Tillichzitate anhand des Fin-
drucks, den die spate Vorlesung VO theologischen Denken des Reformators
vermittelt,; dürfte auch unmittelbar verständlich machen, Was der Arbeit
der Hollschule kritisiert hatte Weil sıe Luther 1U historisch darstellte, nicht
‚unmittelbar die Gegenwart heranbringt”, habe Ss1e lediglich 1es erreicht,
„da{fß Luther 1n den rein gegenwartsbezogenen Darstellungen mit seltenen Aus-
nahmen 1mM ganzcecn negatıv gewerte wird“”.  < 28 er MUSSE die Gegenwarts-
bedeutung des Wittenbergers endlich herausgearbeitet werden. Tillich sieht
also eiıne solche, obwohl sein Gesamtwerk auf weıte Strecken anders wirkt
Dass €1 einem Ergebnis fast wıe 1N der historischen Analyse
am, erstaun ungemeıin: Denn In beiden Fällen ergibt das Zusammentreffen
verschiedener Ansätze, INan MUSSE Luther nicht vergegenwartigen, sondern
11UT wieder selbst reden lassen, erschreckt festzustellen, w1e unmittelbar
ZU dritten Jahrtausend spricht. Die übliche Einzeichnung seiner Aussagen
1Ns Raster scholastischen Denkens hingegen macht den Prediger des prasen-
ten Worts einem Fossil Von vorgestern.

Auf die Struktur der Tillichschen Systematischen eologie allerdings hat
se1ine eigene Darstellung der Lutherschen NUur geringen Einfluss gehabt,
weıt das bei der schr difierenten Begrifflichkeit erkennen ist Sie beginnt
traditionell mıiıt Prolegomena und handelt VoNn Christus erst 1m zweıiıten Teil
Insofern bleibt sS1e StiIirukture scholastisch. Luther r1 auch als großer SON-
derfall hervor, pragt die Gegenwartsrede des Kindes seiner Zeit aber nicht.
Tillich versteht Luther ZWal besser als bisher gedacht, folgt ihm aber keines-
WCBSS Und doch hat VOIN ihm das Gilleiche gesagt WwI1e Vomnl sich selbst: „1In
der Tiefe dieser Girenzsituation |von Wahrheit un! Unwahrheit, Gerechtig-
eıt und Ungerechtigkeit] stand der OnC Luther und WI1I€ES alle Sicherungen
ab, die ihm Frömmigkeit und Kirche reichen wollten Eigene Erfahrungen
Von grofßer Tiefe hatten diesen Autor ZWAar bereits für die des Reformators
eöffnet, sich aber nicht wirklich durchsetzen können. Erst anhaltende, der
Systematischen Theologie folgende Lutherlektüre scheint das vorrangıg tradi-
tionelle Bild zerbrochen en Jedenfalls habe ich in jenen Lehrbüchern,
VOon denen Tillich vorrangıg zehrte (vor em Harnack, Loofs), nichts en
können, Wa seinem eigenen Lutherverstehen präludiert.

Zweierlei bleibt ach dieser erstaunten Begegnung mıit einem eher selten
rezıplerten Tillich-Text und seıinen Vorläufern kritisieren. Das eine ist die
Von Tillich gesetzte Vorrangigkeit der Bibel, als ware S$iE das Prolegomenon
der Theologie. Wer den ihr geltenden Abschnitt liest, erfährt ZWäaTr immer Wie-
der, wIıe stark Tilliich die ihr gegebene Anfangsposition zurücknimmt, weil die

7) mıt AÄAnm (1929)
29 /, (1928)
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kannte den Begriff der Globalisierung noch nicht. Aber deren Gewissenlosig- 
keit deutet sich in seinem Lutherbilde an.

Die Zusammenstellung einiger isolierter Tillichzitate anhand des Ein- 
drucks, den die späte Vorlesung vom theologischen Denken des Reformators 
vermittelt, dürfte auch unmittelbar verständlich machen, was er an der Arbeit 
der Hollschule kritisiert hatte: Weil sie Luther nur historisch darstellte, nicht 
 ,unmittelbar an die Gegenwart heranbringt“, habe sie lediglich dies erreicht״
 -daß Luther in den rein gegenwartsbezogenen Darstellungen mit seltenen Aus״
nahmen im ganzen negativ gewertet wird“.28 Daher müsse die Gegenwarts- 
bedeutung des Wittenbergers endlich herausgearbeitet werden. Tillich sieht 
also eine solche, obwohl sein Gesamtwerk auf weite Strecken anders wirkt. 
Dass er dabei zu einem Ergebnis fast wie in der neuesten historischen Analyse 
kam, erstaunt ungemein: Denn in beiden Fällen ergibt das Zusammentreffen 
verschiedener Ansätze, man müsse Luther nicht vergegenwärtigen, sondern 
nur wieder selbst reden lassen, um erschreckt festzustellen, wie unmittelbar er 
zum dritten Jahrtausend spricht. Die übliche Einzeichnung seiner Aussagen 
ins Raster scholastischen Denkens hingegen macht den Prediger des präsen- 
ten Worts zu einem Fossil von vorgestern.

Auf die Struktur der Tillichschen Systematischen Theologie allerdings hat 
seine eigene Darstellung der Lutherschen nur geringen Einfluss gehabt, so 
weit das bei der sehr differenten Begrifflichkeit zu erkennen ist. Sie beginnt 
traditionell mit Prolegomena und handelt von Christus erst im zweiten Teil. 
Insofern bleibt sie strukturell scholastisch. Luther tritt auch so als großer Son- 
derfall hervor, prägt die Gegenwartsrede des Kindes seiner Zeit aber nicht. 
Tillich versteht Luther zwar besser als bisher gedacht, folgt ihm aber keines- 
wegs. Und doch hat er von ihm das Gleiche gesagt wie von sich selbst: ״In 
der Tiefe dieser Grenzsituation [von Wahrheit und Unwahrheit, Gerechtig- 
keit und Ungerechtigkeit] stand der Mönch Luther und wies alle Sicherungen 
ab, die ihm Frömmigkeit und Kirche reichen wollten“.29 Eigene Erfahrungen 
von großer Tiefe hatten diesen Autor zwar bereits für die des Reformators 
geöffnet, sich aber nicht wirklich durchsetzen können. Erst anhaltende, der 
Systematischen Theologie folgende Lutherlektüre scheint das vorrangig tradi- 
tionelle Bild zerbrochen zu haben. Jedenfalls habe ich in jenen Lehrbüchern, 
von denen Tillich vorrangig zehrte (vor allem Harnack, Loofs), nichts finden 
können, was seinem eigenen Lutherverstehen präludiert.

Zweierlei bleibt nach dieser erstaunten Begegnung mit einem eher selten 
rezipierten Tillich-Text und seinen Vorläufern zu kritisieren. Das eine ist die 
von Tillich gesetzte Vorrangigkeit der Bibel, als wäre sie das Prolegomenon 
der Theologie. Wer den ihr geltenden Abschnitt liest, erfährt zwar immer wie- 
der, wie stark Tillich die ihr gegebene Anfangsposition zurücknimmt, weil die

28 GW 7, 34 mit Anm. 10 (1929).
29 GW 7, 79 (1928).
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„verschiedenen BücherPaul Tillichs späte Lutherinterpretation  43  C  „verschiedenen Bücher ... Christum treiben“.”° Diese helfen zwar praktisch  durchaus von Anfang an: der Prediger greift zur Schrift, Katechumenen sto-  ßen auf sie. Doch der Maßstab ist sie nicht, bleibt sie doch daran zu messen, ob  sie Christum bezeugt. Er ist ihr Inhalt und der Grund ihrer Existenz, der Hei-  lige Geist ihr Herr. Bekleidet Gott selbst sich mit seinem Wort, um erkannt  werden zu können,* so hat das Kleid keinen Rang vor dem, der es anzieht.  Er offenbart sich im Wort, nicht das Wort ihn. Tillich aber folgt im Aufriss  seiner späten Vorlesung in diesem Punkt der dort von ihm selbst abgelehnten  Kontinuität von der Scholastik über die Renaissance zu Luther. Auch die obige  tabellarische Übersicht hat gezeigt, welch eine überholte Sicht er Luther damit  unterstellte. Sogar in seiner Systematischen Theologie hält er historisch fest:  „Rechtfertigung und Bibel in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander waren  die Normen der lutherischen Reformation“. In seinem eigenen Denken je-  doch gilt „als die für die gegenwärtige apologetische Situation angemessenste  Norm ... das ‚Neue Sein in Jesus als dem Christus‘“.?  Nur diese Aussage steht dem Lutherschen Glauben an den Gekreuzigten  wirklich nahe. Sollten die dafür auch neuestens vorgelegten Nachweise sich  bestätigen, dann hat Luther immer und immer wieder genau diese Norm an-  gegeben. Weil Tillich sie rezipierte, obwohl er sie hier nicht umsetzte, konnte  bereits oben zitiert werden: „Wie Luther immer wieder betonte, ist das Gefühl,  verworfen zu sein, der erste und entscheidende Schritt auf die Erlösung hin“.*  Und: „Der Heilige ist ein Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine  höhere Stufe erklomm, sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herab-  gelassen hat“.** An diesem Punkt rückte Tillich dem Reformator sogar näher  als er selber annahm. Sein Passus a) wäre daher nach der Christologie dort  einzuordnen, wo der Heilige Geist fehlt. Dieser Umbau des Tillichschen Auf-  baus der Lehre Luthers brächte dessen Katechismus („ich glaube, daß ich nicht  glauben kann“) an die richtige Anfangsstelle.  Außerdem wäre ein zweites zu nennen, worin aus Luthers eigener Sicht der  Gesamtskizze seiner Lehre durch Tillich nicht ganz zugestimmt werden kann:  Die systematische Vorordnung Gottes vor den Kyrios in der oben referierten  Gliederung lenkt in jene Metaphysik zurück, aus der Luther befreit. Ihm ist  der gebende Christus Grund und Herr der Theologie wie der Kirche. Wie er  sagt auch Tillich als Systematiker: „Jede Diskussion über das christliche Trini-  tätsdogma muß mit der christologischen Aussage, daß Jesus der Christus ist,  beginnen“. Das aber bedeutet: Tillichs Gliederungszeilen c) und d) müssten  ausgetauscht werden. Auch in dieser Hinsicht sagt er selbst das Gleiche, was  ich über Luther feststelle, sieht aber nicht, dass es schon bei Luther gegeben ist.  31  » EW 1, 255.  Vgl. WA 16, 425.  32  ST 1, 59. 62.  33  S.0. Anm. 6.  3 $,0. Anm. 20.  35  ST 1, 289.Christum treiben Diese helfen ZWaTr praktisch
durchaus VOINn Anfang der rediger greift ZUT Schrift, Katechumenen STO-
ßen auf S$1e och der Ma({ßsstab 1st Sie nicht, bleibt s$1e doch daran INECSSECI, ob
s$1e Christum bezeugt. Wr ist ihr Inhalt und der TUun:! ihrer Existenz, der Hei-
lige (Geist ihr Herr. Bekleidet ott selbst sich mıt seinem Wort,; erkannt
werden können;,“ hat das Kleid keinen Rang VOT dem, der anzieht.
br offenbart sich 1mM Wort, nicht das Wort ih Tillich aber folgt 1m Aufriss
seliner späten Vorlesung in diesem un der dort Von ihm selbst abgelehnten
Kontinuitä:‘ von der Scholastik ber die Renaissance Luther. uch die obige
tabellarische Übersicht hat gezeligt, welch eine überholte 1C. Luther damit
unterstellte. ogar ıIn seiner Systematischen Theologie hält historisch fest:
„Rechtfertigung und ın gegenseılt1iger Abhängigkeit voneinander
die Normen der lutherischen Reformation“”. In seinem eigenen Denken Je-
doch gilt „als die für die gegenwartige apologetische Sıtuation angemessenste
NormPaul Tillichs späte Lutherinterpretation  43  C  „verschiedenen Bücher ... Christum treiben“.”° Diese helfen zwar praktisch  durchaus von Anfang an: der Prediger greift zur Schrift, Katechumenen sto-  ßen auf sie. Doch der Maßstab ist sie nicht, bleibt sie doch daran zu messen, ob  sie Christum bezeugt. Er ist ihr Inhalt und der Grund ihrer Existenz, der Hei-  lige Geist ihr Herr. Bekleidet Gott selbst sich mit seinem Wort, um erkannt  werden zu können,* so hat das Kleid keinen Rang vor dem, der es anzieht.  Er offenbart sich im Wort, nicht das Wort ihn. Tillich aber folgt im Aufriss  seiner späten Vorlesung in diesem Punkt der dort von ihm selbst abgelehnten  Kontinuität von der Scholastik über die Renaissance zu Luther. Auch die obige  tabellarische Übersicht hat gezeigt, welch eine überholte Sicht er Luther damit  unterstellte. Sogar in seiner Systematischen Theologie hält er historisch fest:  „Rechtfertigung und Bibel in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander waren  die Normen der lutherischen Reformation“. In seinem eigenen Denken je-  doch gilt „als die für die gegenwärtige apologetische Situation angemessenste  Norm ... das ‚Neue Sein in Jesus als dem Christus‘“.?  Nur diese Aussage steht dem Lutherschen Glauben an den Gekreuzigten  wirklich nahe. Sollten die dafür auch neuestens vorgelegten Nachweise sich  bestätigen, dann hat Luther immer und immer wieder genau diese Norm an-  gegeben. Weil Tillich sie rezipierte, obwohl er sie hier nicht umsetzte, konnte  bereits oben zitiert werden: „Wie Luther immer wieder betonte, ist das Gefühl,  verworfen zu sein, der erste und entscheidende Schritt auf die Erlösung hin“.*  Und: „Der Heilige ist ein Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine  höhere Stufe erklomm, sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herab-  gelassen hat“.** An diesem Punkt rückte Tillich dem Reformator sogar näher  als er selber annahm. Sein Passus a) wäre daher nach der Christologie dort  einzuordnen, wo der Heilige Geist fehlt. Dieser Umbau des Tillichschen Auf-  baus der Lehre Luthers brächte dessen Katechismus („ich glaube, daß ich nicht  glauben kann“) an die richtige Anfangsstelle.  Außerdem wäre ein zweites zu nennen, worin aus Luthers eigener Sicht der  Gesamtskizze seiner Lehre durch Tillich nicht ganz zugestimmt werden kann:  Die systematische Vorordnung Gottes vor den Kyrios in der oben referierten  Gliederung lenkt in jene Metaphysik zurück, aus der Luther befreit. Ihm ist  der gebende Christus Grund und Herr der Theologie wie der Kirche. Wie er  sagt auch Tillich als Systematiker: „Jede Diskussion über das christliche Trini-  tätsdogma muß mit der christologischen Aussage, daß Jesus der Christus ist,  beginnen“. Das aber bedeutet: Tillichs Gliederungszeilen c) und d) müssten  ausgetauscht werden. Auch in dieser Hinsicht sagt er selbst das Gleiche, was  ich über Luther feststelle, sieht aber nicht, dass es schon bei Luther gegeben ist.  31  » EW 1, 255.  Vgl. WA 16, 425.  32  ST 1, 59. 62.  33  S.0. Anm. 6.  3 $,0. Anm. 20.  35  ST 1, 289.das ‚Neue Sein in Jesus als dem Christus .

Nur diese Aussage steht dem Lutherschen Glauben den Gekreuzigten
wirklich ahe Sollten die dafür auch neuestens vorgelegten Nachweise sich
bestätigen, ann hat Luther immer und immer wieder diese Norm
gegeben Weil Tillich S1e rezıplerte, obwohl sie l1er nicht Uums:  e, konnte
bereits oben zıitiert werden: „Wiıe Luther immer wieder betonte, ist das Gefühl,
verworfen se1n, der erste und entscheidende chritt auf die Erlösung hin‘.®
Und „Der Heilige ist ein Sünder, und der Sünder 1st gerecht, nicht weil eine
höhere Stufe erklomm, sondern weil Gottes Vergebung sich auf ıh erab-
gelassen hat“.*4 An diesem Punkt rückte Tillich dem Reformator näher
als selber annahm. NSein Passus a) ware daher ach der Christologie ort
einzuordnen, der Heilige Gjelst fehlt Dieser Umbau des Tillichschen Auf-
baus der reLuthers brächte dessen Katechismus („ich glaube, da{fß ich nicht
glauben kann') die richtige Anfangsstelle.

Außerdem ware eın zweites NENNEN, worın Au S Luthers eigener IC der
Gesamtskizze seiıiner reurc Tillich nicht ganz zugestimmt werden ann
Die systematische Vorordnung (jottes VOT den Kyrios in der oben referierten
Gliederung en ın jene Metaphysik zurück, aus der Luther befreit. Ihm ist
der ebende Christus Grund und Herr der eologie w1e der Kirche Wie
sagt auch Tillich als Systematiker: „Jede Diskussion ber das christliche Trini-
tätsdogma mu11 mıt der christologischen Aussage, da{(ß Jesus der Christus ist,
beginnen .” Das aber edeute ıllıchs Gliederungszeilen C) und uüssten
ausgetauscht werden. uch ın dieser Hinsicht sagt selbst das Gleiche, Wäas
ich ber Luther feststelle, sieht aber nicht, ass schon bei Luther egeben 1st.
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 verschiedenen Bücher ... Christum treiben‘.30 Diese helfen zwar praktisch״
durchaus von Anfang an: der Prediger greift zur Schrift, Katechumenen sto- 
ßen auf sie. Doch der Maßstab ist sie nicht, bleibt sie doch daran zu messen, ob 
sie Christum bezeugt. Er ist ihr Inhalt und der Grund ihrer Existenz, der Hei- 
lige Geist ihr Herr. Bekleidet Gott selbst sich mit seinem Wort, um erkannt 
werden zu können,31 so hat das Kleid keinen Rang vor dem, der es anzieht. 
Er offenbart sich im Wort, nicht das Wort ihn. Tillich aber folgt im Aufriss 
seiner späten Vorlesung in diesem Punkt der dort von ihm selbst abgelehnten 
Kontinuität von der Scholastik über die Renaissance zu Luther. Auch die obige 
tabellarische Übersicht hat gezeigt, welch eine überholte Sicht er Luther damit 
unterstellte. Sogar in seiner Systematischen Theologie hält er historisch fest: 
 Rechtfertigung und Bibel in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander waren״
die Normen der lutherischen Reformation“. In seinem eigenen Denken je- 
doch gilt ״als die für die gegenwärtige apologetische Situation angemessenste 
Norm ... das ,Neue Sein in Jesus als dem Christus“‘.32

Nur diese Aussage steht dem Lutherschen Glauben an den Gekreuzigten 
wirklich nahe. Sollten die dafür auch neuestens vorgelegten Nachweise sich 
bestätigen, dann hat Luther immer und immer wieder genau diese Norm an- 
gegeben. Weil Tillich sie rezipierte, obwohl er sie hier nicht umsetzte, konnte 
bereits oben zitiert werden: ״Wie Luther immer wieder betonte, ist das Gefühl, 
verworfen zu sein, der erste und entscheidende Schritt auf die Erlösung hin“.33 
Und: ״Der Heilige ist ein Sünder, und der Sünder ist gerecht, nicht weil er eine 
höhere Stufe erklomm, sondern weil Gottes Vergebung sich auf ihn herab- 
gelassen hat“.34 An diesem Punkt rückte Tillich dem Reformator sogar näher 
als er selber annahm. Sein Passus a) wäre daher nach der Christologie dort 
einzuordnen, wo der Heilige Geist fehlt. Dieser Umbau des Tillichschen Auf- 
baus der Lehre Luthers brächte dessen Katechismus (״ich glaube, daß ich nicht 
glauben kann“) an die richtige Anfangsstelle.

Außerdem wäre ein zweites zu nennen, worin aus Luthers eigener Sicht der 
Gesamtskizze seiner Lehre durch Tillich nicht ganz zugestimmt werden kann: 
Die systematische Vorordnung Gottes vor den Kyrios in der oben referierten 
Gliederung lenkt in jene Metaphysik zurück, aus der Luther befreit. Ihm ist 
der gebende Christus Grund und Herr der Theologie wie der Kirche. Wie er 
sagt auch Tillich als Systematiker: ״Jede Diskussion über das christliche Trini- 
tätsdogma muß mit der christologischen Aussage, daß Jesus der Christus ist, 
beginnen“.35 Das aber bedeutet: Tillichs Gliederungszeilen c) und d) müssten 
ausgetauscht werden. Auch in dieser Hinsicht sagt er selbst das Gleiche, was 
ich über Luther feststelle, sieht aber nicht, dass es schon bei Luther gegeben ist.

30 EW 1,255.
31 Vgl. WA 16, 425.
32 ST 1,59. 62.
33 S. o. Anm. 6.
34 S.o. Anm. 20.
35 ST 1,289.
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Nur insofern der Gekreuzigte durch den (reist AuUuS$S der Schrift verkündigt wird,
haben und der trinitarische Gott zeitlichen Vorrang nicht jedoch einen
systematischen. Kurz zusammengefasst: Das in Tillichs etzten Lebensjahren
zustande gekommene Lutherbild trifft ın erstaunlichem Ma{(ße bleibt NUur

einigen tellen och dem Üblichen verhaftet. Er selbst setizte SOSaL, Was LU-
ther wirklich vorgetragen hatte, 1n kongenialer Weise für eine ECUEC eit
Oftenbar hat mehr egriffen als schildern konnte.

Das dürfte einen tiefen Grund haben Tillichs amerikanischer Kollege
Reinhold Niebuhr soll einmal gesagt haben, manchen ergreife eın Schwin-
del „beim Anblick 1l1CAS, des genialen Täanzers auf dem Seil ber dem Ab-
grund , Ließe sich eiwa auch das enJenes vogelfreien ketzers, der viele
Zeitgenossen faszinierte, ahnlich umschreiben? Dieser jedenfalls hatte extrem
entgegengesetZt Von sich gesprochen. Er tanzte nicht schwindelerregend, SO(1I1-

ern hing hilflos ber dem Abgrund. 152/ riskierte gegenüber Justus Jonas
das furchtbare Bild „Körperlich bin ich gesund, in der Seele, jel Christus
hilft, der mıt einem dünnen Faden MI1r und ich ihm änge, während
Satan mıt starken Schifisseilen un Ankertauen MI1r zerr und mich in die
Tiefe zieht”.>/ Man ann und ollte) diesen (Gregensatz hervorheben. Und doch
handelt 6S sich Zzwel verschiedene Erfahrungen, die ahnlich ungewöhnlich
sind, weil S$1eel miıt Seilen fun haben Luther sah sich hilflos ausgeliefert,
TOLZ seliner unerhörten Aktivität. Tillich wurde ber der gleichen Gewissheit,
ott se1 Grund und Abgrund des Seins, Zu fast übermütigen Tanzer. Wird
diese ekstatische Lebensgestaltung jedoch UT „Tillichs freier Lebensstil“ HC-
nannt,”® scheint das seinem eyxıistentiellen Gebundensein nicht gerecht
werden. Dessen etzter Ernst ist keineswegs verkennen. Und Luther? uch

konnte predigen: 35 dich Nnu  —_ jemand fragt Lieber, glaubst du auch, da{ß
(Jottes Sohn44  Wichmann von Meding  Nur insofern der Gekreuzigte durch den Geist aus der Schrift verkündigt wird,  haben Bibel und der trinitarische Gott zeitlichen Vorrang - nicht jedoch einen  systematischen. Kurz zusammengefasst: Das in Tillichs letzten Lebensjahren  zustande gekommene Lutherbild trifft in erstaunlichem Maße zu, bleibt nur  an einigen Stellen noch dem Üblichen verhaftet. Er selbst setzte sogar, was Lu-  ther wirklich vorgetragen hatte, in kongenialer Weise für eine neue Zeit um.  Offenbar hat er mehr begriffen als er schildern konnte.  Das dürfte einen tiefen Grund haben. Tillichs amerikanischer Kollege  Reinhold Niebuhr soll einmal gesagt haben, manchen ergreife ein Schwin-  del „beim Anblick Tillichs, des genialen Tänzers auf dem Seil über dem Ab-  grund“.* Ließe sich etwa auch das Leben jenes vogelfreien Ketzers, der so viele  Zeitgenossen faszinierte, ähnlich umschreiben? Dieser jedenfalls hatte extrem  entgegengesetzt von sich gesprochen. Er tanzte nicht schwindelerregend, son-  dern hing hilflos über dem Abgrund. 1527 riskierte er gegenüber Justus Jonas  das furchtbare Bild: „Körperlich bin ich gesund, in der Seele, so viel Christus  hilft, der mit einem dünnen Faden an mir und ich an ihm hänge, während  Satan mit starken Schiffsseilen und Ankertauen an mir zerrt und mich in die  Tiefe zieht“.”” Man kann (und sollte) diesen Gegensatz hervorheben. Und doch  handelt es sich um zwei verschiedene Erfahrungen, die ähnlich ungewöhnlich  sind, weil sie beide mit Seilen zu tun haben. Luther sah sich hilflos ausgeliefert,  trotz seiner unerhörten Aktivität. Tillich wurde über der gleichen Gewissheit,  Gott sei Grund und Abgrund des Seins, zum fast übermütigen Tänzer. Wird  diese ekstatische Lebensgestaltung jedoch nur „Tillichs freier Lebensstil“ ge-  nannt,*® so scheint das seinem existentiellen Gebundensein nicht gerecht zu  werden. Dessen letzter Ernst ist keineswegs zu verkennen. Und Luther? Auch  er konnte predigen: „SO dich nun jemand fragt: Lieber, glaubst du auch, daß  Gottes Sohn ... für deine Sünde gestorben sei ...? So mußt du sagen ..., daß  du dich davor entsetzen mußt und bekennen, daß du es nicht so gewiß und  unbezweifelt glauben kannst .... Und mußt doch als ein Christ sagen: ... Ich  weiß ja, daß es gewiß Gottes Wort ist, und hat mir mein lieber Herr ja so  viele Wahrzeichen hinterlassen ..., da Gott selbst mit mir redet, mich tauft,  mich speist und mir selbst die Hände auf den Kopflegt und mich von Sünden  und seinem Zorn losspricht. Aber ich sehe und fühle leider, daß es mir doch  garnicht so zu Herzen geht ... DEnn wo du den Glauben so stark und gewiß  fühlen würdest, wenn du die Absolution sprechen hörst, so könntest du vor  großen Freuden nicht ungetanzt vom Priester gehen“.”  Diesem nie ausgeübten Tanz zufolge hätte der abgehoben hüpfende Tillich  gekonnt, was Luther für geradezu unvorstellbar hielt: dass der Christen gan-  zer Körper die Wucht des nahekommenden Gottes und die von ihr ausgelöste  % Christoph Rhein, Paul Tillich. Philosoph und Theologe. Eine Einführung in sein Denken,  Stuttgart 1957, 181.  ” WA.B 4, 307 (Brief vom 29. Dezember 1527, Nr. 1188).  3 John Clayton, Art. Tillich, in: TRE 33, Berlin/New York 2002, 553-565, 554.  » WA 51‚ 178f. (Predigt vom 7. Februar 1546, postum gedruckt).für deine Sünde gestorben se1 So mußfßit du daß
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Nur insofern der Gekreuzigte durch den Geist aus der Schrift verkündigt wird, 
haben Bibel und der trinitarische Gott zeitlichen Vorrang -  nicht jedoch einen 
systematischen. Kurz zusammengefasst: Das in Tillichs letzten Lebensjahren 
zustande gekommene Lutherbild trifft in erstaunlichem Maße zu, bleibt nur 
an einigen Stellen noch dem Üblichen verhaftet. Er selbst setzte sogar, was Lu- 
ther wirklich vorgetragen hatte, in kongenialer Weise für eine neue Zeit um. 
Offenbar hat er mehr begriffen als er schildern konnte.

Das dürfte einen tiefen Grund haben. Tillichs amerikanischer Kollege 
Reinhold Niebuhr soll einmal gesagt haben, manchen ergreife ein Schwin- 
del ״beim Anblick Tillichs, des genialen Tänzers auf dem Seil über dem Ab- 
grund“.36 Ließe sich etwa auch das Leben jenes vogelfreien Ketzers, der so viele 
Zeitgenossen faszinierte, ähnlich umschreiben? Dieser jedenfalls hatte extrem 
entgegengesetzt von sich gesprochen. Er tanzte nicht schwindelerregend, son- 
dern hing hilflos über dem Abgrund. 1527 riskierte er gegenüber Justus Jonas 
das furchtbare Bild: ״Körperlich bin ich gesund, in der Seele, so viel Christus 
hilft, der mit einem dünnen Faden an mir und ich an ihm hänge, während 
Satan mit starken Schiffsseilen und Ankertauen an mir zerrt und mich in die 
Tiefe zieht“.37 Man kann (und sollte) diesen Gegensatz hervorheben. Und doch 
handelt es sich um zwei verschiedene Erfahrungen, die ähnlich ungewöhnlich 
sind, weil sie beide mit Seilen zu tun haben. Luther sah sich hilflos ausgeliefert, 
trotz seiner unerhörten Aktivität. Tillich wurde über der gleichen Gewissheit, 
Gott sei Grund und Abgrund des Seins, zum fast übermütigen Tänzer. Wird 
diese ekstatische Lebensgestaltung jedoch nur ״Tillichs freier Lebensstil“ ge- 
nannt,38 so scheint das seinem existentiellen Gebundensein nicht gerecht zu 
werden. Dessen letzter Ernst ist keineswegs zu verkennen. Und Luther? Auch 
er konnte predigen: ״SO dich nun jemand fragt: Lieber, glaubst du auch, daß 
Gottes Sohn ... für deine Sünde gestorben se i...? So mußt du sagen ..., daß 
du dich davor entsetzen mußt und bekennen, daß du es nicht so gewiß und 
unbezweifelt glauben kannst.... Und mußt doch als ein Christ sagen: ... Ich 
weiß ja, daß es gewiß Gottes Wort ist, und hat mir mein lieber Herr ja so 
viele Wahrzeichen hinterlassen ...,da  Gott selbst mit mir redet, mich tauft, 
mich speist und mir selbst die Hände auf den Kopf legt und mich von Sünden 
und seinem Zorn losspricht. Aber ich sehe und fühle leider, daß es mir doch 
garnicht so zu Herzen geht... DEnn wo du den Glauben so stark und gewiß 
fühlen würdest, wenn du die Absolution sprechen hörst, so könntest du vor 
großen Freuden nicht ungetanzt vom Priester gehen“.39

Diesem nie ausgeübten Tanz zufolge hätte der abgehoben hüpfende Tillich 
gekonnt, was Luther für geradezu unvorstellbar hielt: dass der Christen gan- 
zer Körper die Wucht des nahekommenden Gottes und die von ihr ausgelöste

36 Christoph Rhein, Paul Tillich. Philosoph und Theologe. Eine Einführung in sein Denken,
Stuttgart 1957,181.

37 WA.B 4, 307 (Brief vom 29. Dezember 1527, Nr. 1188).
38 John Clayton, Art. Tillich, in: TRE 33, Berlin/New York 2002,553-565,554.
39 WA 51,178 f. (Predigt vom 7. Februar 1546, postum gedruckt).
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Freude bezeugt. Dass auf dessen Präsenz entweder wagemutig reagleren
annn der in ebentfalls ekstatischen „Triumphworten Luthers VO Dieg ber
Gesetz, Tod un: Teufel .40 So Wal und ist wirklich uch der VOT ahrhun-
derten hilflos ın achsen Gefesselte jubelte der Ttanzte ın Schwindel
erregenden Worten VOI er Welt, weil der Gekreuzigte ebt So verschieden
der hypothetische un! beingeschädigte Tänzer des Jahrhunderts VoOonNn dem
lebte, Wäas den ekstatischen des umtrieb beide konnten den anz ZU
höchsten Ausdruck befreiter Christen erheben. uch werT S1E es andere als
gleichschalten will, darf dennoch erkennen, ın ihren unterschiedlichen agen
selen der Grund (Faden Christi) un Abgrund des Seins Satans Seil) gemei1in-
SA Werk. Weil Tun und Abgrund Gottes eine Wirklichkeit sind.

Dr. habil Wichmann VOIN Meding, Elbstraiße 85, Lauenburg;
E-Mai von.meding@gmx.de
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45Paul Tillichs späte Lutherinterpretation

Freude bezeugt. Dass er auf dessen Präsenz entweder wagemutig reagieren 
kann oder in ebenfalls ekstatischen ״Triumphworten Luthers vom Sieg über 
Gesetz, Tod und Teufel“.40 So war und ist es wirklich: Auch der vor Jahrhun- 
derten hilflos in Sachsen Gefesselte jubelte oder tanzte sogar in Schwindel 
erregenden Worten vor aller Welt, weil der Gekreuzigte lebt. So verschieden 
der hypothetische und beingeschädigte Tänzer des 16. Jahrhunderts von dem 
lebte, was den ekstatischen des 20. umtrieb ־  beide konnten den Tanz zum 
höchsten Ausdruck befreiter Christen erheben. Auch wer sie alles andere als 
gleichschalten will, darf dennoch erkennen, in ihren unterschiedlichen Lagen 
seien der Grund (Faden Christi) und Abgrund des Seins (Satans Seil) gemein- 
sam am Werk. Weil Grund und Abgrund Gottes eine Wirklichkeit sind.

Dr. habil. Wichmann von Meding, Elbstraße 85,21481 Lauenburg;
E-Mail: von.meding@gmx.de

40 GW 4,103 (1927).



Luthers Obrigkeitslehre
un: ihre gegenwartigen Herausforderungen
Tagung der Luther-Gesellschaft VO 26.-28 September 2014 ın Wittenberg
Von Michael Plathow

Im TIhemenjahr „Reformation und Politik” innerhalb der Reformationsdekade
auf das 500 Jubiläum 2017 hin Wal diese Herbsttagung der Luther-Gesell-
schaft In doppelter Weise gekennzeichnet: inhaltlich VoOIl der rage ach der
Gegenwartsrelevanz VOonN Luthers Obrigkeitstheologie un: WdS die außeren
Voraussetzungen betrifft durch die Okalen Restaurierungsarbeiten ıIn den
„Baustellen Reformation“ (Stadtkirche, Schlosskirche, Lutherhaus, chloss
und Predigerseminar).

In der „Baustelle” Schlosskirche fand der Festakt anlässlich der Verleihung
des Martin-Luther-Preises 2014 den Berliner Privatdozenten Dr. Andreas
tegmann STa Musikalisch umrahmt der Orgel VON Thomas Herzer verlie-
hen die Gru{ifsworte Von Staatssekretär Marco Tuller, Bischöfin Ilse Junkermann,
Büurgermeister Torsten ZugehörundDirektorin Dr. Hanna Kasparick der Lauda-
t10 des Ersten Präsidenten der Luther-Gesellschaft, Professor Dr. Dr. Johannes
Schilling, der Preisverleihung und dem Vortrag des Preistragers „Bekehrung ZUT
Welt Zur Gegenwartsrelevanz Luthers Ethik“ einen festlichen Rahmen.

Ebenfalls in der „Baustelle  C6 Schlosskirche wurde der die JTagung beendende
Gottesdienst gefeiert. Gestaltet wurde der stark besuchte Gottesdienst Kon-
firmandengruppen aus der näheren und weiteren Umgebung, Besuchergrup-
pCh 2115 den USA, olen, Dänemark, chweiz und eben die Tagungsteilnehmer
der Luther-Gesellschaft) VON Propst Siegfried Kasparick. Die andringende
Predigt Mt „ 25—-3 1e die Zweite Präsidentin der Luther-Gesellschaft,
Oberkirchenrätin Dr Mareile Lasogga. Nur erwähnt sel, ass eın weiterer
auch gut besuchter Freilicht-Gottesdienst anlässlich des zeitgleichen W iıtten-
berger Töpfereimarktes bei herrlichem Wetter VOI dem Rathaus inmitten des
Marktgetümmels diesem Sonntag ach Trinitatis gefeiert wurde: Kirche
bei den Menschen und Glauben 1Ns Leben ziehen wurden erfahrbar.

Den weiteren „Baustellen“ 1mM Lutherhaus, In der ırche und 1Im
Schlossbereich begegneten WITr e1ım informationsreichen Spaziergang durch
Wittenberg mıt Dr. Stefan Rhein und anderen. „Baustelle Reformation” erfuhr

lokale Veranschaulichung dessen, Was reformatorisches Christ- und KIir-
chesein und Kirchewerden bedeutet als „SCHIDCI reformanda”.

uch die das Tagungsthema abschließende Diskussionsveranstaltung In der
Evangelischen ademıie (mit dergemeinsam die Luther-Gesellschaft die Tagung
veranstaltete) „Lutherische Obrigkeitslehre un! heutige Realpolitik” zwischen

Luther, )g.; 46-48, ISSN-
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Luthers Obrigkeitslehre 
und ihre gegenwärtigen Herausforderungen
Tagung der Luther-Gesellschaft vom 26.-28. September 2014 in Wittenberg 

Von Michael Plathow

Im Themenjahr ״Reformation und Politik“ innerhalb der Reformationsdekade 
auf das 500. Jubiläum 2017 hin war diese Herbsttagung der Luther-Gesell- 
schaft in doppelter Weise gekennzeichnet: inhaltlich von der Frage nach der 
Gegenwartsrelevanz von Luthers Obrigkeitstheologie und -  was die äußeren 
Voraussetzungen betrifft -  durch die lokalen Restaurierungsarbeiten in den 
 Baustellen Reformation“ (Stadtkirche, Schlosskirche, Lutherhaus, Schloss״
und Predigerseminar).

In der ״Baustelle“ Schlosskirche fand der Festakt anlässlich der Verleihung 
des Martin-Luther-Preises 2014 an den Berliner Privatdozenten Dr. Andreas 
Stegmann statt. Musikalisch umrahmt an der Orgel von Thomas fierzer verlie- 
hen die Grußworte von Staatssekretär Marco Tuller, Bischöfin Ilse Junkermann, 
Bürgermeister Torsten Zugehör und Direktorin Dr. Hanna Kasparick der Lauda- 
tio des Ersten Präsidenten der Luther-Gesellschaft, Professor Dr. Dr. Johannes 
Schilling, der Preisverleihung und dem Vortrag des Preisträgers ״Bekehrung zur 
Welt -  Zur Gegenwartsrelevanz von Luthers Ethik“ einen festlichen Rahmen.

Ebenfalls in der ״Baustelle“ Schlosskirche wurde der die Tagung beendende 
Gottesdienst gefeiert. Gestaltet wurde der stark besuchte Gottesdienst (Kon- 
firmandengruppen aus der näheren und weiteren Umgebung, Besuchergrup- 
pen aus den USA, Polen, Dänemark, Schweiz und eben die Tagungsteilnehmer 
der Luther-Gesellschaft) von Propst Siegfried Kasparick. Die andringende 
Predigt zu Mt 6,25-34 hielt die Zweite Präsidentin der Luther-Gesellschaft, 
Oberkirchenrätin Dr. Mareile Lasogga. Nur erwähnt sei, dass ein weiterer 
auch gut besuchter Freilicht-Gottesdienst anlässlich des zeitgleichen Witten- 
berger Töpfereimarktes bei herrlichem Wetter vor dem Rathaus inmitten des 
Marktgetümmels an diesem 15. Sonntag nach Trinitatis gefeiert wurde; Kirche 
bei den Menschen und Glauben ins Leben ziehen wurden so erfahrbar.

Den weiteren ״Baustellen“ im Lutherhaus, in der Stadtkirche und im 
Schlossbereich begegneten wir beim informationsreichen Spaziergang durch 
Wittenberg mit Dr. Stefan Rhein und anderen. ״Baustelle Reformation“ erfuhr 
so lokale Veranschaulichung dessen, was reformatorisches Christ- und Kir- 
chesein und Kirchewerden bedeutet als ״semper reformanda“.

Auch die das Tagungsthema abschließende Diskussionsveranstaltung in der 
Evangelischen Akademie (mit der gemeinsam die Luther-Gesellschaft die Tagung 
veranstaltete) ״Lutherische Obrigkeitslehre und heutige Realpolitik“ zwischen

Luther, 86. Jg., 46-48, ISSN 0340-6210
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dem Bundestagspräsidenten olfgang Thierse und dem Bundesminister
Gerhart aum Moderation VOonNn Dr. Alf Christophersen kennzeichnete bei
der Differenz VOomn Reformation und Moderne 1n den realpolitischen Herausfor-
derungen eines demokratischen Rechtsstaates Frieden, Globalisierung, Internet
USW.) Verschiedenheit und Offenheit, die immer Neu ZUr gesellschaftspolitischen
Verantwortung des einzelnen Christen und der Kirche rufen.

Inhaltlich Wal die Tagung „Luthers Obrigkeitslehre und ihre gegenwarti-
gcCcnh Herausforderungen” WwI1ıe jeder wissenschaftliche Diskurs VonN Unabge-
schlossenheit geprägt angesichts der Unterschiedlichkeit Von Reformation
und Moderne und angesichts der „gegenwärtigen Herausforderungen’ refor-
matorischer Kirchen durch die Politik und der Realpoliti. durch reformato-
rische Theologie.

Historisch hätte ohne Politik die Reformation 1M Jahrhundert ohl
nicht gegeben. Die vermeintliche Ketzerbewegung Martin Luther ware
vielleicht als Fußnote 1ın die Geschichte eingegangen. Umgekehrt hätte sich
ohne Luther ohl auch die Politik ın der Frühen Neuzeit nicht 1n jener orm
weiterentwickeln können, WIeE sS1e durch die evangelische ewegung tat
Luther War 68 Uun, der die Unterscheidung der Regierweisen und Regımente
Gottes lehrte Uun: ein Verhältnis VON geistlicher und weltlicher Macht
eröffnete. Unter historischen, theologischen und juristischen Gesichtspunkten
wurde ıIn den Tagungsvorträge Luthers Obrigkeitstheologie bedacht, ach ih-
I1er Deutungskraft in Vergangenheit und Gegenwart gefragt und diese auf ak-
tuelle Herausforderungen für die Kirche 1m Staat des Grundgesetzes bezogen

Professor Dr. Hellmut Zschoch zeichnete ıIn seinem einführenden Vortrag, Von

Selbstzeugnissen Luthers ın den verschiedenen Phasen seliner Lebensgeschichte
ausgehend, dessen „Wahrnehmungun Deutung VON Obrigkeit” nach, als schutz-
bedürftiger Untertan, 1mM Blick auf die Weltlichkeit der Obrigkeit, die Freiheit
gegenüber der Obrigkeit und Recht und Grenzen der Obrigkeit aufgrund der Un-
terscheidung VOoN geistlichem und weltlichem Regiment. (Gerade auch Luthers
„Ermahnung zZuU Frieden“ VOIN 1525 mıt der erufung auf Rom 13,4 und eir
2, 14 zeigt sich das Obrigkeitsverständnis des Reformators in der pannung VOll

außerer Regelungskompetenz mıt Schlichtungsverhandlungen oder Gewaltma{(s-
nahmen angesichts der Inanspruchnahme des Geistlichen für die Durchsetzung
welitlicher Forderungen der Bauern eiınerseıts un: der Fürsorge für friedliches
und rechtlich geordnetes Zusammenleben bei Wahrung der Freiheit der Verkün-
digung des Wortes Gottes un! der Bindung des (GJew1lssens Gott andererseits.

Professorin Dr Siegrid Westphal zeichnete 1mM Vortrag „Die lutherische
Öbrigkeitslehre und ihre politischen Folgen In der Reformationszeit“ Luthers
Forderungen etiwa 1ın „An den christlichen del deutscher Nation“ (1520) eın
ın die Reichsreformbemühungen seıt 1495 ewiger Landfriede, Reichskam-
mergericht, Reichssteuer, Kriminalisierung der Fehde, Gravamina). ıne Pa-
rallelisierung Von Reichsreform und Reformation versuchte Ss1e nachzuweisen,
die bei Luther VOon geistlichen otıven und dem Einspruch obrigkeit-
1C Eingriffe ın geistliche Fragen (Septemberbibel- Konflikt) bestimmt WAaäl.
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dem Bundestagspräsidenten a. D. Wolfgang Thierse und dem Bundesminister a. D. 
Gerhart R. Baum unter Moderation von Dr. Alf Christophersen kennzeichnete bei 
der Differenz von Reformation und Moderne in den realpolitischen Herausfor- 
derungen eines demokratischen Rechtsstaates (Frieden, Globalisierung, Internet 
usw.) Verschiedenheit und Offenheit, die immer neu zur gesellschaftspolitischen 
Verantwortung des einzelnen Christen und der Kirche rufen.

Inhaltlich war die Tagung ״Luthers Obrigkeitslehre und ihre gegenwärti- 
gen Herausforderungen4 -  wie jeder wissenschaftliche Diskurs -  von Unabge- 
schlossenheit geprägt angesichts der Unterschiedlichkeit von Reformation 
und Moderne und angesichts der ״gegenwärtigen Herausforderungen4 refor- 
matorischer Kirchen durch die Politik und der Realpolitik durch reformato- 
rische Theologie.

Historisch hätte es ohne Politik die Reformation im 16. Jahrhundert wohl 
nicht gegeben. Die vermeintliche Ketzerbewegung um Martin Luther wäre 
vielleicht als Fußnote in die Geschichte eingegangen. Umgekehrt hätte sich 
ohne Luther wohl auch die Politik in der Frühen Neuzeit nicht in jener Form 
weiterentwickeln können, wie sie es durch die evangelische Bewegung tat. 
Luther war es nun, der die Unterscheidung der Regierweisen und Regimente 
Gottes lehrte und ein neues Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht 
eröffnete. Unter historischen, theologischen und juristischen Gesichtspunkten 
wurde in den Tagungsvorträge Luthers Obrigkeitstheologie bedacht, nach ih- 
rer Deutungskraft in Vergangenheit und Gegenwart gefragt und diese auf ak- 
tuelle Herausforderungen für die Kirche im Staat des Grundgesetzes bezogen.

Professor Dr. Hellmut Zschoch zeichnete in seinem einführenden Vortrag, von 
Selbstzeugnissen Luthers in den verschiedenen Phasen seiner Lebensgeschichte 
ausgehend, dessen ״Wahrnehmung und Deutung von Obrigkeit44 nach, als schütz- 
bedürftiger Untertan, im Blick auf die Weltlichkeit der Obrigkeit, die Freiheit 
gegenüber der Obrigkeit und Recht und Grenzen der Obrigkeit aufgrund der Un- 
terscheidung von geistlichem und weltlichem Regiment. Gerade auch an Luthers 
 Ermahnung zum Frieden44 von 1525 mit der Berufung auf Röm 13,4 und IPetr״
2,14 zeigt sich das Obrigkeitsverständnis des Reformators in der Spannung von 
äußerer Regelungskompetenz mit Schlichtungsverhandlungen oder Gewaltmaß־ 
nahmen angesichts der Inanspruchnahme des Geistlichen für die Durchsetzung 
weltlicher Forderungen der Bauern einerseits und der Fürsorge für friedliches 
und rechtlich geordnetes Zusammenleben bei Wahrung der Freiheit der Verkün- 
digung des Wortes Gottes und der Bindung des Gewissens an Gott andererseits.

Professorin Dr. Siegrid Westphal zeichnete im Vortrag ״Die lutherische 
Öbrigkeitslehre und ihre politischen Folgen in der Reformationszeit44 Luthers 
Forderungen etwa in ״An den christlichen Adel deutscher Nation44 (1520) ein 
in die Reichsreformbemühungen seit 1495 (ewiger Landfriede, Reichskam- 
mergericht, Reichssteuer, Kriminalisierung der Fehde, Gravamina). Eine Pa- 
rallelisierung von Reichsreform und Reformation versuchte sie nachzuweisen, 
die bei Luther von geistlichen Motiven und dem Einspruch gegen obrigkeit- 
liehe Eingriffe in geistliche Fragen (Septemberbibel- Konflikt) bestimmt war.



Tagungsbericht

Als lokalhistorische Ergänzung konnte 1m Bugenhagen-Haus der Vortrag
vVvon Professor Dr. Heiner Lück ber „Obrigkeiten In Wittenberg: Strukturen
Aktionsfelder Selbstverständnis”, gehört werden. Hr zeigte auf, WI1Ie sich
iurisdictio un! administratio gestalteten 1mM regionalen Hofgericht, 1M Schöf-
fenstuhl,;, in der Juristenfakultät, 1mM Konsistorium, 1n stadtischen Regelungen
und iın den Universitätsstatuten Wittenbergs.

Im systematisch-theologischen Vortrag „Der Raum des Politischen und
seıne Grenze VvVon der Gegenwartsrelevanz der lutherischen Obrigkeitstheo-
logie” zeichnete Professor Dr. Notger Slenczka Luthers Obrigkeitstheologie
1M Zusammenhang der geistlichen und weltlichen Regierweise Gottes eın in
die neuzeitliche Entwicklung der Menschenwürde un:' der privaten Grund-
rechte (Locke, Hobbess, Rousseau), die die religiösen Wurzeln des neuzeitliche
Freiheitsverständnisses nicht anerkennen lassen. Gerade nicht naturrechtlich,
sondern biblisch-theologisch, begründete Luther in KOom die Obrigkeit
1m weltlichen egiment Gottes als Gesetz., Die geistliche Regierwelse (Jottes
durch das Evangelium bezieht das der Christen für die Obrigkeit eın
un: kennt jede orm des Zwangs zu Glauben die Girenzen der (e-
horsamspflicht. Dabei steht die Obrigkeit auch dem Gericht Gottes, das
eventuell auch Nıichtchristen und andere Obrigkeiten als ittel einbezieht 1m
unberechenbar verborgenen Handeln und Heimsuchen (iottes und seinen
Keglerweisen VOIl Gesetz und Evangelium.

DIe Jjuristische Perspektive wurde vV( Präsidenten des Bundesverfassungs-
gerichts Professor Dr Dres. h.c Hans-Jürgen Papier 1mM Vortrag mıt den
Titel „Das Staat-Kirche-Verhältnis verfassungsrechtlicher Sicht“ die 1a-
gung eingebracht. Aufdem Hintergrund, ass der freiheitliche Rechtsstaat des
Grundgesetzes die Rahmenbedingungen für Religionsfreiheit gewährleistet,
tellte die besonderen Grundelemente des Staat-Kirche-Verhältnisses In der
sich sakularisierenden und religiös pluralisierenden Gesellscha der Bundes-
republik Deutschland dar Konkret gıng auch auf den Kruzifnxbeschluss des
Bundesverfassungsgerichts VOnNn 995 und aufdas „Kopftuchurteil” eın Als ganz
wichtigen, auch VON Verfassungsrechtlern begrüßten Beitrag der evangelischen
Kirche, nannte die FKD-Denkschrift „Kirche 1MmM Staat des Grundgesetzes’
1975), uUurc die evangelische Christen ın den „‚Beruf 1in der Demokratie” als
Angebot und Aufgabe gestellt sah Im anschließenden espräc plädierte für
die innere Erneuerung der evangelischen Kirche im gegenwärtigen Erinnern
die Reformation und ihrer Rechtfertigungsbotschaft, enn eın bloßes Beharren
aufstaatskirchenrechtliche Absicherungen se1i N1IC zukunftsträchtig.

Zeugnis geben VoNn der „Sache” der Reformation ın der Verbundenheit VvVon
Identität und Relevanz Urc einen Jebendigen Glauben, heute in den Lebens-
welten, in denen eın jeder ebt und arbeitet: Diesen Rufnahmen die Tagungsteil-
nehmer US dieser interessanten, aspektreichen und anregenden Tagung mit

Professor Dr. Michael Plathow, eintweg 41, Leimen;
E-Mai michael@plathow.de
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Als lokalhistorische Ergänzung konnte im Bugenhagen-Haus der Vortrag 
von Professor Dr. Heiner Lück über ״Obrigkeiten in Wittenberg: Strukturen -  
Aktionsfelder -  Selbstverständnis“, gehört werden. Er zeigte auf, wie sich 
iurisdictio und administratio gestalteten im regionalen Hofgericht, im Schöf- 
fenstuhl, in der Juristenfakultät, im Konsistorium, in städtischen Regelungen 
und in den Universitätsstatuten Wittenbergs.

Im systematisch-theologischen Vortrag ״Der Raum des Politischen und 
seine Grenze -  von der Gegenwartsrelevanz der lutherischen Obrigkeitstheo־ 
logie“ zeichnete Professor Dr. Notger Slenczka Luthers Obrigkeitstheologie 
im Zusammenhang der geistlichen und weltlichen Regierweise Gottes ein in 
die neuzeitliche Entwicklung der Menschenwürde und der privaten Grund- 
rechte (Locke, Hobbes, Rousseau), die die religiösen Wurzeln des neuzeitliche 
Freiheitsverständnisses nicht anerkennen lassen. Gerade nicht naturrechtlich, 
sondern biblisch-theologisch, begründete Luther in Röm 13 die Obrigkeit 
im weltlichen Regiment Gottes als Gesetz. Die geistliche Regierweise Gottes 
durch das Evangelium bezieht das Gebet der Christen für die Obrigkeit ein 
und kennt gegen jede Form des Zwangs zum Glauben die Grenzen der Ge- 
horsamspflicht. Dabei steht die Obrigkeit auch unter dem Gericht Gottes, das 
eventuell auch Nichtchristen und andere Obrigkeiten als Mittel einbezieht im 
unberechenbar verborgenen Handeln und Heimsuchen Gottes und seinen 
Regierweisen von Gesetz und Evangelium.

Die juristische Perspektive wurde vom Präsidenten des Bundesverfassungs- 
gerichts a. D. Professor Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier im Vortrag mit den 
Titel ״Das Staat-Kirche-Verhältnis -  aus verfassungsrechtlicher Sicht“ in die Ta- 
gung eingebracht. Auf dem Hintergrund, dass der freiheitliche Rechtsstaat des 
Grundgesetzes die Rahmenbedingungen für Religionsfreiheit gewährleistet, 
stellte er die besonderen Grundelemente des Staat-Kirche-Verhältnisses in der 
sich säkularisierenden und religiös pluralisierenden Gesellschaft der Bundes- 
republik Deutschland dar. Konkret ging er auch auf den Kruzifixbeschluss des 
Bundesverfassungsgerichts von 1995 und auf das ״Kopftuchurteil“ ein. Als ganz 
wichtigen, auch von Verfassungsrechtlern begrüßten Beitrag der evangelischen 
Kirche, nannte er die EKD-Denkschrift ״Kirche im Staat des Grundgesetzes“ 
(1975), durch die er evangelische Christen in den ״Beruf in der Demokratie” als 
Angebot und Aufgabe gestellt sah. Im anschließenden Gespräch plädierte er für 
die innere Erneuerung der evangelischen Kirche im gegenwärtigen Erinnern an 
die Reformation und ihrer Rechtfertigungsbotschaft, denn ein bloßes Beharren 
auf staatskirchenrechtliche Absicherungen sei nicht zukunftsträchtig.

Zeugnis geben von der ״Sache“ der Reformation in der Verbundenheit von 
Identität und Relevanz durch einen lebendigen Glauben, heute in den Lebens- 
weiten, in denen ein jeder lebt und arbeitet: Diesen Ruf nahmen die Tagungsteil- 
nehmer aus dieser interessanten, aspektreichen und anregenden Tagung mit.

Professor Dr. Michael Plathow, Beintweg 41, 69181 Leimen;
E-Mail: michael@plathow.de



Bücherschau

Ihomas Kaufmann: An den christli- Adressaten- und Akteursbezüge” 18)
chen Adel deutscher ation Von des bestätigt, dass die Schrift nicht U einem
christlichen tandes Besserung, 1ü- GJuss entstanden seıin kann, sondern In
bingen: ohr jiebeck 2014, XV, 559 mehreren Schritten niedergeschrieben
SBN 078-3.16-152678-7 (Kommentare seiın INUSS. ach K_ıSs Entstehungshypo-
CNrınen Luthers these iıst Teil A) in dem die Lehre V OIM

allgemeinen Priestertum ausgeführt
Martın Luthers Adelsschri wurde 1 wird, der Jungste Teil der Adelsschri
Jungerer eit als reformatorischer Schlüs- in diesen Teil habe Luther altere Stücke
seltext wiederentdeckt. Insbesondere eingefügt, dass Tage, dem der
Ihomas Kaufmann hat bei unterschied- Widmungsbrief 1KOlaus VOoNN Ams-
lichen Gelegenheiten ihre Bedeutung für dorf niedergeschrieben wurde (23. jJuni1
Luthers Entwicklung zu Reformator die eıile A) und der Anfang von

hervorgehoben. { DIie ın der Adelsschri Teil C) nämlich die ersten ZWO Reform-
vorgetragene Lehre V allgemeinen artikel, vorgelegen hätten. Der chluss
Priestertum der Getauften WIrd VOIN der Reformartikel sel erst nachgetragen

Recht als „kopernikanische Wende“ worden, als die Drucklegung bereits be-
1M zeitgenössischen Verständnis der SONNCH hatte (vgl Obwohl also
Christenheit bezeichnet 83) DIie Über- auch ach VOoONn einem Jängeren Ent-
windung der mittelalterlichen Ordnung, stehungsprozess der Schrift auszugehen
in der er1iker und Laijen nicht 11UI pC ıst, sieht 1mM Unterschie: zZzu größeren
trenn(tT, sondern einander 1M Sinne einer Teil der alteren Forschung keine Ent-
Ööheren geistlichen Dignität des eihe- wicklungen innerhalb der Schrift, etwa

hinsichtlic! der Radikalitä:; der eh-klerus hierarchisch zugeordnet arcn, ist
in ihren Folgen tatsäachlic kaum über- nung des Papsttums oder der Haltung
schätzen. Die Abrechnung miıt der apst- Zum Konzil.
kirche markiert eine weitere, besonders Fın ommentar ZU!r: Adelsschri ist
miıt dieser Schrift verbundene Etappe auf eın leichtes Unterfangen, steckt sıie doch
uthers Weg, auf dem er seine bisherigen voller Bezüge und Anspielungen auf
Überzeugungen hinter sich ieß Nach zeitgenössische Verhältnisse in Kirche

die Adelsschri bereits OTraus, dass und Gesellscha Die Schrift steht zudem
Luther ıne Verständigung m iıt der rO- ın Verbindung mit der damaligen
mischen Kirche nicht mehr für enkbar Reformdiskussion. nter den großen
1e (14) Reformationsschriften Luthers ist s$1e

Zu der ausgedehnten Forschungsdis- diejenige, die wenigsten aus sich
selbst heraus verständlich ist. Wer mıitkussion über die Entstehung der Schrift,

über ihre Adressaten und ihre Iiterari- der Papstkirche des ausgehenden Mittel-
sche Einheitlichkeit teueri seine e1- alters, WeI mıiıt dem Funktionieren des

kirchlichen Finanzwesens, dem Pfrün-BT1 Sichtweise bei Danach wendet sich
Luther miıt dem 1mM 1te angesprochenen densystem, den Zuständen ın Mönch-
„Adel” tatsachlic nicht prımar ıne {U:  3 und Klerus, wer_r mıiıt Kirchenrecht
bestimmte soziale Gruppe, sondern un! Frömmigkeit, wWel! mıiıt der Kirchen-
bewegt sich 1mM Rahmen „pluriformer reformdiskussion des Spätmittelalters
Luther, Jg.; 49-6lJ1, ISSN
C  C  @ 2015 Vandenhoeck OT Ruprecht GmbH CO. Göttingen
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Adressaten- und Akteursbezüge“ (18). K. 
bestätigt, dass die Schrift nicht aus einem 
Guss entstanden sein kann, sondern in 
mehreren Schritten niedergeschrieben 
sein muss. Nach K.s Entstehungshypo- 
these ist Teil A, in dem die Lehre vom 
allgemeinen Priestertum ausgeführt 
wird, der jüngste Teil der Adelsschrift. 
In diesen Teil habe Luther ältere Stücke 
eingefügt, so dass am Tage, an dem der 
Widmungsbrief an Nikolaus von Ams- 
dorf niedergeschrieben wurde (23. Juni 
1520), die Teile A, B und der Anfang von 
Teil C, nämlich die ersten zwölf Reform- 
artikel, Vorgelegen hätten. Der Schluss 
der Reformartikel sei erst nachgetragen 
worden, als die Drucklegung bereits be- 
gönnen hatte (vgl. 30 f.). Obwohl also 
auch nach K. von einem längeren Ent- 
stehungsprozess der Schrift auszugehen 
ist, sieht er im Unterschied zum größeren 
Teil der älteren Forschung keine Ent- 
Wicklungen innerhalb der Schrift, etwa 
hinsichtlich der Radikalität der Ableh- 
nung des Papsttums oder der Haltung 
zum Konzil.

Ein Kommentar zur Adelsschrift ist 
kein leichtes Unterfangen, steckt sie doch 
voller Bezüge und Anspielungen auf 
zeitgenössische Verhältnisse in Kirche 
und Gesellschaft. Die Schrift steht zudem 
in enger Verbindung mit der damaligen 
Reformdiskussion. Unter den großen 
Reformationsschriften Luthers ist sie 
diejenige, die am wenigsten aus sich 
selbst heraus verständlich ist. Wer mit 
der Papstkirche des ausgehenden Mittel- 
alters, wer mit dem Funktionieren des 
kirchlichen Finanzwesens, dem Pfrün- 
densystem, den Zuständen in Mönch- 
tum und Klerus, wer mit Kirchenrecht 
und Frömmigkeit, wer mit der Kirchen- 
reformdiskussion des Spätmittelalters

Thomas Kaufmann: An den christli- 
chen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung, Tü-
hingen: Mohr Siebeck 2014, XV, 559 S. -  
ISBN 978-3-16-152678-7 (Kommentare zu 
Schriften Luthers 3).

Martin Luthers Adelsschrift wurde in 
jüngerer Zeit als reformatorischer Schlüs- 
seltext wiederentdeckt. Insbesondere 
Thomas Kaufmann hat bei unterschied- 
liehen Gelegenheiten ihre Bedeutung für 
Luthers Entwicklung zum Reformator 
hervorgehoben. Die in der Adelsschrift 
vorgetragene Lehre vom allgemeinen 
Priestertum der Getauften wird von K. 
zu Recht als ״kopernikanische Wende“ 
im zeitgenössischen Verständnis der 
Christenheit bezeichnet (83). Die Über- 
Windung der mittelalterlichen Ordnung, 
in der Kleriker und Laien nicht nur ge- 
trennt, sondern einander im Sinne einer 
höheren geistlichen Dignität des Weihe- 
klerus hierarchisch zugeordnet waren, ist 
in ihren Folgen tatsächlich kaum zu über- 
schätzen. Die Abrechnung mit der Papst- 
kirche markiert eine weitere, besonders 
mit dieser Schrift verbundene Etappe auf 
Luthers Weg, auf dem er seine bisherigen 
Überzeugungen hinter sich ließ. Nach K. 
setzt die Adelsschrift bereits voraus, dass 
Luther eine Verständigung mit der rö- 
mischen Kirche nicht mehr für denkbar 
hielt (14).

Zu der ausgedehnten Forschungsdis- 
kussion über die Entstehung der Schrift, 
über ihre Adressaten und ihre literari- 
sehe Einheitlichkeit steuert K. seine ei- 
gene Sichtweise bei. Danach wendet sich 
Luther mit dem im Titel angesprochenen 
 Adel“ tatsächlich nicht primär an eine״
bestimmte soziale Gruppe, sondern 
bewegt sich im Rahmen ״pluriformer

Luther, 86. Jg., 49-61, ISSN 0340-6210
© 2015 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH 8c Co. KG, Göttingen
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nicht einigermaßen ist; stOft in ZU!T Zielgruppe gehören, diesem nicht
der Adelsschri chnell Grenzen, die leicht benutzenden und erschöpfenden
LL1UI UrC. ıne kompetente Kommentie- Hiltsmitte reifen werden, wird sich 7e1-
rung überwunden werden können. gen_n mussen, zumal der Band In der An-

iıne solche Kommentierung ijeg schaffung nicht eben erschwinglich ist.
Nu  — VOI, und ZWal ın e1iner bisher nicht
dagewesenen Tiefe und Ausführlichkeit Armin Kohnle
Der Kommentar ist fortlaufen: angelegt.
Auf einen Textabschnitt der Adelsschri
folgen eweils Kommentarblöcke von
terschiedlicher ange Der ext olg der Das Luther-Lexikon, herausgegeben Von
Weilmarer Ausgabe, allerdings mıiıt einer Volker Leppin und GurYy Schneider-Lu-
historisierten Interpunktion (vgl 46) dorfft unter Mitarbeit V  — Ingo Klitzsch,
Zur fortlaufenden Lektüre der els- Regensburg: Bückle und Böhm 2014,

820 SBN 97/8-3-941530-05-8schrift ist der Kommentar nıicht gedacht
und auch kaum geeignet, da Man Vomn
Textblock Textblock eweils NSeiten „Luther I1ICU entdecken und zugleic
überblättern musste Die kommentierten sammeln, Wäas WITLr über ih WwIssen
Textabschnitte sind Vonmn unterschiedli- interdisziplinär und international. Das
cher änge und varıeren zwischen eiwa Wäal die Idee, die dem Projekt ‚Das LU-
wel (vgl 57) und Zeilen (217 des ther-Lexikon zugrunde la  g » erklären
'’A-Textes Entsprechen unterschied- die Herausgeber gleich einleitend (7) Fgl
ich fallen auch die Kommentarbilöcke Dienste dieser ambitionierten Idee, die
dus, die sich über mehrere Druckseiten einen streckenweise originellen Zugang
hinziehen können. Da auf Fufsnoten zu eben, Werk und irken des eIOT-
verzichtet wurde, sind die Belege ıN den ators ebenso ın Aussicht stellt WIE die
OmmMmentartext als Klammerverweise Bündelung wirkmächtiger Einsichten und
eingefügt. Für die Benutzung des Kom- Ergebnisse der internationalen Luther-
Menfars ist dies keine besonders günstige forschung, bietet das hier anzuzeigende

Nachschlagewerk einen inhaltlich buntenLösung, ist man doch iıimmer wieder gCc
ZWUNSCN, mehrere Zeilen miı1t Belegen ZUuU Reigen Artikeln VOnNn über 170 Spezla-
überspringen, den angefangenen Satz listinnen und Spezialisten vornehmlich

Ende lesen. DDa die Kommentarblö- protestantischen Hintergrunds.
cke zudem keinerlei Absätze aufweisen, Dem umfangreichen Lexikonteil (29-
kann die Lektüre durchaus muühsam 796) sind Zzwel Autorenverzeichnisse
werden. Der Kkommentar ist urchweg eines alphabetisc nach Namen, eines al
kenntnisreich und elehrt; über Einzel- phabetisch nach Kürzeln sortier! (9-1
heiten wird mMan ımmer diskutieren kön- eın Stichwort- und eın Abkürzungsver-
nNen iıne gewisse Hilfestellung für den zeichnis (13-25) SOWI1E eine Auflistung
Benutzer bietet eine el VO Kom- Vvon Kurztiteln häufiger gebrauchter L1-

stammender Überschriften, eratur und Von die Benutzung des Le-
die den Inhalt des kommentierten Ab- xikons graphisch anleitenden ymbolen
schnitts zusamment(fassen. vorangestellt; den Anhang bilden

| O Oommentar ZUXI Adelsschri wird eın chronologisc geordneter Über
sich seinen Platz den Hiltsmitteln 1C ZU en Luthers» eın
zu Lutherstudium bei Fachkollegen (merkwürdig seleKt1ves CGlossar (803{.)
zweifellos erobern. Ob auch Studierende eın (nicht minder seleKT1ves Quellen- und
und ein breiteres uDlıkum, die ebenfalls eın schmaliles Literaturverzeichnis (505
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zur Zielgruppe gehören, zu diesem nicht 
leicht zu benutzenden und erschöpfenden 
Hilfsmittel greifen werden, wird sich zei- 
gen müssen, zumal der Band in der An- 
Schaffung nicht eben erschwinglich ist.

Armin Kohnle

Das Luther-Lexikon, herausgegeben von 
Volker Leppin und Gury Schneider-Lu- 
dorff unter Mitarbeit von Ingo Klitzsch, 
Regensburg: Bückle und Böhm 2014, 
820 S. -  ISBN 978-3-941530-05-8.

 Luther neu entdecken und zugleich zu״
sammeln, was wir über ihn wissen -  
interdisziplinär und international. Das 
war die Idee, die dem Projekt ,Das Lu- 
ther-Lexikon zugrunde lag“, erklären 
die Herausgeber gleich einleitend (7). Im 
Dienste dieser ambitionierten Idee, die 
einen streckenweise originellen Zugang 
zu Leben, Werk und Wirken des Refor- 
mators ebenso in Aussicht stellt wie die 
Bündelung wirkmächtiger Einsichten und 
Ergebnisse der internationalen Luther- 
forschung, bietet das hier anzuzeigende 
Nachschlagewerk einen inhaltlich bunten 
Reigen an Artikeln von über 170 Spezia- 
listinnen und Spezialisten vornehmlich 
protestantischen Hintergrunds.

Dem umfangreichen Lexikonteil (29- 
796) sind zwei Autorenverzeichnisse -  
eines alphabetisch nach Namen, eines al- 
phabetisch nach Kürzeln sortiert (9-12) -, 
ein Stichwort- und ein Abkürzungsver- 
zeichnis (13-25) sowie eine Auflistung 
von Kurztiteln häufiger gebrauchter Li- 
teratur und von die Benutzung des Le- 
xikons graphisch anleitenden Symbolen 
(26 f.) vorangestellt; den Anhang bilden 
ein chronologisch geordneter Über- 
blick zum Leben Luthers (799-801), ein 
(merkwürdig selektives) Glossar (803 f.), 
ein (nicht minder selektives) Quellen- und 
ein schmales Literaturverzeichnis (505 f.),

nicht einigermaßen vertraut ist, stößt in 
der Adelsschrift schnell an Grenzen, die 
nur durch eine kompetente Kommentie- 
rung überwunden werden können.

Eine solche Kommentierung liegt 
nun vor, und zwar in einer bisher nicht 
dagewesenen Tiefe und Ausführlichkeit. 
Der Kommentar ist fortlaufend angelegt. 
Auf einen Textabschnitt der Adelsschrift 
folgen jeweils Kommentarblöcke von un- 
terschiedlicher Länge. Der Text folgt der 
Weimarer Ausgabe, allerdings mit einer 
historisierten Interpunktion (vgl. 46). 
Zur fortlaufenden Lektüre der Adels- 
schrift ist der Kommentar nicht gedacht 
und auch kaum geeignet, da man von 
Textblock zu Textblock jeweils Seiten 
überblättern müsste. Die kommentierten 
Textabschnitte sind von unterschiedli- 
eher Länge und variieren zwischen etwa 
zwei (vgl. 57) und 25 Zeilen (217 f.) des 
WA-Textes. Entsprechend unterschied- 
lieh fallen auch die Kommentarblöcke 
aus, die sich über mehrere Druckseiten 
hinziehen können. Da auf Fußnoten 
verzichtet wurde, sind die Belege in den 
Kommentartext als Klammerverweise 
eingefügt. Für die Benutzung des Kom- 
mentars ist dies keine besonders günstige 
Lösung, ist man doch immer wieder ge- 
zwungen, mehrere Zeilen mit Belegen zu 
überspringen, um den angefangenen Satz 
zu Ende zu lesen. Da die Kommentarblö- 
cke zudem keinerlei Absätze aufweisen, 
kann die Lektüre durchaus mühsam 
werden. Der Kommentar ist durchweg 
kenntnisreich und gelehrt; über Einzel- 
heiten wird man immer diskutieren kön- 
nen. Eine gewisse Hilfestellung für den 
Benutzer bietet eine Reihe vom Kom- 
mentator stammender Überschriften, 
die den Inhalt des kommentierten Ab- 
Schnitts zusammenfassen.

K.s Kommentar zur Adelsschrift wird 
sich seinen Platz unter den Hilfsmitteln 
zum Lutherstudium bei Fachkollegen 
zweifellos erobern. Ob auch Studierende 
und ein breiteres Publikum, die ebenfalls
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ıne gegliederte Aufstellung VvVon Internet- „Lutherausstellungen” 1-4 SOWIE
in rund den Reformator (807 f.) ZUI „Lutherrezeption in Afrik: 440-
SOWIE eın Personenregister 9-8 443) en als auch „Armut” (74—-77),
Insgesamt ist der Lexikonteil somıiıt VOon „Humor” (303f.) und „Sexualität“ 642-
Zugaben gerahmt, die dem Leser die ÖOr1- 645), „Kirchenbau” 46-35 SOWI1e
entierung und die Benutzung erleichtern. „Kirchenrecht” ZULT „Buße“

TELNC 1€ sich der Wert der Rah- _  > „Aristoteles” (73 oder zu

INUNS nicht 11LUT für den wissenschaftli- „Bauernkrieg” 0-10 Die damit AlNlSC-
chen eDrauc des Lexikons noch ste1- deutete grundsätzlich erireulıche thema-
BCIN, WdsSs mıt der folgenden Fragen tische Spannbreite geht TEeUC einher muiıt
illustriert sel, deren Zahl sich sicher noch VON Artikel Artikel wechselnder Qua
erweıtern 1e Warum wurde nicht e1- lıtät des nhalts Ob DU  — eln Leser aufdem
e  = der Zzwel Autorenverzeichnisse eiıne Hintergrund dieser Selbstverständlich-
Übersicht über die Von den einzelnen keit den 2eDrauc| des Lexikons als hilf-
Autoren stammenden Artikel beigefügt? reich oder eher als irritierend empfindet,
Warum sind im Gilossar beispielsweise wird Drımar VOonn den Interessen abhängig
die Lemmata „Bekennende Kirche” und se1ın, die in diesem Nachschlagewerk
„Dispens” aufgeführt, ist aber auf FEin- reifen lassen.
trage wI1ıe „Deutsche Christen und „1Im- SO wird ach einem 1C in
pedimentum/Ehehindernis’ verzichtet die Artikel „Abendmahlsstreit“” (33-36)
worden? Und nach welchen Kriterien „Luthertum” 1-4 oder „Päpste
wurden die 1im Quellenverzeichnis aufge- und Papsttum ZUFC eit der Reformation
listeten Werkausgaben ausgewählt, wenn 8-53 sicher mit einem höheren Girad
War die beiden urzlıc erschienenen Befriedigung 15 der and egen als
Studienausgaben genannt werden, die beispielsweise nach der Lektüre der Bei-
Braunschweiger- und die Insel-Ausgabe trage „Hirsch, Emanuel“ 296 f.) oder
ingegen nıicht? Wilie dem 1m Einzelnen ‚Katholische Lutherforschung” 338-
auch sel, der Benutzungsfreundlichkeit 341) raglic. bleibt auch die thematisch-
hätte die Ergaänzung des Registerteils inha  1C. Legitimierung einzelner
eın Sach- oder Begriffs- und eın (Orts- Lemmata:; das Auftauchen des Tr{ülkels
register sicher gut „Okumene“ —52 bei gleichzeitigem

Doch wenden WIFr unNs dem ern des Verzicht aufeinen Beitrag, der eigens Lu-
Lexikons namlich den rtikeln VON thers Verhältnis Zzu Papsttum eleuch-

wl1ie „Abendmahl” (29-33) bis wl1e tel, wirft gleichermaßen exemplarisch
„Zwingli, Ulr (795{f.) on diese wI1ıe grundsätzlic. die Frage nach dem
beiden den Lexikonteil eröfinenden und jeweiligen Stellenwer der beiden egen-
beschliefßenden Lemmata verwelsen auf stände In Luthers Gesamtwerk auf. Doch
eine Stärke des Nachschlagewerkes: In- unbeschadet olcher Fragwürdigkeiten
1C| reicht die Palette der eiträge VOoN ist gerade das Ausgreifen auf das Feld
biographischen, werk- und rezeptions- der Kultur-, Sozial- und Mentalitäts-
geschichtlichen bis hin sozial-, kultur-, geschichte un: damit der 1C. über

die „klassischen Ihemen der Luther-mentalitäts-, kunst-, rechts-, theologie-,
philosophie- Unı politikgeschichtlichen forschung hinaus DOSIt1V hervorzuheben.
Triikeln. Einleitende oder überblicks- Um dem eser angesichts der arge-

botenen matisch-inhaltlichen 1eartıge Informationen lassen sich also
exemplarisch konkret werden sowohl die interessengesteuerte Urientierung

Luthers „Kindheit und Ju. 345 f.), innerhalb des Lexikonteils erleichtern,
selnen „Vorlesungen‘ —  5 bietet dieser eın me1st geschickt ngeleg-
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 Lutherausstellungen‘ (411-413) sowie״
zur ״Lutherrezeption in Afrika“ (440- 
443) finden als auch zu ״Armut“ (74-77), 
 -Sexualität“ (642״ Humor“ (303 f.) und״
645), zu ״Kirchenbau“ (346-351) sowie 
 “Buße״ Kirchenrecht“ (353-355), zur״
(132-134), zu ״Aristoteles“ (73 f.) oder zum 
 -Bauernkrieg“ (100-104). Die damit ange״
deutete grundsätzlich erfreuliche thema- 
tische Spannbreite geht freilich einher mit 
von Artikel zu Artikel wechselnder Qua- 
lität des Inhalts. Ob nun ein Leser auf dem 
Hintergrund dieser Selbstverständlich- 
keit den Gebrauch des Lexikons als hilf- 
reich oder eher als irritierend empfindet, 
wird primär von den Interessen abhängig 
sein, die ihn zu diesem Nachschlagewerk 
greifen lassen.

So wird man es nach einem Blick in 
die Artikel ״Abendmahlsstreit“ (33-36), 
 Päpste״ Luthertum“ (461-468) oder״
und Papsttum zur Zeit der Reformation“ 
(528-534) sicher mit einem höheren Grad 
an Befriedigung aus der Hand legen als 
beispielsweise nach der Lektüre der Bei- 
träge ״Hirsch, Emanuel“ (296 f.) oder 
 -Katholische Lutherforschung“ (338״
341). Fraglich bleibt auch die thematisch- 
inhaltliche Legitimierung einzelner 
Lemmata; das Auftauchen des Artikels 
 Ökumene“ (520-522) bei gleichzeitigem״
Verzicht auf einen Beitrag, der eigens Lu- 
thers Verhältnis zum Papsttum beleuch- 
tet, wirft gleichermaßen exemplarisch 
wie grundsätzlich die Frage nach dem 
jeweiligen Stellenwert der beiden Gegen- 
stände in Luthers Gesamtwerk auf. Doch 
unbeschadet solcher Fragwürdigkeiten 
ist gerade das Ausgreifen auf das Feld 
der Kultur-, Sozial- und Mentalitäts- 
geschickte und damit der Blick über 
die ״klassischen“ Themen der Luther- 
forschung hinaus positiv hervorzuheben.

Um dem Leser angesichts der darge- 
botenen thematisch-inhaltlichen Vielfalt 
die interessengesteuerte Orientierung 
innerhalb des Lexikonteils zu erleichtern, 
bietet dieser ein meist geschickt angeleg-

eine gegliederte Aufstellung von Internet- 
links rund um den Reformator (807 f.) 
sowie ein Personenregister (809-820). 
Insgesamt ist der Lexikonteil somit von 
Zugaben gerahmt, die dem Leser die Ori- 
entierung und die Benutzung erleichtern.

Freilich ließe sich der Wert der Rah- 
mung nicht nur für den wissenschaftli- 
chen Gebrauch des Lexikons noch stei- 
gern, was mit Hilfe der folgenden Fragen 
illustriert sei, deren Zahl sich sicher noch 
erweitern ließe: Warum wurde nicht ei- 
nem der zwei Autorenverzeichnisse eine 
Übersicht über die von den einzelnen 
Autoren stammenden Artikel beigefügt? 
Warum sind im Glossar beispielsweise 
die Lemmata ״Bekennende Kirche“ und 
 -Dispens“ aufgeführt, ist aber auf Ein״
träge wie ״Deutsche Christen“ und ״Im- 
pedimentum/Ehehindernis“ verzichtet 
worden? Und nach welchen Kriterien 
wurden die im Quellenverzeichnis aufge- 
listeten Werkausgaben ausgewählt, wenn 
zwar die beiden kürzlich erschienenen 
Studienausgaben genannt werden, die 
Braunschweiger- und die Insel-Ausgabe 
hingegen nicht? Wie dem im Einzelnen 
auch sei, der Benutzungsfreundlichkeit 
hätte die Ergänzung des Registerteils um 
ein Sach- oder Begriffs- und ein Orts- 
register sicher gut getan.

Doch wenden wir uns dem Kern des 
Lexikons zu, nämlich den Artikeln von 
A wie ״Abendmahl“ (29-33) bis Z wie 
 Zwingli, Ulrich“ (795 f.). Schon diese״
beiden den Lexikonteil eröffnenden und 
beschließenden Lemmata verweisen auf 
eine Stärke des Nachschlagewerkes: In- 
haltlich reicht die Palette der Beiträge von 
biographischen, werk- und rezeptions- 
geschichtlichen bis hin zu sozial-, kultur-, 
mentalitäts-, kunst-, rechts-, theologie-, 
philosophie- und politikgeschichtlichen 
Artikeln. Einleitende oder Überblicks- 
artige Informationen lassen sich also -  um 
exemplarisch konkret zu werden -  sowohl 
zu Luthers ״Kindheit und Jugend“ (345 f.), 
zu seinen ״Vorlesungen“ (728-734), zu
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tes und entsprechend hilfreiches Ver- und Zeitabschnitte Von den nfängen
welssystem, das allerdings leider nicht der Reformation bis ZuU Beginn des
immer konsequent ausgeführt wurde. Konfessionellen Zeitalters in der zweiıiten
So verzeichnet zZu eispie. der Artikel des Jahrhunderts in den 1C
„Ehe/Fa  ilie  i (181.) weder einen Ver- kommen. Durch den Perspektivenwech-
wels dem bereits genannten Beitrag sel werden immer wieder NeUE Aspekte
„Sexualität” och den 1M Kontext Von beleuchtet, die sich gegenseltig erganzen.
Luthers Eheverständnis ebenfalls auf- So werden die vielfältigen Verknüpfun-
schlussreichen Tiikelin „Zölibat” 785 gCH der Reformationsgeschichte wI1Ie auch
„Mann und Frau“ (470f.) oder „Leib/ persönlichen Verbindungen der eIOr-
leisch und Seele/Geist  ‚66 8-38 matoren und Reformatorinnen eutlich,

Und bleibt abschließen festzuhal- zugleic. Ial aber auch eine gEeWISSE
ten Das für einen breiten Leserkreis „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen‘
elegte Luther-Lexikon kann VOT em Tage, die AauUus unterschiedlichen kul
1n der Einstiegsphase der Beschäftigung turellen und religionspolitischen Gege-

benheiten resultierte.mıiıt dem wirkmächtigen Reformator ein
hilfreicher Wegbegleiter selnN; auch und Geographisc erstrecken sich die
VOT em in Kombination mıit Jungerer einzelnen eiträge über gallz Europa,
Handbuchliteratur lässt sich eın alHer- Von Spanien (Casiodoro de Reina, Juan
me1ls verlässlicher erstier Zugang einem de Valdes) über die Niederlande (Guy
breiten thematischen Spektrum rund de Bres, Petrus Dathenus, Menno Si-
eDen, Werk, eit und Rezeption Luthers moONns), England Robert Barnes, William
chaffen Insofern stellt „Voraben yndale und Schottland NnNOX),
des Reformationsjubiliäums 27017° (7) eine Skandinavien i1chae Agricola, er
Brücke zwischen dem Reformator und Palladius, aus etri), Litauen (An
der breiten, nicht gleich Anfang mıiıt dreas Volanus), olen (Johannes Las-
gewichtiger theologischer Fachliteratur CO), Siebenbürgen (Johannes Onterus,
zZu beschwerenden Leserschaft dar, die Valentin Wagner), Slowenien (Primus

in erster Linıe gerichtet ist. Truber), strien (Matthias Flacius 11-
lyricus), talien (Bernardino Ochino,

Christian Volkmar W ıtt Lelio und Fausto SOZZINI, Pietro Paolo
Verger10 der Jüngere und die chweiz
'Iheodor Beza, Heinrich Bullinger, Jo
hannes Calvin, Johannes Oekolampad,

Das Reformatorenlexikon, hg. VOI rene uldryc ‚wingli bis ach Deutschlan:
Dingel und Volker Leppin, Darmsestadt: (Nikolaus VOIn Amsdorf, Andreae,
Lambert Schneider/Wissenschaftliche Andreas Bodenstein VOIl Karlstadt, JO-
Buchgesellschaft 2014, 3()4 SBN hannes Brenz, Martın ucCcer, Johannes
978-3-650-40009-3 Bugenhagen, Martin Chemnitz, Argula

VOoONn Grumbach, Balthasar Hubmaier,
{ie vorliegende Publikation ist viel mehr Martın Luther, Philipp Melanchthon,
als UT eın nützliches Nachlagewerk, Ihomas üntzer, Andreas Osiander der
denn das Buch regt ZUTF fortlaufenden Altere, Katharina Schütz Zell, Kaspar
Lektüre und spannt €e1 einen eben- Schwenckfe: Von Ossig) So werden

weıiten WIE facettenreichen Bogen der ZU einen die internationalen Dimen-
Reformationsgeschichte. DIe lexikalische Sionen der Reformationsgeschichte und

ZUuU anderen deren nationale SOW1le -Anordnung der Artikel afur, dass
HalıZ unterschiedliche Handlungsräume ionale Besonderheiten und nicht
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und Zeitabschnitte von den Anfängen 
der Reformation bis zum Beginn des 
Konfessionellen Zeitalters in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts in den Blick 
kommen. Durch den Perspektivenwech- 
sei werden immer wieder neue Aspekte 
beleuchtet, die sich gegenseitig ergänzen. 
So werden die vielfältigen Verknüpfun- 
gen der Reformationsgeschichte wie auch 
persönlichen Verbindungen der Refor- 
matoren und Reformatorinnen deutlich, 
zugleich tritt aber auch eine gewisse 
 ‘Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen״
zu Tage, die aus unterschiedlichen kul- 
turellen und religionspolitischen Gege- 
benheiten resultierte.

Geographisch erstrecken sich die 
einzelnen Beiträge über ganz Europa, 
von Spanien (Casiodoro de Reina, Juan 
de Valdés) über die Niederlande (Guy 
de Brès, Petrus Dathenus, Menno Si- 
mons), England (Robert Barnes, William 
Tyndale) und Schottland (John Knox), 
Skandinavien (Michael Agrícola, Peder 
Palladius, Olaus Petri), Litauen (An- 
dreas Volanus), Polen (Johannes à Las- 
co), Siebenbürgen (Johannes Honterus, 
Valentin Wagner), Slowenien (Primus 
Trüber), Istrien (Matthias Flacius 11־ 
lyricus), Italien (Bernardino Ochino, 
Lelio und Fausto Sozzini, Pietro Paolo 
Vergerio der Jüngere) und die Schweiz 
(Theodor Beza, Heinrich Bullinger, Jo- 
hannes Calvin, Johannes Oekolampad, 
Huldrych Zwingli) bis nach Deutschland 
(Nikolaus von Amsdorf, Jakob Andreae, 
Andreas Bodenstein von Karlstadt, Jo- 
hannes Brenz, Martin Bucer, Johannes 
Bugenhagen, Martin Chemnitz, Argula 
von Grumbach, Balthasar Hubmaier, 
Martin Luther, Philipp Melanchthon, 
Thomas Müntzer, Andreas Osiander der 
Ältere, Katharina Schütz Zell, Kaspar 
Schwenckfeld von Ossig). So werden 
zum einen die internationalen Dirnen- 
sionen der Reformationsgeschichte und 
zum anderen deren nationale sowie re- 
gionale Besonderheiten und nicht zu­

tes und entsprechend hilfreiches Ver- 
weissystem, das allerdings leider nicht 
immer konsequent ausgeführt wurde. 
So verzeichnet zum Beispiel der Artikel 
 -Ehe/Familie“ (181 f.) weder einen Ver״
weis zu dem bereits genannten Beitrag 
 Sexualität“ noch zu den im Kontext von״
Luthers Eheverständnis ebenfalls auf- 
schlussreichen Artikeln ״Zölibat“ (785 f.), 
 /Leib״ Mann und Frau“ (470 f.) oder״
Fleisch und Seele/Geist“ (378-381).

Und so bleibt abschließend festzuhal- 
ten: Das für einen breiten Leserkreis an- 
gelegte Luther-Lexikon kann vor allem 
in der Einstiegsphase der Beschäftigung 
mit dem wirkmächtigen Reformator ein 
hilfreicher Wegbegleiter sein; auch und 
vor allem in Kombination mit jüngerer 
Handbuchliteratur lässt sich ein aller- 
meist verlässlicher erster Zugang zu einem 
breiten thematischen Spektrum rund um 
Leben, Werk, Zeit und Rezeption Luthers 
schaffen. Insofern stellt es am ״Vorabend 
des Reformationsjubiläums 2017“ (7) eine 
Brücke zwischen dem Reformator und 
der breiten, nicht gleich zu Anfang mit 
gewichtiger theologischer Fachliteratur 
zu beschwerenden Leserschaft dar, an die 
es in erster Linie gerichtet ist.

Christian Volkmar Witt

Das Reformatorenlexikon, hg. von Irene 
Dingel und Volker Leppin, Darmstadt: 
Lambert Schneider/Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2014, 304 S. -  ISBN 
978-3-650-40009-3.

Die vorliegende Publikation ist viel mehr 
als nur ein nützliches Nachlagewerk, 
denn das Buch regt zur fortlaufenden 
Lektüre an und spannt dabei einen eben- 
so weiten wie facettenreichen Bogen der 
Reformationsgeschichte. Die lexikalische 
Anordnung der Artikel sorgt dafür, dass 
ganz unterschiedliche Handlungsräume
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letzt auch die theologischen Spezi  a auch In einem weiıteren relIs der nteres-
VOT ugen eführt. Trotz der Fokussie- Jerten Öffentlichkeit Beachtung
rung auf die einzelnen Persönlichkeiten
kommt der jeweilige gesellschafts- und Michael asse
kulturgeschichtliche Kontext nicht
kurz und werden Informationen über
Länder und Kegionen vermittelt, die aus
einem sehr verengten Blickwinke) he- Deutscher Humanısmus -
Faus als „Randgebiete” der Reformation Verfasserlexikon, hg von Franz OSse:
angesehen werden könnten, aber hier Worstbrock, Band 2, Lieferung 3, Berlin/
ın ihrer Bedeutung für die Reformation New York de Gruyter 2012, 641-960

SBN 078-3.11-0280272-7insgesamt wahrgenommen werden. Auf
diese Weise wird die Einheit und 1e€.
Furopas in eiıner reformationsgeschicht- Das große Werk (vgl. zuletzt meıine Be-
lichen Perspektive ZUuUr Geltung gebracht. sprechung 1n Luther 83 2012]1, 63{.) geht
Darüber hinaus wird einigen Bio- seinem Ende bis Johann
graphien aufgezeigt, WIeE eine oftmals CTr- tamler ist der Neue aSzıke elangt, 1n

für den Einzelnen durchaus den insgesamt Autoren aufgenommen
leidvolle Emigration ın geographischer sind. Beatus Rhenanus ist unangefochten
Hinsicht eine Erweiterung und 1n theo- der bedeutendste und miıt Recht AUS-

logischer Hinsicht ıne Bereicherung der führlichsten behandelte Autor, 1m Umfang
Reformation bedeutete. der Darstellung efolgt VoN Christoph

Die einzelnen Beiträge gliedern sich cheur/ l und artmann chedel, der UTrC|
iın der ege in drei Abschnitte, insofern Weltchronik, deren Exemplare und
zunächst die Lebensgeschichte in ihrem Holzschnitte auf Auktionen regelmäßig
historischen Kontext entfaltet wird, hohe Preise erzielen, einem größeren Kreis

VOoON Bücherftfreunde ekannt ist,dann eın Überblick über die wichtigsten
er' olg und SCHU11e1$11Cc die WiIr- Von den Regionen sind der rheinische
kungsgeschichte aufgezeigt wird. eweils Humanısmus Uurc acobus iberti und

Petrus OTrD1110 vertreten, der elsässi-Ende eines Beıitrages sich noch
eiıne Bibliographie der er‘ und der sche neben Rhenanus Urc Matthias
wichtigsten Fachliteratur, wodurch SC Rıngmann, Johannes Sapidus und
rade auch 1m 1C auf bislang weniger Spiegel, der Wiener Celtis-Kreis Urc
bekannte Persönlichkeiten Anregungen Stephanus Rosinus und Marcus Rustini-
und Hilfestellungen für die Weiterarbeit MICUS (Bauernfeind) und ürnberg

ben chedel und cheurl/ UrcCc Johannesegeben werden. Fın (Irts- und Personen-
register SCNHNU1€e' den SaAaNZCN Band aD und Komming. euflic. erkennbar wird aber
ermöglicht CS, Querverbindungen noch auch aus diesem aszıke die Bedeutung
BENAUCT Nnachzugehen. DIie Beitrage sind der Universität Wittenberg in den erstien
VOIN namhaften Autorinnen und Autoren beiden Jahrzehnten ihres Restehens.
verfasst und nicht NUuUrTr ın ihrem refor- Johannes Rhagius (1457-1520) Wäalr In

den entscheidenden Jahren, seıit 1517, Pro-mationsgeschichtlichen Gehalt, sondern
auch ihrem sprachlichen Stil urchweg fessor für Naturphilosophie in Wiıtten-
sehr lesenswert. 1)as Gesamtkonzept w1e berg, eın anerkannter Gelehrter seiner

eıt Beatus Rhenanus (1485-1547), derauch dessen Umsetzung verdienen große
Anerkennung und dem Band ıst WUun- große Humanılist UL5 Schlettstadt, dessen
schen, dass nicht NUur Universitäten, Bibliothek dort erhalten ıst, erhält ıne
in chulen und Gemeinden, sondern umfassende Würdigung Urc! Ulrich
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auch in einem weiteren Kreis der ínteres- 
sierten Öffentlichkeit Beachtung findet.

Michael Basse

Deutscher Humanismus 1480-1520. 
Verfasserlexikon, hg. von Franz Josef 
Worstbrock, Band 2, Lieferung 3, Berlin/ 
New York: de Gruyter 2012, S. 641-960 -  
ISBN 978-3־l l 7 ־028022־ .

Das große Werk (vgl. zuletzt meine Be- 
sprechung in Luther 83 [2012], 63 f.) geht 
seinem Ende entgegen -  bis zu Johann 
Stamler ist der neue Faszikel gelangt, in 
den insgesamt 24 Autoren aufgenommen 
sind. Beatus Rhenanus ist unangefochten 
der bedeutendste und mit Recht am aus- 
führlichsten behandelte Autor, im Umfang 
der Darstellung gefolgt von Christoph 
Scheurl und Hartmann Schedel, der durch 
seine Weltchronik, deren Exemplare und 
Holzschnitte auf Auktionen regelmäßig 
hohe Preise erzielen, einem größeren Kreis 
von Bücherfreunden bekannt ist.

Von den Regionen sind der rheinische 
Humanismus durch Jacobus Siberti und 
Petrus Sorbillo vertreten, der elsässi- 
sehe neben Rhenanus durch Matthias 
Ringmann, Johannes Sapidus und Jakob 
Spiegel, der Wiener Celtis-Kreis durch 
Stephanus Rosinus und Marcus Rustini- 
micus (Bauernfeind) und Nürnberg ne- 
ben Schedel und Scheurl durch Johannes 
Romming. Deutlich erkennbar wird aber 
auch aus diesem Faszikel die Bedeutung 
der Universität Wittenberg in den ersten 
beiden Jahrzehnten ihres Bestehens.

Johannes Rhagius (1457-1520) war in 
den entscheidenden Jahren, seit 1517, Pro- 
fessor für Naturphilosophie in Witten- 
berg, ein anerkannter Gelehrter seiner 
Zeit. Beatus Rhenanus (1485-1547), der 
große Humanist aus Schlettstadt, dessen 
Bibliothek dort erhalten ist, erhält eine 
umfassende Würdigung durch Ulrich

letzt auch die theologischen Spezifika 
vor Augen geführt. Trotz der Fokussie- 
rung auf die einzelnen Persönlichkeiten 
kommt der jeweilige gesellschafts- und 
kulturgeschichtliche Kontext nicht zu 
kurz und werden so Informationen über 
Länder und Regionen vermittelt, die aus 
einem sehr verengten Blickwinkel he- 
raus als ״Randgebiete“ der Reformation 
angesehen werden könnten, aber hier 
in ihrer Bedeutung für die Reformation 
insgesamt wahrgenommen werden. Auf 
diese Weise wird die Einheit und Vielfalt 
Europas in einer reformationsgeschicht- 
liehen Perspektive zur Geltung gebracht. 
Darüber hinaus wird an einigen Bio- 
graphien aufgezeigt, wie eine oftmals er- 
zwungene -  für den Einzelnen durchaus 
leidvolle -  Emigration in geographischer 
Hinsicht eine Erweiterung und in theo- 
logischer Hinsicht eine Bereicherung der 
Reformation bedeutete.

Die einzelnen Beiträge gliedern sich 
in der Regel in drei Abschnitte, insofern 
zunächst die Lebensgeschichte in ihrem 
historischen Kontext entfaltet wird, 
dann ein Überblick über die wichtigsten 
Werke folgt und schließlich die Wir- 
kungsgeschichte aufgezeigt wird. Jeweils 
am Ende eines Beitrages findet sich noch 
eine Bibliographie der Werke und der 
wichtigsten Fachliteratur, wodurch ge- 
rade auch im Blick auf bislang weniger 
bekannte Persönlichkeiten Anregungen 
und Hilfestellungen für die Weiterarbeit 
gegeben werden. Ein Orts- und Personen- 
register schließt den ganzen Band ab und 
ermöglicht es, Querverbindungen noch 
genauer nachzugehen. Die Beiträge sind 
von namhaften Autorinnen und Autoren 
verfasst und nicht nur in ihrem refor- 
mationsgeschichtlichen Gehalt, sondern 
auch ihrem sprachlichen Stil durchweg 
sehr lesenswert. Das Gesamtkonzept wie 
auch dessen Umsetzung verdienen große 
Anerkennung und dem Band ist zu wün- 
sehen, dass er nicht nur an Universitäten, 
in Schulen und Gemeinden, sondern
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Muhlack —7 Die ıta ist hinrei- die Wittenberger Universitäats-, aber auch
en: anschaulich: seine Bibliothek wird für die Reformationsgeschichte als
als die „Werkstatt” gewürdigt, die s]e bietet dieser Artikel zahlreiche Hinweise

auf nicht oder unzureichend veröftlent-dem humanistischen gelehrten Leser WAälILl.
Als Herausgeber zeitgenössischer Auto- ichtes Material.
E, insbesondere derer des Lkrasmus, Von eorg ibutus nach
aber auch antiker und mittelalterlicher gibt es eın Lob aufWittenberg, dazu einen
Schriftsteller, sucht Rhenanus seinesglei- Panegyricus auf den füngährigen Johann
chen. Mit den Wittenberger Reformatoren Friedrich von achsen und eine Hommage
stand er 1mM Briefwechsel: 1n den konfes- auf i1ucas Cranach {JDer Pforzheimer
sionellen Auseinandersetzungen suchte 8 Lateinschulmeister eorg Simler —_
sSe1Ne Unabhängigkeit wahren, „seıne interessiler ın reformations-
tellung zwischen den Konfessionen“ geschichtlichem Kontext als Lehrer Me-

behielt bis ZU] Tode bei lanchthons. Wilie andere „Schulmänner”
Paulus Ricius ges hätte 1518 Lirat als Herausgeber remder Texte her-

Hebräischlehrer ın Wittenberg werden VOTL,; aber auch urc! eıgene ommentare.
sollen, lehnte die Stelle indes ab Zu Für Melanchthons Werdegang gleichfalls
den frühen Lutheranhängern gehört Jo- vVomnl Bedeutung war der Heidelberger Hu-
hannes Sapidus AUS Schlettstadt manıst Pallas Spangel ges dessen

der aufgrun seliner OUOption für die Latein Melanc!  on noch IN der Erinne-
Reformation seine Stelle als Lehrer ın rung 1539 über das seiner ollegen tellte
se1iner Heimatstadt verlor un se1ıt 1526 MBW 2169 3‚ 673)
in Straßburg wirkte. Richardus TU 11US Der Herausgeber Franz 0SEe; Orst-
(um 1480 nach verfasste 1507 €e1- TOC: hat wiederum einen großen Teil

der Autoren selbst bearbeitet; für tlichePanegyricus auf Kurfürst Friedrich
den Weisen und 1514 einen olchen auf Artikel konnten zudem weıtere AUS-
rec vVOonNn Brandenburg und stand gewlesene Fachleute werden,
auch mıiıt cheur! in Kontakt. Frühe WIıt- und das hat der Fertigstellung ftenbar
tenberger Drucke enthalten tliche seiner gut DIie Hoffnung auf die Voll-
kleinen Dichtungen. Hartmann chedel endung des Werks ist damit jedenfalls
(1440-1514) wird 1n einem Artikel VO!] gestliegen. Und wenn eorg palatin ın
Herausgeber und Beatrice Hernad als den Nachträgen behandelt werden wird,
„Sammler mıt enzyklopädischem Ho- freuen sich nicht LIUT die Lutherforscher
rızont für die Welt gelehrten issens“ und Reformationshistoriker. och eInN-

und Kompilator gewürdigt, dessen mal feliciter finiatur.
Bibliothekskataloge eın umfassendes hu-
manistisches Spektrum selner (nur teil- Johannes Schilling
welse erhaltenen) Bibliothek bezeugen.

Miıt Christoph cheurl l (1481-1542), der
VOoO  - Franz UC: ausführlich dargestellt

Reformatio INn Uummı1s. Luther unıwird» kommt I1a INnNs Zen-
Irum der frühen Wittenberger Universi- die Reformation auf Muüunzen und Me-
tat Nachdem ChNheuris ater bereits 1505 daillen, hg. Von Elisabeth Doerk, Re-
mıiıt Friedrich dem Weisen ıne Professur gensburg: chnell Steiner 2014, 256
für seinen Sohn ausgehandelt hatte, be- SBN G0/8-3-7/954-2900-3
Han der ın Bologna Doktor 1ur1ıs
utrıusque promovilerte Sohn 1507 mit Pünktlich ZUu Ihemenjahr „Reforma-
seinen Vorlesungen ın Wittenberg. Fur tıon und Politik“ legt die artburg-
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die Wittenberger Universitäts-, aber auch 
für die Reformationsgeschichte als ganze 
bietet dieser Artikel zahlreiche Hinweise 
auf nicht oder unzureichend veröffent- 
lichtes Material.

Von Georg Sibutus (1475/80 -  nach 1528) 
gibt es ein Lob auf Wittenberg, dazu einen 
Panegyricus auf den fünfjährigen Johann 
Friedrich von Sachsen und eine Hommage 
auf Lucas Cranach d. Ä. Der Pforzheimer 
Lateinschulmeister Georg Simler (1474- 
1535/36) interessiert in reformations- 
geschichtlichem Kontext als Lehrer Me- 
lanchthons. Wie andere ״Schulmänner“ 
trat er als Herausgeber fremder Texte her- 
vor, aber auch durch eigene Kommentare. 
Für Melanchthons Werdegang gleichfalls 
von Bedeutung war der Heidelberger Hu- 
manist Pallas Spangel (gest. 1512), dessen 
Latein Melanchthon noch in der Erinne- 
rung 1539 über das seiner Kollegen stellte 
(MBW 2169 = CR 3,673).

Der Herausgeber Franz Josef Worst- 
brock hat wiederum einen großen Teil 
der Autoren selbst bearbeitet; für etliche 
Artikel konnten zudem weitere aus- 
gewiesene Fachleute gewonnen werden, 
und das hat der Fertigstellung offenbar 
gut getan. Die Hoffnung auf die Voll- 
endung des Werks ist damit jedenfalls 
gestiegen. Und wenn Georg Spalatin in 
den Nachträgen behandelt werden wird, 
freuen sich nicht nur die Lutherforscher 
und Reformationshistoriker. Noch ein- 
mal: feliciter finiatur.

Johannes Schilling

Reformatio in Nummis. Luther und 
die Reformation auf Münzen und Me- 
daillen, hg. von Elisabeth Doerk, Re- 
gensburg: Schnell & Steiner 2014, 256 S. 
-  ISBN 978-3-7954-2900-3.

Pünktlich zum Themenjahr ״Reforma- 
tion und Politik“ legt die Wartburg-

Muhlack (656-710). Die Vita ist hinrei- 
chend anschaulich; seine Bibliothek wird 
als die ״Werkstatt“ (662) gewürdigt, die sie 
dem humanistischen gelehrten Leser war. 
Als Herausgeber zeitgenössischer Auto- 
ren, insbesondere der Werke des Erasmus, 
aber auch antiker und mittelalterlicher 
Schriftsteller, sucht Rhenanus seinesglei- 
chen. Mit den Wittenberger Reformatoren 
stand er im Briefwechsel; in den konfes- 
sionellen Auseinandersetzungen suchte er 
seine Unabhängigkeit zu wahren, ״seine 
Stellung zwischen den Konfessionen“ 
(661) behielt er bis zum Tode bei.

Paulus Ricius (gest. 1541) hätte 1518 
Hebräischlehrer in Wittenberg werden 
sollen, lehnte die Stelle indes ab. Zu 
den frühen Lutheranhängern gehört Jo- 
hannes Sapidus aus Schlettstadt (1490- 
1561), der aufgrund seiner Option für die 
Reformation seine Stelle als Lehrer in 
seiner Heimatstadt verlor und seit 1526 
in Straßburg wirkte. Richardus Sbrulius 
(um 1480 -  nach 1525) verfasste 1507 ei- 
nen Panegyricus auf Kurfürst Friedrich 
den Weisen und 1514 einen solchen auf 
Albrecht von Brandenburg und stand 
auch mit Scheurl in Kontakt. Frühe Wit- 
tenberger Drucke enthalten etliche seiner 
kleinen Dichtungen. Hartmann Schedel 
(1440-1514) wird in einem Artikel vom 
Herausgeber und Béatrice Hernad als 
 -Sammler mit enzyklopädischem Ho״
rizont für die Welt gelehrten Wissens“ 
(835) und Kompilator gewürdigt, dessen 
Bibliothekskataloge ein umfassendes hu- 
manistisches Spektrum seiner (nur teil- 
weise erhaltenen) Bibliothek bezeugen.

Mit Christoph Scheurl (1481-1542), der 
von Franz Fuchs ausführlich dargestellt 
wird (840-877), kommt man ins Zen- 
trum der frühen Wittenberger Universi- 
tät. Nachdem Scheurls Vater bereits 1505 
mit Friedrich dem Weisen eine Professur 
für seinen Sohn ausgehandelt hatte, be- 
gann der in Bologna zum Doktor iuris 
utriusque promovierte Sohn 1507 mit 
seinen Vorlesungen in Wittenberg. Für



Bücherschau

tiftung einen weiıteren Katalog einer aufdie ufhebung des Edikts von antes
Sonderausstellung VoOon Reformations- 685 Das nächste Kapitel allerdings the-
munzen und Medaillen VOTI, nachdem S1C matiısıiert explizit „Verfolgung und Ver-
sich 1mM vorigen ahr miıt den hauseigenen treibung Von Protestanten“: Neben den
Historiengemälden efasst hatte (vgl die tücken aAUu$Ss ünster 1534 der Begriff
Rezension 1n Luther 2729 Der „Wiedertäufer“ sollte In wissenschafft-
Anlass verschafft die Gelegenheit, sich lichen Publikationen nicht mehr Ver-
intensiver mıiıt der eigenen ammlung wendung en geht noch einmal
befassen, die inzwischen rund 80OO Ob- die Hugenotten, die Salzburger Emi-
Je.  e umfasst. Gezeigt werden allerdings granten von 731/32 und um die Gnaden-

kirchen ıIn Schlesienin der weıt überwiegenden enrne:
Stücke eines namentlich nicht BCHANN- Mit jekten ausführlichsten
ten Privatsammlers, wobei I1}all sich der werden die „Jahresfeiern der Reforma-
Kooperation mıiıt einem auf das Ihema tionsjubiläen geschildert. D)as ist ın
spezlalisierten Handelshaus mıiıt S1tz in der aCcC gut begründen und bringt
Osnabrück und ONSLanz bediente. DiI1ie manch weniger bekanntes uC. Abge-
Herausgeberin des Kataloges, SOWIE wel rundet wird der Katalog Urc einen
Beiträger VOoOnn Aufsätzen sind Mitarbeiter Abschnitt „Moderne Medaillenkunst”,  &.
der Fırma, wI1e ein 1C in das ODIiiche die in der ausführlichen Darstellung der
Autorenverzeichnis belegt. Entstehung der Martin-Luther-Medaille

Gezeigt und in elise abgebildet der FEKD bis in die unmittelbare egen-
werden insgesamt 113 Stücke, wobei Nnur wart
fünf der Wartburgsammlung und eben- Wie in vielen Ausstellungskatalogen

viele AUuUs$ der Stiftung Luthergedenk- sind die vorangestellten Aufsätze von
tatten ın Sachsen-Anhalt tammen Der höchst unterschiedlichem Wert on
est verteilt sich auf fünf thematische u Raumgründen können nicht alle
Schwerpunkte, Wa die Übersichtlich- genannt werden. Sina estpha efasst
keit des Kataloges bedeutend erhöht Das sich kenntnisreich und erhellend muit den
erste Kapitel „Das Reformationszeitalter“ protestantischen evisen auf Münzen
umfasst Medaillen VOonNn 1521 bis in das und kann bei einigen tücken die 1mM
21 Jahrhundert in chronologischer Ord- Katalog vermi1issten deutschen Überset-
NUuNng., Die Beschreibung entspricht den zungen jefern (40-47) Ebenso gewinn-
gültigen Standards der Numismatik. reich liest sich der Aufsatz Von Gerd
Allerdings werden die lateinischen Tex- e  efs über Münzen und Medaillen

auf die Reformation 1517 bis 1617 (48-67)te ohne uflösung der Ligaturen und
Übersetzungen eboten. Das ur die Das Vergnügen ist allerdings dadurch
Benutzbarkeit erheblich einschränken. getrübt, dass auf 61 rechts unfen of-
Ein zweiter Teil steht unier dem Titel fensichtlich eın alsches Bild verwendet
„Vorläufer, Förderer und Gegner der wurde. Sebastian Steinbach schlielslic
Reformation“ und nthält Medaillen auf stellt als Spezialgebiet 1e sogenannten
Jan Hus, Darstellungen der insbesondere Pfaffenfeindtaler des Herzogs Christian
sächsischen Reformationsfürsten und VOoOIMn Braunschweig VOonNn 1622 VOoOI (68-77)
auch zwel römische Munzen AUS der eit Gewohnt solide bespricht Stefan eın
LeOos mıt dem Münzzeichen des Bank- Medaillen auf andere Reformatoren,
hauses Fugger DIie Zuordnung der wobei CI dem wenig überraschenden
Stücke ist 1mM Einzelfall diskussionswür- rgebnis kommt, dass dies eher eın
dig SO sich hier un{ier dem Ihema Randthema bildet 79-104) Ulf Drager
satirische Darstellungen ıne edaiılle präasentiert eiıne Auswahl moderner und
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auf die Aufhebung des Edikts von Nantes 
1685. Das nächste Kapitel allerdings the- 
matisiert explizit ״Verfolgung und Ver- 
treibung von Protestanten“: Neben den 
Stücken aus Münster 1534 -  der Begriff 
 -Wiedertäufer“ sollte in Wissenschaft״
liehen Publikationen nicht mehr Ver- 
wendung finden -  geht es noch einmal 
um die Hugenotten, die Salzburger Emi- 
granten von 1731/32 und um die Gnaden- 
kirchen in Schlesien.

Mit 52 Objekten am ausführlichsten 
werden die ״Jahresfeiern der Reforma- 
tionsjubiläen“ geschildert. Das ist in 
der Sache gut zu begründen und bringt 
manch weniger bekanntes Stück. Abge- 
rundet wird der Katalog durch einen 
Abschnitt ״Moderne Medaillenkunst“, 
die in der ausführlichen Darstellung der 
Entstehung der Martin-Luther-Medaille 
der EKD bis in die unmittelbare Gegen- 
wart führt.

Wie in vielen Ausstellungskatalogen 
sind die vorangestellten Aufsätze von 
höchst unterschiedlichem Wert. Schon 
aus Raumgründen können nicht alle 
genannt werden. Sina Westphal befasst 
sich kenntnisreich und erhellend mit den 
protestantischen Devisen auf Münzen 
und kann bei einigen Stücken die im 
Katalog vermissten deutschen Überset- 
zungen liefern (40-47). Ebenso gewinn- 
reich liest sich der Aufsatz von Gerd 
Dethlefs über Münzen und Medaillen 
auf die Reformation 1517 bis 1617 (48-67). 
Das Vergnügen ist allerdings dadurch 
getrübt, dass auf S. 61 rechts unten of- 
fensichtlich ein falsches Bild verwendet 
wurde. Sebastian Steinbach schließlich 
stellt als Spezialgebiet die sogenannten 
Pfaffenfeindtaler des Herzogs Christian 
von Braunschweig von 1622 vor (68-77). 
Gewohnt solide bespricht Stefan Rhein 
Medaillen auf andere Reformatoren, 
wobei er zu dem wenig überraschenden 
Ergebnis kommt, dass dies eher ein 
Randthema bildet (79-104). Ulf Dräger 
präsentiert eine Auswahl moderner und

Stiftung einen weiteren Katalog zu einer 
Sonderausstellung von Reformations- 
münzen und Medaillen vor, nachdem sie 
sich im vorigen Jahr mit den hauseigenen 
Historiengemälden befasst hatte (vgl. die 
Rezension in Luther 85 [2014], 229 f.). Der 
Anlass verschafft die Gelegenheit, sich 
intensiver mit der eigenen Sammlung zu 
befassen, die inzwischen rund 800 Ob- 
jekte umfasst. Gezeigt werden allerdings 
in der weit überwiegenden Mehrheit 
Stücke eines namentlich nicht genann- 
ten Privatsammlers, wobei man sich der 
Kooperation mit einem auf das Thema 
spezialisierten Handelshaus mit Sitz in 
Osnabrück und Konstanz bediente. Die 
Herausgeberin des Kataloges, sowie zwei 
Beiträger von Aufsätzen sind Mitarbeiter 
der Firma, wie ein Blick in das löbliche 
Autorenverzeichnis belegt.

Gezeigt und in guter Weise abgebildet 
werden insgesamt 113 Stücke, wobei nur 
fünf der Wartburgsammlung und eben- 
so viele aus der Stiftung Luthergedenk- 
Stätten in Sachsen-Anhalt stammen. Der 
Rest verteilt sich auf fünf thematische 
Schwerpunkte, was die Übersichtlich- 
keit des Kataloges bedeutend erhöht. Das 
erste Kapitel ״Das Reformationszeitalter“ 
umfasst 17 Medaillen von 1521 bis in das 
21. Jahrhundert in chronologischer Ord- 
nung. Die Beschreibung entspricht den 
gültigen Standards der Numismatik. 
Allerdings werden die lateinischen Tex- 
te ohne Auflösung der Ligaturen und 
Übersetzungen geboten. Das dürfte die 
Benutzbarkeit erheblich einschränken. 
Ein zweiter Teil steht unter dem Titel 
 Vorläufer, Förderer und Gegner der״
Reformation“ und enthält Medaillen auf 
Jan Hus, Darstellungen der insbesondere 
sächsischen Reformationsfürsten und 
auch zwei römische Münzen aus der Zeit 
Leos X. mit dem Münzzeichen des Bank- 
hauses Fugger (162). Die Zuordnung der 
Stücke ist im Einzelfall diskussionswür- 
dig. So findet sich hier unter dem Thema 
satirische Darstellungen eine Medaille



Bücherschau

zeitgenössischer Medaillen zZu TIhema, versucht, Luthers „Turmerlebnis” Oka-
Von denen einige originelle und weiter- lisieren, außerdem die Frage beantwortet,

ob der Reformator eın Trunkenbold undunrende Ansichten bieten 0-13 Am
chluss gibt Hilmar chwarz AÄus- Zechpreller BCWESCH se1l SOWIE der Histori-
un der bislang nicht vollständig ZiEA! VoOonNn Luthereichen, -buchen und —_lin-
publizierten numismatischen ammlung den nachgegangen. Dass den Rahmen
der artburg— seliner Untersuchungen keinesfalls Zzu

Ein Glossar, das bei einem olchen CN zieht, zeigt sich daran, dass auch die
Thema dem Laien höchst willkommen angeblichen Aufenthalte Dr. Faustus
ist, und ein ausführliches Literaturver- oder eiınes dänischen Prinzen Hamlet in
zeichnis runden den ewohnt NO auf- der Lutherstadt mıiıt einbezogen werden.
gemachten Band ab, dessen Stärke V Der abschliefSsende dritte Teil —2
em in den Abbildungen jeg fasst dann „Luther- und Reformations-

Martin TEeU mythen auUus$s Ihüringen und anderen Re-
gionen‘ 1097807 In diesem Abschnitt
werden U, dA. die bekannten egenden VOI

Blitzschlag Dei Stotternheim oder Vn

Luthers Wurf eines Tintenfasses auf der
Volkmar oestel „Hıer stehe IC|  »  h!“ Lu- Wartburg, aber uch sein Aufftritt auf dem
thermythen und ihre Schauplätze, hg. Wormser Reichstag VOon 1521 behandeit
VO  - der Stiftung Luthergedenkstätten ın Miıt groißer Sachkenntnis zeigtSachsen-Anhalt, Wettin-Löbejün: anos die Geschichte der jeweiligen Mythen-Stekovics 2013;, 224 SBN Y/8-3-
8909972 23_311-7 bildung auf, soweıt möglich die

exakten Nachweise dazu und beurteilt
Miıt diesem Buch legt das Resultat csehr Nau abwägen den Wahrheits-

gehalt dieser Quellen Die Literaturanga-se1INer jahrzehntelang betriebenen FOr- ben, die immer Abschluss der Aus-schungen den egenden Luther
VOTIL. Insgesamt ZWanzig Mythen der führungen einer Legende aufgeführt
Reformationszeit hat der ehemalige Mit- sind, ergaänzen das FEnde des Buches

stehende ktuell und übersichtlich auf-arbeiter der Luthergedenkstätten €l
intensıiv untersucht. ebaute Literaturverzeichnis.

Da jede dieser agen mıt einem Die außerst zahlreichen, urchweg
arbigen Bilder, die seinen arlegun-historischen Ort verbunden ist, konnte

se1ıne tudien übersichtlich nach Okalen gCmhn hinzugefügt hat,; sind ıne Fundgru-
Gesichtspunkten gliedern. nitier der be ZUr ikonographischen Geschichte der

Luther-Verehrung. SO werden eispiel-Überschrift „Reformationsmythen u55
Luthers Heimat“ werden in einem ersten WEe1ISse allein vierzehn Darstellungen VON

Teil (16—71) nicht NUur die zahlreichen le- Luthers Thesenanschlag der Witten-
gendenhaiften ussagen Luthers Her- berger Schlosskirchentür 5 dem bis
kunft, seiner 1N!  €1' Im Mansfelder Jahrhundert eboten. Einige der aus-

Land Ooder seinen Todesumständen ın gewählten Ulustrationen belegen zudem,
ı1sleben betrachtet, sondern Deispiels- w1e sich UrCc! jene Bilder wiederum De-
welse auch Angaben spaterer Jahrhunder- tails der egenden gefestigt und weiter-

ZUT Biographie VOon Ihomas untzer entwickelten Da oftmals gleich meh-
1n den 1C INCNH. Der Haupftteil ICIC Abbildungen auf einer Seite platziert
72-165) ıst „Wittenberg und seınen Lu- wurden, sind bedauerlicherweise einige
thermythen” gewidmet. Hıer wird 1wa der Darstellungen sehr eın ausgefrallien.
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versucht, Luthers ״Turmerlebnis״ zu loka- 
lisieren, außerdem die Frage beantwortet, 
ob der Reformator ein Trunkenbold und 
Zechpreller gewesen sei sowie der Histori- 
zität von Luthereichen, -buchen und -lin- 
den nachgegangen. Dass J. den Rahmen 
seiner Untersuchungen keinesfalls allzu 
eng zieht, zeigt sich daran, dass auch die 
angeblichen Aufenthalte eines Dr. Faustus 
oder eines dänischen Prinzen Hamlet in 
der Lutherstadt mit einbezogen werden. 
Der abschließende dritte Teil (166-213) 
fasst dann ״Luther- und Reformations- 
mythen aus Thüringen und anderen Re- 
gionerí‘ zusammen. In diesem Abschnitt 
werden u. a. die bekannten Legenden vom 
Blitzschlag bei Stotternheim oder von 
Luthers Wurf eines Tintenfasses auf der 
Wartburg, aber auch sein Auftritt auf dem 
Wormser Reichstag von 1521 behandelt.

Mit großer Sachkenntnis zeigt J. stets 
die Geschichte der jeweiligen Mythen- 
bildung auf, führt soweit möglich die 
exakten Nachweise dazu an und beurteilt 
sehr genau abwägend den Wahrheits- 
gehalt dieser Quellen. Die Literaturanga- 
ben, die immer am Abschluss der Aus- 
führungen zu einer Legende aufgeführt 
sind, ergänzen das am Ende des Buches 
stehende aktuell und übersichtlich auf- 
gebaute Literaturverzeichnis.

Die äußerst zahlreichen, durchweg 
farbigen Bilder, die J. seinen Darlegun- 
gen hinzugefügt hat, sind eine Fundgru- 
be zur ikonographischen Geschichte der 
Luther-Verehrung. So werden beispiel- 
weise allein vierzehn Darstellungen von 
Luthers Thesenanschlag an der Witten- 
berger Schlosskirchentür aus dem 17. bis 
20. Jahrhundert geboten. Einige der aus- 
gewählten Illustrationen belegen zudem, 
wie sich durch jene Bilder wiederum De- 
tails der Legenden gefestigt und weiter- 
entwickelt haben. Da oftmals gleich meh- 
rere Abbildungen auf einer Seite platziert 
wurden, sind bedauerlicherweise einige 
der Darstellungen sehr klein ausgefallen.

zeitgenössischer Medaillen zum Thema, 
von denen einige originelle und weiter- 
führende Ansichten bieten (120-131). Am 
Schluss gibt Hilmar Schwarz erste Aus- 
künfte zu der bislang nicht vollständig 
publizierten numismatischen Sammlung 
der Wartburg (132-139).

Ein Glossar, das bei einem solchen 
Thema dem Laien höchst willkommen 
ist, und ein ausführliches Literaturver- 
zeichnis runden den gewohnt nobel auf- 
gemachten Band ab, dessen Stärke vor 
allem in den Abbildungen liegt.

Martin Treu

Volkmar Joestel: ״Hier stehe ich!" Lu- 
thermythen und ihre Schauplätze, hg. 
von der Stiftung Luthergedenkstätten in 
Sachsen-Anhalt, Wettin-Löbejün: Janos 
Stekovics 2013, 224 S. -  ISBN 978-3- 
89923-311-7.

Mit diesem Buch legt J. das Resultat 
seiner jahrzehntelang betriebenen For- 
schungen zu den Legenden um Luther 
vor. Insgesamt zwanzig Mythen der 
Reformationszeit hat der ehemalige Mit- 
arbeiter der Luthergedenkstätten dabei 
intensiv untersucht.

Da jede dieser Sagen stets mit einem 
historischen Ort verbunden ist, konnte J. 
seine Studien übersichtlich nach lokalen 
Gesichtspunkten gliedern. Unter der 
Überschrift ״Reformationsmythen aus 
Luthers Heimat“ werden in einem ersten 
Teil (16-71) nicht nur die zahlreichen le- 
gendenhaften Aussagen zu Luthers Her- 
kunft, zu seiner Kindheit im Mansfelder 
Land oder zu seinen Todesumständen in 
Eisleben betrachtet, sondern beispiels- 
weise auch Angaben späterer Jahrhunder- 
te zur Biographie von Thomas Müntzer 
in den Blick genommen. Der Hauptteil 
(72-165) ist ״Wittenberg und seinen Lu- 
thermythen“ gewidmet. Hier wird etwa
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Die Lektüre dieses Buches ur bach (um 1492-1556/57), Ursula €l
(um 1504-nach Katharina Zellmiıt für jeden, der Vor em Luther

als Menschen interessiert ist; einen 510- (um 1497-1532) SOWIe Herzogin FElisabeth
en Gewinn bedeuten. em ist diese VvVon Calenberg (1510-1568), der eıne VeT-

Veröffentlichung auch aufgrun der gleichende Darstellung mıt der Rochlit-
jedem Kapitel gegebenen ganzseitigen zel erzogin gewidmet ist ens ingner
Ausführungen den entsprechenden un Franziska usche als Propagato-
historischen Schauplätzen der agen al- rinnen der Reformation, daneben arl-
len Besuchern der Stätten der Reformati- tas Pirckheimer als Repräsentantin vVon

DIUT empfehlen. Lehre und Lebensform der Altgläubigen.
FS ist hilfreich, dass Cr ausgewählte Bio-

Volker Gummelt gTamMm« gibt, die indes noch nützlicher
wären, wenn Quellen und Literatur unfier
den einzelnen ersonen genannt würden
(es die Arbeit von Antje uütt-

eine SIARKE FRAUEFN geschichte. 500 gardt, Klosteraustritte ın der frühen Re-
re Reformation .. .') Beucha-Markklee- formation, Gütersloh
berg Sax-Verlag 2014, 120 SBN 078 - Insgesamt nthält der Katalog sech-
3.86/29-132-3 zehn eitrage, die sich mehr oder wen!-

pCI der Geschichte der Frauen 1in der Re-
Im Rahmen der Reformationsdekade formation zuwenden. en Übersichten
fand auch in chloss OC  1{7 eiıne Aus- gibt es monographischen Artikel oder
stellung Vom Mai bis ZU 31 Ausführungen bestimmten achkom-
Oktober 2014 wurden der Projekt- plexen: Zu ebruch- 1r Welich) und
eitung Von Thieme dort „starke Caritas-Darstellungen n Fröhlich),
Frauen“ vorgestellt. Der Ausstellungs- Judith (Bettina Uppenkamp) und
Or{ verdankt sich einer diesen: sächsischen erec rasse. und
FElisabeth VONn OC  1{7 (1502-1557), überhaupt Fragen Von Reformation
die Schwester des Landgrafen Philipp und Gender eın Komplex, den et{wa Ute
VOINn essen und Ehefrau ohanns VOnNn (Jause nach etlichen früheren Beiträgen
achsen (1498-1537), eines Sohnes des auch in diesem Band thematisiert.
altgläubigen Herzogs eorg, Wäalr nicht Fın Verzeichnis der ausgestellten Ob-
ı90998 ıne starke Frau, nicht zimperlich, Je! Bei SCHAUCI Durchsicht hätte
seıt ihrem Witwenstand 153 / regierende sich das ine oder andere Versehen (etwa
Herzogin des Kleinterritoriums, sondern unkorrekte oder widersprüchliche Le-
seıit 1526 auch ine standhafte Vertreterin bensdaten) vermeiden lassen. Als Über-
des evangelischen auDens Als solche sichtsdarstellung ist der Band geeignet,
zuma|l hatte S1e miıt ihrem ebenso stand- einen iNdruc. VOIN der Bedeutung der
en Schwiegervater heftige Kämpfte dargestellten Frauen für die Reformation

vermitteln. Zahlreiche bekannte undbestehen. Andre Thieme, der ihren rief-
wechsel bearbeitet hat, steilt die hessische einıge unbekannte Abbildungen tragen
Prinzessin und sächsische erzogin VOT das hre olchem Verständnis bei

sein Beitrag (40-46) 1st das Gilanzstück
des Bandes Natürlich pielen auch ande- Johannes Schilling

Frauen eine Argula Von Girum-
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bach (um 1492-1556/57), Ursula Weida 
(um 1504-nach 1565), Katharina Zell 
(um 1497-1532) sowie Herzogin Elisabeth 
von Calenberg (1510-1568), der eine ver- 
gleichende Darstellung mit der Rochlit- 
zer Herzogin gewidmet ist (Jens Klingner 
und Franziska Kuschel) als Propagato- 
rinnen der Reformation, daneben Cari- 
tas Pirckheimer als Repräsentantin von 
Lehre und Lebensform der Altgläubigen. 
Es ist hilfreich, dass es ausgewählte Bio- 
gramme gibt, die indes noch nützlicher 
wären, wenn Quellen und Literatur unter 
den einzelnen Personen genannt würden 
(es fehlt u. a. die Arbeit von Antje Rütt- 
gardt, Klosteraustritte in der frühen Re- 
formation, Gütersloh 2007).

Insgesamt enthält der Katalog sech- 
zehn Beiträge, die sich mehr oder weni- 
ger der Geschichte der Frauen in der Re- 
formation zuwenden. Neben Übersichten 
gibt es monographischen Artikel oder 
Ausführungen zu bestimmten Sachkom- 
plexen: zu Ehebruch- (Dirk Welich) und 
Caritas-Darstellungen (Anke Fröhlich)y 
zu Judith (Bettina Uppenkamp) und zum 
sächsischen Eherecht (Ralf Frassek) und 
überhaupt zu Fragen von Reformation 
und Gender -  ein Komplex, den etwa Ute 
Gause nach etlichen früheren Beiträgen 
auch in diesem Band thematisiert.

Ein Verzeichnis der ausgestellten Ob- 
jekte fehlt. Bei genauer Durchsicht hätte 
sich das eine oder andere Versehen (etwa 
unkorrekte oder widersprüchliche Le- 
bensdaten) vermeiden lassen. Als Über- 
Sichtsdarstellung ist der Band geeignet, 
einen Eindruck von der Bedeutung der 
dargestellten Frauen für die Reformation 
zu vermitteln. Zahlreiche bekannte und 
einige unbekannte Abbildungen tragen 
das Ihre zu solchem Verständnis bei.

Johannes Schilling

Die Lektüre dieses Buches dürfte so- 
mit für jeden, der vor allem an Luther 
als Menschen interessiert ist, einen gro- 
ßen Gewinn bedeuten. Zudem ist diese 
Veröffentlichung auch aufgrund der zu 
jedem Kapitel gegebenen ganzseitigen 
Ausführungen zu den entsprechenden 
historischen Schauplätzen der Sagen al- 
len Besuchern der Stätten der Reformat!- 
on nur zu empfehlen.

Volker Gummelt

eine STARKE FRAUEN geschickte. 500
Jahre Reformation..., Beucha-Markklee- 
berg: Sax-Verlag 2014,120 S. -  ISBN 978- 
3-86729-132-3.

Im Rahmen der Reformationsdekade 
fand auch in Schloss Rochlitz eine Aus- 
Stellung statt: Vom 1. Mai bis zum 31. 
Oktober 2014 wurden unter der Projekt- 
leitung von André Thieme dort ״starke 
Frauen“ vorgestellt. Der Ausstellungs- 
ort verdankt sich einer unter diesen: 
Elisabeth von Rochlitz (1502-1557), 
die Schwester des Landgrafen Philipp 
von Hessen und Ehefrau Johanns von 
Sachsen (1498-1537), eines Sohnes des 
altgläubigen Herzogs Georg, war nicht 
nur eine starke Frau, nicht zimperlich, 
seit ihrem Witwenstand 1537 regierende 
Herzogin des Kleinterritoriums, sondern 
seit 1526 auch eine standhafte Vertreterin 
des evangelischen Glaubens. Als solche 
zumal hatte sie mit ihrem ebenso stand- 
haften Schwiegervater heftige Kämpfe zu 
bestehen. André Thieme, der ihren Brief- 
Wechsel bearbeitet hat, stellt die hessische 
Prinzessin und sächsische Herzogin vor 
-  sein Beitrag (40-46) ist das Glanzstück 
des Bandes. Natürlich spielen auch ande- 
re Frauen eine Rolle: Argula von Grum-
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Christoph 00 1€e| beiden Bände seiner „Geschichte uUNsSsScCcTIES

Planck (1751-1833). Grundfragen protes- protestantischen Lehrbegriffs” den Lehr-
tantischer eologie um 1800, übingen: Sstu der Jungen, liberalen GÖöttinger
ohr ijebeck 2014, AVIIL,; 513 ISBN Universita sicherten, auf dem bis z

9/78-3-16-152266-6 (Beiträge ZUr histori- seinem Tode 1e
schen eologie 70) Planck 1e zeitlebens der pC

SCAHIC.  1C gegebenen Offenbarung fest
Die hier anzuzeigende Studie ine bei und setzte sich damit auch alle
TecC Beutel in ünster erarbeitete tionalistischen Versuche Zur Wehr, eine
kirchengeschichtliche Dissertation ungeschichtliche Vernunftreligion

den während der etzten Dekade hre Stelle setzen Recht traditionell
in der Aufklärungsforschung bemerk- 1e Planck überdies auch Semler
baren ren: fort,; sich anhand einzelner l der Inspiration der Religionswahrhei-
herausragender Gestalten der theo- ten test und se{izftie sich ebenfalls ZUZI Wehr
Jogischen Aufklärung, der Erweckungs- das gesetzlose Akkommodieren in
ewegung oder der konfessionell-luthe- der Exegese, das seiıner Ansicht nach der
rischen eologie zuzuwenden (vgl e{wa ogmati die Grundlage entz0g. Planck
Schulz, Tzschirner, 1999; Rotter, Grofß- Wäl, wI1e V{f. überzeugend zeigen kann,
Mahn\n, 2009; Stra  erger, Gottsched, eın Verwalter der theologischen Auf-
2010: euschle, Hengstenberg, klärung, deren moralische Ausrichtung
nähert sich dem gebürtigen urttem- teilte und mıt der die stetige Ver-
berger Planck auf biographische und vollkommnung des Menschen laubte.
werkersc  ießende Weise und möchte In der Kirchengeschichtsschreibung
damit zeigen „wlıe eine normale Form teilte el den pragmatischen Neuansatz58  Bücherschau  Christoph T. Nooke: Gottlieb Jakob  beiden Bände seiner „Geschichte unseres  Planck (1751-1833). Grundfragen protes-  protestantischen Lehrbegriffs“ den Lehr-  tantischer Theologie um 1800, Tübingen:  stuhl an der jungen, liberalen Göttinger  Mohr Siebeck 2014, XVII, 513 S. - ISBN  Universität sicherten, auf dem er bis zu  978-3-16-152266-6 (Beiträge zur histori-  seinem Tode blieb.  schen Theologie 170).  Planck hielt zeitlebens an der ge-  schichtlich gegebenen Offenbarung fest  Die hier anzuzeigende Studie — eine bei  und setzte sich damit auch gegen alle ra-  Albrecht Beutel in Münster erarbeitete  tionalistischen Versuche zur Wehr, eine  —  kirchengeschichtliche  Dissertation  ungeschichtliche Vernunftreligion an  setzt den während der letzten Dekade  ihre Stelle zu setzen. Recht traditionell  in der Aufklärungsforschung bemerk-  hielt Planck überdies auch gegen Semler  baren Trend fort, sich anhand einzelner  an der Inspiration der Religionswahrhei-  herausragender  Gestalten der  theo-  ten fest und setzte sich ebenfalls zur Wehr  logischen Aufklärung, der Erweckungs-  gegen das gesetzlose Akkommodieren in  bewegung oder der konfessionell-luthe-  der Exegese, das seiner Ansicht nach der  rischen Theologie zuzuwenden (vgl. etwa  Dogmatik die Grundlage entzog. Planck  Schulz, Tzschirner, 1999; Rotter, Groß-  war, wie Vf. überzeugend zeigen kann,  mann, 2009; Straßberger, Gottsched,  ein Verwalter der theologischen Auf-  2010; Deuschle, Hengstenberg, 2013). N.  klärung, deren moralische Ausrichtung  nähert sich dem gebürtigen Württem-  er teilte und mit der er an die stetige Ver-  berger Planck auf biographische und  vollkommnung des Menschen glaubte.  werkerschließende Weise und möchte  In  der  Kirchengeschichtsschreibung  damit zeigen „wie eine normale Form  teilte er den pragmatischen Neuansatz  ... protestantischer Theologie um 1800  der Aufklärung und ergänzte ihn durch  in ihren Grundzügen aussah.“ (2) Dabei  seine psychologischen Beurteilungen der  möchte Vf. den Untertitel „Grundfragen  Charaktere der einzelnen Protagonisten.  der protestantischen Theologie um 1800“  Beim Lesen verfestigt sich freilich der  nicht in dem Sinne verstanden wissen, als  Eindruck, Planck habe von den theo-  ob er mit seiner Studie einen Beitrag zur  logiegeschichtlichen Entwicklungen, die  allgemeinen  theologiegeschichtlichen  um ihn herum stattfanden, wenig bis  Forschung oder ihren Kategorien leisten  überhaupt nichts mitbekommen. Man  wollte. Es geht N. tatsächlich nur um das  fragt sich, welchen Eindruck die Reden  Beispiel Planck, „um die Grundfragen,  Schleiermachers bei Planck hinterlassen  wie sie sich Planck in Göttingen darstell-  haben und wie er zum entstehenden  ten.“ (8) Diese Selbstbeschränkung des  Konfessionalismus  lutherischer  Prä-  Vf.s mag den einen oder anderen Leser  gung stand, der sich beim Augustana-  enttäuschen, und er wird in dieser Studie  Jubiläum von 1830 zum ersten Male in  auch nichts wirklich über die traditio-  breitenwirksamer Weise kundtat. Gerne  nellen Bezeichnungen „Rationalismus“,  wüsste man mehr über Plancks Position  „Supranaturalismus“ oder „rationeller  auch zu den theologischen Strömungen  Supranaturalismus  Hinausgehendes  der Erweckungsbewegung oder über  finden. Die „biographische und werk-  sein Verhältnis zur theologischen Auf-  erschließende Darstellung“ kommt indes  ladung der Geschichte im entstehenden  solide daher und präsentiert in einem  Historismus. N. vermerkt dazu ledig-  ersten Abschnitt das Leben Plancks, der  lich, dass „die theologischen Aufbrüche  zunächst für fünf Jahre Stiftsrepetent in  während seiner späteren Lebensphase ...  Tübingen war, bevor ihm dann die ersten  ihm weitgehend verschlossen bzw. frag-protestantischer eologie 1800 der Aufklärung und erganzte ih Urc
in ihren Grundzügen aussah.“ (2) Dabei se1ine psychologischen Beurteilungen der
möchte Vf. den Untertitel „Grundfragen Charaktere der einzelnen Protagonisten.
der protestantischen eologie 1800° e1m Lesen verfestigt sich reiilic der
nicht In dem Sinne verstanden wI1issen, als INdAruCcK, Planck habe von den theo-
ob er mıiıt seiner Studie einen Beitrag Zzur logiegeschichtlichen Entwicklungen, die
allgemeinen theologiegeschichtlichen ih herum stattfanden, wenig bis
Forschung Oder ihren Kategorien eisten überhaupt nichts mitbekommen. Man
wollte HS geht tatsächlic 90088 das rag sich, welchen 1INdruc: die Reden
eispie Planck, 5 die Grundfragen, Schleiermachers bei Planck hinterlassen
WIE S1E sich Planck in Göttingen arstell- en und WwIe Zzu entstehenden
ten  € (8) Diese Selbstbeschränkung des Konfessionalismus lutherischer Prä-
Vf.s mag den einen oder anderen Leser gUunNng stand, der sich beim Augustana-
enttäuschen, und wird in dieser Studie ubı laum VON 1830 Zzu ersien ale in
auch nichts WIrkKlıc über die traditio- breitenwirksamer Weise kundtat Gerne
nellen Bezeichnungen „Rationalismus“”, wusste mehr über lancks Osıtıon
„Supranaturalismus” oder „rationeller auch den theologischen Strömungen
Supranaturalismus Hinausgehendes der Erweckungsbewegung oder über
en Die „biographische und werk- seıin Verhältnis ZUXE theologischen Auf-
erschliefßende Darstellung‘ kommt indes ladung der Geschichte 1m entstehenden
solide er und präsentier in einem Historismus. vermerkt dazu edig-
ersien Abschnitt das Leben Plancks, der lich, dass „die theologischen UuIDruche
zunächst für fünf re Stiftsrepetent in während seiner späateren Lebensphase58  Bücherschau  Christoph T. Nooke: Gottlieb Jakob  beiden Bände seiner „Geschichte unseres  Planck (1751-1833). Grundfragen protes-  protestantischen Lehrbegriffs“ den Lehr-  tantischer Theologie um 1800, Tübingen:  stuhl an der jungen, liberalen Göttinger  Mohr Siebeck 2014, XVII, 513 S. - ISBN  Universität sicherten, auf dem er bis zu  978-3-16-152266-6 (Beiträge zur histori-  seinem Tode blieb.  schen Theologie 170).  Planck hielt zeitlebens an der ge-  schichtlich gegebenen Offenbarung fest  Die hier anzuzeigende Studie — eine bei  und setzte sich damit auch gegen alle ra-  Albrecht Beutel in Münster erarbeitete  tionalistischen Versuche zur Wehr, eine  —  kirchengeschichtliche  Dissertation  ungeschichtliche Vernunftreligion an  setzt den während der letzten Dekade  ihre Stelle zu setzen. Recht traditionell  in der Aufklärungsforschung bemerk-  hielt Planck überdies auch gegen Semler  baren Trend fort, sich anhand einzelner  an der Inspiration der Religionswahrhei-  herausragender  Gestalten der  theo-  ten fest und setzte sich ebenfalls zur Wehr  logischen Aufklärung, der Erweckungs-  gegen das gesetzlose Akkommodieren in  bewegung oder der konfessionell-luthe-  der Exegese, das seiner Ansicht nach der  rischen Theologie zuzuwenden (vgl. etwa  Dogmatik die Grundlage entzog. Planck  Schulz, Tzschirner, 1999; Rotter, Groß-  war, wie Vf. überzeugend zeigen kann,  mann, 2009; Straßberger, Gottsched,  ein Verwalter der theologischen Auf-  2010; Deuschle, Hengstenberg, 2013). N.  klärung, deren moralische Ausrichtung  nähert sich dem gebürtigen Württem-  er teilte und mit der er an die stetige Ver-  berger Planck auf biographische und  vollkommnung des Menschen glaubte.  werkerschließende Weise und möchte  In  der  Kirchengeschichtsschreibung  damit zeigen „wie eine normale Form  teilte er den pragmatischen Neuansatz  ... protestantischer Theologie um 1800  der Aufklärung und ergänzte ihn durch  in ihren Grundzügen aussah.“ (2) Dabei  seine psychologischen Beurteilungen der  möchte Vf. den Untertitel „Grundfragen  Charaktere der einzelnen Protagonisten.  der protestantischen Theologie um 1800“  Beim Lesen verfestigt sich freilich der  nicht in dem Sinne verstanden wissen, als  Eindruck, Planck habe von den theo-  ob er mit seiner Studie einen Beitrag zur  logiegeschichtlichen Entwicklungen, die  allgemeinen  theologiegeschichtlichen  um ihn herum stattfanden, wenig bis  Forschung oder ihren Kategorien leisten  überhaupt nichts mitbekommen. Man  wollte. Es geht N. tatsächlich nur um das  fragt sich, welchen Eindruck die Reden  Beispiel Planck, „um die Grundfragen,  Schleiermachers bei Planck hinterlassen  wie sie sich Planck in Göttingen darstell-  haben und wie er zum entstehenden  ten.“ (8) Diese Selbstbeschränkung des  Konfessionalismus  lutherischer  Prä-  Vf.s mag den einen oder anderen Leser  gung stand, der sich beim Augustana-  enttäuschen, und er wird in dieser Studie  Jubiläum von 1830 zum ersten Male in  auch nichts wirklich über die traditio-  breitenwirksamer Weise kundtat. Gerne  nellen Bezeichnungen „Rationalismus“,  wüsste man mehr über Plancks Position  „Supranaturalismus“ oder „rationeller  auch zu den theologischen Strömungen  Supranaturalismus  Hinausgehendes  der Erweckungsbewegung oder über  finden. Die „biographische und werk-  sein Verhältnis zur theologischen Auf-  erschließende Darstellung“ kommt indes  ladung der Geschichte im entstehenden  solide daher und präsentiert in einem  Historismus. N. vermerkt dazu ledig-  ersten Abschnitt das Leben Plancks, der  lich, dass „die theologischen Aufbrüche  zunächst für fünf Jahre Stiftsrepetent in  während seiner späteren Lebensphase ...  Tübingen war, bevor ihm dann die ersten  ihm weitgehend verschlossen bzw. frag-übingen Wal), bevor ihm dann die ersien ihm weitgehend verschlossen DZW. frag-
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beiden Bände seiner ״Geschichte unseres 
protestantischen LehrbegrifFs“ den Lehr- 
stuhl an der jungen, liberalen Göttinger 
Universität sicherten, auf dem er bis zu 
seinem Tode blieb.

Planck hielt zeitlebens an der ge- 
schichtlich gegebenen Offenbarung fest 
und setzte sich damit auch gegen alle ra- 
tionalistischen Versuche zur Wehr, eine 
ungeschichtliche Vernunftreligion an 
ihre Stelle zu setzen. Recht traditionell 
hielt Planck überdies auch gegen Semler 
an der Inspiration der Religionswahrhei- 
ten fest und setzte sich ebenfalls zur Wehr 
gegen das gesetzlose Akkommodieren in 
der Exegese, das seiner Ansicht nach der 
Dogmatik die Grundlage entzog. Planck 
war, wie Vf. überzeugend zeigen kann, 
ein Verwalter der theologischen Auf- 
klärung, deren moralische Ausrichtung 
er teilte und mit der er an die stetige Ver- 
vollkommnung des Menschen glaubte. 
In der Kirchengeschichtsschreibung 
teilte er den pragmatischen Neuansatz 
der Aufklärung und ergänzte ihn durch 
seine psychologischen Beurteilungen der 
Charaktere der einzelnen Protagonisten.

Beim Lesen verfestigt sich freilich der 
Eindruck, Planck habe von den theo- 
logiegeschichtlichen Entwicklungen, die 
um ihn herum stattfanden, wenig bis 
überhaupt nichts mitbekommen. Man 
fragt sich, welchen Eindruck die Reden 
Schleiermachers bei Planck hinterlassen 
haben und wie er zum entstehenden 
Konfessionalismus lutherischer Prä- 
gung stand, der sich beim Augustana- 
Jubiläum von 1830 zum ersten Male in 
breitenwirksamer Weise kundtat. Gerne 
wüsste man mehr über Plancks Position 
auch zu den theologischen Strömungen 
der Erweckungsbewegung oder über 
sein Verhältnis zur theologischen Auf- 
ladung der Geschichte im entstehenden 
Historismus. N. vermerkt dazu ledig- 
lieh, dass ״die theologischen Aufbrüche 
während seiner späteren Lebensphase ... 
ihm weitgehend verschlossen bzw. frag­

Christoph T. Nooke: Gottlieb Jakob 
Planck (1751-1833). Grundfragen protes- 
tantischer Theologie um 1800, Tübingen: 
Mohr Siebeck 2014, XVII, 513 S. ־  ISBN 
978-3-16-152266-6 (Beiträge zur histori- 
sehen Theologie 170).

Die hier anzuzeigende Studie -  eine bei 
Albrecht Beutel in Münster erarbeitete 
kirchengeschichtliche Dissertation -  
setzt den während der letzten Dekade 
in der Aufklärungsforschung bemerk- 
baren Trend fort, sich anhand einzelner 
herausragender Gestalten der theo- 
logischen Aufklärung, der Erweckungs- 
bewegung oder der konfessionell-luthe- 
rischen Theologie zuzuwenden (vgl. etwa 
Schulz, Tzschirner, 1999; Rotter, Groß- 
mann, 2009; Straßberger, Gottsched, 
2010; Deuschle, Hengstenberg, 2013). N. 
nähert sich dem gebürtigen Württem- 
berger Planck auf biographische und 
werkerschließende Weise und möchte 
damit zeigen ״wie eine normale Form 
... protestantischer Theologie um 1800 
in ihren Grundzügen aussah.“ (2) Dabei 
möchte Vf. den Untertitel ״Grundfragen 
der protestantischen Theologie um 1800“ 
nicht in dem Sinne verstanden wissen, als 
ob er mit seiner Studie einen Beitrag zur 
allgemeinen theologiegeschichtlichen 
Forschung oder ihren Kategorien leisten 
wollte. Es geht N. tatsächlich nur um das 
Beispiel Planck, ״um die Grundfragen, 
wie sie sich Planck in Göttingen darstell- 
ten.“ (8) Diese Selbstbeschränkung des 
Vf.s mag den einen oder anderen Leser 
enttäuschen, und er wird in dieser Studie 
auch nichts wirklich über die traditio- 
nellen Bezeichnungen ״Rationalismus“, 
 rationeller״ Supranaturalismus“ oder״
Supranaturalismus“ Hinausgehendes 
finden. Die ״biographische und werk- 
erschließende Darstellung“ kommt indes 
solide daher und präsentiert in einem 
ersten Abschnitt das Leben Plancks, der 
zunächst für fünf Jahre Stiftsrepetent in 
Tübingen war, bevor ihm dann die ersten
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würdig” lieben So hinterlässt die chadet. es In em aber stellt eıne
ektüre einen ambivalenten 1NAaTruc wichtige Gestalt der Spätaufklärung ad-
EFinerseits arbeitet sie die biographischen aqua dar und inspiriert hoffentlich ZUT
atfen unier Benutzung Von Archivmate- Nachahmung und Weiterarbeit. Fın Per-
rial mustergültig auf, andererseits hätte 1N- und eın Sachregister erscnlıelsen

das Buch 1n vorbildlicher Weise.der Auswertung der Veröffentlichungen
Plancks ıne theologiegeschichtliche
Fragestellung muiıt Sicherheit nicht pC- Johannes und
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Johannes OC Hg.) Die wittenbergi- „Das Schneeberger 1ldwer' ist das
sche Nachtigall. Luther 1m Gedicht, Leip- Reformationsretabel“* 1 das das
zıg Evangelische Verlagsanstalt 2013, 114 Bildmotiv VOIN ‚Gesetz und Evangelium'

SBN 978-3-3/74-0347272-2 Von Hans 1Ns Zentrum des evangelischen Kirchen-
aC bis in die Gegenwart reicht das Gerade 2015, 1mM Ihemen-
pektrum der poetischen Resonanzen auf jahr „Bild und Bibel“ der Reformations-

dekade, wird (1 den eNrreichen extLuther, VonN kundig ausgewählt und ein-
geleitet. F1n geistreiches Geschenkbüch- und die aussagekräftigen Bilder ZUr
lein ZU. esen und Vorlesen! and nehmen und sich VOonNn ihnen den

nneren Zusammenhang VonN bildlicher
TIhomas Pöpper/Jürgen Pietsch Das Darstellung und biblischer Oftfschna VCI-

Schneeberger Reformationsretabel von anschaulichen lassen.
ucCcCas Cranach dem Alteren. Fın ‚bild-
gewordener Kirchentraum. Mit einem Martın Luther: Aus der 1eie rufe ich,
Vorwort VOINl Frank Meinel und Beıitra- HERR, Zzu Dir. Andachten über das
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schadet. Alles in allem aber stellt N. eine 
wichtige Gestalt der Spätaufklärung ad- 
äquat dar und inspiriert hoffentlich zur 
Nachahmung und Weiterarbeit. Ein Per- 
sonen- und ein Sachregister erschließen 
das Buch in vorbildlicher Weise.

Johannes Hund

würdig454) ״) blieben. So hinterlässt die 
Lektüre einen ambivalenten Eindruck. 
Einerseits arbeitet sie die biographischen 
Daten unter Benutzung von Archivmate־ 
rial mustergültig auf, andererseits hätte 
der Auswertung der Veröffentlichungen 
Plancks eine theologiegeschichtliche 
Fragestellung mit Sicherheit nicht ge­

Anschriften der Rezensenten:

Prof. Dr. Michael Basse, Weiers Wiesen 49, 53229 Bonn
Prof. Dr. Volker Gummelt, Alwine-Wuthenow-Ring 12,17498 Neuenkirchen
Dr. Johannes Hund, Hinter der Kapelle 24, 55128 Mainz
Prof. Dr. Armin Kohnle, Theologische Fakultät der Universität Leipzig, Institut für 

Kirchengeschichte, Martin-Luther-Ring 3, 04109 Leipzig 
Prof. Dr. Dr. Johannes Schilling, Esmarchstraße 64,24105 Kiel 
Dr. Martin Treu, Kupferstraße 10, 06886 Wittenberg
Dr. Christian Volkmar Witt, Bergische Universität, Fachbereich A, Evang. Theologie -  

Kirchengeschichte, Gaußstraße 20,42097 Wuppertal

Kurzanzeigen

 Das Schneeberger Bildwerk ist das״ .(3
erste Reformationsretabel“ (11), das das 
Bildmotiv von ״Gesetz und Evangelium“ 
ins Zentrum des evangelischen Kirchen- 
raums setzt. Gerade 2015, im Themen- 
jahr ״Bild und Bibel“ der Reformations- 
dekade, wird man den lehrreichen Text 
und die aussagekräftigen Bilder gerne zur 
Hand nehmen und sich von ihnen den 
inneren Zusammenhang von bildlicher 
Darstellung und biblischer Botschaft ver- 
anschaulichen lassen.

Martin Luther: Aus der Tiefe rufe ich, 
HERR, zu Dir. Andachten über das 
Gebet, Bielefeld: Christliche Literatur- 
Verbreitung e.V. 2014, 383 S. -  ISBN 
978-3-86699-328-0. Das von Hugo C. 
van Woerden zusammengestellte, 2011

Johannes Block (Hg.): Die wittenbergi- 
sehe Nachtigall. Luther im Gedicht, Leip- 
zig: Evangelische Verlagsanstalt 2013, 114 
S. -  ISBN 978-3-374-03422-2. Von Hans 
Sachs bis in die Gegenwart reicht das 
Spektrum der poetischen Resonanzen auf 
Luther, von B. kundig ausgewählt und ein- 
geleitet. Ein geistreiches Geschenkbüch- 
lein zum Lesen und Vorlesen!

Thomas Pöpper/Jürgen M. Pietsch: Das 
Schneeberger Reformationsretabel von 
Lucas Cranach dem Älteren. Ein ,bild- 
gewordener Kirchentraum‘. Mit einem 
Vorwort von Frank Meinel und Beiträ- 
gen von Gunnar Heydenreich und Diet- 
rich Lücke, Spröda: Edition Akanthus 
2013, 120 S., 33 Abb. -  ISBN 978-3-00- 
040507-5 (Schätze Mitteldeutschlands
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auf Niederländisch erschienene ] uther- Kalner Rausch Hg.) Naı
brevier mıiıt Aussagen des Reformators nichts? Protestantische Positionen,
Zu für jeden Tag des Jahres ijeg Hannover: Lutherisches Verlagshaus 2014,

244 SBN 078-3.7859-1180-8 Darın:hier ıIn deutscher Sprache VOF un! bietet
ine einschlägiger Luthertexte als Jörg Jeremias, nade, Orn und Güte;
nregung Zu Weiterdenken, zZzu Me- Thomas Kaufmann, Luthers Thesen
ditieren und für die eigene Gebets- und ın ihrem historischen Zusammenhang;
Andachtspraxis. Hannegreth Grundmann, (Giratia Christi

Die theologische Grundlage Von Luthers
I)Das Sozialwissenschaftliche NSIICUL! der Kritik Ablass:; eodor Jargensen, Der
EKD und die Stiftung Sozialer Protes- LICUEC Mensch als Christus-Mensch bei Lu-
tantısmus geben seıit 2014 1n ihrer Schrif- ther und Grundtvig; tto Hermann esch,
tenreihe Reformation Broschü- Gnade kontroverstheologisch und Ööku-
Ten heraus, die wichtige sozialethische menisch; un Schneider-Flume, nas
TIhemen rund die Reformation und als Lebenswirklichkeit; Corinna ahl-
ihre behandelnWirkungsgeschichte grün, ott chenkt Nas auch mir?®
und kritisch bilanzieren. Bisher liegen Vom USpruc der Naı ıIn der Seelsorge
olgende emenhefte gedruc VOT: und VON Schwierigkeit, sı1e anzunehmen:
Beruf ernarı Wegner), Diakonie (Jo- geistliche mpulse VOIN Friedrich-Otto
hannes Eurich), Kapitalismus (Christoph CHarDauU, Oswald Bayer unı Karıin OrMn-
Deutschmann), Bildung (Jutta Allmen- kamm.

Hans Christian Knuth/Rainerdinger/Lisa chulz), Ehe (Friedrich-Wil-
helm Lindemann), Reformation untnhner Rausch (Hg.) elche Freiheit? Reforma-
Schendel) Ausgangspunkt jedes Textes tion und Neuzeit 1im espräch, anno-
sind die zentralen Entscheidungen der VeTl: Lutherisches Verlagshaus 2013, 238
Wittenberger Reformatoren, insbesonde- SBN 978-3-7859-1103-7. arın: Hans

Martin uthers Es olg eıne Darstel- Christian Knuth, elche Freiheit? Xpli-
lung der Wirkungsgeschichte, ın der VOLr kation der Fragestellung; Thomas Söding,
em die mMDBruche ZUT Moderne ın den Zur Freiheit efreit Gal 5, 1) Paulus
1C kommen. Die aktuelle Situation und die Kritik der Autonomuie; Athina

Lexutt, Die Freiheit nehm' ich mir!; (Js-Begınn des dritten Jahrtausends wird
dargestellt, und die bleibende Bedeutung wald ayer, Notwendige Umformung?
des Ihemas beleuchtet BIs ZUuU Jahr 2017 Reformatorisches und neuzeitliches

Freiheitsverständnis 1mM (Konflikt-)Ge-wird f mindestens Broschüren geben
In Planung sind die Themen: Armut, spräch; Elisabeth Gräb-Schmidt, Freiheit
Alter, Familie, Freiheit, Gerechtigkeit, zwischen freiem und unfreiem illen
Kultur, Liberalismus, Rechtfertigung, Die Willensfreiheitsdebatte in der Hiırn-
Rechtsstaat, Priestertum er Gläubigen, forschung 1m Lichte des reformatorischen
Toleranz, Ozilale Marktwirtschaft. Alle und neuprotestantischen Verständnisses
Broschüren gibt e 1mM Internet auch als VOIl Freiheit; Günther Beckstein, ristli-
OWNI103: http://www.ekd.de/si/down- che Freiheit politische Freiheit: ine Ver-
load/reformation_web.pdf. hältnisbestimmung; Inge Lönning, Ohne

TrTenNzen keine Freiheit Luthers Frel-
In der Reihe Veröffentlichungen der heitsverständnis IN se1iner Bedeutung für
Luther-Akademie Sondershausen-Rat- das politische Handeln heute:; geistliche
zeburg e, V. sind drei weıitere Bände mıt mpulse VOIl eorg AaaTZ, Michael Roth,
den Beiträgen der Herbsttagungen 2010 Friedrich July, Monika chwinge, Hans
2012 erschienen. Mikosch und Christoph ehr.
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Bd. 8: Rainer Rausch (Hg.): Gnade -  
sonst nichts? Protestantische Positionen, 
Hannover: Lutherisches Verlagshaus 2014, 
244 S. -  ISBN 9 7 8 8 ־3־7859־1180־ . Darin: 
Jörg Jeremias, Gnade, Zorn und Güte; 
Thomas Kaufmann, Luthers 95 Thesen 
in ihrem historischen Zusammenhang; 
Hannegreth Grundmann, Gratia Christi -  
Die theologische Grundlage von Luthers 
Kritik am Ablass; Theodor Jorgensen, Der 
neue Mensch als Christus-Mensch bei Lu- 
ther und Grundtvig; Otto Hermann Pesch, 
,Gnade‘ -  kontroverstheologisch und öku- 
menisch; Gunda Schneider-Flume, Gnade 
als Lebenswirklichkeit; Corinna Dahl- 
grün, Gott schenkt Gnade -  auch mir? 
Vom Zuspruch der Gnade in der Seelsorge 
und von Schwierigkeit, sie anzunehmen; 
geistliche Impulse von Friedrich-Otto 
Scharbau, Oswald Bayer und Karin Born- 
kam m .

Bd. 9; Hans Christian Knuth/Rainer 
Rausch (Hg.): Welche Freiheit? Reforma- 
tion und Neuzeit im Gespräch, Hanno- 
ver: Lutherisches Verlagshaus 2013, 238 
S. -  ISBN 978-3-7859-1103-7. Darin: Hans 
Christian Knuth, Welche Freiheit? Expli- 
kation der Fragestellung; Thomas Söding, 
Zur Freiheit befreit (Gal 5,1) -  Paulus 
und die Kritik der Autonomie; Athina 
Lexutt, Die Freiheit nehnT ich mir!; Os- 
wald Bayer, Notwendige Umformung? 
Reformatorisches und neuzeitliches 
Freiheitsverständnis im (Konflikt-)Ge- 
spräch; Elisabeth Gräb-Schmidt, Freiheit 
zwischen freiem und unfreiem Willen. 
Die Willensfreiheitsdebatte in der Hirn- 
forschung im Lichte des reformatorischen 
und neuprotestantischen Verständnisses 
von Freiheit; Günther Beckstein, Christli- 
che Freiheit -  politische Freiheit: eine Ver- 
hältnisbestimmung; Inge Lönning, Ohne 
Grenzen keine Freiheit -  Luthers Frei- 
heitsverständnis in seiner Bedeutung für 
das politische Handeln heute; geistliche 
Impulse von Georg Raatz, Michael Roth, 
Friedrich July, Monika Schwinge, Hans 
Mikosch und Christoph Behr.

auf Niederländisch erschienene Luther- 
brevier mit Aussagen des Reformators 
zum Gebet für jeden Tag des Jahres liegt 
hier in deutscher Sprache vor und bietet 
eine Fülle einschlägiger Luthertexte als 
Anregung zum Weiterdenken, zum Me- 
ditieren und für die eigene Gebets- und 
Andachtspraxis.

Das Sozialwissenschaftliche Institut der 
EKD und die Stiftung Sozialer Protes- 
tantismus geben seit 2014 in ihrer Schrif- 
tenreihe Reformation HEUTE Broschü- 
ren heraus, die wichtige sozialethische 
Themen rund um die Reformation und 
ihre Wirkungsgeschichte behandeln 
und kritisch bilanzieren. Bisher liegen 
folgende Themenhefte gedruckt vor: 
Beruf (Gerhard Wegner), Diakonie (Jo- 
hannes Eurich), Kapitalismus (Christoph 
Deutschmann), Bildung (Jutta Allmen- 
dinger/Lisa Schulz), Ehe (Friedrich-Wil- 
heim Lindemann), Reformation (Gunther 
Schendel). Ausgangspunkt jedes Textes 
sind die zentralen Entscheidungen der 
Wittenberger Reformatoren, insbesonde- 
re Martin Luthers. Es folgt eine Darstel- 
lung der Wirkungsgeschichte, in der vor 
allem die Umbrüche zur Moderne in den 
Blick kommen. Die aktuelle Situation zu 
Beginn des dritten Jahrtausends wird 
dargestellt, und die bleibende Bedeutung 
des Themas beleuchtet. Bis zum Jahr 2017 
wird es mindestens 25 Broschüren geben. 
In Planung sind u. a. die Themen: Armut, 
Alter, Familie, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Kultur, Liberalismus, Rechtfertigung, 
Rechtsstaat, Priestertum aller Gläubigen, 
Toleranz, Soziale Marktwirtschaft. Alle 
Broschüren gibt es im Internet auch als 
Download: http://www.ekd.de/si/down- 
load/reformation_web.pdf.

In der Reihe Veröffentlichungen der 
Luther-Akademie Sondershausen-Rat- 
zeburg e. V. sind drei weitere Bände mit 
den Beiträgen der Herbsttagungen 2010- 
2012 erschienen.



Bücherschau 61

Hans-Christian ammler. „Wahrheit des Evangeliums’ im ant1o0-
Kalner Rausch Hg.) Paulus un: Luther chenischen Konflikt Gal 2,11-20); ers.

eın Widerspruch? Verstand auch, Jonathan Kühn, „Christus zu ÜUC
wWäas el las? Paulusexegese und Luthers geworden für uns  ‚CC Gal — ers.
FEinsichten 1m kritischen Dialog, Han- Jonathan Kühn, „Rechtfertigung AUu$S
VeT: Lutherisches Verlagshaus 2013, Glauben allein?“* Röm_mıit 1C
149 SBN /8-3-/7859-1104-4 Darin: auf Röm 4) ders.  er Stümke, „Ich
Hans-Christian Kammler, „New Perspec- Jender Mensch“ Röm 7,7-25); Oswald
tive au Thesen und robleme; Bayer, Das paulinische Erbe bei Luther:;
ders., Thesen ZUr Gegenwartsrelevanz Johannes Von üpke, Luthers Rechtferti-
der Rechtfertigungslehre Luthers: ers. gungslehre 1m Grundriss seiner Thesen
Urs Christian Mundt, „Ins Angesicht über KOom 3,28; Predigten VOoIl Jonathan
widerstehen” DIe Verteidigung der ühn und Johannes Von üpke
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 -Wahrheit des Evangeliums“ im antio״
chenischen Konflikt (Gal 2,11-21); ders./ 
Jonathan Kühn, ״Christus -  zum Fluch 
geworden für uns“ (Gal 3,1-14); ders./ 
Jonathan Kühn, ״Rechtfertigung -  aus 
Glauben allein?“ (Röm 3,21-31 mit Blick 
auf Röm 4); ders./Volker Stümke, ״Ich 
elender Mensch“ (Röm 7,7-25); Oswald 
Bayer, Das paulinische Erbe bei Luther; 
Johannes von Lüpke, Luthers Rechtferti- 
gungslehre im Grundriss seiner Thesen 
über Röm 3,28; Predigten von Jonathan 
Kühn und Johannes von Lüpke.

Bd. 10: Hans-Christian Kammler/ 
Rainer Rausch (Hg.): Paulus und Luther 
-  ein Widerspruch? Verstand er auch, 
was er las? Paulusexegese und Luthers 
Einsichten im kritischen Dialog, Han- 
nover: Lutherisches Verlagshaus 2013, 
149 S. -  ISBN 978-3-7859-1104-4. Darin: 
Hans-Christian Kammler, ״New Perspec- 
tive on Paul“ -  Thesen und Probleme; 
ders., Thesen zur Gegenwartsrelevanz 
der Rechtfertigungslehre Luthers; ders./ 
Urs Christian Mundt, ״Ins Angesicht 
widerstehen“ -  Die Verteidigung der



Luthers Theologie vereinen sıch harter
Determinismus und christlicher Freiheitsbegriff

U3

Bestimmtes Selbst
Personalität und Determination

und |uthers »Dez arbitrio«
In neurowissenschaftlichen Konzepten

Sebastian SIevers

Bestimmtes Selbst
Personalität und Determination ın
neurowissenschaftlichen Konzepten
und | uthers »De VOoO arbitrio«
Forschungen ZUT systematischen und
ökumenischen Theologie, Band 145
2015 325 Seıten, gebunden

99,99
ISBN 9/8-3-525-56414-1]

V eBook 79,99
ISBN 978-3-647/7-56414-)2

der MensC  iıche frei un! ob diese Freiheit Voraussetzung für
die Verantwortlichkeit des Menschen für se1ine Handlungen sel, WäaTr

der ern der theologischen Auseinandersetzung Martın Luthers mi1t
Frasmus VO  - Rotterdam. In Jungster Zeıit werden ebendiese Fragen

dem Vorzeichen neurowissenschaftlicher Forschungen erneut

diskutiert. Sebastian S1evers zeigt, inwiefern die Diskurse des und
des 21 Jahrhunderts Parallelen aufweisen. Im Zuge dessen wird
Luthers ese VO der Unfreiheit des menschlichen Willens nıicht 1LLUT

ZU  — Erlangung des Heils, sondern mi1t Nachdruck auch für den Bereich
der weltlichen Dinge (inferiora) vertreten als eın unentbehrliches
lement der Theologie uthers
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In Luthers Theologie vereinen sich harter 
Determinismus und christlicher Freiheitsbegriff

S eb astian  S ievers  

Bestimmtes Selbst
Personalität und Determination in 
neurowissenschaftlichen Konzepten 
und Luthers »De servo arbitrio«
Forschungen zu r  system atisch en  und 
ökum enischen Theologie, Band 145.
2015. 325 Seiten, gebunden 
€ 99,99 D
ISBN 978-3-525-56414-1 
eBook: € 79,99 D 
ISBN 978-3-647-56414-2

Ob der menschliche Wille frei und ob diese Freiheit Voraussetzung für 
die Verantwortlichkeit des Menschen für seine Handlungen sei, war 
der Kern der theologischen Auseinandersetzung Martin Luthers mit 
Erasmus von Rotterdam. In jüngster Zeit werden ebendiese Fragen 
unter dem Vorzeichen neurowissenschaftlicher Forschungen erneut 
diskutiert. Sebastian Sievers zeigt, inwiefern die Diskurse des 16. und 
des 21. Jahrhunderts Parallelen aufweisen. Im Zuge dessen wird 
Luthers These von der Unfreiheit des menschlichen Willens nicht nur 
zur Erlangung des Heils, sondern mit Nachdruck auch für den Bereich 
der weltlichen Dinge (inferiora) vertreten -  als ein unentbehrliches 
Element der Theologie Luthers.

Sebastian Sievers

Bestimmtes Selbst
Personalität und Determination 
in neurowissenschaftlichen Konzepten 
und Luthers »De servo arbitrio«

www.v-r.de
EJ0 Academic
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Reinhard Schwarz
SCHWARZ artın Luther

artın Luther
Lehrer der christlichen Lehrer der christlichen Religion

Religion
Luthers reformatorische Theologie gewinnt
die häufig vermıisste Geschlossenheit, wenn

S1€e In der Perspektive der christlichen eligion
betrachtet wird. Luther entdeckt das esen
der christlichen eligion ıIn dem einheitlichen
neutestamentlichen Evangelium des EeSus

Mohr Siebeck Christus. Hat das irken Jesu seın Zentrum
In der Predigt des Evangeliums VON (Jottes
bedingungsloser Sündenvergebung, gilt

2015 X Seiten die apostolische Verkündigung dem gekreu-
978-3-16-151880-5

fadengeheftete Broschur 50,- zıgten und auferstandenen Jesus Christus als
Mai dem €SS13S, durch den (GJottes eil für alle

Menschen geschichtliche irklichkeit CWOTL-
Luthers reformatorisches den ist Reinhard chwarz zeigt, ass die rel

Verständnis der christ- elementaren Faktoren VON Tod, un! und
Geset7z das Unheil des Menschen ın seıiınerlichen Religion ist OKUS-

sıert auf Gottes Heils- Gottesentfremdung bestimmen, aus der ih
das Evangelium befreit In seinem erzen und

zuspruch 1M Evangelium (jewissen rfährt der Christ den befreienden
des Jesus Christus. Reıin- Zuspruch des eıls Deshalb ist der chrıstlıche

Glaube nicht eın kognitiver Akt,; der uUurchard Schwarz zeigt, ass
kte der Gottesliebe erganzt werden mussteder Glaubende Urc Im reinen Vertrauen auf den Heilszuspruchdieses Wort In seinem des Evangeliums verleiht der Glaube Freiheit

Herzen und (Jew1lssen die umfassender Nächstenliebe
Befreiung VonNn der Macht

erfährt, die Sünde, Tod
und Gesetz ber ihn ın

seiner Gottesentfremdung
haben

Mohr jiebeck
übingen
info@mohr.de
www.mohr.de
Mafßgeschneiderte Informationen: www.mohr.de

Reinhard Schwarz 
Martin Luther -
Lehrer der christlichen Religion
Luthers reformatorische Theologie gewinnt 
die häufig vermisste Geschlossenheit, wenn 
sie in der Perspektive der christlichen Religion 
betrachtet wird. Luther entdeckt das Wesen 
der christlichen Religion in dem einheitlichen 
neutestamentlichen Evangelium des Jesus 
Christus. Hat das Wirken Jesu sein Zentrum 
in der Predigt des Evangeliums von Gottes 
bedingungsloser Sündenvergebung, so gilt 
die apostolische Verkündigung dem gekreu- 
zigten und auferstandenen Jesus Christus als 
dem Messias, durch den Gottes Heil für alle 
Menschen geschichtliche Wirklichkeit gewor- 
den ist. Reinhard Schwarz zeigt, dass die drei 
elementaren Faktoren von Tod, Sünde und 
Gesetz das Unheil des Menschen in seiner 
Gottesentfremdung bestimmen, aus der ihn 
das Evangelium befreit. In seinem Herzen und 
Gewissen erfährt der Christ den befreienden 
Zuspruch des Heils. Deshalb ist der christliche 
Glaube nicht ein kognitiver Akt, der durch 
Akte der Gottesliebe ergänzt werden müsste. 
Im reinen Vertrauen auf den Heilszuspruch 
des Evangeliums verleiht der Glaube Freiheit 
zu umfassender Nächstenliebe.

REINHARD SCHWARZ

Martin Luther -  
Lehrer der christlichen 

Religion

2015. Ca. 480 Seiten.
ISBN 9 7 8 5 ־3־16־151880־  

fadengeheftete Broschur ca. €  5 0 r-  
(Mai)

Luthers reformatorisches 
Verständnis der christ- 

liehen Religion ist fokus- 
siert auf Gottes Heils- 

Zuspruch im Evangelium 
des Jesus Christus. Rein- 
hard Schwarz zeigt, dass 

der Glaubende durch 
dieses Wort in seinem 

Herzen und Gewissen die 
Befreiung von der Macht 

erfährt, die Sünde, Tod 
und Gesetz über ihn in 

seiner Gottesentfremdung 
haben.

Mohr Siebeck
Tübingen
info@mohr.de
www.mohr.de

Maßgeschneiderte Informationen: www.mohr.de



Das Luther-Lexikon
erausgegeben Von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff

Luther ne entdecken
D BKa Luthers Leben und Welt, seine re un

sein Nachwirken ın einem umfassenden
und anregenden ompendium, verfasst
VONn über 170 renommierten Fachautoren.
ea ZU töbern und Nachschlagen!
Das Luther-Lexikon

Auflage. 870 Seiten muit 67 Abbildungenö Geb muit Schutzumschlag. 78,-
0/78-3-941 530-05-8

VERLAG
BUCKLE BÖHM
www.bueckle-und-boehm.de

]ITV and overall history of the church in the Netherlands

Herman Selderhuis (ed.)
Handbook of Dutch Church History

Dutecl Church istory 2015 6/9 DD ıth hg., hardcover
99,99

ISBN 9/78-3-525-55/787/-7
eBook: /9,99
PDF ISBN 978-3-64/7-55787/7-8
ePub ISBN 9/8-3-64/-996/1-4B AL  T A A

J S Lal 80 After thirty S1NCe the last Overv1iew,AR ' —_  a 2 this 15 finally LLEW and verall history
of the church 1n the Netherlands, and the
TSt interconfessional andboo Dutch
church history VeT.
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Das Luther-Lexikon
Herausgegeben von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorif

Luther neu entdecken

Luthers Leben und Welt, seine Lehre und 
sein Nachwirken in einem umfassenden 
und anregenden Kompendium, verfasst 
von über 170 renommierten Fachautoren. 
Ideal zum Stöbern und Nachschlagen!

Das Luther-Lexikon
2. Auflage. 820 Seiten mit 67 A bbildungen  
G eb. mit Schutzum schlag. € 98,- 
978-3-941530-05-8

VERLAG
BÜCKLE & BÖHM
www.bueckle-und-boehm.de

Das Luther-Lexikon

f

von
Volker Leppin und Gury Schneider*Ludorff

A new and overall history of the church in the Netherlands

Herman J. Selderhuis (ed.)

Handbook o f Dutch Church History
2015. 679 pp with 4 fig., hardcover 
6 99,99 D
ISBN 978-3-525-55787-7 
eBook: 6 79,99 D 
PDF ISBN 978-3-647-55787-8 
ePub ISBN 978-3-647-99671-4

After th irty  years since the last overview, 
this is finally a new and overall history 
of the church in the Netherlands, and the 
first interconfessional handbook on Dutch 
church history ever.

www.v-r.de

Handbook of 
Dutch Church History
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Die wissenschaftliche Fdition seIit 1930

Dıe Bekenntnisschriften der17 TE ET EL 4{44
Evangelisch-Lutherischen Kirche Evangelisch-Lutherischen Kırche

Vollständige Neuedition

Herausgegeben M Auftrag des Kates der E\van-
gelischen Kırche n Deutschland VOT) rene Dingel

T Seıten, mMıt 26 Abb .eınen
69,99

SEN 7A55 71045
eBook 59,99
ISBN Y RA /=:527104-6

A N

Erstmals se1t der Ausgabe Z Jubiläum der Confessio Augustana 1MmM Jahre
1930 bietet dieser Band die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen
Kirche ın e1lıner kritischen Edition, die auf LE UE Quellengrundlagen zurückgeht
und dıe Ergebnisse TNeuUuUeTeEeT theologischer und geschichtswissenschaftlicher
Forschung berücksichtigt.

Begleitbände:
Quellen und Materialıien. Quellen und Materialıen.
Band 1: Von den altkırchlichen Band Dıe Konkordienformel
Symbolen bıs z\ den Katechismen 2014. VI, 643 Seıten, . eınen
Martın Luthers 39,99

SBN E R Z7014 X, 969 Seıten, mMıt Abb | eınen
59,99 eBook /4,99

ISBENA,SEN Y/  a 75571015 )
eBook /4,99
SBN ON Z
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Die erste wissenschaftliche Edition seit 1930

Die Bekenntnisschriften der
Evangelisch-Lutherischen Kirche

Vollständige Neuedition

Herausgegeben im Auftrag des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland von Irene Dingel ן

2014. VIII, 1712 Seiten, mit 25 Abb., Leinen
1 ê 6 9 ,99  D
1 ISBN 978-3-525-52104-5
1 eBook: € 59 ,99  D
1 ISBN 978-3-647-52104-6

.t,¿ .< ׳־./..'7 .·1

Erstmals seit der Ausgabe zum Jubiläum der Confessio Augustana im Jahre 
1930 bietet dieser Band die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in einer kritischen Edition, die auf neue Quellengrundlagen zurückgeht 
und die Ergebnisse neuerer theologischer und geschichtswissenschaftlicher 
Forschung berücksichtigt.

Quellen und M ateria lien .
Band 2: Die Konkordienformel

2014. VI, 643 Seiten, Leinen 
€ 8 9 ,9 9  D
ISBN 978-3-525-52102-1 
eBook: € 74,99 D 
ISBN 978-3-647-52102-2

Begleitbände:

Quellen und M ateria lien .
Band !:V on  den a ltkirchlichen  
Symbolen bis zu den Katechismen 
M artin  Luthers

2014. X, 969 Seiten, mit 4 Abb., Leinen 
€ 8 9 ,9 9  D
ISBN 978-3-525-52105-2  
eBook € 74,99 D 
ISBN 978-3-647-52105-3

www.v-r.de
813 Academic
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Vandenhoeck Ruprecht

Das Lutherjahrbuch 2014 Har EILG bedeutende
Beiträge zur Mar und Reformationsforschung

ABA Christopher pehr (Hg.)

e7 Q3as. m&.«.oo '  0°—»—„.%@.  Ö Organ der internationalen Lutherforschung
NON;-“\\"“ ]  ] / Seıten M1 75 AbD lab en

69,99
Zutberiebrbuch e SBN Y /8- $ 575 }

eBook 9.,99
SNSEBN / X n 64 /

g

er ahrgang 2014 des Lutherjahrbuches dokumentiert und kommentiert biıisher unedierte
Anmerkungen Luthers einzelnen Melanchthonschriften. Dıe Beitrager SPalllicI 1 Auf:
satzen zudem eınen bogen VO der spätmittelalterlichen Frömmigkeit uüber dıe Katechis-
musspiritualität Luthers, Rezeptionen der Wittenberger Retormatoren und Verbreitung
der Iutherischen Lehrpredigt b1ıs hın ZU ernestinıschen Bildpropaganda. Neben den tacet-
tenreichen Forschungsbeitragen IN deutscher und englischer Sprache nthalt das ahrbuc
Rezensionen ausgewählter Veröffentlichungen AUS dem Gebiet der |Luther- und Refor
mationsforschung SOW1e iıhrer Rezeption.

Academic
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Vandenhoeck & Ruprecht

Das Lutherjahrbuch 2014 enthält bedeutende 
Beiträge zur Luther- und Reformationsforschung

Christopher Spehr (Hg.)

Lutherjahrbuch 
81. Jahrgang 2014
Organ der internationalen Lutherforschung
2014. 397 Seiten mit 25 Abb. und 4 Tab., gebunden 
€ 69,99 D
ISBN 978-3-525-87446-2 
eBook: € 59,99 D 
ISBN 978-3-647-87446-3

Hutt>crjabrbucb 20 H

Der Jahrgang 2014 des Luther]ahrbuches dokum entiert und kom m entiert b isher uned ierte  
A nm erkungen Luthers zu e inzelnen  M elanchthonschriften . Die Beiträger spannen  in  Auf- 
sätzen zudem  einen  Bogen von der spätm itte la lterlichen  Fröm m igkeit über die Katechis- 
m u ssp iritua litä t Luthers, Rezeptionen der W ittenberger R eform atoren und Verbreitung 
der lu therischen  Lehrpredigt bis h in  zur ernestin ischen  Bildpropaganda. Neben den facet- 
ten re ichen  Forschungsbeiträgen in  deutscher und englischer Sprache e n th ä lt das Jahrbuch  
Rezensionen ausgew ählter neuer V eröffentlichungen aus dem Gebiet der Luther- und Refor 
m ationsforschung sowie ih re r Rezeption.

w w w .v-r.d
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Zu diesem Heft

Die Leserinnen und Leser In diesem Heft eın deutlicher thematischer
Schwerpunkt: Es okumentiert rel orträge der Von der Luther-Gesellschaft
1m September 2014 mıt der Evangelischen Akademie Wittenberg
veranstalteten Tagung „Luthers Obrigkeitslehre un! ihre gegenwartigen He-

arausforderungen und bietet zugleich einen historisch-theologisch auf
Luther fokussierten Rückblick auf das Themenjahr „Reformation und Poli-
tik“ ın der Lutherdekade Mein eigener Beitrag stellt das TIhema „Obrigkeit‘
in einen biographisch-theologischen Kontext und versteht Luthers Deutung
des Politischen als Konkretion sel1nes Verständnisses Von Freiheit und Dhenst
der Christenmenschen. Siegrid Westphal öffnet den reichspolitischen Hori-
ZONT und legt ar, WI1Ie Luther als Theologe kundig In diese Bemühungen
eine Reichsreform und eiıne rechtlich abgesicherte Friedensordnung hin-
einspricht. Notger Slenczka schließlich zeigt, anderem 1imM Vergleich muıt
der spätmittelalterlichen politischen Theoriebildung, ass Luthers Obrigkeits-
verständnis ZWar nicht als (Janzes Zzu Ausgangspunkt einer neuzeitlichen
politischen Theorie u  > mıiıt seinem Insistieren auf der Unterscheidung Von
Politik und Religion aber gegenwärtig anschlussfähige Grenzen des Verfü-
gungsrechtes des Politischen formuliert.

Der das Heft eröffnende, Von Albrecht Beutel bearbeitete Luthertext bie-
tei eiıne seelsorgliche Anwendung des Lutherschen Obrigkeitsverständnisses
angesichts einer persönlichen Krise: Luther rat dem ın Kleists Novelle „Mi-
chael Kohlhaas“ eingegangenen Kaufmann Hans Kolhase, das ihm Vvorent-
haltene ec nicht eigenmächtig suchen, sondern das Unrecht als Christ

erleiden.
In den Zusammenhang der Wittenberger Herbsttagung gehört auch

die Dankesrede vVvVon Andreas tegmann anlässlich der Verleihung des Mar-
tin-Luther-Preises für seine Berliner Habilitationsschrift, die Luthers Ethik
anhand der einpragsamen Formel VOIll der „Bekehrung ZUr lt“ 1n den Blick
nımmt. Der kurze Einblick ın die Arbeit, den die Rede gewährt, reizt sicher
dazu, auch die gesamte Studie lesen. Weitere Anregungen ZU!T Lektüre bie-
tet Ende des Heftes WwI1e immer die diesmal recht überschaubare Bu-
cherschau.

Hellmut Zschoch

I Vgl den Bericht V  j Michael Plathow 1M vorigen Heft dieser Zeitschrift S —
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Zu diesem Heft

Die Leserinnen und Leser erwartet in diesem Heft ein deutlicher thematischer 
Schwerpunkt: Es dokumentiert drei Vorträge der von der Luther-Gesellschaft 
im September 2014 zusammen mit der Evangelischen Akademie Wittenberg 
veranstalteten Tagung ״Luthers Obrigkeitslehre und ihre gegenwärtigen He- 
rausforderungen“1 und bietet so zugleich einen historisch-theologisch auf 
Luther fokussierten Rückblick auf das Themenjahr ״Reformation und Poli- 
tika in der Lutherdekade. Mein eigener Beitrag stellt das Thema ״Obrigkeit“ 
in einen biographisch-theologischen Kontext und versteht Luthers Deutung 
des Politischen als Konkretion seines Verständnisses von Freiheit und Dienst 
der Christenmenschen. Siegrid Westphal öffnet den reichspolitischen Hori- 
zont und legt dar, wie Luther als Theologe kundig in diese Bemühungen um 
eine Reichsreform und um eine rechtlich abgesicherte Friedensordnung hin- 
einspricht. Notger Slenczka schließlich zeigt, unter anderem im Vergleich mit 
der spätmittelalterlichen politischen Theoriebildung, dass Luthers Obrigkeits- 
Verständnis zwar nicht als Ganzes zum Ausgangspunkt einer neuzeitlichen 
politischen Theorie taugt, mit seinem Insistieren auf der Unterscheidung von 
Politik und Religion aber gegenwärtig anschlussfähige Grenzen des Verfü- 
gungsrechtes des Politischen formuliert.

Der das Heft eröffnende, von Albrecht Beutel bearbeitete Luthertext bie- 
tet eine seelsorgliche Anwendung des Lutherschen Obrigkeitsverständnisses 
angesichts einer persönlichen Krise: Luther rät dem -  in Kleists Novelle ״Mi- 
chael Kohlhaas“ eingegangenen -  Kaufmann Hans Kolhase, das ihm vorent- 
haltene Recht nicht eigenmächtig zu suchen, sondern das Unrecht als Christ 
zu erleiden.

In den Zusammenhang der Wittenberger Herbsttagung gehört auch 
die Dankesrede von Andreas Stegmann anlässlich der Verleihung des Mar- 
tin-Luther-Preises für seine Berliner Habilitationsschrift, die Luthers Ethik 
anhand der einprägsamen Formel von der ״Bekehrung zur Welt“ in den Blick 
nimmt. Der kurze Einblick in die Arbeit, den die Rede gewährt, reizt sicher 
dazu, auch die gesamte Studie zu lesen. Weitere Anregungen zur Lektüre bie- 
tet am Ende des Heftes wie immer die -  diesmal recht überschaubare -  Bü- 
cherschau.

Hellmut Zschoch

1 Vgl. den Bericht von Michael Plathow im vorigen Heft dieser Zeitschrift (S. 46-48).
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Selbstjustiz und Gottesfurcht
Luthers Brıef Hans Kolhase VOIINn Dezember 1534

Bearbeitet VONN TecCc Beutel

Bekanntlıc hat der Heınrıch von Kleısts Novelle „Miıchael aas  ‚6e auftretende
Tıtelheld der hıstorıschen Person des Hans Kolhase eiNe reale Entsprechung. Auch
dıe VON Kleıst erzahlte Kontaktnahme Luther 1st geschıchtlıch verburgt, allerdıngs
nıcht, WIC dıe Novelle fingıert, Urc 11} personlıches Beichtgesprach, sondern edıg-
ıch Urc einmalıge Korrespondenz, VO|  - der wıederum alleın der nachfolgend SC
botene Antwortbrief Luthers erhalten 1s5t Fur ıh Wal dıe Hılfeleistung, dıe dem
ratsuchenden Kolhase als brieflicher Seelsorger zuteıl werden lıefß, uberaus margınal.
ben adurch vermag S1IC jedoch das unspektakulare, darın weıthın T'  rasentatı-

Bemuhen Luthers, SECIN relıg10ses Mandat den vielgestaltıgen, zume1ıst €e1nIOr-
matıgen Anforderungen des weltlıchen Lebens ZUur Geltung brıngen, also den
Alltagsbetrıe der reformatorıschen Relıgiıonswerkstatt exemplarıschen 1NDI1C SC
wahren.!

Hans Kolhase War ein vermogender Berlıner Fernhandelskaufmann Von gediegener
ıldung.“ Auf Geschaftsreıise nach Leıipzıg wurde September 532 das UOp-
fer verleumderıschen Beschuldıigung. egen den haltlosen Vorwurf des Pferde-
dıiebstahls setizte sıch Kolhase auf dem Rechtsweg ZUur Wehr Nachdem C1INeC (G3u-
teverhandlung gescheıtert al, ref eI den sachsıschen Kurfursten Johann Friedrich

Dıeser veranlasste bald darauf ein weıtere Guteverhandlung Weıl dıese
wıederum ergeDn1S1Os 1e und der sachsısche andvogt Hans etzsch nach qualend
langem Verfahrensverzug den ordentlıchen Rechtsweg versperrte, erklarte Kolhase

Marz 1534 CIl Rechtsverweıigerung und Ehrverletzung dem Kurfurstentum
achsen dıe Allerdıngs kam 65 ann das N ahr uber keiner
Fehdehandlung. Indessen schossen Isbald W1 Geruchte 1115 Kraut, dass INan
auch hınter der Ser1e VOIN Brandstıftungen, dıe Wıttenberg prı 1534 heimsuchte,
zunachst Kolhase vermutete, bıs dann el ortsansa531ger Vıiehhiırte der Verbrechen
uberfuhrt werden konnte. Am Dezember 1534 wurde Juterbog auf te-
[E Guteverhandlung C1iMN vertraglıc fixıerter Vergleıich unterzeıchnet, mıt dem der
Streıitfall ndlıch befriedet SC1IMH schıen.

Im unmıttelbaren Vorfeld dıeser Juterboger Verhandlung wandte sıch Kolhase rat-
uchend Luther. Etlıche Indızıen deuten daraufhın, dass der Kaufmann sıch schon
des angeren der reformatorıschen Relıgionsauffassung zugene1gt zeıigte. Luther ant-
wortieie Kolhase mıft Schreiben VO Dezember 1534 Darın versicherte den

I Eıngehende Interpretation des Briefes ( WIE sCc11HNes rechts- und kriımınalgeschıichtlichen Kon-
t{exies M 1tsamıt den einschlagıgen ]lıteraturverweısen bıetet Albrecht Beutel, Luther und Kol-
ase Fıne Fallstudıe ZU[I CUTIa CONSCIENTIAE des Reformators, ders Reflektierte Relıgıion
eıtrage ZUI Geschichte des Protestantısmus, Tubingen 2007, 1-20
So 1ST emerkenswert, ass Luther ıhm gegenuber nıcht LU ein lateinısches Bıbelzıtat, SOMN-

ÄAnm 13f
ern uch £111 schwer durchschauendes lateiınısches Wortspiel gebraucht, vgl azu De1l un:
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Selbstjustiz und Gottesfurcht
Luthers Brief an Hans Kolhase vom 8. Dezember 1534 

Bearbeitet von Albrecht Beutel

Bekanntlich hat der in Heinrich von Kleists Novelle ״Michael Kohlhaas“ auftretende 
Titelheld in der historischen Person des Hans Kolhase eine reale Entsprechung. Auch 
die von Kleist erzählte Kontaktnahme zu Luther 1st geschichtlich verbürgt, allerdings 
nicht, wie die Novelle fingiert, durch ein persönliches Beichtgesprach, sondern ledig- 
lieh durch einmalige Korrespondenz, von der wiederum allein der nachfolgend ge- 
botene Antwortbrief Luthers erhalten 1st. Pur ihn war die Hilfeleistung, die er dem 
ratsuchenden Kolhase als brieflicher Seelsorger zuteil werden ließ, überaus marginal. 
Eben dadurch vermag sie jedoch in das unspektakulare, darin weithin reprasentati- 
ve Bemühen Luthers, sein religiöses Mandat in den vielgestaltigen, zumeist kleinfor- 
matigen Anforderungen des weltlichen Lebens zur Geltung zu bringen, also in den 
Alltagsbetrieb der reformatonschen Rehgionswerkstatt exemplarischen Einblick ge- 
wahren.1

Hans Kolhase war ein vermögender Berliner Fernhandelskaufmann von gediegener 
Bildung.2 Auf einer Geschäftsreise nach Leipzig wurde er im September 1532 das Op- 
fer einer verleumderischen Beschuldigung. Gegen den haltlosen Vorwurf des Pferde- 
diebstahls setzte sich Kolhase auf dem Rechtsweg zur Wehr Nachdem eine erste Gu- 
teverhandlung gescheitert war, rief er den sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich 
um Hilfe Dieser veranlasste bald darauf eine weitere Guteverhandlung Weil diese 
wiederum ergebnislos blieb und der sächsische Landvogt Hans Metzsch nach qualend 
langem Verfahrensverzug den ordentlichen Rechtsweg versperrte, erklärte Kolhase 
am 12. Marz 1534 wegen Rechtsverweigerung und Ehrverletzung dem Kurfürstentum 
Sachsen die Fehde. Allerdings kam es dann das ganze Jahr über zu keiner einzigen 
Fehdehandlung. Indessen schossen alsbald wilde Gerüchte ins Kraut, so dass man 
auch hinter der Serie von Brandstiftungen, die Wittenberg im April 1534 heimsuchte, 
zunächst Kolhase vermutete, bis dann ein ortsansässiger Viehhirte der Verbrechen 
uberfuhrt werden konnte. Am 8. Dezember 1534 wurde in Jüterbog auf einer weite- 
ren Guteverhandlung ein vertraglich fixierter Vergleich unterzeichnet, mit dem der 
Streitfall endlich befriedet zu sein schien.

Im unmittelbaren Vorfeld dieser Juterboger Verhandlung wandte sich Kolhase rat- 
suchend an Luther. Etliche Indizien deuten daraufhin, dass der Kaufmann sich schon 
des Längeren der reformatonschen Religionsauffassung zugeneigt zeigte. Luther ant- 
wortete Kolhase mit einem Schreiben vom 8. Dezember 1534. Darm versicherte er den

1 Eingehende Interpretation des Briefes sowie seines rechts- und kriminalgeschichthchen Kon- 
textes mitsamt den einschlägigen Literaturverweisen bietet Albrecht Beutel, Luther und Kol- 
hase Eine Fallstudie zur cura conscientiae des Reformators, in ders, Reflektierte Religion 
Beitrage zur Geschichte des Protestantismus, Tubingen 2007,1-20

2 So 1st bemerkenswert, dass Luther ihm gegenüber nicht nur ein lateinisches Bibelzitat, son- 
dern auch ein schwer zu durchschauendes lateinisches Wortspiel gebraucht, vgl dazu bei und 
inAnm 13 f
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Selbstjustiz und (Gjottesfurcht 67

als „mein Freund“ angeredeten Briefempfänger seiınes aufrichtigen Mitgefühls,
wandte sich dann aber sogleic der strıttigen achlage war se1 Kolhase 1im Rah-
INenNn des weltlichen Rechts ZUr Ausschöpfung er juristischen Möglichkeiten und Zur

Wahrung seiner Ehre berechtigt, Ja verpflichtet. Wenn €1 jedoch eın Erfolg
nicht erzielt werden könne, habe CT, 430 Ihr eın Christ se1ın wollt das ihm wider-
anrenade Unrecht als eine ihm VoNn Ott auferlegte Prüfung anzusehen, anzunehmen
und erdulden ÄAus dem ückgang auf die Denkmöglichkeit eines noch viel grö-
Beren Chadens SOWIeE auf den leidenden Christus entwickelte Luther sodann seine
konkrete, relational difierenzierte Handlungsanleitung. In welitlicher Hinsicht rief CI,
€e1 ohl ganz ezielt auf die Verhandlung in Jüterbog weisend, den Bittsteller ZUuUT
Vernunft: „Nehmet Friede d Fuch werden kann ugleic) erinnerte ih
das, Wds$ ott €1 schuldig ist Anstatt die eigene Ehre autistisch verabsolutie-
TeN, mOöge Ott die Ehre geben und ih als das SOUverane Subjekt seiner Leidenswi-
derfahrnisse anerkennen: „Lasset uch Euern chaden Von Gott zugefüget sein und
verbeißet’s seinetwillen.“

Von der Aufnahme, die der TIEe' Luthers bei Kolhase fand, sind direkte Zeugnisse
nicht uDerliıeier Immerhin scheint CI, nachdem der Kurfürst den Vertrag VOonNn Jüter-
bog aufgrun einer Intrige bald darauf annulliert hatte, zunäachst keine gewaltsamen
Ma{flßnahmen ergriffen en Die erste VON Kolhase nachweislich Nternommen!:
Fehdehandlung ereignete sich 1m Maı 1535 Danach vermochte dem Bannkreis der
tätlichen Gewalt nicht mehr entkommen. Im Maärz 1540 wurde 1n Berlin festge-
NOMMMEN, verurteilt und rechtskräftig exekutiert.

ach dem offenen USDTrucC der nahm Luther in Briefen, Predigten und
Tischgesprächen mehrfac auf Kolhase Bezug.” Die ausufernden Gerüchte, die sich
NUN um den Selbsträcher rankten, suchte einerseıts urc spöttische Ironisierung

dämpfen,* nahm S1€ andererseits aber auch =  3 Anlass offenherziger sozijalkriti-
scher Mahnung anz bewusst werde die gegenwartige anl VOIN den Grun:  erren
geschürt, welche damit die drastische nhebung des Getreidepreises legitimieren
suchten. Während S1€e Kolhase als einen willkommenen Strohmann aufbauten, plün-
derten s1e mehr als jeder Landstrafßenräuber das eigene Volk: 1INan könne sıe nicht
einmal mehr SYaue und Kühe heifßen, 1Ur noch „Mörder, Teufel, Landesfeinde“.? in
einem den Kurfürsten adressierten Brief VO. pril 1539 eklagte Luther die
Selbstherrlichkeit des sächsischen €els und außerte den Eindruck, „dass die rechten
Olhasen bei unMNns sind ZU Teil ®

Beachtung verdient das VOIN Luther Kolhase übermittelte Schreiben VOIll De-
zember 1534 zumal insofern, als ihm dieser nicht als ein Juristisches Applikations-
roblem, sondern als Person interessant Wl behandelte ih offenkundig nicht als
Rechts-, sondern als Seelsorgefall. 1)Der individuelle Zuschnitt seiner Stellungnahme

Die vollständigen Stellennachweise finden sich bei Beutel (s AÄAnm L} f., Anm 13-16.
SO e{wa unter ezug auf die durch die Furcht VOI Kolhase ausgelöste hilflose Panık in einem
Brief Melanchthon VOINnN Marz 1539 „Wir haben 1ler tapfer einen Austfall gemacht In
eın unwelt der Stadtmauer gelegenes Feld und dort, wI1ıie sich für gemalte Christophorusse
un hölzerne George geziemt, muit einigen Knallern die Wolken und Sterne ıIn Schrecken VOCI-Selbstjustiz und Gottesfurcht  67  als „mein guter Freund“ angeredeten Briefempfänger seines aufrichtigen Mitgefühls,  wandte sich dann aber sogleich der strittigen Sachlage zu. Zwar sei Kolhase im Rah-  men des weltlichen Rechts zur Ausschöpfung aller juristischen Möglichkeiten und zur  Wahrung seiner Ehre berechtigt, ja sogar verpflichtet. Wenn dabei jedoch ein Erfolg  nicht erzielt werden könne, habe er, „so Ihr ein Christ sein wollt“, das ihm wider-  fahrende Unrecht als eine ihm von Gott auferlegte Prüfung anzusehen, anzunehmen  und zu erdulden. Aus dem Rückgang auf die Denkmöglichkeit eines noch viel grö-  ßeren Schadens sowie auf den leidenden Christus entwickelte Luther sodann seine  konkrete, relational differenzierte Handlungsanleitung. In weltlicher Hinsicht rief er,  dabei wohl ganz gezielt auf die Verhandlung in Jüterbog weisend, den Bittsteller zur  Vernunft: „Nehmet Friede an, wo er Euch werden kann“! Zugleich erinnerte er ihn an  das, was er Gott dabei schuldig ist. Anstatt die eigene Ehre autistisch zu verabsolutie-  ren, möge er Gott die Ehre geben und ihn als das souveräne Subjekt seiner Leidenswi-  derfahrnisse anerkennen: „Lasset Euch Euern Schaden von Gott zugefüget sein und  verbeißet’s um seinetwillen.“  Von der Aufnahme, die der Brief Luthers bei Kolhase fand, sind direkte Zeugnisse  nicht überliefert. Immerhin scheint er, nachdem der Kurfürst den Vertrag von Jüter-  bog aufgrund einer Intrige bald darauf annulliert hatte, zunächst keine gewaltsamen  Maßnahmen ergriffen zu haben. Die erste von Kolhase nachweislich unternommene  Fehdehandlung ereignete sich im Mai 1535. Danach vermochte er dem Bannkreis der  tätlichen Gewalt nicht mehr zu entkommen. Im März 1540 wurde er in Berlin festge-  nommen, verurteilt und rechtskräftig exekutiert.  Nach dem offenen Ausbruch der Fehde nahm Luther in Briefen, Predigten und  Tischgesprächen mehrfach auf Kolhase Bezug.? Die ausufernden Gerüchte, die sich  nun um den Selbsträcher rankten, suchte er einerseits durch spöttische Ironisierung  zu dämpfen,* nahm sie andererseits aber auch zum Anlass offenherziger sozialkriti-  scher Mahnung: Ganz bewusst werde die gegenwärtige Panik von den Grundherren  geschürt, welche damit die drastische Anhebung des Getreidepreises zu legitimieren  suchten. Während sie Kolhase als einen willkommenen Strohmann aufbauten, plün-  derten sie mehr als jeder Landstraßenräuber das eigene Volk; man könne sie nicht  einmal mehr Säue und Kühe heißen, nur noch „Mörder, Teufel, Landesfeinde“.> In  einem an den Kurfürsten adressierten Brief vom 5. April 1539 beklagte Luther die  Selbstherrlichkeit des sächsischen Adels und äußerte den Eindruck, „dass die rechten  Kolhasen bei uns sind zum Teil“.®  Beachtung verdient das von Luther an Kolhase übermittelte Schreiben vom 8. De-  zember 1534 zumal insofern, als ihm dieser nicht als ein juristisches Applikations-  problem, sondern als Person interessant war; er behandelte ihn offenkundig nicht als  Rechts-, sondern als Seelsorgefall. Der individuelle Zuschnitt seiner Stellungnahme  @  >  Die vollständigen Stellennachweise finden sich bei Beutel (s. Anm. 1), 2f., Anm. 13-16.  So etwa unter Bezug auf die durch die Furcht vor Kolhase ausgelöste hilflose Panik in einem  Brief an Melanchthon vom 2. März 1539: „Wir haben hier tapfer einen Ausfall gemacht in  ein unweit der Stadtmauer gelegenes Feld und dort, wie es sich für gemalte Christophorusse  und hölzerne George geziemt, mit einigen Knallern die Wolken und Sterne in Schrecken ver-  setzt. ... Wir sind eitel Leute wie Hektor und Achilles und fürchten niemanden, selbst wenn  wir allein und ohne Feinde sind“ (WA.B 8, 362,14 f.).  (F}  WA 47, 725,2-8 (Predigt vom 13. April 1539).  C  WA.B 8, 402,12f.; vgl. die entsprechende, an den kursächsischen Kanzler Brück übermittelte  Klage vom 2. Januar 1540 (WA.B 9, 3,1-31).Wir sind eitel euftfe WwIeE Hektor und Achilles und fürchten iemanden, selbst wenn
WwIr allein und Anne Feinde sind ” (WA.B 8,

4/, „2-8 (Predigt vVO 13 April
6 WA . 8) f) vgl die entsprechende, den kursächsischen Kanzler Brück übermittelte

Klage V Januar 1540 (WA.B 9 „1-31
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als ״mein guter Freund“ angeredeten Briefempfänger seines aufrichtigen Mitgefühls, 
wandte sich dann aber sogleich der strittigen Sachlage zu. Zwar sei Kolhase im Rah- 
men des weltlichen Rechts zur Ausschöpfung aller juristischen Möglichkeiten und zur 
Wahrung seiner Ehre berechtigt, ja sogar verpflichtet. Wenn dabei jedoch ein Erfolg 
nicht erzielt werden könne, habe er, ״so Ihr ein Christ sein wollt“, das ihm wider- 
fahrende Unrecht als eine ihm von Gott auferlegte Prüfung anzusehen, anzunehmen 
und zu erdulden. Aus dem Rückgang auf die Denkmöglichkeit eines noch viel grö- 
ßeren Schadens sowie auf den leidenden Christus entwickelte Luther sodann seine 
konkrete, relational differenzierte Handlungsanleitung. In weltlicher Hinsicht rief er, 
dabei wohl ganz gezielt auf die Verhandlung in Jüterbog weisend, den Bittsteller zur 
Vernunft: ״Nehmet Friede an, wo er Euch werden kann“! Zugleich erinnerte er ihn an 
das, was er Gott dabei schuldig ist. Anstatt die eigene Ehre autistisch zu verabsolutie- 
ren, möge er Gott die Ehre geben und ihn als das souveräne Subjekt seiner Leidenswi- 
derfahrnisse anerkennen: ״Lasset Euch Euern Schaden von Gott zugefüget sein und 
verbeißet’s um seinetwillen.“

Von der Aufnahme, die der Brief Luthers bei Kolhase fand, sind direkte Zeugnisse 
nicht überliefert. Immerhin scheint er, nachdem der Kurfürst den Vertrag von Jüter- 
bog aufgrund einer Intrige bald darauf annulliert hatte, zunächst keine gewaltsamen 
Maßnahmen ergriffen zu haben. Die erste von Kolhase nachweislich unternommene 
Fehdehandlung ereignete sich im Mai 1535. Danach vermochte er dem Bannkreis der 
tätlichen Gewalt nicht mehr zu entkommen. Im März 1540 wurde er in Berlin festge- 
nommen, verurteilt und rechtskräftig exekutiert.

Nach dem offenen Ausbruch der Fehde nahm Luther in Briefen, Predigten und 
Tischgesprächen mehrfach auf Kolhase Bezug.3 Die ausufernden Gerüchte, die sich 
nun um den Selbsträcher rankten, suchte er einerseits durch spöttische Ironisierung 
zu dämpfen,4 nahm sie andererseits aber auch zum Anlass offenherziger sozialkriti- 
scher Mahnung: Ganz bewusst werde die gegenwärtige Panik von den Grundherren 
geschürt, welche damit die drastische Anhebung des Getreidepreises zu legitimieren 
suchten. Während sie Kolhase als einen willkommenen Strohmann aufbauten, plün- 
derten sie mehr als jeder Landstraßenräuber das eigene Volk; man könne sie nicht 
einmal mehr Säue und Kühe heißen, nur noch ״Mörder, Teufel, Landesfeinde“.5 In 
einem an den Kurfürsten adressierten Brief vom 5. April 1539 beklagte Luther die 
Selbstherrlichkeit des sächsischen Adels und äußerte den Eindruck, ״dass die rechten 
Kolhasen bei uns sind zum Teil“.6

Beachtung verdient das von Luther an Kolhase übermittelte Schreiben vom 8. De- 
zember 1534 zumal insofern, als ihm dieser nicht als ein juristisches Applikations- 
problem, sondern als Person interessant war; er behandelte ihn offenkundig nicht als 
Rechts-, sondern als Seelsorgefall. Der individuelle Zuschnitt seiner Stellungnahme

3 Die vollständigen Stellennachweise finden sich bei Beutel (s. Anm. 1), 2 f., Anm. 13-16.
4 So etwa unter Bezug auf die durch die Furcht vor Kolhase ausgelöste hilflose Panik in einem 

Brief an Melanchthon vom 2. März 1539: ״Wir haben hier tapfer einen Ausfall gemacht in 
ein unweit der Stadtmauer gelegenes Feld und dort, wie es sich für gemalte Christophorusse 
und hölzerne George geziemt, mit einigen Knallern die Wolken und Sterne in Schrecken ver- 
setzt. ... Wir sind eitel Leute wie Hektor und Achilles und fürchten niemanden, selbst wenn 
wir allein und ohne Feinde sind“ (WA.B 8, 362,14 f.).

5 WA 47, 725,2-8 (Predigt vom 13. April 1539).
6 WA.B 8, 402,12 f.; vgl. die entsprechende, an den kursächsischen Kanzler Brück übermittelte 

Klage vom 2. Januar 1540 (WA.B 9, 3,1-31).
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wird darin eTrSIC.  1C. dass CT, anstatt eın schematisches Urteil fällen, den Rat,
den Kolhase VOoONn ihm egehrte, in Gestalt eıner Gewissensbelehrung erteilte: Luther
verwlıles ih auf die Gottesunmittelbarkeit seiıner Existenz und tellte ihm selbst
heim, daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen. Dadurch wurde der Einzel-
fall Kolhase dann TEe11C zugleic. einem exemplum der Seelsorge Luthers. Zielte
s1e doch in den verschiedensten Situationen urchweg darauf ab, den Einzelnen in
seiner Je konkreten Not als VOT ott tehend kenntlich machen. Das wWäal die €,
die Luther dem ratsuchenden Kolhase eisten konnte und die CeI, als dieser den Ge-
w1issensrat ausschlug, unter erweis auf jenes negatıve Exempel seiıner (Gjemein-
de fruchtbar machen versuchte. Indem Luther das (jewissen als denjenigen
thropologischen (Jrt identifizierte, dem die fordernde und schenkende Gegenwart
Gottes ZUr Erfahrung kommt,;® eitete er den Einzelnen das werden, W5 VOT

ott ist ein Urc die unmittelbare Gottesbeziehung konstituiertes, unvertretbares,
verantwortende Rechenschaft schuldiges Individuum. In dieser unscheinbaren, aber
wirkungsvollen Weise hat Luther alltäglich versucht, die rechtfertigungstheologische
Grundeinsicht der Reformation praktisch werden lassen.

DIie Wiedergabe des Kolhase gerichteten Briefes olg der Edition in WA B 7’
1244., Nr. 2151 Graphematik und Interpunktion wurden behutsam modernisiert, der
Lautstand weithin beibehalten, die wichtigsten Verstehenshilfen in eckigen Klam-
INeTIN SOWI1e als Fufßnoten hinzugefügt.
nad un: rIe in Christo! Mein Freund! Es ist mI1r üurwahr uer Unfall
eid SCWESCH, und list eS| noch, das weiiß Gott; und ware ohl zuerst besser BC-

die Rache nicht vorzunehmen, dieweil dieselbe ohne Beschwerung des
(GJewissens nicht VOrFrSCHNOMMEN werden mMag, wel  1 S1Ee eine selbsteigene Rache
ist, welche Von ott verboten Ist, Ditn 32, 35; Röm 12,19 Die ac ist me1ın,
pricht der Herr, ich ill vergelten etcC., und 1eS| nicht anders sein ann. Denn
wWer sich darein begibt, der I1NUS5 sich in die Schanz geben, “ iel wider ott
und Menschen tun, welches ein christlich (jewissen nicht annn billigen.

Und ist Ja wahr, ass Euch uer chaden un! infamia!! billig“ wehe tun soll,
und r| schuldig seid, dieselbige“ reiten und erhalten, aber nicht mıt
Sünden oder Unrecht. uod 1iustum est, luste persequeris,“ sagt Moses: Un-
recht wird durch anderes Unrecht nicht zurechtgebracht. Nun ist Selbstrichter
seıin und Selbstrichten gewisslich unrecht, und (iottes Orn lässt nicht

Vgl hierzu {wa Luthers Predigt VO Juli 1539 (WA 4 9 847,1 852,20)
Vgl Gerhard Ebeling, Das (Jewissen 1n Luthers Verständnis. Leıitsäatze, in ders., Lutherstu-
1en. Begriffsuntersuchungen Textinterpretationen Wirkungsgeschichtliches, Iu-
bingen 1985, 108-129>5, hier 109
Unfall] Unglück.
in die Schanz geben] das Risiko eingehen.
infamia Unrecht.

12 billig] zurecht.
13 dieselbige] Fın Wortspiel, das €e1im Briefemptänger Lateinkenntnisse voraussetzt: dieselbige

bezieht sich auf das lateinische Wort fama (Leumund, Ansehen, Recht), das Aaus dem vorher-
gehenden lateinischen Wort infamia herauszulösen ist

14 Quod iustum est, ıuste persequeris] Was recht ist, dem sollst du rechtmäßig nachjagen Dtn
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wird darin ersichtlich, dass er, anstatt ein schematisches Urteil zu fällen, den Rat, 
den Kolhase von ihm begehrte, in Gestalt einer Gewissensbelehrung erteilte: Luther 
verwies ihn auf die Gottesunmittelbarkeit seiner Existenz und stellte ihm selbst an- 
heim, daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Dadurch wurde der Einzel- 
fall Kolhase dann freilich zugleich zu einem exemplum der Seelsorge Luthers. Zielte 
sie doch in den verschiedensten Situationen durchweg darauf ab, den Einzelnen in 
seiner je konkreten Not als vor Gott stehend kenntlich zu machen. Das war die Hilfe, 
die Luther dem ratsuchenden Kolhase leisten konnte und die er, als dieser den Ge- 
wissensrat ausschlug, unter Verweis auf jenes negative Exempel an seiner Gemein- 
de fruchtbar zu machen versuchte.7 Indem Luther das Gewissen als denjenigen an- 
thropologischen Ort identifizierte, an dem die fordernde und schenkende Gegenwart 
Gottes zur Erfahrung kommt,8 leitete er den Einzelnen an, das zu werden, was er vor 
Gott ist: ein durch die unmittelbare Gottesbeziehung konstituiertes, unvertretbares, 
verantwortende Rechenschaft schuldiges Individuum. In dieser unscheinbaren, aber 
wirkungsvollen Weise hat Luther alltäglich versucht, die rechtfertigungstheologische 
Grundeinsicht der Reformation praktisch werden zu lassen.

Die Wiedergabe des an Kolhase gerichteten Briefes folgt der Edition in WA.B 7, 
124 f., Nr. 2151. Graphematik und Interpunktion wurden behutsam modernisiert, der 
Lautstand weithin beibehalten, die wichtigsten Verstehenshilfen in eckigen Klam- 
mern sowie als Fußnoten hinzugefügt.

Gnad und Fried in Christo! Mein guter Freund! Es ist mir fürwahr Euer Unfall9 
leid gewesen, und [ist es] noch, das weiß Gott; und wäre wohl zuerst besser ge- 
wesen, die Rache nicht vorzunehmen, dieweil dieselbe ohne Beschwerung des 
Gewissens nicht vorgenommen werden mag, weil sie eine selbsteigene Rache 
ist, welche von Gott verboten ist, Dtn 32,35; Röm 12,19: Die Rache ist mein, 
spricht der Herr, ich will vergelten etc., und [es] nicht anders sein kann. Denn 
wer sich darein begibt, der muss sich in die Schanz geben,10 viel wider Gott 
und Menschen zu tun, welches ein christlich Gewissen nicht kann billigen.

Und ist ja wahr, dass Euch Euer Schaden und infamia11 billig12 wehe tun soll, 
und [Ihr] schuldig seid, dieselbige13 zu retten und zu erhalten, aber nicht mit 
Sünden oder Unrecht. Quod iustum est, iuste persequeris,14 sagt Moses; Un- 
recht wird durch anderes Unrecht nicht zurechtgebracht. Nun ist Selbstrichter 
sein und Selbstrichten gewisslich unrecht, und Gottes Zorn lässt es nicht un-

7 Vgl. hierzu etwa Luthers Predigt vom 13. Juli 1539 (WA 47, 847,1 -  852,20).
8 Vgl. Gerhard Ebeling, Das Gewissen in Luthers Verständnis. Leitsätze, in: ders.. Lutherstu־ 

dien. Bd. 3: Begriffsuntersuchungen -  Textinterpretationen -  Wirkungsgeschichtliches, Tü- 
hingen 1985,108-125, hier: 109.

9 Unfall] Unglück.
10 in die Schanz geben] das Risiko eingehen.
11 infamia] Unrecht.
12 billig] zurecht.
13 dieselbige] Ein Wortspiel, das beim Briefempfänger Lateinkenntnisse voraussetzt: dieselbige 

bezieht sich auf das lateinische Wort fama (Leumund, Ansehen, Recht), das aus dem vorher- 
gehenden lateinischen Wort infamia herauszulösen ist.

14 Quod iustum est, iuste persequeris] Was recht ist, dem sollst du rechtmäßig nachjagen (Dtn 
16,20).
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gestraft. Was Ihr mıt Recht ausführen moöget, da tut Ihr wohl:; könnt Ihr das
Recht nicht erlangen, ist eın ander Kat da, enn Unrecht leiden. Und Gott,
der Euch also lässt Unrecht leiden, hat ohl Ursach Euch Er meinet auch
nıicht übel och Ose mıt Euch, annn auch solchs ohl redlich wieder erstatten
ın einem andern, un: seid TUum unverlassen.

Und wWwWäas wollit Ihr {un, wenn er ohl anders wollt strafen, Weib, Kind,
Leib un Leben? Hier musset Ihr dennoch, Ihr ein Christ sein wollt,
Mein lieber Herr Gott, ich hab'’s ohl verdienet, du bist gerecht und tust 91088

allzu wenig ach mMeınen Sünden. Und Wäas ist aller Leiden se1InNs
Sohns und uUNSsers Herrn Christi Leiden?

Demnach, Ihr meılnes Rats egehret (wie Ihr schreibet), rate ich, neh-
met Friede Euch werden kann, und leidet lieber Gut und Ehre
Schaden, enn ass Ihr Euch weıter sollt begeben ın solch Vornehmen, darin
Ihr musset aller derer Sünden un: Buberei auf FEuch nehmen, Euch dienen
würden ZU!r Fehde: die sind doch nicht fromm und meinen Euch mıt keinen
Treuen, *” suchen ihren Nutz; zuletzt werden Sie Fuch selbst Vl  » (} habt
Ihr enn ohl gefischet.” ale Ihr Ja nıcht den Teufel ber die TIür un! bittet
ihn nıcht Gevattern, kommet dennoch wohl”’; enn solche Gesellen!®
sind des Teufels Gesindlein, nehmen auch gemeiniglich ihr Ende ach ihren
Werken.

ber Euch ist bedenken, w1e schwerlich uer Gewissen will,
Ihr wissentlich sollet jel Leute verderben, da Ihr eın Recht Setzt
ihr Euch zufrieden, ott ren, und lasset Euch Euern chaden Von ott
zugefüget sein und verbeifßset’s seinetwillen, werdet Ihr sehen, wird
wiederum Euch SCHNCNH un!: ure Arbeit? reichlich eiohnen, ass Euch ieb
sel ure Geduld, Ihr habt Dazu Euch Christus, Herr,
Lehrer und Exempel aller Geduld und Helfer in Not, Amen. Dienstag ach
Nicolai“® 1534

Professor Dr Albrecht Beutel, Erich-Greffin-Weg 37, unster;
E-Mail beutel@uni-muenster.de

15

I9
mMmeinen Euch miıt keinen Treuen] fühlen sich Euch durch keine Ireue verbunden.

17
ohl gefischet] ironisch: einen schönen Erfolg erzielt.
wohl] gEeWISS.
solche Gesellen]| gemeint sind die Fehdesöldner, muit denen sich Kolhase zusammentun würde.
Arbeit] Muhrsal.

zU jenstag ach Nicolai]} Dezember.
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gestraft. Was Ihr mit Recht ausführen möget, da tut Ihr wohl; könnt Ihr das 
Recht nicht erlangen, so ist kein ander Rat da, denn Unrecht leiden. Und Gott, 
der Euch also lässt Unrecht leiden, hat wohl Ursach zu Euch. Er meinet es auch 
nicht übel noch böse mit Euch, kann auch solchs wohl redlich wieder erstatten 
in einem ändern, und seid drum unverlassen.

Und was wollt Ihr tun, wenn er wohl anders wollt strafen, an Weib, Kind, 
Leib und Leben? Hier müsset Ihr dennoch, so Ihr ein Christ sein wollt, sagen: 
Mein lieber Herr Gott, ich habs wohl verdienet, du bist gerecht und tust nur 
allzu wenig nach meinen Sünden. Und was ist unser aller Leiden gegen seins 
Sohns und unsers Herrn Christi Leiden?

Demnach, so Ihr meines Rats begehret (wie Ihr schreibet), so rate ich, neh- 
met Friede an, wo er Euch werden kann, und leide{: lieber an Gut und Ehre 
Schaden, denn dass Ihr Euch weiter sollt begeben in solch Vornehmen, darin 
Ihr müsset aller derer Sünden und Büberei auf Euch nehmen, so Euch dienen 
würden zur Fehde; die sind doch nicht fromm und meinen Euch mit keinen 
Treuen,15 suchen ihren Nutz; zuletzt werden sie Euch selbst verraten, so habt 
Ihr denn wohl gefischet.16 Malet Ihr ja nicht den Teufel über die Tür und bittet 
ihn nicht zu Gevattern, er kommet dennoch wohl17; denn solche Gesellen18 
sind des Teufels Gesindlein, nehmen auch gemeiniglich ihr Ende nach ihren 
Werken.

Aber Euch ist zu bedenken, wie schwerlich Euer Gewissen ertragen will, so 
Ihr wissentlich sollet so viel Leute verderben, da Ihr kein Recht zu habet. Setzt 
ihr Euch zufrieden, Gott zu Ehren, und lasset Euch Euern Schaden von Gott 
zugefüget sein und verbeißet,s um seinetwillen, so werdet Ihr sehen, er wird 
wiederum Euch segnen und Eure Arbeit19 reichlich belohnen, dass Euch lieb 
sei Eure Geduld, so Ihr getragen habt. Dazu helfe Euch Christus, unser Herr, 
Lehrer und Exempel aller Geduld und Helfer in Not, Amen. Dienstag nach 
Nicolai20 1534.

Professor Dr. Albrecht Beutel, Erich-Grefftn-Weg 37,48167 Münster;
E-Mail: beutel@uni-muenster.de

15 meinen Euch mit keinen Treuen] fühlen sich Euch durch keine Treue verbunden.
16 wohl gefischet] ironisch: einen schönen Erfolg erzielt.
17 wohl] gewiss.
18 solche Gesellen] gemeint sind die Fehdesöldner, mit denen sich Kolhase zusammentun würde.
19 Arbeit] Mühsal.
20 Dienstag nach Nicolai] 8. Dezember.



Der 1mM Glauben freie niertan
Luthers Wahrnehmung un!:! Deutung VoNn Obrigkeit‘'
Von Hellmut Zschoch

Vorbemerkungen: Obrigkeit als Lebensthema des Reformators
„Ich habe”, sagt Luther 1528 selbst, „vOoOnNn der weltlichen oberkeit also herlich
und nutzlich geschrieben *} als n1ıe eın lerer gethan hat sınt der Apostel
zeıtDer im Glauben freie Untertan  Luthers Wahrnehmung und Deutung von Obrigkeit'  Von Hellmut Zschoch  1. Vorbemerkungen: Obrigkeit als Lebensthema des Reformators  „Ich habe“, so sagt Luther 1528 selbst, „von der weltlichen öberkeit also herlich  und nützlich geschrieben ..., als nie kein lerer gethan hat sint der Apostel  zeit ...: des ich mich mit gutem gewissen und mit zeugnis der welt rhümen  mag.‘? In der Tat, langere und kürzere Ausführungen zum Thema Obrigkeit  sind im Werk des Reformators Legion - nur einen kleinen Ausschnitt kann  ich im Folgenden betrachten. Faktisch ist „Obrigkeit“ für Luther zu einem  Lebensthema geworden, obwohl ihn dabei nie ein selbständiges Interesse an  einer Theorie von Obrigkeit, auch einer theologischen Theorie, getrieben hat.  Von „Luthers Obrigkeitslehre“ zu sprechen, ist aus der Perspektive der Wir-  kungen von Luthers Aussagen und im Blick auf die Möglichkeiten ihrer ak-  tuellen Aneignung sinnvoll. In kirchenhistorischer Perspektive habe ich das  Thema vorsichtiger formuliert und spreche von „Wahrnehmung und Deu-  tung“, um so auf den Erfahrungskontext und Erfahrungsgehalt von Luthers  Obrigkeitsverständnis aufmerksam zu machen und mich einem Systemati-  sierungsdruck zu entziehen. Denn dass „Obrigkeit“ fur den Reformator zum  Lebensthema wird, ist —- wie vieles, wenn nicht alles bei Luther - das Ergebnis  biographisch-theologischer Erfahrungen. Ich versuche deshalb im Folgenden,  in einigen Schritten die Entfaltung dieses Lebensthemas lebensgeschichtlich  nachzuvollziehen und zu verstehen. Ich begnüge mich damit, dabei bis 1528  zu gelangen, als, wie das Eingangszitat zeigt, Luther bereits auf substantielle  Aussagen zum Thema zurückblicken kann.*  » Vortrag beı der Tagung der Luther-Gesellschaft uber „Luthers Obrıgkeıitslehre und ıhre ge-  genwartıgen Herausforderungen“ am 26. September 2014 ın Wıttenberg  ? WA 30 IL, 110,1-4 (Vom Krıege wıder dıe Turken, 1528)  ? Angesıchts der Fulle der Lıteratur zum Thema, dıe uber dıe einschlagıgen Werke zur Bıogra-  phıe und Theologıe Luthers gut erschlossen ıst, begnuge ıch mıch mıt wenıgen Hınweısen  zur thematıschen Orientierung Bernhard Lohse, Luthers Theologıe ın ıhrer hıstorıschen Ent-  wıcklung und ın ıhrem systematıschen Zusammenhang, Gottingen1995, bes 168-177 333-  344, Eılert Herms, Leben ın der Welt, ın Albrecht Beutel (Hg ), Luther Handbuch, Tubıngen  22010, 423-435, Volker Mantey, Art Zweıi-Reiche-Lehre, ın Volker Leppin/Gury Schneider Lu-  dorff (Hg.), Das Luther-Lexikon, Regensburg 2014, 788-792. Vgl ferner Lurse Schorn-Schutte,  Luther und dıe Polıtık, ın LuJ 71 (2004), 103-113, Notger Slenczka, Gott und das Bose Dıe Leh-  re von der Obrıgkeıt und von den zweı Reichen beı Luther, ın Luther 79 (2008), 75-94, Chrıstof  Wındhorst, „Durch ıhr Amt Schutz und Frieden haben“ Martın Luther uber dıe sozıale Ver-  antwortung der Obrıigkeıt, ın Patrık Mahlıng (Hg ), Oriıentierung fur das Leben Kırchliche  Luther, 86 Jg , 70-84, ISSN 0340 6210  © 2015 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co _ KG, Gottingendes ich mich mıtu gewissen un: mıt zeugnI1s der elt rhumen
mag. “ In der Tat, angere und kürzere Ausführungen Zu Thema Obrigkeit
sind 1m Werk des Reformators Legion LUr eınen kleinen Ausschnitt ann
ich 1m Folgenden betrachten. Faktisch ist „Obrigkeit” für Luther einem
Lebensthema geworden, obwohl ihn dabei nıe eın selbständiges Interesse
einer Theorie VOoNn Obrigkeit, auch einer theologischen Theorie, getrieben hat
Von „Luthers Obrigkeitslehre‘ sprechen, ist 2AUS der Perspektive der Wir-
kungen VOon Luthers Aussagen un: 1mM Blick auf die Möglichkeiten ihrer ak-
uyellen Aneignung sinnvoll. In kirchenhistorischer Perspektive habe ich das
TIhema vorsichtiger formuliert und preche VOoNn „Wahrnehmung un: Deu-
tung , auf den Erfahrungskontext un Erfahrungsgehalt VvVon Luthers
Obrigkeitsverständnis aufmerksam machen un: mich einem Systematı-
sierungsdruck entziehen. Denn ass „Obrigkeit” fur den Reformator Zzu
Lebensthema wird, ist WI1Ie vieles, wenn nıicht alles bei Luther das Ergebnis
biographisch-theologischer Erfahrungen. Ich versuche deshalb 1M Folgenden,
ıIn einiıgen Schritten die Entfaltung dieses Lebensthemas lebensgeschichtlich
nachzuvollziehen und verstehen. Ich begnüge mich damit, dabei bis 1528

gelangen, als, WIe das Eingangszitat zeigt, Luther bereits auf substantielle
Aussagen ZUu TIhema zurückblicken kann.}

Vortrag bel der Tagung der Luther-Gesellschaft uber „Luthers Obrıgkeıtslehre unı! ıhre BE-
genwartıgen Herausforderungen” September 2014 Wıttenberg

I1, ‚ 1—4 (Vom Krıege wıder dıe Turken,
Angesıchts der Fulle der Liıteratur zu TIhema, dıe uber dıe einschlagıgen Werke ZUr Bıogra-
phıe un! Theologıe Luthers guLt erschlossen 1ST, begnuge iıch miıch mı{ WECNISCH Hınwelsen
ZUT thematıschen Orjentierung Bernhard Lohse, Luthers Theologıe iıhrer hıstorıischen Ent-
wıcklung un: iıhrem systematıschen Zusammenhang, Gottingen1995, bes 168 —1/ 7 SR
344,;, Fılert Herms, Leben der Welt, Albrecht Beutel (Hg Luther Handbuch, Tubıngen

423-—-435, Volker antey, Art Zweı-Reıiche-Lehre, Volker Leppin/Gury Schneider Lu-
OT; Das Luther-Lexıkon, Regensburg 2014, 7887972 Vgl ferner Lu1se Schorn-Schutte,
Luther und dıe Polıtık, Lu) (2004), 103-113, otger Sienczka, ott und das Bose Dıi1e Leh-

VOl1 der Obrıgkeıt und VO:  - den Z wel Reichen bel Luther, Luther (2008) /5—-94, Christof
Wıindhorst, „‚Durch ıhr A mt Schutz und Frieden haben“ artın Luther ber dıe sozlale Ver-
antwortung der Obrıgkeıt, Patrık Mahlıng (Hg ), UOrijentierung fur das Leben Kırchliche
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Der im Glauben freie Untertan
Luthers Wahrnehmung und Deutung von Obrigkeit1 

Von Hellmut Zschoch

1. Vorbemerkungen: Obrigkeit als Lebensthema des Reformators

 von der weltlichen óberkeit also herlich״ ,Ich habe“, so sagt Luther 1528 selbst״
und nützlich geschrieben ..., als nie kein lerer gethan hat sint der Apostel 
zeit des ich mich mit gutem gewissen und mit Zeugnis der weit rhümen 
mag.“2 In der Tat, längere und kürzere Ausführungen zum Thema Obrigkeit 
sind im Werk des Reformators Legion -  nur einen kleinen Ausschnitt kann 
ich im Folgenden betrachten. Faktisch ist ״Obrigkeit“ für Luther zu einem 
Lebensthema geworden, obwohl ihn dabei nie ein selbständiges Interesse an 
einer Theorie von Obrigkeit, auch einer theologischen Theorie, getrieben hat. 
Von ״Luthers Obrigkeitslehre“ zu sprechen, ist aus der Perspektive der Wir- 
kungen von Luthers Aussagen und im Blick auf die Möglichkeiten ihrer ak- 
tuellen Aneignung sinnvoll. In kirchenhistorischer Perspektive habe ich das 
Thema vorsichtiger formuliert und spreche von ״Wahrnehmung und Deu- 
tung“, um so auf den Erfahrungskontext und Erfahrungsgehalt von Luthers 
Obrigkeitsverständnis aufmerksam zu machen und mich einem Systemati- 
sierungsdruck zu entziehen. Denn dass ״Obrigkeit“ fur den Reformator zum 
Lebensthema wird, ist ־  wie vieles, wenn nicht alles bei Luther -  das Ergebnis 
biographisch-theologischer Erfahrungen. Ich versuche deshalb im Folgenden, 
in einigen Schritten die Entfaltung dieses Lebensthemas lebensgeschichtlich 
nachzuvollziehen und zu verstehen. Ich begnüge mich damit, dabei bis 1528 
zu gelangen, als, wie das Eingangszitat zeigt, Luther bereits auf substantielle 
Aussagen zum Thema zurückblicken kann.3

1 Vortrag bei der Tagung der Luther-Gesellschaft über ״Luthers Obrigkeitslehre und ihre ge- 
genwartigen Herausforderungen“ am 26. September 2014 in Wittenberg

2 WA 30 II, 110,1-4 (Vom Kriege wider die Türken, 1528)
3 Angesichts der Fülle der Literatur zum Thema, die über die einschlägigen Werke zur Biogra- 

phie und Theologie Luthers gut erschlossen 1st, begnüge ich mich mit wenigen Hinweisen 
zur thematischen Orientierung Bernhard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Ent- 
Wicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Gott1ngenl995, bes 168-177 333- 
344, Eüert Herms, Leben in der Welt, in Albrecht Beutel (Hg ), Luther Handbuch, Tubingen 
22010,423-435, Volker Mantey, Art Zwei-Reiche-Lehre, in Volker Leppm/Gury Schneider Lu- 
dorff(Hg.), Das Luther-Lexikon, Regensburg 2014, 788-792. Vgl ferner Luise Schorn-Schutte, 
Luther und die Politik, in LuJ 71 (2004), 103-113, Notger Slenczka, Gott und das Bose Die Leh- 
re von der Obrigkeit und von den zwei Reichen bei Luther, in Luther 79 (2008), 75-94, Christof 
Windhorst, ״Durch ihr Amt Schutz und Frieden haben“ Martin Luther über die soziale Ver- 
antwortung der Obrigkeit, in Patnk Mahhng (Hg ), Orientierung fur das Leben Kirchliche
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Der 1 Glauben freie ntertan /1

Der schutzbedürftige Untertan

Luther ist Untertan das ist die Rolle, in der Obrigkeit zuerst und in erster
Linie wahrnimmt. Diese 1 Grund banale Feststellung ist Von grundlegen-
der Bedeutung: DIe Struktur Von Obrigkeit un Untertan, Von Weisungs-
recht und Gehorsamspflicht, WwIe S1e ihm übrigens nicht NUur 1m politischen
Bereich, sondern erst recht ın Kirche und Kloster begegnete, ist selbstver-
ständliche Voraussetzung Von Luthers Annäherung das Ihema. Luther
Wal zeitlebens Untertan vVvVon Fürsten, die ängste Zeit der sächsischen Kur-
fürsten, und nicht e{twa eın Stadtbürger mıt eigenen politischen Beteiligungs-
rechten. Dem entspricht, ass seıin Obrigkeitsverständnis geprägt ist Von PCI-
sonaler Autorität und personaler Verbundenheit.* Wenn Luther als Theologe
Röm oder er liest durchgängig seine zentralen Bibeltexte Zu The-

tut CT das als Untertan 1m IC auf die Aufgabe seiner Regenten un!
auf die Pflicht der Untertanen, und die großen Herrschergestalten des en
Testaments, David und Salomo, annn CT umstandslos mıt dem Fürstenideal
se1ıner eit verknüpfen.”

Wie Luther seiner Obrigkeit als Untertan gegenübertritt, lässt sich ıin
dem ersten erhaltenen Brief seinen Landesherrn erkennen, den im
November 1517 Friedrich den Weisen richtet.® och ist Von dem Sturm,
den die Ablassthesen auslösen ollten, nichts ahnen. Der Professor der
kurfürstlichen Wittenberger Universität wendet sich ganz unspektakulär
als schlichter Bittsteller seine Obrigkeit und erinnert mıt einigem ach-
Truc das Versprechen einer uecn Kutte Außerdem verwendet sich

Bildung und Politik in Spätmittelaiter, Reformation un Neuzeit. FrS Manfred Schulze, Muns-
ter 2010, 59-—-80; Volker Leppin, renzen und Möglichkeiten der Obrigkeit Zu Entstehung
un! Kontext Vn Luthers Zwei-Reiche-Lehre, in [rene Dingel/Christiane 1etz (Hg.), Die PO-
ıtische Aufgabe VOI Religion., Perspektiven der rei monotheistischen Religionen, Göttingen
2011, 247/-258
Zu Luthers Verhältnis Fürsten, besonders den sächsischen Kurfürsten, vgl Gerhard
Müller, Luther und die evangelischen Fürsten, in Erwin Iserlioh! ders. Hg.) Luther und die
politische Welt. Wissenschaftliches 5Symposion in Worms VO bis Oktober 1983, W ies-
baden/Stuttgart 1984, 438-456; Ingetraut Ludolphy, Friedrich der Weise. Kurfürst von Sach-
SCI1 31 Göttingen 1984, 383-486; Günther Wartenberg, Luthers Beziehungen den
saächsischen Fursten, in Helmar Junghans Hg.) Leben un: Werk artın Luthers von 1526 bis
1546 Festgabe seinem 500 Geburtstag, Bde., Berlin/Göttingen 1983, 549-57/1 916 —-929;
Wolfgang Sommer, Christlicher Glaube und Weltverantwortung artın Luthers Beziehung

seinen Landesherren, in ders., Politik, Theologie und Frömmigkeit 1Im Luthertum der Fruü-
hen Neuzeit Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1999, 54—/3
Vgi z B In der Obrigkeitsschrift VonNn 1523 die Bezüge auf Salomo (WA 11, und
David („aller ursten exempel : a.a.Q., 275,13.), David ferner besonders die Auslegung
VOon Ps 101 Von 534/35 (WA 5l, 197 200-264), die darauf abhebt (a. O) f. 4aSs$ David
sich darin „selbs ZzuU exempel se{tztT, Wwıe eiın fromer König der urs sol auff seıin gesinde
sehen.“ Zu dieser Auslegung in ihrer Bedeutung für Luthers Öbrigkeitsverständnis vgl Wolf-
sSans Sommer, e Unterscheidung und Zuordnung der beiden Reiche bzw. Regimente Gottes
In Luthers Auslegung des 101 Psalms, 1: ders., Politik (S. Anm. 1153

5  5 WALB 1, 119 f., Nr. 51, den November 1517.
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2. Der schutzbedürftige Untertan

Luther ist Untertan -  das ist die Rolle, in der er Obrigkeit zuerst und in erster 
Linie wahrnimmt. Diese im Grund banale Feststellung ist von grundlegen- 
der Bedeutung: Die Struktur von Obrigkeit und Untertan, von Weisungs- 
recht und Gehorsamspflicht, wie sie ihm übrigens nicht nur im politischen 
Bereich, sondern erst recht in Kirche und Kloster begegnete, ist selbstver- 
ständliche Voraussetzung von Luthers Annäherung an das Thema. Luther 
war zeitlebens Untertan von Fürsten, die längste Zeit der sächsischen Kur- 
fürsten, und nicht etwa ein Stadtbürger mit eigenen politischen Beteiligungs- 
rechten. Dem entspricht, dass sein Obrigkeitsverständnis geprägt ist von per- 
sonaler Autorität und personaler Verbundenheit.4 Wenn Luther als Theologe 
Röm 13 oder IPetr 2 liest -  durchgängig seine zentralen Bibeltexte zum The- 
ma - , tut er das als Untertan im Blick auf die Aufgabe seiner Regenten und 
auf die Pflicht der Untertanen, und die großen Herrschergestalten des Alten 
Testaments, David und Salomo, kann er umstandslos mit dem Fürstenideal 
seiner Zeit verknüpfen.5

Wie Luther seiner Obrigkeit als Untertan gegenüber tritt, lässt sich in 
dem ersten erhaltenen Brief an seinen Landesherrn erkennen, den er im 
November 1517 an Friedrich den Weisen richtet.6 Noch ist von dem Sturm, 
den die Ablassthesen auslösen sollten, nichts zu ahnen. Der Professor der 
kurfürstlichen Wittenberger Universität wendet sich ganz unspektakulär 
als schlichter Bittsteller an seine Obrigkeit und erinnert mit einigem Nach- 
druck an das Versprechen einer neuen Kutte. Außerdem verwendet er sich

Bildung und Politik in Spätmittelalter, Reformation und Neuzeit. FS Manfred Schulze, Müns- 
ter 2010, 59-80; Volker Leppin> Grenzen und Möglichkeiten der Obrigkeit -  Zu Entstehung 
und Kontext von Luthers Zwei-Reiche-Lehre, in: Irene Dingel/Christiane Tietz (Hg.), Die po- 
litische Aufgabe von Religion. Perspektiven der drei monotheistischen Religionen, Göttingen 
2011, 247-258.

4 Zu Luthers Verhältnis zu Fürsten, besonders zu den sächsischen Kurfürsten, vgl. Gerhard 
Müllery Luther und die evangelischen Fürsten, in: Erwin Iserloh/ ders. (Hg.), Luther und die 
politische Welt. Wissenschaftliches Symposion in Worms vom 27. bis 29. Oktober 1983, Wies- 
baden/Stuttgart 1984, 438-456; Ingetraut Ludolphy, Friedrich der Weise. Kurfürst von Sach- 
sen 1463-1525, Göttingen 1984, 383-486; Günther Wartenberg, Luthers Beziehungen zu den 
sächsischen Fürsten, in: Helmar Junghans (Hg.), Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 
1546. Festgabe zu seinem 500. Geburtstag, 2 Bde., Berlin/Göttingen 1983, 549-571. 916-929; 
Wolfgang Sommer, Christlicher Glaube und Weltverantwortung -  Martin Luthers Beziehung 
zu seinen Landesherren, in: ders., Politik, Theologie und Frömmigkeit im Luthertum der Frü- 
hen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1999,54-73.

5 Vgl. z. B. in der Obrigkeitsschrift von 1523 die Bezüge auf Salomo (WA 11, 272,29-33) und 
David (״aller fürsten exempel“: a. a. O., 275,13 f.), zu David ferner besonders die Auslegung 
von Ps 101 von 1534/35 (WA 51, [197] 200-264), die darauf abhebt (a. a. O., 201,21 f.), dass David 
sich darin ״selbs zum exempel setzt, wie ein fromer König oder Fürst sol auff sein gesinde 
sehen.“ Zu dieser Auslegung in ihrer Bedeutung für Luthers Obrigkeitsverständnis vgl. Wolf- 
gang Sommer, Die Unterscheidung und Zuordnung der beiden Reiche bzw. Regimente Gottes 
in Luthers Auslegung des 101. Psalms, in: ders., Politik (s. Anm. 4), 11-53.

6 WA.B 1,119 f., Nr. 51, um den 6. November 1517.



72 Hellmut Zschaoch

für seinen Ordensoberen Johann von taupitz und bittet Verschonung
mıt Abgaben. Der Untertan Luther erwarte Von seiner Obrig-
keit, für sich und andere, Fürsorge, Gunst, Gerechtigkeit. Er bittet e7I-
sichtlich und {utl das natürlich als eın AUS der Masse herausgehobener
Untertan, der aufgrund seiıner tellung kann, den Landesherrn
direkt anzugehen.

] iese zuversichtliche Erwartung die Obrigkeit wird 1mM Jahr 1518 auf
die Tro gestellt, und, VOI'W€gZUI]CthH, S1Ee bewährt sich, als der
kıirchliche Prozess Luther in Fahrt kommt Am August 1518, einen
Tag ach dem Erhalt der Vorladung ach Rom, wendet sich Luther ber
seinen Kontaktmann eorg Spalatin den Kurfürsten mıiıt der Bitte, ihn
nicht den „Predigermördern” also den feindlichen Dominikanertheolo-
gCHh ın Rom auszuliefern, sondern eın Verhör auf deutschem en
erwirken. Luther bittet seine Obrigkeit also den Schutz, den als Un-
tertan und Angehöriger der Landesuniversität erwarten ann un der
ihm auch zuteilwird. Im Zusammenhang mıt dem schließlich 1mM Oktober
1518 in Augsburg stattfindenden Verhör durch Kardinal Cajetan Ssetiz die
deutliche Lutherschutzpolitik Friedrichs des Weisen eın, die dieser bei
aller Zurückhaltung gegenüber Luthers Theologie un Kirchenkriti his
Zu Ende seiıner Regentschaft durchhiält, Luthers Verurteilung und
obwohl Luther ihm dabei nicht immer leicht macht. Luther ist sich Von

vornherein 1m Klaren darüber, ass der Von ihm ın Anspruch NOMMENE
obrigkeitliche Schutz den Kurfürsten in eine politische Zwickmühle bringt,
und schon 1M September 1518 schreibt er Spalatin, ass Von Fried-
rich keineswegs erwarte, seiıne ussagen teilen oder gal Z verteidigen.“
Nicht die theologische Überzeugung des Landesherrn ist gefragt, SOM -
ern seine Funktion als (Jarant des Rechts für seinen Untertan. Dem wird
Friedrich annn eiwa dadurch erecht, ass ach dem Augsburger Verhör
dem Kardinal ofhziell mitteilt, ass weiterhin nicht Von Luthers Häre-
S1e überzeugt sel und einer Auslieferung ach KRom eine regelrechte
Disputation in Deutschlan fordere.? Die beharrliche Lutherschutzpolitik
des sächsischen Kurfürsten, ® die bekanntlich 1521 ın der Gewährung VOonmn
Schutzhaft auf der Wartburg kulminiert, INUSS ich i1er nicht 1m Einzelnen
nachzeichnen. In ihr annn Luther jedenfalls seıne zuversichtliche Erwar-
LuUung, die Obrigkeit schütze ihre Untertanen, in einem Konflikt
miıt konkurrierenden Rechtsansprüchen bestätigt finden

WAÄA.B 1, 185 f., Nr. 89, ıta: Of.
8 WAÄALB l, 195-197, Nr. 90, September 1518, hier 195,8

WA  .. 1) 250
10 Dass diese Gestalt obrigkeitlichen Schutzes nicht selbstverständlich Wäal und uch (ıren-

gelangen konnte, WäarTr Luther bewusst;: vgl seinen Brief Johann VO:  - taupitz V
November 1518, In dem uch die Möglichkeit elines obrigkeitlich erwünschten Exils
andeutet WA.B 1, 25/-259, Nr. 114, hier
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für seinen Ordensoberen Johann von Staupitz und bittet um Verschonung 
mit neuen Abgaben. Der Untertan Luther erwartet etwas von seiner Obrig- 
keit, für sich und andere, Fürsorge, Gunst, Gerechtigkeit. Er bittet zuver- 
sichtlich -  und er tut das natürlich als ein aus der Masse herausgehobener 
Untertan, der es aufgrund seiner Stellung wagen kann, den Landesherrn so 
direkt anzugehen.

Diese zuversichtliche Erwartung an die Obrigkeit wird im Jahr 1518 auf 
die Probe gestellt, und, um es vorwegzunehmen, sie bewährt sich, als der 
kirchliche Prozess gegen Luther in Fahrt kommt. Am 8. August 1518, einen 
Tag nach dem Erhalt der Vorladung nach Rom, wendet sich Luther über 
seinen Kontaktmann Georg Spalatin an den Kurfürsten mit der Bitte, ihn 
nicht den ״Predigermördern“ -  also den feindlichen Dominikanertheolo- 
gen in Rom -  auszuliefern, sondern ein Verhör auf deutschem Boden zu 
erwirken.7 Luther bittet seine Obrigkeit also um den Schutz, den er als Un- 
tertan und Angehöriger der Landesuniversität erwarten kann -  und der 
ihm auch zuteilwird. Im Zusammenhang mit dem schließlich im Oktober 
1518 in Augsburg stattfindenden Verhör durch Kardinal Cajetan setzt die 
deutliche Lutherschutzpolitik Friedrichs des Weisen ein, die dieser ־  bei 
aller Zurückhaltung gegenüber Luthers Theologie und Kirchenkritik -  bis 
zum Ende seiner Regentschaft durchhält, trotz Luthers Verurteilung und 
obwohl Luther es ihm dabei nicht immer leicht macht. Luther ist sich von 
vornherein im Klaren darüber, dass der von ihm in Anspruch genommene 
obrigkeitliche Schutz den Kurfürsten in eine politische Zwickmühle bringt, 
und schon im September 1518 schreibt er an Spalatin, dass er von Fried- 
rieh keineswegs erwarte, seine Aussagen zu teilen oder gar zu verteidigen.8 
Nicht die theologische Überzeugung des Landesherrn ist gefragt, son- 
dern seine Funktion als Garant des Rechts für seinen Untertan. Dem wird 
Friedrich dann etwa dadurch gerecht, dass er nach dem Augsburger Verhör 
dem Kardinal offiziell mitteilt, dass er weiterhin nicht von Luthers Häre- 
sie überzeugt sei und statt einer Auslieferung nach Rom eine regelrechte 
Disputation in Deutschland fordere.9 Die beharrliche Lutherschutzpolitik 
des sächsischen Kurfürsten,10 die bekanntlich 1521 in der Gewährung von 
Schutzhaft auf der Wartburg kulminiert, muss ich hier nicht im Einzelnen 
nachzeichnen. In ihr kann Luther jedenfalls seine zuversichtliche Erwar- 
tung, die Obrigkeit schütze ihre Untertanen, in einem extremen Konflikt 
mit konkurrierenden Rechtsansprüchen bestätigt finden.

7 WA.B 1,188 f., Nr. 85, Zitat Z. 9 f.
8 S. WA.B 1,195-197, Nr. 90,2. September 1518, hier 195,8 f.
9 S. WA.B. 1,250 f.
10 Dass diese Gestalt obrigkeitlichen Schutzes nicht selbstverständlich war und auch an Gren- 

zen gelangen konnte, war Luther bewusst; vgl. seinen Brief an Johann von Staupitz vom 25. 
November 1518, in dem er auch die Möglichkeit eines -  obrigkeitlich erwünschten -  Exils 
andeutet (WA.B 1,257-259, Nr. 114, hier 258,17 f.).
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Die Weltlichkeit der Obrigkeit
Sicher steht die Erfahrung des geschützten Untertanen im Hintergrund, wWecCnn
Luther sich 1520 angesichts des fortschreitenden Prozesses u  — auch publizis-
tisch die Träger der weltlichen Rechtsgewalt wendet „An den christlichen
del deutscher Natıion und dabei auch sein theologisches Obrigkeitsver-
ständnis klärt.“ Die beruühmte Lehre Vomn aligemeinen Priestertum aller SC-
tauften Christen 1im Eingangstei der Adelsschrift legt Ja nicht 1Ur ar, ass alle
Y1sSten einen gemeinsamen, einheitlichen Christenstand teilen, sondern art
zugleich, welche Art von „Öbrigkeit” CS ın der Christenheit 1Ur geben ann.
Luther sich nämlich damit auseinander, ass die mittelalterliche Kirche
und Gesellschaft den Begriff der „Obrigkeit”, lateinisch „potestas’, nicht einheit-
ich verwendete, sondern „geistliche‘ und ‚weltlic. Obrigkeit unterschied. Das
manıifestierte sich in der Konkurrenz zweler Rechtssysteme, die aufen Ebe-
111e des Rechtslebens Konflikten und unklaren Zuständigkeiten führte und

die die Landesherren zunehmend ach einer geschlossenen Rechtshoheit
In ihren Territorien strebten. Diese Verdopplung der Rechtsgewalten Ost Luther
ıIn der Adelsschrift mıt dem Verwels auf die Einheitlichkeit des Christenstan-
des auf: Tlie Getauften sind geistlichen Standes, in der Christenheit also auch
die weltliche Gewalt deshalb, Luther, „INUSSCII WIrDer im Glauben freie Untertan  73  3. Die Weltlichkeit der Obrigkeit  Sicher steht die Erfahrung des geschützten Untertanen im Hintergrund, wenn  Luther sich 1520 angesichts des fortschreitenden Prozesses nun auch publizis-  tisch an die Träger der weltlichen Rechtsgewalt wendet - „An den christlichen  Adel deutscher Nation ...“ - und dabei auch sein theologisches Obrigkeitsver-  ständnis klärt." Die berühmte Lehre vom allgemeinen Priestertum aller ge-  tauften Christen im Eingangsteil der Adelsschrift legt ja nicht nur dar, dass alle  Christen einen gemeinsamen, einheitlichen Christenstand teilen, sondern klärt  zugleich, welche Art von „Obrigkeit“ es in der Christenheit nur geben kann.  Luther setzt sich nämlich damit auseinander, dass die mittelalterliche Kirche  und Gesellschaft den Begriff der „Obrigkeit“, lateinisch „potestas“, nicht einheit-  lich verwendete, sondern „geistliche“ und „weltliche“ Obrigkeit unterschied. Das  manifestierte sich in der Konkurrenz zweier Rechtssysteme, die auf allen Ebe-  nen des Rechtslebens zu Konflikten und unklaren Zuständigkeiten führte und  gegen die die Landesherren zunehmend nach einer geschlossenen Rechtshoheit  in ihren Territorien strebten. Diese Verdopplung der Rechtsgewalten löst Luther  in der Adelsschrift mit dem Verweis auf die Einheitlichkeit des Christenstan-  des auf: Alle Getauften sind geistlichen Standes, in der Christenheit also auch  die weltliche Gewalt - deshalb, so Luther, „mussen wir ... yr ampt zelen als ein  ampt, das da gehore und nutzlich sey der Christenlichen gemeyne.“? Obrigkeit  ist demnach in der Christenheit so etwas wie eine beruflich ausgeübte Funktion,  die selbstverständlich „weltlich“ ist — wie andere Berufe auch - und exklusiv den  Trägern der weltlichen Rechtsgewalt zukommt, den Adressaten der Adelsschrift,  zuvörderst dem Kaiser und den Reichsfürsten. Im Bereich des „Geistlichen“ gibt  es für Luther dann gar keine „Obrigkeit“ im eigentlichen Sinne, denn das Geist-  liche realisiert sich in der Verkündigung des Evangeliums durch Predigt und Sa-  kramente, gerade nicht durch Ämter, Recht und Institution.  Wenn man von Luthers Verhältnis zur „Obrigkeit“ spricht, ist bei „Obrig-  keit“ immer schon mitgedacht, dass es um die „weltliche“ Obrigkeit geht; das  aber ist bereits ein Ergebnis von Luthers Wahrnehmung und Deutung von  Obrigkeit! Im Anschluss an Röm 13,4 und 1Petr 2,14 weist der Reformator ihr  „schwert unnd die ruttenn“ zu, um „die boszen damit zustraffenn, die frum-  men [= die Rechtschaffenen] zuschutzen“,* also Rechtsschutz zu gewähren,  wie er Luther selbst durch Friedrich den Weisen zuteilwurde. Die Konkurrenz  der Rechtssysteme verliert damit ihre Legitimation. Dass die Papstkirche sich  vom einheitlichen weltlichen Recht dispensiert, stellt sich für Luther als fre-  velhafte, antichristliche Anmaßung dar,“ die die gottgegebene Struktur der  “ An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung: WA 6,  (381) 404-469.  ” A.a.O., 408,9-11.  3 A.a.O., 409,4f.  * A.a.O., 411,4-7: „mit eygenem frevel, ... das zubesorgen ist, es sey des Endtchrists spiel odder  sein nehster vorlaufft.“yI ampt zelen als eın
ampt, das da gehore und nutzlich SCY der Christenlichen gemeyne. *“ Obrigkeit
ist demnach ın der Christenheit wI1Ie eiıne beruflich ausgeübte Funktion,
die selbstverständlich „weltlich“ ist WIEe andere Berufe auch und exklusiv den
Trägern der weltlichen Rechtsgewalt zukommt, den Adressaten der Adelsschrift,
zuvörderst dem Kailiser un: den Reichsfürsten. Im Bereich des „Geistlichen” giDt

für Luther annn Sar keine „Obrigkeit” 1 eigentlichen Sinne, enn das Geist-
1C. realisiert sich in der Verkündigung des Evangeliums Urc Predigt und Ga-
kramente, gerade nicht durch Ämter, Recht und Institution.

Wenn INa vVvOon Luthers Verhältnis ZUT „Obrigkeit” spricht, ist bei „Obrig-
eıt  ‚CC immer schon mitgedacht, ass die „weltliche” Obrigkeit geht; das
aber ı bereits eın Ergebnis Von Luthers Wahrnehmung und Deutung Von

Obrigkeit! Im Anschluss Rom 13, und e{r 2, welst der Reformator ihr
„schwert nnd die ruttenn“ „die boszen damit zustrafienn, die frum-
TE TN die Rechtschaffenen] zuschutzen ,' also Rechtsschutz gewähren,
wI1Ie Luther selbst durch Friedrich den Weisen zuteilwurde. Die Konkurrenz
der Rechtssysteme verliert damit ihre Legitimation. Dass die Papstkirche sich
Vom einheitlichen weltlichen ec dispensiert, stellt sich für Luther als fre-
velhafte, antichristliche Anmafßung ar,  14 die die gottgegebene Struktur der

I1 An den christlichen del deutscher Natıon Vo.:  —_ des christlichen Standes Besserung: 6’
404-—-469

12 O., 408,9-11
13 O., 409,4
14 ()., „4—/; „mit CYSCHNCIN revel,Der im Glauben freie Untertan  73  3. Die Weltlichkeit der Obrigkeit  Sicher steht die Erfahrung des geschützten Untertanen im Hintergrund, wenn  Luther sich 1520 angesichts des fortschreitenden Prozesses nun auch publizis-  tisch an die Träger der weltlichen Rechtsgewalt wendet - „An den christlichen  Adel deutscher Nation ...“ - und dabei auch sein theologisches Obrigkeitsver-  ständnis klärt." Die berühmte Lehre vom allgemeinen Priestertum aller ge-  tauften Christen im Eingangsteil der Adelsschrift legt ja nicht nur dar, dass alle  Christen einen gemeinsamen, einheitlichen Christenstand teilen, sondern klärt  zugleich, welche Art von „Obrigkeit“ es in der Christenheit nur geben kann.  Luther setzt sich nämlich damit auseinander, dass die mittelalterliche Kirche  und Gesellschaft den Begriff der „Obrigkeit“, lateinisch „potestas“, nicht einheit-  lich verwendete, sondern „geistliche“ und „weltliche“ Obrigkeit unterschied. Das  manifestierte sich in der Konkurrenz zweier Rechtssysteme, die auf allen Ebe-  nen des Rechtslebens zu Konflikten und unklaren Zuständigkeiten führte und  gegen die die Landesherren zunehmend nach einer geschlossenen Rechtshoheit  in ihren Territorien strebten. Diese Verdopplung der Rechtsgewalten löst Luther  in der Adelsschrift mit dem Verweis auf die Einheitlichkeit des Christenstan-  des auf: Alle Getauften sind geistlichen Standes, in der Christenheit also auch  die weltliche Gewalt - deshalb, so Luther, „mussen wir ... yr ampt zelen als ein  ampt, das da gehore und nutzlich sey der Christenlichen gemeyne.“? Obrigkeit  ist demnach in der Christenheit so etwas wie eine beruflich ausgeübte Funktion,  die selbstverständlich „weltlich“ ist — wie andere Berufe auch - und exklusiv den  Trägern der weltlichen Rechtsgewalt zukommt, den Adressaten der Adelsschrift,  zuvörderst dem Kaiser und den Reichsfürsten. Im Bereich des „Geistlichen“ gibt  es für Luther dann gar keine „Obrigkeit“ im eigentlichen Sinne, denn das Geist-  liche realisiert sich in der Verkündigung des Evangeliums durch Predigt und Sa-  kramente, gerade nicht durch Ämter, Recht und Institution.  Wenn man von Luthers Verhältnis zur „Obrigkeit“ spricht, ist bei „Obrig-  keit“ immer schon mitgedacht, dass es um die „weltliche“ Obrigkeit geht; das  aber ist bereits ein Ergebnis von Luthers Wahrnehmung und Deutung von  Obrigkeit! Im Anschluss an Röm 13,4 und 1Petr 2,14 weist der Reformator ihr  „schwert unnd die ruttenn“ zu, um „die boszen damit zustraffenn, die frum-  men [= die Rechtschaffenen] zuschutzen“,* also Rechtsschutz zu gewähren,  wie er Luther selbst durch Friedrich den Weisen zuteilwurde. Die Konkurrenz  der Rechtssysteme verliert damit ihre Legitimation. Dass die Papstkirche sich  vom einheitlichen weltlichen Recht dispensiert, stellt sich für Luther als fre-  velhafte, antichristliche Anmaßung dar,“ die die gottgegebene Struktur der  “ An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung: WA 6,  (381) 404-469.  ” A.a.O., 408,9-11.  3 A.a.O., 409,4f.  * A.a.O., 411,4-7: „mit eygenem frevel, ... das zubesorgen ist, es sey des Endtchrists spiel odder  sein nehster vorlaufft.“das zubesorgen ist, SCY des Endtchrists spiel odder

seın nehster vorlauftt.“
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3. Die Weltlichkeit der Obrigkeit

Sicher steht die Erfahrung des geschützten Untertanen im Hintergrund, wenn 
Luther sich 1520 angesichts des fortschreitenden Prozesses nun auch publizis- 
tisch an die Träger der weltlichen Rechtsgewalt wendet ־ ״ An den christlichen 
Adel deutscher Nation . . -  und dabei auch sein theologisches Obrigkeitsver- 
ständnis klärt.11 Die berühmte Lehre vom allgemeinen Priestertum aller ge- 
tauften Christen im Eingangsteil der Adelsschrift legt ja nicht nur dar, dass alle 
Christen einen gemeinsamen, einheitlichen Christenstand teilen, sondern klärt 
zugleich, welche Art von ״Obrigkeit“ es in der Christenheit nur geben kann. 
Luther setzt sich nämlich damit auseinander, dass die mittelalterliche Kirche 
und Gesellschaft den Begriff der ״Obrigkeit“, lateinisch ״potestas“, nicht einheit- 
lieh verwendete, sondern ״geistliche“ und ״weltliche“ Obrigkeit unterschied. Das 
manifestierte sich in der Konkurrenz zweier Rechtssysteme, die auf allen Ehe- 
nen des Rechtslebens zu Konflikten und unklaren Zuständigkeiten führte und 
gegen die die Landesherren zunehmend nach einer geschlossenen Rechtshoheit 
in ihren Territorien strebten. Diese Verdopplung der Rechtsgewalten löst Luther 
in der Adelsschrift mit dem Verweis auf die Einheitlichkeit des Christenstan- 
des auf: Alle Getauften sind geistlichen Standes, in der Christenheit also auch 
die weltliche Gewalt -  deshalb, so Luther, ״müssen wir ... yr ampt zelen als ein 
ampt, das da gehöre und nützlich sey der Christenlichen gemeyne.“12 Obrigkeit 
ist demnach in der Christenheit so etwas wie eine beruflich ausgeübte Funktion, 
die selbstverständlich ״weltlich“ ist ־  wie andere Berufe auch -  und exklusiv den 
Trägern der weltlichen Rechtsgewalt zukommt, den Adressaten der Adelsschrift, 
zuvörderst dem Kaiser und den Reichsfürsten. Im Bereich des ״Geistlichen“ gibt 
es für Luther dann gar keine ״Obrigkeit“ im eigentlichen Sinne, denn das Geist- 
liehe realisiert sich in der Verkündigung des Evangeliums durch Predigt und Sa- 
kramente, gerade nicht durch Ämter, Recht und Institution.

Wenn man von Luthers Verhältnis zur ״Obrigkeit“ spricht, ist bei ״Obrig- 
keit“ immer schon mitgedacht, dass es um die ״weltliche“ Obrigkeit geht; das 
aber ist bereits ein Ergebnis von Luthers Wahrnehmung und Deutung von 
Obrigkeit! Im Anschluss an Röm 13,4 und IPetr 2,14 weist der Reformator ihr 
 -die boszen damit zustraffenn, die frum״ schwert unnd die ruttenn“ zu, um״
men [= die Rechtschaffenen] zuschutzen“,13 also Rechtsschutz zu gewähren, 
wie er Luther selbst durch Friedrich den Weisen zuteilwurde. Die Konkurrenz 
der Rechtssysteme verliert damit ihre Legitimation. Dass die Papstkirche sich 
vom einheitlichen weltlichen Recht dispensiert, stellt sich für Luther als fre- 
velhafte, antichristliche Anmaßung dar,14 die die gottgegebene Struktur der

11 An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung: WA 6, 
(381) 404-469.

12 A. a.O., 408,9-11.
13 A. a. O., 409,4 f.
14 A.a.O., 411,4-7: ״mit eygenem frevel,... das zubesorgen ist, es sey des Endtchrists spiel odder 

sein nehster vorlaufft.“



Hellmut Zschoch

einheitlichen Christenheit sprengt. Die exklusive Weltlichkeit der Obrigkeit
hingegen sichert die geistliche Freiheit der Christenheit! Denn 1in seinem (10t-
tesverhältnis, 1M Glauben, ist der Christ gerade keiner irdischen Obrigkeit
unfierian und ZUuU Gehorsam verpflichtet. Der Gehorsam der Untertanen SC-
bührt der weltlichen Obrigkeit hingegen gerade ihrer auf das gedeihliche
irdische Zusammenleben gerichteten Weltlichkeit willen. Luthers Einschär-
fung des Obrigkeitsgehorsams hat, das sollte InNan beachten, ihre Wurzel nicht
in der Bekämpfung sozialer Unruhen, sondern ın der Auseinandersetzung
mıt dem Rechtssystem der Papstkirche und mıt dessen religiösem Anspruch.
Der Rang weltlicher Obrigkeit jeg für ihn gerade 1n der 1m Begriff des Welt-
lichen enthaltenen Selbstbeschränkung.

Aus dieser theologischen Deutung der Rolle der Obrigkeit in der Christen-
heit ergeben sich in der Adelsschrift ann die vielfältigen Reformforderungen,
die allesamt darauf verweisen, „WI1e iel gutier werck die weltlich ubirkeit thun
mocht könnte]l, und Was er ubirkeit ampt seın solt  ba enn die „ubirkeit ist
schuldig der un{iertanen bestes suchen

Freiheit gegenüber der Obrigkeit
Der Ausgang des Prozesses ihn, gerade auch in dessen reichsrechtli-
chem Nachspiel ıIn Orms, konfrontiert Luther mıiıt der Doppelgesichtig-
eit der real existierenden weitlichen Rechtsgewalt. Während seın Landes-
err auch weiterhin seiner Lutherschutzpolitik festhält, schhe{fit sich das
Reichsrecht dem römischen Urteilsspruch und ro. ihn vollziehen.
Diese Doppelgesichtigkeit pragt die weıitere Geschichte der Reformation und
befördert die Entwicklung der konfessionellen Gestalt der abendländischen
Christenheit. Von der Adelsschrift ıuUS I1U55 Luther die ber ih verhängte
Reichsacht als Missachtung der Weltlichkeit obrigkeitlicher Gewialt durch die
Obrigkeit selbst erscheinen. Diese Wahrnehmung führt ihn ıin der Folge dazu,
das ecCc der weltlichen Gewalt praziser erfassen und ihren Zuständig-
keitsbereich deutlicher VONn der Sphäre des Geistlichen, das nicht rechtsförmig
ist, abzugrenzen, also die dem Begriff des „Weltlichen“ innewohnende Selbst-
beschränkung entfalten und damit das Freiheitsmoment ıIn seıiner Unter-
scheidung Von geistlich un! welitlich verdeutlichen.

Greitbar ist das bemerkenswerterweise zunächst nicht sehr ım egen-
ber feindlichen Obrigkeiten, sondern 1mM Verhältnis ZU!r Schutzpolitik
seiınes Landesherrn. Wie WITr gesehen haben, hatte Luther Ja schon 518 eine
(Grenze markiert, indem den obrigkeitlichen Schutz auf das Recht be-
grenzte und die nhalte seıiner re davon ausnahm. 1521 wird sich Luther
offensichtlich zunehmend dessen bewusst, ass der Obrigkeit nicht 1Ur
als Untertan gegenübertritt, sondern als Glaubender, SCHAUCT als Theologe,
15 O., und
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einheitlichen Christenheit sprengt. Die exklusive Weltlichkeit der Obrigkeit 
hingegen sichert die geistliche Freiheit der Christenheit! Denn in seinem Got- 
tesverhältnis, im Glauben, ist der Christ gerade keiner irdischen Obrigkeit 
untertan und zum Gehorsam verpflichtet. Der Gehorsam der Untertanen ge- 
bührt der weltlichen Obrigkeit hingegen gerade um ihrer auf das gedeihliche 
irdische Zusammenleben gerichteten Weltlichkeit willen. Luthers Einschär- 
fung des Obrigkeitsgehorsams hat, das sollte man beachten, ihre Wurzel nicht 
in der Bekämpfung sozialer Unruhen, sondern in der Auseinandersetzung 
mit dem Rechtssystem der Papstkirche und mit dessen religiösem Anspruch. 
Der Rang weltlicher Obrigkeit liegt für ihn gerade in der im Begriff des Welt- 
liehen enthaltenen Selbstbeschränkung.

Aus dieser theologischen Deutung der Rolle der Obrigkeit in der Christen- 
heit ergeben sich in der Adelsschrift dann die vielfältigen Reformforderungen, 
die allesamt darauf verweisen, ״wie viel gutter werck die weltlich ubirkeit thun 
mocht [= könnte], und was aller ubirkeit ampt sein solt“, denn die ״ubirkeit ist 
schuldig der Untertanen bestes zu suchen‘.15

4. Freiheit gegenüber der Obrigkeit

Der Ausgang des Prozesses gegen ihn, gerade auch in dessen reichsrechtli- 
chem Nachspiel in Worms, konfrontiert Luther mit der Doppelgesichtig- 
keit der real existierenden weltlichen Rechtsgewalt. Während sein Landes- 
herr auch weiterhin an seiner Lutherschutzpolitik festhält, schließt sich das 
Reichsrecht dem römischen Urteilsspruch an und droht, ihn zu vollziehen. 
Diese Doppelgesichtigkeit prägt die weitere Geschichte der Reformation und 
befördert die Entwicklung der konfessionellen Gestalt der abendländischen 
Christenheit. Von der Adelsschrift aus muss Luther die über ihn verhängte 
Reichsacht als Missachtung der Weltlichkeit obrigkeitlicher Gewalt durch die 
Obrigkeit selbst erscheinen. Diese Wahrnehmung führt ihn in der Folge dazu, 
das Recht der weltlichen Gewalt präziser zu erfassen und ihren Zuständig- 
keitsbereich deutlicher von der Sphäre des Geistlichen, das nicht rechtsförmig 
ist, abzugrenzen, also die dem Begriff des ״Weltlichen“ innewohnende Selbst- 
beschränkung zu entfalten und damit das Freiheitsmoment in seiner Unter- 
Scheidung von geistlich und weltlich zu verdeutlichen.

Greifbar ist das bemerkenswerterweise zunächst nicht so sehr im Gegen- 
über zu feindlichen Obrigkeiten, sondern im Verhältnis zur Schutzpolitik 
seines Landesherrn. Wie wir gesehen haben, hatte Luther ja schon 1518 eine 
Grenze markiert, indem er den obrigkeitlichen Schutz auf das Recht be- 
grenzte und die Inhalte seiner Lehre davon ausnahm. 1521 wird sich Luther 
offensichtlich zunehmend dessen bewusst, dass er der Obrigkeit nicht nur 
als Untertan gegenübertritt, sondern als Glaubender, genauer als Theologe,

15 A.a.O., 467,29f. und32f.
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der dem durch das Evangelium geweckten Glauben dienen hat Schon 1m
Frühjahr 1521,; ach der päpstlichen Verurteilung, aber och VOT dem Auffjtritt
1n Worms, We1S Luther sanft ironisch darauf hin, ass das Auftreten des dem
Evangelium verpflichteten eologen einer anderen ogi folgt als die poli-
tischen Interessen der Obrigkeit. In der Friedrich den Weisen gerichteten
Widmungsvorrede ZUrFr lateinischen Adventspostille‘® verweist Luther darauf,
ass dieses literarische Unternehmen VOMM Kurfürsten worden WAaTfl,
der ihn damit unpolemischer Theologie habe ermuntern und VO  = Öffentli-
chen Streit zun frommen theologischen Kerngeschäft zurücktreiben wollen.
1esESs aus der 1C. des schützenden Landesherrn L1UI verständliche An-
liegen ist freilich, eröftnet Luther dem Kurfürsten Jetzt, eiıne gefährliche
Ilusion, weil CS der Wirklichkeit des ıIn der Welt umkämpften Evangeli-
UT  n vorübergeht. Fur den dem Evangelium verpflichteten Theologen gehören
„Studien des Friedens und tudien des Krieges’ zusammen.‘ Der Wunsch der
Obrigkeit ach einem Ende öffentlicher Auseinandersetzungen findet seine
(irenze der theologischen Sache selbst. In der Verpflichtung auf geistliche
Autorität, die Autoriıtat Christi, folgt der Theologe des Evangeliums einer e1-
9 geistlichen Sachlogik.

Diese geistlich-theologische Grenzziehung SC enüber der weltlichen
Rechtsgewalt vollzieht Luther ann mıiıt voller WucA{ als 6S seine Rück-
kehr VOomn der art urg ach Wittenberg geht. Anlass azu sind bekanntlich
Anfang 1527 die „Wittenberger Unruhen”, angesichts deren Luther fürchtet,
das Von ihm entfaltete un: existentiell vertiretene Evangelium könne durch
eine gefährliche Mischung AUS Aktionismus, a0Ss un! Ratlosigkeit In SE1-
11CcI Wirkung nachhaltig chaden nehmen. Es kommt einem auf beiden
Seiten bemerkenswerten Briefwechsel, der mıt einem den Februar pC-
schriebenen Trostbrief Luthers einsetzt,'® in dem dem Kurfürsten, dessen
Sammelleidenschaft VvVon Reliquien als „Heiligtümern' jebevoll-ironisch auf-
nehmend, „LZUm heiligthum” echten Leidens in den kirchlichen Un-
ruhen gratuliert.” FEn passant stellt annn seine Rückkehr in Aussicht, fügt
aber sofort hinzu, ass damit keine Beistandsverpflichtung des Kurfürsten
verbunden sein colle.?9 Dieser antwortet unverzüglich mit einer Instruktion

seinen Eisenacher Amtmann Johann Oswald?*! und rat Von der Rückkehr
ab Verweis auf die ihm entstehenden politischen Probleme, die den
weılteren Schutz Luthers 1n rage tellen könnten. rTeC befehlt Friedrich

Enarrationes epistolarum e{ evangeliorum, QqUaS postillas VOCant (1521) 463-537;
Vorrede 463-465 In deutscher Übersetzung: Hellmut Zschoch Bearb.), „Evangelische TIheo-
logie‘ aufbauend und etreitbar. Luthers Vorrede ZUF lateinischen Adventspostille VOIN 1521,

m”  m”
1n Luther (2011) 828 /

U, 83; lateinisch: „Pacls el bDelli studia‘ (WA 7) 464,16)
WA B 2, 448 (Nr. 454)

19 U., 448,4
2U U.,

WA  .. 2, 4494553 (zu Nr. 454)
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der dem durch das Evangelium geweckten Glauben zu dienen hat. Schon im 
Frühjahr 1521, nach der päpstlichen Verurteilung, aber noch vor dem Auftritt 
in Worms, weist Luther sanft ironisch daraufhin, dass das Auftreten des dem 
Evangelium verpflichteten Theologen einer anderen Logik folgt als die poli- 
tischen Interessen der Obrigkeit. In der an Friedrich den Weisen gerichteten 
Widmungsvorrede zur lateinischen Adventspostille16 verweist Luther darauf, 
dass dieses literarische Unternehmen vom Kurfürsten angeregt worden war, 
der ihn damit zu unpolemischer Theologie habe ermuntern und vom öffentli- 
chen Streit zum frommen theologischen Kerngeschäft zurücktreiben wollen. 
Dieses aus der Sicht des schützenden Landesherrn nur zu verständliche An- 
liegen ist freilich, so eröffnet Luther dem Kurfürsten jetzt, eine gefährliche 
Illusion, weil es an der Wirklichkeit des in der Welt umkämpften Evangeli- 
ums vorübergeht. Für den dem Evangelium verpflichteten Theologen gehören 
 Studien des Friedens und Studien des Krieges“ zusammen.17 Der Wunsch der״
Obrigkeit nach einem Ende öffentlicher Auseinandersetzungen findet seine 
Grenze an der theologischen Sache selbst. In der Verpflichtung auf geistliche 
Autorität, die Autorität Christi, folgt der Theologe <jles Evangeliums einer ei- 
genen, geistlichen Sachlogik.

Diese geistlich-theologische Grenzziehung gegenüber der weltlichen 
Rechtsgewalt vollzieht Luther dann mit voller Wucpt, als es um seine Rück- 
kehr von der Wartburg nach Wittenberg geht. Anläss dazu sind bekanntlich 
Anfang 1522 die ״Wittenberger Unruhen“, angesichts deren Luther fürchtet, 
das von ihm entfaltete und existentiell vertretene Evangelium könne durch 
eine gefährliche Mischung aus Aktionismus, Chaos und Ratlosigkeit in sei- 
ner Wirkung nachhaltig Schaden nehmen. Es kommt zu einem auf beiden 
Seiten bemerkenswerten Briefwechsel, der mit einem um den 24. Februar ge- 
schriebenen Trostbrief Luthers einsetzt,18 in dem er dem Kurfürsten, dessen 
Sammelleidenschaft von Reliquien als ״Heiligtümern“ liebevoll-ironisch auf- 
nehmend, ״tzum newen heiligthum“ echten Leidens in den kirchlichen Un- 
ruhen gratuliert.19 En passant stellt er dann seine Rückkehr in Aussicht, fügt 
aber sofort hinzu, dass damit keine Beistandsverpflichtung des Kurfürsten 
verbunden sein solle.20 Dieser antwortet unverzüglich mit einer Instruktion 
an seinen Eisenacher Amtmann Johann Oswald21 und rät von der Rückkehr 
ab -  unter Verweis auf die ihm entstehenden politischen Probleme, die den 
weiteren Schutz Luthers in Frage stellen könnten. Freilich befiehlt Friedrich

16 Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant (1521): WA 7 (458) 463-537; 
Vorrede 463-465. In deutscher Übersetzung: Hellmut Zschoch (Bearb.), ״Evangelische Theo- 
logie“ -  aufbauend und streitbar. Luthers Vorrede zur lateinischen Adventspostille von 1521, 
in: Luther 82 (2011), 82-87.

17 A. a. O., 83; lateinisch: ״pacis et belli studia“ (WA 7,464,16).
18 WA.B 2, 448 f. (Nr. 454).
19 A .a.O .,448,4.
20 S. a.a.O., 449,23f.
21 WA.B. 2, 449-453 (zu Nr. 454).
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nicht, sondern bittet Rat, erklärt zugleich seine ejgene Leidensbereitschaft
1m Zeichen des Kreuzes. Das ıst schon eigentümlich SCHNUS, wird aber och
VOoNn Luthers ausführlicher Antwort übertroffen, die dieser, Dereits unterwegs
ach Wittenberg, Marz gibt.“ Die 1mM Interesse des Kurfürsten höchst
erwuünschte politische Rücksichtnahme wischt mıt der Bemerkung beisei-
te, sel schließhlich seinem Landesherrn schon einmal, 1mM Maı 152J1; „gEeW1-
chen”®, indem sich auf seine Entfernung Aaus der Öffentlichkeit eingelas-
sEeMN— habe Jetzt aber gehe es seıne Aufgabe, als Theologe des Evangeliums
1mM Gehorsam gegenüber Christus kirchliche Ordnung bewirken. Dafür
ist die weltliche Obrigkeit weder zuständig och ist sie azu fähig „Dieser
Sachen soll och ann eın chwert oder helfen, Gott mu(ß hie allein
chafflen, ohn alles menschlich Sorgen und Zutun.“®* Ausdrücklich verzich-
tet Luther deshalb Jetzt auf obrigkeitlichen Schutz; genieße hierin eıiınen
höheren Schutz, Ja könne den Kurfürsten besser schützen als dieser ihn.?
Denn handelt sich Angelegenheiten des Glaubens, für die gilt „WeTr
meısten gläubt, der wird hie meıisten schützen.“?® Der Kurfürst aber, der in
Luthers Wahrnehmung „noch garl chwach ist  6627 1im Glauben iın dieser
geistlichen Dimension nicht Zu Schutz.“?3 Als weltliche Obrigkeit, C Luther,
soll der Kurfürst ıIn dieser Hinsicht Nur eiInNs u  3 Nichts** 1mM Zweifelsfall
dem Kaiser als seiner Obrigkeit gehorchen un: keinen Widerstand leisten.“”
Mit ec ist dieser Brief Luthers immer wieder als eın seltenes Dokument
freimütigen Umgangs eiınes Untertanen mıt seinem Landesherrn gewürdigt
worden.“ Er beeindruckt sowohl uUrc die seelsorgliche arneıt, in der l1er
eın Christenmensch Zu anderen redet, als auch, VOT allem, durch die theo-
logische Klarheit, mit der Luther für den Kurfürsten und für sich selbst die
Grenze der Obrigkeit markiert: Wo CS das Evangelium geht, hat die Ob-
rigkeit ihr ecCc verloren, 1st sS1e aber auch frei VON jeder Schutzverpflichtung.
Das annn Luther dem Kurfürsten ZUSaSCH, weil CI selbst 1er als 1m Glauben
Freier auftritt un: unmittelbar im Dienst Gottes steht 1C Urc. konkur-
rierendes( der vermeintlich geistlichen Kirche wird die obrigkeitliche
Rechtsgewalt begrenzt, sondern UrC. die göttliche Wortgewalt, die den Be-
22

24
WA  .. 2, 453-45/, Nr. 455

24
O.,
O’ 455,80-456,82

25 O’ 455,7/5-80
26 O., 455
27 O.,

O., „kann ich keinerlei WCSC fur den Mann ansehen, der mich schüt-
z€ der reitien könnte.”

29 ÜU.,
4()} a. ,, „96-10

Ludolphy, Friedrich der Weise (s. Anm. 451 „Für den Anfang des Jahrhunderts
ist frappierend ZU lesen, wıe hier der Christ dem Christen und der Mensch dem Menschen
auf gleicher Ebene begegnete. ; Sommer, Christlicher Gilaube (s Anm. 65 „Man wird In
der deutschen Geschichte lange suchen mussen, eın ahnliches Dokument eiınes Unterta-
NneNn gegenüber seiner Obrigkeit finden.“
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nicht, sondern bittet um Rat, erklärt zugleich seine eigene Leidensbereitschaft 
im Zeichen des Kreuzes. Das ist schon eigentümlich genug, wird aber noch 
von Luthers ausführlicher Antwort übertroffen, die dieser, bereits unterwegs 
nach Wittenberg, am 5. März gibt.22 Die im Interesse des Kurfürsten höchst 
erwünschte politische Rücksichtnahme wischt er mit der Bemerkung beisei־ 
te, er sei schließlich seinem Landesherrn schon einmal, im Mai 1521, ״gewi- 
chen‘23, indem er sich auf seine Entfernung aus der Öffentlichkeit eingelas- 
sen habe. Jetzt aber gehe es um seine Aufgabe, als Theologe des Evangeliums 
im Gehorsam gegenüber Christus kirchliche Ordnung zu bewirken. Dafür 
ist die weltliche Obrigkeit weder zuständig noch ist sie dazu fähig: ״Dieser 
Sachen soll noch kann kein Schwert raten oder helfen, Gott muß hie allein 
schaffen, ohn alles menschlich Sorgen und Zutun.“24 Ausdrücklich verzieh- 
tet Luther deshalb jetzt auf obrigkeitlichen Schutz; er genieße hierin einen 
höheren Schutz, ja er könne den Kurfürsten besser schützen als dieser ihn.25 
Denn es handelt sich um Angelegenheiten des Glaubens, für die gilt: ״wer am 
meisten gläubt, der wird hie am meisten schützen.“26 Der Kurfürst aber, der in 
Luthers Wahrnehmung ״noch gar schwach ist“27 im Glauben taugt in dieser 
geistlichen Dimension nicht zum Schutz.28 Als weltliche Obrigkeit, so Luther, 
soll der Kurfürst in dieser Hinsicht nur eins tun: Nichts29 -  im Zweifelsfall 
dem Kaiser als seiner Obrigkeit gehorchen und keinen Widerstand leisten.30 
Mit Recht ist dieser Brief Luthers immer wieder als ein seltenes Dokument 
freimütigen Umgangs eines Untertanen mit seinem Landesherrn gewürdigt 
worden.31 Er beeindruckt sowohl durch die seelsorgliche Klarheit, in der hier 
ein Christenmensch zum anderen redet, als auch, vor allem, durch die theo- 
logische Klarheit, mit der Luther für den Kurfürsten und für sich selbst die 
Grenze der Obrigkeit markiert: Wo es um das Evangelium geht, hat die Ob- 
rigkeit ihr Recht verloren, ist sie aber auch frei von jeder Schutzverpflichtung. 
Das kann Luther dem Kurfürsten Zusagen, weil er selbst hier als im Glauben 
Freier auftritt und unmittelbar im Dienst Gottes steht. Nicht durch konkur- 
rierendes Recht der vermeintlich geistlichen Kirche wird die obrigkeitliche 
Rechtsgewalt begrenzt, sondern durch die göttliche Wortgewalt, die den Be­

22 WA.B. 2,453-457, Nr. 455.
23 A .a.O .,455,49.
24 A. a.O., 455,80-456,82.
25 S. a.a.O., 455,75-80.
26 A .a.O .,455f.
27 A.a.O., 456,83.
28 A. a. O., 456,84 f.: ״kann ich keinerlei wege E. K. F. G. fur den Mann ansehen, der mich schüt- 

zen oder retten könnte.“
29 S. a.a.O., 456,88.
30 S. a.a.O., 456,96-103.
31 S. u. a. Ludolphy, Friedrich der Weise (s. Anm. 4), 451: ״Für den Anfang des 16. Jahrhunderts 

ist es frappierend zu lesen, wie hier der Christ dem Christen und der Mensch dem Menschen 
auf gleicher Ebene begegnete“; Sommer¡ Christlicher Glaube (s. Anm. 4), 65: ״Man wird in 
der deutschen Geschichte lange suchen müssen, um ein ähnliches Dokument eines Unterta- 
nen gegenüber seiner Obrigkeit zu finden.“
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reich geistlicher Freiheit konstituiert. Das (Janze endet damit, ass der Kur-
fürst diese eigene Logik der geistlichen Sphäre anerkennt. Luther
rück, predigt und gibt dem Kurfürsten auch och einmal schriftlich, ass

VOIN jeder Verantwortung frei ist; ann ın einer Form, die politischen und
juristischen Ma{(ßstäben genüg

Luthers Brief enthält 1mM Grunde alles, Wäas in der kommenden eıit ZUu

Obrigkeitsverständnis OÖffentlich darlegt In den Jahren 1527 bis 1525 wird gC
de die rage ach Recht und (ırenzen der weltlichen Rechtsgewalt tatsächlich

eiNnem zentralen Ihema se1nes Wirkens, dringlich sowohl durch die zuneh-
mend spürbaren Ma{ißnahmen VOoN Obrigkeiten, die das Ormser Edikt
setzen, als auch durch Verwerfungen innerhalb des reformatorischen Lagers.

ec: un (Gırenzen der Obrigkeit
Luther vertieft das Ihema Obrigkeit als Schriftausleger und Prediger. In Z7wWel
Predigten in Weimar,” denen auch Herzog Johann, der Bruder und spätere
Nachf{folger Friedrichs des Weisen beiwohnt, entfaltet der Reformator 1m Ok-
tober 15272 seın Obrigkeitsverständnis. Dabei geht Von dem ihm durch den
Predigttext Mit 3, gegebenen Begriff des Reiches (Grottes aus.** Luther unter-
scheidet NunNn die Sphären des Geistlichen und des Weltlichen als das „geist-
ich nnd weltlich reich Cristi“. Das geistliche Reich sieht exklusiv durch
die Christuspredigt bezeichnet die Papstkirche als Rechtssystem erscheint
als manifestes Gegenbild azu Die weltliche Obrigkeit hat In diesem Reich
keine Aufgabe und eın ec. Qie führt aber in (iJottes Auftrag ach Rom
13 und eitr das Kegiment in der Welt, durch das S1C dem Teufeln_
tritt, indem S$1€ den Bösen auch mıt Gewalt wehrt und die (juten schützt.
Um der Sünde willen sind das irken der Obrigkeit und der ihr geschul-
dete Untertanengehorsam notwendig: „Dan hetten WIr die [Obrigkeit} nicht,

wurden WIr einander fressen . Christlich handelt die Obrigkeit nicht, 1IN-
dem S$1e religiöse Ansprüche stellt, den Glauben reglementiert oder den Streit

die rechte Lehre unterbindet, sondern indem S$1E in ihrem Wirkungskreis
das der Nächstenliebe anwendet WI1e andere Christen in ihren welt-
lichen Tätigkeiten auch. SO WIe die Obrigkeit sich der Einmischung ın das
472 die Briefversionen den Kurfürsten Y März und Maärz 1522 WALB 2, 459-462

und 46/-4/U, Nr. 456 und 45/.
43 11L, 271379 (24 Oktober und 379383 (25. Oktober
34 Hier lautet Mt 3, „Bekertt un bessertt euch, dan das reich gottes ist nahe“ (a O)
35 O., Aufdie bei Luther u der Bibelauslegung sCWONNCIIC Begrifflichkeit VOolmnNn „Re1-

chen  6t und „Regimenten‘ tutzen sich die Versuche, se1in Obrigkeitsverständnis in Gestalt
einer „Zwei-Reiche-” bzw. „Zwel Regimenten-Lehre‘ systematisieren. Vgl hierzu ergan-
zend der 1n Anm. genannten Literatur. Gunther Wolf (Hg.), Luther und die Obrigkeit,
Darmstadt 1972; Volker antey, Zwel Schwerter wel Reiche. artın Luthers Z wei-Rei-
che-Lehre VOT ihrem spätmittelalterlichen Hintergrund, Tübingen 2005

O.,

77Der im Glauben freie Untertan

reich geistlicher Freiheit konstituiert. Das Ganze endet damit, dass der Kur- 
fürst diese eigene Logik der geistlichen Sphäre anerkennt. Luther kehrt zu- 
rück, predigt -  und gibt es dem Kurfürsten auch noch einmal schriftlich, dass 
er von jeder Verantwortung frei ist, dann in einer Form, die politischen und 
juristischen Maßstäben genügt.32

Luthers Brief enthält im Grunde alles, was er in der kommenden Zeit zum 
Obrigkeitsverständnis öffentlich darlegt. In den Jahren 1522 bis 1525 wird gera- 
de die Frage nach Recht und Grenzen der weltlichen Rechtsgewalt tatsächlich 
zu einem zentralen Thema seines Wirkens, dringlich sowohl durch die zuneh- 
mend spürbaren Maßnahmen von Obrigkeiten, die das Wormser Edikt um- 
setzen, als auch durch Verwerfungen innerhalb des reformatorischen Lagers.

5. Recht und Grenzen der Obrigkeit

Luther vertieft das Thema Obrigkeit als Schriftausleger und Prediger. In zwei 
Predigten in Weimar,33 denen auch Herzog Johann, der Bruder und spätere 
Nachfolger Friedrichs des Weisen beiwohnt, entfaltet der Reformator im Ok- 
tober 1522 sein Obrigkeitsverständnis. Dabei geht er von dem ihm durch den 
Predigttext Mt 3,2 gegebenen Begriff des Reiches Gottes aus.34 Luther unter- 
scheidet nun die Sphären des Geistlichen und des Weltlichen als das ״geist- 
lieh unnd weltlich reich Cristi“.35 Das geistliche Reich sieht er exklusiv durch 
die Christuspredigt bezeichnet -  die Papstkirche als Rechtssystem erscheint 
als manifestes Gegenbild dazu. Die weltliche Obrigkeit hat in diesem Reich 
keine Aufgabe und kein Recht. Sie führt aber in Gottes Auftrag nach Röm 
13 und IPetr 2 das Regiment in der Welt, durch das sie dem Teufel entgegen- 
tritt, indem sie den Bösen -  auch mit Gewalt -  wehrt und die Guten schützt. 
Um der Sünde willen sind das Wirken der Obrigkeit und der ihr geschul- 
dete Untertanengehorsam notwendig: ״Dan hetten wir die [Obrigkeit] nicht, 
so würden wir einander fressen“.36 Christlich handelt die Obrigkeit nicht, in- 
dem sie religiöse Ansprüche stellt, den Glauben reglementiert oder den Streit 
um die rechte Lehre unterbindet, sondern indem sie in ihrem Wirkungskreis 
das Gebot der Nächstenliebe anwendet -  wie andere Christen in ihren weit- 
liehen Tätigkeiten auch. So wie die Obrigkeit sich der Einmischung in das

32 S. die Briefversionen an den Kurfürsten vom 7.(8.?) März und 12. März 1522: WA.B 2,459-462 
und 467-470, Nr. 456 und 457.

33 WA 10 III, 371-379 (24. Oktober 1522) und 379-385 (25. Oktober 1522).
34 Hier lautet Mt 3,2: ״Bekertt und bessertt euch, dan das reich gottes ist nahe“ (a. a. O., 371,10 f.).
35 A. a. O., 371,19. Auf die bei Luther aus der Bibelauslegung gewonnene Begrifflichkeit von ״Rei- 

chen“ und ״Regimenten“ stützen sich die Versuche, sein Obrigkeitsverständnis in Gestalt 
einer ״Zwei-Reiche־“ bzw. ״Zwei Regimenten-Lehre“ zu systematisieren. Vgl. hierzu ergän- 
zend zu der in Anm. 3 genannten Literatur: Gunther Wb//(Hg.), Luther und die Obrigkeit, 
Darmstadt 1972; Volker Mantey, Zwei Schwerter -  zwei Reiche. Martin Luthers Zwei-Rei- 
che-Lehre vor ihrem spätmittelalterlichen Hintergrund, Tübingen 2005.

36 A.a.O., 381,27.
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geistliche egiment der Verkündigung enthalten hat, 'steht umgekehrt
den Predigern des Evangeliums nıcht der Obrigkeit Anweisungen für den
weltlichen Rechtsbereich geben Luthers eigene Außerungen diese
letzt Girenze strikt einhalten, mMag Man fragen; im Großen und
Ganzen beschränkt sich aber darauf, die grundsätzliche Unterscheidung
Von geistlichem und weltlichem egimen einzuschärfen das freilich mıt
Nachdruck und zuweilen auch sehr konkret! Der Oöffentliche Einspruch
die Vermischung der Regimente war für Luther selbst Teil des ihm als Theo-
ogen und Verkündiger des Evangeliums anvertrauten geistlichen Regiments.

Ungefähr ZU!T gleichen eit akzentuiert Luther In seiner Auslegung des Pe-
trusbrie{s> elr 2, 1317° ass beide Regimente, geistlich und weltlich, in
der Christenheit miteinander bestehen und Christen beiden teiilnehmen.
egen den auf Mt 5, 39 („ihr SO dem bel nicht widerstreben”) gestutzten
Einspruch hebt Luther abermals den Zusammenhang Von Nächstenliebe und
Obrigkeit hervor: Christen ben un: nutfzen die weltliche Rechtsgewalt nicht

ihrer selbst willen, enn ihr Glaube ermöglicht ihnen den Verzicht auf das
eigene ec un: das Erleiden des Unrechts. ingegen sind s1e ZUur Anwen-
dung des weltlichen Tal- un!: Schutzrechts für andere durch das der
Nächstenliebe verpflichtet. DE dieses nicht den Glauben Vl  u  T,
sondern 1mM Blick auf das gedeihliche Zusammenleben er Menschen auch
der natürlichen Vernunft zugänglich ist, können auch persönlich Ungläubi-
SC und Nichtchristen das weltliche Regiment entsprechend seiner göttlichen
Zweckbestimmung wahrnehmen. Luther formuliert zusammenfassend:

„Darumb iIst das Christlich regıment nıicht widder das welltliche, noch die welltli-
che ubirkeyt widder Christum. Das welltliche regiment ehöret yn Christus ampt
dl nicht, sondern ist CYy Z eusserlich ding, WwI1e alle andere empfter un stende. Und
WIE die selben AUuUSSCT1 Christus ampt sind, also das sie CYMN unglewbiger eben wol
f  uret als CYMN Christ, Also ist auch des we  iıchen schwerdts ampt, das 6c$ die leut
widder Christen noch unchristen machet.”

Immer aber gilt die Grenzziehung VO Weltlichen ZU Geistlichen, deren
Überschreitung Luther überall da konstatiert, die Gewissen gebunden
werden sollen Hier endet ann auch die Gehorsamspflicht der Untertanen:

„Aber wWEeNnNn S1€E yn das geystlich regıment reyffen wollen und das gewissen fan-
gCNHN, darynn ott alleyn sıtzen und regiren [NUSS, soll INan yhn gar nicht gehorchen
und auch ehr den alss drubdber lassen. Welltlich gepiet und regiment strecket sich
nicht wey(tlter, denn au eusserlich und leybDlic ding. “*

Zum Ungehorsam aus Gewissensgründen gehören ach Luther der freimütige
Widerspruch“* und das rtragen der aufßeren Konsequenzen.
7 Epistel e{rı gepredigt un! ausgelegt (Druck 12, 259399

QO., 327335
39 A.a.O.,, 31,6-11
4{} O., 334,32-335,4

O., 335,1/-28
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geistliche Regiment der Verkündigung zu enthalten hat, steht es umgekehrt 
den Predigern des Evangeliums nicht zu, der Obrigkeit Anweisungen für den 
weltlichen Rechtsbereich zu geben. Ob Luthers eigene Äußerungen diese zu- 
letzt genannte Grenze stets strikt einhalten, mag man fragen; im Großen und 
Ganzen beschränkt er sich aber darauf, die grundsätzliche Unterscheidung 
von geistlichem und weltlichem Regiment einzuschärfen -  das freilich mit 
Nachdruck und zuweilen auch sehr konkret! Der öffentliche Einspruch gegen 
die Vermischung der Regimente war für Luther selbst Teil des ihm als Theo- 
logen und Verkündiger des Evangeliums anvertrauten geistlichen Regiments.

Ungefähr zur gleichen Zeit akzentuiert Luther in seiner Auslegung des 1. Pe- 
trusbriefs37 zu IPetr 2 ,13-1738, dass beide Regimente, geistlich und weltlich, in 
der Christenheit miteinander bestehen und Christen an beiden teilnehmen. 
Gegen den auf Mt 5,39 (״ihr sollt dem Übel nicht widerstreben“) gestützten 
Einspruch hebt Luther abermals den Zusammenhang von Nächstenliebe und 
Obrigkeit hervor: Christen üben und nutzen die weltliche Rechtsgewalt nicht 
um ihrer selbst willen, denn ihr Glaube ermöglicht ihnen den Verzicht auf das 
eigene Recht und das Erleiden des Unrechts. Hingegen sind sie zur Anwen- 
dung des weltlichen Straf- und Schutzrechts für andere durch das Gebot der 
Nächstenliebe verpflichtet. Da dieses Gebot nicht den Glauben voraussetzt, 
sondern im Blick auf das gedeihliche Zusammenleben aller Menschen auch 
der natürlichen Vernunft zugänglich ist, können auch persönlich Ungläubi- 
ge und Nichtchristen das weltliche Regiment entsprechend seiner göttlichen 
Zweckbestimmung wahrnehmen. Luther formuliert zusammenfassend:

 -Darumb ist das Christlich regiment nicht widder das welltliche, noch die welltli״
che ubirkeyt widder Christum. Das welltliche regiment gehöret ynn Christus ampt 
gar nicht, sondern ist eyn eusserlich ding, wie alle andere empter und stende. Und 
wie die selben ausser Christus ampt sind, also das sie eyn unglewbiger eben so wol 
füret als eyn Christ, Also ist auch des welltlichen schwerdts ampt, das es die leut 
widder Christen noch unchristen machet.“39

Immer aber gilt die Grenzziehung vom Weltlichen zum Geistlichen, deren 
Überschreitung Luther überall da konstatiert, wo die Gewissen gebunden 
werden sollen. Hier endet dann auch die Gehorsamspflicht der Untertanen:

 -Aber wenn sie ynn das geystlich regiment greyffen wollen und das gewissen fan״
gen, darynn Gott alleyn sitzen und regiren muss, soll man yhn gar nicht gehorchen 
und auch ehr den halss drüber lassen. Welltlich gepiet und regiment strecket sich 
nicht weytter, denn auff eusserlich und leyblich ding.“40

Zum Ungehorsam aus Gewissensgründen gehören nach Luther der freimütige 
Widerspruch41 und das Ertragen der äußeren Konsequenzen.

37 Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt (Druck 1523): WA 12, (249) 259-399.
38 A.a.D., 327-335.
39 A .a.O .,331,6-11.
40 A .a.O .,334,32-335,4.
41 S. a.a.O., 335,17-28.
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In den beiden Weimarer Predigten und der Petrusbriefauslegung ent-
wickelt Luther die Unterscheidung geistlicher un weltlicher Autoritat mıt
den AUSs der Schriftauslegung SCWONNCNCH Begriffen „Reich“ und „Regi-
ment  K hne sich ıIn eiInNnem ‚akuten Konflikt mıiıt einem weltlichen acht-
haber‘“2 befinden, rag die wesentlichen Gedanken OI, die ann
1523 1n seiner großen Schrift „Von der Obrigkeit, WIE weıt INan ihr Ge-
horsam schuldig sel zusammenhängend entfaltet.% Ich rlaube mir daher,
diese wichtige Schrift 1er NUT streifen. Als Beispiel für eıne ihre gott-
gesetzten (Gırenzen überschreitende Obrigkeit dient Luther darin, ass Her-
ZO$ eorg VOonNn achsen un andere die Verbreitung un den Besıitz
der Übersetzung des Neuen Testaments vorgehen.““ Christen mussen das
dulden und erleiden, dürfen der 1Ns Geistliche übergrifiigen ÖObrigkeit aber
weder ach dem Mund reden och ZUF and gehen: Dem „Frevel ol} 111211

nicht widderstehen sondern ihn| leyden, Man soll yhn aber nicht billichen
och datzu dienen der folgen odder gehorchen miıt CY. fußtritt er miıt
einem finger, * ıne derartige OSsSe Obrigkeit verkehrt das VONln (iJott HC-
wollte weltliche egıimen in eın selbstbezogen weltliches, gottfeindliches:
„ES sind welltliche fursten, Die wellt aber ist Gottis feyndt, darumb IMUS-
SCIH sS1e auch thun Wa ott widder, der Welt eben genehm] ist, das sS1e
Ja welltliche fursten bleyben. *® ES ist sehr deutlich, ass das Prädikat
des „Weltlichen” ler eine gahız andere Jönung annımmt als iın Luthers p -
ıtıver Würdigung der VOonNn ott eingesetzten „weltlichen” Gewalt! In der
Obrigkeitsschrift spricht sich Luther konsequenterweise annn auch
jegliches weltliche Ketzerrecht Au  n Falsche Lehre gehört 1InNs geistliche Re-
gıiment un INan annn S1Ee „mıitt keynem eyßen hawen, miıtt keynem fewr
verbrennen, mıiıtt keynem Aasser ertrencken ,* sondern 1Ur mıiıt den Waftlen
des Wortes ZUur Strecke bringen.

47 artın Brecht, artın Luther, Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1-15
Stuttgart 1986, 119

471 11, 245281 Vgl außer der ıIn AÄAnm und 45 genannten Literatur uch: Svend An-
dersen, Macht 4115 Liebe Zur Rekonstruktion einer lutherischen politischen Ethik, Berlin/
New ork 2010, 11-/4

44 11, 267/,22-24
o > 267,25-2/7.

O) 267,14-16. Gerade Herzog eorg ist Luther übrigens LINM Inbegriff eines solchen
zuinnerst weltlichen Fürsten geworden, und CI hat immer wieder heftig ih polemi-
sıert, sich schliefßlich gerühmt, ihn Tode gebetet haben Der erschreckende Hass
des Reformators rührt gerade daher, ass bei aller Anerkennung der sonstigen Amtstfüh-
ILUNg 1ın Georgs Ausgreifen ın die geistliche Sphäre exemplarisch den Aufruhr die goött-
lıche Weltordnung wahrnimmt. Vgl die Belege bei Ingetraut Ludolphy, DIie Ursachen der
Gegnerschaft zwischen Luther Uun: Herzog eorg Von Sachsen, In Lu) (1965) 28-44, und
die dort versammelten Belege. Vgl ferner Eike Wolgast, Luther und die katholischen Fursten,

4 /
1ın Luther und die politische Welt (Ss Anm 27623

11;,
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In den beiden Weimarer Predigten und der Petrusbriefauslegung ent- 
wickelt Luther die Unterscheidung geistlicher und weltlicher Autorität mit 
den aus der Schriftauslegung gewonnenen Begriffen ״Reich“ und ״Regi- 
ment“. Ohne sich in einem ״akuten Konflikt mit einem weltlichen Macht- 
haber*42 zu befinden, trägt er die wesentlichen Gedanken vor, die er dann 
1523 in seiner großen Schrift ״Von der Obrigkeit, wie weit man ihr Ge- 
horsam schuldig sei“ zusammenhängend entfaltet[43 Ich erlaube mir daher, 
diese wichtige Schrift hier nur zu streifen. Als Beispiel für eine ihre gott- 
gesetzten Grenzen überschreitende Obrigkeit dien): Luther darin, dass Her- 
zog Georg von Sachsen und andere gegen die Veïbreitung und den Besitz 
der Übersetzung des Neuen Testaments vorgehen.44 Christen müssen das 
dulden und erleiden, dürfen der ins Geistliche übergriffigen Obrigkeit aber 
weder nach dem Mund reden noch zur Hand gehen: Dem ״Frevel soll man

yhn aber nicht billichen 
it eym fußtritt odder mit

nicht widderstehen sondern [ihn] leyden, Man soll 
noch datzu dienen oder folgen odder gehorchen mi 
einem finger.‘*45 Eine derartige böse Obrigkeit verkehrt das von Gott ge- 
wollte weltliche Regiment in ein selbstbezogen weltliches, gottfeindliches: 
 -Es sind welltliche fürsten, Die wellt aber ist Gottis feyndt, darumb müs״
sen sie auch thun was Gott widder, der Welt eben [= genehm] ist, das sie 
ja ... welltliche fürsten bleyben.‘*46 Es ist sehr deutlich, dass das Prädikat 
des ״Weltlichen“ hier eine ganz andere Tönung anñimmt als in Luthers po- 
sitiver Würdigung der von Gott eingesetzten ״weltlichen“ Gewalt! In der 
Obrigkeitsschrift spricht sich Luther konsequentelrweise dann auch gegen 
jegliches weltliche Ketzerrecht aus: Falsche Lehre gehört ins geistliche Re- 
giment und man kann sie ״mitt keynem eyßen hawen, mitt keynem fewr 
verbrennen, mitt keynem wasser ertrencken‘*,47 sondern nur mit den Waffen 
des Wortes zur Strecke bringen.

Martin Brecht, Martin Luther, Bd. 2: Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521-1532, 
Stuttgart 1986,119.
WA 11, (229) 245-281. Vgl. außer der in Anm. 3 und 35 genannten Literatur auch: Svend An- 
dersen. Macht aus Liebe. Zur Rekonstruktion einer lutherischen politischen Ethik, Berlin/ 
New York 2010,11-74.
WA 11, 267,22-24.
A.a.O., 267,25-27.
S. a. a. O., 267,14-16. -  Gerade Herzog Georg ist Luther übrigens zum Inbegriff eines solchen 
zuinnerst weltlichen Fürsten geworden, und er hat immer Wieder heftig gegen ihn polemi- 
siert, sich schließlich sogar gerühmt, ihn zu Tode gebetet zu haben. Der erschreckende Hass 
des Reformators rührt gerade daher, dass er bei aller Anerkennung der sonstigen Amtsfüh- 
rung in Georgs Ausgreifen in die geistliche Sphäre exemplarisch den Aufruhr gegen die gött- 
liehe Weltordnung wahrnimmt. Vgl. die Belege bei Ingetraut Ludolphy, Die Ursachen der 
Gegnerschaft zwischen Luther und Herzog Georg von Sachsdn, in: LuJ 32 (1965), 28-44, und 
die dort versammelten Belege. Vgl. ferner Eike Wolgast, Luther und die katholischen Fürsten, 
in: Luther und die politische Welt (s. Anm. 4), 37-63.
WA 11, 268,27 f.
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Theologische Orientierung der Obrigkeit
In den Jahren 15724 und 1525 wird immer deutlicher, ass N innerhalb der
zunachst vVvVon gemeinsamer evangelischer Kirchenkritik geprägten reforma-
torischen ewegung Klärungen und Trennungen kommen INUSS Dabei
geht AUS Luthers Sicht auch die Deutung obrigkeitlichen Handelns,
annn nämlich, wenn das Evangelium In Verbindung mıt sozialen Unruhen
gebrac wird und In den Verdacht des Aufruhrs die weltliche Obrigkeit
gerät. Fassbar ist diese Konstellation sehr deutlich iın den Auseinandersetzun-
SCH mıt Ihomas untzer und seiınem apokalyptisch mMotivierten Eintreten
für fromme Gewaltanwendung und mıit den aufbegehrenden Bauern, die ihre
Forderungen auf das Evangelium gründen In diesen Konflikten sieht sich der
Theologe Luther zugleich als Ratgeber der Obrigkeit gefragt, die ZU Han-
deln veranlassen und motivieren INUSS, und diese Rolle verwandelt sich ann

der des Anregers und Begleiters einer sich auf die Obrigkeit stützenden
evangelischen Neuordnung des Kirchenwesens.

Im Fall der Bauernerhebung handelt 05 sich für Luther eiıne 1MmM
Grunde einfache Anwendung se1ines bis dahin erarbeiteten Obrigkeitsver-
ständnisses. In seiner „Ermahnung zu Frieden', die Anfang Maı 1525 e_

scheint,“® spat, den Gang der ınge och beeinflussen können,
teilt die Kritik der Bauern ihren Herren, droht der „tyrannischen
vnd tobenden oberkeyt“” den orn (Jottes und verweıst darauf, ass S1Ee
die Reformvorschläge der Adelsschri „YEn den wind geschlagen‘ haben.
Luther erinnert die Herrschenden ihren Auftrag, ass s1e näamlich nicht
„yhren utz vnd mut willen den vnterthanen suche, sondern uft{z vnd
das beste verschaffe bey den vnterthenigen .” Zugleich tadelt aber bei
den Bauern, ass S1E ihre innerweltlich berechtigten Forderungen und Be-
schwerden mıiıt dem Evangelium begründen und Weltliches und (ieist-
liches vVELTIMNENSCH. Für den erz1ıic auf gewaltsamen Widerstand un auf
Aufruhr verweiıst auf se1in eigenes Beispiel” und ru Schlichtungsver-
handlungen auf.° In dem später er dem Eindruck der Erhebung
ın Ihüringen verfassten Nachwort 1  er die räuberischen und mörde-
rischen Rotten der anderen der VoO  a} untzer beeinflussten] Bauern“>*
bringt ann allerdings 1n seitdem berüchtigter Härte das Gewaltmono-
pol der Obrigkeit In nschlag, die ihrem Auftrag ZUrTr Abwehr der Bösen
gerecht werden IMNUSS, indem S1€e mit außerster Gewalt die vorgeblich

Ermahnung ZU Frieden auf die zwölt Artikel der Bauernschaft in Schwaben: 18,
291-334

O) 296,1
5() QO.,

O., 299,5
2 O., 13,3-15

a.Q., 333,8
54 18, 35/-361
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6. Theologische Orientierung der Obrigkeit

In den Jahren 1524 und 1525 wird immer deutlicher, dass es innerhalb der 
zunächst von gemeinsamer evangelischer Kirchenkritik geprägten reforma- 
torischen Bewegung zu Klärungen und Trennungen kommen muss. Dabei 
geht es aus Luthers Sicht auch um die Deutung obrigkeitlichen Handelns, 
dann nämlich, wenn das Evangelium in Verbindung mit sozialen Unruhen 
gebracht wird und in den Verdacht des Aufruhrs gegen die weltliche Obrigkeit 
gerät. Fassbar ist diese Konstellation sehr deutlich in den Auseinandersetzun- 
gen mit Thomas Müntzer und seinem apokalyptisch motivierten Eintreten 
für fromme Gewaltanwendung und mit den aufbegehrenden Bauern, die ihre 
Forderungen auf das Evangelium gründen. In diesen Konflikten sieht sich der 
Theologe Luther zugleich als Ratgeber der Obrigkeit gefragt, die er zum Han- 
dein veranlassen und motivieren muss, und diese Rolle verwandelt sich dann 
zu der des Anregers und Begleiters einer sich auf die Obrigkeit stützenden 
evangelischen Neuordnung des Kirchenwesens.

Im Fall der Bauernerhebung handelt es sich für Luther um eine im 
Grunde einfache Anwendung seines bis dahin erarbeiteten Obrigkeitsver- 
ständnisses. In seiner ״Ermahnung zum Frieden“, die Anfang Mai 1525 er- 
scheint,48 zu spät, um den Gang der Dinge noch beeinflussen zu können, 
teilt er die Kritik der Bauern an ihren Herren, droht der ״tyrannischen 
vnd tobenden oberkeyt“49 den Zorn Gottes an und verweist darauf, dass sie 
die Reformvorschläge der Adelsschrift ״ynn den wind geschlagen“ haben.50 
Luther erinnert die Herrschenden an ihren Auftrag, dass sie nämlich nicht 
 yhren nutz vnd mut willen an den vnterthanen suche, sondern nutz vnd״
das beste verschaffe bey den vnterthenigen“.51 Zugleich tadelt er aber bei 
den Bauern, dass sie ihre innerweltlich berechtigten Forderungen und Be- 
schwerden mit dem Evangelium begründen und so Weltliches und Geist- 
liches vermengen. Für den Verzicht auf gewaltsamen Widerstand und auf 
Aufruhr verweist er auf sein eigenes Beispiel52 und ruft zu Schlichtungsver- 
handlungen auf.53 In dem etwas später unter dem Eindruck der Erhebung 
in Thüringen verfassten Nachwort ״Wider die räuberischen und morde- 
rischen Rotten der anderen [= der von Müntzer beeinflussten] Bauern“54 
bringt er dann allerdings in seitdem berüchtigter Härte das Gewaltmono- 
pol der Obrigkeit in Anschlag, die ihrem Auftrag zur Abwehr der Bösen 
gerecht werden muss, indem sie mit äußerster Gewalt gegen die vorgeblich

48 Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben: WA 18, (279) 
291-334.

49 A .a.O .,296,1.
50 A .a.O .,298,10.
51 A.a.O., 299,5 f.
52 S. a.a.O., 313,3-15.
53 S. a.a.O., 332,18-333,8.
54 WA 18, (344) 357-361.
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geistlich motivierten Aufrührer vorgeht.” Diese Außerungen haben Luther
nachhaltig als „Fürstendiener” diskreditiert°® und die 1n ihnen prinzipie
durchgehaltene Unterscheidung der Regimente ın ihrer friedensstiftenden
Intention verschleiert. Schlägt INan och einmal den ogen zu Anfang
VOon Luthers Beschäftigung mıt dem Obrigkeitsthema 1n der Adelsschrift, ist
aber deutlich erkennen, ass Luthers SanzcCcr Abscheu der Inanspruch-
nahme geistlicher Motiıve für die Durchsetzung eigenen Position mıt

ich ob durch kirchlicheden Mitteln VOn ec und Gewalt gilt ganz
Amtsträger, Fuüursten oder Bauern.

Komplizierter als bei den Bauern stellt sich der Zusammenhang VOInl (Geist-
lichem un: Weltlichem ın der der Bauernerhebung vorausgehenden Ausein-
andersetzung mıiıt Ihomas untzer selbst dar Denn €e1 handelt 6S sich AUS
Luthers Sicht Ja zunächst einmal alsche Lehre, die die Obrigkeit dulden
hat In seinem offenen „Drıe die Fuüursten achsen Von dem aufrühreri-
schen Geist“ VOomn 1524>' bleibt Luther enn auch dabei, ass die alsche Lehre
auf dem Wege der Schriftauslegung bekämpfen se1 und ass die Obrig-
keit getrost „die geyster auff eynander platzen und treffen lassen solle ”® Weil
untzer aber als Teil seiliner Lehre ZUu!r gewaltsamen Aktion WIE der Zerstö-
LUunNng eines Marienheiligtums ermuntert bzw. S1e 1m Nachhinein Jegitimiert,
wendet Luther seine Unterscheidung der Regimente ZUr Einschränkung der
freien Lehre „Wo s1e aber wollen mehr thun denn mıt dem wort echten,
wollen auch brechen und Schlahen muiıt der faust, da ollen Eluer] Flürstliche].
Ginaden]. greyffen*Wo Verkündigung ın Aufruhr umschlägt, Luthers
Grundregel, wird die der Ordnung dienende Unterscheidung der Regimente
gesprengt und ist obrigkeitliches Handeln geboten, Cie Unterscheidung
wieder ın raft seftzen Wann re1NC dieser Fall eintritt, bleibt letztlich
der Wahrnehmung der Obrigkeiten überlassen. Die 1m Falle Muntzers nıcht
unbegründete Verknüpfung VOoOon Ketzerel und Friedensstörung tendiert dazu,
Lehrabweichler pauschal als Friedensstörer einzu tufen und unterdrü-
cken.° uch bei der Bekämpfung nıicht ZUF (Jew neigender Abweichler,
e{wa der Täufer, lassen die Obrigkeiten ın den spaten 1520er un 1n den 1530er
55 Vgl insbesondere a.a.O., 361,24-28 „‚Drumb, lieben herren, loset erlöst] hie, reitet hie,

helfit hie, FErbarmet uch der leute, Steche, schlahe, würge 1€e, Wer da an, bleybstu
druber tod, wol dyr, seliglichern tod kanstu mehr uberkomen, Denn du stirbst Yn g-
horsam göttlichs WOTrf{Ss und befelhs Ro. 13 Röm 13,5 nd dienst der liebe, deynen
nehisten zurreiten AQUS der heillen und teuftels banden.‘ Selbst die Aufforderung außerster
obrigkeitlicher Gewaltanwendung ann Luther Iso mi1t dem OLV der Nächstenliebe VE -

binden!
56 Vgi die entsprechende Bemerkung VOoNn Friedrich Engels In selinem Werk ber den Bauern-

krieg Von 185U, zıt. nach dem Auszug 1N: Heinrich Bornkamm, Luther 1m Spiegel der deut-
schen Geistesgeschichte, Heidelberg 1955, 264-268, hier 266

l » 210271
O., 219,1.

60
O., 219,5

Vgl bei Luther z.B In der Auslegung VO:  j Ps (1530) die rderung nach obrigkeitlichem
Vorgehen Ööftentliche „Lästerung ‘: 41 1L, 1892 S, hiern
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geistlich motivierten Aufrührer vorgeht.55 Diese Äußerungen haben Luther 
nachhaltig als ״Fürstendiener“ diskreditiert56 una die in ihnen prinzipiell 
durchgehaltene Unterscheidung der Regimente in ihrer friedensstiftenden 
Intention verschleiert. Schlägt man noch einmal den Bogen zum Anfang 
von Luthers Beschäftigung mit dem Obrigkeitsthema in der Adelsschrift, ist 
aber deutlich zu erkennen, dass Luthers ganzer Abscheu der Inanspruch־ 
nähme geistlicher Motive für die Durchsetzung der eigenen Position mit 
den Mitteln von Recht und Gewalt gilt -  ganz gleich ob durch kirchliche 
Amtsträger, Fürsten oder Bauern.

Komplizierter als bei den Bauern stellt sich der Zusammenhang von Geist־ 
lichem und Weltlichem in der der Bauernerhebung vorausgehenden Ausein־ 
andersetzung mit Thomas Müntzer selbst dar. Denn dabei handelt es sich aus 
Luthers Sicht ja zunächst einmal um falsche Lehre, die die Obrigkeit zu dulden 
hat. In seinem offenen ״Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrühreri- 
sehen Geist“ von 152457 bleibt Luther denn auch dabei, dass die falsche Lehre 
auf dem Wege der Schriftauslegung zu bekämpfeu sei und dass die Obrig- 
keit getrost ״die geyster auff eynander platzen und treffen“ lassen solle.58 Weil 
Müntzer aber als Teil seiner Lehre zur gewaltsamen Aktion wie der Zerstö- 
rung eines Marienheiligtums ermuntert bzw. sie im Nachhinein legitimiert, 
wendet Luther seine Unterscheidung der Regimente zur Einschränkung der 
freien Lehre an: ״Wo sie aber wollen mehr thun depn mit dem wort fechten, 
wollen auch brechen und schlahen mit der faust, da Rollen E[uer]. F fürstliche]. 
G [naden], zu greyffen“.59 Wo Verkündigung in Aufruhr umschlägt, so Luthers 
Grundregel, wird die der Ordnung dienende Unterscheidung der Regimente 
gesprengt und ist obrigkeitliches Handeln geboten, um die Unterscheidung 
wieder in Kraft zu setzen. Wann freilich dieser Fall eintritt, bleibt letztlich 
der Wahrnehmung der Obrigkeiten überlassen. Die im Falle Müntzers nicht 
unbegründete Verknüpfung von Ketzerei und Friedensstörung tendiert dazu, 
Lehrabweichler pauschal als Friedensstörer einzukufen und zu unterdrü- 
cken.60 Auch bei der Bekämpfung nicht zur Gewalt neigender Abweichler, 
etwa der Täufer, lassen die Obrigkeiten in den späten 1520er und in den 1530er

Vgl. insbesondere a. a. O., 361,24-28: ״Drumb, lieben Herren, loset [= erlöst] hie, rettet hie, 
helfft hie. Erbarmet euch der armen leute, Steche, schlahe, würge hie, wer da kan, bleybstu 
drüber tod, wol dyr, seliglichern tod kanstu nymer mehr uberkomen, Denn du stirbst ynn ge- 
horsam gottlichs worts und befelhs Ro. am 13. [Röm 13,5 ff.] Und ym dienst der liebe, deynen 
nehisten zurretten aus der hellen und teuffels banden.“ Selbst die Aufforderung zu äußerster 
obrigkeitlicher Gewaltanwendung kann Luther also mit dem Motiv der Nächstenliebe ver- 
binden!
Vgl. die entsprechende Bemerkung von Friedrich Engels in seinem Werk über den Bauern- 
krieg von 1850, zit. nach dem Auszug in: Heinrich Bornkamm, Luther im Spiegel der deut- 
sehen Geistesgeschichte, Heidelberg 1955,264-268, hier 266.
WA 15, (199) 210-221.
A.a.O., 219,1.
A.a.O., 219,5f.
Vgl. bei Luther z. B. in der Auslegung von Ps 82 (1530) die Forderung nach obrigkeitlichem 
Vorgehen gegen öffentliche ״Lästerung“: WA 311, (183) 189-218, hier 208,11 ff.
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Jahren ann die Geister nicht mehr „aufeinanderplatzen‘, und auch Luther
stiıimmt wWenn auch immer wieder mıt spürbar schlechtem (Jewissen dieser
Ausweitung obrigkeitlichen Handelns ZU.  6l

Miıt der INn der zweıten Hälfte der 1520er re ın achsen und in anderen
Territorien des Reiches einsetzenden Einführung der Reformation ım Rah-
199148 des landesherrlichen Kirchenregiments gelangt Luthers Wahrnehmung
und Deutung VOoOon Obrigkeit ın einen Kontext, den ich 1er UFr och
anklingen lasse, weil e sich dabei insgesamt eine Weiterentwicklung des
iın den Jahren 1522 bis 525 grundgelegten Lebensthemas Obrigkeit handelt.®?*
ESs geht bei der obrigkeitlich gestuützten Einführung der Reformation nicht
letzt darum, die religiöse Einheit 1mM Hoheitsbereich der weltlichen Rechtsge-
alt erhalten bzw. wiederherzustellen. In der Vorrede ZzZu „Unterricht der
Visitatoren‘ VOoO  — 1578° schreibt Luther: „Denn ob wol S{einer]|. ur Flürst-
lichen]. Ginaden!|. leren un: geistlich regirn nicht eiolhen ist, SO sind
s$1e doch schüldig, als weltliche öberkeit, darob halten, das nicht zwitracht,
rotten und auffrhur sich den unterthanen erheben“.®* Luther wiederholt
ler se1ıne Unterscheidung der Zuständigkeiten un mıt dem e1n, Was

keinesfalls VON der Obrigkeit regeln ist. re un! Kirchenregiment! Jus-
tıert aber die (Girenze zwischen den Regimenten CU, sodass der Obrigkeit die
Befugnis zukommt, zumindest einen außeren Rahmen für einheitliche re
1n ihrem Territorium festzulegen die schon erwähnte Tendenz, den Lehrdis-
SCI15 in die unmittelbare ähe ZU[r: Störung des öffentlichen Friedens rücken,
macht sich ıIn dem Kontext theologisch-politischen Zusammenwirkens
deutlich bemerkbar. Der Obrigkeit wird damit in Sachen zulässiger TE eiıne
Regelungskompetenz zugewlesen, während für die Kirchenvisitation und die
Kirchenordnung das Liebesamt des christlichen Regenten appelliert wird,
weil azu ‚nach weltlicher oberkeit nicht schuldig‘ ist.©> ESs ist unverkenn-
bar, ass die Grenzziehung zwischen weltlich un geistlich damıit elastisch
bleibt Was 1 landesherrlichen Kirchenregiment obrigkeitliche Pflicht und
Wa Liebesdienst der christlichen egenten ist, lässt Luther In der Schwebe.
Das hat in der welteren Geschichte des Protestantismus Verschiebungen der
Grenzziehung zugunsten der Obrigkeit ermöglicht. Zugleich hat 65 aber auch

Vgl die Gutachten der Wittenberger Theologen: Ende Oktober 1531 versieht Luther ıne Stel-
lungnahme Melanchthons mi1t einem Nachsatz, der se1ın Plazet mıiıt der Bemerkung verbindet,

se1 „crudele anzusehen, da{ß INan S$1e mıt dem Schwert straft”, ber ZU!T Begründung
anführt, ass die Taäufer» mund:; zerstoren wollen.“ (WA.B 6! 223, Nr. Das Wit-
tenberger Gemeinschaftsgutachten ZUI1 obrigkeitlichen Verfolgung der Täufer VOonNn 1536 (WA
5U, 16} 8-15) versieht Luther 1M Manuskript muıt einem eigenhändigen Zusatz, der auf das

62
Gnadenrecht des Landesherren verwelist (a.a. U., 19, Anm.).

63
Vgl Armin Kohnle, Luther und das Landeskirchentum, In Luther (2014) 9—_2  N

2 '} 195-201; neuhochdadt. Übertragung: Michael eyer (Bearb.), Der Liebesdienst der Ob-
rigkeit für die Kirche. artın Luthers Vorwort Zu „Unterricht der 1Sıtatoren die Pfar-
1e1 1m Kurfürstentum Sachsen“ (1528). 1: Luther (2014). 4—

64

65
26, 200,28-31
ÜO.;, 19/,20.25.
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Jahren dann die Geister nicht mehr ״aufeinanderplatzen‘, und auch Luther 
stimmt -  wenn auch immer wieder mit spürbar schlechtem Gewissen -  dieser 
Ausweitung obrigkeitlichen Handelns zu.61

Mit der in der zweiten Hälfte der 1520er Jahre in Sachsen und in anderen 
Territorien des Reiches einsetzenden Einführung der Reformation im Rah- 
men des landesherrlichen Kirchenregiments gelangt Luthers Wahrnehmung 
und Deutung von Obrigkeit in einen neuen Kontext, den ich hier nur noch 
anklingen lasse, weil es sich dabei insgesamt um eine Weiterentwicklung des 
in den Jahren 1522 bis 1525 grundgelegten Lebensthemas Obrigkeit handelt.62 
Es geht bei der obrigkeitlich gestützten Einführung der Reformation nicht zu- 
letzt darum, die religiöse Einheit im Hoheitsbereich der weltlichen Rechtsge- 
wait zu erhalten bzw. wiederherzustellen. In der Vorrede zum ״Unterricht der 
Visitatoren“ von 152863 schreibt Luther: ״Denn ob wol S[einer]. K[ur]. F[ürst- 
liehen]. Gfnaden]. zu leren und geistlich zu regirn nicht befolhen ist, So sind 
sie doch schuldig, als weltliche oberkeit, darob zu halten, das nicht zwitracht, 
rotten und auffrhur sich unter den unterthanen erheben“.64 Luther wiederholt 
hier seine Unterscheidung der Zuständigkeiten -  und setzt mit dem ein, was 
keinesfalls von der Obrigkeit zu regeln ist: Lehre und Kirchenregiment! - , jus- 
tiert aber die Grenze zwischen den Regimenten neu, sodass der Obrigkeit die 
Befugnis zukommt, zumindest einen äußeren Rahmen für einheitliche Lehre 
in ihrem Territorium festzulegen -  die schon erwähnte Tendenz, den Lehrdis- 
sens in die unmittelbare Nähe zur Störung des öffentlichen Friedens zu rücken, 
macht sich in dem neuen Kontext theologisch-politischen Zusammenwirkens 
deutlich bemerkbar. Der Obrigkeit wird damit in Sachen zulässiger Lehre eine 
Regelungskompetenz zugewiesen, während für die Kirchenvisitation und die 
Kirchenordnung an das Liebesamt des christlichen Regenten appelliert wird, 
weil er dazu ״nach weltlicher oberkeit nicht schuldig“ ist.65 Es ist unverkenn- 
bar, dass die Grenzziehung zwischen weltlich und geistlich damit elastisch 
bleibt. Was im landesherrlichen Kirchenregiment obrigkeitliche Pflicht und 
was Liebesdienst der christlichen Regenten ist, lässt Luther in der Schwebe. 
Das hat in der weiteren Geschichte des Protestantismus Verschiebungen der 
Grenzziehung zugunsten der Obrigkeit ermöglicht. Zugleich hat es aber auch

61 Vgl. die Gutachten der Wittenberger Theologen: Ende Oktober 1531 versieht Luther eine Stel- 
lungnahme Melanchthons mit einem Nachsatz, der sein Plazet mit der Bemerkung verbindet, 
es sei ״crudele anzusehen, daß man sie mit dem Schwert straft“, u. a. aber zur Begründung 
anführt, dass die Täufer ״regna mundi zerstören wollen.“ (WA.B 6, 223, Nr. 1882). Das Wit- 
tenberger Gemeinschaftsgutachten zur obrigkeitlichen Verfolgung der Täufer von 1536 (WA 
50, [6] 8-15) versieht Luther im Manuskript mit einem eigenhändigen Zusatz, der auf das 
Gnadenrecht des Landesherren verweist (a. a. O., 15, Anm.).

62 Vgl. Armin Kohnle, Luther und das Landeskirchentum, in: Luther 85 (2014), 9-22.
63 WA 26,195-201; neuhochdt. Übertragung: Michael Beyer (Bearb.), Der Liebesdienst der Ob- 

rigkeit für die Kirche. Martin Luthers Vorwort zum ״Unterricht der Visitatoren an die Pfar- 
rer im Kurfürstentum Sachsen“ (1528), in: Luther 85 (2014), 4-8.

64 WA 26, 200,28-31.
65 A.a.O., 197,20.25.
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das kritische Potential VON Luthers Unterscheidung zumindest untergründig
wachgehalten: Das Problem der Verhältnisbestimmung VON Geistlichem und
Weltlichem ist In Luthers Obrigkeitsverständnis eben nicht abschließend BC-
Ööst und bleibt für geschichtliche Veränderung und Neubestimmung offen.

Schlussbemerkungen: Obrigkeit und Freiheit

Obrigkeit wird für Luther ıIn seınem theologischen Denken und reforma-
torischen Handeln einem Lebensthema. Sein Wahrnehmen und Deuten
VoNn Obrigkeit interpretiert die weltliche Rechtsgewalt theologisch, hne sie
In ihrer realen Vorfindlichkeit idealisieren. Dabei geht 6S ihm nıe die
weltliche Obrigkeit sich, sondern iIimmer die weltliche Obrigkeit in ih-
LeINn Verhältnis Zzu Evangelium und der von diesem bestimmten geistlichen
Wirklichkeit Die Erwartung des Untertanen aufRechtsschut vertieft sich bei
Luther angesichts der Doppelgesichtigkeit obrigkeitlichen andelns ZUr Un-
terscheidung der Sphären des Geistlichen und des Weltlichen Komplementär
ZUT Absage jede Form „geistlicher” Obrigkeit und eine „evangelische‘
Revolution formuliert Luther den Protest Übergriffe weltlicher rig-
keiten 1n den freien Bereich des Glaubens

Die Unterscheidung von geistlichem und weltlichem Regimen und das bei
Luther selbst keineswegs abgeschlossene Ringen die Abgrenzung beider
Regimente tellen, SO mMelıne IC  h, diejenigen Impulse aus$s dem Von Luther le-
bensgeschichtlich SCWONNECNECN und theologisch reflektierten Obrigkeitsver-
ständnis dar, die auch ın eıner grundlegend veränderten politischen Welt
Orientierend wirken können. Das zeigt sich ın der Barmer Theologischen
Erklärung VoNn 1934, historisch sachgemäfs nicht mehr Vomn Obrigkeit SC
redet wird,°® sondern die Aufgaben VOon Staat und Kirche unterschieden WeCI-
den und das galiZ auf der VUIN Luther vorgezeichneten Linie.® LDhiese LiNıe lässt
sich, scheint miır, weıter ausziehen, gerade auch dann, wWenn 65 nicht mehr

Obrigkeit und Untertanen geht, sondern Recht und (ırenze staatlichen
Handelns und Planens, Beteiligung und Kritik ın Zivilgesellschaften und

den Raum un den Geltungsanspruch des aubens, des Andersglaubens
und des Nichtglaubens ın einer zugleich säkularen und multireligiösen Welt

Dass möglich ist, diese Linle, die Luther iın grundlegend anderen politi-
schen Verhältnissen zeichnet, weıter auszuziehen, äng mıt ihrem theo-

O6 Vgl dagegen die altertümelnde, historisch-theologisch unreflektierte und politisch naive Auf-
nahme des Obrigkeitsbegriffs in dem 1934 VOoN Paul Althaus und Werner Elert verfassten „Ans-
Dacher Ratschlag”, der ıIn völliger Verkennung der historischen Differenzen das Regime Adolf
Hitlers als eines „frommen und getreuen OÖOberherrn‘ und als „Kul Regiment‘ unmittelbar
die Landesherren des Jahrhunderts anschliefßen können meint (Text in Herausgefordert.
Dokumente ZU! Geschichte der Evangelischen Kirche in der Zeıt des Nationalsozialismus, hg.
VOI Siegfried Hermle und Jörg Thierfelder, Stuttgart 2008, 209-211,;, Zitate 210).

67 TIhese der Barmer Theologischen Erklärung, QO., 208
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das kritische Potential von Luthers Unterscheidung zumindest untergründig 
wachgehalten: Das Problem der Verhältnisbestimm1(1ng von Geistlichem und 
Weltlichem ist in Luthers Obrigkeitsverständnis eben nicht abschließend ge- 
löst und bleibt für geschichtliche Veränderung und Neubestimmung offen.

Z Schlussbemerkungen: Obrigkeit und Freiheit

Obrigkeit wird für Luther in seinem theologische!! Denken und reforma- 
torischen Handeln zu einem Lebensthema. Sein Wahrnehmen und Deuten 
von Obrigkeit interpretiert die weltliche Rechtsgewalt theologisch, ohne sie 
in ihrer realen Vorfindlichkeit zu idealisieren. Dabei geht es ihm nie um die 
weltliche Obrigkeit an sich, sondern immer um die weltliche Obrigkeit in ih- 
rem Verhältnis zum Evangelium und der von diesen(! bestimmten geistlichen 
Wirklichkeit. Die Erwartung des Untertanen auf Rechtsschutz vertieft sich bei 
Luther angesichts der Doppelgesichtigkeit obrigkeitlichen Handelns zur Un- 
terscheidung der Sphären des Geistlichen und des Weltlichen. Komplementär 
zur Absage an jede Form ״geistlicher“ Obrigkeit und an eine ״evangelische“ 
Revolution formuliert Luther den Protest gegen Übergriffe weltlicher Obrig- 
keiten in den freien Bereich des Glaubens.

Die Unterscheidung von geistlichem und weltlichem Regiment und das bei 
Luther selbst keineswegs abgeschlossene Ringen um die Abgrenzung beider 
Regimente stellen, so meine ich, diejenigen Impulse aus dem von Luther le- 
bensgeschichtlich gewonnenen und theologisch reflektierten Obrigkeitsver- 
ständnis dar, die auch in einer grundlegend veränderten politischen Welt 
orientierend wirken können. Das zeigt sich z. B. in der Barmer Theologischen 
Erklärung von 1934, wo historisch sachgemäß nicht mehr von Obrigkeit ge- 
redet wird,66 sondern die Aufgaben von Staat und Kirche unterschieden wer- 
den -  und das ganz auf der von Luther vorgezeichneteji Linie.67 Diese Linie lässt 
sich, so scheint mir, weiter ausziehen, gerade auch dann, wenn es nicht mehr 
um Obrigkeit und Untertanen geht, sondern um Recht und Grenze staatlichen 
Handelns und Planens, um Beteiligung und Kritik in Zivilgesellschaften und 
um den Raum und den Geltungsanspruch des Glaubens, des Andersglaubens 
und des Nichtglaubens in einer zugleich säkularen und multireligiösen Welt.

Dass es möglich ist, diese Linie, die Luther in grundlegend anderen politi- 
sehen Verhältnissen zeichnet, weiter auszuziehen, hängt m. E. mit ihrem theo­

66 Vgl. dagegen die altertümelnde, historisch-theologisch unreflektierte und politisch naive Auf- 
nähme des ObrigkeitsbegrifFs in dem 1934 von Paul Althaus und Werner Eiert verfassten ״Ans- 
bacher Ratschlag“, der in völliger Verkennung der historischen Differenzen das Regime Adolf 
Hitlers als eines ״frommen und getreuen Oberherrn“ und als ״gut Regiment“ unmittelbar an 
die Landesherren des 16. Jahrhunderts anschließen zu können meint (Text in: Herausgefordert. 
Dokumente zur Geschichte der Evangelischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus, hg. 
von Siegfried Hermle und Jörg Thierfelder, Stuttgart 2008,209-211, Zitate 210).

67 S. These 5 der Barmer Theologischen Erklärung, a. a. O., 208 f.
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logischen Ansatzpunkt Wilıe Luther die Obrigkeit wahrnimmt
un deutet, lässt sich als Anwendung der berühmten Doppelthese seiner Frei-
heitsschrift Von 1520 verstehen.© Sein Obrigkeitsverständnis liest diese lhese
VO freien und zugleic dienstbaren Christenmenschen gewissermafßen p _
litisch-biographisch VOonNn hinten ach (0)901 und erwelst sich dem größeren
theologischen Lebensthema des Reformators zugehörig: Luther ist Untertan,
INan mag auch Fürstendiener, un:! jeder Obrigkeit an In Aner-
kennung des Von ott eingesetzten weltlichen Regiments als einem Dienst des
Schutzes, der Fürsorge und der Eindiämmung des Boösen. Und ist zugleich
1M Glauben frei VOoOINn jeglicher Obrigkeit, frei eben auch dazu, der Obrigkeit
Grenzen ziehen, das Evangelium geht, die Lebensgewissheit,

die Sinngebung des (janzen. Frei übrigens auch einer realistischen bis
skeptischen Betrachtung der Obrigkeit, VOINl der Bemerkungen w1ıe eın klu-
gCI oder frommer Fürst se1 eın „seltzam vogel” ®” oder „wiltprett hymel””®
Zeugnis ablegen und die sich Je Jänger Je mehr ZUrTr Kesignation angesichts der
real existierenden Obrigkeit steigern kann.” Kurz gefasst: Luthers Wahrneh-
IMUNgs und Deutung VON Obrigkeit ist SCHAUSV paradox WwI1e seıin Verständnis
christlicher Exiıstenz insgesamt; S$1e spiegelt die 1C. des 1mM Glauben freien
Untertanen.

Professor Dr. Hellmut Zschoch, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 18, upper-
tal;, E-Mail zschoch@thzw.de

7) (Von der Freiheit eines Christenmenschen, „Eyn Christen mensch ist CYN
freyer err über alle ding und niemandt unterthan. Eyn Christen mensch ist CYTI dienstpar
knecht aller ding und ydermann unterthan.“

11, 267 (Von welitlicher UObrigkeit, das gilt ber VOIN Christen überhaupt: „ES ist CY M
/Ü

seltzamer volge]l SIC vmbYChristen“ (Ermahnung ZU Frieden, 1525; 18,
11, Von weltlicher ÜÖbrigkeit, Luther greift diese sprichwörtliche Wendung

Öfters auf, vgl 6, (An den christlichen Adel, /, 591,6 (Das Magnifikat
verdeutschet und ausgelegt, 1, 309,3 (Kirchenpostille, 19, (Ob
Kriegsleute uch in seligem Stande seın können,
Vgl 33, 399,23-32 ( Vorrede Urbanus Rhegius, Prophetiae veterIis testament!]ı de
Christo,
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logischen Ansatzpunkt zusammen. Wie Luther die Obrigkeit wahrnimmt 
und deutet, lässt sich als Anwendung der berühmten Doppelthese seiner Frei- 
heitsschrift von 1520 verstehen.68 Sein Obrigkeitsverständnis liest diese These 
vom freien und zugleich dienstbaren Christenmenschen gewissermaßen po- 
litisch-biographisch von hinten nach vorn und erweist sich so dem größeren 
theologischen Lebensthema des Reformators zugehörig: Luther ist Untertan, 
man mag auch sagen Fürstendiener, und jeder Obrigkeit untertan -  in Aner- 
kennung des von Gott eingesetzten weltlichen Regiments als einem Dienst des 
Schutzes, der Fürsorge und der Eindämmung des Bösen. Und er ist zugleich 
im Glauben frei von jeglicher Obrigkeit, frei eben auch dazu, der Obrigkeit 
Grenzen zu ziehen, wo es um das Evangelium geht, um die Lebensgewissheit, 
um die Sinngebung des Ganzen. Frei übrigens auch zu einer realistischen bis 
skeptischen Betrachtung der Obrigkeit, von der Bemerkungen wie ein klu- 
ger oder frommer Fürst sei ein ״seltzam vogel“69 oder ״wiltprett ym hymel“70 
Zeugnis ablegen und die sich je länger je mehr zur Resignation angesichts der 
real existierenden Obrigkeit steigern kann.71 Kurz gefasst: Luthers Wahrneh- 
mung und Deutung von Obrigkeit ist genauso paradox wie sein Verständnis 
christlicher Existenz insgesamt; sie spiegelt die Sicht des im Glauben freien 
Untertanen.

Professor Dr. Hellmut Zschoch, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 18,42285 Wupper- 
tal, E-Mail: zschoch@thzw.de

68 WA 7, 21 (Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520): ״Eyn Christen mensch ist eyn 
freyer herr úber alle ding und niemandt unterthan. Eyn Christen mensch ist eyn dienstpar 
knecht aller ding und ydermann unterthan.“

69 WA 11,267 (Von weltlicher Obrigkeit, 1523); das gilt aber vom Christen überhaupt: ״Es ist eyn 
seltzamer volgel [sic] vmb eynen Christen“ (Ermahnung zum Frieden, 1525; WA 18,310,16 f.).

70 WA 11, 273,31 (Von weltlicher Obrigkeit, 1523); Luther greift diese sprichwörtliche Wendung 
öfters auf, vgl. WA 6, 468.25 f. (An den christlichen Adel, 1520), WA 7, 591,6 (Das Magnifikat 
verdeutschet und ausgelegt, 1521), WA 1011,309,3 (Kirchenpostille, 1522), WA 19,648,25 (Ob 
Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526).

71 Vgl. z. B. WA 53, 399,23-32 (Vorrede zu Urbanus Rhegius, Prophetiae veteris testament! de 
Christo, 1542).



Die lutherische Obrigkeitslehre un: ihre politischen
Folgen 1n der Reformationszeit
Von Siegrid Westphal

„Einer der umstrıittensten Gegenstände der Lutherforschung” ist sicherlich
die Obrigkeitslehre Martin Luthers.) Kaum eın TIhema ist heftig diskutiert,
fehlgedeutet und instrumentalisiert worden WIeE die Zwei-Reiche-Lehre bzw.
die Lehre vVon den Z7Weil Regimentern.“ 1IC 1UT jeder evangelische Theologe
fühlte und fuhlt sich berufen, Stellung a7zu beziehen. uch viele andere
Intellektuelle und Publizisten en immer wieder Interpretationsversuche
unternommen mıt dem Ergebnis einer höchst widersprüchlichen Kontrover-
S! die Johannes Heckel 195 / nicht Unrecht als „Irrgarten der Zwei-Rei-
che-Lehre“ bezeichnete } Luther trifit sicherlich eine Mitschuld daran, da
die beiden Begriffe Reich un egiment nicht klar voneinander differenzier-
te und sich diese argumentatıve Unschärfe auch in der Interpretation seiner
Obrigkeitslehre niederschlug.‘ Am nachhaltigsten dürfte jedoch der Versuch
ach dem Zweiten Weltkrieg SCWESCH se1n, die eutsche Katastrophe des
Jahrhunderts mıt Luthers Obrigkeitslehre und einer vermeintlich daraus r_
sultierenden Obrigkeitshörigkeit der Deutschen erklären. Die ın diesem
Kontext entstandenen Schriften wirken bis heute ach un erschweren C5,
sich Luthers Obrigkeitsvorstellungen mıiıt unvorei ngenommenem Blick na-
ern Der Vorwurf einer „Entschuldigungsgeschichte“ bzw. einer My-
thos-Konstruktion steht 1m aum

Nichtsdestotrotz soll der Versuch nte  men werden, die Obrigkeits-
lehre IN einer anderen Perspektive beleuchten Dafür soll der „Irrgarten‘
der bisherigen theologischen Deutungsmuster verlassen werden, indem der
Beitrag sich stärker auf die historische Kontextualisierung un Einordnung
ın die verfassungsrechtlichen un: politischen Strömungen der Reformations-
zeıt fokussiert. Dabei geht e5 nicht sehr um die Unterscheidung zwischen
e1ic (Gottes und e1cC der Welt Vielmehr steht die funktionale Unterschei-
dung Von geistlichem und weltlichem Regiment 1m Zentrum, wobei VOILr al-
lem das VOIN Luther als Hauptstück bezeichnete weltliche Regiment und die
(irenzen der weltlichen Gewalt betrachtet werden sollen. In Abgrenzung ZU

geistlichen Regiment, das den Glauben NUur durch (Gottes Wort Öördert, dient

Hans-Jurgen Priıen, Luthers Wırtschaftsethik, Gottingen 1992, 145
Vgl Volker Mantey, Art Zweı-Reıiche-Lehre, ın Volker Leppin/Gury Schneider-Ludorff (Hg ),
Das Luther-Lexıkon, Regensburg 2014, 788-/9)2
Johannes Heckel, Im Irrgarten der Zweı-Reıiche-Lehre Luthers, Munchen 195 /

4 Vgl Heıko Oberman, Thesen ZUF Zweı-Reıiche-Lehre, Frwıin Iserloh/Gerhard Muller
(Hg.), Luther und dıe polıtısche Welt Wıssenschaftlıches Symposium 1 Worms VO: bıs

Oktober 1983, Stuttgart 1984, 2734
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Die lutherische Obrigkeitslehre und ihre politischen 
Folgen in der Reformationszeit
Von Siegrid Westphal

 Einer der umstrittensten Gegenstände der Lutherforschung“ ist sicherlich״
die Obrigkeitslehre Martin Luthers.1 Kaum ein Thema ist so heftig diskutiert, 
fehlgedeutet und instrumentalisiert worden wie die Zwei-Reiche-Lehre bzw. 
die Lehre von den zwei Regimentern.2 Nicht nur jeder evangelische Theologe 
fühlte und fühlt sich berufen, Stellung dazu zu beziehen. Auch viele andere 
Intellektuelle und Publizisten haben immer wieder Interpretationsversuche 
unternommen mit dem Ergebnis einer höchst widersprüchlichen Kontrover- 
se, die Johannes Heckei 1957 nicht zu Unrecht als ״Irrgarten der Zwei-Rei- 
che-Lehre“ bezeichnete.3 Luther trifft sicherlich eine Mitschuld daran, da er 
die beiden Begriffe Reich und Regiment nicht klar voneinander differenzier- 
te und sich diese argumentative Unschärfe auch in der Interpretation seiner 
Obrigkeitslehre niederschlug.4 Am nachhaltigsten dürfte jedoch der Versuch 
nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, die deutsche Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts mit Luthers Obrigkeitslehre und einer vermeintlich daraus re- 
suitierenden Obrigkeitshörigkeit der Deutschen zu erklären. Die in diesem 
Kontext entstandenen Schriften wirken bis heute nach und erschweren es, 
sich Luthers Obrigkeitsvorstellungen mit unvoreingenommenem Blick zu nä- 
hern. Der Vorwurf einer ״Entschuldigungsgeschichte“ bzw. einer neuen My- 
thos-Konstruktion steht im Raum.

Nichtsdestotrotz soll der Versuch unternommen werden, die Obrigkeits- 
lehre aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Dafür soll der ״Irrgarten“ 
der bisherigen theologischen Deutungsmuster verlassen werden, indem der 
Beitrag sich stärker auf die historische Kontextualisierung und Einordnung 
in die verfassungsrechtlichen und politischen Strömungen der Reformations- 
zeit fokussiert. Dabei geht es nicht so sehr um die Unterscheidung zwischen 
Reich Gottes und Reich der Welt. Vielmehr steht die funktionale Unterschei- 
dung von geistlichem und weltlichem Regiment im Zentrum, wobei vor al- 
lern das von Luther als Hauptstück bezeichnete weltliche Regiment und die 
Grenzen der weltlichen Gewalt betrachtet werden sollen. In Abgrenzung zum 
geistlichen Regiment, das den Glauben nur durch Gottes Wort fördert, dient

1 Hans-Jurgen Prten, Luthers Wirtschaftsethik, Gottingen 1992,145 f.
2 Vgl Volker Mantey, hxX Zwei-Reiche-Lehre, in Volker Leppin/Gury Schneider-Ludorff (Hg),  

Das Luther-Lexikon, Regensburg 2014,788-792
3 Johannes Heckei, Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre Luthers, München 1957
4 Vgl Heiko A Oberman, Thesen zur Zwei-Reiche-Lehre, in Erwin Iserloh!Gerhard Muller 

(Hg.), Luther und die politische Welt -  Wissenschaftliches Symposium in Worms vom 27 bis 
29 Oktober 1983, Stuttgart 1984, 27-34
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letzteres allein mıt Gewalt un Gesetz dem außerlichen Wohl un erstreckt
sich nıcht auf den Bereich der Seele und des Gewissens.? Durch die verfas-
sungsrechtliche Kontextualisierung Von Luthers Obrigkeitslehre soll gezeigt
werden, ass Luther Sanz 1M Sinne der damaligen politischen Reformdiskus-
S1ION 1M Heiligen Römischen Reich deutscher Natıon argumentierte, In deren
Zentrum die Wahrung un: Sicherung des innergesellschaftlichen Friedens
mıt Hilfe eınes obrigkeitlichen Gewaltmonopols stand Luther ist damit nicht
der Schöpfer eines obrigkeitlichen Denkens, sondern 1108585 in dieser
verfassungsrechtlichen Tradition gesehen sehen, der eıiıne religiös-sittliche
Grundlage verlieh.

In einem zweıten chritt wird der rage nachgegangen, welche politischen
Folgen seine Obrigkeitslehre In der Reformationszeit hatte Die Forschung hat
bisher immer einen Zusammenhang zwischen der Obrigkeitslehre und
der Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments hergestellt, obwohl
Luther ın selner Obrigkeitsschrift doch die Trennung der beiden Regimenter
betont hat © Mıiıt Blick auf das Visitationswesen Ist zeigen, ass Entwicklun-
SCH, die mıt dem landesherrlichen Kirchenregiment in Verbindung gebracht
werden, Ergebnis der seılt dem Jahrhundert geführten politischen Re-
ftormdiskussion {Die Forschung hat dafür den Begriff „Reichsreform“
gepragt, der als Begriff ZWal mittlerweile umstritten ist, ber dessen Folgen
jedoch Konsens besteht.” De facto handelt sich dabei die staatliche Ver-
dichtung der Reichsverfassung‘ auf der einen Seite und den parallelen Prozess
der Territorialisierung auf der anderen eıte Abschließend wird der rage
nachgegangen, welche Bedeutung die Obrigkeitslehre zeitgenössisch hatte,
wenn S1e weder eine eue Obrigkeitslehre formulierte och das obrigkeitliche
Kirchenregiment inıtıuerte.

Reichsreform und Reformation
Das Ihema Reichsreform steht schon seıt längerem nicht mehr im us des
Interesses, nicht zuletzt weil der Begriff problematisch erschien, da HC-
rıert, ass 05 sich bei den damit verbundenen politischen Entwicklungen
geplante Vorhaben handelte Aus theologischer Perspektive hat sich Wolfgang
Guünther intensiver mıt Luthers Vorstellungen ber die Reichsverfassung und
die Reichsreftorm beschäftigt.” Aus historischer Perspektive grundlegend ist
die Arbeit VON Heinz Angermeier ZzuU Ihema „Reichsreform un! Reforma-

Vgl Susanne Schenk, Art Obrıigkeıitsschrift (Von weltlicher Obrıigkeıt, W Iie weift INan iıhr Ge-

6
horsam schuldıg se1), Leppimn/ Schneider-Ludorff (s Anm 2 9 518
Von weltlıcher Obrıgkeıt, wWIe weift[ ıhr Gehorsam schuldıg SEl (1523), ı1, 245-281
Vgl Heınz Angermeıer, Die Reichsreform —1' e Staatsproblematık Deutschland
zwıschen Mıttelalter und Gegenwart, Munchen 1984
Vgl efer Moraw, Von offener Verfassung gestalteter Verdichtung Das Reich spaten

c
Miıttelalter 1250 DIS 1490, Frankfurt M 198
Wolfgang Gunter, artın Luthers Vorstellung VO  — der Reichsverfassung, Munster 1976
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letzteres allein mit Gewalt und Gesetz dem äußerlichen Wohl und erstreckt 
sich nicht auf den Bereich der Seele und des Gewissens.5 Durch die verfas- 
sungsrechtliche Kontextualisierung von Luthers Obrigkeitslehre soll gezeigt 
werden, dass Luther ganz im Sinne der damaligen politischen Reformdiskus־ 
sion im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation argumentierte, in deren 
Zentrum die Wahrung und Sicherung des innergesellschaftlichen Friedens 
mit Hilfe eines obrigkeitlichen Gewaltmonopols stand. Luther ist damit nicht 
der Schöpfer eines neuen obrigkeitlichen Denkens, sondern muss in dieser 
verfassungsrechtlichen Tradition gesehen sehen, der er eine religiös-sittliche 
Grundlage verlieh.

In einem zweiten Schritt wird der Frage nachgegangen, welche politischen 
Folgen seine Obrigkeitslehre in der Reformationszeit hatte. Die Forschung hat 
bisher immer einen engen Zusammenhang zwischen der Obrigkeitslehre und 
der Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments hergestellt, obwohl 
Luther in seiner Obrigkeitsschrift doch die Trennung der beiden Regimenter 
betont hat.6 Mit Blick auf das Visitationswesen ist zu zeigen, dass Entwicklun- 
gen, die mit dem landesherrlichen Kirchenregiment in Verbindung gebracht 
werden, Ergebnis der seit dem 15. Jahrhundert geführten politischen Re- 
formdiskussion waren. Die Forschung hat dafür den Begriff ״Reichsreform“ 
geprägt, der als Begriff zwar mittlerweile umstritten ist, über dessen Folgen 
jedoch Konsens besteht.7 De facto handelt es sich dabei um die staatliche Ver- 
dichtung der Reichsverfassung8 auf der einen Seite und den parallelen Prozess 
der Territorialisierung auf der anderen Seite. Abschließend wird der Frage 
nachgegangen, welche Bedeutung die Obrigkeitslehre zeitgenössisch hatte, 
wenn sie weder eine neue Obrigkeitslehre formulierte noch das obrigkeitliche 
Kirchenregiment initiierte.

1. Reichsreform und Reformation

Das Thema Reichsreform steht schon seit längerem nicht mehr im Fokus des 
Interesses, nicht zuletzt weil der Begriff problematisch erschien, da er sugge- 
riert, dass es sich bei den damit verbundenen politischen Entwicklungen um 
geplante Vorhaben handelte. Aus theologischer Perspektive hat sich Wolfgang 
Günther intensiver mit Luthers Vorstellungen über die Reichsverfassung und 
die Reichsreform beschäftigt.9 Aus historischer Perspektive grundlegend ist 
die Arbeit von Heinz Angermeier zum Thema ״Reichsreform und Reforma-

5 Vgl Susanne Schenk, Art Obrigkeitsschrift (Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Ge- 
hotszm sc\m\à\g sei), m. Leppin/Schneider-Ludorff Anm 2), 518f

6 Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523), in WA 11, 245-281
7 Vgl Hetnz Angermeter, Die Reichsreform 1410-1555 Die Staatsproblematik in Deutschland 

zwischen Mittelalter und Gegenwart, München 1984
8 Vgl Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung Das Reich im spaten 

Mittelalter 1250 bis 1490, Frankfurt a M 1989
9 Wolfgang Gunter, Martin Luthers Vorstellung von der Reichsverfassung, Munster 1976
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tion br tellte schon damals fest „ES ıst eın merkwürdiges Phänomen, da{fß
ın der deutschen historischen un! rechtshistorischen Literatur immer wieder
erklärt und anerkannt wird, mit dem Augsburger Reichsabschied Von 1555 se1
Urc seiınen Religionsfrieden die Reformation und durch seine Exekutions-
ordnung die Reichsreform ZU Abschluf{fß gekommen, da{ß aber die Reichs-
reform als eine die Geschichte entscheidend mittragende ewegung des
Jahrhunderts doch N1€ recht 1nNs Bewulßfstsein ist. Angermeler
versuchte, das Nebeneinander VoNn kirchengeschichtlicher und verfassungs-
geschichtlicher Entwicklung aufzuheben und das Wechselwirkungsverhält-
N1S beider Entwicklungen 1Ns Bewusstsein rücken. Aus theologischer Per-
spektive hat Gierta Scharffenorth fast zeitgleich den Zusammenhang zwischen
Luthers Lehre VOIlll weltlichen Regiment und der Reichsverfassungsreform
erkannt.!“ Allerdings wurden diese Ansätze zunächst nicht weiterverfolgt.
Erst 1n jJungster eıit haben Volker Leppin und Ihomas Kaufmann wieder da-
ran angeknüpft, ohne ass bei ihnen der Begriff Reichsreform Leppin
kommt ausgehend VOIn Volker Manteys Einordnung der lutherischen Ob-
rigkeitslehre* In die mittelalterlichen Politiktheorien und den unmittelbaren
Entstehungszusammenhang der Erkenntnis, dass Luther VOT allem daran
gelegen WAdI[l, die Obrigkeit als Huüterin und Wahrerin des Friedens legitimie-
Ie  - Dabei verweıst er auf die zeitgenössischen Bemühungen, das Fehdewesen
einzudiämmen, ohne den ezug ZUT Reichsreform herzustellen.!* Kaufmann
zeigt IN seINem Kkommentar ZUT Adelsschrift auf, ass Luther seıne Reform
des Glaubens mıiıt der selit Miıtte des Jahrhunderts vVvomnl den Reichsständen
1m Zuge der Reichsreform geforderten Reform der Kirche In Zusammen-
hang brachte, die Unterstützung des Adels für seine acC 1MmM Vorfeld des
Ormser Reichstags Von 1521 gewinnen.” uch eorg Schmidt hat jungst
darauf hingewiesen, ass Luther VOTFr em den innergesellschaftlichen
Frieden g1ng, der Von der Von ott eingesetzten Obrigkeit gesichert werden
sollte .16 Und nıcht zuletzt der Entstehungskontext der Obrigkeitsschrift celbst

10 Heinz Angermeier, Reichsreform und Reformation, München 1983
O’

12 ertfa Scharffenorth, Den Glauben 1InNs Leben ziehen. Studien zu Luthers Theologie, München

13
1982, 209217
Volker antey, /wel Schwerter zwel Reiche. artın Luther Zwei-Reiche-Lehre VO[r ihrem
spätmittelalterlichen Hintergrund, Tübingen 2005; ders., Von 111245 quin bis Johann VO:  -

Schwarzenberg. Die wel Schwerter zwischen atur und (1na miıt einer Antwort artınZ
Luthers, ın FEnno Bünz/Stefan Rhein/Günther Wartenberg Hg.) Glaube und Macht lheolo-
gle, Politik und uns 1mM Jahrhundert der Reformation, Leipzig 2005, 195218

14 Volker Leppin, renzen und Möglichkeiten der Obrigkeit Zu Entstehung und Konterxrt VOl1

Luthers Zwei-Reiche-Lehre, In Irene Dingel/Christiane 1eiz Hg.) e politische Aufgabe
15

Von Religion. Perspektiven der rel monotheistischen Religionen, Göttingen 2011, 247-258
Thomas Kaufmann, An den christlichen del deutscher Nation V  — des christlichen Standes
Besserung, Tübingen 2014, 61

16 eOrg Schmidt, Luthers verführerisches Angeboaot: Gehorsam und Kirchenregiment, Vortrag
auf der Tagung „Negative Implikationen der Reformation?“ VOIl bis uli 2014 1in Fise-
ach Eine Publikation der Tagungsbeiträge ist für 2015 vorgesehen.
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tion“10 Er stellte schon damals fest: ״Es ist ein merkwürdiges Phänomen, daß 
in der deutschen historischen und rechtshistorischen Literatur immer wieder 
erklärt und anerkannt wird, mit dem Augsburger Reichsabschied von 1555 sei 
durch seinen Religionsfrieden die Reformation und durch seine Exekutions- 
Ordnung die Reichsreform zum Abschluß gekommen, daß aber die Reichs- 
reform als eine die Geschichte entscheidend mittragende Bewegung des 16. 
Jahrhunderts doch nie so recht ins Bewußtsein getreten ist.“11 Angermeier 
versuchte, das Nebeneinander von kirchengeschichtlicher und verfassungs- 
geschichtlicher Entwicklung aufzuheben und das Wechselwirkungsverhält- 
nis beider Entwicklungen ins Bewusstsein zu rücken. Aus theologischer Per- 
spektive hat Gerta Scharffenorth fast zeitgleich den Zusammenhang zwischen 
Luthers Lehre vom weltlichen Regiment und der Reichsverfassungsreform 
erkannt.12 Allerdings wurden diese Ansätze zunächst nicht weiterverfolgt. 
Erst in jüngster Zeit haben Volker Leppin und Thomas Kaufmann wieder da-

bst nicht weiterverfolgt, 
as Kaufmann wieder da-

ng der lutherischen Ob- 
i und den unmittelbaren 
;s Luther vor allem daran

ran angeknüpft, ohne dass bei ihnen der Begriff Reichsreform fällt. Leppin
kommt -  ausgehend von Volker Manteys Einordnu 
rigkeitslehre13 in die mittelalterlichen Politiktheorier 
Entstehungszusammenhang -  zu der Erkenntnis, das 
gelegen war, die Obrigkeit als Hüterin und Wahrerin des Friedens zu legitimie- 
ren. Dabei verweist er auf die zeitgenössischen Bemühungen, das Fehdewesen 
einzudämmen, ohne den Bezug zur Reichsreform herzustellen.14 Kaufmann 
zeigt in seinem Kommentar zur Adelsschrift auf, dass Luther seine Reform 
des Glaubens mit der seit Mitte des 15. Jahrhunderts von den Reichsständen 
im Zuge der Reichsreform geforderten Reform der Kirche in Zusammen- 
hang brachte, um die Unterstützung des Adels für seine Sache im Vorfeld des 
Wormser Reichstags von 1521 zu gewinnen.15 Auch Georg Schmidt hat jüngst 
daraufhingewiesen, dass es Luther vor allem um den innergesellschaftlichen 
Frieden ging, der von der von Gott eingesetzten Obrigkeit gesichert werden 
sollte.16 Und nicht zuletzt der Entstehungskontext der Obrigkeitsschrift selbst

Heinz Angermeier, Reichsreform und Reformation, München !983.
A.a.O., 1.
Gerta Scharffenorth, Den Glauben ins Leben ziehen. Studien z|1  Luthers Theologie, München 
1982, 209-217.

Zwei-Reiche-Lehre vor ihrem 
Thomas Aquin bis Johann von

Volker Mantey, Zwei Schwerter -  zwei Reiche. Martin Luthers Í 
spätmittelalterlichen Hintergrund, Tübingen 2005; ders.. Von '
Schwarzenberg. Die zwei Schwerter zwischen Natur und Gnade -  mit einer Antwort Martin 
Luthers, in: Enno Bünz/Stefan Rhein/Günther Wartenberg (Hg.), Glaube und Macht. Theolo- 
gie, Politik und Kunst im Jahrhundert der Reformation, Leipzjg 2005,195-218.
Volker Leppin, Grenzen und Möglichkeiten der Obrigkeit -  Ζψ Entstehung und Kontext von 
Luthers Zwei-Reiche-Lehre, in: Irene Dingel/Christiane Tietz (Hg.), Die politische Aufgabe 
von Religion. Perspektiven der drei monotheistischen Religiohen, Göttingen 2011,247-258. 
Thomas Kaufmann, An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes 
Besserung, Tübingen 2014, 61.
Georg Schmidt, Luthers verführerisches Angebot: Gehorsam und Kirchenregiment, Vortrag 
auf der Tagung ״Negative Implikationen der Reformation?“ vom 3. bis 5. Juli 2014 in Eise- 
nach. Eine Publikation der Tagungsbeiträge ist für 2015 vorgesehen.
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deutet darauf 1N, ass e einen Zusammenhang mıt der Reichsreform
gab war wollte Luther In ersier i inı]ıe Herzog ohanns VOon achsen Bıtte
erfüllen, die Weimarer Predigten VoN Oktober 1529 ber die rage ach der
Vereinbarkeit VOIN obrigkeitlicher Gewalt mıt dem Evangelium veröffentli-
chen. Er wollte aber auch auf das Verbot seiner Schriften durch das Reichsre-
gıiment und insbesondere Herzog Georgs VON achsen Aufforderung seInNnE
Untertanen ach Aushändigung des Septembertestaments reagieren.” 1C
zuletzt seizte sich Luther jedoch mıt eiıner verlorengegangenen Schrift VoNn

Johann VOomn Schwarzenberg““ auseinander, ın der dieser die Handhabung des
weltlichen Schwerts thematisiert hatte.!* Der reformatorisch gesinnte Jurist
Walr nicht 91088 für die Formulierung der bambergischen Halsgerichtsordnung
(1507) berühmt, sondern el Wal auch Mitglied des seıt 1521 In Vertretung VOn

arl 1m Reich regierenden Reichsregiments.““ Er verantwortete dort ma{fß-
geblich die Bearbeitung der Carolina, der Peinlichen Halsgerichtsordnung,
die 1532 VoN arl für das gesamte Reich erlassen wurde und als erstes deut-
sches Strafrechtsgesetz angesehen wird *! Er dürfte auch bei der zeitgleich Vom

Reichsregiment entwickelten Reichspolicey-Ordnung mitgearbeitet aben,
die ın Verbindung ZUTr Carolina sehen ist und 1530 auf dem Augsbur-
pCI Reichstag verabschiedet wurde.?*? Reichsregiment, Reichspolicey-Ordnung
und die Peinliche Halsgerichtsordnung sind Bestandteile der Reichsreform
und verweisen auf das grundsätzliche Rıingen der politischen Kräfte in dieser
Zeit die Wahrung des Friedens und der inneren Ordnung des Reichs auf
en Ebenen, die durch ein obrigkeitliches Gewaltmonopol und Rechtssicher-
heit hergestelit werden ollten

Reichsreform und Ewiger Landfrieden
Ausgangspunkt dieser Entwicklung bildete die politische Situation 1mM 15
Jahrhundert, und Z WäaTr die grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen Kal-
SCT und Reichsständen ber die Qualität und das Ausma({(fß der monarchischen
Herrschaft. Im Zentrum stand dabei die rage ach der Verantwortung für
die innere und aufßsere Friedenssicherung. Den Hintergrund bildete die mıiıt
der Lehensvergabe verbundene Verfestigung der Herrschaftsrechte bei den
asallen, den Reichsfürsten, Wa auf eine immer stärkere EmanzIıpation un:
Selbständigkeit der Fürstenherrschaft hinauslief. Dadurch wurde der Kailiser

17 Vel Schenk (s Anm 518
Vgl Willy Scheel, Johann Freiherr Schwarzenberg, Berlin 1905

19 Vgl antey, Schwerter (S. Anm. 13)> 236245
20 Vgl Christine Roll, WDas Zweite Reichsregiment: 1-1öln 1996

Vgl Friedrich Christian Schroeder Hg.) DIie Peinliche Gerichtsordnung Kalser Karls und

il
des Heiligen Römischen Reichs Vonmn 1532 (Carolina), Stuttgart 2000
Vgl Matthias Weber, Die Reichspolizeiordnungen VOo.  — 1530, 1548 und 1577 Historische Fın-
führung und Edition, Frankfurt 2002
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deutet daraufhin, dass es einen engen Zusammenhang mit der Reichsreform 
gab. Zwar wollte Luther in erster Linie Herzog Johanns von Sachsen Bitte 
erfüllen, die Weimarer Predigten von Oktober 1522 über die Frage nach der 
Vereinbarkeit von obrigkeitlicher Gewalt mit dem Evangelium zu veröffentli־ 
chen. Er wollte aber auch auf das Verbot seiner Schriften durch das Reichsre- 
giment und insbesondere Herzog Georgs von Sachsen Aufforderung an seine 
Untertanen nach Aushändigung des Septembertestaments reagieren.17 Nicht 
zuletzt setzte sich Luther jedoch mit einer verlorengegangenen Schrift von 
Johann von Schwarzenberg18 auseinander, in der dieser die Handhabung des 
weltlichen Schwerts thematisiert hatte.19 Der reformatorisch gesinnte Jurist 
war nicht nur für die Formulierung der bambergischen Halsgerichtsordnung 
(1507) berühmt, sondern er war auch Mitglied des seit 1521 in Vertretung von 
Karl V. im Reich regierenden Reichsregiments.20 Er verantwortete dort maß- 
geblich die Bearbeitung der Carolina, der Peinlichen Halsgerichtsordnung, 
die 1532 von Karl V. für das gesamte Reich erlassen wurde und als erstes deut־ 
sches Strafrechtsgesetz angesehen wird.21 Er dürfte auch bei der zeitgleich vom 
Reichsregiment entwickelten Reichspolicey-Ordnung mitgearbeitet haben, 
die in enger Verbindung zur Carolina zu sehen ist und 1530 auf dem Augsbur- 
ger Reichstag verabschiedet wurde.22 Reichsregiment, Reichspolicey-Ordnung 
und die Peinliche Halsgerichtsordnung sind Bestandteile der Reichsreform 
und verweisen auf das grundsätzliche Ringen der politischen Kräfte in dieser 
Zeit um die Wahrung des Friedens und der inneren Ordnung des Reichs auf 
allen Ebenen, die durch ein obrigkeitliches Gewaltmonopol und Rechtssicher־ 
heit hergestellt werden sollten.

2. Reichsreform und Ewiger Landfrieden

Ausgangspunkt dieser Entwicklung bildete die politische Situation im 15. 
Jahrhundert, und zwar die grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen Kai- 
ser und Reichsständen über die Qualität und das Ausmaß der monarchischen 
Herrschaft. Im Zentrum stand dabei die Frage nach der Verantwortung für 
die innere und äußere Friedenssicherung. Den Hintergrund bildete die mit 
der Lehensvergabe verbundene Verfestigung der Herrschaftsrechte bei den 
Vasallen, den Reichsfürsten, was auf eine immer stärkere Emanzipation und 
Selbständigkeit der Fürstenherrschaft hinauslief. Dadurch wurde der Kaiser

17 Vgl. Schenk (s. Anm. 5), 518.
18 Vgl. Willy Scheel, Johann Freiherr zu Schwarzenberg, Berlin 1905.
19 Vgl. Mantey, Schwerter (s. Anm. 13), 236-245.
20 Vgl. Christine Roll, Das Zweite Reichsregiment: 1521-1530, Köln u. a. 1996.
21 Vgl. Friedrich Christian Schroeder (Hg.), Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. und 

des Heiligen Römischen Reichs von 1532 (Carolina), Stuttgart 2000.
22 Vgl. Matthias Weber, Die Reichspolizeiordnungen von 1530,1548 und 1577. Historische Ein- 

führung und Edition, Frankfurt a. M. 2002.
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zunehmend abhängiger VOoOInl den Reichsständen. Seit ungefähr 1400 mündete
dieser Prozess in eine fürstliche Reformbewegung, die auf eine Partizipation
der Reichsstände der obersten Reichsgewalt abzielte Die völlige Ausschal-
tung der kaiserlichen Gewalt 1im Reich stand jedoch niemals ZUrT Debatte

Befördert wurde diese Entwicklung durch den vielfach gefährdeten Friıe-
den.? Außenpolitisch die (Gırenzen des Reichs im Osten durch die (Os-

bedroht, 1m Westen (Burgund) un Süden (Oberitalien) ging der Oönig
Von Frankreich das e1i1cC (0) @ Hıer War klar, ass der Kaiser die erant-
wortung trug und den Schutz des Reiches mıt Unterstützung der Reichsstände

organisieren Anders sah 65 bei der Sicherung des Friedens 1im Inne-
ICH des Reiches Adu  N Das größte Problem stellte 1er das Fehdewesen dar.“* Das
Mittelalter kannte eın Gewaltmonopol. In eıner Gesellschaft, die nicht ber
Zwangsmittel verfügte, wurde die €, die dem Angegriffenen die Wieder-
herstellung des Rechts überlie{ß, als AaNSCINCSSCHNECS Rechtsmittel angesehen.
Se1lt dem Hoch  ittelalter ahm das Fehdewesen jedoch überhand und wurde
zunehmend missbraucht. ES gab immer wieder Versuche, die Fehde eINZU-
schränken, beispielsweise durch zeitlich un: raäumlich hbefristete (Gottes- und
Landfrieden mıt Fehdeverboten. TOLtzdem konnten diese den Frieden nicht
dauerhaft sichern, da sich eın Verbot HUT aufder Basıs einer funktionierenden
Gerichtsorganisation hätte durchsetzen lassen, die die Fehde als Rechtsmiuittel
überflüssig machte.

Weil die Kaiser 1m Jahrhundert hauptsächlich auf die aufßenpolitische
Sicherung der Reichsgrenzen fixiert und aum Prasenz 1im Reich ze1g-
ten, wurde die innergeselischaftliche Friedenswahrung zunäachst dezentrali-
sliert, indem sich weltliche Herrschaftsträger befristeten Schwureinungen
zusammenschlossen, die innerterritoriale Friedenswahrung gewähr-
eisten. Beispiel ist ler der Schwäbische Bund, der bei der Niederschlagung
des Bauernkrieges eine wichtige Rolle spielen sollte.?>

Die zunehmend sich greifende Gewalttätigkeit, die sich aller O1-
cherheitsmafßßnahmen nicht eindämmen liefß, führte letztlich einer ein-
schneidenden Transformation, die auf unbefristete rechtliche Regelungen
und institutionelle Lösungen zielte.

Ergebnis War der auf dem Ormser Reichstag Von 1495 beschlossene „Ew/1-
pC, das heifßt unbefristete Landfriede”, dessen Durchsetzung Uun: Schutz
das Reichskammergericht gegründet wurde.“® Der ewige Landfriede bedurfte

23 Vgl Heinz Angermeiter, Öönigtum und Landfriede 1m deutschen Spätmittelalter, München
1966

24 Vgl Matthias Fischer, Reichsreform und „Ewiger Landfrieden”. Über die Entwicklung des
Fehderechts 1m 15. Jahrhundert bis ZU absoluten Fehdeverbot V  —; 1495, Aalen 2007

25 Vgl Ors Carl, Der Schwäbische Bund 81 Landfrieden und Genossenschaft 1im

26
Übergang VO. Spätmittelalter ZUI Reformation, Leinfelden-Echterdingen 2000
Vgl Claudia Helm/Jost Hausmann 1495 Kailser, Reich, Reformen. Der Reichstag

Worms, Koblenz 1995; Karl-Friedrich Krieger, Önig, Reich un: Reichsreform 1m Späat-
mittelalter, München arl Zeumer, Quellensammlung ZUr Geschichte der Deutschen
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zunehmend abhängiger von den Reichsständen. Seit ungefähr 1400 mündete 
dieser Prozess in eine fürstliche Reformbewegung, die auf eine Partizipation 
der Reichsstände an der obersten Reichsgewalt abzielte. Die völlige Ausschal־ 
tung der kaiserlichen Gewalt im Reich stand jedoch niemals zur Debatte.

Befördert wurde diese Entwicklung durch den vielfach gefährdeten Frie- 
den.23 Außenpolitisch waren die Grenzen des Reichs im Osten durch die Os- 
manen bedroht, im Westen (Burgund) und Süden (Oberitalien) ging der König 
von Frankreich gegen das Reich vor. Hier war klar, dass der Kaiser die Verant- 
wortung trug und den Schutz des Reiches mit Unterstützung der Reichsstände 
zu organisieren hatte. Anders sah es bei der Sicherung des Friedens im Inne- 
ren des Reiches aus. Das größte Problem stellte hier das Fehdewesen dar.24 Das 
Mittelalter kannte kein Gewaltmonopol. In einer Gesellschaft, die nicht über 
Zwangsmittel verfügte, wurde die Fehde, die dem Angegriffenen die Wieder- 
herstellung des Rechts überließ, als angemessenes Rechtsmittel angesehen. 
Seit dem Hochmittelalter nahm das Fehdewesen jedoch überhand und wurde 
zunehmend missbraucht. Es gab immer wieder Versuche, die Fehde einzu- 
schränken, beispielsweise durch zeitlich und räumlich befristete Gottes- und 
Landfrieden mit Fehdeverboten. Trotzdem konnten diese den Frieden nicht 
dauerhaft sichern, da sich ein Verbot nur auf der Basis einer funktionierenden 
Gerichtsorganisation hätte durchsetzen lassen, die die Fehde als Rechtsmittel 
überflüssig machte.

Weil die Kaiser im 15. Jahrhundert hauptsächlich auf die außenpolitische 
Sicherung der Reichsgrenzen fixiert waren und kaum Präsenz im Reich zeig- 
ten, wurde die innergesellschaftliche Friedenswahrung zunächst dezentrali- 
siert, indem sich weltliche Herrschaftsträger zu befristeten Schwureinungen 
zusammenschlossen, um die innerterritoriale Friedenswahrung zu gewähr- 
leisten. Beispiel ist hier der Schwäbische Bund, der bei der Niederschlagung 
des Bauernkrieges eine wichtige Rolle spielen sollte.25

Die zunehmend um sich greifende Gewalttätigkeit, die sich trotz aller Si- 
cherheitsmaßnahmen nicht eindämmen ließ, führte letztlich zu einer ein- 
schneidenden Transformation, die auf unbefristete rechtliche Regelungen 
und institutioneile Lösungen zielte.

Ergebnis war der auf dem Wormser Reichstag von 1495 beschlossene ״Ewi- 
ge, das heißt unbefristete Landfriede“, zu dessen Durchsetzung und Schutz 
das Reichskammergericht gegründet wurde.26 Der ewige Landfriede bedurfte

23 Vgl. Heinz Angermeien Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter, München 
1966.

24 Vgl. Matthias G. Fischer  ̂Reichsreform und ״Ewiger Landfrieden“. Über die Entwicklung des 
Fehderechts im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495, Aalen 2007.

25 Vgl. Horst Carl, Der Schwäbische Bund 1488-1534. Landfrieden und Genossenschaft im 
Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation, Leinfelden-Echterdingen 2000.

26 Vgl. Claudia Helm/Jost Hausmann (Red.), 1495 -  Kaiser, Reich, Reformen. Der Reichstag 
zu Worms, Koblenz 1995; Karl-Friedrich Kriegen König, Reich und Reichsreform im Spät- 
mittelalter, München 22005; Karl Zeumen Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen
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der Exekution, die ın der „Handhabung Friedens und Rechts“ ihren Nieder-
schlag fand Zustandig sollte der Reichstag sein, der damit Eigenständigkeit
pCWaNN un!: als Kommunikationsforum VonNn Kalser und elilc konstituiert
wurde. ıne Reichssteuer, der sogenannte (Jemeine Pfennig, sollte nicht 1Ur
den Unterhalt des Reichskammergerichts sichern, sondern auch militärische
lonen Friedensbrecher finanziell gewährleisten. Nicht durchgesetzt
werden konnte die Forderung der Reichsstände ach einem Reichsregiment,
das ihre Mitregilerung auf Reichsebene gewährleistet Dazu kam 68 erst
vVvon 1521 bis 1530, als Kalser arl a außenpolitischen Gründen für mehre-

Jahre das Reich verlassen musste
DIie 1495 geschaffene Ordnung annn mıiıt einem System kollektiver Sicher-

eıt verglichen werden, das azu dienen sollte, einen allgemeinen un zeıt-
ich unbefristeten Frieden durch eın unwiderruflich verstandenes e_ un!
Gewaltverbot herzustellen.“ DIie friedliche Streitbeilegung sollte VOLr Gericht
ausgetragen werden. Fur die Vollstreckung der Jandfriedensgerichtlichen Ent-
scheidungen die Reichsstände zuständig. Wer TOLZ des dezidierten
Verbots Fehde- und Gewalthandlungen vornahm, sollte unabhängig da-
VOoll, weilchen Stand oder welche Würde innehatte in die Reichsacht fallen
(S und peinlichen trafen unterzogen werden. 1C zuletzt deshalb spricht
die Forschung VOon einer klaren Kriminalisierung der Fehde Als ahrer des
Landfriedens verpflichtete der Kalser alle Reichsstände und Untertanen auf
die Einhaltung der genannten Artikel unftier Hinwels auf die ihm geleisteten
Eide und Androhung der königlichen Ungnade un: Von härtesten Stra-
fen des gemeinen Reichsrechts (S 10} iıne Reihe Von Verboten betraf
den Umgang miıt erwlılesenen und notorischen Friedensbrechern, die letztlich
den Vollzug sichern ollten Denn nicht 1Ur der Landfriedensbruch, sondern
auch die Unterstützung Von Friedensbrechern (S Hausungsverbot) wurde
mıt der Achtung bedroht.

In Verbindung mıt dem Ewigen Landfrieden sind die Bemühungen
einer umfassenden Reichsgesetzgebung sehen, die der Rechtsunsicherheit
entgegenwirken und damit der Sicherung des innergesellschaftlichen Friedens
dienen sollten. Dazu gehören die Policeygesetzgebung und die Bemühungen

eın vereinheitlichtes Strafrecht. Bereits seıt 495 bemühten sich die Reichs-
staände darum. Wachsende politische, soziale, religiöse un: wirtschaftliche
Spannungen ührten auf den folgenden Reichstagen zunächst zahlreichen
Einzelbestimmungen, bis Kaiser arl 5721 eine umfassende Reichspolicey-
ordnung in Auftrag gab, die ann VOmM Reichsregiment erarbeitet wurde. Die
Reichspoliceygesetzgebung entstand auf Reichsebene durch den Vergleich
VOn Kalıser un!: Reichsstanden und sollte als Rahmenrichtlinie für die err1-

Reichsverfassung Mıttelalter und euzeıt, Tubıiıngen 1913 Nr 1/3, Der SS ‚wıge Land-
frıede, 1495, Aug Nr 1/4, Reichs-Kammergerichts-Ordnung, 1495, Aug

27 Vgl Sıegrid Westphal, Reichskammergericht, Reichshofrat und Landfrıeden als Schutz-
instLıLute der Reichsverfassung, Thomas Sımon/Johannes Kalwoda (Hg Schutz der Ver-
fassung Normen, Instıtutionen, Hochst- un: Verfassungsgerichte, Berlın 2014, 13—37/
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der Exekution, die in der ״Handhabung Friedens und Rechts“ ihren Nieder- 
schlag fand. Zuständig sollte der Reichstag sein, der damit Eigenständigkeit 
gewann und als Kommunikationsforum von Kaiser und Reich konstituiert 
wurde. Eine Reichssteuer, der sogenannte Gemeine Pfennig, sollte nicht nur 
den Unterhalt des Reichskammergerichts sichern, sondern auch militärische 
Aktionen gegen Friedensbrecher finanziell gewährleisten. Nicht durchgesetzt 
werden konnte die Forderung der Reichsstände nach einem Reichsregiment, 
das ihre Mitregierung auf Reichsebene gewährleistet hätte. Dazu kam es erst 
von 1521 bis 1530, als Kaiser Karl V. aus außenpolitischen Gründen für mehre- 
re Jahre das Reich verlassen musste.

Die 1495 geschaffene Ordnung kann mit einem System kollektiver Sicher- 
heit verglichen werden, das dazu dienen sollte, einen allgemeinen und zeit- 
lieh unbefristeten Frieden durch ein unwiderruflich verstandenes Fehde- und 
Gewaltverbot herzustellen.27 Die friedliche Streitbeilegung sollte vor Gericht 
ausgetragen werden. Für die Vollstreckung der landfriedensgerichtlichen Ent- 
Scheidungen waren die Reichsstände zuständig. Wer -  trotz des dezidierten 
Verbots -  Fehde- und Gewalthandlungen vornahm, sollte -  unabhängig da- 
von, welchen Stand oder welche Würde er innehatte -  in die Reichsacht fallen 
(§ 3) und peinlichen Strafen unterzogen werden. Nicht zuletzt deshalb spricht 
die Forschung von einer klaren Kriminalisierung der Fehde. Als Wahrer des 
Landfriedens verpflichtete der Kaiser alle Reichsstände und Untertanen auf 
die Einhaltung der genannten Artikel unter Hinweis auf die ihm geleisteten 
Eide und unter Androhung der königlichen Ungnade und von härtesten Stra- 
fen des gemeinen Reichsrechts (§ 10). Eine ganze Reihe von Verboten betraf 
den Umgang mit erwiesenen und notorischen Friedensbrechern, die letztlich 
den Vollzug sichern sollten. Denn nicht nur der Landfriedensbruch, sondern 
auch die Unterstützung von Friedensbrechern (§ 5 Hausungsverbot) wurde 
mit der Ächtung bedroht.

In enger Verbindung mit dem Ewigen Landfrieden sind die Bemühungen 
einer umfassenden Reichsgesetzgebung zu sehen, die der Rechtsunsicherheit 
entgegenwirken und damit der Sicherung des innergesellschaftlichen Friedens 
dienen sollten. Dazu gehören die Policeygesetzgebung und die Bemühungen 
um ein vereinheitlichtes Strafrecht. Bereits seit 1495 bemühten sich die Reichs- 
stände darum. Wachsende politische, soziale, religiöse und wirtschaftliche 
Spannungen führten auf den folgenden Reichstagen zunächst zu zahlreichen 
Einzelbestimmungen, bis Kaiser Karl V. 1521 eine umfassende Reichspolicey- 
Ordnung in Auftrag gab, die dann vom Reichsregiment erarbeitet wurde. Die 
Reichspoliceygesetzgebung entstand auf Reichsebene durch den Vergleich 
von Kaiser und Reichsständen und sollte als Rahmenrichtlinie für die terri-

Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, Tubingen 1913 Nr 173, Der sog Ewige Land- 
friede, 1495, Aug 7 Nr 174, Reichs-Kammergerichts־Ordnung, 1495, Aug 7

27 Vgl Stegrtd Westphal, Reichskammergericht, Reichshofrat und Landfrieden als Schutz- 
institute der Reichsverfassung, in* Thomas Stmon/Johannes Kalwoda (Hg ), Schutz der Ver- 
fassung Normen, Institutionen, Höchst- und Verfassungsgerichte, Berlin 2014,13-37
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torialen Policeynormen dienen. Damıt verständigte INan sich konsensual auf
eın ‚einheitliches innenpolitisches Vorgehen 88l den Territorien undDie lutherische Obrigkeitslehre und ihre politischen Folgen in der Reformationszeit  91  torialen Policeynormen dienen. Damit verständigte man sich konsensual auf  ein „einheitliches innenpolitisches Vorgehen in den Territorien und ... einen  selbst einzuhaltenden und gegenüber den Untertanen durchzusetzenden Nor-  men- und Verhaltenskodex“.? Die Policey- und Landesordnungen wurden  ebenfalls konsensual auf den Landtagen zwischen Fürsten und Landständen  ausgehandelt, wobei man sich dezidiert an der Reichspoliceyordnung orien-  tierte. Auch die städtischen Policeygesetze entsprachen diesem Muster.  Ähnliche Orientierungsfunktion gewann die maßgeblich von Schwarzen-  berg erarbeitete Peinliche Halsgerichtsordnung (Carolina), die das gesamte  Strafrecht revolutionierte. Auch sie diente als Rahmenrichtlinie für die terri-  torialen Strafrechtsordnungen.”  Die Idee des Ewigen Landfriedens und des Heiligen Römischen Reichs  deutscher Nation als gedachte Friedensordnung behielt bis zum Ende des  Alten Reiches ihre visionäre Kraft. Dies schlug sich unter anderem darin  nieder, dass der Landfrieden in den Reichsabschieden immer wieder be-  stätigt und damit eingeschärft wurde. Ohne den Text des Landfriedens im  Kern zu verändern, wurde er kontinuierlich erweitert und mit einer Reihe  von Zusätzen versehen, in denen sich die jeweiligen Sicherheitsdilemma-  ta im Verlauf der Frühen Neuzeit widerspiegeln. Gleiches gilt auch für die  Reichsgesetzgebung.  Es dürfte damit hinlänglich deutlich geworden sein, dass die Verfassung  des Reiches den innergesellschaftlichen Frieden im Reich garantieren und si-  chern sollte, wobei die Reichsstände die maßgebliche Zuständigkeit an sich  zogen, die zuvor vom Kaiser beansprucht worden war. Dies schwächte die  kaiserliche Position, stärkte aber den Ausbau der Landesherrschaft und das  Gewaltmonopol der weltlichen territorialen Obrigkeiten. Konkurrierende  innerterritoriale Gewalten wie die Landstände oder kirchliche Institutionen  standen diesen Bestrebungen entgegen und fielen der Territorialisierung zu-  nehmend zum Opfer.  3. Luther und die weltliche Obrigkeit  Luther steht nun ganz in dieser verfassungsrechtlichen Entwicklung, die der  weltlichen Obrigkeit den ausschließlichen Zugriff auf die Schwertgewalt zu-  gestand und alle anderen Formen gewaltsamer Selbsthilfe als Landfriedens-  bruch kriminalisierte. Luther kannte als ehemaliger Student der Rechte die  Rechtslage und hatte den Ewigen Landfrieden bei seinen Überlegungen zur  Reichsverfassung wohl selbst vor Augen.” Er verwies in diesem Sinne die all-  gemeine Verantwortung für das Recht an die Obrigkeit und ihre Gerichtsin-  2 Weber (s. Anm. 21), 37.  2 Vgl. Scheel (s. Anm. 18).  » Vgl. Günter (s. Anm. 9), 76.einen
selbst einzuhaltenden und gegenüber den Untertanen durchzusetzenden NOor-
InNeN- und Verhaltenskodex”.“8$ IDie Policey- un: Landesordnungen wurden
ebenfalls konsensual auf den Landtagen zwischen Fürsten un: Landständen
ausgehandelt, wobei HMan sich dezidiert der Reichspoliceyordnung Orıen-
tıerte uch die stadtischen Policeygesetze entsprachen diesem Muster.

Ahnliche Orientierungsfunktion SCWANN die ma{fßgeblich VOomn Schwarzen-
berg erarbeitete Peinliche Halsgerichtsordnung (Carolina), die das gesamte
Strafrecht revolutionierte. uch Sie diente als Rahmenrichtlinie für die terri-
torialen Strafrechtsordnungen.“

DiIie Idee des Ewigen Landfriedens und des Heiligen Römischen Reichs
deutscher Nation als gedachte Friedensordnung behielt bis zu FEnde des
Alten Reiches ihre Visionare raft Dies schlug sich anderem darin
nieder, ass der Landfrieden In den Reichsabschieden immer wieder be-
statıgt und damit eingeschärft wurde. hne den Tlext des Landfriedens 1mM
Kern verändern, wurde kontinuierlich erweiıtert und mıt eıner Reihe
VON Zusätzen versehen, in denen sich die jeweiligen Sicherheitsdilemma-
ta 1im Verlauf der Frühen Neuzeit widerspiegeln. Gleiches gilt auch für die
Reichsgesetzgebung.

Es dürfte damit hinlänglich deutlich geworden se1n, ass die Verfassung
des Reiches den innergesellschaftlichen Frieden 1m Reich garantieren und S1-
chern ollte, wobei die Reichsstände 1e maßgebliche Zuständigkeit sich
’ die VO  z Kaiser beansprucht worden WAäT. Dies schwächte die
kaiserliche OS1L10N, tärkte aber den Ausbau der Landesherrschaft und das
Gewaltmonopol der weltlichen territorialen Obrigkeiten. Konkurrierende
innerterritoriale Gewalten WIeEe die Landstände oder kirchliche Institutionen
standen diesen Bestrebungen und eien der Territorialisierung
nehmend Zu Opfter.

Luther und die weltliche Obrigkeit
Luther steht IU  - SahıZ 1ın dieser verfassungsrechtlichen Entwicklung, die der
weltlichen Obrigkeit den ausschließlichen Zugriff auf die Schwertgewalt
gestand und alle anderen Formen gewaltsamer Selbsthilfe als Landfriedens-
bruch kriminalisierte. Luther kannte als ehemaliger tudent der Rechte die
Rechtslage und hatte den Ewigen Landfrieden bei seinen Überlegungen ZUr

Reichsverfassung ohl selbst VOI Augen.“” Er verwles in diesem Sinne die all
gemeıine Verantwortung für das ec die Obrigkeit un!: ihre Gerichtsin-

28 Weber (s Anm. 21),
29 Vgl Scheel (S. Anm 18)
U Vgl Guünter (s. Anm. 9’
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torialen Policeynormen dienen. Damit verständigte jnan sich konsensual auf 
ein ״einheitliches innenpolitisches Vorgehen in den ]Territorien und ... einen 
selbst einzuhaltenden und gegenüber den Untertanen durchzusetzenden Nor- 
men- und Verhaltenskodex“.28 Die Policey- und Landesordnungen wurden 
ebenfalls konsensual auf den Landtagen zwischen Fürsten und Landständen 
ausgehandelt, wobei man sich dezidiert an der Reichspoliceyordnung orien- 
tierte. Auch die städtischen Policeygesetze entsprachen diesem Muster.

Ähnliche Orientierungsfunktion gewann die maßgeblich von Schwarzen- 
berg erarbeitete Peinliche Halsgerichtsordnung (Carolina), die das gesamte 
Strafrecht revolutionierte. Auch sie diente als Rahmenrichtlinie für die terri- 
torialen Strafrechtsordnungen.29

Die Idee des Ewigen Landfriedens und des Heiligen Römischen Reichs 
deutscher Nation als gedachte Friedensordnung behielt bis zum Ende des 
Alten Reiches ihre visionäre Kraft. Dies schlug sidi unter anderem darin 
nieder, dass der Landfrieden in den Reichsabschieden immer wieder be- 
stätigt und damit eingeschärft wurde. Ohne den Text des Landfriedens im 
Kern zu verändern, wurde er kontinuierlich erweitert und mit einer Reihe 
von Zusätzen versehen, in denen sich die jeweiligen Sicherheitsdilemma- 
ta im Verlauf der Frühen Neuzeit widerspiegeln. Gleiches gilt auch für die 
Reichsgesetzgebung.

Es dürfte damit hinlänglich deutlich geworden sçin, dass die Verfassung 
des Reiches den innergesellschaftlichen Frieden im Reich garantieren und si- 
ehern sollte, wobei die Reichsstände die maßgebliche Zuständigkeit an sich 
zogen, die zuvor vom Kaiser beansprucht worden war. Dies schwächte die 
kaiserliche Position, stärkte aber den Ausbau der Landesherrschaft und das 
Gewaltmonopol der weltlichen territorialen Obrigkeiten. Konkurrierende 
innerterritoriale Gewalten wie die Landstände oder kirchliche Institutionen 
standen diesen Bestrebungen entgegen und fielen dér Territorialisierung zu- 
nehmend zum Opfer.

3. Luther und die weltliche Obrigkeit

Luther steht nun ganz in dieser verfassungsrechtlichen Entwicklung, die der 
weltlichen Obrigkeit den ausschließlichen Zugriff afif die Schwertgewalt zu- 
gestand und alle anderen Formen gewaltsamer Selbsthilfe als Landfriedens- 
bruch kriminalisierte. Luther kannte als ehemaliget Student der Rechte die 
Rechtslage und hatte den Ewigen Landfrieden bei seinen Überlegungen zur 
Reichsverfassung wohl selbst vor Augen.30 Er verwies in diesem Sinne die all- 
gemeine Verantwortung für das Recht an die Obrigkeit und ihre Gerichtsin­

28 Weber (s. Anm. 21), 37.
29 Vgl. Scheel (s. Anm. 18).
30 Vgl. Günter (s. Anm. 9), 76.
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stanzen, wobei einen „Instanzenzug rechtswahrender Obrigkeiten ” VOT-

sah, dessen Spitze der Kaiser als höchster Richter und Oberherr des Reichs
stand

Dem geistlichen Regiment, aber auch den Untertanen sprach das eC| ZUrTr

Gewaltanwendung ab Seiner Auffassung ach gab 91888 eın chwert un: die-
seSs habe ott unmittelbar der weltlichen Obrigkeit anvertraut, die grund-
sätzlich bösen Menschen einzudämmen und das Miteinander VonNn rechtgläubi-
gen und bösen Menschen ermöglichen und damit den Frieden sichern.
Das obrigkeitliche Gewaltmonopol sollte aber nicht der Willkür der Obrigkeit
überlassen bleiben, sondern wurde egrenzt durch die Nächstenliebe, dasec
und eın der Gerechtigkeit verpflichtetes Rechtssystem SOWI1Ee die obrigkeitliche
Aufgabe des Schutzes, der Bestrafung und der Friedenserhaltung.”

Folgen
rag INan DU ach den Folgen der Obrigkeitslehre ın der Reformations-
zeıt, annn ann IHan zunächst einmal UF davon sprechen, ass Luther Vec[rI-

fassungsrechtliche Entwicklungen, die die Etablierung des Gewaltmonopols
auf territorialer Ebene ZU!T Folge gehabt hatten, theologisc. tutzte Ahnlich
sieht 1un auch bei der Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments
AUs, das gemeinhin als Ergebnis der Reformation angesehen wird un: 1n Zu-
sammenhang mıt der Obrigkeitslehre gebracht wird.“* Das scheint aber nicht
ganz nachvollziehbar. Vielmehr dürfte ler eher die Adelsschrift ma{fßgeblich
SCWESCH se1n, ın der Luther ezug auf das allgemeine Priestertum er
Gläubigen den del azu aufforderte, die Reform der Kirche 1ın die and
nehmen, da die geistliche ac selbst azu nicht 1ın der Lage sei.” Hierin
liegen die Wurzeln der Idee des Landesherrn als „Notbischof“

Nun ist jedoch keine EC€UeEC Erkenntnis, ass die weltlichen Obrigkeiten
bereits 1MmM 15 Jahrhundert In den kirchlichen Missständen eın Problem sahen,
das den rieden neben dem Fehdewesen zusätzlich gefährdete. 1C. zuletzt
deshalb War die Forderung einer Kirchenreform fester Bestandteil der Reichs-
reform.

Während sich In anderen europäischen Ländern 1mM Jahrhundert Na-
tionalkirchen hatten etablieren können und dadurch größere Unabhän-

o‚
Zu den Inhalten der Obrigkeitsschrift bzw. der ihr zugrunde liegenden Predigten vgl im
vorliegenden Heft (70-84) Hellmut Zschoch, Der 1mM Glauben freie ntiertan. Luthers Wahr-
nehmung un! Deutung VO:  ; Obrigkeit, 117179

33 Vgl Volker Stümke, )as Friedensverständnis artın Luthers: Grundlagen und Anwen-

54
dungsbereiche seiner politischen Ethik, Stuttgart 2007, 242-24/.
Vgl Manfred Rudersdorf, Art Landesherrliches Kirchenregiment, in Leppin/Schneider-Lu-

4395
dorff (s Anm. 375
An den christlichen del deutscher Natiıon VOol des christlichen Standes Besserung (1520). in

6, 404 —469
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stanzen, wobei er einen ״Instanzenzug rechtswahrender Obrigkeiten‘31 vor- 
sah, an dessen Spitze der Kaiser als höchster Richter und Oberherr des Reichs 
stand.

Dem geistlichen Regiment, aber auch den Untertanen sprach er das Recht zur 
Gewaltanwendung ab. Seiner Auffassung nach gab es nur ein Schwert und die- 
ses habe Gott unmittelbar der weltlichen Obrigkeit anvertraut, um die grund- 
sätzlich bösen Menschen einzudämmen und das Miteinander von rechtgläubi- 
gen und bösen Menschen zu ermöglichen und damit den Frieden zu sichern.32 
Das obrigkeitliche Gewaltmonopol sollte aber nicht der Willkür der Obrigkeit 
überlassen bleiben, sondern wurde begrenzt durch die Nächstenliebe, das Recht 
und ein der Gerechtigkeit verpflichtetes Rechtssystem sowie die obrigkeitliche 
Aufgabe des Schutzes, der Bestrafung und der Friedenserhaltung.33

4. Folgen

Fragt man nun nach den Folgen der Obrigkeitslehre in der Reformations- 
zeit, dann kann man zunächst einmal nur davon sprechen, dass Luther ver- 
fassungsrechtliche Entwicklungen, die die Etablierung des Gewaltmonopols 
auf territorialer Ebene zur Folge gehabt hatten, theologisch stützte. Ähnlich 
sieht es nun auch bei der Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments 
aus, das gemeinhin als Ergebnis der Reformation angesehen wird und in Zu- 
sammenhang mit der Obrigkeitslehre gebracht wird.34 Das scheint aber nicht 
ganz nachvollziehbar. Vielmehr dürfte hier eher die Adelsschrift maßgeblich 
gewesen sein, in der Luther unter Bezug auf das allgemeine Priestertum aller 
Gläubigen den Adel dazu aufforderte, die Reform der Kirche in die Hand zu 
nehmen, da die geistliche Macht selbst dazu nicht in der Lage sei.35 Hierin 
liegen die Wurzeln der Idee des Landesherrn als ״Notbischof“.

Nun ist es jedoch keine neue Erkenntnis, dass die weltlichen Obrigkeiten 
bereits im 15. Jahrhundert in den kirchlichen Missständen ein Problem sahen, 
das den Frieden neben dem Fehdewesen zusätzlich gefährdete. Nicht zuletzt 
deshalb war die Forderung einer Kirchenreform fester Bestandteil der Reichs- 
reform.

Während sich in anderen europäischen Ländern im 15. Jahrhundert Na- 
tionalkirchen hatten etablieren können und dadurch größere Unabhän­

31 A. a. 0,79.
32 Zu den Inhalten der Obrigkeitsschrift bzw. der ihr zugrunde liegenden Predigten vgl. im 

vorliegenden Heft (70-84): Hellmut Zschoch, Der im Glauben freie Untertan. Luthers Wahr- 
nehmung und Deutung von Obrigkeit, 77-79.

33 Vgl. Volker Stümke, Das Friedensverständnis Martin Luthers: Grundlagen und Anwen- 
dungsbereiche seiner politischen Ethik, Stuttgart 2007,242-247.

34 Vgl. Manfred Rudersdorf, Art. Landesherrliches Kirchenregiment, in: Leppin!Schneider-Lu- 
dorff(s. Anm. 2), 375 f.

35 An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung (1520), in: 
WA 6,404-469.
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gigkeit VON Rom erreicht wurde, gelang 1es im Heiligen Römischen Reich
deutscher Nation nicht. Durch den intensivierten römischen Zentralismus,
bischöfliches Autonomiestreben und das verstärkte Bemühen der weltlichen
Obrigkeiten, den Ausbau der Landesherrschaft durch mehr Kirchenhoheit
arrondieren,*° fraten 1immer mehr Spannungen und Konflikte auf. Problema-
tisch War auch die für die Reichskirche charakteristische Verflechtung Von

geistlicher und weltlicher Gewalt in den geistlichen Fürstentümern, die 1m-
INnelr mehr Kritik hervorrief. Diese unterschiedlichen Konfliktpunkte spiegeln
sich ın umfangreichen Katalogen von (Giravamina wider, in denen VOTr allem
welitliche Territorialherren ber den politischen Einfluss der Kurile 1m Reich,
die Sonderrechte des Klerus und die finanzielle Ausbeutung der deutschen
Kirche durch Rom Klage ührten. In den Schriften der Humanıisten fanden
diese ihr patriotisch gefärbtes Echo”.”

Bei den Klagen blieb 1mM Spätmittelalter aber nicht Neuere Forschungen
haben gezeigt, ass einer el vVvon weltlichen Territorialherren (Herzog-
{u  3 Bayern, Kurfürstentum Brandenburg) gelang, schon VOTr der Reformation
eın landesherrliches Kirchenregiment 1M Rahmen der spätmittelalterlichen
Kirche etablieren.“® Der Kampf die kirchlichen Missstände wurde
als Aufgabe der weltlichen Fuüursten begriffen, begründet mıt dem ec
der Landesherrschaft. Gerade die Wettiner bauten er eorg dem artıgen
sukzessive die fürstliche Herrschaft ber die Kirche Au und schufen Reg]1-
mentsstrukturen, die den Übergang ‚VvOnN der spätmittelalterlichen Reform-
tradition ZUT Reformation Wittenberger Prägung‘ ebneten.” Hier spielte die
1m Zuge der Reichsreform angeregte Policey-Gesetzgebung auf Landesebene
eine wichtige Rolle, ın der VOT allem die religiöse Lebensführung der Bevöl-
kerung 1Ns Visier rückte. Da die geistliche Gewalt das Fehlverhalten der Un-
er nicht wirksam sanktionierte, sah sich eorg der Bärtige schon 1498
azu berechtigt, die Einhaltung der Kirchlichen Normen auch mıiıt „der fürs-
ten oberkeit bey pCNH Strafe|Die lutherische Obrigkeitslehre und ihre politischen Folgen in der Reformationszeit  93  gigkeit von Rom erreicht wurde, gelang dies im Heiligen Römischen Reich  deutscher Nation nicht. Durch den intensivierten römischen Zentralismus,  bischöfliches Autonomiestreben und das verstärkte Bemühen der weltlichen  Obrigkeiten, den Ausbau der Landesherrschaft durch mehr Kirchenhoheit zu  arrondieren,*® traten immer mehr Spannungen und Konflikte auf. Problema-  tisch war auch die für die Reichskirche charakteristische Verflechtung von  geistlicher und weltlicher Gewalt in den geistlichen Fürstentümern, die im-  mer mehr Kritik hervorrief. Diese unterschiedlichen Konfliktpunkte spiegeln  sich in umfangreichen Katalogen von Gravamina wider, in denen vor allem  weltliche Territorialherren über den politischen Einfluss der Kurie im Reich,  die Sonderrechte des Klerus und die finanzielle Ausbeutung der deutschen  Kirche durch Rom Klage führten. In den Schriften der Humanisten fanden  diese „ihr patriotisch gefärbtes Echo“.”  Bei den Klagen blieb es im Spätmittelalter aber nicht. Neuere Forschungen  haben gezeigt, dass es einer Reihe von weltlichen Territorialherren (Herzog-  tum Bayern, Kurfürstentum Brandenburg) gelang, schon vor der Reformation  ein landesherrliches Kirchenregiment im Rahmen der spätmittelalterlichen  Kirche zu etablieren. Der Kampf gegen die kirchlichen Missstände wurde  als Aufgabe der weltlichen Fürsten begriffen, begründet mit dem neuen Recht  der Landesherrschaft. Gerade die Wettiner bauten unter Georg dem Bärtigen  sukzessive die fürstliche Herrschaft über die Kirche aus und schufen Regi-  mentsstrukturen, die den Übergang „von der spätmittelalterlichen Reform-  tradition zur Reformation Wittenberger Prägung“ ebneten.” Hier spielte die  im Zuge der Reichsreform angeregte Policey-Gesetzgebung auf Landesebene  eine wichtige Rolle, in der vor allem die religiöse Lebensführung der Bevöl-  kerung ins Visier rückte. Da die geistliche Gewalt das Fehlverhalten der Un-  tertanen nicht wirksam sanktionierte, sah sich Georg der Bärtige schon 1498  dazu berechtigt, die Einhaltung der kirchlichen Normen auch mit „der fürs-  ten oberkeit bey pen [= Strafe] ... durchs gantze land herttiglich zu gebieten.‘“  Offenbar existierte sogar schon die Notrechtslehre, die als ein Argumentati-  onsmuster neben anderen herangezogen wurde, um die Einflussnahme des  Landesherrn auf die Kirche seines Territoriums zu rechtfertigen.  In seiner Adelsschrift knüpfte Luther unmittelbar an die Gravamina der  weltlichen Territorialherren an und erweiterte sogar den Kanon der Kritik-  punkte. Darüber hinaus hatte er die im wettinischen Einflussbereich bereits  etablierten Regimentsstrukturen unmittelbar vor Augen, so dass er also auch  hier an bewährte Muster anknüpfen konnte.  36  37  Vgl. Günter (s. Anm. 9), 96.  38  Ebd.  Vgl. Enno Bünz/Christoph Volkmar, Das landesherrliche Kirchenregiment in Sachsen vor der  Reformation, in: Bünz/Rhein/Wartenberg (s. Anm. 13), 89-110.  39  Rudersdorf (s. Anm. 34), 375.  Bünz/Volkmar (s. Anm. 38), 91.durchs gantze and herttiglich gebieten. *”
Oftenbar eyxistierte schon die Notrechtslehre, die als eın Argumentati-
nsmuster neben anderen herangezogen wurde, die Einflussnahme des
Landesherrn auf die Kirche sSe1INES Territoriums rechtfertigen.

In seıner Adelsschrift knüpfte Luther unmittelbar die (ıravamına der
weltlichen Territorialherren und erweiıterte den Kanon der Kritik-
punkte. Darüber hinaus hatte die 1m wettinischen FEinflussbereich bereits
etablierten Regimentsstrukturen unmittelbar VOT ugen, SO ass also auch
1er bewährte uster anknüpfen konnte

46

537
Vgl Günter (S. Anm 9‚
Ebd
Vgl Fnno Bünz/Christoph Volkmar, Das landesherrliche Kirchenregiment ın Sachsen VOT der
Reformation, 1n Bünz/Rhein/Wartenberg (S. Anm 13), 911
Rudersdorf (s. Anm. 34)) 275
Bünz/Volkmar (S. Anm. 38), ol
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gigkeit von Rom erreicht wurde, gelang dies im Heiligen Römischen Reich 
deutscher Nation nicht. Durch den intensivierten römischen Zentralismus, 
bischöfliches Autonomiestreben und das verstärkte Bemühen der weltlichen 
Obrigkeiten, den Ausbau der Landesherrschaft durch mehr Kirchenhoheit zu 
arrondieren,36 traten immer mehr Spannungen und Konflikte auf. Problema- 
tisch war auch die für die Reichskirche charakteristische Verflechtung von 
geistlicher und weltlicher Gewalt in den geistlichen Fürstentümern, die im- 
mer mehr Kritik hervorrief. Diese unterschiedlichen Konfliktpunkte spiegeln 
sich in umfangreichen Katalogen von Gravamina wider, in denen vor allem 
weltliche Territorialherren über den politischen Einfluss der Kurie im Reich, 
die Sonderrechte des Klerus und die finanzielle Ausbeutung der deutschen 
Kirche durch Rom Klage führten. In den Schriften îer Humanisten fanden 
diese ״ihr patriotisch gefärbtes Echo“.37

Bei den Klagen blieb es im Spätmittelalter aber nicht. Neuere Forschungen 
haben gezeigt, dass es einer Reihe von weltlichen Territorialherren (Herzog- 
tum Bayern, Kurfürstentum Brandenburg) gelang, scnon vor der Reformation 
ein landesherrliches Kirchenregiment im Rahmen fler spätmittelalterlichen 
Kirche zu etablieren.38 Der Kampf gegen die kirchlichen Missstände wurde 
als Aufgabe der weltlichen Fürsten begriffen, begrünflet mit dem neuen Recht 
der Landesherrschaft. Gerade die Wettiner bauten unter Georg dem Bärtigen 
sukzessive die fürstliche Herrschaft über die Kirche aus und schufen Regi- 
mentsstrukturen, die den Übergang ״von der spätmittelalterlichen Reform- 
tradition zur Reformation Wittenberger Prägung“ ebneten.39 Hier spielte die 
im Zuge der Reichsreform angeregte Policey-Gesetzgebung auf Landesebene 
eine wichtige Rolle, in der vor allem die religiöse Lebensführung der Bevöl- 
kerung ins Visier rückte. Da die geistliche Gewalt das Fehlverhalten der Un- 
tertanen nicht wirksam sanktionierte, sah sich Georg der Bärtige schon 1498 
dazu berechtigt, die Einhaltung der kirchlichen Normen auch mit ״der fürs- 
ten oberkeit bey pen [= Strafe] ... durchs gantze land herttiglich zu gebieten.*40 
Offenbar existierte sogar schon die Notrechtslehre, flie als ein Argumentati-

die Einflussnahme des 
:htfertigen.

onsmuster neben anderen herangezogen wurde, um 
Landesherrn auf die Kirche seines Territoriums zu reditfertigen.

In seiner Adelsschrift knüpfte Luther unmittelbar an die Gravamina der 
weltlichen Territorialherren an und erweiterte sogar den Kanon der Kritik- 
punkte. Darüber hinaus hatte er die im wettinischen Einflussbereich bereits 
etablierten Regimentsstrukturen unmittelbar vor Auj2 

hier an bewährte Muster anknüpfen konnte. r
ren, so dass er also auch

36 Vgl. Günter (s. Anm. 9), 96.
37 Ebd.
38 Vgl. Enno Bünz/Christoph Volkmar, Das landesherrliche Kirchenregiment in Sachsen vor der 

Reformation, in: Bünz/Rhein/Wartenberg (s. Anm. 13), 89-110.
39 Rudersdorf (s. Anm. 34), 375.
40 Bünz/Volkmar (s. Anm. 38), 91.
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In se1liner Obrigkeitsschrift ahm Luther nNnun unmittelbar ezug auf se1Ne
Adelsschrift, die meınte, konkretisieren mussen, da sich M1SsvVverstian-
den fühlte. Er hatte dabei VOT allem die rage der (ırenzen des weltlichen Re-
giments 1m Blick, das strikt Vomı geistlichen egiment rennte Die weltliche
Gewalt ist demnach eine VOn Gott ZUFE Bewahrung der Schöpfung gebrauchte
Ordnungsmacht mıt klar abgegrenzten Zuständigkeiten: ‚Durch clas chwert
wird reglert „alles WaS Zu weltlichen regiment gehört, als weltliche rechte
und gesetZze, sSıtten und gewonheite, geberden, stende, unterscheidene empter,
PCEISON, kleider, etc. H

Weltliches und geistliches egıment stehen auf einer Stufe, sollten aber
nıcht vermischt werden, enn der weltlichen Obrigkeit kam eıne geistliche
Aufgabe eigentlich nicht Zzu 44 Wenn Übergriffe iın das geistliche RKegıment
trotzdem erfolgten, ann Wal das den Untertanen ZUr Pflicht gemachte Ge-
horsamsgebot aufgehoben. ESs sollte ann dem (Jewissen des Einzelnen über-
lassen bleiben, ob obrigkeitlichen Geboten gehorchte. Widerchristlichen
Geboten sollte der Christ jedoch keinesfalls olge eisten.

Betrachtet mMan u die Verfassungswirklichkeit des Reichs, das etablierte
vorreformatorische Kirchenregiment, die existierende CNHC Verknüpfung VonNn

geistlichem un: weltlichem Regiment un! die VOoOoNn Luther in der Adelsschrift
selbst hergestellte Verbindung zwischen spätmittelalterlicher Kirchenreform
und Reform des Glaubens, ann ist Nan ber die Vorstellung der strikten
Trennung zwischen geistlichem und weltlichem egiment verwundert.
Luther sicherlich nicht 1m Sinn, eiıne Politiktheorie entwickeln Es
WäarTl für ihn durchaus üblich, siıtuativ auf bestimmte Problemlagen antwor-
ten, wobei se1ine Schriften häufig aus$s Predigten entwiıckelte Br wollte mıt
seliner ÖObrigkeitsschrift ohl ın aller erster Linlıe den Untertanen des altgläu-
bigen Herzogs eorg VOoONn Sachsen ermöglichen, den Befehl ihres Landesherrn
ach Ablieferung des Septembertestaments un! anderer Iutherischer Schrif-
ten bis eiıner bestimmten Friıst verweigern, indem diesen Befehl als
Eingriff in das geistliche egiment interpretierte.““ Nicht zuletzt deshalb hat
sich Herzog eorg e1m sächsischen Kurfürsten bereits 1mM Marz 1523 ber
Luthers Schrift beschwert.“* Luthers Adressatenkreis gıing aber ber die alt-
gläubigen weltlichen Obrigkeiten hinaus. Er hatte alle UObrigkeiten 1M Blick,
denen grundsätzlich keine Eingriffe in das geistliche Regıment zugestand.
Handlungsanweisungen für Regierende oOllten auch nicht au dem Evangeli-

abgeleitet werden, sondern der friedenswahrenden Au{fgabe der Obrigkeit
entsprechen. Die Landesherren wurden ZwWal aufgefordert, eın vorbildliches
christliches Leben führen, die Aufgabe der Obrigkeit erforderte 6S aber

Armin Kohnle, Luther und das Reich, 1N: Albrecht Beutel Hg.) Luther Handbuch, Tübingen
196 -—-205, 19 /.

4} azu in Luthers Obrigkeitsschrift (S. Anm 261-27/1

44
Vgl Schenk (s. Anm. 518
Vgl a.a.0., 519.
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In seiner Obrigkeitsschrift nahm Luther nun unmittelbar Bezug auf seine 
Adelsschrift, die er meinte, konkretisieren zu müssen, da er sich missverstan- 
den fühlte. Er hatte dabei vor allem die Frage der Grenzen des weltlichen Re- 
giments im Blick, das er strikt vom geistlichen Regiment trennte. Die weltliche 
Gewalt ist demnach eine von Gott zur Bewahrung der Schöpfung gebrauchte 
Ordnungsmacht mit klar abgegrenzten Zuständigkeiten: ״Durch das Schwert 
wird regiert ״alles was zum weltlichen regiment gehört, als weltliche rechte 
und gesetze, sitten und gewonheite, geberden, stende, unterscheidene empter, 
person, kleider, etc.t<41

Weltliches und geistliches Regiment stehen auf einer Stufe, sollten aber 
nicht vermischt werden, denn der weltlichen Obrigkeit kam eine geistliche 
Aufgabe eigentlich nicht zu.42 Wenn Übergriffe in das geistliche Regiment 
trotzdem erfolgten, dann war das den Untertanen zur Pflicht gemachte Ge- 
horsamsgebot aufgehoben. Es sollte dann dem Gewissen des Einzelnen über- 
lassen bleiben, ob er obrigkeitlichen Geboten gehorchte. Widerchristlichen 
Geboten sollte der Christ jedoch keinesfalls Folge leisten.

Betrachtet man nun die Verfassungswirklichkeit des Reichs, das etablierte 
vorreformatorische Kirchenregiment, die existierende enge Verknüpfung von 
geistlichem und weltlichem Regiment und die von Luther in der Adelsschrift 
selbst hergestellte Verbindung zwischen spätmittelalterlicher Kirchenreform 
und Reform des Glaubens, dann ist man über die Vorstellung der strikten 
Trennung zwischen geistlichem und weltlichem Regiment verwundert. 
Luther hatte sicherlich nicht im Sinn, eine Politiktheorie zu entwickeln. Es 
war für ihn durchaus üblich, situativ auf bestimmte Problemlagen zu antwor- 
ten, wobei er seine Schriften häufig aus Predigten entwickelte. Er wollte mit 
seiner Obrigkeitsschrift wohl in aller erster Linie den Untertanen des altgläu- 
bigen Herzogs Georg von Sachsen ermöglichen, den Befehl ihres Landesherrn 
nach Ablieferung des Septembertestaments und anderer lutherischer Schrif- 
ten bis zu einer bestimmten Frist zu verweigern, indem er diesen Befehl als 
Eingriff in das geistliche Regiment interpretierte.43 Nicht zuletzt deshalb hat 
sich Herzog Georg beim sächsischen Kurfürsten bereits im März 1523 über 
Luthers Schrift beschwert.44 Luthers Adressatenkreis ging aber über die alt- 
gläubigen weltlichen Obrigkeiten hinaus. Er hatte alle Obrigkeiten im Blick, 
denen er grundsätzlich keine Eingriffe in das geistliche Regiment zugestand. 
Handlungsanweisungen für Regierende sollten auch nicht aus dem Evangeli- 
um abgeleitet werden, sondern der friedenswahrenden Aufgabe der Obrigkeit 
entsprechen. Die Landesherren wurden zwar aufgefordert, ein vorbildliches 
christliches Leben zu führen, die Aufgabe der Obrigkeit erforderte es aber

41 Armin Kohnle, Luther und das Reich, in: Albrecht Beutel (Hg.), Luther Handbuch, Tübingen 
22010,196-205,197.

42 S. dazu in Luthers Obrigkeitsschrift (s. Anm. 6), 261-271.
43 Vgl. Schenk (s. Anm. 5), 518.
44 Vgl. a.a.O., 519.
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auch, mitunter Handlungen vorzunehmen, die nicht dem Evangelium gemäfß
erschienen *

Inwiefern mıt Luthers Obrigkeitslehre das landesherrliche Kirchenregi-
ment un: die Rolle des Landesherrn als Notbischof vereinbar afIcIl, lässt
sich NUF schwer beantworten. Die Forschung verweist ler darauf, aSS Luther
darin eiıne Aaus$s der Not geborene Hilfskonstruktion sah, die 1Ur temporar
exI1stieren sollte. In der unmittelbaren Folge der Obrigkeitsschrift scheinen
Luther und seın Landesherr mıt der Trennung der beiden Regimenter zumın-
dest TnNs gemeint haben, enn die Initiative ZUT Visıitation g1ing ZWar 1524
zunächst Von Kurprinz Johann Friedrich auUus, der angesichts der Umtitriebe der
„Schwärmer“ Luther azu aufforderte, in Thüringen Von Z1e-
hen und die Prediger ın den Gemeinden Vvisitieren. Wie Volker Leppin

schön ausdrückt, „wurde Luther er durch diese Verpflichtung ZUuUr Vi-
sıtation faktisch zu Notbischof von Sachsen“#® und damit verantwortlich für
die Landeskirche. Das entsprach 1m Grund der Lehre der zwel Regimenter.
enig spater forderte Friedrich der Weiıse den Zwickauer Prediger Nikolaus
Hausmann azu auf, Vorschläge ZU!T Verbesserung der kirchlichen Verhält-
n1sSse machen, woraufhin dieser ebenfalls eine Visıtation vorschlug, aber
dem Landesherrn Eingriffe ıIn das geistliche egimen zugestand.“”

Luther selbst griff den Gedanken der Vısıtation erst 1525 auı f 48 Anlass Wäar für
ihn VOT allem die unzureichende Besoldung der Pfarrer und die schlechte wirt-
schaftliche Lage. Luther bat den Kurfürsten darum, sich als treues Werkzeug
(Gottes gebrauchen lassen und die wirtschaftliche Ordnung der Pfarreien
wiederherzustellen. Daraus ergaben sich ann kleinere Visitationen, ıIn
denen die katastrophalen ustande des Kirchenwesens offenbar wurden.“?
1527 wurden ann Vorbereitungen für eine umfassendere Visıitation getroffen,
die durch eiıne kurfürstliche Instruktion vorbereitet wurde.°“ Im Zuge dessen
kam eiıner sukzessiven Erweilterung der andesfürstlichen Kompetenzen
bei der Neuordnung des Kirchenwesens.“ ES gıng nicht mehr 1Ur die Aau-
fßeren kirchlichen inge wI1e die rage der Kirchengüter und die materielle
Versorgung der Pfarrer, sondern auch die wahre re un: die Personen.
Damit entwickelte sich au>s der kurfürstlichen Verantwortung für die Ööko-

Vgl Volker Leppin, artın Luther, Darmstadt 2006, 225
46 ,, 215
4 / Vgl Fike Wolgast, Die deutschen Territorialfürsten und die frühe Reformation, ın Bernd

Moeller/Stephen Buckwalter Hg.) DIe frühe Reformation als Durchbruch, Guütersloh 1998,
40/-434, 431
Luther Kurfürst Johann Von Sachsen, 31 Oktober 15295, ın WA LB 3, Nr. 937/, 595

44 Vgl Rudolf Herrmann, DIe Kirchenvisitationen 1m Ernestinischen Thüringen VOT 1528, in
BI3NhKG (1929-1931), 167-230

»{} Vgl Emil Sehling, Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI Jahrhunderts, rsfte Abtei-
lung. Sachsen und Ihüringen, nebst angrenzenden Gebieten, Leipzig 1902, 142149
Vgl Heiko Jadatz, Die evangelischen Kirchenvisitationen ıIn Sachsen 4-1 in: Harald
Marx/Cecilie Hollberg Hg.) Glaube Macht Sachsen 1m Europa der Reformationszeit. Auf-
satze, Dresden 2004, 70-79.
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auch, mitunter Handlungen vorzunehmen, die nicht dem Evangelium gemäß 
erschienen.45

Inwiefern mit Luthers Obrigkeitslehre das landdsherrliche Kirchenregi- 
ment und die Rolle des Landesherrn als Notbischof vereinbar waren, lässt 
sich nur schwer beantworten. Die Forschung verweist hier darauf, dass Luther 
darin eine aus der Not geborene Hilfskonstruktion sah, die nur temporär 
existieren sollte. In der unmittelbaren Folge der Obridkeitsschrift scheinen es 
Luther und sein Landesherr mit der Trennung der beiden Regimenter zumin- 
dest ernst gemeint zu haben, denn die Initiative zur Visitation ging zwar 1524 
zunächst von Kurprinz Johann Friedrich aus, der angesichts der Umtriebe der 
 -Schwärmer“ Luther dazu aufforderte, in Thüringen Von Stadt zu Stadt zu zie״
hen und die Prediger in den Gemeinden zu visitieren. Wie Volker Leppin es 
so schön ausdrückt, ״wurde [Luther aber] durch diese Verpflichtung zur Vi- 
sitation faktisch zum Notbischof von Sachsen"46 und damit verantwortlich für 
die Landeskirche. Das entsprach im Grund der Lehre der zwei Regimenter. 
Wenig später forderte Friedrich der Weise den Zwiqtauer Prediger Nikolaus 
Hausmann dazu auf, Vorschläge zur Verbesserung der kirchlichen Verhält- 
nisse zu machen, woraufhin dieser ebenfalls eine Visitation vorschlug, aber 
dem Landesherrn Eingriffe in das geistliche Regiment zugestand.47

Luther selbst griff den Gedanken der Visitation erst |525 auf.48 Anlass war für 
ihn vor allem die unzureichende Besoldung der Pfarrer und die schlechte wirt- 
schaftliche Lage. Luther bat den Kurfürsten darum, sich als treues Werkzeug 
Gottes gebrauchen zu lassen und die wirtschaftliche Ordnung der Pfarreien 
wiederherzustellen. Daraus ergaben sich dann erste jcleinere Visitationen, in 
denen die katastrophalen Zustände des Kirchenweseiis offenbar wurden.49 Ab 
1527 wurden dann Vorbereitungen für eine umfassendere Visitation getroffen, 
die durch eine kurfürstliche Instruktion vorbereitet wurde.50 Im Zuge dessen 
kam es zu einer sukzessiven Erweiterung der landesflirstlichen Kompetenzen 
bei der Neuordnung des Kirchenwesens.51 Es ging nicht mehr nur um die äu- 
ßeren kirchlichen Dinge wie die Frage der Kirchengüter und die materielle 
Versorgung der Pfarrer, sondern auch um die wahre (Lehre und die Personen. 
Damit entwickelte sich ״aus der kurfürstlichen Veräntwortung für die Öko­

45 Vgl. Volker Leppin, Martin Luther, Darmstadt 2006,225.
46 A .a.O .,215.
47 Vgl. Eike Wolgast, Die deutschen Territorialfürsten und die frühe Reformation, in: Bernd 

Moeller/Stephen E. Buckwalter (Hg.), Die frühe Reformation als Durchbruch, Gütersloh 1998, 
407-434,431.

48 Luther an Kurfürst Johann von Sachsen, 31. Oktober 1525, in: WA.B 3, Nr. 937, 595.
49 Vgl. Rudolf Herrmann, Die Kirchenvisitationen im Ernestinischen Thüringen vor 1528, in: 

BThKG 1 (1929-1931), 167-230. 1
50 Vgl. Emil Sehling, Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, Erste Abtei- 

lung. Sachsen und Thüringen, nebst angrenzenden Gebieten, Leipzig 1902,142-149.
51 Vgl. Heiko Jadatz, Die evangelischen Kirchenvisitationen in Sachsen 1524-1540, in: Harald 

Marx/Cecilie Hollberg (Hg.), Glaube & Macht. Sachsen im Europa der Reformationszeit. Auf- 
sätze, Dresden 2004,70-79.
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nomische Ordnung ın den Gemeinden, die anfänglich HalZ 1Im Vordergrund
stand, eine allgemeine landesherrliche Reformationspflicht”.” Die Theologen
selbst, aber ohl auch die Landstände, die in den einzelnen Regionen des Lan-
des für die Aufrechterhaltung der Ordnung SOTSCHIL hatten, t(rugen azu bei,;
ass die VOon Luther gedachte Irennung der Z7Wel Regiımenter nıcht aufrecht
erhalten blieb und In der olge 15 einer Übergangslösung ZUT Stabilisierung
der innerterritorialen Ordnung eiıne Dauerlösung wurde.” Nicht zuletzt diese
Entwicklung hat ann azu geführt, ass die Landesherren mıt umfassenden
Herrschaftsrechten ausgestattet wurden und das Gewaltmonopol 1mM weltli-
chen egimen auch auf das geistliche Regiment ausgedehnt wurde. Auf die-

Weise wurde auch der tatsächlich bereits bestehenden Verknüpfung
VoNn weltlicher und geistlicher Macht echnung un gleichzeitig die
Landesherrschaft gestärkt. iıne olge der lutherischen Obrigkeitslehre annn
INan darin jedoch nıcht erkennen.

Fazit

Luthers Obrigkeitslehre steht in der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen
Tendenz der Etablierung e1INes obrigkeitlichen Gewaltmonopols auf errıito-
rialer ene ESs sollte der Wahrung des Friedens und der nneren Ordnung
dienen, die als gottgewollte Ordnung angesehen wurde. Durch seine Autorität
und Popularität trug Luther azu bei, die verfassungsrechtliche Entwicklung
theologisch unterfüttern und letztlich legitimieren. Er ann aber nicht
als chöpfer eines Obrigkeitsdenkens bezeichnet werden. 1elmehr be-
gründete das obrigkeitliche Gewaltmonopol theologisch und grenzfte dieses
Handlungsfeld stärker konkurrierende Gewalten im weltlichen Bereich
und grundsätzlich gegenüber dem geistlichen Regiment ab Fragen der Herr-
schaftsform un der Gewaltenkontrolle standen €1 nicht 1M Fokus iel-
mehr wIies den weltlichen ÖObrigkeiten eıne hohe Eigenverantwortung
ihrer VOIN (Gott vorgesehenen Aufgabe nachzukommen, nämlich den Erhalt
des innergesellschaftlichen Friedens. Die Wertschätzung des Gewaltmono-
pols spiegelt sich auch darin wider, ass Luther politische Unruhen der den
Tyrannenmord scharf kritisierte. Durch Selbsthilfe werden laut ihm das
obrigkeitliche Gewaltmonopol und der Rechtsweg unterlaufen. Das eigene
Rechtsempfinden werde „ZUM Ma{fßstab“ rhoben und diene als Legitimation
für Aufruhr. Dies bedeute Versündigung (Giott Eın Aufruhr „1St also
für Luther eın Angriff auf das Vomn ott eingerichtete weltliche Regiment un!:
unterstutzt damit die Ziele des Bösen, näamlich chaotische, durch Rechtsun-
52 arl Trüdinger, Luthers Briefe und Gutachten weltliche Obrigkeiten ZUur Durchführung

der Reformation, Munster 197/95, /l
54 Vgl Stegrid Westphal, Die Ausgestaltung des Kirchenwesens unter Johann Friedrich Fin

landesherrliches Kirchenregiment? in Volker Leppin/Georg Schmidt/Sabine Wefers Hg.)
ann Friedrich der lutherische Kurfürst, Heidelberg 2006, 261-280
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nomische Ordnung in den Gemeinden, die anfänglich ganz im Vordergrund 
stand, eine allgemeine landesherrliche Reformationspflicht“.52 Die Theologen 
selbst, aber wohl auch die Landstände, die in den einzelnen Regionen des Lan- 
des für die Aufrechterhaltung der Ordnung zu sorgen hatten, trugen dazu bei, 
dass die von Luther gedachte Trennung der zwei Regimenter nicht aufrecht 
erhalten blieb und in der Folge aus einer Übergangslösung zur Stabilisierung 
der innerterritorialen Ordnung eine Dauerlösung wurde.53 Nicht zuletzt diese 
Entwicklung hat dann dazu geführt, dass die Landesherren mit umfassenden 
Herrschaftsrechten ausgestattet wurden und das Gewaltmonopol im weltli- 
chen Regiment auch auf das geistliche Regiment ausgedehnt wurde. Auf die- 
se Weise wurde auch der tatsächlich bereits bestehenden engen Verknüpfung 
von weltlicher und geistlicher Macht Rechnung getragen und gleichzeitig die 
Landesherrschaft gestärkt. Eine Folge der lutherischen Obrigkeitslehre kann 
man darin jedoch nicht erkennen.

5. Fazit

Luthers Obrigkeitslehre steht in der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen 
Tendenz der Etablierung eines obrigkeitlichen Gewaltmonopols auf territo- 
rialer Ebene. Es sollte der Wahrung des Friedens und der inneren Ordnung 
dienen, die als gottgewollte Ordnung angesehen wurde. Durch seine Autorität 
und Popularität trug Luther dazu bei, die verfassungsrechtliche Entwicklung 
theologisch zu unterfüttern und letztlich zu legitimieren. Er kann aber nicht 
als Schöpfer eines neuen Obrigkeitsdenkens bezeichnet werden. Vielmehr be- 
gründete er das obrigkeitliche Gewaltmonopol theologisch und grenzte dieses 
Handlungsfeld stärker gegen konkurrierende Gewalten im weltlichen Bereich 
und grundsätzlich gegenüber dem geistlichen Regiment ab. Fragen der Herr- 
schaftsform und der Gewaltenkontrolle standen dabei nicht im Fokus. Viel- 
mehr wies er den weltlichen Obrigkeiten eine hohe Eigenverantwortung zu, 
ihrer von Gott vorgesehenen Aufgabe nachzukommen, nämlich den Erhalt 
des innergesellschaftlichen Friedens. Die Wertschätzung des Gewaltmono- 
pols spiegelt sich auch darin wider, dass Luther politische Unruhen oder den 
Tyrannenmord scharf kritisierte. Durch Selbsthilfe werden -  laut ihm -  das 
obrigkeitliche Gewaltmonopol und der Rechtsweg unterlaufen. Das eigene 
Rechtsempfinden werde ״zum Maßstab“ erhoben und diene als Legitimation 
für Aufruhr. Dies bedeute Versündigung gegen Gott. Ein Aufruhr ״ist also 
für Luther ein Angriff auf das von Gott eingerichtete weltliche Regiment und 
unterstützt damit die Ziele des Bösen, nämlich chaotische, durch Rechtsun-

52 Karl Trüdinger, Luthers Briefe und Gutachten an weltliche Obrigkeiten zur Durchführung 
der Reformation, Münster 1975, 71.

53 Vgl. Siegrid Westphal, Die Ausgestaltung des Kirchenwesens unter Johann Friedrich ־  Ein 
landesherrliches Kirchenregiment? in: Volker Leppin/Georg Schmidt/Sabine Wefers (Hg.), Jo- 
hann Friedrich I. -  der lutherische Kurfürst, Heidelberg 2006,261-280.
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sicherheit und unkontrollierte Gewaltanwendung gekennzeichnete Zustän-
de “>4 Hier wird deutlich, ass Luthers endzeitlich gepragte Vorstellung VOmM

Wirken des Teufels in der Welt der eigentliche Ausgangspunkt für ihn WAal,
eine starke Obrigkeit fordern, die den Frieden sichern kann.” Vor die-
SC  = Hintergrund ist Luthers Haltung 1mM Bauernkrieg Von 1525 sehen, der
als erster Anwendungsfall der Obrigkeitslehre dafür gesehen wird, ass die
Welt nicht mıiıt dem Evangelium, sondern mıiıt dem Schwert regiert werden
MUSSEe. ber auch 1er ist raglich, ob die Obrigkeitslehre Luthers OnkKrete
Folgen Denn andelte sich aus damaliger Perspektive unzweifelhaft

Aufruhr un: den Bruch des Landfriedens, der letztlich mıit den Mitteln
niedergeschlagen wurde, die die Reichsverfassung ZUT Verfügung tellte Da-
für bedurfte der Begründungen eınes eologen nicht Die Bedeutung, die
Ial der Obrigkeitslehre 1mM Jahrhundert für die Erklärung der deutschen
Katastrophe beimadfß, ist unverhältnismäßig. Diese Perspektive betont die
Handlungen eines historischen Individuums, blendet aber die strukturellen
Entwicklungen völlig aUs, die letztlich die entscheidenden Bezugspunkte der
lutherischen Lehre miıt Blick aufdie politischen Vorstellungen bilden. Das Ge-
waltmonopol der Obrigkeiten Wal schon VOT Luther ın der Welt

Professorin Dr Siegrid Westphal, Universiıtat Osnabrück, Fachbereic 1,
Geschichte der Frühen Neuzeit, Neuer Graben Osnabrück:
E-Mail siegrid.westphal@uni-osnabrueck.de

4 Stümke (s Anm 33), 250
%5 Vgl Volker Leppin, Das Gewaltmonopol der Obrigkeit. Luthers sogenannte Zweıi-ReI1i-

che-Lehre und der Kampf zwischen ‚ott un!: Teutfel, In: Andreas Holzem Hg.) rieg und
Christentum Religiöse Gewalttheorien 1n der Kriegserfahrung des Westens, Paderborn
2009, 403—-414, 409
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Sicherheit und unkontrollierte Gewaltanwendung gekennzeichnete Zustän- 
de.“54 Hier wird deutlich, dass Luthers endzeitlich geprägte Vorstellung vom 
Wirken des Teufels in der Welt der eigentliche Ausgangspunkt für ihn war, 
eine starke Obrigkeit zu fordern, die den Frieden sichern kann.55 Vor die- 
sem Hintergrund ist Luthers Haltung im Bauernkrieg von 1525 zu sehen, der 
als erster Anwendungsfall der Obrigkeitslehre dafür gesehen wird, dass die 
Welt nicht mit dem Evangelium, sondern mit dem Schwert regiert werden 
müsse. Aber auch hier ist fraglich, ob die Obrigkeitslehre Luthers konkrete 
Folgen hatte. Denn es handelte sich aus damaliger Perspektive unzweifelhaft 
um Aufruhr und den Bruch des Landfriedens, der letztlich mit den Mitteln 
niedergeschlagen wurde, die die Reichsverfassung zur Verfügung stellte. Da- 
für bedurfte es der Begründungen eines Theologen nicht. Die Bedeutung, die 
man der Obrigkeitslehre im 20. Jahrhundert für die Erklärung der deutschen 
Katastrophe beimaß, ist unverhältnismäßig. Diese Perspektive betont die 
Handlungen eines historischen Individuums, blendet aber die strukturellen 
Entwicklungen völlig aus, die letztlich die entscheidenden Bezugspunkte der 
lutherischen Lehre mit Blick auf die politischen Vorstellungen bilden. Das Ge- 
waltmonopol der Obrigkeiten war schon vor Luther in der Welt.

Professorin Dr. Siegrid Westphal, Universität Osnabrück, Fachbereich 1, 
Geschichte der Frühen Neuzeit, Neuer Graben 19/21,49069 Osnabrück; 
E-Mail: siegrid.westphal@uni-osnabrueck.de

54 Stümke (s. Anm. 33), 250.
55 Vgl. Volker Leppin, Das Gewaltmonopol der Obrigkeit. Luthers sogenannte Zwei-Rei- 

che-Lehre und der Kampf zwischen Gott und Teufel, in: Andreas Holzem (Hg.), Krieg und 
Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegserfahrung des Westens, Paderborn u. a. 
2009,403-414,409.



Der Raum des Politischen und seine (irenzen
Von der Gegenwartsrelevanz der lutherischen Obrigkeitstheologie'
Von Notger enczka

Der aum des Politischen ist 1er verstanden als der Polisbereich, die Ge-
meinschaft, 1n der sich menschliches Leben, unabhängig VOoOon seiner religiösen
Sinngebung, jedenfallis abspielt.“ ach dem Verständnis der reformatorischen
Theologie manıitfestiert un: regelt sich dieser aum des Politischen in der Ob-
rigkeit, 1m minısterium politicum. Dieser Raum der Gemeinschaft ermöglicht
menschliches Leben, begrenzt aber auch: umgekehrt ist aber auch dieser
aum der Gemeinschaft seinerseıts begrenzt. Diese Begrenzung wird,
anderem, In theologischen, philosophischen der juristischen Gesellschafts-
oder Staatstheorien definiert un formuliert. ıne Begrenzung ıst beispiels-
welse die Definition eines Bereiches des Privaten? oder die Unterscheidung
VOoON „polis Stadt“ un: ‚O1K0os Hausstand“ in der aristotelischen Soziallehre.*

Mır geht 65 darum, eutlic Zzu machen, ass die Gegenwartsrelevanz der
spezifisch lutherischen Obrigkeitslehre nicht dargestellt werden annn und
daher ollte, ass direkte genealogische Verbindungslinien Von der reformato-
rischen Theologie der Obrigkeit den entsprechenden gegenwartigen nstitu-
tionen SEZORCNH werden daher identifiziere ich die Problematik der aufLuther
zurückgehenden Obrigkeitslehre, die NUrTr ann auftällt, wenn INn  - s1ie nicht
isoliert, sondern ıIn den Zusammenhang der zeitgenössischen Gesellschafts-
theorien stellt /weıiıtens il ich zeigen, ass die eistung der reformatorischen

DıJiesen auf der Herbsttagung der Luther-Gesellschaft 2014 gehaltenen Vortrag habe ıch NUT
sehr SPaIsalıl mıe Fußnoten versehen Ich habe Abschnuitt ZU Verhaltnıs VOn Obrıgkeıt
und Geschichte, den ıch auf der JTagung V  en habe, weggelassen, da ıch ıh bereıts
dieser Zeıtschrift vorgesteilt habe (Notger Slienczka, ott uUun: das Bose, Luther 2008|
/5-94, hıer der Abschnıiıtt — Insgesamt ıch fur eıtere Hıntergrunde exte
und Lıiıteratur iınsbesondere Mı ezug auf dıe Lutherdarstellung auf dıesen Jext, AU$ dem ich

un!: uch CIIMSC atze ubernommen habe
Dieser Begrıff des „Polıtıschen" konnte dıe beruhmte, zutiefst bewundernswerte UN: geistvol-
le Analyse des Polıtiıschen durch arl Schmuitt (Der Begriff des Polıtıschen 1932| Berlın
°1996), darauf ISst 1er nıcht angespielt, sondern zunachst IST tatsachlıch der Bereich der Polıs
Unterschied zZuU Haushalt Blıck, Iso dıe Organısationsform, dıe unter dem Tıtel „Staat” den
Bereich des Polıtıschen Europa se1mt der fruhen Neuzeıt monopolısıert hat Ich bringe dıeses
Verhaltnıs Folgenden m iıt der Zuordnung vVon „Indıyıduum"” Uun! „Kollektiv“ C11NE NUT-
dentlıche Sınne VOoln hıstorıisch-kontextuel|l und begrifflich unsortierte Verbindung He dıese
Bezuge usstien un! konnten uch aufgeklart werden ber nıcht Rahmen cdhieses Aufsatzes
Vgl ‚pafte Rossler, Der Wert des Prıvaten, Frankfurt 2001
Vgl elier Koslowskt, Polıtik und Okonomıiıe beı Arıstoteles, Tubıngen Otfrıed Hoffe,
Arıstoteles Polıtık, Geschichte des polıtıschen Denkens, hg Von Manfred Brocker, Frank-
furta 2007
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Der Raum des Politischen und seine Grenzen
Von der Gegenwartsrelevanz der lutherischen Obrigkeitstheologie1 

Von Notger Slenczka

Der Raum des Politischen ist hier verstanden als der Polisbereich, die Ge- 
meinschaft, in der sich menschliches Leben, unabhängig von seiner religiösen 
Sinngebung, jedenfalls abspielt.2 Nach dem Verständnis der reformatorischen 
Theologie manifestiert und regelt sich dieser Raum des Politischen in der Ob- 
rigkeit, im ministerium politicum. Dieser Raum der Gemeinschaft ermöglicht 
menschliches Leben, begrenzt es aber auch; umgekehrt ist aber auch dieser 
Raum der Gemeinschaft seinerseits begrenzt. Diese Begrenzung wird, unter 
anderem, in theologischen, philosophischen oder juristischen Gesellschafts־ 
oder Staatstheorien definiert und formuliert. Eine Begrenzung ist Beispiels־ 
weise die Definition eines Bereiches des Privaten3 oder die Unterscheidung 
von ,,polis -  Stadt“ und ״oikos -  Hausstand“ in der aristotelischen Soziallehre.4

Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass die Gegenwartsrelevanz der 
spezifisch lutherischen Obrigkeitslehre nicht so dargestellt werden kann und 
daher sollte, dass direkte genealogische Verbindungslinien von der reformato- 
rischen Theologie der Obrigkeit zu den entsprechenden gegenwärtigen Institu- 
tionen gezogen werden -  daher identifiziere ich die Problematik der auf Luther 
zurückgehenden Obrigkeitslehre, die nur dann auffällt, wenn man sie nicht 
isoliert, sondern in den Zusammenhang der zeitgenössischen Gesellschafts־ 
theorien stellt. Zweitens will ich zeigen, dass die Leistung der reformatorischen

1 Diesen auf der Herbsttagung der Luther-Gesellschaft 2014 gehaltenen Vortrag habe ich nur 
sehr sparsam mit Fußnoten versehen Ich habe einen Abschnitt zum Verhältnis von Obrigkeit 
und Geschichte, den ich auf der Tagung vorgetragen habe, weggelassen, da ich ihn bereits in 
dieser Zeitschrift vorgestellt habe (Notger Slenczka, Gott und das Bose, in Luther 79 [2008] 
75-94, hier der Abschnitt 89-93) Insgesamt verweise ich fur weitere Hintergründe -  Texte 
und Literatur -  insbesondere mit Bezug auf die Lutherdarstellung auf diesen Text, aus dem ich 
in 3 2 und 4 auch einige Satze übernommen habe

2 Dieser Begriff des ״Politischen“ konnte an die berühmte, zutiefst bewundernswerte und geistvol- 
le Analyse des Politischen durch Carl Schmttt erinnern (Der Begriff des Politischen [1932], Berlin 
61996), darauf 1st hier nicht angespielt, sondern zunächst 1st tatsächlich der Bereich der Pohs im 
Unterschied zum Haushalt im Blick, also die Organisationsform, die unter dem Titel ״Staat“ den 
Bereich des Politischen in Europa seit der frühen Neuzeit monopolisiert hat Ich bringe dieses 
Verhältnis im Folgenden mit der Zuordnung von ״Individuum“ und ״Kollektiv“ in eine unor- 
denthche im Sinne von histonsch-kontextuell und begrifflich unsortierte Verbindung Alle diese 
Bezüge mussten und konnten auch aufgeklart werden -  aber nicht im Rahmen dieses Aufsatzes

3 Vgl. Beate Rossler, Der Wert des Privaten, Frankfurt a M 2001
4 Vgl Peter Koslowsh, Politik und Ökonomie bei Aristoteles, Tubingen 31993; Otfned Hoffe, 

Aristoteles Politik, in Geschichte des politischen Denkens, hg von Manfred Brocker, Frank- 
furt a M 2007
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Der Raum des Politischen un‘ seine renzen

Obrigkeitslehre darın liegt, ass eiıne gegenüber der zeitgenössischen Sozial-
lehre CUu«C Grenzziehung gegenüber der Obrigkeit bzw. dem Bereich des Politi-
schen in Anschlag gebracht wird, die bis heute weiterwirkt, aber 1Ns Verhältnis

den Luther vorausgehenden Grenzziehungen gebracht werden Muss.?

Die Grenzen des neuzeitlichen Staates

ach neuzeitlichem Verständnis markiert der Begriff der Freiheit zunächst
einmal eın Reservatsrecht gegenüber der Gemeinschaft und gegenüber der Ob-
rigkeit.° Fur diesen neuzeitlichen Begriff der Freiheit en die lutherischen
Kirchen und eologen In Geschichte und Gegenwart BEeIN unter Verweis auf
Luthers Freiheitsverständnis die Patenschaft INn Anspruch genommen’
einem un Recht, werden WIT sehen, aber das Verhältnis ıst komplexer.
ESs ist nıicht zufällig, ass das Bild des Verhältnisses des Einzelnen ZUuU[!r Ge-
meinschaft ın vielen neuzeitlichen Staatstheorien in das Modell des Vertrages
gefasst wird:® Ursprünglich bindungslose Menschen treten Gemeinschaf-
ten Dieser Zusammentritt ist ach vielen Vertretern der Vertrags-
theorie utilitaristisch motiıviert 1n der Einsicht, ass der Unterhalt des Lebens
gemeinsam besser erreicht werden annn als wenn eın Individuum ih jeweils
für sich verfolgt.” Der durch den Zusammentritt erreichte (Gewinn Lebens-

Der 1nwels auf die renzen des reformatorischen Verständnisses der Obrigkeit ist natürlich
nicht nNeu der originell: Aus der Literatur sel J1er Weniges genannt Franz Lau, Luthers
Lehre Von den beiden Reichen, Berlin 1952:; Heinz-Horst Schrey (Hg.), Reich (Gottes und Welt,
Darmstadt 1969; Guntherg ,Luther und die Obrigkeit, Darmstadt 1972; Gottfried Forck,
Die Königsherrschaft Jesu Christi bei Luther, Berlin den mittelalterlichen Vorausset-
ZUNSCH; Volker Manthey, Zwel Schwerter Z/Zwel Reiche, Tübingen 2005 Zu den Problemen 1U  -

Ulrich Duchrow Hg.) Die Ambivalenz der Zwei-Reiche-Lehre ın den utherischen Kirchen
des Jahrhunderts, Gütersloh 1976; ers. (Hg.), ‚wel Reiche und Regimente, Gütersloh 197//;
ders., Christenheit un: Weltverantwortung, Stuttgart Vgl den kKnappen Überblick ın Sien-
czka, ott (S. Anm 1). 75f. Weiterführend ist hier der Vorschlag, wahrzunehmen, ass die
Luthersche Obrigkeitslehre schon ın seiner eit ergänzungsbedürftig Waäal, und der Vorschlag,
diese Einsicht als Kriterium einer ANSCHICSSCHECN Kezeption ZU berücksichtigen.
Dazu Rössler (s. Anm 3), die das Private systematisch dem Phänomen der Autonomıie
schlie{(ßt. Vgl insgesamt uch Robert Alexy, Iheorie der Grundrechte, Frankfurt 1994
Zuletzt uch der EKD-Iext „Rechtfertigung un:! Freiheit“: Kat der EKD, Rechtfertigung und
Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017, Guütersloh 1er /-102; ZU dort gebotenen Hın-
WEeISs auf die Differenz:
Vgl DNUT: Richard Schottky, Untersuchungen Geschichte der staatsphilosophischen Ver-
tragstheorie 1ım und Jahrhundert: Hobbes Locke Kousseau Fichte, Amsterdam
1995; Thomas Schmidt, l he Idee des Sozialvertrags. Rationale Rechtfertigung In der politi-
schen Philosophie, Paderborn 2000; John Gough, Ihe Social ontract, Oxford 1936; Ross
Harrıson, Hobbes, Locke, and Confusion s Empire, Cambridge 2003:; Volker Gerhardt, Das
politische Defizit des Kontraktualismus, 1 Merkur /14, 62 (2008) 4-1|
Vgl LUT John Locke, Zwel Abhandlungen über die Keglerung, Frankfurt 22008 jer 11,7;
die engl. ersion des hier allein relevanten 2Ind treatıse ist besten zugänglich ber das „Pro-
jekt Gutenberg”: http://www.gutenberg.org/files/7370/7370-h/7370-h.htm 123.1.2015]. Vgl Bernd
Ludwig, ohn Locke. Zwel Abhandlungen über die Reglerung, Berlin 2012; Ihomas Hobbes, Le-
viathan, Kapitel (dt Frankfurt 1984, 131 ff.; engl. Harmondsworth 1985, 2723
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Obrigkeitslehre darin liegt, dass eine gegenüber der Zeitgenössischen Sozial- 
lehre neue Grenzziehung gegenüber der Obrigkeit bzw. dem Bereich des Politi- 
sehen in Anschlag gebracht wird, die bis heute weiter\yirkt, aber ins Verhältnis 
zu den Luther vorausgehenden Grenzziehungen gebrächt werden muss.5

1. Die Grenzen des neuzeitlichen Staates

Nach neuzeitlichem Verständnis markiert der Begriff der Freiheit zunächst 
einmal ein Reservatsrecht gegenüber der Gemeinschaft und gegenüber der Ob- 
rigkeit.6 Für diesen neuzeitlichen Begriff der Freiheft haben die lutherischen 
Kirchen und Theologen in Geschichte und Gegenwart gern unter Verweis auf 
Luthers Freiheitsverständnis die Patenschaft in Anspruch genommen7 -  an 
einem Punkt zu Recht, werden wir sehen, aber das Verhältnis ist komplexer. 
Es ist nicht zufällig, dass das Bild des Verhältnisse^ des Einzelnen zur Ge- 
meinschaft in vielen neuzeitlichen Staatstheorien in das Modell des Vertrages 
gefasst wird:8 Ursprünglich bindungslose Menschen 
ten zusammen. Dieser Zusammentritt ist nach vielen Vertretern der Vertrags- 
theorie utilitaristisch motiviert in der Einsicht, dass der Unterhalt des Lebens 
gemeinsam besser erreicht werden kann als wenn ein Individuum ihn jeweils 
für sich verfolgt.9 Der durch den Zusammentritt erreichte Gewinn an Lebens-

treten zu Gemeinschaf- 
Vertretern der Vertrags-

Der Hinweis auf die Grenzen des reformatorischen Verständnisses der Obrigkeit ist natürlich 
nicht neu oder originell: Aus der Literatur sei hier nur Weniges genannt: Franz Lau, Luthers 
Lehre von den beiden Reichen, Berlin 1952; Heinz-Horst Schrey (Hg.), Reich Gottes und Welt, 
Darmstadt 1969; Gunther Wolf (Hg.) t Luther und die Obrigkeit, Darmstadt 1972; Gottfried Forck, 
Die Königsherrschaft Jesu Christi bei Luther, Berlin 21988; zu den mittelalterlichen Vorausset־ 
zungen: Volker Mantheyy Zwei Schwerter -  Zwei Reiche, Tübingen 2005. Zu den Problemen nur:
Ulrich Duchrow u. a. (Hg.), Die Ambivalenz der Zwei-Reiche-Lehre in den lutherischen Kirchen 
des 20. Jahrhunderts, Gütersloh 1976; ders. (Hg.), Zwei Reiche und Regimente, Gütersloh 1977; 
ders.y Christenheit und Weltverantwortung, Stuttgart 21983. Vgl. den knappen Überblick in Slen- 
czkUy Gott (s. Anm. 1), 75 f. Weiterführend ist hier nur der Vorscnlag, wahrzunehmen, dass die 
Luthersche Obrigkeitslehre schon in seiner Zeit ergänzungsbedürftig war, und der Vorschlag, 
diese Einsicht als Kriterium einer angemessenen Rezeption zu berücksichtigen.
Dazu Rössler (s. Anm. 3), die das Private systematisch dem Phänomen der Autonomie an-
schließt. Vgl. insgesamt auch Robert Alexyy  Theorie der Grundrechte, Frankfurt a. M. 1994.
Zuletzt auch der EKD-Text ״Rechtfertigung und Freiheit“: Rat der EKD, Rechtfertigung und
Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017, Gütersloh 22014, hier 97-102; zum dort gebotenen Hin- 
weis auf die Differenz: 94.
Vgl. nur: Richard Schottkyy Untersuchungen zur Geschichte der staatsphilosophischen Ver- 
tragstheorie im 17. und 18. Jahrhundert: Hobbes -  Locke -  Rousseau -  Fichte, Amsterdam
1995; Thomas Schmidty Die Idee des Sozialvertrags. Rationale Rechtfertigung in der politi- 
sehen Philosophie, Paderborn 2000; John W. Goughy The Socia 1 Contract, Oxford 1936; Ross 
Harrisony Hobbes, Locke, and Confusions Empire, Cambridge 2003; Volker Gerhardty Das 
politische Defizit des Kontraktualismus, in: Merkur 714,62 (2008) 1034-1039.
Vgl. nur John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, Frankfurt a.M. 132008, hier 11,7; 
die engl. Version des hier allein relevanten 2nd treatise ist am besten zugänglich über das ״Pro- 
jekt Gutenberg“: http://www.gutenberg.org/files/7370/7370־h/7370־h.htm [23.1.2015]. Vgl. Bernd 
L u d w ig y  John Locke. Zwei Abhandlungen über die Regierung, Berlin 2012; Thomas Hobbes, Le- 
viathan, Kapitel 17 (dt. Frankfurt a.M. 1984,131 ff; engl. Harmondsworth u.a. 1985,223ff).



100 Notger Slenczka

chancen und Sicherheit wird dabei erkauft miıt dem Verzicht auf individuelle
Freiheitsrechte: Der Mensch verzichtet auf die Möglichkeiten individueller
Selbstdurchsetzung und delegiert die orge für den Schutz seines Lebens und
selnes Figentums die Reprasentanten der Gemeinschaft, John Locke.!©
Er gewinnt die Sicherheit seE1INES Lebens durch den Austritt AQuUu$ dem Naturzu-
stand in der Unterwerfung unfier die SsOuverane Zwangsinstanz des Leviathan,

Hobbes: er Mensch, der ZUI Staat zusammentrıtt, opfert uS ngs die
natürliche Freiheit der Sicherheit durch den Staat.! kın solches Modell
VOTaus, ass der ensch ursprünglich frei gegenüber gemeinschaftlichen
Zumutungen und Verpflichtungen ist und sich dieser Freiheit sekundär be-
gibt Dieses Verhältnis wird bei Jean Jaques Rousseau difierenzierter gefasst.”“
ES ıst unbefriedigend, sieht CI, die Vergemeinschaftung als Freiheitsver-
lust und den Übergang VO Naturzustand ZuU!T Staatlichkeit als durch ngs
motiviıerten Verzicht auf die Freiheit deuten. ach Rousseau verliert der
ensch durch den Zusammentritt ZUuU Staat nicht UT, sondern gewinnt
auch: Er wird VOIN Naturwesen Cltoyen, das heifßt einem 1€: eines
Gemeinwillens, der aber Ausdruck der höheren Bestimmung des Menschen
1st [)Das Verständnis der Freiheit wird damit doppeldeutig: Im Naturzustand
bezeichnet Freiheit die völlige Ungebundenheit, 1m bürgerlichen Zustand das
Handeln 1mM Einklang mıt dem Gesetz, das Ausdruck der volonte generale un
insofern Selbstgesetzgebung ist.'® Trel ist der ensch dann, wenn seıin
Wille uUuNgeZWUNSCNH diesem Gemeinschaftswillen entspricht. Ein anspruchs-
voller Freiheitsbegriff versteht Freiheit nicht infach als die Möglichkeit
tun, Was mır gerade durch den Kopf schießt. Dann nämlich ware jede sittliche
Einschränkung als Unfreiheit verstehen ich ware unfrei, wenn ich mMIr
eıiınen Betrug verbiete, den ich doch als triebgesteuertes Wesen 11l Es INUu$s5 1in
einem anspruchsvollen Freiheitsbegriff darum gehen, die sittliche Einschrän-
kung der prinzipiell gegebenen Handlungsmöglichkeiten als „wahre“ Freiheit
und als Gewinn erschlie{fßen.'*

Im Jahrhundert, aber nicht [(1UT! da, haben WIr den Missbrauch dieses
Gedankens erlebt: Die Selbstdurchsetzung des allgemeinen Willens die
10 Locke, Abhandlungen (s Anm 11,9.

Hobbes, Leviathan (s Anm Kap. (dt 163 ff., engl. 261
12 Zum folgenden vgl Jean Jaques Rousseau, Vom Geselischaftsvertrag, ıtıert nach ders., Po-

ıtische Schriften, hg VOoOonNn Ludwig Schmidts, Paderborn 9-208; vgl mıiıt frz Ori1-
ginal: Jean-Jacques Rousseau, Du cContrac: social Principes du droit politique. Vom Ge-
sellschaftsvertrag der Grundsätze des Staatsrechts, frz.-dt., übers. Von FEva Pietzcker und
Hans Brockard, Stuttgart 2010; vgl. 1n ders., Emil der ber die Erziehung, hg. VOIL Lud-
WIg Schmidts,; Paderborn 198]1, die Passage Buch V, 504-516; vgl uch ders., ber den
rsprung der Ungleichheit unifier den Menschen, frz.-dt., Paderborn Uu. der folgend
beschriebene Übergang des Menschen dem Naturzustand in einen Status ist bei

13
Hobbes vorbereitet‘: Hobbes, Leviathan (s. ÄAnm. 9) Kap. (dt. 143, engl. 237)

14
Rousseau, Emil (s. Anm 12), 50/-510; ders., Gesellschaftsvertrag (S. Anm 12), 78{f. 123-126 u.0.
Selbstverständlich hat dieser Begriff der Freiheit als „‚wahre“ Freiheit gerade den eigenen
sinnlichen Antrieben gegenüber se1ne genaueste Formulierung IN Begründung bei ant
erhalten das Programm der „Kritik der Praktischen ernunft“ darf ich 1er Voraussetzen.

Notger Slenczka100

chancen und Sicherheit wird dabei erkauft mit dem Verzicht auf individuelle 
Freiheitsrechte: Der Mensch verzichtet auf die Möglichkeiten individueller 
Selbstdurchsetzung und delegiert die Sorge für den Schutz seines Lebens und 
seines Eigentums an die Repräsentanten der Gemeinschaft, so John Locke.10 
Er gewinnt die Sicherheit seines Lebens durch den Austritt aus dem Naturzu- 
stand in der Unterwerfung unter die souveräne Zwangsinstanz des Leviathan, 
so Hobbes: Der Mensch, der zum Staat Zusammentritt, opfert aus Angst die 
natürliche Freiheit der Sicherheit durch den Staat.11 Ein solches Modell setzt 
voraus, dass der Mensch ursprünglich frei gegenüber gemeinschaftlichen 
Zumutungen und Verpflichtungen ist und sich dieser Freiheit sekundär be- 
gibt. Dieses Verhältnis wird bei Jean Jaques Rousseau differenzierter gefasst.12 
Es ist unbefriedigend, so sieht er, die Vergemeinschaftung als Freiheitsver- 
lust und den Übergang vom Naturzustand zur Staatlichkeit als durch Angst 
motivierten Verzicht auf die Freiheit zu deuten. Nach Rousseau verliert der 
Mensch durch den Zusammentritt zum Staat nicht nur, sondern er gewinnt 
auch: Er wird vom Naturwesen zum citoyen, das heißt zu einem Glied eines 
Gemeinwillens, der aber Ausdruck der höheren Bestimmung des Menschen 
ist. Das Verständnis der Freiheit wird damit doppeldeutig: Im Naturzustand 
bezeichnet Freiheit die völlige Ungebundenheit, im bürgerlichen Zustand das 
Handeln im Einklang mit dem Gesetz, das Ausdruck der volonté générale und 
insofern Selbstgesetzgebung ist.13 Frei ist der Mensch genau dann, wenn sein 
Wille ungezwungen diesem Gemeinschaftswillen entspricht. Ein anspruchs- 
voller Freiheitsbegriff versteht Freiheit nicht einfach als die Möglichkeit zu 
tun, was mir gerade durch den Kopf schießt. Dann nämlich wäre jede sittliche 
Einschränkung als Unfreiheit zu verstehen -  ich wäre unfrei, wenn ich mir 
einen Betrug verbiete, den ich doch als triebgesteuertes Wesen will. Es muss in 
einem anspruchsvollen Freiheitsbegriff darum gehen, die sittliche Einschrän- 
kung der prinzipiell gegebenen Handlungsmöglichkeiten als ״wahre“ Freiheit 
und so als Gewinn zu erschließen.14

Im 20. Jahrhundert, aber nicht nur da, haben wir den Missbrauch dieses 
Gedankens erlebt: Die Selbstdurchsetzung des allgemeinen Willens gegen die

10 Locke, Abhandlungen (s. Anm. 9), 11,9.
11 Hobbes, Leviathan (s. Anm. 9), Kap. 21 (dt. 163 ff., engl. 261 ff).
12 Zum folgenden vgl. Jean Jaques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag, zitiert nach: ders., Po- 

litische Schriften, hg. von Ludwig Schmidtsy Paderborn u. a. 21995, 59-208; vgl. mit frz. Ori- 
ginal: Jean-Jacques Rousseau, Du contract social ou Principes du droit politique. Vom Ge- 
sellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, frz.-dt., übers, von Eva Pietzcker und 
Hans Brockardy Stuttgart 2010; vgl. in ders., Emil oder Über die Erziehung, hg. von Lud- 
wig Schmidts, Paderborn u. a. 1981, die Passage Buch V, 504-516; vgl. auch ders., Über den 
Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, frz.-dt., Paderborn u. a. 31993.; der folgend 
beschriebene Übergang des Menschen aus dem Naturzustand in einen neuen Status ist bei 
Hobbes vorbereitet: Hobbes, Leviathan (s. Anm. 9), Kap. 18 (dt. 143, engl. 237).

13 Rousseau, Emil (s. Anm. 12), 507-510; ders., Gesellschaftsvertrag (s. Anm. 12), 78 f. 123-126 u. ö.
14 Selbstverständlich hat dieser Begriff der Freiheit als ״wahre“ Freiheit gerade den eigenen 

sinnlichen Antrieben gegenüber seine genaueste Formulierung und Begründung bei Kant 
erhalten -  das Programm der ״Kritik der Praktischen Vernunft“ darf ich hier voraussetzen.
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Individuen mıt dem Argument, ass diese, welnnNl S1Ie ihre Freiheit die
Gemeinschaft In Anspruch nehmen, gerade diesen anspruchsvollen Begriff
der Freiheit nicht erreichen damit werden die faktische Gemeinschaft und
ihre Interessen mit den Kriterien der ‚wahren Freiheit“ identifiziert. Religiöse
Staatstheorien wiederum tendieren dazu, den Bereich des Politischen und da-
mıt den Begriffder Freiheit religiös normieren die wahre Freiheit ist ann
mıiıt der (im Idealfall freiwilligen) Einhaltung der göttlichen Gebote erreicht.?

Angesichts dessen ziehen die liberalen Staatstheorien dem aum des Po-
lıtischen prinzipielle Girenzen. So definieren die Menschenrechtsartikel des
Grundgesetzes Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem 1im staatlichen
Handeln organısierten Interessen der Gesamtheit.'® Die Grund- un Men-
schenrechte definieren Vorbehalte also gegenüber dem staatlichen Handeln,
sanktionieren und privilegieren Bereiche des Privaten un: damit Bereiche der
freien Verfügung, die dem Zugriff der Allgemeinheit, die sich Iim Staat dar-
stellt,e sind und deren Wahrnehmung auch nıicht EX etwa
religiösen oder sittlichen Kriterien unterliegt wenn INan Von den durch
das Strafgesetz SEZUSCNHNEN Girenzen absieht.!”

Der Wille der Gemeinschaft, der sich 1m Handeln der Obrigkeit darstellt,
hat damit seine (Grenze der Privatsphäre und der Freiheit des Einzel-
NC  - Diese Privatsphäre und Freiheit gewährt der Staat bzw. die Gemeinschaft
nicht das wuürde bedeuten, ass s1e diese Rechte auch wieder einziehen ann.
1elmeNhr erkennt die Gemeinschaft und ihr folgend das staatliche Handeln
diese Rechte als ihr vorgegeben und das tut s1e eben mıiıt dem Begriff der
„Menschenwürde“, der ach durchschnittlichem Verständnis die Rechte
hängen. Wenn Inan ll Mit diesen Freiheitsrechten jedes Menschen ragt
SOZUSaSCNH eın Stück vorstaatlicher „Naturzustand* 1ın die Verfassungsge-
meinschaft hinein.'®

Die Grenzen des Iutherischen Freiheitsverständnisses

Wenn INan als Theologe den neuzeitlichen Begriff der Freiheit zurückführt
auf die reformatorische Entdeckung Luthers der der anderen Reformatoren
und auf die Von Luther betonte „Freiheit eines Christenmenschen“ ın seinem
Gottesverhältnis VOon aller Bevormundung durch kirchliche der staatliche
Autoritaten verweist 1er sel1 doch die individuelle Gewissensfreiheit präa-
15

1er nıicht unterstrichen ZUu werden.
Dass 1e$ allerdings eın Missbrauch des edankens einer Freiheit uUSs Vernunft ware, braucht

Vgl den Ansatz bei Rousseau: Gesellschaftsvertrag (S. AÄAnm. 12) 839-—93; eorg Jellinek, Die
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Aufl. bearb. un: hg. VO:  — Walter Jellinek, Mun-
chen 1919; Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit, Franktfurt a.M. Wolfgang Hu-

17
er, Gerechtigkeit und Recht, Guütersloh
]Dazu Rössler (S. Anm 3)
Der Status dieser vorvertraglichen Rechte wird unterschiedlich bewertet ich folge mıt der
.ben gebotenen Darstellung der Position VvVon John Locke, Abhandlungen (S. Anm 11,9

101Der Raum des Politischen und seine Grenzen

Individuen mit dem Argument, dass diese, wenn sie ihre Freiheit gegen die 
Gemeinschaft in Anspruch nehmen, gerade diesen anspruchsvollen Begriff 
der Freiheit nicht erreichen -  damit werden die faktische Gemeinschaft und 
ihre Interessen mit den Kriterien der ״wahren Freiheit identifiziert. Religiöse 
Staatstheorien wiederum tendieren dazu, den Bereich des Politischen und da- 
mit den Begriff der Freiheit religiös zu normieren -  die wahre Freiheit ist dann 
mit der (im Idealfall freiwilligen) Einhaltung der göttlichen Gebote erreicht.15

Angesichts dessen ziehen die liberalen Staatstheorien dem Raum des Po- 
litischen prinzipielle Grenzen. So definieren die Menschenrechtsartikel des 
Grundgesetzes Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem im staatlichen 
Handeln organisierten Interessen der Gesamtheit.16 Die Grund- und Men- 
schenrechte definieren Vorbehalte also gegenüber dçm staatlichen Handeln, 
sanktionieren und privilegieren Bereiche des Privaten und damit Bereiche der 
freien Verfügung, die dem Zugriff der Allgemeinheit, die sich im Staat dar- 
stellt, entzogen sind und deren Wahrnehmung auch nicht externen -  etwa 
religiösen oder sittlichen -  Kriterien unterliegt -  w^nn man von den durch 
das Strafgesetz gezogenen Grenzen absieht.17

Der Wille der Gemeinschaft, der sich im Handeln der Obrigkeit darstellt, 
hat damit seine Grenze an der Privatsphäre und an der Freiheit des Einzel- 
nen. Diese Privatsphäre und Freiheit gewährt der Staat bzw. die Gemeinschaft 
nicht ־  das würde bedeuten, dass sie diese Rechte auch wieder einziehen kann. 
Vielmehr erkennt die Gemeinschaft und ihr folgend das staatliche Handeln

Den mit dem Begriff der 
Verständnis die Rechte 
en jedes Menschen ragt

diese Rechte als ihr vorgegeben an, und das tut sie et 
 Menschenwürde“, an der nach durchschnittlichem״
hängen. Wenn man so will: Mit diesen Freiheitsrecht 
sozusagen ein Stück vorstaatlicher ״Naturzustand“ in die Verfassungsge- 
meinschaft hinein.18

2. Die Grenzen des lutherischen Freiheitsverständnisses

Wenn man als Theologe den neuzeitlichen Begriff der Freiheit zurückführt 
auf die reformatorische Entdeckung Luthers oder der anderen Reformatoren 
und auf die von Luther betonte ״Freiheit eines Christenmenschen“ in seinem 
Gottesverhältnis von aller Bevormundung durch kirchliche oder staatliche 
Autoritäten verweist -  hier sei doch die individuell^ Gewissensfreiheit prä-

Dass dies allerdings ein Missbrauch des Gedankens einer Freiheit aus Vernunft wäre, braucht 
hier nicht unterstrichen zu werden.
Vgl. den Ansatz bei Rousseau: Gesellschaftsvertrag (s. Anm. 12), 89-93; Georg Jellinek, Die 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 3. Aufl. bearb. und hg. von Walter Jellinek, Mün- 
chen u. a. 1919; Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 22002; Wolfgang Hu- 
her, Gerechtigkeit und Recht, Gütersloh 32006.
Dazu Rössler (s. Anm. 3).
Der Status dieser vorvertraglichen Rechte wird unterschiedlich bewertet -  ich folge mit der 
eben gebotenen Darstellung der Position von John Locke, Abtjandlungen (s. Anm. 9), 11,9.
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figuriert; selbst wenn INan das als TIheologe SCIN Lut, wird INan doch e{i{was
kleinlaut, wWenn einem die Grenzen dieser Genealogie vorgehalten werden. Ich
komme auf das ec dieser Genealogie och sprechen aber zunächst
11055 11Nlan festhalten, ass ach Luther mitnichten der ensch sich frei
ist, sondern frei 1st der Christenmensch * Und diese Freiheit ist nicht In erstier
Linie eın Reservatsrecht der Privatheit gegenüber der Obrigkeit. Luther hat
sich vielmehr geweigert, diese Freiheit des Christenmenschen in politische
Freiheits- Oder Teilhaberechte uübersetzen. Es ist nicht S! ass ihm dieser
Gedanke, ass der christlichen Freiheit eıne politische Freiheit entsprechen
musse, völlig unzugänglich un:! 1n seiner eıt undenkbar SBCWESCH ware. Die
Bauern Ooder die Sozialutopisten VO sogenannten linken Flügel der Reforma-
tıon übersetzten ın der Tat die Freiheit eines Christenmenschen in die Forde-
Iung eiınes es der Leibeigenschaft: ist bisher Brauch SCWESCH, ass S1e
uns für ihre Leibeigenen gehalten haben, Was zu Erbarmen ist; wenn INan

bedenkt, ass uns Christus alle mıt seinem kostbaren Blut102  Notger Slenczka  figuriert; selbst wenn man das als Theologe gern tut, wird man doch etwas  kleinlaut, wenn einem die Grenzen dieser Genealogie vorgehalten werden. Ich  komme auf das Recht dieser Genealogie noch zu sprechen - aber zunächst  muss man festhalten, dass nach Luther mitnichten der Mensch an sich frei  ist, sondern frei ist der Christenmensch.' Und diese Freiheit ist nicht in erster  Linie ein Reservatsrecht der Privatheit gegenüber der Obrigkeit. Luther hat  sich vielmehr geweigert, diese Freiheit des Christenmenschen in politische  Freiheits- oder Teilhaberechte zu übersetzen. Es ist nicht so, dass ihm dieser  Gedanke, dass der christlichen Freiheit eine politische Freiheit entsprechen  müsse, völlig unzugänglich und in seiner Zeit undenkbar gewesen wäre. Die  Bauern oder die Sozialutopisten vom sogenannten linken Flügel der Reforma-  tion übersetzten in der Tat die Freiheit eines Christenmenschen in die Forde-  rung eines Endes der Leibeigenschaft: „es ist bisher Brauch gewesen, dass sie  uns für ihre Leibeigenen gehalten haben, was zum Erbarmen ist, wenn man  bedenkt, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren Blut ... erkauft hat ...  den Hirten ebenso wie den Höchsten“ — politische Freiheit und Gleichheit als  Folgerung aus dem Evangelium von der Befreiung durch Christus. Für Luther  wird mit diesem Versuch, die im Evangelium zugesprochene Freiheit zu einer  zu realisierenden Norm zu machen, der kontrafaktische Zuspruch „du bist  frei“ zum Anspruch: „du sollst frei sein“. Das Evangelium wird zum Gesetz.?!  Diese Erinnerung ist notwendig, weil nur so deutlich wird, dass der Wider-  spruch Luthers gegen die Versuche, das Evangelium als Grundlage für eine  Gestaltung sozialer Verhältnisse zu betrachten, kein Selbstwiderspruch war  und auch kein taktischer Schachzug angesichts der Notwendigkeit, sich die  Obrigkeit gewogen zu halten, sondern tief in seiner Theologie begründet war,  in seinem Grundanliegen nämlich, der Unterscheidung von Gesetz und Evan-  gelium. Und damit ist eben auch deutlich: Luthers Verständnis der Freiheit  ist, auf den ersten Blick, keine gute Begründung für das Anliegen, durch die  Sicherung von Freiheitsrechten dem Bereich des Politischen Grenzen zu zie-  hen. Dies einzuräumen sollte auch im Zeitalter der Reformationsdekade nicht  schwerfallen, denn das neuzeitliche Freiheitsverständnis hängt weder an sich  noch in seiner Geltung für den lutherischen Teil der Christenheit daran, dass  ihm Einsichten Luthers zugrundeliegen. Das neuzeitliche Freiheitsverständ-  nis überzeugt nicht durch seine religiösen Wurzeln, und es geschieht ihm und  seiner Plausibilität daher auch kein Abbruch, wenn es solche Wurzeln nicht  hat.  19  Dıeser Aspekt wırd ın den Versuchen der vergegenwartiıgenden Applıkatıon zu selten mar-  kıert - dazu Notger Slenczka, Freiheit ım Dıenst — zur Freiheitsschrıft, ın Chrıstine Axt-  Pıscalar/Mareıle Lasogga (Hg.), Dımensıionen chrıstlıcher Freiheit Beıtrage zur Gegenwarts-  bedeutung von Luthers Theologıe, Leipzıg 2015, 81-118  20  12 Artıkel der Bauernschaft, 1525, drıtter Artıkel. Gunther Franz (Hg ), Quellen zur Geschich-  2  »  te des Bauernkrieges, Darmstadt 1963, 176 £  Ich habe dıes ın dem erwahnten fruheren Text zur Deutung der Obrıgkeıt durch Luther her-  ausgestellt Slenczka, Gott (s Anm 1), 78-81 Vgl ebd fur das Folgendeerkauft hat102  Notger Slenczka  figuriert; selbst wenn man das als Theologe gern tut, wird man doch etwas  kleinlaut, wenn einem die Grenzen dieser Genealogie vorgehalten werden. Ich  komme auf das Recht dieser Genealogie noch zu sprechen - aber zunächst  muss man festhalten, dass nach Luther mitnichten der Mensch an sich frei  ist, sondern frei ist der Christenmensch.' Und diese Freiheit ist nicht in erster  Linie ein Reservatsrecht der Privatheit gegenüber der Obrigkeit. Luther hat  sich vielmehr geweigert, diese Freiheit des Christenmenschen in politische  Freiheits- oder Teilhaberechte zu übersetzen. Es ist nicht so, dass ihm dieser  Gedanke, dass der christlichen Freiheit eine politische Freiheit entsprechen  müsse, völlig unzugänglich und in seiner Zeit undenkbar gewesen wäre. Die  Bauern oder die Sozialutopisten vom sogenannten linken Flügel der Reforma-  tion übersetzten in der Tat die Freiheit eines Christenmenschen in die Forde-  rung eines Endes der Leibeigenschaft: „es ist bisher Brauch gewesen, dass sie  uns für ihre Leibeigenen gehalten haben, was zum Erbarmen ist, wenn man  bedenkt, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren Blut ... erkauft hat ...  den Hirten ebenso wie den Höchsten“ — politische Freiheit und Gleichheit als  Folgerung aus dem Evangelium von der Befreiung durch Christus. Für Luther  wird mit diesem Versuch, die im Evangelium zugesprochene Freiheit zu einer  zu realisierenden Norm zu machen, der kontrafaktische Zuspruch „du bist  frei“ zum Anspruch: „du sollst frei sein“. Das Evangelium wird zum Gesetz.?!  Diese Erinnerung ist notwendig, weil nur so deutlich wird, dass der Wider-  spruch Luthers gegen die Versuche, das Evangelium als Grundlage für eine  Gestaltung sozialer Verhältnisse zu betrachten, kein Selbstwiderspruch war  und auch kein taktischer Schachzug angesichts der Notwendigkeit, sich die  Obrigkeit gewogen zu halten, sondern tief in seiner Theologie begründet war,  in seinem Grundanliegen nämlich, der Unterscheidung von Gesetz und Evan-  gelium. Und damit ist eben auch deutlich: Luthers Verständnis der Freiheit  ist, auf den ersten Blick, keine gute Begründung für das Anliegen, durch die  Sicherung von Freiheitsrechten dem Bereich des Politischen Grenzen zu zie-  hen. Dies einzuräumen sollte auch im Zeitalter der Reformationsdekade nicht  schwerfallen, denn das neuzeitliche Freiheitsverständnis hängt weder an sich  noch in seiner Geltung für den lutherischen Teil der Christenheit daran, dass  ihm Einsichten Luthers zugrundeliegen. Das neuzeitliche Freiheitsverständ-  nis überzeugt nicht durch seine religiösen Wurzeln, und es geschieht ihm und  seiner Plausibilität daher auch kein Abbruch, wenn es solche Wurzeln nicht  hat.  19  Dıeser Aspekt wırd ın den Versuchen der vergegenwartiıgenden Applıkatıon zu selten mar-  kıert - dazu Notger Slenczka, Freiheit ım Dıenst — zur Freiheitsschrıft, ın Chrıstine Axt-  Pıscalar/Mareıle Lasogga (Hg.), Dımensıionen chrıstlıcher Freiheit Beıtrage zur Gegenwarts-  bedeutung von Luthers Theologıe, Leipzıg 2015, 81-118  20  12 Artıkel der Bauernschaft, 1525, drıtter Artıkel. Gunther Franz (Hg ), Quellen zur Geschich-  2  »  te des Bauernkrieges, Darmstadt 1963, 176 £  Ich habe dıes ın dem erwahnten fruheren Text zur Deutung der Obrıgkeıt durch Luther her-  ausgestellt Slenczka, Gott (s Anm 1), 78-81 Vgl ebd fur das Folgendeden Hirten ebenso WI1IeE den Höchsten“? politische reihel und Gleichheit als
Folgerung aus dem Evangelium VON der Befreiung durch Christus. Fuür Luther
wird mıiıt diesem Versuch, die 1mM Evangelium zugesprochene reihnelr einer

realisierenden Norm machen, der kontrafaktische Zuspruch „du ist
frei  < Zzu Anspruch: „du sollst frei sein“. Das Evangelium wird ZuU Gesetz.“

DIiese Erinnerung ist notwendig, weil NUTr deutlich wird, ass der Wider-
spruch Luthers die Versuche, das Evangelium als Grundlage für eine
Gestaltung sozialer Verhältnisse betrachten, eın Selbstwiderspruch War
und auch eın taktischer Schachzug angesichts der Notwendigkeit, sich die
Obrigkeit geWOSCNH halten, sondern tief in seiner eologie begründet Wäf,
ın seiınem Grundanliegen nämlich, der Unterscheidung VON Gesetz und van-
gelium. Und damit ist eben auch deutlich Luthers Verständnis der Freiheit
Ist; auf den ersten Blick, keine gule Begründung für das Anliegen, durch die
Sicherung VOoNn Freiheitsrechten dem Bereich des Politischen (Grenzen Zzi1e-
hen Dies einzuraumen sollte auch 1M Zeitalter der Reformationsdekade nicht
schwerfallen, enn das neuzeitliche Freiheitsverständnis hängt weder sich
och in seliner Geltung für den lutherischen Teil der Christenheit daran, ass
ihm Einsichten Luthers zugrundeliegen. [)as neuzeitliche Freiheitsverständ-
N1IS überzeugt nicht durch seine religiösen Wurzeln, und geschieht ihm un!
seiıner Plausibilität daher auch eın Abbruch, wenn solche Wurzeln nicht
hat

19 Dıieser Aspekt wırd den Versuchen der vergegenwartıgenden Applıkatıon selten INaTr-
kıert azu otger Slenczka, Freıheıit Dıienst ZUE Freiheıitsschrıft, Christine A xt-
Pıscalar/Mareıle Lasogga Hg.) Dımensionen chrıstlıcher Freıiheıt eıtrage ZUT Gegenwarts-
bedeutung Von Luthers Theologıe, Le1pz1ig 2015, 81-11:

20 12 Artıkel der Bauernschaft, 15295, drıtter Artıkel. Gunther Franz (Hg ), Quellen ZUuUr Geschich-
des Bauernkrieges, Darmstadt 1963, 176 f

Ich habe 1€e$ dem erwahnten fruheren ext ZU1 Deutung der Obrıigkeıt durch Luther her-
ausgestellt Slenczka, ott (s AÄAnm , 78-81 Vgl eb fur das Folgende

Notger Slenczka102

figuriert; selbst wenn man das als Theologe gern tut, wird man doch etwas 
kleinlaut, wenn einem die Grenzen dieser Genealogie vorgehalten werden. Ich 
komme auf das Recht dieser Genealogie noch zu sprechen -  aber zunächst 
muss man festhalten, dass nach Luther mitnichten der Mensch an sich frei 
ist, sondern frei ist der Christenmensch.19 Und diese Freiheit ist nicht in erster 
Linie ein Reservatsrecht der Privatheit gegenüber der Obrigkeit. Luther hat 
sich vielmehr geweigert, diese Freiheit des Christenmenschen in politische 
Freiheits- oder Teilhaberechte zu übersetzen. Es ist nicht so, dass ihm dieser 
Gedanke, dass der christlichen Freiheit eine politische Freiheit entsprechen 
müsse, völlig unzugänglich und in seiner Zeit undenkbar gewesen wäre. Die 
Bauern oder die Sozialutopisten vom sogenannten linken Flügel der Reforma- 
tion übersetzten in der Tat die Freiheit eines Christenmenschen in die Forde- 
rung eines Endes der Leibeigenschaft: ״es ist bisher Brauch gewesen, dass sie 
uns für ihre Leibeigenen gehalten haben, was zum Erbarmen ist, wenn man 
bedenkt, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren Blut ... erkauft h a t ... 
den Hirten ebenso wie den Höchsten<20 -  politische Freiheit und Gleichheit als 
Folgerung aus dem Evangelium von der Befreiung durch Christus. Für Luther 
wird mit diesem Versuch, die im Evangelium zugesprochene Freiheit zu einer 
zu realisierenden Norm zu machen, der kontrafaktische Zuspruch ״du bist 
frei“ zum Anspruch: ״du sollst frei sein“. Das Evangelium wird zum Gesetz.21

Diese Erinnerung ist notwendig, weil nur so deutlich wird, dass der Wider- 
spruch Luthers gegen die Versuche, das Evangelium als Grundlage für eine 
Gestaltung sozialer Verhältnisse zu betrachten, kein Selbstwiderspruch war 
und auch kein taktischer Schachzug angesichts der Notwendigkeit, sich die 
Obrigkeit gewogen zu halten, sondern tief in seiner Theologie begründet war, 
in seinem Grundanliegen nämlich, der Unterscheidung von Gesetz und Evan- 
gelium. Und damit ist eben auch deutlich: Luthers Verständnis der Freiheit 
ist, auf den ersten Blick, keine gute Begründung für das Anliegen, durch die 
Sicherung von Freiheitsrechten dem Bereich des Politischen Grenzen zu zie- 
hen. Dies einzuräumen sollte auch im Zeitalter der Reformationsdekade nicht 
schwerfallen, denn das neuzeitliche Freiheitsverständnis hängt weder an sich 
noch in seiner Geltung für den lutherischen Teil der Christenheit daran, dass 
ihm Einsichten Luthers zugrundeliegen. Das neuzeitliche Freiheitsverständ- 
nis überzeugt nicht durch seine religiösen Wurzeln, und es geschieht ihm und 
seiner Plausibilität daher auch kein Abbruch, wenn es solche Wurzeln nicht 
hat.

19 Dieser Aspekt wird in den Versuchen der vergegenwärtigenden Applikation zu selten mar- 
kiert -  dazu Notger Slenczkaf Freiheit im Dienst -  zur Freiheitsschrift, in Christine Axt- 
Piscalar/Mareile Lasogga (Hg.), Dimensionen christlicher Freiheit Beitrage zur Gegenwarts- 
Bedeutung von Luthers Theologie, Leipzig 2015,81-118

20 12 Artikel der Bauernschaft, 1525, dritter Artikel. Gunther Franz (Hg ), Quellen zur Geschieh- 
te des Bauernkrieges, Darmstadt 1963,176 f

21 Ich habe dies in dem erwähnten früheren Text zur Deutung der Obrigkeit durch Luther her- 
ausgestellt Slenczka, Gott (s Anm 1), 78-81 Vgl ebd fur das Folgende
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Diese Einsicht entspannt den Blick auf Luther und das reformatorische Erbe
CLWAaS,; weil dieser Blick unter dieser Voraussetzung nicht mehr VOon apologeti-
schen oder begründenden Interessen belastet ist Wohl aber ann 11a SINN-
voll die rage stellen, ob enn nicht eın VO  3 den orgaben Luthers gepragtes
Verständnis des Staates notwendigerweise eine Tendenz azu hat, eın autor1-
tares Verständnis des Staates und seines Verhältnisses seinen Bürgern
hezulegen, ass beispielsweise die Sympathie, die 1m Vorfeld und während
des Dritten Reiches viele utherische Christen gegenüber eıner autoritaren
Staatsform empfanden, und die Vorbehalte, die och 1mM Jahrhundert viele
utherische Iheologen gegenüber einem politisch liberalen Staatsverständnis
hegten, tief In den Grundlagen der lutherischen eologie insgesamt einge-
wurzelt wären.“ Daher frage ich Nnu VOEF diesem Hintergrund, ob und ıIn wel-
chem Sinne bei Luther Begrenzungen der Aufgabe und des Eingriffsrechtes
der Obrigkeit gibt Ich werde nicht die Obrigkeitslehre Luthers vortragen
das habe ich anderweitig versucht. Vielmehr geht 685 mMIr darum, erst einmal

zeigen, ass Luthers Yheorie des Politischen ın der politischen Philosophie
seıner eigenen Zeıt AUN einem bestimmten Grund relativ isoliert dasteht. Und
ich werde ann zeigen, ass dieses Problems Luther höchst eigentümli-
che, theologisch begründete Begrenzungen der Möglichkeiten der Obrigkeit
vornımmt

Die Grundlagen der Lutherschen „Iheorie des Politischen“
IM Vergleich mit Marsilius von ua

31 Luthers Verzicht auf eine Staatstheorie
Wenn INan Luthers Schriften danach befragt, 65 eigentlich neben der
Kirche och den VOon ihr unterschiedenen Bereich der Obrigkeit gibt, ann
wird InNnan sofort auf Rom 13 verwıesen Diese Stelle bietet Luther ann ich
bin Anfang selner Obrigkeitsschrift” den hermeneutischen Schlüssel,;
mıt dem Leitfaden der Bibel die Heilsgeschichte durchgeht und vlie-
le Beispiele dafür identifiziert, ass VoN Anfang Kaın und bel eine
Obrigkeit gegeben WäÄf, die das Strafamt Gottes versah DbZzw. durch die (Giott
seın Strafamt versah.“* Iso eiıne rein biblische Begründung der Ordnung der
Obrigkeit.
272 Anm 5; für weitere Belege vgl Notger Sienczka, Art. Luthertum und Sozialethik, 1n ESL,

Stuttgart 2001, 9/1—-983 Vgl ders., Der Freiheitsgehalt des Glaubensbegriffs 1in der LCHEIEN

protestantischen Dogmatik, 1n Jörg Dierken Hg.) Freiheit un: Menschenwürde. Stu-
1J1en zZzu Beitrag des Protestantismus, Tübingen 2005, 49-_655
artın Luther, Von weltlicher Obrigkeit un: l1eweıt 111Afl ihr Gehorsam schuldig sel, 1:
BoA 2, 360-394, hier 362 Dazu Jetz Wolf-Dietrich Schäufele, Luther als Urheber der rel-
heit Die Zwei-Reiche-Lehre und die politischen Freiheitsideen der europäischen Moderne,
1n: Axt-Piscalar/Lasogga (s AÄAnm 19), 17/5-21/.

24 A.a O., 2363
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Diese Einsicht entspannt den Blick auf Luther und das reformatorische Erbe 
etwas, weil dieser Blick unter dieser Voraussetzung nicht mehr von apologeti- 
sehen oder begründenden Interessen belastet ist. Wohl aber kann man sinn- 
voll die Frage stellen, ob denn nicht ein von den Vorgaben Luthers geprägtes 
Verständnis des Staates notwendigerweise eine Tendenz dazu hat, ein autori- 
täres Verständnis des Staates und seines Verhältnisses zu seinen Bürgern na- 
hezulegen, so dass beispielsweise die Sympathie, die im Vorfeld und während 
des Dritten Reiches viele lutherische Christen gegenüber einer autoritären 
Staatsform empfanden, und die Vorbehalte, die noch im 19. Jahrhundert viele 
lutherische Theologen gegenüber einem politisch liberalen Staatsverständnis 
hegten, tief in den Grundlagen der lutherischen Theologie insgesamt einge- 
wurzelt wären.22 Daher frage ich nun vor diesem Hintergrund, ob und in wel- 
chem Sinne es bei Luther Begrenzungen der Aufgabe und des Eingriffsrechtes 
der Obrigkeit gibt. Ich werde nicht die Obrigkeitslehre Luthers vortragen -  
das habe ich anderweitig versucht. Vielmehr geht es mir darum, erst einmal 
zu zeigen, dass Luthers Theorie des Politischen in der politischen Philosophie 
seiner eigenen Zeit aus einem bestimmten Grund relativ isoliert dasteht. Und 
ich werde dann zeigen, dass trotz dieses Problems Luther höchst eigentümli- 
che, theologisch begründete Begrenzungen der Möglichkeiten der Obrigkeit 
vornimmt.

3. Die Grundlagen der Lutherschen ״Theorie des Politischen“ -  
im Vergleich mit Marsilius von Padua

3.1. Luthers Verzicht auf eine Staatstheorie

Wenn man Luthers Schriften danach befragt, warum es eigentlich neben der 
Kirche noch den von ihr unterschiedenen Bereich der Obrigkeit gibt, dann 
wird man sofort auf Röm 13 verwiesen. Diese Stelle bietet Luther dann -  ich 
bin am Anfang seiner Obrigkeitsschrift23 -  den hermeneutischen Schlüssel, 
mit dem er am Leitfaden der Bibel die Heilsgeschichte durchgeht und vie- 
le Beispiele dafür identifiziert, dass von Anfang an -  Kain und Abel -  eine 
Obrigkeit gegeben war, die das Strafamt Gottes versah bzw. durch die Gott 
sein Strafamt versah.24 Also: eine rein biblische Begründung der Ordnung der 
Obrigkeit.

22 S. o. Anm. 5; für weitere Belege vgl. Notger Slenczka, Art. Luthertum und Sozialethik, in: ESL, 
Stuttgart 2001, 971-983. Vgl. ders.. Der Freiheitsgehalt des GlaubensbegrifFs in der neueren 
protestantischen Dogmatik, in: Jörg Dierken u. a. (Hg.), Freiheit und Menschenwürde. Stu- 
dien zum Beitrag des Protestantismus, Tübingen 2005,49-65.

23 Martin Luther, Von weltlicher Obrigkeit und wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei, in: 
Β0 Α 2, 360-394, hier 362 f. Dazu jetzt: Wolf-Dietrich Schäufeley Luther als Urheber der Frei- 
heit. Die Zwei-Reiche-Lehre und die politischen Freiheitsideen der europäischen Moderne, 
in: Axt-Piscalar/Lasogga (s. Anm. 19), 175-217.

24 A.a.O., 363f.
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Das ist 1M Kontext der zeitgenössischen Sozialtheorie und auch bereits 1m
engsten Umfeld der Wittenberger Universität ungewöhnlich. Luther verzich-
tei völlig darauf, e1ıne der Politik des Aristoteles orjentierte Staatsphiloso-
phie vorzutragen oder darauf ezug nehmen, w1ıe etwa Melanchthon das
in selnen Vorlesungen und Kkommentaren der 1530er Jahre getan hat?> und WwI1e
das 1in der gesamten hoch- und spätmittelalterlichen Tradition gerade In der
Franziskanerschule, der sich Luther grundsätzlich zurechnete, Sang und gäbe
WAäl. Ich zeichne NapPp anhand der Posıtiıon des Marsilius von ua nach,
Wäas 1M ausgehenden Mittelalter 1m Bereich der Von Aristoteles geleiteten SO-
zialphilosophie möglich war  26

Zu Anfang se1ines „Defensor pacis” bestimmt Marsilius 1im Anschluss
Aristoteles zunächst einmal den Zweck des Staates un zeichnet ann die (Ge-
esEe des Ötaates aus vorgeordneten Gemeinschaften der Familie, des Sitten-
verbandes, des Dorfes un: der Gemeinschaft vieler Dörfer ach Der Zweck
des Staates besteht darin, das ‚Leben vivere“ un: das „Wohlergehen bene
vivere“ des Mängelwesens ensch sichern. Die Existenzsicherung
Arbeitsteilung VOTAaUS; die Arbeitsteilung wiederum Grundlagen des
Ausgleiches Von Streitigkeiten und Unfrieden VOFraus, also eine Norm der Re-
gelung VonNn Grenzkonflikten, die 1mM menschlichen andeln? unvermeidlich
sind: Die Norm der Gerechtigkeit, das Gesetz; und für die Durchsetzung die-
SCTI Norm bedarf esS eines achters eines custos Platon steht 1er deutlich
1m intergrund.

Damit deutet sich bereits ass das Erreichen des Staatszweckes eine Rei-
he VOoON tänden und Berufen erforderlich macht, die teils für die Sicherung des
Lebensunterhaltes zuständig sind, und die andernteils dafür zuständig SIN  d,
die Betätigungen, die auf die Sicherung des Lebensunterhaltes abzielen,
reglementieren, ass das „bonum LOMMUNE Gemeinwohl“ wirklich erreicht
wird. Marsilius geht davon dUu>, ass CS einerseıts des Standes der Bauern und
der andwerker bedürfe, daneben eben des Kates un der Richter bzw. Regle-
Ier (pars consiliativa un PDars iudicialis SEÜu principans), schliefßlich des Mili-
tars für die Sicherung ach aufßsen un: ach innen, der Finanzverwaltung für
die Vorsorge für Notzeıten: un! zuletzt bedarf CS des Priesterstandes, dessen
Einhegung und Unterstellung die weltliche Gewalt eines der Hauptan-
liegen des Marsilius ist.“$

25 Vgl azu die IN 13 gesammeiten sozialtheoretischen Schriften Melanchthons: azu miıt
Belegen: Slenczka, Luthertum (s Anm 22)

26 Ich Deziehe mich 1M Folgenden auf Marsilius VOI Padua, Defensor pacıs, ach folgenden
Ausgaben: Richard Scholz Hg.) Marsilius von Padua. Defensor pacıs, Hannover 1933;
line http://www.dmgh.de/de/fsl/object/display/bsb00000662_meta:titlePage.html?sortIndex
=020:080  7:010:00:00 [22.1.2015]; Walter Kunzmann Hg.) Der Verteidiger des rle-
ens Defensor pacıs, Stuttgart 1971. Ich gebe 1Ur ın wenigen wichtigen Punkten Stellenan-
gaben. Vgl Heiner Bielefeldt, Von der päpstlichen Universalherrschaft ZUrT autonomen Buür-

27
gerrepublik, 1ın 73 1987), 0-13!
Marsilius Von Padua (s Anm 26), 1,5,4; 11,8

O., 11,7-9.
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Das ist im Kontext der zeitgenössischen Sozialtheorie und auch bereits im 
engsten Umfeld der Wittenberger Universität ungewöhnlich. Luther verzieh- 
tet völlig darauf, eine an der Politik des Aristoteles orientierte Staatsphiloso- 
phie vorzutragen oder darauf Bezug zu nehmen, wie etwa Melanchthon das 
in seinen Vorlesungen und Kommentaren der 1530er Jahre getan hat25 und wie 
das in der gesamten hoch- und spätmittelalterlichen Tradition gerade in der 
Franziskanerschule, der sich Luther grundsätzlich zurechnete, gang und gäbe 
war. Ich zeichne knapp anhand der Position des Marsilius von Padua nach, 
was im ausgehenden Mittelalter im Bereich der von Aristoteles geleiteten So- 
zialphilosophie möglich war:26

Zu Anfang seines ״Defensor pacis“ bestimmt Marsilius im Anschluss an 
Aristoteles zunächst einmal den Zweck des Staates und zeichnet dann die Ge- 
nese des Staates aus vorgeordneten Gemeinschaften -  der Familie, des Sitten- 
verbandes, des Dorfes und der Gemeinschaft vieler Dörfer -  nach. Der Zweck 
des Staates besteht darin, das ״Leben -  vivere“ und das ״Wohlergehen -  bene 
vivere“ des Mängelwesens Mensch zu sichern. Die Existenzsicherung setzt 
Arbeitsteilung voraus; die Arbeitsteilung wiederum setzt Grundlagen des 
Ausgleiches von Streitigkeiten und Unfrieden voraus, also eine Norm der Re- 
gelung von Grenzkonflikten, die im menschlichen Handeln27 unvermeidlich 
sind: Die Norm der Gerechtigkeit, das Gesetz; und für die Durchsetzung die- 
ser Norm bedarf es eines Wächters -  eines custos -; Platon steht hier deutlich 
im Hintergrund.

Damit deutet sich bereits an, dass das Erreichen des Staatszweckes eine Rei- 
he von Ständen und Berufen erforderlich macht, die teils für die Sicherung des 
Lebensunterhaltes zuständig sind, und die andernteils dafür zuständig sind, 
die Betätigungen, die auf die Sicherung des Lebensunterhaltes abzielen, so zu 
reglementieren, dass das ״bonum commune -  Gemeinwohl“ wirklich erreicht 
wird. Marsilius geht davon aus, dass es einerseits des Standes der Bauern und 
der Handwerker bedürfe, daneben eben des Rates und der Richter bzw. Regie- 
rer (pars consiliativa und pars iudicialis seu principans), schließlich des Mili- 
tärs für die Sicherung nach außen und nach innen, der Finanzverwaltung für 
die Vorsorge für Notzeiten; und zuletzt bedarf es des Priesterstandes, dessen 
Einhegung und Unterstellung unter die weltliche Gewalt eines der Hauptan- 
liegen des Marsilius ist.28

25 Vgl. dazu die in CR 13 gesammelten sozialtheoretischen Schriften Melanchthons; dazu mit 
Belegen: Slenczka, Luthertum (s. Anm. 22).

26 Ich beziehe mich im Folgenden auf Marsilius von Padua, Defensor pacis, nach folgenden 
Ausgaben: Richard Scholz (Hg.): Marsilius von Padua. Defensor pacis, Hannover 1933; on- 
line: http://www.dmgh.de/de/fsl/object/display/bsb00000662_meta:titlePage.html?sortIndex 
=020:080:0007:010:00:00 [22.1.2015]; Walter Kunzmann u.a. (Hg.), Der Verteidiger des Frie- 
dens. Defensor pacis, Stuttgart 1971. Ich gebe nur an wenigen wichtigen Punkten Stellenan- 
gaben. Vgl. Heiner Bielefeldt, Von der päpstlichen Universalherrschaft zur autonomen Bür- 
gerrepublik, in: ZSRG.K 73 (1987), 70-130.

27 Marsilius von Padua (s. Anm. 26), 1,5,4; 11,8.
28 A.a.O., 11,7-9.
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Marsilius zeichnet*? die Auı der Politik des Aristoteles bekannte Stufung
der Gemeinschaften Von der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ber
die Familie, Gro{fßfamilie, Dorfgemeinschaft bis hin zum Staat ach Marsi-
lius ist soOweılt ich sehe: ber Aristoteles hinaus einer rage interessiert,
nämlich der rage ach dem Verhältnis des jeweiligen nNnNabers der Re-
gierungsgewalt zZzu ec Auf der ene des Sippenverbandes einer Famlı-
lie darf ein Familienoberhaupt eın Unrecht ungesühnt lassen, wl1le etwa auch
dam den Mord bel offensichtlich ungesühnt gelassen hat Das jeg 1U  -

daran, ass auf dieser Ebene der Vergemeinschaftung das ec seine uel-
le 1 Altesten un:! Von en als Klügsten Anerkannten hat sein Wille,
könnte INan SdHCH, ıst ec Bereits auf der Ebene des Dorfes als eıner (ie-
meinschaft VoNn Familien ist 1es nıcht mehr möglich ]1er bildet sich och
nicht geschriebenes Recht, ohl aber eın von allen geteiltes und getragenes
Rechtsbewusstsein heraus, dessen letzte Grundlage, deutet die al-
len gemeinsame Stimme der Vernunft sel Marsilius ıst also ber Aristoteles
hinaus der rage interessiert, WI1IeEe Recht konstituiert wird, un stellt fest,
ass iın höherstufigen Gemeinschaften die Quelle des Rechtes nicht mehr eın
einzelner Herrscher ist, sondern die Gemeinschaft selbst, mıiıt der für arsı-
lius eben entscheidenden Folge, ass der Regierende, den CS in höherstufigen
Gemeinschaften auch och gibt, nicht mehr frei gegenüber dem Gesetz ist;
ist vielmehr azu verpflichtet, das Gesetz und damit auch die Ahndung Von
Rechtsverstößen durchzusetzen, eben die DaX und die concordia im aa

erhalten, ohne die der Zweck des Staates nicht erreichbar ist
Diese rage ach dem Verhältnis Von Recht bzw. Gesetz einerseıits und

acC andererseits ist die Leitfrage des Marsilius, un diese Zuordnung leitet
sowohl seıiıne Unterscheidung VON entartetem und wohlgeordnetem Staat als
auch die Verhältnisbestimmung VoNn Regierungsgewalt und Rechtsetzungsge-
walt 1im vollentwickelten Staatswesen. Ich beginne mıiıt dem ersten Punkt Mar-
silius übernimmt VOoImn Aristoteles die Unterscheidung der Regierungsformen
Monarchie, Aristokratie un:! Politie als posıtıve un Iyrannis, Oligarchie und
Demokratie als Entartungsformen; und übernimmt auch das Kriıterium,
ach dem sich Gesundheit un: Entartung der Regierungsform unterscheiden
lässt die rage, ob der regierende Teil in seinen Entscheidungen durch das
„bonum LCOMMUÜÄTILE Gemeinwohl” der UrcC. das „bonum proprium den
Eigennutz’ geleitet ist Nun geht aber Marsilius einer Stelle ber Aristoteles
hinaus:; fügt namlich dem Kriteriıum der Urientierung bonum COM-
IMÜuNE das Kriterium hinzu, ob die Regierenden mit oder hne Zustimmung
der Untergebenen handeln: ad honum LOMMUNE conferens secundum volunta-
Iem subditorum; und esS ist deutlich, ass damit eben wahrgenommen ist, ass
das bonum LOMMÜNE strittig seın kann, und ass die „Coactive zwangsweise‘
durchgesetzte Urientierung bonum COMMUNE eınes Rechtsgrundes bedarf

und das ist der ‚CONSENSUÜUS die Zusammenstimmung” der die „voluntas
29 U., 1,3.
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Marsilius zeichnet29 die aus der Politik des Aristoteles bekannte Stufung 
der Gemeinschaften -  von der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau über 
die Familie, Großfamilie, Dorfgemeinschaft bis hin ium  Staat -  nach. Marsi- 
lius ist -  soweit ich sehe: über Aristoteles hinaus -  an einer Frage interessiert, 
nämlich an der Frage nach dem Verhältnis des jeweiligen Inhabers der Re- 
gierungsgewalt zum Recht. Auf der Ebene des Sippenverbandes einer Fami- 
lie darf ein Familienoberhaupt ein Unrecht ungesüftnt lassen, wie etwa auch 
Adam den Mord an Abel offensichtlich ungesühnt gèlassen hat. Das liegt nun 
daran, dass auf dieser Ebene der Vergemeinschaftung das Recht seine Quel- 
le im Ältesten und von allen als Klügsten Anerkannten hat -  sein Wille, so 
könnte man sagen, ist Recht. Bereits auf der Ebene des Dorfes als einer Ge- 
meinschaft von Familien ist dies nicht mehr möglich -  hier bildet sich noch 
nicht geschriebenes Recht, wohl aber ein von allen geteiltes und getragenes 
Rechtsbewusstsein heraus, dessen letzte Grundlage* so deutet er an, die al- 
len gemeinsame Stimme der Vernunft sei. MarsiliuS ist also über Aristoteles 
hinaus an der Frage interessiert, wie Recht konstituiert wird, und stellt fest, 
dass in höherstufigen Gemeinschaften die Quelle des Rechtes nicht mehr ein 
einzelner Herrscher ist, sondern die Gemeinschaft Selbst, mit der für Marsi- 
lius eben entscheidenden Folge, dass der Regierende, den es in höherstufigen 
Gemeinschaften auch noch gibt, nicht mehr frei gegenüber dem Gesetz ist; er 
ist vielmehr dazu verpflichtet, das Gesetz und damit auch die Ahndung von 
Rechtsverstößen durchzusetzen, um eben die pax  und die concordia im Staat 
zu erhalten, ohne die der Zweck des Staates nicht erreichbar ist.

Diese Frage nach dem Verhältnis von Recht bzw. Gesetz einerseits und 
Macht andererseits ist die Leitfrage des Marsilius, und diese Zuordnung leitet 
sowohl seine Unterscheidung von entartetem und wohlgeordnetem Staat als 
auch die Verhältnisbestimmung von Regierungsgewalt und Rechtsetzungsge- 
wait im vollentwickelten Staatswesen. Ich beginne mft dem ersten Punkt: Mar- 
silius übernimmt von Aristoteles die Unterscheidung[ der Regierungsformen -  
Monarchie, Aristokratie und Politie als positive und Tyrannis, Oligarchie und 
Demokratie als Entartungsformen; und er übernimmt auch das Kriterium, 
nach dem sich Gesundheit und Entartung der Regierungsform unterscheiden 
lässt: die Frage, ob der regierende Teil in seinen Entscheidungen durch das 
- bonum commune״  Gemeinwohl“ oder durch das ״bonum proprium -  den 
Eigennutz“ geleitet ist. Nun geht aber Marsilius an einer Stelle über Aristoteles 
hinaus; er fügt nämlich zu dem Kriterium der Oriehtierung am bonum com- 
mune das Kriterium hinzu, ob die Regierenden mit oder ohne Zustimmung 
der Untergebenen handeln: ad bonum commune conferens secundum volunta- 
tem subditorum; und es ist deutlich, dass damit eben wahrgenommen ist, dass 
das bonum commune strittig sein kann, und dass die ״coactive -  zwangsweise“ 
durchgesetzte Orientierung am bonum commune eines Rechtsgrundes bedarf 
-  und das ist der ״consensus -  die Zusammenstimihung“ oder die ״voluntas

29 A.a.O., 1,3·
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subdı:torum der W iılle der Untertanen“. Fur dıe Beantwortung der rage,
1an sıch enn das bonum LCOMMUNe bemisst, wırd ler nıcht einfachhın dıe
scheiınbar feststehende nstanz der Vernunft 1CSCN, sondern CS wırd dar-
ber hınaus gesagt, wonach sıch bemiısst, Wa vernunftıg 1st ach dem CON-
SENSUÜUS der Beherrschten; und Marsılius weıfß, ass dabe1 ber Arıstoteles
hınausgeht.”

Damıt wırd deutlıch, ass der Arıstoteles* anschhefßenden Staats-
theorie ein Moment g1Dt, das VO  - vornhereın ein begrenzendes Element
dıe Beurteijlung des Staates und des staatlıchen Handelns bringt, namlıch
eınmal dıe rage ach der Entstehung un: ach dem 7weck des Staates:
DIie Vergemeıinschaftung Von Haushalten Dorfern und Stadten hat ıh-
TenNn Grund der gemeınschaftlıchen Sıcherung des Lebens der Haus-
halt, der freıe mannlıche Burger un se1IN Haus, 1st der Zweck der
Gemeininschaft. Der zweıte ÖOrt, dem sıch Begrenzungen des faktıschen
Staates und des staatlıchen Handelns ergeben, 1St dıe rage ach der besten
Staatsform, dıe Arıstoteles der Unterscheidung der reı Staatsformen
Monarchıe, Arıstokratie un Demokratıe und ıhrer Fehlentwicklungen
darstellt. ıne Fehlentwicklung 16g ÖOI, wenn der Herrscher oder dıe err-
chende Gruppe ıhren Entscheiıdungen nıcht VOoO Gemeıunwohl, sondern
VO Eıgennutz geleıtet sınd und entsprechend alle anderen Burger als
freı behandeln. Be1l einzelnen der Vomn Arıstoteles beeinflussten mıttelalterlı-
chen Staatstheoretiker auch beı Marsılıus VOIl Padua finden sıch Ausar-
beitungen Gedankens des Arıstoteles, ach dem dıe beste Herrschaft
gal nıcht dıe Herrschaft von Personen, sondern dıe Herrschaft des Rechtes
se1.** Und findet sıch dıe rage danach, werTr dıeses Recht enn setzen
konnte un Marsılıus antiwortiet dıe enrneı der Burger, enn NUTr dıe
Übereinstuımmung 1elza VonNn Menschen, denen das Naturgesetz 1Ns
Herz geschrıeben 1ST, burgt dafur, ass auch WITrKIICc gesetzten ec
getroffen und nıcht eıgennutzıger Motıve wıllen verfehlt wırd:

„Dem alleın steht dıe DILMAIC MenscNHlıche Volimacht, Gesetze geben oder ZUu

schaffen, schlec  1n VOIlN dem alleın dıe besten Gesetze ausgehen konnen Nun
151 das dıe Gesamtheit der Burger oder deren Meh rheıt, dıe dıe Gesamtheıt rtrıtt,
denn ISLT nıcht leicht oder geradezu unmoglıch, dass alle Personen sıch
Meınung zusammenfinden, weıl BCWISSC Leute mıt Blındheıt geschlagen sınd und
au personlıcher Bosheıt Oder Unwissenheıt VON der allgemeınen Meınung abwel-
chen deren unvernunftıiger Wıderspruch darfdıe Wahrnehmung der Interessen
der Aligemeıuinheıt nıcht unmoglıch machen 733

4{) Marsılıus VOIIN Padua (S Anm 26) 1,9,5,
Ich fur das folgende der Eınfachheıit halber auf weıterfuhrenden Jext, dem
ıch dıe arıstotelısche Polıtık auf das Oment des „Gemeıinwohls” hın analysıert habe Notger
Slenczka, GemeLuLnwohl zwıschen Selbstinteresse Un: Eigennutz, Konrad Stock (Hg (1e

472
meınwonl, Leipzıig 2014, 41—-75, hıer bes 49-55, dort lextverweıse und Lıt

473
Arıstoteles, Polıtik 1-16)
Marsıhus V  — Padua (s Anm 26), 1,12,5
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subdttorum -  der Wille der U n tertan en Fur die Beantwortung der Frage, wo- 
ran sich denn das bonum commune bemisst, wird hier nicht einfachhin an die 
scheinbar feststehende Instanz der Vernunft gewiesen, sondern es wird dar- 
über hinaus gesagt, wonach sich bemisst, was vernünftig 1st: nach dem con- 
sensus der Beherrschten; und Marsihus weiß, dass er dabei über Aristoteles 
hinausgeht.30

Damit wird deutlich, dass es in der an Aristoteles31 anschließenden Staats- 
theone ein Moment gibt, das von vornherein ein begrenzendes Element in 
die Beurteilung des Staates und des staatlichen Handelns bringt, namhch 
einmal die Frage nach der Entstehung und nach dem Zweck des Staates: 
Die Vergemeinschaftung von Haushalten zu Dörfern und Städten hat 1h- 
ren Grund in der gemeinschaftlichen Sicherung des Lebens -  der Haus- 
halt, d .h der freie männliche Burger und sein Haus, 1st der Zweck der 
Gemeinschaft. Der zweite Ort, in dem sich Begrenzungen des faktischen 
Staates und des staatlichen Handelns ergeben, 1st die Frage nach der besten 
Staatsform, die Aristoteles in der Unterscheidung der drei Staatsformen -  
Monarchie, Aristokratie und Demokratie -  und ihrer Fehlentwicklungen 
darstellt. Eine Fehlentwicklung hegt vor, wenn der Herrscher oder die herr- 
sehende Gruppe in ihren Entscheidungen nicht vom Gemeinwohl, sondern 
vom Eigennutz geleitet sind und entsprechend alle anderen Burger als un- 
frei behandeln. Bei einzelnen der von Aristoteles beeinflussten mittelalterh- 
chen Staatstheoretiker -  auch bei Marsihus von Padua -  finden sich Ausar- 
beitungen eines Gedankens des Aristoteles, nach dem die beste Herrschaft 
gar nicht die Herrschaft von Personen, sondern die Herrschaft des Rechtes 
sei.32 Und es findet sich die Frage danach, wer dieses Recht denn setzen 
konnte -  und Marsihus antwortet: die Mehrheit der Burger, denn nur die 
Übereinstimmung einer Vielzahl von Menschen, denen das Naturgesetz 1ns 
Herz geschrieben 1st, bürgt dafür, dass es auch wirklich im gesetzten Recht 
getroffen und nicht um eigennütziger Motive willen verfehlt wird*

 Dem allem steht die primare menschliche Vollmacht, Gesetze zu geben oder zu״
schaffen, schlechthin zu, von dem allein die besten Gesetze ausgehen können Nun 
1st das die Gesamtheit der Burger oder deren Mehrheit, die die Gesamtheit vertritt, 
denn es 1st nicht leicht oder geradezu unmöglich, dass alle Personen sich zu einer 
Meinung zusammenfinden, weil gewisse Leute mit Blindheit geschlagen sind und 
aus persönlicher Bosheit oder Unwissenheit von der allgemeinen Meinung abwei- 
chen deren unvernünftiger Widerspruch darf die Wahrnehmung der Interessen
der Allgemeinheit nicht unmöglich machen “33

30 Marsihus von Padua (s Anm 26), 1,9,5, 85
31 Ich verweise fur das folgende der Einfachheit halber auf einen weiterfuhrenden Text, in dem 

ich die aristotelische Politik auf das Moment des ״Gemeinwohls“ hm analysiert habe Notger 
Slenczka, Gemeinwohl zwischen Selbstinteresse und Eigennutz, in Konrad Stock (Hg ), Ge 
meinwohl, Leipzig 2014,41-75, hier bes 49-55, dort Textverweise und Lit

32 Aristoteles, Politik 111,12 (1282 b 1-16)
33 Marsihus von Padua (s Anm 26), 1,12,5
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Dem von den Bürgern gesetzien Recht ist ach Marsilius der Herrscher Velr-

pflichtet, ihm wird und nötigenfalls ebenfalls VO 'olk
gerichtet:

„Da also der Gesamtheit der Bürger zusteht, die Form >nach der €es
Handeln 1mM Staate geregelt werden soll; das Gesetz, ırd 6 fienbar Aufgabe
derselben Gesamtheit se1n, die aterıe Oder das Substrat dieser Form bestim-
INCH, das nach dieser Form das Handeln der Menschen 1m Staate ordnen hat,;
namlich den regierenden Bestandteil.34

Wenn Ian eine Genealogie des neuzeitlichen Verständnisses der Giren-
ZeN des Politischen sucht, ann liegen S1e ler bei dieser allerdings auch
1m Vergleich mıiıt den zeitgenössischen Theoriebildungen ungewöhnlichen

Aristotelesrezeption. Be1l Luther findet sich das alles nicht Für in e-

schöpft sich der 7Zweck des Staates ın der gewaltsamen Unterdrückung des
Bösen, der auf die unentrinnbare Sundenverfallenheit des Menschen
rückgehenden Asozialıität. Diese un: wird 1m Bereich der Kirche durch
die Verkündigung des Evangeliums iın der Wurzel behandelt Der Zzu
Glauben gekommene ensch ist zugleich der, der sich AU S selbstloser Liebe
dem Nächsten zuwendet un: des Schwertes, das ihn 1m aum hielte, nicht
bedarf. Da die Zahl der wahren Christen aber, Ssagt Luther, eın ist und
der Mensch normalerweise selbstsüchtig, 55 die menschliche Sozialität
dadurch erhalten werden, ass der ensch auf die den Bedingun-
gCh der Süunde wirksame anthropologische Grundkonstante angesprochen
wird, nämlich auf seINeE Selbstsucht und seinen Eigennutz: Ihm wird das
chwert, das heifßt Einbuße Glück, angedroht für den Fall, ass sich
auf Kosten der anderen bereichern sucht Und ausschliefßlich 1es ist die
Aufgabe der Obrigkeit.

32 Luthers Ablehnung des Widerstands die weltliche Obrigkeit
ber eın Gedanke verbindet Luther mit Marsilius Von Padua und seinem
„defensor pacis , nämlich das Anliegen, die Übergriffe der geistlichen Ge-
walt des Papstes in den politischen Bereich einzuschränken, die ach
Marsilius der eigentliche YTun: für allen Unfrieden 1M damaligen Europa
ist.” Hıer wird, sowohl bei Marsilius?® WI1e bei Luther, un auch bei den
spateren Staatstheoretikern des Absolutismus jean Bodin? der Ihomas

O., 1,15,3.
a.Q0., 1,1,2; vgl eb:

O.,, 11,7-9,
57 Jean Bodin, Sechs Bücher über den aat, übers. Von Bernd Wimmer, München 1981/1986

(irz Teiledition Online: http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Six_Livres_de_la_R%C3%A9
publique/ll] 123.1.2015]; Bodin 1st allerdings der Meinung, ass der Souveran den göttlichen
(Giesetzen untersteht 1,8) freilich sieht keine Institution OT, die diese Bedingung einkla-
gCh und den SOouveräan absetzen könnte.
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Dem von den Bürgern gesetzten Recht ist nach Marsilius der Herrscher ver- 
pflichtet, an ihm wird er gemessen und nötigenfalls -  ebenfalls vom Volk -  
gerichtet:

 Da es also der Gesamtheit der Bürger zusteht, die Form zu erzeugen, nach der alles״
Handeln im Staate geregelt werden soll, das Gesetz, so wird es offenbar Aufgabe 
derselben Gesamtheit sein, die Materie oder das Substrat dieser Form zu bestim- 
men, das nach dieser Form das Handeln der Menschen im Staate zu ordnen hat, 
nämlich den regierenden Bestandteil.“34

Wenn man eine Genealogie des neuzeitlichen Verständnisses der Gren- 
zen des Politischen sucht, dann liegen sie hier bei dieser -  allerdings auch 
im Vergleich mit den zeitgenössischen Theoriebildungen ungewöhnlichen 
-  Aristotelesrezeption. Bei Luther findet sich das alles nicht. Für ihn er- 
schöpft sich der Zweck des Staates in der gewaltsamen Unterdrückung des 
Bösen, der auf die unentrinnbare Sündenverfallenheit des Menschen zu- 
rückgehenden Asozialität. Diese Sünde wird im Bereich der Kirche durch 
die Verkündigung des Evangeliums in der Wurzel behandelt: Der zum 
Glauben gekommene Mensch ist zugleich der, der $ich aus selbstloser Liebe 
dem Nächsten zuwendet und des Schwertes, das i\\n im Zaum hielte, nicht 
bedarf. Da die Zahl der wahren Christen aber, so Sagt Luther, klein ist und 
der Mensch normalerweise selbstsüchtig, muss die menschliche Sozialität 
dadurch erhalten werden, dass der Mensch auf die unter den Bedingun- 
gen der Sünde wirksame anthropologische Grundkonstante angesprochen 
wird, nämlich auf seine Selbstsucht und seinen Eigennutz: Ihm wird das 
Schwert, das heißt: Einbuße an Glück, angedroht für den Fall, dass er sich 
auf Kosten der anderen zu bereichern sucht. Und ausschließlich dies ist die 
Aufgabe der Obrigkeit.

3.2. Luthers Ablehnung des Widerstands gegen die weltliche Obrigkeit

Aber ein Gedanke verbindet Luther mit MarsiliuS von Padua und seinem  
 -defensor pacisa, nämlich das Anliegen, die Übergriffe der geistlichen Ge״
wait -  des Papstes -  in den politischen Bereich einzuschränken, die nach 
Marsilius der eigentliche Grund für allen Unfriedem im damaligen Europa 
ist.35 Hier wird, sowohl bei Marsilius36 wie bei Luther, und auch bei den 
späteren Staatstheoretikern des Absolutismus -  Jean Bodin37 oder Thomas

34 A.a.D., 1,15,3.
35 A. a. O., 1,1,2; vgl. ebd., 19,11 f.
36 A.a.D., 11,7-9.
37 Jean Bodin, Sechs Bücher über den Staat, übers, von Bernd Wimmer, München 1981/1986 

(frz. Teiledition online: http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Six_Livres_de_la_R%C3%A9 
publique/11 [23.1.2015]; Bodin ist allerdings der Meinung, dass der Souverän den göttlichen 
Gesetzen untersteht (1,8), freilich sieht er keine Institution vor, die diese Bedingung einkla- 
gen und den Souverän absetzen könnte.
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es oder Niccolo Macchiavelli” eine institutionelle bzw. habituelle
(Girenze des staatlichen andelns beseitigt: Die geistliche Gewalt ist nicht
der rsprung der staatlichen Gewalt un: annn und darf sSie er auch
nicht absetzen.

Das 1st 1U  —_ ıIn der Tat eın Zug, der Luther erinnert; auch ihm geht
wesentlich darum, den Anspruch des Reiches des (Gjeistes ber die staatliche
Obrigkeit abzuwehren: DiIie weltliche Obrigkeit ıst eigenen Rechtes, hat ihr
eigenes Gebiet, ın dem die geistliche Obrigkeit, als solche, nichts verloren hat
Fuür diesen Widerspruch den nspruc des Papstes stehen die els-
schrift und der Teil der Obrigkeitsschrift: Die Obrigkeit wird Von den
(ırenzen freigestellt, die eın weltlicher Machtanspruch des Papstes bedeuten
wuürde.“*©

Marsıilius Von Padua begründet die Unabhängigkeit der Obrigkeit Von der
geistlichen Gewalt zunäachst mıiıt einer aristotelisch gefärbten Soziallehre und
bietet annn erst Belege AUS der christlichen Tradition. Luther hingegen be-
gründet die Gottunmittelbarkeit der Obrigkeit ausschließlich mıt Bibelstel-
len, 1m Zentrum natürlich mıiıt Rom Hıer lernt CI, Wäas die Obrigkeit ist,
und nicht bei Aristoteles WIeE die mittelalterlichen Staatsphilosophen und, Ww1e
gesagt, auch Reformatoren WI1eE Melanc  on

Entsprechend gibt 685 der Obrigkeit gegenüber keinen Vorbehalt eın sol-
cher ıst auch In Röm 13 nicht nahegelegt: „Jedermann se1 unfertian der rig-
keit, die Macht ber ihn hat Denn f ist reine Obrigkeit außer Von Gott;
aber Obrigkeit ist, die ıst VonNn ott angeordnet” (Röm 13, 1) lle Vorbehalte
und Bedingungen für das Recht der Macht, die die vorreformatorische Ötaats-
theorie U5 der re VOoO. ‚wec. der Ol1S, au der rage ach der besten
Verfassung, der Einsetzung des Herrschers und seiner Verpflichtung Urc
das bonum LOMMMUNE bezog, haben bei Luther keinen ÖOrt Die Obrigkeit hat
iıhr Recht durch ihre Faktizität.* Luther geht davon auUs, ass sie da ist, ass
die Schwertgewalt giDt; S$1e hat das Recht un: die Pflicht, Gehorsam ordern
und strafen aber die Verpflichtung ZU Gehorsam äng nicht der Be-
dingung, ass die Obrigkeit ihre Pflichten auch ın rechter Weise wahrnimmt:
Die Gehorsamspflicht und das Verbot der Absetzung der Obrigkeit gilt ın al-
len Belangen auch derjenigen Obrigkeit gegenüber, die ihre Aufgabe schlec
oder Sal nicht wahrnimmt.

Luthers radıkale Haltung 1n der rage des Widerstandsrechts hat ach me!l-
NeIM Eindruck re1 Gründe: zunächst einen Sahz pragmatischen: Die sehr be-
denkenswerte Einsicht, ass CS, wI1e Luther sagt, leicht ist, eiıne Obrigkeit abzu-
setizen, aber sehr schwer, einer Obrigkeit Anerkennung verschaften

Hobbes, Leviathan (S. Anm Kap. 42 (dt. 376 fi’ engl. 521
39 Niccolö Macchiavelli, Principe Der urst, ital.-dt., hg VOolm Philipp Rippel, Stuttgart 1986;

bei Macchiavelli wird die begrenzende Funktion der Frömmigkeit beseitigt und gahnız dem
Machtkalkül unterstelit vgl Principe 15-19, bes

4 U Vgl für die Einzelbelege: Slenczka, ott (s. Anm
Vgl für die Einzelbelege: eb:
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Hobbes38 oder Niccolo Macchiavelli39 - ,  eine institutionelle bzw. habituelle 
Grenze des staatlichen Handelns beseitigt: Die geistliche Gewalt ist nicht 
der Ursprung der staatlichen Gewalt und kann und darf sie daher auch 
nicht absetzen.

Das ist nun in der Tat ein Zug, der an Luther erinnert; auch ihm geht es 
wesentlich darum, den Anspruch des Reiches des Geistes über die staatliche 
Obrigkeit abzuwehren: Die weltliche Obrigkeit ist eigenen Rechtes, hat ihr 
eigenes Gebiet, in dem die geistliche Obrigkeit, als solche, nichts verloren hat. 
Für diesen Widerspruch gegen den Anspruch des Papstes stehen die Adels- 
schrift und der erste Teil der Obrigkeitsschrift: Die Obrigkeit wird von den 
Grenzen freigestellt, die ein weltlicher Machtanspruch des Papstes bedeuten 
würde.40

Marsilius von Padua begründet die Unabhängigkeit der Obrigkeit von der 
geistlichen Gewalt zunächst mit einer aristotelisch gefärbten Soziallehre und 
bietet dann erst Belege aus der christlichen Tradition. Luther hingegen be- 
gründet die Gottunmittelbarkeit der Obrigkeit ausschließlich mit Bibelstel- 
len, im Zentrum natürlich mit Röm 13: Hier lernt er, was die Obrigkeit ist, 
und nicht bei Aristoteles wie die mittelalterlichen Staatsphilosophen und, wie 
gesagt, auch Reformatoren wie Melanchthon.

Entsprechend gibt es der Obrigkeit gegenüber keinen Vorbehalt -  ein sol- 
cher ist auch in Röm 13 nicht nahegelegt: ״Jedermann sei untertan der Obrig- 
keit, die Macht über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo 
aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet“ (Röm 13,1). Alle Vorbehalte 
und Bedingungen für das Recht der Macht, die die vorreformatorische Staats- 
theorie aus der Lehre vom Zweck der Polis, aus der Frage nach der besten 
Verfassung, der Einsetzung des Herrschers und seiner Verpflichtung durch 
das bonum commune bezog, haben bei Luther keinen Ort. Die Obrigkeit hat 
ihr Recht durch ihre Faktizität.41 Luther geht davon aus, dass sie da ist, dass es 
die Schwertgewalt gibt; sie hat das Recht und die Pflicht, Gehorsam zu fordern 
und zu strafen -  aber die Verpflichtung zum Gehorsam hängt nicht an der Be- 
dingung, dass die Obrigkeit ihre Pflichten auch in rechter Weise wahrnimmt: 
Die Gehorsamspflicht und das Verbot der Absetzung der Obrigkeit gilt in al- 
len Belangen auch derjenigen Obrigkeit gegenüber, die ihre Aufgabe schlecht 
oder gar nicht wahrnimmt.

Luthers radikale Haltung in der Frage des Widerstandsrechts hat nach mei- 
nem Eindruck drei Gründe; zunächst einen ganz pragmatischen: Die sehr be- 
denkenswerte Einsicht, dass es, wie Luther sagt, leicht ist, eine Obrigkeit abzu- 
setzen, aber sehr schwer, einer neuen Obrigkeit Anerkennung zu verschaffen

38 Hobbes, Leviathan (s. Anm. 9), Kap. 42 (dt. 376 ff.; engl. 521 ff).
39 Niccolö Macchiavelli, II Principe -  Der Fürst, ital.־dt., hg. von Philipp Rippel, Stuttgart 1986;

bei Macchiavelli wird die begrenzende Funktion der Frömmigkeit beseitigt und ganz dem
Machtkalkül unterstellt -  vgl. II Principe 15-19, bes. 19.

40 Vgl. für die Einzelbelege: Slenczka, Gott (s. Anm. 1).
41 Vgl. für die Einzelbelege: ebd.
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der gaIi auf diese Weise eıne bessere Obrigkeit schaften Ian kommt,
Sagt CI, VOIl egen ın die Traufe.** DIe Ihese Luthers hat einen weıteren

Grund darin, ass der Überzeugung Ist, ass esS aum jemals Obrigkeiten
gibt, deren Verhalten keinen Anlass Einwänden gibt” gerade die Obrig-
keitsschriften Luthers sind eın Loblied der Obrigkeit, sondern durchzogen
VvVon Massıver und harscher Kritik Wenn die Legitimitat der Obrigkeit ihre
ethischen Qualitäten, die Rechtsförmigkeit ihres Handelns der auch 191038

daran, ass sS1e ihrer Strafaufgabe aNSCMESSCH nachkommt, gebunden ware,
gäbe ach Luther keine Obrigkeit.

Und ann sagt dritter Grund Hınter der guten der üblen Obrigkeit
steht der beglückende oder eben strafende Wille Gottes, und der ist von einem
Christen dankbar anzuerkennen oder, 1mM Falle der Strafe, vertrauensvoll
dulden Die Obrigkeit ist In jedem Fall, WIe immer s1e sich darstellt, erkzeug
Gottes.**

Die Grenzen der Obrigkeit nach Luther

Allerdings und Nu  ' komme ich den Gırenzen der Obrigkeit: Luther ist
mitnichten der Meinung, ass die Obdrigkeit jedem Handeln berechtigt sel
Keinesfalls darf sS1e abgesetzt werden aber E  er sieht S$1E durchaus Normen
gebunden.“”

4 1 Gottes Geset7z als Girenze des Rechts der Obrigkeit
SO ist die Obrigkeit selbstverständlich 1mM persönlichen Verhalten WwI1ıe in der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben den illen Gottes, den Dekalog bzw.
das seıner Meinung ach mıt dem Dekalog identische Naturrecht gebunden.
Und selbstverständlich ist die Obrigkeit ın ihrem Handeln dem bonum COM-
mMmMÜNe verpflichtet, und Luther hat sehr SCHNAUC Vorstellungen beispielsweise
darüber, ass un: WwI1e chulen einzurichten sind, welchen Regeln das 1USs ad
bellum unterliegt und WI1e das Gerichtswesen handhaben ist.

{ iese Begrenzung des Handelns der Obrigkeit markiert auch die Grenzen
der Gehorsamspflicht. Luther weılst mehrfach darauf hin, ass die Untertanen
sich eindeutig rechtswidrigen Handlungen der Obrigkeit nıcht beteiligen
dürfen, ass sSti1e aber 1ın diesem Fall der Gehorsamsverweigerung die Strafe der
Obrigkeit erdulden und nicht etiwa den uIstan:! proben dürfen.*®

42 Kriegsleute uch 1n seligem Stande seın können (1526) IN BoA 3, 31/-35l1, ler

d  d
332,6
Von weltlicher Obrigkeit (s Anm 23), 382, 1,

44 QO., 329 Ich merke a ass ich hier referiere und nicht empfehle!
L‘ Zum Folgenden vgl für die Einzelbelege: Slenczka, ‚ott (S. Anm. hier bes /R

4A5 Kriegsleute S Anm 42),
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oder gar auf diese Weise eine bessere Obrigkeit zu schaffen -  man kommt, 
so sagt er, vom Regen in die Traufe.42 Die These Luthers hat einen weiteren 
Grund darin, dass er der Überzeugung ist, dass es kaum jemals Obrigkeiten 
gibt, deren Verhalten keinen Anlass zu Einwänden gibt43 -  gerade die Obrig- 
keitsschriften Luthers sind kein Loblied der Obrigkeit, sondern durchzogen 
von massiver und harscher Kritik. Wenn die Legitimität der Obrigkeit an ihre 
ethischen Qualitäten, an die Rechtsförmigkeit ihres Handelns oder auch nur 
daran, dass sie ihrer Strafaufgabe angemessen nachkommt, gebunden wäre, 
gäbe es nach Luther keine Obrigkeit.

Und dann sagt er -  dritter Grund: Hinter der guten oder üblen Obrigkeit 
steht der beglückende oder eben strafende Wille Gottes, und der ist von einem 
Christen dankbar anzuerkennen oder, im Falle der Strafe, vertrauensvoll zu 
dulden. Die Obrigkeit ist in jedem Fall, wie immer si0 sich darstellt, Werkzeug 
Gottes.44

4. Die Grenzen der Obrigkeit nach Luther

Allerdings -  und nun komme ich zu den Grenzen der Obrigkeit: Luther ist 
mitnichten der Meinung, dass die Obrigkeit zu jedem Handeln berechtigt sei.

sie durchaus an NormenKeinesfalls darf sie abgesetzt werden -  aber er sieht 
gebunden.45

4.1. Gottes Gesetz als Grenze des Rechts der Obrigkeit

So ist die Obrigkeit selbstverständlich im persönlichen Verhalten wie in der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben an den Willen Gottes, an den Dekalog bzw. 
das seiner Meinung nach mit dem Dekalog identische Naturrecht gebunden. 
Und selbstverständlich ist die Obrigkeit in ihrem Handeln dem bonum com- 
mune verpflichtet, und Luther hat sehr genaue Vorstellungen beispielsweise 
darüber, dass und wie Schulen einzurichten sind, welchen Regeln das ius ad 
bellum unterliegt und wie das Gerichtswesen zu handhaben ist.

Diese Begrenzung des Handelns der Obrigkeit markiert auch die Grenzen 
der Gehorsamspflicht. Luther weist mehrfach daraufhin, dass die Untertanen 
sich an eindeutig rechtswidrigen Handlungen der Obrigkeit nicht beteiligen 
dürfen, dass sie aber in diesem Fall der Gehorsamsverweigerung die Strafe der 
Obrigkeit erdulden und nicht etwa den Aufstand proben dürfen.46

42 Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können (1526), in: BoA 3, 317-351, hier 331,30 -  
332,6.

43 Von weltlicher Obrigkeit (s. Anm. 23), 382,21 ff.
44 A. a. O., 329 f. Ich merke an, dass ich hier referiere und nicht empfehle!
45 Zum Folgenden vgl. für die Einzelbelege: Slenczka, Gott (s. Anm. 1), hier bes. 87-89.
46 Ob Kriegsleute (s. Anm. 42), 345,33 -  346,16.



110 Notger Slenczka

Ich 1es$ eıne Begrenzung der Obrigkeit durch das göttliche Gesetz;
die Durchsetzung dieses Gesetzes die Obrigkeit ist freilich ach Luther
nicht Aufgabe der Untertanen Hier War Marsilius Von Padua mıiıt se1lner Un-
terscheidung Von geistlichem ec un:! Vernunftrecht, das als Rechtsset-
zungsinstanz und Kontrollinstanz der Regierung ın die Hände des Volkes
Jegt, bereits weıter und wegweisend für die Zukunft.

4.) Der Glaube DZW. das (‚ewissen als (Girenze der Handlungsmöglichkeiten
der Öbrigkeit

Damıit ZUuUr zweıten Girenze: Der Anlass der Obrigkeitsschrift selbst ist eın dop-
pelter, der die Zielrichtung der beiden ersten Teile dieser Schrift bestimmt.
Während der Teil die rage ach dem ec der Obrigkeit beantwortet
und begründet, 6S des Verbotes, sich rächen, und des Ge-
botes der Feindesliebe eine schwertbewehrte Obrigkeit geben INUusSs, stellt der
zweiıte Teil die rage ach der (Girenze der Gehorsamspflicht Hintergrund ist
ler der Befehl des sächsischen Herzogs eorg seline Burger, Druckschrif-
ten Luthers un VOT em Exemplare der Lutherbibel herauszugeben.“’ Diese
rage ach der Reichweite des Rechtes der Obrigkeit ist, wIıe Luther schreibt,
das Hauptanliegen seiner Schrift ** Und ler stellt Luther 1UN fest, ass die
Obrigkeit ann ihre Kompetenzen überschreitet, wenn S1E jemanden zZzu
Glauben zwingen versucht und sich nicht auf den Bereich der Wahrung
des bonum COMMUÜUNE eXiernum beschränkt:

„Weil esS denn einem jeglichen auf seinem (Jewissen liegt, WwIEe glaubt oder nicht
glaubt, und damit der weltlichen Gewalt kein Abbruch geschieht, sol] s1ie auch
rieden sSermin und sich ihre Dinge kümmern und oder glauben lassen, WIeE
INan kann und will, und niemanden mıiıt Gewalt nötigen. Denn der Glaube ist eine
freies Werk und Ding, dem 111Al nNniemanden zwingen kann. Ja CS ist eın göttli-
ches Werk 1m Geist, geschweige denn, dass 1ne aufßferliche Gewalt erzwingen
und chaften könnte.“

So sehr gilt, ass die außere Ordnung ZUr weltlichen Gewalt gehört, sehr
gehört der Glaube ın den geistlichen Bereich un oeht den Fuüursten nichts
el meılnt Luther nicht UTL, ass der Fürst auf dem Gebiet des auDens
nichts suchen hat, sondern gCHAaAUCT: ass dort muiıt seinen Mitteln nichts
ausrichten ann Jemanden ın bestimmter Weise ZU Glauben zwingen
ist, darauf weist Luther hin, nicht 1Ur nicht sachgemäfßß, sondern schlicht nicht
möglich, weil menschlicher ‚wang die innere und freie Gewissheit, die den
Glauben ausmacht, IDSO nicht generleren annn i{m Glauben geht CS darum,
aSss einem Menschen eiıne Wahrheit aufgeht, ass ihrer DEWISS ıst und
sein Leben darauf gründet Gewissheit annn INan 1m Unterschied verba-

A Von weltlicher Obrigkeit (s. Anm 23), 382: vgl zu Folgenden mıt Stenczka, ott (s Anm
43 Von weltlicher Obrigkeit (S. Anm. 23),
44 O‚ 3/9,11-19
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Ich nenne dies eine Begrenzung der Obrigkeit durch das göttliche Gesetz; 
die Durchsetzung dieses Gesetzes gegen die Obrigkeit ist freilich nach Luther 
nicht Aufgabe der Untertanen. Hier war Marsilius von Padua mit seiner Un- 
terscheidung von geistlichem Recht und Vernunftrecht, das er als Rechtsset־ 
zungsinstanz und Kontrollinstanz der Regierung in die Hände des Volkes 
legt, bereits weiter und wegweisend für die Zukunft.

4.2. Der Glaube bzw. das Gewissen als Grenze der Handlungsmöglichkeiten 
der Obrigkeit

Damit zur zweiten Grenze: Der Anlass der Obrigkeitsschrift selbst ist ein dop- 
pelter, der die Zielrichtung der beiden ersten Teile dieser Schrift bestimmt. 
Während der erste Teil die Frage nach dem Recht der Obrigkeit beantwortet 
und begründet, warum es trotz des Verbotes, sich zu rächen, und trotz des Ge- 
botes der Feindesliebe eine schwertbewehrte Obrigkeit geben muss, stellt der 
zweite Teil die Frage nach der Grenze der Gehorsamspflicht -  Hintergrund ist 
hier der Befehl des sächsischen Herzogs Georg an seine Bürger, Druckschrif- 
ten Luthers und vor allem Exemplare der Lutherbibel herauszugeben.47 Diese 
Frage nach der Reichweite des Rechtes der Obrigkeit ist, wie Luther schreibt, 
das Hauptanliegen seiner Schrift.48 Und hier stellt Luther nun fest, dass die 
Obrigkeit dann ihre Kompetenzen überschreitet, wenn sie jemanden zum 
Glauben zu zwingen versucht und sich nicht auf den Bereich der Wahrung 
des bonum commune externum beschränkt:

 Weil es denn einem jeglichen auf seinem Gewissen liegt, wie er glaubt oder nicht״
glaubt, und damit der weltlichen Gewalt kein Abbruch geschieht, soll sie auch zu- 
frieden sein und sich um ihre Dinge kümmern und so oder so glauben lassen, wie 
man kann und will, und niemanden mit Gewalt nötigen. Denn der Glaube ist eine 
freies Werk und Ding, zu dem man niemanden zwingen kann. Ja es ist ein göttli- 
ches Werk im Geist, geschweige denn, dass eine äußerliche Gewalt es erzwingen 
und schaffen könnte/*49

So sehr gilt, dass die äußere Ordnung zur weltlichen Gewalt gehört, so sehr 
gehört der Glaube in den geistlichen Bereich und geht den Fürsten nichts an. 
Dabei meint Luther nicht nur, dass der Fürst auf dem Gebiet des Glaubens 
nichts zu suchen hat, sondern genauer: dass er dort mit seinen Mitteln nichts 
ausrichten kann. Jemanden in bestimmter Weise zum Glauben zu zwingen 
ist, darauf weist Luther hin, nicht nur nicht sachgemäß, sondern schlicht nicht 
möglich, weil menschlicher Zwang die innere und freie Gewissheit, die den 
Glauben ausmacht, eo ipso nicht generieren kann. Im Glauben geht es darum, 
dass einem Menschen eine Wahrheit so aufgeht, dass er ihrer gewiss ist und 
sein Leben darauf gründet. Gewissheit kann man -  im Unterschied zu verba-

47 Von weltlicher Obrigkeit (s. Anm. 23), 382; vgl. zum Folgenden mit Slenczka, Gott (s. Anm. 1).
48 Von weltlicher Obrigkeit (s. Anm. 23), 376,24.
49 A.a.O., 379,11-19.
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ler Zustimmung nıcht erzwingen. Glaube und ‚wang sind Gegensätze. Die
Obrigkeit ann auf dem Gebiet des auDens nichts ausrichten und sol] das
auch nicht versuchen: und dem Willen eıner Obrigkeit, die zu Glauben
zwingen versucht, soll ein Christ nicht entsprechen. Bibelübersetzungen soll
der Christ daher auch auf Verlangen der Obrigkeit nıcht herausgeben; 1NUS5
aber die gewaltsame Beschlagnahme als VONnNn Gott auferlegtes Leiden hne (Gie-
genwehr dulden

Und 1er ıst 1U  — Luther ın der Tlat der Meıinung, ass sich diese der Ob-
rigkeit und ihren Möglichkeiten Grenze nıcht MNUT auf den wahren
Glauben, sondern auf das menschliche Innere insgesamt, auf alle Überzeu-
SUNsgch bezieht ausdrücklich stellt fest, ass der Gilaube darum nicht in
die Verfügungsgewalt der Obrigkeit gehört, weil „die GedankenDer Raum des Politischen und seine Grenzen  111  ler Zustimmung - nicht erzwingen. Glaube und Zwang sind Gegensätze. Die  Obrigkeit kann auf dem Gebiet des Glaubens nichts ausrichten und soll das  auch nicht versuchen; und dem Willen einer Obrigkeit, die zum Glauben zu  zwingen versucht, soll ein Christ nicht entsprechen. Bibelübersetzungen soll  der Christ daher auch auf Verlangen der Obrigkeit nicht herausgeben; er muss  aber die gewaltsame Beschlagnahme als von Gott auferlegtes Leiden ohne Ge-  genwehr dulden.  Und hier ist nun Luther in der Tat der Meinung, dass sich diese der Ob-  rigkeit und ihren Möglichkeiten gezogene Grenze nicht nur auf den wahren  Glauben, sondern auf das menschliche Innere insgesamt, auf alle Überzeu-  gungen bezieht — ausdrücklich stellt er fest, dass der Glaube darum nicht in  die Verfügungsgewalt der Obrigkeit gehört, weil „die Gedanken ... zollfrei“®®  sind — hier ist er am nächsten dran an dem Begriff der Meinungsfreiheit.  Natürlich kann die Obrigkeit mit ihren Zwangsmitteln den Menschen dazu  zwingen, ein falsches Bekenntnis zu sprechen oder äußerlich an einem häre-  tischen Gottesdienst teilzunehmen. Sie nötigt dem Menschen dann eine Dif-  ferenz von Innerlichkeit und Ausdruck auf, einen Verstoß gegen das eigene  Gewissen. Dies soll nicht sein - und so ist eben diese Freiheit des Gewissens  nicht auf den Bereich der reinen innerlichen Überzeugung beschränkt, son-  dern die Obrigkeit darf den Menschen auch nicht zur äußerlichen religiösen  Konformität - zum Vollzug von Riten und Handlungen —- nötigen, sie muss  ihm zumindest die Möglichkeit geben auszuwandern, so dass er seine religiöse  Überzeugung anderswo ausleben kann. Um die Freiheit des Inneren beginnt  sich ein sehr schmaler Rand äußerer Freiheit auszubilden. Die Freiheit ist an  diesem Ende nicht mehr nur eine innerliche Freiheit, die mit unbegrenztem  äußerlichem Zwang vereinbar ist - das war die Kritik Marcuses an diesem  „bürgerlichen“ Freiheitsbegriff, den er auf Luther zurückführte.  Ich nenne diese Begrenzung des Rechtes der Obrigkeit eine Begrenzung  durch das fremde Gottesverhältnis oder durch den Glauben - man könnte  hier sagen: Wie im ersten Gedankengang sich herausstellte, dass das Gesetz -  im usus politicus - die Obrigkeit begrenzt, so nun das Evangelium.  5. Zusammenfassung  Eine Rezeption der Lutherschen Obrigkeitstheologie wird sich so orientieren  müssen, dass sie bei Luther eine neue Grenzziehung gegenüber den Eingriffs-  möglichkeiten und den Eingriffsrechten der Obrigkeit identifiziert, die in  der Luther vorausgehenden Staatstheorie keine Rolle spielte, der aber in der  Geschichte der individuellen Freiheitsrechte gegenüber dem Staat und auch  gegenüber der Gesellschaft eine zentrale Rolle zufiel: die in der Deutung der  5 A.a.O., 379,24f.; dazu Slenczka, Gott (s. Anm. 1).zollfrei ‘
sind 1er ist nachsten ran dem Begriff der Meinungsfreiheit.
Natürlich ann die Obrigkeit mıt ihren Zwangsmitteln den Menschen azu
zwingen, eın falsches Bekenntnis sprechen oder außerlich einem äre-
tischen Gottesdienst teilzunehmen. Sie notigt dem Menschen ann eıne Dif-
ferenz VOoOoNn Innerlichkeit un Ausdruck auf, einen Versto(ß das eigene
(Jewissen. Dies soll nicht seiın un: ist eben diese Freiheit des (Jewissens
nicht auf den Bereich der reinen innerlichen Überzeugung beschränkt, S0(I1-

ern die Obrigkeit darf den Menschen auch nicht ZU[!r außerlichen religiösen
Konformität Zum Vollzug VonNn Riten und Handlungen nötigen, S1e INUuSS
ihm zumindest die Möglichkeit geben auszuwandern, ass seine religiöse
Überzeugung anderswo ausleben ann. Um die Freiheit des nneren beginnt
sich eın sehr schmaler Rand außerer Freiheit auszubilden. Die Freiheit ist
diesem Ende nicht mehr 1Ur eine innerliche Freiheit, die mıt unbegrenztem
außerlichem ‚wang vereinbar ist das Wal die Kritik Marcuses diesem
„bürgerlichen Freiheitsbegriff, den auf Luther zurückführte.

Ich diese Begrenzung des Rechtes der Obrigkeit eine Begrenzung
durch das fremde Gottesverhältnis der durch den Glauben INlld  I könnte
1er Wilıe 1mM ersten Gedankengang sich herausstellte, ass das Gesetz
1M US1U5 politicus die Obrigkeit begrenzt, I11U  — das Evangelium.

Zusammenfassung
iıne Kezeption der Lutherschen Obrigkeitstheologie wird sich Orjlentieren
mussen, ass s1i1e bei Luther eine eue«e Grenzziehung gegenüber den Eingriffs-
möglichkeiten un den Eingriffsrechten der Obrigkeit identifiziert, die in
der Luther vorausgehenden Staatstheorie keine spielte, der aber ın der
Geschichte der individuellen Freiheitsrechte gegenüber dem Staat un: auch
gegenüber der Gesellschaft eiıne zentrale Rolle zufel die 1n der Deutung der

»{} U., azu Sienczka, olit (S. Anm 1)

I l lDer Raum des Politischen und seine Grenzen

1er Zustimmung -  nicht erzwingen. Glaube und Zwang sind Gegensätze. Die 
Obrigkeit kann auf dem Gebiet des Glaubens nichts ausrichten und soll das 
auch nicht versuchen; und dem Willen einer Obrigkeit, die zum Glauben zu 
zwingen versucht, soll ein Christ nicht entsprechen. Bibelübersetzungen soll 
der Christ daher auch auf Verlangen der Obrigkeit nicht herausgeben; er muss 
aber die gewaltsame Beschlagnahme als von Gott auferlegtes Leiden ohne Ge- 
genwehr dulden.

Und hier ist nun Luther in der Tat der Meinung, dass sich diese der Ob- 
rigkeit und ihren Möglichkeiten gezogene Grenze nicht nur auf den wahren 
Glauben, sondern auf das menschliche Innere insgesamt, auf alle Überzeu- 
gungen bezieht -  ausdrücklich stellt er fest, dass der Glaube darum nicht in 
die Verfügungsgewalt der Obrigkeit gehört, weil ״die Gedanken ... zollfrei“50 
sind -  hier ist er am nächsten dran an dem Begriff der Meinungsfreiheit. 
Natürlich kann die Obrigkeit mit ihren Zwangsmitteln den Menschen dazu 
zwingen, ein falsches Bekenntnis zu sprechen oder äußerlich an einem häre- 
tischen Gottesdienst teilzunehmen. Sie nötigt dem Menschen dann eine Dif- 
ferenz von Innerlichkeit und Ausdruck auf, einen Verstoß gegen das eigene 
Gewissen. Dies soll nicht sein -  und so ist eben diese Freiheit des Gewissens 
nicht auf den Bereich der reinen innerlichen Überzeugung beschränkt, son- 
dern die Obrigkeit darf den Menschen auch nicht zur äußerlichen religiösen 
Konformität -  zum Vollzug von Riten und Handlungen -  nötigen, sie muss 
ihm zumindest die Möglichkeit geben auszuwandern, so dass er seine religiöse 
Überzeugung anderswo ausleben kann. Um die Freiheit des Inneren beginnt 
sich ein sehr schmaler Rand äußerer Freiheit auszubilden. Die Freiheit ist an 
diesem Ende nicht mehr nur eine innerliche Freiheit, die mit unbegrenztem 
äußerlichem Zwang vereinbar ist -  das war die Kritik Marcuses an diesem 
.bürgerlichen“ Freiheitsbegriff, den er auf Luther zurückführte״

Ich nenne diese Begrenzung des Rechtes der Obrigkeit eine Begrenzung 
durch das fremde Gottesverhältnis oder durch den Glauben -  man könnte 
hier sagen: Wie im ersten Gedankengang sich herausstellte, dass das Gesetz -  
im usus politicus -  die Obrigkeit begrenzt, so nun das Evangelium.

5. Zusammenfassung

Eine Rezeption der Lutherschen Obrigkeitstheologie wird sich so orientieren 
müssen, dass sie bei Luther eine neue Grenzziehung gegenüber den Eingriffs- 
möglichkeiten und den Eingriffsrechten der Obrigkeit identifiziert, die in 
der Luther vorausgehenden Staatstheorie keine Rolle spielte, der aber in der 
Geschichte der individuellen Freiheitsrechte gegenüber dem Staat und auch 
gegenüber der Gesellschaft eine zentrale Rolle zufiel: die in der Deutung der

50 A. a. O., 379,24 f.; dazu Slenczka, Gott (s. Anm. 1).
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Religion als individuell-subjektiver Gewissheit begründete 1NSsS1C In die Un-
verfügbarkeit individueller Überzeugung.

Die Obrigkeitstheologie Luthers annn aber nicht allein die Grundlage eiıner
theologischen Sozialtheorie werden, und ZWar auch, aber nicht 191088 deshalb,
weil sich die juristischen und organisatorischen Zustände In der neuzeitli-
chen Staatlichkeit verändert und sich auch das Verhältnis Von Kirche und p -
liıtischer OUOrganisation verschoben hat Vielmehr Wäal die Obrigkeitstheologie
Luthers auch schon ın seliner eit defizitär. ESs ist und Wal auch damals nicht
möglich, eın Sozialtheorie auf Röm gründen, sondern bedarf, gerade
wenn INan geleitet 1st von der Einsicht Luthers, ass für die Gestaltung des
Politischen die Vernunft zuständig ıst, einer allgemein nachvollziehbaren SO-
zialtheorie und damit eıner Lehre VO 7Zweck un! den Bewertungskriterien
menschlicher Herrschaft, ihren Grenzen, den (Giırenzen ihrer Legitimität und
den legalen und legitimen Weisen ihrer Ersetzung, die seinerzeıt die arıstote-
lische Staatstheorie bereitstellte und die vorreformatorisch und beispielsweise
bei Melanc  on auch reziplert wurde. Diese Kriterien der Herrschaft INaTtr-
kieren ann auch die Girenzen ihrer Legıtimitat, die zumindest den nspruc
erheben, allgemein nachvollziehbar seın

Dieses Defizit, scheint mir, ist benennen: ihm stehen ZwWwel Einsich-
ten Luthers gegenüber, die sich 1n der Rezeption als unveräufßerlich wertvolle
Einsichten aufgedrängt und 1mM Laufe der Rezeption VOIl den religiösen Vor-
aussetzungen abgelöst und als allgemeine Einsichten aufgedrängt haben Die

Einsicht ın die Unverfügbarkeit der individuellen Glaubensüberzeu-
gUuNg, die sich verallgemeinert darstellt als die Freiheit der Gewissensüber-
ZCUSUNgG mıiıt allen folgeweise daran geknüpften Freiheitsrechten. Und die
Einsicht, ass der nspruc der Obrigkeit nicht dem Vorbehalt reli-
g10ser Überzeugungen un: Institutionen steht, sondern die Obrigkeit neben
der Kirche „gottunmittelbar” ist Lheser Punkt ist wichtig und komplex, enn

anderem dem Schutz des Staates religiös begründete un: als sol-
che in ihrer Begründung nicht mehr überprüfbare Übergriffe diente Luthers
Ablehnung des Widerstandsrechts. Die Konsequenz ann 1U  an aber nicht die
Freistellung des Ööffentlichen andelns der der Rechtsetzung VonNn allen ethi-
schen Girenzen se1n. Es kommt, WI1e gesagt, vielmehr darauf A, eine Wider-
standspflicht nicht die nstanz göttlicher Gebote, sondern eine VOI- un
aufßerchristlich plausibie und soweılt vernünftige) lheorie des Staatszwecks
und der darin begründeten Girenzen seıines Anspruchs auf Gefolgschaft
begründen, die rage ach der Legitimität einer Wahrnehmung der obrigkeit-
lichen Rechte un: Pflichten also nıicht 1mM institutionellen espräc) zwischen
geistlicher und weltlicher Obrigkeit, sondern zwischen den Bürgern un: der
Obrigkeit oder anders: zwischen der Gesellscha: und denen, die die staatli-
che Gewalt wahrnehmen begründen. Dieses espräc ıst 1n den neuzeılt-
liıchen Demokratien, in denen eine der möglichen Staatsformen realisiert ist,
die In der aristotelischen Staatstheorie diskutiert wurden, institutionalisiert
ın der Möglichkeit der Kritik un der Abwahl der Regierung.
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Religion als individuell-subjektiver Gewissheit begründete Einsicht in die Un- 
Verfügbarkeit individueller Überzeugung.

Die Obrigkeitstheologie Luthers kann aber nicht allein die Grundlage einer 
theologischen Sozialtheorie werden, und zwar auch, aber nicht nur deshalb, 
weil sich die juristischen und organisatorischen Zustände in der neuzeitli- 
chen Staatlichkeit verändert und sich auch das Verhältnis von Kirche und po- 
litischer Organisation verschoben hat. Vielmehr war die Obrigkeitstheologie 
Luthers auch schon in seiner Zeit defizitär. Es ist und war auch damals nicht 
möglich, ein Sozialtheorie auf Röm 13 zu gründen, sondern es bedarf, gerade 
wenn man geleitet ist von der Einsicht Luthers, dass für die Gestaltung des 
Politischen die Vernunft zuständig ist, einer allgemein nachvollziehbaren So- 
zialtheorie und damit einer Lehre vom Zweck und den Bewertungskriterien 
menschlicher Herrschaft, ihren Grenzen, den Grenzen ihrer Legitimität und 
den legalen und legitimen Weisen ihrer Ersetzung, die seinerzeit die aristote- 
lische Staatstheorie bereitstellte und die vorreformatorisch und beispielsweise 
bei Melanchthon auch rezipiert wurde. Diese Kriterien der Herrschaft mar- 
kieren dann auch die Grenzen ihrer Legitimität, die zumindest den Anspruch 
erheben, allgemein nachvollziehbar zu sein.

Dieses Defizit, so scheint mir, ist zu benennen; ihm stehen zwei Einsich- 
ten Luthers gegenüber, die sich in der Rezeption als unveräußerlich wertvolle 
Einsichten aufgedrängt und im Laufe der Rezeption von den religiösen Vor- 
aussetzungen abgelöst und als allgemeine Einsichten aufgedrängt haben: Die 
genannte Einsicht in die Unverfügbarkeit der individuellen Glaubensüberzeu- 
gung, die sich verallgemeinert darstellt als die Freiheit der Gewissensüber- 
zeugung mit allen folgeweise daran geknüpften Freiheitsrechten. Und die 
Einsicht, dass der Anspruch der Obrigkeit nicht unter dem Vorbehalt reli- 
giöser Überzeugungen und Institutionen steht, sondern die Obrigkeit neben 
der Kirche ״gottunmittelbar“ ist. Dieser Punkt ist wichtig und komplex, denn 
unter anderem dem Schutz des Staates gegen religiös begründete und als sol- 
che in ihrer Begründung nicht mehr überprüfbare Übergriffe diente Luthers 
Ablehnung des Widerstandsrechts. Die Konsequenz kann nun aber nicht die 
Freistellung des öffentlichen Handelns oder der Rechtsetzung von allen ethi- 
sehen Grenzen sein. Es kommt, wie gesagt, vielmehr darauf an, eine Wider- 
standspflicht nicht an die Instanz göttlicher Gebote, sondern an eine vor- und 
außerchristlich plausible (und soweit vernünftige) Theorie des Staatszwecks 
und der darin begründeten Grenzen seines Anspruchs auf Gefolgschaft zu 
begründen, die Frage nach der Legitimität einer Wahrnehmung der obrigkeit- 
liehen Rechte und Pflichten also nicht im institutioneilen Gespräch zwischen 
geistlicher und weltlicher Obrigkeit, sondern zwischen den Bürgern und der 
Obrigkeit -  oder anders: zwischen der Gesellschaft und denen, die die staatli- 
che Gewalt wahrnehmen -  zu begründen. Dieses Gespräch ist in den neuzeit- 
liehen Demokratien, in denen eine der möglichen Staatsformen realisiert ist, 
die in der aristotelischen Staatstheorie diskutiert wurden, institutionalisiert 
in der Möglichkeit der Kritik und der Abwahl der Regierung.
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Insgesamt scheint MIr deutlich Z se1n, ass man bei Luther ın der be-
schriebenen Weise einen Ansatz einer Begrenzung des Politischen
identifzieren kann:; INan wird sich aber hüten, das Luthersche Verständnis der
Obrigkeit ZUr!r alleinigen Grundlage eiınes gegenwärtigen Staatsverständnisses

machen. Wir leben In unserem Verständnis der politischen Ordnung von
weiltleren Voraussetzungen als allein VON der Reformation. ber die gCNANN\N-
te Einsicht 1n die (Girenzen des Verfügungsrechtes des Politischen formuliert
Luther iın einer Weise, die anschlussfähig ist für gegenwärtige Anliegen und
geschichtlich eın Beitrag ZUF Grundlegung der politischen Ordnungen, die
aber mitnichten allein hinreichend 1st als Grundlage eines Staates, in dem WITr
leben wollen würden.

Professor Dr Notger Slenczka, Theologische Fakultät der Humboldt-Univer-
sıtat, Systematische Theologie, Unter den Linden 6, Berlin:
E-Mail notger.slenczka@theologie.hu-berlin.de
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Insgesamt scheint mir deutlich zu sein, dass man bei Luther in der be- 
schriebenen Weise einen neuen Ansatz einer Begrenzung des Politischen 
identifizieren kann; man wird sich aber hüten, das Luthersche Verständnis der 
Obrigkeit zur alleinigen Grundlage eines gegenwärtigen Staatsverständnisses 
zu machen. Wir leben in unserem Verständnis der politischen Ordnung von 
weiteren Voraussetzungen als allein von der Reformation. Aber die genann- 
te Einsicht in die Grenzen des Verfügungsrechtes des Politischen formuliert 
Luther in einer Weise, die anschlussfähig ist für gegenwärtige Anliegen und 
geschichtlich ein Beitrag zur Grundlegung der politischen Ordnungen, die 
aber mitnichten allein hinreichend ist als Grundlag^ eines Staates, in dem wir 
leben wollen würden.

Professor Dr. Notger Slenczka, Theologische Fakultät der Humboldt-Univer- 
sität, Systematische Theologie, Unter den Linden 6,10099 Berlin;
E-Mail: notger.slenczka@theologie.hu-berlin.de



„Bekehrung ZUT Welt“ Zur Gegenwartsbedeutung
VoOoNn Luthers
Dankesrede anlässlich der Verleihung des Martin-Luther-Preises für den wIissen-
schaftlichen Nachwuchs September 2014 ın der Schlosskirche Wittenberg
Von Andreas tegmann

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zuerkennung des Martin-Luther-Preises für meıline Habilitationsschrift
„Luthers Auffassung VO christlichen Leben“! ist eine große Ehre für mich.
Ich danke der Luther-Gesellschaft als der Ausloberin un: der Wittenberger
Sparkasse als der Sponsorin dieses Preises. Ich möchte diesen ank abstat-
ten, indem ich nen einen kurzen Einblick In meıne wissenschaftliche Be-
schäftigung mıt Luther gebe. Als Ihema habe ich die „Gegenwartsbedeutung
der Ethik Luthers“ gewählt: Kann as,; Was Luther 1M Jahrhundert ber das
christliche Leben geschrieben hat, für 15 heute och Relevanz beanspruchen?

Zuerst möchte ich ein1ige Bemerkungen melınem Vortragstitel machen.
Die Formulierung „Bekehrung ZUr l t“ wurde wichtig für mich, weil s1e
Luthers Auffassung VOIN christlichen Leben pragnant zusammenfasst. le
stammt nicht von Luther elbst, sondern Von einem Lutherforscher, dem ich
je] verdanken habe Oswald Bayer.“ Die Rede Von Luthers „Bekehrung
ZUT 1t“ verbindet zweierlei ın spannungsreicher Einheit das Moment der
„Bekehrung” un das Moment der „Welt” S1ie macht den Bruch Luthers mıit
seinem mittelalterlichen Hintergrund deutlich: Der reformatorische Rechtfer-
tigungsglaube bewirkt keine Bekehrung einem en abseits der Welt,
einem en der Weltdistanzierung, der Weltentsagung; sondern der Gilaube
führt den Christen gerade ın die Welt, eröffnet ihm eın Leben aus dem
Glauben in der Welt „Bekehrung ZUT l t« das ist nichts weniger als die
Kurzformel der Ethik Luthers ESs geht eiıne die ın der Gottesbezie-
hnung gründet und ın die Welt hineinwirkt.

Hat die Ethik Luthers, hat diese Bekehrung ZUTF Weit eine Bedeutung für
unls 1er un heute? Es gehört zu Selbstverständnis des modernen Protes-
tantısmus, diese rage bejahen. Hat doch die Reformation das Verhältnis
des Christen ZUT Welt 1M Rückgriff auf das Neue Testament Sanz IICU be-
stimmt. Das vorreformatorische Christentum sah die Welt weniger als Chan-

DıIe gedruckte Fassung erschıen bald ach der Preisverleihung: Andreas tegmann, Luthers
Auffassung VOIl chrıstlıchen Leben, Tubıngen 2014
Oswald ayer, Angeklagt und anerkannt. Relıgionsphilosophische und dogmatısche Aspekte,

Angeklagt und anerkannt. Luthers Rechtfertigungslehre gegenwartıger Verantwortung,
hg. VOoO  - Hans Christzan Knuth, Erlangen 2009, 9-107, 107
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- “Bekehrung zur Welt״  Zur Gegenwartsbedeutung 
von Luthers Ethik
Dankesrede anlässlich der Verleihung des Martin-Luther-Preises für den wissen- 
schaftlichen Nachwuchs am 26. September 2014 in der Schlosskirche Wittenberg

Von Andreas Stegmann

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zuerkennung des Martin-Luther-Preises für meine Habilitationsschrift 
 .Luthers Auffassung vom christlichen Leben‘1 ist eine große Ehre für mich״
Ich danke der Luther-Gesellschaft als der Ausloberin und der Wittenberger 
Sparkasse als der Sponsorin dieses Preises. Ich möchte diesen Dank abstat- 
ten, indem ich Ihnen einen kurzen Einblick in meine wissenschaftliche Be- 
schäftigung mit Luther gebe. Als Thema habe ich die ״Gegenwartsbedeutung 
der Ethik Luthers“ gewählt: Kann das, was Luther im 16. Jahrhundert über das 
christliche Leben geschrieben hat, für uns heute noch Relevanz beanspruchen?

Zuerst möchte ich einige Bemerkungen zu meinem Vortragstitel machen. 
Die Formulierung ״Bekehrung zur Welt“ wurde wichtig für mich, weil sie 
Luthers Auffassung vom christlichen Leben prägnant zusammenfasst. Sie 
stammt nicht von Luther selbst, sondern von einem Lutherforscher, dem ich 
viel zu verdanken habe: Oswald Bayer.2 Die Rede von Luthers ״Bekehrung 
zur Welt“ verbindet zweierlei in spannungsreicher Einheit: das Moment der 
 Welt“. Sie macht den Bruch Luthers mit״ Bekehrung“ und das Moment der״
seinem mittelalterlichen Hintergrund deutlich: Der reformatorische Rechtfer- 
tigungsglaube bewirkt keine Bekehrung zu einem Leben abseits der Welt, zu 
einem Leben der Weltdistanzierung, der Weltentsagung; sondern der Glaube 
führt den Christen gerade in die Welt, er eröffnet ihm ein Leben aus dem 
Glauben in der Welt. ״Bekehrung zur Welt“ -  das ist nichts weniger als die 
Kurzformel der Ethik Luthers. Es geht um eine Ethik, die in der Gottesbezie- 
hung gründet und in die Welt hineinwirkt.

Hat die Ethik Luthers, hat diese Bekehrung zur Welt eine Bedeutung für 
uns hier und heute? Es gehört zum Selbstverständnis des modernen Protes- 
tantismus, diese Frage zu bejahen. Hat doch die Reformation das Verhältnis 
des Christen zur Welt im Rückgriff auf das Neue Testament ganz neu be- 
stimmt. Das vorreformatorische Christentum sah die Welt weniger als Chan­

1 Die gedruckte Fassung erschien bald nach der Preisverleihung: Andreas Stegmann, Luthers 
Auffassung vom christlichen Leben, Tubingen 2014.

2 Oswald Bayer, Angeklagt und anerkannt. Rehgionsphilosophische und dogmatische Aspekte, 
in: Angeklagt und anerkannt. Luthers Rechtfertigungslehre in gegenwärtiger Verantwortung, 
hg. von Hans Christian Knuth, Erlangen 2009, 89-107,107
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sondern vielmehr als Problem. Es liefß sich nıcht vermeiden, ın der Welt
leben, und Inan hatte den Auftrag, die Weit für ott gewinnen. ber

wahres christliches en führte doch der Welt heraus. In der Welt musste
man sich die Hände schmutzig machen, musste INan sich mıt den bestehen-
den sundhaften Strukturen arrangleren, musste ImMan kompromissbereit se1ın.
Eigentlich L1IUT abseits der Welt konnte INan sich rein bewahren un wahrhaft
heilig leben „Bekehrung”, das Warlr für das mittelalterliche Christentum, In
das Luther hineinwuchs, die Abkehr Von der Welt und die Hinwendung
einem weltabgewandten, Vo IDiesseits Jenseits strebenden en eın
en als ONC. der Nonne, als Kleriker, als frommer ale In der Refor-
matıon verkehrte sich diese Bewertung der Welt ın ihr Gegenteil. Luthers
formatorische Erkenntnis machte die Zuwendung ZUT Welt und eın wahrhaft
christliches Leben ıIn dieser Welt möglich. Die Reformation hat mıt ihrer „af-
firmation of ordinary life®® ZUT!T Weltlichkeit befreit: Sie hat die ungute Ver-
quickung VOoN Religion und Politik aufgelöst; sSie hat die „Eigengesetzlichkeit‘
der Welt würdigen gelehrt; S1e hat den Menschen ermöglicht, nicht abseits,
sondern 1n der Welt für die Welt leben Indem die Reformation die Säku-
arıtät der Moderne ermöglicht hat, ist sS1e die Gestalt des Christentums, die

ehesten kompatibel mıt dieser sakularen Moderne sein scheint. Luthers
Bekehrung ZUTF Welt ist verstanden die ogroße eistung der Reformation un
ihr bleibendes Erbe

och wenn INan sich Luthers näher anschaut, können einem Zweifel
kommen, ob der obpreis Luthers als des Befreiers des Menschen ZUT Welt-
ichkeit berechtigt ist Luthers Ethik, WwI1e WIr sıe 1in seinen Schriften, Briefen,
Predigten Ooder Tischreden entfaltet finden, ist eine für moderne Menschen
durchaus nicht ohne Weiıteres einsichtige aCc Denn 1N der „Bekehrung ZU[T

Welt“” steckt eben nicht 1Ur die Welt, sondern auch die Bekehrung, sprich die
religiöse Motivatıion der Weltzuwendung un die religiöse Beanspruchung
der Welt Und dieses beides 1ın der Moderne fremd e1ım Leben In
der Welt geht 65 eın sich 1M Gegenüber ott vollziehendes, VOn ott
inıtılertes, getragenes un!: vollendetes Geschehen. Christliches en und
Nachdenken ber das christliche Leben sind für Luther nicht denkbar ohne
diese religiöse Einbettung und Perspektivierung. Um das erläutern, werde
ich 1m Folgenden ın zweimal rel Punkten die theologischen Grundideen VON

Luthers Ethik un! ihre Konkretionen vorstellen.
Zentrum, Quellgrund und Fixpunkt des christlichen Lebens ist für

Luther der Rechtfertigungsglaube. Gottes einzige Forderung den Men-
schen ist dieser Glaube, der nicht eine eistung des Menschen, sondern das
Werk (Jottes 1mM Menschen ist Der Glaube ist das eine uUun: einz1ige VOoNn Gott
geforderte Werk, das alle anderen uten Werke in sich nthält und alles Han-
deln des Glaubenden als gut qualifiziert. Dieser Glaube entsteht durch die

Charles Taylor, Sources of the Self. Ihe Making of the Maodern Identity, Cambridge 1989, Teil
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ce, sondern vielmehr als Problem. Es ließ sich nicht vermeiden, in der Welt 
zu leben, und man hatte den Auftrag, die Welt für Gott zu gewinnen. Aber 
wahres christliches Leben führte doch aus der Welt heraus. In der Welt musste 
man sich die Hände schmutzig machen, musste man sich mit den bestehen- 
den sündhaften Strukturen arrangieren, musste man kompromissbereit sein. 
Eigentlich nur abseits der Welt konnte man sich rein bewahren und wahrhaft 
heilig leben. ״Bekehrung“, das war für das mittelalterliche Christentum, in 
das Luther hineinwuchs, die Abkehr von der Welt und die Hinwendung zu 
einem weitabgewandten, vom Diesseits zum Jenseits strebenden Leben: ein 
Leben als Mönch oder Nonne, als Kleriker, als frommer Laie. In der Refor- 
mation verkehrte sich diese Bewertung der Welt in ihr Gegenteil. Luthers re- 
formatorische Erkenntnis machte die Zuwendung zur Welt und ein wahrhaft 
christliches Leben in dieser Welt möglich. Die Reformation hat mit ihrer ״af- 
firmation of ordinary life“3 zur Weltlichkeit befreit; sie hat die ungute Ver- 
quickung von Religion und Politik aufgelöst; sie hat die ״Eigengesetzlichkeit“ 
der Welt würdigen gelehrt; sie hat den Menschen ermöglicht, nicht abseits, 
sondern in der Welt für die Welt zu leben. Indem die Reformation die Säku- 
larität der Moderne ermöglicht hat, ist sie die Gestalt des Christentums, die 
am ehesten kompatibel mit dieser säkularen Moderne zu sein scheint. Luthers 
Bekehrung zur Welt ist so verstanden die große Leistung der Reformation und 
ihr bleibendes Erbe.

Doch wenn man sich Luthers Ethik näher anschaut, können einem Zweifel 
kommen, ob der Lobpreis Luthers als des Befreiers des Menschen zur Welt- 
lichkeit berechtigt ist. Luthers Ethik, wie wir sie in seinen Schriften, Briefen, 
Predigten oder Tischreden entfaltet finden, ist eine für moderne Menschen 
durchaus nicht ohne Weiteres einsichtige Sache. Denn in der ״Bekehrung zur 
Welt“ steckt eben nicht nur die Welt, sondern auch die Bekehrung, sprich die 
religiöse Motivation der Weltzuwendung und die religiöse Beanspruchung 
der Welt. Und dieses beides mutet in der Moderne fremd an. Beim Leben in 
der Welt geht es um ein sich im Gegenüber zu Gott vollziehendes, von Gott 
initiiertes, getragenes und vollendetes Geschehen. Christliches Leben und 
Nachdenken über das christliche Leben sind für Luther nicht denkbar ohne 
diese religiöse Einbettung und Perspektivierung. Um das zu erläutern, werde 
ich im Folgenden in zweimal drei Punkten die theologischen Grundideen von 
Luthers Ethik und ihre Konkretionen vorstellen.

1. Zentrum, Quellgrund und Fixpunkt des christlichen Lebens ist für 
Luther der Rechtfertigungsglaube. Gottes einzige Forderung an den Men- 
sehen ist dieser Glaube, der nicht eine Leistung des Menschen, sondern das 
Werk Gottes im Menschen ist. Der Glaube ist das eine und einzige von Gott 
geforderte Werk, das alle anderen guten Werke in sich enthält und alles Han- 
dein des Glaubenden als gut qualifiziert. Dieser Glaube entsteht durch die

3 Charles Taylon Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge 1989, Teil 
III.
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Begegnung mıt dem Wort (rottes ın (1esetz und Evangelium. In dieser Be-
SCRNUNG macht sich der Glaubende die Christusgerechtigkeit eigen. Der
Gilaube rechtfertigt, indem der Glaubende VOM Wort (Gottes erfasst und in die
Existenzgemeinschaft mıt Christus pCZOSCHN wird. Durch diesen Glauben
das Wort, durch diese Existenzgemeinschaft muıt Christus wird der Glaubende
ZUuU Menschen.

Dieser Rechtfertigungsglaube für Luther die guer AUS sich
heraus: Der Glaube transformiert sich in die Liebe, und das VonNn Christus BC-
Sschenkte eil verwandelt sich 1n den Dienst Mitmenschen Die einzelnen

er Luther ın den zehn Geboten beschrieben die Frömmig-
keitspraxis (1./2 Gebot) als den lebensweltlichen Haftpunkt des Glaubens:; die
Sabbatruhe (3 Gebot) als den Verzicht auf das Eigenwirken des Menschen
un:! die Ergebung ıin (Gottes irken: das ren der Eltern (4 Gebot) als die
Einordnung iın die innerweltlichen Strukturen und die aktive Verantwor-
tungsübernahme iın ihnen; die Verbote der zwelıten ale| 5.-10 Gebot) als die
Forderung der Selbstdisziplinierung des Menschen und des tugendhaften Le-
benswandels in den zwischenmenschlichen Beziehungen.

Diese beiden Grundideen der reformatorischen FEthik die Verwur-
zelung des christlichen Lebens 1m Glauben und seıin Vollzug In orm der
u  n Werke implizieren eın Weltverhältnis. Luther macht dieses
eue Weltverhältnis deutlich, indem er Zwel traditionelle Unterscheidungen
aufgreift: die Unterscheidung dreier Stände und die Unterscheidung zweiler
Reiche In seıner Dreiständelehre zeigt CT, ass sich der Gehorsam die
jedem Christen gegebene göttliche Berufung ın den reı Lebenskreisen VOoN
Kirche (ecclesia), Haus (oeconomia) un (GGemeinwesen (politia) vollzieht. Die
vVon der Berufs- und Ständelehre geforderte Bejahung innerweltlicher Verant-
wortungsübernahme wird von Luther mıt der zugleich und zuerst geltenden
Nachfolgeforderung der Bergpredigt verbunden, indem entsprechend der
Zweiheit des göttlichen Handelns gegenüber den Glaubenden und der Welt
eine 7 weiheit christlichen Verhaltens gegenüber ott un der Welt formuliert:
Der Christ findet sich ın den Urc (Gottes beide Regimente dem geistlichen
und dem weltlichen Regiment) konstituierten beiden Bereichen, namlich dem
(jottes- un! dem Weltreich, VOTL. Fr handelt 1m einen e1c dem Gottesreich)
entsprechend dem radikalen Bergpredigtethos un! 1m anderen eic dem
Weltreich) entsprechend der innerweltlichen Eigengesetzlichkeit. In beiden
Fäallen jedoch motiviıert und angeleitet durch die 1e in ihren unterschiedli-
chen Realisierungsformen. Leben aus dem Glauben in der Welt vollzieht sich
also 1mM Berufsgehorsam der rel Lebenskreise und 1mM ugleic VOIl Gottes-
und Weltorientierung.

Luthers Konzeption des Lebens au dem Glauben in der Welt verbindet
1n spannungsreicher Einheit die überweltliche und innerweltliche Dimensı1-

christlichen Lebens Diese Grundspannung verdankt sich dem biblischen
Ethos, wl1e Luther 68 versteht, un bemuüht sich, die Grundlegung un:! die
Konkretionen seiıner Auffassung VOINn christlichen Leben in Anschluss
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Begegnung mit dem Wort Gottes in Gesetz und Evangelium. In dieser Be- 
gegnung macht sich der Glaubende die Christusgerechtigkeit zu eigen. Der 
Glaube rechtfertigt, indem der Glaubende vom Wort Gottes erfasst und in die 
Existenzgemeinschaft mit Christus gezogen wird. Durch diesen Glauben an 
das Wort, durch diese Existenzgemeinschaft mit Christus wird der Glaubende 
zum neuen Menschen.

2. Dieser Rechtfertigungsglaube setzt für Luther die guten Werke aus sich 
heraus: Der Glaube transformiert sich in die Liebe, und das von Christus ge- 
schenkte Heil verwandelt sich in den Dienst am Mitmenschen. Die einzelnen 
guten Werke findet Luther in den zehn Geboten beschrieben: die Frömmig- 
keitspraxis (1./2. Gebot) als den lebensweltlichen Haftpunkt des Glaubens; die 
Sabbatruhe (3. Gebot) als den Verzicht auf das Eigenwirken des Menschen 
und die Ergebung in Gottes Wirken; das Ehren der Eltern (4. Gebot) als die 
Einordnung in die innerweltlichen Strukturen und die aktive Verantwor- 
tungsübernahme in ihnen; die Verbote der zweiten Tafel (5.-10. Gebot) als die 
Forderung der Selbstdisziplinierung des Menschen und des tugendhaften Le- 
benswandels in den zwischenmenschlichen Beziehungen.

3. Diese beiden Grundideen der reformatorischen Ethik -  die Verwur- 
zelung des christlichen Lebens im Glauben und sein Vollzug in Form der 
guten Werke -  implizieren ein neues Weltverhältnis. Luther macht dieses 
neue Weltverhältnis deutlich, indem er zwei traditionelle Unterscheidungen 
aufgreift: die Unterscheidung dreier Stände und die Unterscheidung zweier 
Reiche. In seiner Dreiständelehre zeigt er, dass sich der Gehorsam gegen die 
jedem Christen gegebene göttliche Berufung in den drei Lebenskreisen von 
Kirche (ecclesia), Haus (oeconomia) und Gemeinwesen (politia) vollzieht. Die 
von der Berufs- und Ständelehre geforderte Bejahung innerweltlicher Verant- 
wortungsübernahme wird von Luther mit der zugleich und zuerst geltenden 
Nachfolgeforderung der Bergpredigt verbunden, indem er entsprechend der 
Zweiheit des göttlichen Handelns gegenüber den Glaubenden und der Welt 
eine Zweiheit christlichen Verhaltens gegenüber Gott und der Welt formuliert: 
Der Christ findet sich in den durch Gottes beide Regimente (dem geistlichen 
und dem weltlichen Regiment) konstituierten beiden Bereichen, nämlich dem 
Gottes- und dem Weltreich, vor. Er handelt im einen Reich (dem Gottesreich) 
entsprechend dem radikalen Bergpredigtethos und im anderen Reich (dem 
Weltreich) entsprechend der innerweltlichen Eigengesetzlichkeit. In beiden 
Fällen jedoch motiviert und angeleitet durch die Liebe in ihren unterschiedli- 
chen Realisierungsformen. Leben aus dem Glauben in der Welt vollzieht sich 
also im Berufsgehorsam der drei Lebenskreise und im Zugleich von Gottes- 
und Weltorientierung.

Luthers Konzeption des Lebens aus dem Glauben in der Welt verbindet 
in spannungsreicher Einheit die überweltliche und innerweltliche Dimensi- 
on christlichen Lebens. Diese Grundspannung verdankt sich dem biblischen 
Ethos, wie Luther es versteht, und er bemüht sich, die Grundlegung und die 
Konkretionen seiner Auffassung vom christlichen Leben in engem Anschluss
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die Bibel entwickeln. DIie Bergpredigt und der Dekalog sind dabei die
biblischen Leıittexte, die gleichermaßen die überweltliche und die innerweltli-
che Dimension des christlichen Lebens markieren: einerseıts die existentielle
Christusbeziehung und den Rechtfertigungsglauben; andererseits die damit
einhergehende Zuwendung ZULT Welt und den IDhenst Mitmenschen in den
innerweltlichen Ordnungen. DDas christliche en ist damit zugleich auf (Gott
und aufdie Situation, in der sich der Christ vorfindet, ausgerichtet. Seine inne-

Einheitlichkeit hat durch den Rückbezug auf den Glauben und durch die
Konkretion 1n der Liebe ott und Welt Dekalog und Bergpredigt Glaube
und Liebe, mıiıt diesen reı Unterscheidungen lässt sich Luthers Bekehrung
ZUuUr Welt tfüllen. Was heißt das DU  - aber konkret für das Leben des rısten
in der Welt? D)as soll einem Beispiel verdeutlicht werden: dem Umgang des
Christen mıt Arbeit und Besitz, der Wirtschaftsethik.

Der Ausgangspunkt VOoONn Luthers Überlegungen ist die Feststellung, aSss
Arbeit und Besitz ZUT göttlichen Schöpfung gehören Der ensch se1 „geborn
ZUr erbeyt‘ „WI1e der oge. Zzu fliegen”.“ Besitz sEe1 eın selbstverständlicher Teil
menschlichen Lebens ın der Welt Und wirtschaftliche Aktivität sel eiıne natur-
liche Notwendigkeit. Für den Menschen habe ott „den acker geschaften, AuUu$
dem ‚solch S10S gut„Bekehrung zur Welt“ - Zur Gegenwartsbedeutung von Luthers Ethik  117  an die Bibel zu entwickeln. Die Bergpredigt und der Dekalog sind dabei die  biblischen Leittexte, die gleichermaßen die überweltliche und die innerweltli-  che Dimension des christlichen Lebens markieren: einerseits die existentielle  Christusbeziehung und den Rechtfertigungsglauben; andererseits die damit  einhergehende Zuwendung zur Welt und den Dienst am Mitmenschen in den  innerweltlichen Ordnungen. Das christliche Leben ist damit zugleich auf Gott  und auf die Situation, in der sich der Christ vorfindet, ausgerichtet. Seine inne-  re Einheitlichkeit hat es durch den Rückbezug auf den Glauben und durch die  Konkretion in der Liebe. Gott und Welt - Dekalog und Bergpredigt - Glaube  und Liebe, mit diesen drei Unterscheidungen lässt sich Luthers Bekehrung  zur Welt füllen. Was heißt das nun aber konkret für das Leben des Christen  in der Welt? Das soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: dem Umgang des  Christen mit Arbeit und Besitz, der Wirtschaftsethik.  1l. Der Ausgangspunkt von Luthers Überlegungen ist die Feststellung, dass  Arbeit und Besitz zur göttlichen Schöpfung gehören. Der Mensch sei „geborn  zur erbeyt“ „wie der fogel zum fliegen“.* Besitz sei ein selbstverständlicher Teil  menschlichen Lebens in der Welt. Und wirtschaftliche Aktivität sei eine natür-  liche Notwendigkeit. Für den Menschen habe Gott „den acker“ geschaffen, aus  dem „solch gros gut ... an korn, weyn und allerley frücht“ „eraus wechst“, und  „die berge“, in die „das sylber und gollt“ gelegt ist, „das mans da findet“.” Auch  der Handel ist notwendig und selbst das bisher von der Kirche kritisch gesehene  Geld- und Kreditwesen zählt Luther zu diesen Gegebenheiten. Das Wirtschafts-  leben ist ein selbstverständlicher und notwendiger Teil der menschlichen Exis-  tenz und wird von Luther darum von vornherein positiv gewertet.  2. Doch damit begnügt Luther sich nicht. Wie es für den Realismus einer  jeden christlichen Ethik typisch ist, weiß er um die sündhafte Verkehrung  dieser guten Schöpfung. Der Mensch ist nicht mehr so, wie er ursprünglich  war. Das zeigt sich vor allem an seinem „Geiz“. Der Geiz - das Behalten-Wol-  len und das Mehr-Haben-Wollen - ist für Luther die Wurzel aller sündhaften  Verkehrung des Wirtschaftslebens. Weil der sündige Mensch sein Leben nicht  mehr aus Gottes Hand empfängt und sich an Gottes Gaben genügen lässt,  sondern aus eigenen Kräften sein Leben zu sichern versucht, verliert er jedes  Maß und rafft gierig zusammen, was er nur kriegen kann. Luther beobachtet  überall die dramatischen Folgen dieses Geizes: Arbeit und Besitz, die Gottes  gute Schöpfungsgabe sind, werden pervertiert und stürzen den Einzelnen und  die ganze Gesellschaft ins Unglück. Geiz führt zu Betrug, Wucher, Teuerung,  Warenknappheit oder Hungersnöten. Dagegen hilft zunächst nur die harte  Hand der weltlichen Obrigkeit: Staat und Gesellschaft müssen dafür sorgen,  dass die selbstzerstörerische Dynamik des Geizes gestoppt wird. Das geschieht  etwa durch dirigistische Eingriffe in das Wirtschaftsleben oder durch mora-  lischen Druck auf einzelne wirtschaftliche Akteure. Dass die frühkapitalisti-  * WA 6, 271,33-37 (Von den guten Werken, 1520).  5 WA 15, 368,24-26 (Der 127. Psalm ausgelegt an die Christen zu Riga in Livland, 1524).korn, WEYNM und allerley frücht“ „CTAU: wechst”, und
„die berge , ın die „das sylber un!:! gollt  ‚C6 gelegt ist, „das 11Nans da findet“.> uch
der Handel ist notwendig und cselbst das bisher VON der Kirche kritisch gesehene
eld- und Kreditwesen zählt Luther ZU diesen Gegebenheiten. Das Wirtschafts-
leben ist eın selbstverständlicher und notwendiger Teil der menschlichen X1S-
tenz und wird Von Luther darum Von vornherein positiv

och damit begnügt Luther sich nicht W 1e für den Realismus einer
jeden christlichen Ethik typisch ist, weiß die suündhafte Verkehrung
dieseru Schöpfung. Der Mensch ist nicht mehr b wIıe ursprünglich
Wd[l. Das zeigt sich VOor em seinem „Geiz Der (16e17 das Behalten-Wol-
len und das Mehr-Haben-Wollen ist für Luther die urzel aller sündhaften
Verkehrung des Wirtschaftslebens. Weil der sündige ensch seın en nicht
mehr AUS (Gottes and empfängt und sich (Gottes Gaben genugen lässt,
sondern AUS eigenen Kräften se1ın Leben sichern versucht, verliert jedes
Ma{ un rafft gier1g INIMNECI), Was NUur kriegen annn Luther beobachtet
überall die dramatischen Folgen dieses (Je1lzes: Arbeit und Besitz, die (ijottes
gute Schöpfungsgabe sind, werden pervertiert und turzen den Einzelnen und
die Gesellschaft 1Ns Unglück. (Je17 führt Betrug, ucher, Jleuerung,
Warenknappheit Oder Hungersnöten. Dagegen hilft zunächst NUuUT die harte
and der weltlichen Obrigkeit: Staat und Gesellschaft mussen dafür SOTSCHIL,
ass die selbstzerstörerische Dynamik des (Geizes wird. Das geschieht
e{wa durch dirigistische Eingriffe ın das Wirtschaftsleben der urc INOTIA-
ischen Druck auf einzelne wirtschaftliche Akteure Dass die frühkapitalisti-

6, 271,33-37 (Von den Werken,
} 15, 368,24-26 (Der 127. Psalm ausgelegt die Christen Riga 11 Livland,
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an die Bibel zu entwickeln. Die Bergpredigt und der Dekalog sind dabei die 
biblischen Leittexte, die gleichermaßen die überweltliche und die innerweltli- 
che Dimension des christlichen Lebens markieren: einerseits die existentielle 
Christusbeziehung und den Rechtfertigungsglauben; andererseits die damit 
einhergehende Zuwendung zur Welt und den Dienst am Mitmenschen in den 
innerweltlichen Ordnungen. Das christliche Leben ist damit zugleich auf Gott 
und auf die Situation, in der sich der Christ vorfindet, ausgerichtet. Seine inne- 
re Einheitlichkeit hat es durch den Rückbezug auf den Glauben und durch die 
Konkretion in der Liebe. Gott und Welt -  Dekalog und Bergpredigt -  Glaube 
und Liebe, mit diesen drei Unterscheidungen lässt sich Luthers Bekehrung 
zur Welt füllen. Was heißt das nun aber konkret für das Leben des Christen 
in der Welt? Das soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: dem Umgang des 
Christen mit Arbeit und Besitz, der Wirtschaftsethik.

1. Der Ausgangspunkt von Luthers Überlegungen ist die Feststellung, dass 
Arbeit und Besitz zur göttlichen Schöpfung gehören. Der Mensch sei ״geborn 
zur erbeyt“ ״wie der fogel zum fliegen“.4 Besitz sei ein selbstverständlicher Teil 
menschlichen Lebens in der Welt. Und wirtschaftliche Aktivität sei eine natür- 
liehe Notwendigkeit. Für den Menschen habe Gott ״den acker“ geschaffen, aus 
dem ״solch gros g u t ... an korn, weyn und allerley frücht“ ״eraus wechst“, und 
 das mans da findet“.5 Auch״ ,das sylber und gollt“ gelegt ist״ die berge“, in die״
der Handel ist notwendig und selbst das bisher von der Kirche kritisch gesehene 
Geld- und Kreditwesen zählt Luther zu diesen Gegebenheiten. Das Wirtschafts־ 
leben ist ein selbstverständlicher und notwendiger Teil der menschlichen Exis- 
tenz und wird von Luther darum von vornherein positiv gewertet.

2. Doch damit begnügt Luther sich nicht. Wie es für den Realismus einer 
jeden christlichen Ethik typisch ist, weiß er um die sündhafte Verkehrung 
dieser guten Schöpfung. Der Mensch ist nicht mehr so, wie er ursprünglich 
war. Das zeigt sich vor allem an seinem ״Geiz“. Der Geiz -  das Behalten-Wol- 
len und das Mehr-Haben-Wollen -  ist für Luther die Wurzel aller sündhaften 
Verkehrung des Wirtschaftslebens. Weil der sündige Mensch sein Leben nicht 
mehr aus Gottes Hand empfängt und sich an Gottes Gaben genügen lässt, 
sondern aus eigenen Kräften sein Leben zu sichern versucht, verliert er jedes 
Maß und rafft gierig zusammen, was er nur kriegen kann. Luther beobachtet 
überall die dramatischen Folgen dieses Geizes: Arbeit und Besitz, die Gottes 
gute Schöpfungsgabe sind, werden pervertiert und stürzen den Einzelnen und 
die ganze Gesellschaft ins Unglück. Geiz führt zu Betrug, Wucher, Teuerung, 
Warenknappheit oder Hungersnöten. Dagegen hilft zunächst nur die harte 
Hand der weltlichen Obrigkeit: Staat und Gesellschaft müssen dafür sorgen, 
dass die selbstzerstörerische Dynamik des Geizes gestoppt wird. Das geschieht 
etwa durch dirigistische Eingriffe in das Wirtschaftsleben oder durch mora- 
lischen Druck auf einzelne wirtschaftliche Akteure. Dass die frühkapitalisti-

4 WA 6,271,33-37 (Von den guten Werken, 1520).
5 WA 15, 368,24-26 (Der 127. Psalm ausgelegt an die Christen zu Riga in Livland, 1524).
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sche Transformation, deren negatıve Begleiterscheinungen Luther erlebte, eın
Prozess des Strukturwandels WädIl, der langfristig positive Folgen hatte Uun:
dem durch vereinzelte Staatseingriffe un moralische Appelle aum beizu-
kommen WAäTfl, Wal ihm nicht bewusst.

egen den (31€e17Z ist aber nicht 1Ur die weltliche Obrigkeit und der
ralische Appell aufzubieten, sondern auch und darauf kommt CS Luther e1-
gentlich der christliche Glaube Der Glaube, der das en des
Menschen ın der Welt tragt. Für das Wirtschaftsleben heifst das Der Christ
handelt dank seines Glaubens recht €l gibt unterschiedliche Weisen
des rechten Umgangs mıiıt Arbeit und Besıtz. Grundsätzlich gilt, wWas die Berg-
predigt ordert: ass INa  b dem Nächsten hilft, ohne eine Gegenleistung
erwarten, Ja ass Inan sich das Neine nehmen lässt und sich nicht
Gewalt wehrt Man INUSS aber auch Rücksicht auf die Mitmenschen nehmen,
denen INa  — verpflichtet ist' auf die eigene Familie der auf die Armen in der
Stadt:; ihretwillen soll INan arbeiten und seinen Besitz zusammenhalten
und mehren. Wenn der Christ Besıtz und Arbeit als Schöpfungsgegeben-
heiten weiß, wWwenn ihre Gefährdung durch den sündhaften (Jeiz weiß,
wenn mıt ihnen umgeht, als hätte s1e nicht, und S1e In den Dienst der
Nachstenliebe stellt ann ann selbstverständlich Wirtschaftsleben
teilhaben.

Einige dieser sechs Punkte VonNn Luthers Ethik sind auch für moderne Men-
schen nachvollziehbar und INan ann auch heute och manche Grundgedan-
ken Von Luthers Ethik richtig und wichtig en ber gilt das auch ur  .. die-

Konzept insgesamt‘ Man denke 1Ur die Verwurzelung des christlichen
Lebens in der Rechtfertigung: Dass Rechtfertigung dem Sünder gilt; ass SiEe
ohne die Menschwerdung des Gottessohnes und seıiınen Kreuzestod, hne das
(Jotteswort und den VONn ott geschenkten Glauben nicht denkbar ist; ass
die Rechtfertigung den Menschen innerlich un: aufßerlich uer und für
eın en ach Ma{ißgabe des göttlichen Willens der Leitung des
Heiligen (jeistes In Dienst nımmt das es scheint für die Moderne aum
mehr nachvollziehbar. Und damit bleibt ihr auch Luthers fremd, die

die Rechtfertigung kreist. Das moderne Christentum scheint keine Be-
kehrung ZUT Welt durchgemacht aben, die CS Von ott her In diese Welt
hineingeführt hat und CS diese Welt miıt erkennbar christlichem en erfül-
len lässt Und 65 Schrec VOF den Konsequenzen dieses christlichen Lebens
zurück. Denken S1e e{wa die Schluss-Strophe des Lutherlieds „E1IN feste
Burg ıst ott  AC „Nemen S1C den leib, gut, ehre, kind nnd weib, las
faren dahin: S1€E habens eın gew1n; das reich IU uns doch bleiben.“ Ist
das moderne Christentum bereit, des Gottesreichs willen auf die Welt
verzichten und 1n diese Kreuzesnachfolge einzutreten“ Luther würde ber
unNns den Kopf schütteln. Nicht sehr darüber, ass WITr nicht in der Weise

Luthers geistliche Lieder und Kirchengesänge. Vollständige Neuedition in Ergänzung
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sehe Transformation, deren negative Begleiterscheinungen Luther erlebte, ein 
Prozess des Strukturwandels war, der langfristig positive Folgen hatte und 
dem durch vereinzelte Staatseingriffe und moralische Appelle kaum beizu- 
kommen war, war ihm nicht bewusst.

3. Gegen den Geiz ist aber nicht nur die weltliche Obrigkeit und der mo- 
ralische Appell aufzubieten, sondern auch -  und darauf kommt es Luther ei- 
gentlich an -  der christliche Glaube. Der Glaube, der das Leben des neuen 
Menschen in der Welt trägt. Für das Wirtschaftsleben heißt das: Der Christ 
handelt dank seines Glaubens recht. Dabei gibt es unterschiedliche Weisen 
des rechten Umgangs mit Arbeit und Besitz. Grundsätzlich gilt, was die Berg- 
predigt fordert: dass man dem Nächsten hilft, ohne eine Gegenleistung zu 
erwarten, ja dass man sich sogar das Seine nehmen lässt und sich nicht gegen 
Gewalt wehrt. Man muss aber auch Rücksicht auf die Mitmenschen nehmen, 
denen man verpflichtet ist: auf die eigene Familie oder auf die Armen in der 
Stadt; um ihretwillen soll man arbeiten und seinen Besitz Zusammenhalten 
und mehren. Wenn der Christ um Besitz und Arbeit als Schöpfungsgegeben־ 
heiten weiß, wenn er um ihre Gefährdung durch den sündhaften Geiz weiß, 
wenn er mit ihnen umgeht, als hätte er sie nicht, und sie in den Dienst der 
Nächstenliebe stellt -  dann kann er selbstverständlich am Wirtschaftsleben 
teilhaben.

Einige dieser sechs Punkte von Luthers Ethik sind auch für moderne Men- 
sehen nachvollziehbar und man kann auch heute noch manche Grundgedan- 
ken von Luthers Ethik richtig und wichtig finden. Aber gilt das auch für die- 
ses Konzept insgesamt? Man denke nur an die Verwurzelung des christlichen 
Lebens in der Rechtfertigung: Dass Rechtfertigung dem Sünder gilt; dass sie 
ohne die Menschwerdung des Gottessohnes und seinen Kreuzestod, ohne das 
Gotteswort und den von Gott geschenkten Glauben nicht denkbar ist; dass 
die Rechtfertigung den Menschen innerlich und äußerlich erneuert und für 
ein neues Leben nach Maßgabe des göttlichen Willens unter der Leitung des 
Heiligen Geistes in Dienst nimmt -  das alles scheint für die Moderne kaum 
mehr nachvollziehbar. Und damit bleibt ihr auch Luthers Ethik fremd, die 
um die Rechtfertigung kreist. Das moderne Christentum scheint keine Be- 
kehrung zur Welt durchgemacht zu haben, die es von Gott her in diese Welt 
hineingeführt hat und es diese Welt mit erkennbar christlichem Leben erfül- 
len lässt. Und es schreckt vor den Konsequenzen dieses christlichen Lebens 
zurück. Denken Sie etwa an die Schluss-Strophe des Lutherlieds ״Ein feste 
Burg ist unser Gott“: ״Nemen sie den leib, /  gut, ehre, kind unnd weib, / las 
faren dahin; / sie habens kein gewin; / das reich mus uns doch bleiben.“6 Ist 
das moderne Christentum bereit, um des Gottesreichs willen auf die Welt zu 
verzichten und in diese Kreuzesnachfolge einzutreten? Luther würde über 
uns den Kopf schütteln. Nicht so sehr darüber, dass wir nicht in der Weise

6 Luthers geistliche Lieder und Kirchengesänge. Vollständige Neuedition in Ergänzung zu 
Band 35 der Weimarer Ausgabe, bearb. von Markus Jenny, Köln/Wien 1985,248.
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christlich leben, wI1ie sich das vorstellte:; sondern darüber, ass WIT 65 gal
nıcht mehr versuchen und ass WIr gal nicht mehr wIlssen, worauf dabei
kommt. Angesichts dessen lässt sich durchaus fragen, b Luthers och
Bedeutung für uns hat

Dieser Zweiftel annn aber nicht das letzte Wort se1ln. Wenn auch auf die
Abständigkeit un:! Fremdheit der Reformation hinzuweisen ist, ann soll das
nicht heißen, ass S1IE garl keine Bedeutung mehr für unNns heute hat Vielmehr
INUSS 6cs darum gehen, eıne Brücke in die Vergangenheit schlagen. Die Ver-
gangenheit ıst in ihrer FEigenart ernstnehmen und gerade als solche der Ge-
genwart nahezubringen. 1)ass die Moderne mıt Luther vielfach nichts mehr
anzufangen weifß, 111055 Ja nıcht heifßen, ass Luther ihr nıicht doch Ee{iW:

hat 1 )ass eine religiöse Ethik WI1€e die Luthers uns auf den ersten Blick
fremd erscheint, I1NUS5S durchaus nicht heißen, ass S1E nicht doch Orientie-
rungspotential für uns heute entfalten ann Aus der Fülle der Gesichtspunk-

greife ich einen exemplarisch heraus: Luthers Bekehrung ZUF Welt gründet
in der Biıbel und ll die Bibel 1mM Alltag der Welt Zu Zuge bringen {)as ıst
damals w1e heute, das ist für Christen aller Zeiten und rte unverzichtbar:
die Orientierung der Bibel und das Bemühen, die Bibel 1mM Hier und Heute
ebendig un: wirkmächtig werden lassen. Und 1€e5 ist nicht 11Uf für T1S-
ten relevant. Der Dekalog und die Bergpredigt also die beiden Texte,
die Luthers ethisches Denken kreist sind Grundtexte unNnserfer Kultur. Wenn
Kirche, Staat und Gesellschaft VonNn der Reformation lernen und eım
bevorstehenden Reformationsjubiläum als bewahrenswertes Erbe feiern sol-
len, ann ist das ass die moderne Welt und besonders das moderne Chris-
tentum immer och un immer wieder VOIN der Bibel lernen haben
Und das gilt gerade auch für uUNseIe heutigen ethischen Diskurse un:
Alltagsleben. Die Erfahrung, ass Luther auch uls och hat,
ann machen, WCI Luthertexte die Freiheitsschrift, den Sermon VOI den g -
ten erken, die Obrigkeitsschrift, die Schrift ber Kaufshandel un! Wucher
der die Kriegsleuteschrift, 1U einıge NeNnnNen Vor dem Hintergrund
der Bibel und uNnseceIer! Gegenwartsfragen liest. SO sind die Grundideen seıner
Wirtschaftsethik, die ich ben skizziert habe, ın zweierlei Hinsicht hilfreich:
ZU einen, weil S1€e diese Sphäre menschlichen Lebens als zugleich notwen-
dig und gefährdet verstehen helfen; zZzu anderen, weil s1€e durch den Verwels
auf die staatliche Ordnung un! die christliche Nächstenliebe ZUF lebensdien-
lichen Ausgestaltung dieser Sphäre anleiten. Man annn die rage ach der
Gegenwartsrelevanz VoNn Luthers Ethik also durchaus bejahen Von ihren SC-
schichtlichen Folgewirkungen her und VO[r allem von ihrem biblischen Wur-
zelgrund her veErmas Luthers Bekehrung ZUT Welt auch uls$s och
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christlich leben, wie er sich das vorstellte; sondern darüber, dass wir es gar 
nicht mehr versuchen und dass wir gar nicht mehr wissen, worauf es dabei an- 
kommt. Angesichts dessen lässt sich durchaus fragen, ob Luthers Ethik noch 
Bedeutung für uns hat.

Dieser Zweifel kann aber nicht das letzte Wort sein. Wenn auch auf die 
Abständigkeit und Fremdheit der Reformation hinzuweisen ist, dann soll das 
nicht heißen, dass sie gar keine Bedeutung mehr für uns heute hat. Vielmehr 
muss es darum gehen, eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen. Die Ver- 
gangenheit ist in ihrer Eigenart ernstnehmen und gerade als solche der Ge- 
genwart nahezubringen. Dass die Moderne mit Luther vielfach nichts mehr 
anzufangen weiß, muss ja nicht heißen, dass Luther ihr nicht doch etwas zu 
sagen hat. Dass eine religiöse Ethik wie die Luthers uns auf den ersten Blick 
fremd erscheint, muss durchaus nicht heißen, dass sie nicht doch Orientie- 
rungspotential für uns heute entfalten kann. Aus der Fülle der Gesichtspunk־ 
te greife ich einen exemplarisch heraus: Luthers Bekehrung zur Welt gründet 
in der Bibel und will die Bibel im Alltag der Welt zum Zuge bringen. Das ist 
damals wie heute, das ist für Christen aller Zeiten und Orte unverzichtbar: 
die Orientierung an der Bibel und das Bemühen, die Bibel im Hier und Heute 
lebendig und wirkmächtig werden zu lassen. Und dies ist nicht nur für Chris- 
ten relevant. Der Dekalog und die Bergpredigt -  also die beiden Texte, um 
die Luthers ethisches Denken kreist -  sind Grundtexte unserer Kultur. Wenn 
Kirche, Staat und Gesellschaft etwas von der Reformation lernen und beim 
bevorstehenden Reformationsjubiläum als bewahrenswertes Erbe feiern sol- 
len, dann ist es das: dass die moderne Welt und besonders das moderne Chris- 
tentum immer noch und immer wieder etwas von der Bibel zu lernen haben. 
Und das gilt gerade auch für unsere heutigen ethischen Diskurse und unser 
Alltagsleben. Die Erfahrung, dass Luther auch uns noch etwas zu sagen hat, 
kann machen, wer Luthertexte -  die Freiheitsschrift, den Sermon von den gu- 
ten Werken, die Obrigkeitsschrift, die Schrift über Kaufshandel und Wucher 
oder die Kriegsleuteschrift, um nur einige zu nennen -  vor dem Hintergrund 
der Bibel und unserer Gegenwartsfragen liest. So sind die Grundideen seiner 
Wirtschaftsethik, die ich oben skizziert habe, in zweierlei Hinsicht hilfreich: 
zum einen, weil sie diese Sphäre menschlichen Lebens als zugleich notwen- 
dig und gefährdet verstehen helfen; zum anderen, weil sie durch den Verweis 
auf die staatliche Ordnung und die christliche Nächstenliebe zur lebensdien- 
liehen Ausgestaltung dieser Sphäre anleiten. Man kann die Frage nach der 
Gegenwartsrelevanz von Luthers Ethik also durchaus bejahen: Von ihren ge- 
schichtlichen Folgewirkungen her und vor allem von ihrem biblischen Wur- 
zelgrund her vermag Luthers Bekehrung zur Welt auch uns noch etwas sagen.

PD Dr. Andreas Stegmann, Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den 
Linden 6,10099 Berlin; E-Mail: andreas.stegmann@stafF.hu-berlin.de
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Michael Plathow Vor Gott iın der Welt Luthers entmythisiert. Sie sind Geschöp-
Luthers Wirklichkeitsverständnis, fe (Giottes und „Helfer und Mitarbeiter
unster: Lit Verlag 2014, 287 SBN 1im weltlichen“ WI1IC auch 1m geistlichen
9/7/8-3.643-12633-/ (Theologie: Forschung „Regiment des dreieinen Gottes“. nen
und Wissenschaft 45) stehen die Mächte „des Bösen“

Der heute modische Umgang mıt Engeln
ijeder legt Michael Plathow einen Band erweist sich demgegenüber äufig als
gesammelter Aufsätze VOTVLT. Sie verbindet oberflächlic.
die Bemühung, die eologie Luthers für mmer wieder wird auf eologen VOTL
uns heutige Menschen verständlich dar- und nach Luther hingewiesen, besonders
zustellen und hre Bedeutung für uns auf Anselm Von Canterbury. Neine Satis-

faktionslehre wird mıt der des Witten-aufzuzeigen. Die Themen sind vielfältig.
Natürlich Luthers Verkündigung bergers verglichen. [iese erweıst sich
der Rechtfertigung des Suüunders Urc als weniger rational, mehr auf den Irost
(Gottes uüte nıcht Aber wird auch C1I- des Glaubenden und auf den „fröhlichen
klärt, dass die gesamte Reformation den Wechse zwischen Christus und dem
scheinbaren Gegensatz VON Freiheit und Christen ausgerichtet. zeigt, dass die
Verbindlichkeit, Von Wahrheitsgewiss- moderne evangelische eologie sich
heit und Toleranz vertreten und au$s- nachhaltig eın AaNgEMESSCNES Ver-
gehalten habe Der Autor bereichert das ständnis des Opfers Jesu Christ müht
Bild, indem die Deutungen Herders, und weıt entfernt ist VonNn jenen in Theo-
Goethes oder Hegels skizziert und davon ogie und Kirche, die authals VOIN Fort-
das VOINl ihm erhobene LCUC irklich- schritt reden und {un, als ob sıe das
keitsverständnis abhebt Rad gerade erfunden hätten. Dabei ist

DIie neunzehn Aufsätze, VOIN denen dieses theologische „Rad” seıt dreihun-
wel in dieser Zeitschrift abgedruckt dert Jahren ın der Diskussion. Das „Kind
worden und fünf bisher noch miıt dem Bade auszuschütten”, bringt
nicht erschienen sind, zeichnen sich nichts, WI1IeE der Verfasser mıit dem Hın-
Urc umfangreiche Quellennachweise we1ls andeutet, dass hier Christus
und Belege U der Literatur aAaus. 516e sind als den dieger über den Tod geht, w1e die
verständlich formuliert und bemühen orthodoxen Kirchen immer wussten
sich darum, uns die „Aneignung” der Das Neue der reformatorischen Theo-
vorgetragenen Meinung leicht ogie ist dem Autor als Okumeniker be-
chen. Insofern ist der Theologe nicht NUur sonders wichtig. „DIe Rechtfertigung
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die nge. als „eine postmoderne Kultur- vehement für „ganzheitliche Liebe” e1n,
erscheinung” werden Uurc. Predigten die VOoO.  — der Liebe Gottes her entwickelt

Luther, Jg., 120-124, ISSN
C  © 2015 Vandenhoeck Ruprecht GmbH CO Gottingen
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Luthers entmythisiert. Sie sind Geschöp- 
fe Gottes und ״Helfer und Mitarbeiter 
im weltlichen“ wie auch im geistlichen 
 Regiment des dreieinen Gottes“. Ihnen״
stehen die Mächte ״des Bösen“ entgegen. 
Der heute modische Umgang mit Engeln 
erweist sich demgegenüber häufig als 
oberflächlich.

Immer wieder wird auf Theologen vor 
und nach Luther hingewiesen, besonders 
auf Anselm von Canterbury. Seine Satis- 
faktionslehre wird mit der des Witten- 
bergers verglichen. Diese erweist sich 
als weniger rational, mehr auf den Trost 
des Glaubenden und auf den ״fröhlichen 
Wechsel“ zwischen Christus und dem 
Christen ausgerichtet. R zeigt, dass die 
moderne evangelische Theologie sich 
nachhaltig um ein angemessenes Ver- 
ständnis des Opfers Jesu Christ müht 
und weit entfernt ist von jenen in Theo- 
logie und Kirche, die lauthals von Fort- 
schritt reden und so tun, als ob sie das 
Rad gerade erfunden hätten. Dabei ist 
dieses theologische ״Rad“ seit dreihun- 
dert Jahren in der Diskussion. Das ״Kind 
mit dem Bade auszuschütten“, bringt 
nichts, wie der Verfasser mit dem Hin- 
weis andeutet, dass es hier um Christus 
als den Sieger über den Tod geht, wie die 
orthodoxen Kirchen immer wussten.

Das Neue der reformatorischen Theo- 
logie ist dem Autor als Ökumeniker be- 
sonders wichtig: ״Die Rechtfertigung 
Gottes ... durch den Glauben, der Wille 
und die Vernunft in der ,Freiheit eines 
Christenmenschen in Verantwortung 
,vor Gott’ ins Leben zieht, erweist sich als 
das Neue der ,reformatio’.“ Angesichts ei- 
nes verwaschenen Gebrauchs des Begriffs 
 Liebe“ in unseren Tagen tritt Plathow״
vehement für ״ganzheitliche Liebe“ ein, 
die von der Liebe Gottes her entwickelt

Michael Plathow: Vor Gott in der Welt.
Luthers neues Wirklichkeitsverständnis, 
Münster: Lit Verlag 2014, 287 S. -  ISBN 
978-3-643-12633-7 (Theologie: Forschung 
und Wissenschaft 45).

Wieder legt Michael Plathow einen Band 
gesammelter Aufsätze vor. Sie verbindet 
die Bemühung, die Theologie Luthers für 
uns heutige Menschen verständlich dar- 
zustellen und ihre Bedeutung für uns 
aufzuzeigen. Die Themen sind vielfältig. 
Natürlich fehlt Luthers Verkündigung 
der Rechtfertigung des Sünders durch 
Gottes Güte nicht. Aber es wird auch er- 
klärt, dass die gesamte Reformation den 
scheinbaren Gegensatz von Freiheit und 
Verbindlichkeit, von Wahrheitsgewiss- 
heit und Toleranz vertreten und aus- 
gehalten habe. Der Autor bereichert das 
Bild, indem er die Deutungen Herders, 
Goethes oder Hegels skizziert und davon 
das von ihm erhobene neue Wirklich- 
keitsverständnis abhebt.

Die neunzehn Aufsätze, von denen 
zwei in dieser Zeitschrift abgedruckt 
worden waren und fünf bisher noch 
nicht erschienen sind, zeichnen sich 
durch umfangreiche Quellennachweise 
und Belege aus der Literatur aus. Sie sind 
verständlich formuliert und bemühen 
sich darum, uns die ״Aneignung“ der 
vorgetragenen Meinung leicht zu ma- 
chen. Insofern ist der Theologe nicht nur 
Forscher, sondern zugleich auch Mentor 
und Prediger. Dieser Eindruck mag auch 
dadurch entstehen, dass die Predigten 
Luthers öfter eine wichtige Rolle spielen. 
So wird etwa der Zusammenhang von 
Karfreitag und Ostern durch Predigten 
des Reformators nachgewiesen. Auch 
die Engel als ״eine postmoderne Kultur- 
erscheinung“ werden durch Predigten

Luther, 86 Jg., 120-124, ISSN 0340-6210
© 2015 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG, Gottingen
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wird. Auch auf den aktuellen Diskurs dass der Band 41038  j ın ZwWelIl,; nicht ganz
ezieht sich, indem auf aps ene- gleiche Teile gegliedert ist

Enzyklika „Deus cCarıtas est  ‚: VON Im ersten Hauptteil efasst sich St mıiıt
2005 verweiıst und auf den Brief, den 138 „Persönlichkeit und Politik Friedrich des
muslimische Religionsführer und Ge- Weisen“. In drei Unterpunkten widmet
lehrte ened1i XVI Oktober sich zuerst der „Jugend und Erziehung
2007 gerichtet en Irotz der Diskus- Friedrichs (1463-1486)”, wobei chnell
S$10N über diese Dokumente wird fest- klar wird, w1e wenig diesem Thema
gestellt, dass c5 gut sel, „das iblisch- überliefert ist. Zu ecC pricht St VonNn e1-
reformatorische Gedächtnis heute“ nerTr Vita „1mM Halbdun  n (31) Der Zwel-
ern, nämlich » das ganzheitliche Unterpunkt thematisiert „Politik und

Persönlichkeit des Kurfürsten Voraus-Verständnis der 1€e ‚Vr Gott und ‚VOT
der Welt ” Auch über die Heidelberger Ssetzungen und Auswirkungen
Disputation V 1518 oder über Johann 1525)” Innerhalb dieses Abschnitts
olfgang VOoNn Goethe ist mancherlei in och einmal ıne Differenzierung
diesem Buch erfahren. ES sich Gefragt wird zu einen nach „Friedrichs
also, 65 ZUT and nehmen. tellung 1mM gesellschaftlichen Umfeld

seıner Zeit , ZU anderen nach „Fried-
Gerhard Müuüller richs Persönlichkeit und die Grundzüge

seiner Politischen Mafnahmen Cha-
rakteristika und Korrelationen‘. €l
eıle sind In ANSCIHHCSSCHEI Weilise frei

Bernd Stephan 33  IN itzlichs Werck obt vV( jeglicher unangebrachter Heldenver-
seinNnen eister“. Friedrich der Weise, ehrung. Stattdessen verweist der Autor
Bildung und Kunste, Le1lpzig: vangeli- auf eıne gewlsse „unentschlossene alb-
sche Verlagsanstalt 2014, 398 SBN eit  ‚66 84) und „politische Schwerfällig-
078_3_374-0376 7-4 (Leucorea-Studien ZUr eit 87) seınes Helden Die politischen
Geschichte der Reformation und der Lu- Niederlagen Friedrichs In der eit Von
therischen Orthodoxie 24) 1508 bis 1516 (89, vgl auch 74) en

eıne ausführliche Darstellung.
Ist 6S sinnvoll, eıne Leipziger Iissertati- Das abschliefßende Unterkapitel des

VonNn 1979 weitgehend unverändert 1im ersten Hauptteils wendet sich dem
ahr 7014 drucken? Im vorliegenden strıttenen Ihema der „Frömmigkeit des
Fall ist die Antwort eın emphatisches Ja Kurfürsten“ Auch hier ist die Dar-
ern! tephans 1980 verteidigte Arbeit stellung AauUSpCcWORCH und sind die Ur-
konnte damals nicht gedruc werden, teile angenehm nüchtern. Friedrich wWar
stand aber als Vervielfältigung In Biblio- fromm nach den Ma{ißstäben seiner eit
theken war wurde S1E 1n der Forschung „Iheologisches Denken lag ihm fern.“

Dass der Kurfürst auf dem Oten-NieENSIV benutzt, aber öffentlich zugang-
ich Warl S16 1Im strikten Sinne nicht Das bett das Abendmahl In beiderlei Gestalt
ist Nnu  — anders und gut nahm, wWar kein „Bekenntnisakt“ (164,

W ıe St ın seinem Vorwort VONN 2014 Anm. 646) Der Schutz Luthers hatte „1mM
erläutert, sollte sich die Arbeit ursprung- wesentlichen juristische Gründe”
ich mıiıt den „kulturpolitischen Mad{(ßnah- Friedrichs intensıve Bibellektüre Öfft-
men Friedrich 111 VOIN achsen befassen, nete ih für viele der nliegen Luthers. St
ussie dann aber einen einleitenden das eın „Resonanzphänomen’
Teil ZUr Person und Politik des Kurfürs- Der zweıte Hauptteil „Das Verhältnis
ten erweiıtert werden. Daraus rklärt sich, Friedrichs des Weisen Kunst und WiI1s-
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dass der Band nun in zwei, nicht ganz 
gleiche Teile gegliedert ist.

Im ersten Hauptteil befasst sich St. mit 
 Persönlichkeit und Politik Friedrich des״
Weisen“. In drei Unterpunkten widmet 
er sich zuerst der ״Jugend und Erziehung 
Friedrichs (1463-I486)“, wobei schnell 
klar wird, wiè wenig zu diesem Thema 
überliefert ist. Zu Recht spricht St. von ei- 
ner Vita ״im Halbdunkeln“(31). Der zwei- 
te Unterpunkt thematisiert ״Politik und 
Persönlichkeit des Kurfürsten -  Voraus- 
Setzungen und Auswirkungen (1486- 
1525)“. Innerhalb dieses Abschnitts findet 
noch einmal eine Differenzierung statt. 
Gefragt wird 2 um einen nach ״Friedrichs 
Stellung im gesellschaftlichen Umfeld 
seiner Zeit“, 2tum anderen nach ״Fried- 
richs Persönlichkeit und die Grundzüge 
seiner Politischen Maßnahmen -  Cha- 
rakteristika und Korrelationen“. Beide 
Teile sind in angemessener Weise frei 
von jeglicher ünangebrachter Heldenver- 
ehrung. Stattdessen verweist der Autor 
auf eine gewisse ״unentschlossene Halb- 
heit“ (84) und ״politische Schwerfällig- 
keit“ (87) seines Helden. Die politischen 
Niederlagen Friedrichs in der Zeit von 
1508 bis 1516 (89, vgl. auch 174) finden 
eine ausführliche Darstellung.

Das abschließende Unterkapitel des 
ersten Hauptteils wendet sich dem um- 
strittenen Thema der ״Frömmigkeit des 
Kurfürsten“ zu. Auch hier ist die Dar- 
Stellung ausgewogen und sind die Ur- 
teile angenehm nüchtern. Friedrich war 
fromm nach den Maßstäben seiner Zeit. 
 “.Theologische^ Denken lag ihm fern״
(163) Dass der Kurfürst auf dem Toten- 
bett das Abendmahl in beiderlei Gestalt 
nahm, war kein ״Bekenntnisakt“ (164, 
Anm. 646). Der Schutz Luthers hatte ״im 
wesentlichen juristische Gründe“ (145). 
Friedrichs intensive Bibellektüre öff- 
nete ihn für viele der Anliegen Luthers. St. 
nennt das ein ״Resonanzphänomen“ (162).

Der zweite Hauptteil ״Das Verhältnis 
Friedrichs des Weisen zu Kunst und Wis­

wird. Auch auf den aktuellen Diskurs 
bezieht er sich, indem er auf Papst Bene- 
dikts Enzyklika ״Deus caritas est“ von 
2005 verweist und auf den Brief, den 138 
muslimische Religionsführer und Ge- 
lehrte an Benedikt XVI. am 13. Oktober 
2007 gerichtet haben. Trotz der Diskus- 
sion über diese Dokumente wird fest- 
gestellt, dass es gut sei, an ״das biblisch- 
reformatorische Gedächtnis heute“ zu 
erinnern, nämlich ״an das ganzheitliche 
Verständnis der Liebe ,vor Gott5 und ,vor 
der Welt’“. Auch über die Heidelberger 
Disputation von 1518 oder über Johann 
Wolfgang von Goethe ist mancherlei in 
diesem Buch zu erfahren. Es lohnt sich 
also, es zur Hand zu nehmen.

Gerhard Müller

Bernd Stephan: ״Ein itzlichs Werck lobt 
seinen Meister“. Friedrich der Weise, 
Bildung und Künste, Leipzig: Evangeli- 
sehe Verlagsanstalt 2014, 398 S. -  ISBN 
978-3-374-03767-4 (Leucorea-Studien zur 
Geschichte der Reformation und der Lu- 
therischen Orthodoxie 24).

Ist es sinnvoll, eine Leipziger Dissertati- 
on von 1979 weitgehend unverändert im 
Jahr 2014 zu drucken? Im vorliegenden 
Fall ist die Antwort ein emphatisches Ja. 
Bernd Stephans 1980 verteidigte Arbeit 
konnte damals nicht gedruckt werden, 
stand aber als Vervielfältigung in Biblio- 
theken. Zwar wurde sie in der Forschung 
intensiv benutzt, aber öffentlich zugäng- 
lieh war sie im strikten Sinne nicht. Das 
ist nun anders und gut so.

Wie St. in seinem Vorwort von 2014 
erläutert, sollte sich die Arbeit ursprüng- 
lieh mit den ״kulturpolitischen Maßnah- 
men“ Friedrich III. von Sachsen befassen, 
musste dann aber um einen einleitenden 
Teil zur Person und Politik des Kurfürs- 
ten erweitert werden. Daraus erklärt sich,
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senschaft“ glieder sich ın einen kürzeren tet wird, 1esem Unterneh-
eher einleitenden Teil „Zur Förderung @ ist aldiger Erfolg wünschen.
Von bildender Kunst und Musik uUurc

Martin reuden Kurfürsten“, wobei St die Vorbild-
funktion Kaiser Maximilans hervorhebt

und einem ausführlichen Kapitel
mıit mehrfachen Unterteilungen
Ihema „Friedrich der Weise und die Vertasserlexikon Deutscher Huma-
Humanisten“. Völlig ec. betont N1ISmMUsS 80-1520, hg von Franz ose
Armin Kohnle ın seinem Vorwort, dass Worstbrock, 2, Lfg 4, und 3,
die Ausführungen ‚weder ersetzt noch Berlin/New York de Gruyter 2013 und
überholt  ‚66 (5) sind. Vor em die usführ- 2015 ISBN 9/8-3-11-033394-/ und Y/S8-

3-11-034546-91C Darstellung der Vor- und Früh-
geschichte der Wittenberger Unıversıtat
und die Friedrichs des Weisen sind DIie letzte planmäßige Lieferung des
VOI einer Queliendichte und stupenden großen Werks (vgl zuletzt meıne Bespre-
Gelehrsamkeit,; die auch die ektüre der chung In Luther ist Au S

ausufernden Fufßnoten als notwendig CI - reformationsgeschichtlicher Perspektive
wWeIlIs DiIe eigentliche des Fuürsten noch einmal eın Schwergewicht. Denn
bei der ründung der Leucorea sieht Ss1e nthält Beiträge über Staupitz, rut-
mehr im „praktisch-politischen als 1mM etter, Vehus und Wımpina, LUr die
mäzenatischen“ Bereich Auch für prominentesten Vertreter NCNHNECN,
die schwierigen re nach 1506 versteht die sich als Vorbereiter und Gegner der
St Friedrichs Wirken für die ohe Schu- Reformation erwiesen. Aber das Verhält-
le als „weniger richtungweisend, denn als N1ıSs ZUT Reformation ist ja UT ein Aspekt
Sicherung des Bestandes der Universität” des vielfältigen Werks und nıcht einmal

Abschließend widmet sich St der der vorherrschende: vielmehr geht $
den „Deutschen Humanismus“ründung und dem Ausbau der Univer-

sitätsbibliothek, die zumindest ın iNn- 1500, und dessen hervorragendste Ver-
TenN nfängen als „Öffentliche fürstliche treter zeichnen sich allererst Urc ihre
Büchersammlung” versteht. ihnen eigenen Schriften, Briefe und Wir-

Fın Abkürzungsverzeichnis, Liıtera- kungen dus, die, Je nach Lebensalter und
turverzeichnis und eın Personenregister Neigungen ihrer Verfasser und nach den
runden den Band ab Gegebenheiten, nach 1518 auch die Lu-

Auch re nach der Abfassung be- thersache zu Ihema en konnten.
hauptet die Arbeit ihren Status als Stan- Von Johannes VON Staupitz bis UI-
ardwer für Friedrich den Weisen und rich Zasıus werden insgesamt Autoren
die Tu Geschichte der 1 eucorea. Zu aufgenommen. Die bedeutendsten und
korrigieren sind nach den Arbeiten Von ausführlichsten behandelten sind

Johannes Trithemius (1462-1516) undUwe Schirmer lediglich einige Ausfüh-
rungen Finanzfragen 1MmM ernestine- Wimpfeling (1450-1528) S:
schen achsen 101 und bei der Leuco- der ıne Generation Juüngere oachim

Vadian (1484-1550), dessen Leben und1CcCad (311£.) Auf solche Ergänzungen wird
jedoch ausdrücklich verwiesen vielseitiges Werk sSamt einem Briefwech-
eıtere Fortschritte der Forschung sind sel VONN mehr als 2000 tücken und einer
VOIl der Edition der kirchenpolitischen erhaltenen Bibliothek VO  — Albert Schirr-
Korrespondenz Friedrichs und se1lines meister behandelt ist. Klaus Arnold und
Bruders Johann, die ın Leipzig vorberei- jeter ertens (t 2014 en miıt ihren
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tet wird, zu erwarten. Diesem Unterneh- 
men ist baldiger Erfolg zu wünschen.

Martin Treu

Verfasserlexikon Deutscher Huma- 
nismus 1480-1520, hg. von Franz Josef 
Worstbrock, Bd. 2, Lfg. 4, und Bd. 3, 
Berlin/New York: de Gruyter 2013 und 
2015 -  ISBN 978-3-11-033394-7 und 978- 
3-11-034546-9.

Die letzte planmäßige Lieferung des 
großen Werks (vgl. zuletzt meine Bespre- 
chung in Luther 86 [2015], 53 f.) ist aus 
reformationsgeschichtlicher Perspektive 
noch einmal ein Schwergewicht. Denn 
sie enthält Beiträge über Staupitz, Trut- 
fetter, Vehus und Wimpina, um nur die 
prominentesten Vertreter zu nennen, 
die sich als Vorbereiter und Gegner der 
Reformation erwiesen. Aber das Verhält- 
nis zur Reformation ist ja nur ein Aspekt 
des vielfältigen Werks und nicht einmal 
der vorherrschende; vielmehr geht es 
um den ״Deutschen Humanismus״ um 
1500, und dessen hervorragendste Ver- 
treter zeichnen sich allererst durch ihre 
ihnen eigenen Schriften, Briefe und Wir- 
kungen aus, die, je nach Lebensalter und 
Neigungen ihrer Verfasser und nach den 
Gegebenheiten, nach 1518 auch die Lu- 
thersache zum Thema haben konnten.

Von Johannes von Staupitz bis zu Ul- 
rieh Zasius werden insgesamt 24 Autoren 
aufgenommen. Die bedeutendsten -  und 
am ausführlichsten behandelten -  sind 
Johannes Trithemius (1462-1516) und 
Jakob Wimpfeling (1450-1528) sowie 
der eine Generation jüngere Joachim 
Vadian (1484-1550), dessen Leben und 
vielseitiges Werk samt einem Briefwech- 
sei von mehr als 2000 Stücken und einer 
erhaltenen Bibliothek von Albert Schirr- 
meister behandelt ist. Klaus Arnold und 
Dieter Mertens (+ 2014) haben mit ihren

senschaft“ gliedert sich in einen kürzeren 
eher einleitenden Teil ״Zur Förderung 
von bildender Kunst und Musik durch 
den Kurfürsten“, wobei St. die Vorbild- 
funktion Kaiser Maximilans hervorhebt 
(211) und einem ausführlichen Kapitel 
mit mehrfachen Unterteilungen zum 
Thema ״Friedrich der Weise und die 
Humanisten“. Völlig zu Recht betont 
Armin Kohnle in seinem Vorwort, dass 
die Ausführungen ״weder ersetzt noch 
überholt“ (5) sind. Vor allem die ausführ- 
liehe Darstellung der Vor- und Früh- 
geschichte der Wittenberger Universität 
und die Rolle Friedrichs des Weisen sind 
von einer Quellendichte und stupenden 
Gelehrsamkeit, die auch die Lektüre der 
ausufernden Fußnoten als notwendig er- 
weist. Die eigentliche Rolle des Fürsten 
bei der Gründung der Leucorea sieht St. 
mehr im ״praktisch-politischen als im 
mäzenatischen“ Bereich (277). Auch für 
die schwierigen Jahre nach 1506 versteht 
St. Friedrichs Wirken für die Hohe Schu- 
le als ״weniger richtungweisend, denn als 
Sicherung des Bestandes der Universität“ 
(317). Abschließend widmet sich St. der 
Gründung und dem Ausbau der Univer- 
sitätsbibliothek, die er zumindest in ih- 
ren Anfängen als ״öffentliche fürstliche 
Büchersammlung“ (327) versteht.

Ein Abkürzungsverzeichnis, Litera- 
turverzeichnis und ein Personenregister 
runden den Band ab.

Auch 34 Jahre nach der Abfassung be- 
hauptet die Arbeit ihren Status als Stan- 
dardwerk für Friedrich den Weisen und 
die frühe Geschichte der Leucorea. Zu 
korrigieren sind nach den Arbeiten von 
Uwe Schirmer lediglich einige Ausfüh- 
rungen zu Finanzfragen im ernestine- 
sehen Sachsen (101 ff.) und bei der Leuco- 
rea (311 f.). Auf solche Ergänzungen wird 
jedoch ausdrücklich verwiesen (380). 
Weitere Fortschritte der Forschung sind 
von der Edition der kirchenpolitischen 
Korrespondenz Friedrichs und seines 
Bruders Johann, die in Leipzig vorberei­
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TUkKeln über Trithemius und impfe- bearbeitet:;: für tliche Artikel konnten
zudem weıtere ausgewlesene Fachleuteling noch einmal ihre jahrzehntelangen

substantiellen tudien zısammenfassen werden, und das hat der Fer-
können, und VOoO  3 entsprechend er tigstellung gut Die Hoffnung
Qualität sind diese Artikel Und auch auf die Vollendung des Werks ist damit
Ulrich Zasıus hat In dem Archivar arl jedenfalls gestiegen. Und Wenlll eorg
einz Burmeister einen Bearbeiter - Spalatin ıin den Nachträgen behandelt
funden, der sich seıt den 1960er Jahren werden wird, freuen sich nıicht 101988 die
In seiınen Forschungen den süuddeutschen Lutherforscher und Reformationshis-
Humanısten zugewandt hat en den toriker. och einmal: felicıter finiatur.
genannten ist noch Martıiın Waldsee- So weıt War die Rezension gediehen,
müller (ca 1475-1520) erwähnen, der da wurde zu Jahresende 2014 auch
uUrc den spektakulären Verkauf der Band ausgeliefert. Er nthält ach-
erstien Amerika-Karte 1mM re 2007 trage, Addenda und Corrigenda SOWIE
das National Archive der USA einer brei- Register und eın kurzes Nachwort, in
eren Öffentlichkeit ekannt wurde. dem der Herausgeber die für ih zu

nier den 1m Kontext uthers und der ange Geschichte des Werks rekapitu-
Reformation interessierenden Gestalten liert IIe beiden nachgetragenen Artikel
wird Johannes Von Staupitz 8 über den Augsburger Stadtschreiber und

VONn Richard Wetzel eher katalog- Universalgelehrten Konrad Peutinger
artig und Napp, aber kundig behandelt (1465-1547) und den ine (Gjeneration
Von Odocus Trutfetter (um 1460-1519) alteren Ingolstädter Theologieprofessor
sind LU logische und naturphiloso- (seit eorg Zingel (1428-1508) hat
phische er überliefert, WOSCHECN der Worstbrock notgedrungen selbst VOI-

ungefähr gleichaltrige Konrad Wimpina fasst Für die Reformationsgeschichte
(ca 1460-1531), Gründungsrektor der ist Peutinger, der Mann mit der größten
Unıiversita Frankfurt/Oder, ein früher Privatbibliothek nOrdadlıiıc der pen,
und beständiger Gegner Luthers se1ıt durchaus Von Interesse Zunächst eın
dem Ablassstreit, in seinen zahlreıichen Sympathisant Luthers, verfolgte spater
chrıften Luther und die Reforma- 1n der Konfessionsfrage einen „mittleren
t1on (Sp 1398 -1401) greifbar wird. Worst- Weg“ (Sp 5), freilich ohne Erfolg. Neben
YOC: bezeichnet diesen Traditionalisten, zanlreichen anderen Sammlungen tellte
ohl nicht unpassend, als „Katheder- CI auch „Collectiones adversus anabaptis-
theologen‘ (Sp Weniger prominent tas  ‚66 (Sp. INIMMETIN, die indes, WwI1ıe

viele andere, unveröftentlicht liebenWäal der adısche Kanzler Hieronymus
Vehus (1484-1543/44), eın Altersgenos- Den Kegistern hat der Herausgeber

Luthers, der den Reichstagen 1n ıne uge Vorbemerkung vorangestellt,
Worms 1521 und ugsburg 1530 teil- der mMan 1 1NDILICc. auf die Krıterien
nahm und schon 15272 ıne Schrift „De für die Bearbeitung 1U zustimmen kann

Lutherana” veröflentlichte. F1n Mannn nicht tellenfriedhöfe, sondern L1IUT

wIe Erasmus Stella (T schien der Re- sinnvoll erstellte Register helfen den Be-
nutfzern WITKLICc weiıter. Das ersonen-formation aufgeschlossen se1ın,

ebenso WI1e Wimpfeling, der Anfang 1521 register nthält Personen der riechi-
iın einer „Apologia ChHhristi Pr Luthero“ schen und römischen Antike SOWI1E (im
diesen aps und Kurle verteidigte. Vergleich diesen wenige) biblische

Der Herausgeber YTanz OSE, Worst- Personen; das Personenregister 11 erfasst
TOC: hat auch im etzten aszıke wiede- nichtantike ersonen Luther (Sp 199-
IU eınen großen Teil der Autoren selbst 201) ist el reichlich verireten. Aus
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bearbeitet; für etliche Artikel konnten 
zudem weitere ausgewiesene Fachleute 
gewonnen werden, und das hat der Fer- 
tigstellung gut getan. Die Hoffnung 
auf die Vollendung des Werks ist damit 
jedenfalls gestiegen. Und wenn Georg 
Spalatin in den Nachträgen behandelt 
werden wird, freuen sich nicht nur die 
Lutherforscher und Reformationshis- 
toriker. Noch einmal: feliciter finiatur.

So weit waf die Rezension gediehen, 
da wurde zum Jahresende 2014 auch 
Band 3 ausgeliefert. Er enthält Nach- 
träge, Addenda und Corrigenda sowie 
Register und ein kurzes Nachwort, in 
dem der Herausgeber die für ihn allzu 
lange Geschichte des Werks rekapitu- 
liert. Die beiden nachgetragenen Artikel 
über den Aug$burger Stadtschreiber und 
Universalgelehrten Konrad Peutinger 
(1465-1547) Und den eine Generation 
älteren Ingolstädter Theologieprofessor 
(seit 1474) Georg Zingel (1428-1508) hat 
Worstbrock notgedrungen selbst ver- 
fasst. Für die Reformationsgeschichte 
ist Peutinger, der Mann mit der größten 
Privatbibliothek nördlich der Alpen, 
durchaus von Interesse. Zunächst ein 
Sympathisant Luthers, verfolgte er später 
in der Konfessionsfrage einen ״mittleren 
Weg“ (Sp. 5), freilich ohne Erfolg. Neben 
zahlreichen anderen Sammlungen stellte 
er auch ״colleçtiones adversus anabaptis- 
tas“ (Sp. 20 f.) zusammen, die indes, wie 
viele andere, unveröffentlicht blieben.

Den Registern hat der Herausgeber 
eine kluge Vorbemerkung vorangestellt, 
der man im Hinblick auf die Kriterien 
für die Bearbeitung nur zustimmen kann 
-  nicht Stellenfriedhöfe, sondern nur 
sinnvoll erstellte Register helfen den Be- 
nutzem wirklich weiter. Das Personen- 
register I enthält Personen der griechi- 
sehen und römischen Antike sowie (im 
Vergleich zu diesen wenige) biblische 
Personen; das Personenregister II erfasst 
nichtantike Personen -  Luther (Sp. 199- 
201) ist dabei reichlich vertreten. Aus

Artikeln über Trithemius und Wimpfe- 
ling noch einmal ihre jahrzehntelangen 
substantiellen Studien zusammenfassen 
können, und von entsprechend hoher 
Qualität sind diese Artikel. Und auch 
Ulrich Zasius hat in dem Archivar Karl 
Heinz Burmeister einen Bearbeiter ge- 
funden, der sich seit den 1960er Jahren 
in seinen Forschungen den süddeutschen 
Humanisten zugewandt hat. Neben den 
genannten ist noch Martin Waldsee- 
müller (ca. 1475-1520) zu erwähnen, der 
durch den spektakulären Verkauf der 
ersten Amerika-Karte im Jahre 2007 an 
das National Archive der USA einer brei- 
teren Öffentlichkeit bekannt wurde.

Unter den im Kontext Luthers und der 
Reformation interessierenden Gestalten 
wird Johannes von Staupitz (1467/68- 
1524) von Richard Wetzel eher katalog- 
artig und knapp, aber kundig behandelt. 
Von Jodocus Trutfetter (um 1460-1519) 
sind nur logische und naturphiloso- 
phische Werke überliefert, wogegen der 
ungefähr gleichaltrige Konrad Wimpina 
(ca. 1460-1531), Gründungsrektor der 
Universität Frankfurt/Oder, ein früher 
und beständiger Gegner Luthers seit 
dem Ablassstreit, in seinen zahlreichen 
Schriften gegen Luther und die Reforma- 
tion (Sp. 1398-1401) greifbar wird. Worst- 
brock bezeichnet diesen Traditionalisten, 
wohl nicht unpassend, als ״Katheder- 
theologen“ (Sp. 1401). Weniger prominent 
war der badische Kanzler Hieronymus 
Vehus (1484-1543/44), ein Altersgenos- 
se Luthers, der an den Reichstagen in 
Worms 1521 und Augsburg 1530 teil- 
nahm und schon 1522 eine Schrift ״De 
re Lutherana“ veröffentlichte. Ein Mann 
wie Erasmus Stella (t 1521) schien der Re- 
formation sogar aufgeschlossen zu sein, 
ebenso wie Wimpfeling, der Anfang 1521 
in einer ״Apologia Christi pro Luthero“ 
diesen gegen Papst und Kurie verteidigte.

Der Herausgeber Franz Josef Worst- 
brock hat auch im letzten Faszikel wiede- 
rum einen großen Teil der Autoren selbst
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dem Sachregister interessieren die Refor- schlag des Verlags Das ist das Mindeste,
mationsforscher etwa Abendmahlsstreit, WdsSs Ian ascCll kann und INUusSsS. Denn das
Ablass, Reformation, Stadtbeschreibun- Lexikon hat insgesamt eiıne NC rund-
gCNM, Wittenberg oder Universitäten, lage für die Erforschung des „Deutschen
NUur weniıge Beispiele C1HneECN Humanismus”“ geschaften, und Wd in

Die schmerzlichste ucKe, nicht UT den Darstellungen, Quellenangaben und
für die Reformationshistoriker, ist das Literaturverzeichnissen steckt, annn eine
Fehlen eines Ti1kels über eorg - kommende (jeneration VO Forschern
latin, der „ein Torso“ S IX) 1e und noch hinreichend beschäftigen. Auch
damit ‚entfällt  ‚CC (Sp. 32) Im Personen- wWwWEeIlln sich zeigt, dass dieses Lexikon ım
register 11 hat palatin immerhin Wesentlichen die Forschungen einer (Ge-
Einträge. ach den Arbeiten VONn r1S5- neratiıon reprasentiert, die sich mıiıt eben
tina Meckelnborg und nne-Beate Riıe- diesen Gestalten gründlich efasst hat
cke über Spalatins Chronik der achsen WI1e seıt langem keine, harren zahlreiche
und TIhüringer (2011) der Dissertation Inedita noch der Veröffentlichung. Das
VOoO  - Christine €e1de, eorg Spalatins größte Verdienst dem Werk kommt
Briefwechsel (2014) und der Altenburger dem Herausgeber der für zahlreiche
Ausstellung eorg palatin. Steuer- Artikel Ja auch der Autor ist Er annn
INann der Reformation (2014) sollte sich Ende DEWISS Sagen, dass sich die
vielleicht nicht unmöglich se1in, einen Arbeit elohnt hat und der gute amp
olchen Artikel verfassen. Ohne den nicht vergeblich wWäarTr. Das ist viel, und

eın olches Resüuümee kann 1an nicht VonGang in die Archive un Bi-
bliotheken aber wird auch dieser Beitrag en wissenschaftlichen Oorhaben dieser
nicht machen sSe1IN. Art und Dauer ziehen: ODUS IMagNum et

„Das Lexikon fu{ßt auf dem For- laboriosum explicit feliciter.
schungsstand, reicht aber vielifac über
ihn hinaus“”, heißt / auf dem Schutzum- Johannes Schilling

Anschriften der Rezensenten

Landesbischo Prof. Dr. Gerhard Müller D., Sperlingstrafße 59, rlangen
Prof. Dr. Dr. Johannes Schilling, Esmarchstraße 64, Kiel
Dr. Martin TIreu, Kupferstraße 1 9 Wittenberg
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schlag des Verlags. Das ist das Mindeste, 
was man sagen kann und muss. Denn das 
Lexikon hat insgesamt eine neue Grund- 
läge für die Erforschung des ״Deutschen 
Humanismus“ geschaifen, und was in 
den Darstellungen, Quellenangaben und 
Literaturverzeichnissen steckt, kann eine 
kommende Generation von Forschern 
noch hinreichend beschäftigen. Auch 
wenn sich zeigt, dass dieses Lexikon im 
Wesentlichen die Forschungen einer Ge- 
neration repräsentiert, die sich mit eben 
diesen Gestalten so gründlich befasst hat 
wie seit langem keine, harren zahlreiche 
Inedita noch der Veröffentlichung. Das 
größte Verdienst an dem Werk kommt 
dem Herausgeber zu, der für zahlreiche 
Artikel ja auch der Autor ist. Er kann 
sich am Ende gewiss sagen, dass sich die 
Arbeit gelohnt hat und der gute Kampf 
nicht vergeblich war. Das ist viel, und 
ein solches Resümee kann man nicht von 
allen wissenschaftlichen Vorhaben dieser 
Art und Dauer ziehen: opus magnum et 
laboriosum explicit féliciter.

Johannes Schilling

dem Sachregister interessieren die Refor- 
mationsforscher etwa Abendmahlsstreit, 
Ablass, Reformation, Stadtbeschreibun- 
gen, Wittenberg oder Universitäten, um 
nur wenige Beispiele zu nennen.

Die schmerzlichste Lücke, nicht nur 
für die Reformationshistoriker, ist das 
Fehlen eines Artikels über Georg Spa- 
latin, der ״ein Torso“ (S. IX) blieb und 
damit ״entfällt“ (Sp. 32). Im Personen- 
register II hat Spalatin immerhin 43 
Einträge. Nach den Arbeiten von Chris- 
tina Meckeinborg und Anne-Beate Rie- 
cke über Spalatins Chronik der Sachsen 
und Thüringer (2011), der Dissertation 
von Christine Weide, Georg Spalatins 
Briefwechsel (2014) und der Altenburger 
Ausstellung Georg Spalatin. Steuer- 
mann der Reformation (2014) sollte es 
vielleicht nicht unmöglich sein, einen 
solchen Artikel zu verfassen. Ohne den 
erneuten Gang in die Archive und Bi- 
bliotheken aber wird auch dieser Beitrag 
nicht zu machen sein.

 -Das Lexikon fußt auf dem For״
schungsstand, reicht aber vielfach über 
ihn hinaus“, heißt es auf dem Schutzum­

Anschriften der Rezensenten
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und Alexander Altmann In Gemeininschaft mıt Frıtz Bamberger, OTO-
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cdıe Fdıtıon selıner >Gesammelten Schrıften«, einer krıitischen (jJesamtaus-
gabe der chrıften und des Briefwechsels Seıit 971 der Verlag from-
mann-holzboog, der Alexander Altmann als Herausgeber gewIınnen
konnte, dıe Edıtıon der unvollendeten Ausgabe fort DIie an doku-
mentieren Mendelssohns große usstrahlung auf fast alle geistigen und
Ilıterarıschen Gebiete des 18 Jahrhunderts und auf das Gedankengut
bedeutender Zeıtgenossen WIE Goethe, Herder, Kant, Lessing, Lichten-
berg, Morıtz und cNnıller.

BAN 9, CNrıtften ZU Judentum 111,4 Kınleitung, Anmerkungen und
Regıister den Übersetzungen AUs dem >Bıur«<. Bearbeitet Danıel roch-
malnık und Raıner enzel ( 4°7() Ln ISBN 2495 Dez 2015
Die begleıtenden Anmerkungen ZUT deutschen Übersetzung des >Bıur<« CI -

schlıeßen dıe Bezüge, ın denen diıeser hebräische KOommMentar ZUT

Iradıtion der Jüdıschen Schriftauslegung steht Nachweise der lıterarıschen
Quellen machen das komposiıtorische ertTahren Mendelssohns transpa-
rent und werftfen Licht auf seıne exegetische Argumentatıion; neben Zıtaten
AUuUs Talmud und 1dTrTascCc werden Bezüge auf dıe Exegese In ıttelalter
und Renalissance, auf dıe chrıistlıche Hebraistık und historisch-kritische
Bıbelwıssenschaft SOWIE auf das naturwıssenschaftlıche Wıssen des 18
Jahrhunderts offengelegt. el werden auch Jıddısche und deutsche
Bıbelübersetzungen VOIN Luther ıs den chrıistlıchen ele  en des
18 Jahrhunderts berücksıchtigt.1 zuletzt macht der Kommentar auf
Verbindungen Mendelssohns phılosophıschem Werk aufmerksam.
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Zu diesem Heft

ıst Martın Luther In erstier Linie als der große Anreger der Reformation
1mM 1C Die Aufmerksamkeit gilt den Jahren des Aufbruchs, für den WIT
gefähr den Zeitraum zwischen 1517 und 1525 Danach gerat Luther
leicht ALULS dem Blick, und dafür gibt auch gute Gründe: Die Reformation
wirkt in die Breite, ihr gehören vielfältige Rezeptionsgestalten, und nicht
zuletzt übernehmen politische Instanzen die Regle. Luther hat aber auch
diese Phase der Reformation mitgestaltet und gepragt. Die Predigten Luthers
in Leipzig, die Armin Kohnle Eingang dieses Heftes vorstellt, schlagen
den ogen Von) Aufbruch, VOonNn der Leipziger Disputation 1519, als Luther mıt
voller chärfe bewusst wurde, WIE csehr seine theologischen Einsichten ih In
Gegensatz ZU[ Papstkirche brachten, ZUTr landesherrlichen Etablierung der
Reformation 1n den dreißiger und vierziger Jahren des Jahrhunderts.

In diesen ogen lassen sich die weiteren eiträge des Heftes einzeichnen:
Volker Leppin führt ZUT Begegnung VONN Martin Luther und Johannes Eck in
Leipzig zurück un: zeigt, ass Luther und seıine Unterstützer in formaler Hin-
sicht Von FEck gelernt haben, wodurch der inhaltliche Gegensatz beider Lager
och schärfer hervortritt. Volker Stümkes Überblick Luthers Auffassungen
VOoNn rieg und Frieden zeigt dann, WIe sich 1mM Verlauf der Reformation und
ihrer Institutionalisierung Luthers Verständnis VoOm Christsein sich 1mM-
CT stärker als politische ausformt. uch die das Heft wl1e Steits abschlie-
ßBenden Buchbesprechungen beziehen sich aufLuther un seine Wirkungen in
diesem ogen VOIl Umbruch ZUT Neugestaltung.

Hellmut Zschoch

Luther, Jg., 127, ISS5N-
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Zu diesem Heft

Oft ist Martin Luther in erster Linie als der große Anreger der Reformation 
im Blick. Die Aufmerksamkeit gilt den Jahren des Aufbruchs, für den wir un- 
gefähr den Zeitraum zwischen 1517 und 1525 ansetzen. Danach gerät Luther 
leicht aus dem Blick, und dafür gibt es auch gute Gründe: Die Reformation 
wirkt in die Breite, zu ihr gehören vielfältige Rezeptionsgestalten, und nicht 
zuletzt übernehmen politische Instanzen die Regie. Luther hat aber auch 
diese Phase der Reformation mitgestaltet und geprägt. Die Predigten Luthers 
in Leipzig, die Armin Kohnle am Eingang dieses Heftes vorstellt, schlagen 
den Bogen vom Aufbruch, von der Leipziger Disputation 1519, als Luther mit 
voller Schärfe bewusst wurde, wie sehr seine theologischen Einsichten ihn in 
Gegensatz zur Papstkirche brachten, zur landesherrlichen Etablierung der 
Reformation in den dreißiger und vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts.

In diesen Bogen lassen sich die weiteren Beiträge des Heftes einzeichnen: 
Volker Leppin führt zur Begegnung von Martin Luther und Johannes Eck in 
Leipzig zurück und zeigt, dass Luther und seine Unterstützer in formaler Hin- 
sicht von Eck gelernt haben, wodurch der inhaltliche Gegensatz beider Lager 
noch schärfer hervortritt. Volker Stümkes Überblick zu Luthers Auffassungen 
von Krieg und Frieden zeigt dann, wie sich im Verlauf der Reformation und 
ihrer Institutionalisierung Luthers neues Verständnis vom Christsein sich im- 
mer stärker als politische Ethik ausformt. Auch die das Heft wie stets abschlie- 
ßenden Buchbesprechungen beziehen sich auf Luther und seine Wirkungen in 
diesem Bogen vom Umbruch zur Neugestaltung.

Hellmut Zschoch

Luther, 86. Jg., 127, ISSN 0340-6210
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Luthers Leipziger Predigten
Bearbeitet VONN Armin Kohnle

Del drei Gelegenheiten, die eweils Wendepunkte markieren, predigte Martin Lu-
ther in Leipzig. Seine Leipziger Predigt, gehalten Tag eier und Paul (29.
unı 1519, e} ın die eıit der Leipziger Disputation. och hatte Luther nicht selbst
ın das Streitgespräch eingegriffen, das zwischen seinem Wittenberger ollegen An-
dreas Bodenstein VO  5 Karlstadt und dem Ingolstädter eologen Johannes Eck In der
OISTUDe des herzoglichen Schlosses wel Tage UVO begonnen worden Wal. Luthers
Auffritt Eck wurde bereits m ıt Spannung eın Wunder also, dass auf
die Nachricht, Luther WO 1n der Hofkapelle ıne Predigt halten, viele Leipziger in
diesen kleinen aum drängten, dass E  E ın den Disputationssaal umziehen musste

Das Tagesevangelium Mit 16,13-19, der Schlüsseltext für die Begründung päapst-
licher Herrschaftsansprüche, eignete sich besonders gut, über das strittigste
Ihema der Leipziger Disputation, die Papstfrage, sprechen. Doch dieses brisante
TIhema wird In der gedruckten redigt' tatsaächliıc UT gestreift. Wie oft timmen
das gesprochene Wort und der für den TUC bearbeitete ext nicht völlig überein. In
seiıner Vorrede sagtl Luther ausdrücklich, habe seiınem Sermon, Urc den ‚das
Feuer sehr angefacht‘ worden sel, das „gelindert”, Was ihm „ZU nahe Verdruss“

seın schien. Offenbar hat CI polemische, die päpstlichen Machtansprüche
gerichtete assagen, die 1n der muüundlichen Predigt noch enthalten aren), für den
TUC gestrichen oder abgeschwächt. Es ist nicht nötig, dass der gemeiıine Mannn viel
über die päpstliche Gewalt disputiert, me11n! Luther. Stattdessen will CT sich eın
„gründliches Verständnis“ der uUurc den Predigttext aufgeworfenen Fragen bemü-
hen.“ Diese Fragen sind (Grottes na und der freie Wille des Menschen einerseıts
SOWI1Ee die Schlüsselgewalt des Petrus andererseits.

Klar und infach wird 1m ersten Teil der Predigt dargelegt, dass der Mensch au

eigener Kraft nicht ın der Lage ıst, ottes illen erIiullen Wer darauf baut, INUS$S in
Verzweiflung geraten. Wer aber seın eıgenes Unvermögen erkennt, dem versagt Gott
se1ine na nicht

„DIieses Verzweifeln un: das Suchen ach der Gnade soll nicht eine Stunde
der eine Zeıt lang währen und ann aufhören, sondern alle uUNsSsSCIC Werke,
Worte und Gedanken sollen, solange WITr l1er eDen, auf nichts anderes pC-
richtet seın als darauf, ass INan allezeit sich selbst verzweifele und (Gottes
Gnade sehnsüchtig begehre. *  “
ach diesen für seın reformatorisches nliegen grundlegenden Aussagen, die
gleich iıne Stellungnahme zZzu Streit zwischen Karlstadt und Eck darstellten und
diesen zugunsten se1ines Wittenberger ollegen entschieden, wendet sich Luther 1m
zweıten Teil seiner Predigt der Gewalt des Petrus ZU:

2, 246-249 Jle folgenden Zıtate den Predigten Luthers wurden modernisiert.
Zitate 2, 245,34-36.

2, 248,20-23
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Luthers Leipziger Predigten
Bearbeitet von Armin Kohnle

Bei drei Gelegenheiten, die jeweils Wendepunkte markieren, predigte Martin Lu- 
ther in Leipzig. Seine erste Leipziger Predigt, gehalten am Tag Peter und Paul (29. 
Juni) 1519, fiel in die Zeit der Leipziger Disputation. Noch hatte Luther nicht selbst 
in das Streitgespräch eingegriffen, das zwischen seinem Wittenberger Kollegen An- 
dreas Bodenstein von Karlstadt und dem Ingolstädter Theologen Johannes Eck in der 
Hofstube des herzoglichen Schlosses zwei Tage zuvor begonnen worden war. Luthers 
Auftritt gegen Eck wurde bereits mit Spannung erwartet. Kein Wunder also, dass auf 
die Nachricht, Luther wolle in der Hofkapelle eine Predigt halten, so viele Leipziger in 
diesen kleinen Raum drängten, dass man in den Disputationssaal umziehen musste.

Das Tagesevangelium Mt 16,13-19, der Schlüsseltext für die Begründung päpst- 
lieber Herrschaftsansprüche, eignete sich besonders gut, um über das strittigste 
Thema der Leipziger Disputation, die Papstfrage, zu sprechen. Doch dieses brisante 
Thema wird in der gedruckten Predigt1 tatsächlich nur gestreift. Wie so oft stimmen 
das gesprochene Wort und der für den Druck bearbeitete Text nicht völlig überein. In 
seiner Vorrede sagt Luther ausdrücklich, er habe an seinem Sermon, durch den ״das 
Feuer sehr angefacht“ worden sei, das ״gelindert“, was ihm ״zu nahe am Verdruss“ 
zu sein schien. Offenbar hat er polemische, gegen die päpstlichen Machtansprüche 
gerichtete Passagen, die in der mündlichen Predigt noch enthalten waren, für den 
Druck gestrichen oder abgeschwächt. Es ist nicht nötig, dass der gemeine Mann viel 
über die päpstliche Gewalt disputiert, meint Luther. Stattdessen will er sich um ein 
 -gründliches Verständnis“ der durch den Predigttext aufgeworfenen Fragen bemü״
hen.2 Diese Fragen sind Gottes Gnade und der freie Wille des Menschen einerseits 
sowie die Schlüsselgewalt des Petrus andererseits.

Klar und einfach wird im ersten Teil der Predigt dargelegt, dass der Mensch aus 
eigener Kraft nicht in der Lage ist, Gottes Willen zu erfüllen. Wer darauf baut, muss in 
Verzweiflung geraten. Wer aber sein eigenes Unvermögen erkennt, dem versagt Gott 
seine Gnade nicht:

 Dieses Verzweifeln und das Suchen nach der Gnade soll nicht eine Stunde״
oder eine Zeit lang währen und dann aufhören, sondern alle unsere Werke, 
Worte und Gedanken sollen, solange wir hier leben, auf nichts anderes ge- 
richtet sein als darauf, dass man allezeit an sich selbst verzweifele und Gottes 
Gnade sehnsüchtig begehre.“3

Nach diesen für sein reformatorisches Anliegen grundlegenden Aussagen, die zu- 
gleich eine Stellungnahme zum Streit zwischen Karlstadt und Eck darstellten und 
diesen zugunsten seines Wittenberger Kollegen entschieden, wendet sich Luther im 
zweiten Teil seiner Predigt der Gewalt des Petrus zu:

1 WA 2, (241) 246-249. Alle folgenden Zitate aus den Predigten Luthers wurden modernisiert.
2 Zitate: WA 2,245,34-36.
3 WA 2, 248,20-23.
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Luthers Leipziger Predigten 129

„EsS 1ST wahr, die Schlüssel sind Sankt Peter gegeben aber nicht ihm PCISON-
ich sondern ber ih der christlichen Kirche: un: sind S16 gleichermafßen
dir und I1T gegeben ZU Irost unNnseTres (Jewissens
Eın fröhliches Gewissen erreicht der Mensch aber NUT, wenn glaubt dass
gnädigen Gott hat

‚Siehe azu dienen dir die Schlüssel azu sind die Priester eingesetzt Wenn
du eın Herz fühlst, ass wankt oder zweifelt, ob du nicht Gnaden VOT
Gottes ugen selst, ann i1st höchste Zeit, ass du ZUuU Priester gehst und

die Absolution für deine Sünde nachsuchst. Auf diese Weise suchst du die
Gewalt und den Irost der Schlüssel 5

Die Schlüsselgewalt ezieht sich also allein auf die Sündenvergebung Luthers erste
Leipziger Predigt konzentrierte sich beiden Teilen auf das theologische TUn
anliegen des werdenden Reformators Die Druckausgabe 1ST auch adurch VO  —_ Be-
deutung, dass S1C Vo ersten bekannten Lutherportrait mıiıt kleinen Lutherrose
gezliert wird

En Seriitol4
k yn poiitf. Jar ‚ Durch den w  augn  Crar woerd  {an  en yater Doctoxens  EELLUN HAU

ent{chtlDi  egl ; erzlicher artickel / 6O ymvon  auguffiger zu YOittenburgenJichen feiner abaün  n  fiymln der gzeit der Di| umtonw

N7

LO  .... artın Luther, Fın Sermon g.
n  P prediget Leipfsgk vftm SchlofßIN Leipzig Wolfgang Stöckel

N ME 1519 (VD 6194 Exemplara
M der ULB Sachsen Anhalt Halle)\  M Abgebildet 1St ein Ausschnitt des

F Titelblatts, das Luther als Au-
MOS gustinermönch umrahmt
Yr T wä%  * a Von spiegelverkehrten Um -

schrift mıiıt Lutherrose
DOCTOR LVITER
AVGVSTINER WITTENB

* *

WA? 248 373 35
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129Luthers Leipziger Predigten

 -Es ist wahr, die Schlüssel sind Sankt Peter gegeben, aber nicht ihm person״
lieh, sondern über ihn der christlichen Kirche; und so sind sie gleichermaßen 
dir und mir gegeben zum Trost unseres Gewissens.^
Ein fröhliches Gewissen erreicht der Mensch aber nur, wenn er glaubt, dass er einen 
gnädigen Gott hat:

 Siehe, dazu dienen dir die Schlüssel, dazu sind die Priester eingesetzt: Wenn״
du dein Herz fühlst, dass es wankt oder zweifelt, ob du nicht in Gnaden vor 
Gottes Augen seist, dann ist es höchste Zeit, dass du zum Priester gehst und 
um die Absolution für deine Sünde nachsuchst. Auf diese Weise suchst du die 
Gewalt und den Trost der Schlüssel.“5
Die Schlüsselgewalt bezieht sich also allein auf die Sündenvergebung. Luthers erste 
Leipziger Predigt konzentrierte sich in beiden Teilen auf das theologische Grund- 
anliegen des werdenden Reformators. Die Druckausgabe ist auch dadurch von Be- 
deutung, dass sie vom ersten bekannten Lutherportrait mit einer kleinen Lutherrose 
geziert wird.

fm§muottefp!d)!8rttM1 ItipfgK

Martin Luther, Ein Sermon ge- 
prediget zu Leipßgk vffm Schloß 
[...], Leipzig: Wolfgang Stöckel 
1519 (VD 16 L 6194, Exemplar 
der ULB Sachsen-Anhalt, Halle). 
Abgebildet ist ein Ausschnitt des 
Titelblatts, das Luther als Au- 
gustinermönch zeigt, umrahmt 
von einer spiegelverkehrten Um- 
schritt mit Lutherrose:
DOCTOR. MARTINVS. LVTTER. 
AVGVSTINER: WITTENB:

4 WA 2, 248,33-35.
5 WA 2, 249,12-16.

mrra mm am tag p tm  on m
kym.jemitf.jter z&urci? W(ri>jgm*4ttr Î>0 cw1cn» 

m«r«rtö ¿utfrtrfflfltiffmtnti Wittmbiwgt/mit 
eKfc^iilbigung <81ΐφα erttcM / ffo ymven

1 ijctt Otr&ifpubüton 
£Λρ|?ΒΪ0φΛΐ«»η



130 1 uther für heute entdeckt

Die Gegnerschaft des albertinischen Herzogs eorg, die sich Luther während der
Leipziger Disputation ZUZOßS, verhinderte ın den kommenden beiden Jahrzehnten
einen welteren Offentliıchen Aufftritt ın Lelpzig. rst nach dem Tod des Herzogs eorg
und nach dem Regierungsantritt erzog Heinrichs 1m pri 1539 konnte Luther das
albertinische Territorium wieder gefahrlos betreten. Zu ngsten 1539 wurde die
Reformationseinführung 1m albertinischen achsen miıt einer großen Zusammen-
kunft der wettinischen Fürsten und der Wittenberger eologen in Leipzig eröfinet.
Am Malıl, dem Pfingstsamstag, predigte Luther ZU zweıten Mal „auf dem Schlofß
Pleißenburg Leipzi  6 wobei ohl j die Kapelle denken ist und als Publikum

die wettinischen Fürsten und ihren Hof. Von einem großen Andrang der Leipziger
Stadtbevölkerung hören WITr bei dieser Gelegenheit nichts.

Obwohl Luther ran Wal und sich auf seinen Kopf nicht verlassen konnte, wI1ıe CI

selbst eingangs feststellte, hatte se1ine zweıte Leipziger Predigt, für die CI das SONN-
tagsevangelium Joh 1 9 23—31 wählte, einen gewIissen Umfang. Der Predigttext S den
Abschiedsreden Jesu scheint auf den ersten 1C LU wen1g Gelegenheit bieten,

den aktuellen Anlass der bevorstehenden Reformationseinführung aufzugreifen.
Doch Luther baut seıne Argumentatıon geschickt aufVers auf: „Wer mich lLiebt, der
wird meıne Orte halten, und meın ater wird ih lieben, und WIr werden ihm
kommen und Wohnung bei ihm machen.‘ eSus, argumentiert Luther, antwortet
damit auf die rage, oD sich DNUT den en und nicht auch den Heiden offenbaren
WO. DIie Antwort Jautet: Auch den Heiden! [)as Jesuswort Joh 14, 23 ıst deshalb als
Einsetzung der christlichen Kirche Z.Uu verstehen, die eSUS bei seinem SCNHIE'
rücklässt:

„ ES sind treffliche und herzliche Worte, ass Gott uns herunter kommen
11 und WIr nicht hinauf eitern mussen. Br ill bis das Ende der Welt
bei uns se1n. 1Da wohnt der Heilige Geist, wirkt und schafft es in der christ-
lichen Kirche.“”
amı ist das Stichwort gefallen, das 1mM Mittelpunkt VON Luthers Predigt steht die
Kirche. Diese, meıint elI, macht den Zwiespalt zwischen uLNS und den Papisten AUS

LDIiese denken bei der Frage, Wäas die chrıstlıche Kirche sel, Papst, Kardinäle und
1SCHNOTEe Aber Christus pricht anders Von der Kirche

„Be!i der christlichen Kirche soll sich eın Haus handeln, in dem HNeine
Gottes Wort erschallen soll Nie sollen NUur bis ZUr: Tollheit Kirche, Kirche‘
schreien. hne (Gottes Wort ist nichts, meıne lieben Christen sind beständige
Bekenner 1mM Wort,; 1 Leben und 1m Tod, s1e wollen Von dieser Wohnung
nicht lassen, ieb en S1e diesen Fürsten d.h Christus]. Hıer hilft weder
Gnade och Ungnade. Sie lassen Land und Leute, Leib und en darüber
fahren.130  Luther — für heute neu entdeckt  Die Gegnerschaft des albertinischen Herzogs Georg, die sich Luther während der  Leipziger Disputation zuzog, verhinderte in den kommenden beiden Jahrzehnten  einen weiteren öffentlichen Auftritt in Leipzig. Erst nach dem Tod des Herzogs Georg  und nach dem Regierungsantritt Herzog Heinrichs im April 1539 konnte Luther das  albertinische Territorium wieder gefahrlos betreten. Zu Pfingsten 1539 wurde die  Reformationseinführung im albertinischen Sachsen mit einer großen Zusammen-  kunft der wettinischen Fürsten und der Wittenberger Theologen in Leipzig eröffnet.  Am 24. Mai, dem Pfingstsamstag, predigte Luther zum zweiten Mal „auf dem Schloß  Pleißenburg zu Leipzig“, wobei wohl an die Kapelle zu denken ist und als Publikum  an die wettinischen Fürsten und ihren Hof. Von einem großen Andrang der Leipziger  Stadtbevölkerung hören wir bei dieser Gelegenheit nichts.  Obwohl Luther krank war und sich auf seinen Kopf nicht verlassen konnte, wie er  selbst eingangs feststellte, hatte seine zweite Leipziger Predigt, für die er das Sonn-  tagsevangelium Joh 14, 23-31 wählte, einen gewissen Umfang. Der Predigttext aus den  Abschiedsreden Jesu scheint auf den ersten Blick nur wenig Gelegenheit zu bieten,  um den aktuellen Anlass der bevorstehenden Reformationseinführung aufzugreifen.  Doch Luther baut seine Argumentation geschickt auf Vers 23 auf: „Wer mich liebt, der  wird meine Worte halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm  kommen und Wohnung bei ihm machen.“ Jesus, so argumentiert Luther, antwortet  damit auf die Frage, ob er sich nur den Juden und nicht auch den Heiden offenbaren  wolle. Die Antwort lautet: Auch den Heiden! Das Jesuswort Joh 14,23 ist deshalb als  Einsetzung der christlichen Kirche zu verstehen, die Jesus bei seinem Abschied zu-  rücklässt:  „Es sind treffliche und herzliche Worte, dass Gott zu uns herunter kommen  will und wir nicht hinauf klettern müssen. Er will bis an das Ende der Welt  bei uns sein. Da wohnt der Heilige Geist, wirkt und schafft alles in der christ-  lichen Kirche.“  Damit ist das Stichwort gefallen, das im Mittelpunkt von Luthers Predigt steht: die  Kirche. Diese, so meint er, macht den Zwiespalt zwischen uns und den Papisten aus.  Diese denken bei der Frage, was die christliche Kirche sei, an Papst, Kardinäle und  Bischöfe. Aber Christus spricht anders von der Kirche:  „Bei der christlichen Kirche soll es sich um ein Haus handeln, in dem alleine  Gottes Wort erschallen soll. Sie sollen nur bis zur Tollheit ‚Kirche, Kirche‘  schreien. Ohne Gottes Wort ist nichts, meine lieben Christen sind beständige  Bekenner im Wort, im Leben und im Tod, sie wollen von dieser Wohnung  nicht lassen, so lieb haben sie diesen Fürsten [d.h. Christus]. Hier hilft weder  Gnade noch Ungnade. Sie lassen Land und Leute, Leib und Leben darüber  fahren. ... Darum spricht ein Christ: Ich will Christus haben, und sollte ich  alles darüber fahren lassen; was ich nicht mitnehmen kann, das bleibe: Allein  Christus genügt mir. Deshalb sollen alle Christen fest und standhaft auf dem  bloßen Wort beharren.“?  $ WA 47, 772-779.  7 WA 47, 773,35-38.  ® WA 47, 774,32 - 775,4.Darum spricht eın Christ Ich ill T1StUS aben, und sollte ich
alles darüber fahren lassen; Wa ich nicht mitnehmen kann, das bleibe: Allein
Christus genugt MIr. Deshalb sollen alle rısten fest und standhaft auf dem
blofsen Wort beharren.“®

4/, 772-778.
4/, 773,35-38
4/, 7754
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Die Gegnerschaft des albertinischen Herzogs Georg, die sich Luther während der 
Leipziger Disputation zuzog, verhinderte in den kommenden beiden Jahrzehnten 
einen weiteren öffentlichen Auftritt in Leipzig. Erst nach dem Tod des Herzogs Georg 
und nach dem Regierungsantritt Herzog Heinrichs im April 1539 konnte Luther das 
albertinische Territorium wieder gefahrlos betreten. Zu Pfingsten 1539 wurde die 
Reformationseinführung im albertinischen Sachsen mit einer großen Zusammen- 
kunft der wettinischen Fürsten und der Wittenberger Theologen in Leipzig eröffnet. 
Am 24. Mai, dem Pfingstsamstag, predigte Luther zum zweiten Mal ״auf dem Schloß 
Pleißenburg zu Leipzig“6, wobei wohl an die Kapelle zu denken ist und als Publikum 
an die wettinischen Fürsten und ihren Hof. Von einem großen Andrang der Leipziger 
Stadtbevölkerung hören wir bei dieser Gelegenheit nichts.

Obwohl Luther krank war und sich auf seinen Kopf nicht verlassen konnte, wie er 
selbst eingangs feststellte, hatte seine zweite Leipziger Predigt, für die er das Sonn- 
tagsevangelium Joh 14,23-31 wählte, einen gewissen Umfang. Der Predigttext aus den 
Abschiedsreden Jesu scheint auf den ersten Blick nur wenig Gelegenheit zu bieten, 
um den aktuellen Anlass der bevorstehenden Reformationseinführung aufzugreifen. 
Doch Luther baut seine Argumentation geschickt auf Vers 23 auf: ״Wer mich liebt, der 
wird meine Worte halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm machen.“ Jesus, so argumentiert Luther, antwortet 
damit auf die Frage, ob er sich nur den Juden und nicht auch den Heiden offenbaren 
wolle. Die Antwort lautet: Auch den Heiden! Das Jesuswort Joh 14,23 ist deshalb als 
Einsetzung der christlichen Kirche zu verstehen, die Jesus bei seinem Abschied zu- 
rücklässt:

 Es sind treffliche und herzliche Worte, dass Gott zu uns herunter kommen״
will und wir nicht hinauf klettern müssen. Er will bis an das Ende der Welt 
bei uns sein. Da wohnt der Heilige Geist, wirkt und schafft alles in der christ- 
liehen Kirche.“7

Damit ist das Stichwort gefallen, das im Mittelpunkt von Luthers Predigt steht: die 
Kirche. Diese, so meint er, macht den Zwiespalt zwischen uns und den Papisten aus. 
Diese denken bei der Frage, was die christliche Kirche sei, an Papst, Kardinäle und 
Bischöfe. Aber Christus spricht anders von der Kirche:

 Bei der christlichen Kirche soll es sich um ein Haus handeln, in dem alleine״
Gottes Wort erschallen soll. Sie sollen nur bis zur Tollheit ,Kirche, Kirche 
schreien. Ohne Gottes Wort ist nichts, meine lieben Christen sind beständige 
Bekenner im Wort, im Leben und im Tod, sie wollen von dieser Wohnung 
nicht lassen, so lieb haben sie diesen Fürsten [d.h. Christus]. Hier hilft weder 
Gnade noch Ungnade. Sie lassen Land und Leute, Leib und Leben darüber 
fahren. ... Darum spricht ein Christ: Ich will Christus haben, und sollte ich 
alles darüber fahren lassen; was ich nicht mitnehmen kann, das bleibe: Allein 
Christus genügt mir. Deshalb sollen alle Christen fest und standhaft auf dem 
bloßen Wort beharren.“8

6 WA 47,772-779.
7 WA 47, 773,35-38.
8 WA 47, 774,32 -  775,4.
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ollten evangelische Bürger elpzigs seinen Zuhörern BeCWESCH se1nN, ur
deren Erfahrungen der veErgangenNeN ZWaNnZzig re gul getroffen en Miıt er
Härte war Herzog eorg die evangelische Predigt in der vo  Cgangen,
hatte Anhänger der Reformation der verwlesen, zuletzt Ogi die Einwohner
Zu Empfang des Abendmahls 1Ur einer Gestalt gEZWUNHECN. Zu ngsten 1539
hatte sich das standhafte Festhailten der evangelischen Minderheit Wort Gottes
ewährt Luthers Predigt erscheint als Vorbereitung und Rechtfertigung der bevorste-
henden reformatorischen Umgestaltung des Leipziger Kirchenwesens, deren rund-
lage das Wort Gottes seın

„Aber ın der Kirche soll INan nichts lehren und predigen außerhalb un:! hne
(Jottes Wort. ”

„Do hat IU  - der Herr Christus und der aps ein jeder seine eigene Kirche,
aber mıiıt einem mächtigen Unterschied, wI1ıe uns Christus selbst als der beste
Dialektiker dieselbe 1er 1im Bibeltext| beschreibt, Was s1e sel un: sıe sel,
nämlich sein Wort lauter und rein gepredigt wird. Wo du das hörst, da
sollst du WwIissen,;, ass dort die rechte Kirche sel, enn das Wort Gottes
nıicht Ist; da sind auch keine rechtgläubigen Bekenner und Märtyrer. *°

„WOo zwel oder TeI versammelt sind, ob (UN aufdem Meer oder ın der Tiefe
der Erde, wenn SIE 11UT (Jottes Wort für sich haben und demselben glauben
und vertrauen, da ıst geWI1SS die rechte, uralte und wahrhaftige apostolische
Kirche, “
Am Ende bezeichnet ] uther sel1ne Predigt als ıne „Vorrede oder Frühpredigt *, das
€l als einen Vorspann dem, Was Pfingstsonntag kommen wird. Ob selbst
1n der Lage Se1in würde, ın das Geschehen einzugreifen, usste noch nicht Tatsäch-
ich wWwWalr schwach, Vormittag die Predigt in der Thomaskirche halten
rst Nachmittag predigte dort rliesigem Zulauf der Leipziger Bevölke-
rung.” DIiese dritte Leipziger Predigt Luthers ist erstaunlicherweise nicht erhalten.

* »

enige Monate VOT seinem Tod predigte Luther ein etztes Mal ın der Seit
Pfingsten 539 hatte sich die Situation völlig verändert. Die Herzog Heinrich
begonnene Reformation War seiınem Sohn und Nachfolger Moritz energisch
vorangetrieben worden. In wel Visitationen NEUEC kirchliche Strukturen e1-
richtet worden. 1543 hatte Herzog Moritz die Gebäude des aufgehobenen Domini-
kanerklosters St Paul}i die Universität geschenkt. DIie ehemalige Klosterkirche
wurde seit Oktober 1543 für universitäre Zwecke genNutztT. In dieser Kirche predigte
Martin Luther 12 August 545 Um eine veritable Einweihungspredigt andelt
sich nicht, doch wird INan den Auftritt des alten Luther als den Abschluss der eIiOr-

4/, //75,13-14
1{} 4/, /77,15-20.

4 > /78,9-12
12

ı14
4 /, /79,21-22

Die Predigt Luthers Pfingstsonntag 1539 In der omaskirche ist erwähnt in dem zeıt-
nahen Bericht des Justus onas Der Briefwechsel des Justus Jonas, gesammeit und bearb. Vn
Gustav aWerau, 1, Halle 1884, 425 (Nr. 429)
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Sollten evangelische Bürger Leipzigs unter seinen Zuhörern gewesen sein, dürfte er 
deren Erfahrungen der vergangenen zwanzig Jahre gut getroffen haben. Mit aller 
Härte war Herzog Georg gegen die evangelische Predigt in der Stadt vorgegangen, 
hatte Anhänger der Reformation der Stadt verwiesen, zuletzt sogar die Einwohner 
zum Empfang des Abendmahls unter nur einer Gestalt gezwungen. Zu Pfingsten 1539 
hatte sich das standhafte Festhalten der evangelischen Minderheit am Wort Gottes 
bewährt. Luthers Predigt erscheint als Vorbereitung und Rechtfertigung der bevorste- 
henden reformatorischen Umgestaltung des Leipziger Kirchenwesens, deren Grund- 
läge das Wort Gottes sein muss:

 Aber in der Kirche soll man nichts lehren und predigen außerhalb und ohne״
Gottes Wort.“9

 ,So hat nun der Herr Christus und der Papst ein jeder seine eigene Kirche״
aber mit einem mächtigen Unterschied, wie uns Christus selbst als der beste 
Dialektiker dieselbe hier [im Bibeltext] beschreibt, was sie sei und wo sie sei, 
nämlich wo sein Wort lauter und rein gepredigt wird. Wo du das hörst, da 
sollst du wissen, dass dort die rechte Kirche sei, denn wo das Wort Gottes 
nicht ist, da sind auch keine rechtgläubigen Bekenner und Märtyrer.“10

 Wo zwei oder drei versammelt sind, ob nun auf dem Meer oder in der Tiefe״
der Erde, wenn sie nur Gottes Wort für sich haben und demselben glauben 
und vertrauen, da ist gewiss die rechte, uralte und wahrhaftige apostolische 
Kirche.“11

Am Ende bezeichnet Luther seine Predigt als eine ״Vorrede oder Frühpredigt“12, das 
heißt als einen Vorspann zu dem, was am Pfingstsonntag kommen wird. Ob er selbst 
in der Lage sein würde, in das Geschehen einzugreifen, wusste er noch nicht. Tatsäch- 
lieh war er zu schwach, um am Vormittag die Predigt in der Thomaskirche zu halten. 
Erst am Nachmittag predigte er dort unter riesigem Zulauf der Leipziger Bevölke- 
rung.13 Diese dritte Leipziger Predigt Luthers ist erstaunlicherweise nicht erhalten.

*  *  *

Wenige Monate vor seinem Tod predigte Luther ein letztes Mal in der Stadt. Seit 
Pfingsten 1539 hatte sich die Situation völlig verändert. Die unter Herzog Heinrich 
begonnene Reformation war unter seinem Sohn und Nachfolger Moritz energisch 
vorangetrieben worden. In zwei Visitationen waren neue kirchliche Strukturen er- 
richtet worden. 1543 hatte Herzog Moritz die Gebäude des aufgehobenen Domini- 
kanerklosters St. Pauli an die Universität geschenkt. Die ehemalige Klosterkirche 
wurde seit Oktober 1543 für universitäre Zwecke genutzt. In dieser Kirche predigte 
Martin Luther am 12. August 1545. Um eine veritable Einweihungspredigt handelt es 
sich nicht, doch wird man den Auftritt des alten Luther als den Abschluss der Refor­

9 WA 47, 775,13-14.
10 WA 47,777,15-20.
11 WA 47, 778,9-12.
12 WA 47, 779,21-22.
13 Die Predigt Luthers am Pfingstsonntag 1539 in der Thomaskirche ist erwähnt in dem zeit- 

nahen Bericht des Justus Jonas: Der Briefwechsel des Justus Jonas, gesammelt und bearb. von 
Gustav Kawerau, Bd. 1, Halle 1884, 325 f. (Nr. 429).
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mationseinführung der Universitat betrachten dürfen Als Predigttext wählte eT

das Evangelium des vorangegansgscHNCN Sonntags nach Trinitatis, Jesu age und
Unheilsprophetie über Jerusalem SOWI1e die Tempelreinigung (Lk 1 9 41—48).'*

jJeser ext eignete sich besonders, um den wahren VO alschen Gottesdienst ab-
ZUSICNZEN. Luthers Predigt lieferte die theologische Deutung des in den verganseNCch
Jahren ın der und der Universität eingetretenen MDruchs. Das Stichwort
der „Heimsuchung” 1 ' aufgreifend, pricht Luther VOnN der „gnädigen Heim-
uchun  ‚« oder „Visitation’ Uurc Christus selbst Doch wI1e schon die en weder den
Zeitpunkt noch den heilsamen Charakter dieses Kommens des errn erkannt aben,

ist auch heute

„Aber 1Nan achte darauf, w1e S1e sich verhalten, WCLLH c diese göttliche V1S1-
tatıon oder Heimsuchung betreffen beginnt. Da ist niemand rasender und
tollwütiger als eben diese Allerweisesten un ügsten: apst, Kardinäle, B1-
schöfe, Fursten, große Herren VOoO  3 del un andere. Ja. wenn dieser Artikel
VONN der gnädigen und ftrohmachenden Heimsuchung ZU[r Sprache kommt, da
stÖöfSst INan auf großen Undank und soliche Verachtung, ass einem gläubi-
SCH Christen das Herz brechen könnte. ‘

„Ast aber das Folgende nıcht eine jammervolle Sache Kame das Evangelium
als ein SrausamıcI Iyrann oder Türke und erschreckte und plagte die Leute,
nahme ihnen ihr Gut und schlüge sıe azu LOL, ware CS nicht verwunderlich,
ass INan ZU Feind des Evangeliums würde? Nun annn aber keiner dem
Evangelium solcherlei Schuld 7zumm6e556€1]. ES schadet niemandem, lässt dir un
jedermann, wWas ecI hat Frau, Mann, Kind, Haus, Hof, Güter, Land und Leute
ESs beansprucht weder Krone, Regiment und Gewalt des Kaisers un! der KO-
nıge (wie es der aps hat) ondern spricht allen Menschen: Behaltet,
wWwWäas ihr habt Ich 1l und begehre nichts davon. Allein das tue: Glaube den
Sohn Gottes, damit du selig selest, wenn dieses Leben aufhört. Denn du wirst
diese königliche Krone nıicht ewig tragen, och wiırst du Ehre, Gewialt und
Gut ew1g bewahren. Oondern dahin du, deine Krone, Ehre, ac
eld und (yut nichts mehr sein werden. Was wird dir ann helfen können?
Nichts! Ich aber 311 dir helfen. Mich allein 1mm dankbar Ich begehre
nicht mehr, als ass du L1IUT glaubst und diese Heimsuchung erkennst.

Die Reinigung des Tempels 1st eın Teil dieser gnädigen Heimsuchung. Luthers Horer
werden dies auch auf die lInnere Umgestaltung der ehemaligen Klosterkirche bezogen
en Das immer wieder hörende Argument, dass althergebrachter Gottesdienst
vernichtet werde, lässt Luther nicht gelten. esus hat sich Von diesem Argument nicht
beirren lassen, und auch uthers Zuhörer mussen sich darum nicht kümmern:

14 1,22-41 DIe folgenden /itate sind der neuhochdeutschen Bearbeitung entnommen, die
Michael eyer (Leipzig) für ıne noch ungedruckte Festschrift anlässlich der Wiederaufnah-

der Gottesdienste in der wiedererrichteten Universitätskirche St Pauli vorbereitet hat Ich

15
danke Herrn Dr. eyer füur die Erlaubnis, seın Manuskript benutzen.

19
5l, 25,18-24
X5l, 26,19-33
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mationseinführung an der Universität betrachten dürfen. Als Predigttext wählte er 
das Evangelium des vorangegangenen 10. Sonntags nach Trinitatis, Jesu Klage und 
Unheilsprophetie über Jerusalem sowie die Tempelreinigung (Lk 19,41-48).14

Dieser Text eignete sich besonders, um den wahren vom falschen Gottesdienst ab- 
zugrenzen. Luthers Predigt lieferte die theologische Deutung des in den vergangenen 
Jahren in der Stadt und an der Universität eingetretenen Umbruchs. Das Stichwort 
der ״Heimsuchung“ in Lk 19,44 aufgreifend, spricht Luther von der ״gnädigen Heim- 
suchung“ oder ״Visitation“ durch Christus selbst. Doch wie schon die Juden weder den 
Zeitpunkt noch den heilsamen Charakter dieses Kommens des Herrn erkannt haben, 
so ist es auch heute:

 -Aber man achte darauf, wie sie sich verhalten, wenn es diese göttliche Visi״
tation oder Heimsuchung zu betreffen beginnt. Da ist niemand rasender und 
tollwütiger als eben diese Allerweisesten und Klügsten: Papst, Kardinale, Bi- 
schöfe, Fürsten, große Herren von Adel und andere. Ja, wenn dieser Artikel 
von der gnädigen und frohmachenden Heimsuchung zur Sprache kommt, da 
stößt man auf so großen Undank und solche Verachtung, dass einem gläubi- 
gen Christen das Herz brechen könnte.“15

 Ist aber das Folgende nicht eine jammervolle Sache: Käme das Evangelium״
als ein grausamer Tyrann oder Türke und erschreckte und plagte die Leute, 
nähme ihnen ihr Gut und schlüge sie dazu tot, wäre es nicht verwunderlich, 
dass man zum Feind des Evangeliums würde? Nun kann aber keiner dem 
Evangelium solcherlei Schuld zumessen. Es schadet niemandem, lässt dir und 
jedermann, was er hat: Frau, Mann, Kind, Haus, Hof, Güter, Land und Leute. 
Es beansprucht weder Krone, Regiment und Gewalt des Kaisers und der Kö- 
nige (wie es der Papst getan hat). Sondern spricht zu allen Menschen: Behaltet, 
was ihr habt. Ich will und begehre nichts davon. Allein das tue: Glaube an den 
Sohn Gottes, damit du selig seiest, wenn dieses Leben aufhört. Denn du wirst 
diese königliche Krone nicht ewig tragen, noch wirst du Ehre, Gewalt und 
Gut ewig bewahren. Sondern dahin musst du, wo deine Krone, Ehre, Macht, 
Geld und Gut nichts mehr sein werden. Was wird dir dann helfen können? 
Nichts! Ich aber will dir helfen. Mich allein nimm dankbar an. Ich begehre 
nicht mehr, als dass du nur glaubst und diese Heimsuchung erkennst.“16

Die Reinigung des Tempels ist ein Teil dieser gnädigen Heimsuchung. Luthers Hörer 
werden dies auch auf die innere Umgestaltung der ehemaligen Klosterkirche bezogen 
haben. Das immer wieder zu hörende Argument, dass althergebrachter Gottesdienst 
vernichtet werde, lässt Luther nicht gelten. Jesus hat sich von diesem Argument nicht 
beirren lassen, und auch Luthers Zuhörer müssen sich darum nicht kümmern:

14 WA 51,22-41. Die folgenden Zitate sind der neuhochdeutschen Bearbeitung entnommen, die 
Michael Beyer (Leipzig) für eine noch ungedruckte Festschrift anlässlich der Wiederaufnah- 
me der Gottesdienste in der wiedererrichteten Universitätskirche St. Pauli vorbereitet hat. Ich 
danke Herrn Dr. Beyer für die Erlaubnis, sein Manuskript zu benutzen.

15 WA 51, 25,18-24.
16 WA 51, 26,19-33.
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„Aber weil S$1E aus (Giottes Bethaus ihr eigenes Kaufhaus machten, annn
Jesus nicht umhin, mıt seıner Heimsuchung kommen: INUSS den Tempel
Von dieser Mordgruberei reini1gen, den Seelen helfen un!| S1E
VOnN den ügen und der Verführung ZUT!T Erkenntnis der Wahrheit und dem
richtigen Gottesdienst bringen. Das 1U55 ec eine gnädige, heilsame
Heimsuchung der Seelen genannt werden, auch wenn den Verführern mıt
Orn begegnet un SIE züchtigt, damit sie sich VON ihrem Handel zurück-
ziehen. Diese Heimsuchung geschieht Jetz (Gottlob!) auch unter un  N Denn
durch (ottes na wird Ja rein und unverfälscht gepredigt: ber rechte (GOt-
teserkenntnis, richtigen Gottesdienst, auf welche Weise WIr Christen seın un:
durch den Glauben uU1lNsSseTeEN Heiland 1m Herzen haben sollenLuthers Leipziger Predigten  133  „Aber weil sie  . aus Gottes Bethaus ihr eigenes Kaufhaus machten, kann  Jesus nicht umhin, mit seiner Heimsuchung zu kommen; er muss den Tempel  von dieser Mordgruberei reinigen, um den armen Seelen zu helfen und sie  von den Lügen und der Verführung zur Erkenntnis der Wahrheit und dem  richtigen Gottesdienst zu bringen. Das muss zu Recht eine gnädige, heilsame  Heimsuchung der Seelen genannt werden, auch wenn er den Verführern mit  Zorn begegnet und sie züchtigt, damit sie sich von ihrem Handel zurück-  ziehen. Diese Heimsuchung geschieht jetzt (Gottlob!) auch unter uns. Denn  durch Gottes Gnade wird ja rein und unverfälscht gepredigt: über rechte Got-  teserkenntnis, richtigen Gottesdienst, auf welche Weise wir Christen sein und  durch den Glauben unseren Heiland im Herzen haben sollen. ... Und obwohl  wir jetzt keinen Ort oder Tempel haben, an den er sich gebunden hätte - denn  sein Tempel oder seine Wohnung füllt die ganze Welt aus —, so gibt es doch  noch den Brauch, dass man Orte oder Häuser hat, wo die Christen zusammen  kommen, um mit Gottes Wort umzugehen und miteinander zu beten usw.“”  Das von den Gegnern der Reformation beanspruchte hohe Alter ihres Glaubens ist  eine Anmaßung:  „Wie alt ist dieser Glaube? Zwei- oder dreihundert Jahre alt, seit sie ihre ei-  genen Konzilien zu Rom hielten und zu Glaubensartikeln erklärten, was sie  wollten. Hier frage ich: Ist denn dieser Glaube älter und besser geworden, dass  man ihn zu Recht als althergebrachten Glauben und alte Religion bezeichnen  könnte, als derjenige Glaube, den Christus gestiftet hat und der von ihm selbst  her kommt? ©8  Nicht die Evangelischen haben einen neuen Glauben, sondern ihre Gegner. Das Un-  heil, das Christus für Jerusalem vorhersagt, wird auch den Papst und seine Anhänger  treffen:  „Allerdings wird Gott wohl zunächst sorgfältig und leise handeln. Er wird  noch nicht mit dem Schwert Krieg und Blutvergießen anrichten, sondern wird  die Leute durch sein Wort anlocken, wird Klöster und Stifter ausfegen und die  Seinen von den anderen trennen, so wie er es zu Jerusalem auch tat: Als er das  gute Korn ausgedroschen und in seinen Scheunen gesammelt hatte, wollte er  nicht länger leeres Stroh dreschen. Als nur noch reine Spreu vorhanden war,  zündete er den ganzen Haufen an und machte alles zu Asche.“*  Am Ende wendet sich Luther direkt an seine Zuhörer. Die jungen unter ihnen werden  die kommende Heimsuchung Gottes noch erleben. In dieser Situation hilft nur, es mit  Gottes Wort ernst zu meinen und dazu beizutragen, dass es erhalten wird. Dies ge-  schieht am besten durch Erhaltung guter Schulen und Erziehung der Jugend. „Denn  7 WA 5J1, 33,35 —- 34,23.  » WA 5J1, 37,15-20.  ” WA 51, 40,16-23.Und obwohl
WIF Jetzt keinen Ort oder Tempel haben, den sich gebunden hätte enn
seın Tempel oder seıne Wohnung füllt die Welt au gibt c doch
och den Brauch, ass I1Nan rte oder Hauser hat, die Christen
kommen, mıt (Gottes Wort umzugehen und miteinander beten usw.”!/

Das VOII den Gegnern der Reformation beanspruchte hohe Alter ihres auDens ıst
eine nma{fßsung:
„Wile alt ist dieser Glaube? Wel- oder dreihundert Jahre alt, seıt s1e ihre e1-

Konzilien Rom hielten und Glaubensartikeln erklärten, Wa Sie
wollten. Hier frage ich Ist enn dieser Glaube alter und besser geworden, ass
INan in Recht als althergebrachten Glauben un:! alte Religion bezeichnen
könnte, als derjenige Glaube, den Christus gestiftet hat un der von ihm selbst
her kommt?“ 8

Nicht die Evangelischen en einen uen Glauben, sondern hre Gegner. Das Un-
heil, das Christus für Jerusalem vorhersagt, wird auch den aps und seine nhänger
treffen:

„Allerdings wird ott ohl zunächst sorgfältig un leise handeln. Er wird
och nicht mıiıft dem Schwert rieg und Blutvergießen anrichten, sondern wird
die Leute UrcCc seın Wort anlocken, wird Klöster un Stifter ausfegen und die
Seinen VOoOoNn den anderen trennen, WI1Ie Jerusalem auch tat Als das
gute Korn ausgedroschen un 1n seinen Scheunen gesammelt hatte, wollte
nicht länger leeres Stroh dreschen. Als Ur och reine preu vorhanden WT,
üundete den SANZECN Haufen und machte alles Asche.“®

Am Ende wendet sich Luther direkt Zuhörer. Die Jungen ihnen werden
die kommende Heimsuchung Gottes och rleben In dieser Situation hilft NUT, c5 mıt
(iottes Wort erns meılnen un: dazu beizutragen, dass erhalten wird Dies SC
chieht besten urc. Erhaltung chulen und Erziehung der Jugend „Denn

17 9l, 33,35 34,23
13 9l, /,15-20
19 9l, 40,16-—-23.
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 Aber weil sie ... aus Gottes Bethaus ihr eigenes Kaufhaus machten, kann״
Jesus nicht umhin, mit seiner Heimsuchung zu kommen; er muss den Tempel 
von dieser Mordgruberei reinigen, um den armen Seelen zu helfen und sie 
von den Lügen und der Verführung zur Erkenntnis der Wahrheit und dem 
richtigen Gottesdienst zu bringen. Das muss zu Recht eine gnädige, heilsame 
Heimsuchung der Seelen genannt werden, auch wenn er den Verführern mit 
Zorn begegnet und sie züchtigt, damit sie sich von ihrem Handel zurück- 
ziehen. Diese Heimsuchung geschieht jetzt (Gottlob!) auch unter uns. Denn 
durch Gottes Gnade wird ja rein und unverfälscht gepredigt: über rechte Got- 
teserkenntnis, richtigen Gottesdienst, auf welche Weise wir Christen sein und 
durch den Glauben unseren Heiland im Herzen haben sollen .... Und obwohl 
wir jetzt keinen Ort oder Tempel haben, an den er sich gebunden hätte -  denn 
sein Tempel oder seine Wohnung füllt die ganze Welt aus - , so gibt es doch 
noch den Brauch, dass man Orte oder Häuser hat, wo die Christen zusammen 
kommen, um mit Gottes Wort umzugehen und miteinander zu beten usw.“17

Das von den Gegnern der Reformation beanspruchte hohe Alter ihres Glaubens ist 
eine Anmaßung:

 -Wie alt ist dieser Glaube? Zwei- oder dreihundert Jahre alt, seit sie ihre ei״
genen Konzilien zu Rom hielten und zu Glaubensartikeln erklärten, was sie 
wollten. Hier frage ich: Ist denn dieser Glaube älter und besser geworden, dass 
man ihn zu Recht als althergebrachten Glauben und alte Religion bezeichnen 
könnte, als derjenige Glaube, den Christus gestiftet hat und der von ihm selbst 
her kommt?“18

Nicht die Evangelischen haben einen neuen Glauben, sondern ihre Gegner. Das Un- 
heil, das Christus für Jerusalem vorhersagt, wird auch den Papst und seine Anhänger 
treffen:

 Allerdings wird Gott wohl zunächst sorgfältig und leise handeln. Er wird״
noch nicht mit dem Schwert Krieg und Blutvergießen anrichten, sondern wird 
die Leute durch sein Wort anlocken, wird Klöster und Stifter ausfegen und die 
Seinen von den anderen trennen, so wie er es zu Jerusalem auch tat: Als er das 
gute Korn ausgedroschen und in seinen Scheunen gesammelt hatte, wollte er 
nicht länger leeres Stroh dreschen. Als nur noch reine Spreu vorhanden war, 
zündete er den ganzen Haufen an und machte alles zu Asche.“19

Am Ende wendet sich Luther direkt an seine Zuhörer. Die jungen unter ihnen werden 
die kommende Heimsuchung Gottes noch erleben. In dieser Situation hilft nur, es mit 
Gottes Wort ernst zu meinen und dazu beizutragen, dass es erhalten wird. Dies ge- 
schiebt am besten durch Erhaltung guter Schulen und Erziehung der Jugend. ״Denn

17 WA 51, 33,35 -  34,23.
18 WA 51, 37,15-20.
19 WA 51, 40,16-23.
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das sind die Pflänzchen, mıt denen die Kirche Gottes WIie eın schöner (Gjarten angelegt
und epflegt wird  *20 Und direkt die Theologiestudenten ewandt:
„Du bist überaus reich, wenn du eın rechtschaffener, treuer Seelsorger oder
Prediger wirst, enn du ast schon einen Stuhl 1M Himmel vorbestellt. Und
der ist besonders verzijert und je] herrlicher als die Ihrone aller Kalser und
Könige. Du wiırst hoch ber ihnen sıtzen, erhaben un:! geehrt ber aller Welt
Und du wirst Teufel,; aps und alle Feinde deinen Füßen ın die VeI -

stoßen sehen. Denn azu aben WITr zureichend gewIlsse Verheißungen und
wI1ssen, ass WITr damit nicht fehlgehen können. Deshalb wollen WITr Jetzt, ZU[
Zeit der Heimsuchung, auch alle gemeinsam, Lehrer w1ıe chüler, ott dabei
helfen, seine Körnchen bringen, bevor der göttliche Orn
hebt, der die Spreu anzünden un ım ewigen Fkeuer verbrennen wird. ”!

* *

Leipziger Dıisputation, Einführung der Reformation ım albertinischen Sachsen, Um-
wandlung der Universitat Leipzig ın ıne evangelische Hochschule Luther begleitete
diese Wendepunkte miıt Leipzıger Predigten, INn denen auf das Fundament hinwies,
auf dem die Kirche in en Veränderungen stehen INUuSs,

Professor Dr. AÄArmiın Kohnle, Theologische Fakultät der Unıyersitat Leipzig,
Instıtut für Kirchengeschichte, Martin-Luther-Ring 3, Leipzig;
E-Mail kohnle@rz.uni-leipzig.de
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das sind die Pflänzchen, mit denen die Kirche Gottes wie ein schöner Garten angelegt 
und gepflegt wird.“20 Und direkt an die Theologiestudenten gewandt:

 Du bist überaus reich, wenn du ein rechtschaffener, treuer Seelsorger oder״
Prediger wirst, denn du hast schon einen Stuhl im Himmel vorbestellt. Und 
der ist besonders verziert und viel herrlicher als die Throne aller Kaiser und 
Könige. Du wirst hoch über ihnen sitzen, erhaben und geehrt über aller Welt. 
Und du wirst Teufel, Papst und alle Feinde zu deinen Füßen in die Hölle ver- 
stoßen sehen. Denn dazu haben wir zureichend gewisse Verheißungen und 
wissen, dass wir damit nicht fehlgehen können. Deshalb wollen wir jetzt, zur 
Zeit der Heimsuchung, auch alle gemeinsam, Lehrer wie Schüler, Gott dabei 
helfen, seine Körnchen zusammen zu bringen, bevor der göttliche Zorn an- 
hebt, der die Spreu anzünden und im ewigen Feuer verbrennen wird.“21

*  *  *

Leipziger Disputation, Einführung der Reformation im albertinischen Sachsen, Um- 
Wandlung der Universität Leipzig in eine evangelische Hochschule -  Luther begleitete 
diese Wendepunkte mit Leipziger Predigten, in denen er auf das Fundament hinwies, 
auf dem die Kirche in allen Veränderungen stehen muss.

Professor Dr. Armin Kohnle, Theologische Fakultät der Universität Leipzig, 
Institut für Kirchengeschichte, Martin-Luther-Ring 3,04109 Leipzig;
E-Mail: kohnle@rz.uni-leipzig.de

20 WA 51, 41,7 f.
21 WA 51, 41,16-24.



Der Einfluss Johannes Ecks auf den Jungen Luther
Von Volker Leppin

Luther und Eck das ist 1mM protestantischen Gedächtnis VO[r allem das
spannungsvolle Gegenüber VonN Leipzig: der Ingolstädter Gelehrte, der den
Wittenberger VOT sich her treibt. Luther, der siıch provozieren lässt und eben
hierdurch die eigenen edanken klärt un: prazisiert. Eck erscheint als Refor-
mationsgegner Da excellence und NUur leicht ann AUS dem Blick geraten,
ass nicht NUur zeıitweise Luthers Freundschaft buhlte;' sondern diesen
auch einem wesentlichen un seiner Entwicklung inspirlerte. Diese Sicht
der inge ist für die Lutherforschung in mancher Hinsicht irritierend, aber
gerade darin inspirierend. Denn Sie 1st geeignet, die dichte ntellektuelle Ver-
flechtung Gelehrten des deutschen Sprachraums Anfang des Jahr-
underts aufzuzeigen.

*

Am April 1517 schrieb Christoph Scheurl Martın Luther:
‚Meınen Freund Johannes Eck habe ich hinsichtlich deiner Trefflic.  eit vergewI1s-
sert. er hat CI MIr, ganz egierig auf deine Freundschaft, nicht Briefe
dich egeben, sondern chickt auch eın Buch mıiıt seinen Disputationen. **

Christoph Scheur/,; der 1512 seiıne Wittenberger juristische Professur auf-
gegeben hatte und seither als Ratskonsulent in seiner Heimatstadt Nürnberg
wirkte,? hatte das Ziel, Eck miıt der mitteldeutschen Gelehrtenwelt VelI-
binden und eın eizwer. ach humanistischem Muster bilden. on

13 September 1516 hatte Johannes Eck auf seinen Freund Odocus Trut-
fetter hingewiesen,“ und Januar 1517 pries ihm gegenüber die W ıt-
tenberger Universitäat:

„Unter den eologen sind der Augustiner Martın Luther, der die Briefe des Tar-
SCIS5 Paulus] voll wunderbarem (Geist kommentiert, und| Andreas Bodenstein

Hierauf verweist e{wa artın Brecht, artın Luther. €e1in Weg ZUT Reformation 1483 —
1521, Stuttgart 160 172
Christoph Scheur/ l artın Luther, April 1517 (WA.B 1, \Nr. 36,2-4|) „Amiıcum INCUIN
lohannem Eckium de virtufe {[ua feci certiorem, nde amıicıtiae {uae percupidus nedum ad
iteras dedit, sed ef ibellum C: disputationibus SUul1s mittit  “
Heiner Lück, Die Wittenberger Juristenfakultät 1m Sterbejahr artın Luthers, in ders. Hg.)
artın Luther und se1ine Universita: orträge anläßlich des 450 Todestages des Retormators,
Weimar 1998, /3-93,

«x“  «x“ Christoph Scheur/l Johann Eck, September 1516, IN Christoph Scheurl’s Briefbuch, eın
Beitrag ZULT Geschichte der Reformation und ihrer Zeıt, hg. von Franz Von Soden und oachim

Knaake, L, Potsdam 1867, Nachdr. Aalen 1962, 162, Nr. 108
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Der Einfluss Johannes Ecks auf den jungen Luther
Von Volker Leppin

Luther und Eck ־  das ist im protestantischen Gedächtnis vor allem das 
spannungsvolle Gegenüber von Leipzig: der Ingolstädter Gelehrte, der den 
Wittenberger vor sich her treibt. Luther, der sich provozieren lässt und eben 
hierdurch die eigenen Gedanken klärt und präzisiert. Eck erscheint als Refor- 
mationsgegner par excellence -  und nur zu leicht kann aus dem Blick geraten, 
dass er nicht nur zeitweise um Luthers Freundschaft buhlte,1 sondern diesen 
auch an einem wesentlichen Punkt seiner Entwicklung inspirierte. Diese Sicht 
der Dinge ist für die Lutherforschung in mancher Hinsicht irritierend, aber 
gerade darin inspirierend. Denn sie ist geeignet, die dichte intellektuelle Ver- 
flechtung unter Gelehrten des deutschen Sprachraums Anfang des 16. Jahr- 
hunderts aufzuzeigen.

*  *  *

Am 1. April 1517 schrieb Christoph Scheurl an Martin Luther:

 -Meinen Freund Johannes Eck habe ich hinsichtlich deiner Trefflichkeit vergewis״
sert. Daher hat er mir, ganz begierig auf deine Freundschaft, nicht nur Briefe an 
dich gegeben, sondern schickt auch ein Buch mit seinen Disputationen.“2

Christoph Scheurl, der 1512 seine Wittenberger juristische Professur auf- 
gegeben hatte und seither als Ratskonsulent in seiner Heimatstadt Nürnberg 
wirkte,3 hatte das Ziel, Eck mit der mitteldeutschen Gelehrtenwelt zu ver- 
binden und so ein Netzwerk nach humanistischem Muster zu bilden. Schon 
am 13. September 1516 hatte er Johannes Eck auf seinen Freund Jodocus Trut- 
fetter hingewiesen,4 und am 14. Januar 1517 pries er ihm gegenüber die Wit- 
tenberger Universität:

 -Unter den Theologen sind der Augustiner Martin Luther, der die Briefe des Tar״
sers [= Paulus] voll wunderbarem Geist kommentiert, [und] Andreas Bodenstein

1 Hierauf verweist etwa Martin Brecht, Martin Luther. Bd. 1: Sein Weg zur Reformation 1483- 
1521, Stuttgart 31981,160.172.

2 Christoph Scheurl an Martin Luther, 1. April 1517 (WA.B 1, 91 [Nr. 36,2-4]): ״Amicum meum 
lohannem Eckium de virtute tua feci certiorem, unde amicitiae tuae percupidus nedum ad te 
literas dedit, sed et libellum cum disputationibus suis mittit.“

3 Heiner Lück, Die Wittenberger Juristenfakultät im Sterbejahr Martin Luthers, in: ders. (Hg.), 
Martin Luther und seine Universität. Vorträge anläßlich des 450. Todestages des Reformators, 
Weimar u. a. 1998,73-93,79 f.

4 Christoph Scheurl an Johann Eck, 12. September 1516, in: Christoph Scheurl’s Briefbuch, ein 
Beitrag zur Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, hg. von Franz von Soden und Joachim 
K. F. Knaake, Bd. 1, Potsdam 1867, Nachdr. Aalen 1962,162, Nr. 108.

Luther, 86. Jg., 135-147, ISSN 0340-6210
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von Karlstadt, 1kKkolaus VOoNn Amsdorf, Johannes Fe)  ırchen und viele andere VOoOoN

Bedeutung.°
Scheur! bemühte sich offenkundig, Freundschaft stiften, un:! 6csS scheint,
ass iıhm das anfänglich auch gelang. Jenes Buch mıiıt Disputationen, WI1e das

selben Tag auch Karlstadt gesandte Buch,® Walr ohl der Januar
51/ VOon Johann Miller In Augsburg gedruckte Band, der die Niederschrift
der Wiener Disputation VO August 1516, aber auch einige andere Schriften
enthielt” LDheser 1n der Lutherforschung jel wen1g beachtete Vorgang VCI-

dient in formaler WI1e inhaltlicher Hinsicht Interesse.
Formal 1st zunächst festzuhalten, ass Eck ın der großen Disputation VO
und August 1516 se1ne Thesen ausdrücklich exercıitit formulierte ®

Sjie also nicht assertorisch orlentiert, sondern dienten der Schärfung
des Verstandes,” und 1es anhand einer ausgesucht intrikaten ematik: Eck
widmete sich der Trinitätsliehre, 1M Besonderen der rage ach der Zuord-
Nung der Hervorbringung der Personen ZUT Trinıitat insgesamt. Die übungs-
halber vorgetragene Argumentation hat dabei eine gewisse Tendenz ZUT Be-
tonung der Einheit der Trinitäat. SO setzte Eck mıt der ersten These e1n, ass
cdas göttliche Wesen mıiıt seinen Eigenschaften identisch Ssel,;, sofern InNnan nicht
den Bezeichnungsakt (in significando) betrachte, sondern das urc diesen
Bezeichnete (in significato).” Dies entfaltete Eck mıiıt eıner Stoßrichtung
Ihomas WwI1ıe den Scotismus. egen erklarte in der zweiten
These, 65 se1 unsinni1g, WwI1Ie der Aquinate” Zuflucht ZUr Annahme einer Ver-
nunftunterscheidung nehmen, da, Eck, alles, Was in der Vernunft
terschieden werde, auch real unterschieden sei. * egen die re des Duns
Scotus VOIN der distinctio formalis” aber erklärt in der vierten Ihese, eiıne
solche se1 weder für die Attribute untereinander och für ihr Verhältnis ZU

Scheurli Eck, Januar 1517: „‚Inter theologos emiıinent Martınus Luder Augustinilanus, qu1
epistolas Tharsensis M1ro INngen10 cCommentatur, Andreas Bodenstein Carlstadius, Nicolaus
Ambstorff, Johannes Feltkichen ei plerique IM (a. U., 2, Potsdam 1872, Nachdr. Aalen
1962, 2)
Scheur/l Karlstadt, April 51/ (a.a. O., 13 \Nr.
Disputatio joan. Eckij Theologi jennae Pannoniae habita Cu Epistola ad Reuerendis-
S$imum Episcopum Eistettensem Augsburg 1517 (VD 314); vgl Johannes Eck, [)IS-
putatıo j1ennae Pannonilae habita 1517), hg. Von Therese Virnich, Munster 1923,_

ÜU., 26,7/
Vgl der {wa 1n den Erfurter Universitatsstatuten festgehaltenen Unterscheidung VOoO  - [)IS-
putatiıonen „exercitiu et eruendae verıtatıs gratia‘ Ewald Horn, Die Disputationen un: Pro-
motionen den Deutschen Un!versitaten vornehmlich seıit dem Jahrhundert, Leipzig
1893, Nachdr. Nendeln/Wiesbaden 1968,

{4. Eck, Disputatio lennae habita (s. Anm.
Ihomas von quin 1n se1lNer Summa Jheologiae 41 ad „Consideratur autem duplex
distinctio In his QquaC dicuntur de Deo una secundum CT, lia secundum ratiıonem tantum. '
(Sancti TIhomae Aquinatis Opera ()mnia (Editio Leoninal|l, 4, Kom 1888, 429; die Angabe

12
In der Ausgabe 28201 Virnich s Anm. 26, Anm q 40]| ist entsprechend korrigieren).
Eck, hg VOoll Virnich (S. Anm 7 9 26,13-15

hierzu Volker Leppin, Theologie 1m Mittelalter, Leipzig 2007, 132
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von Karlstadt, Nikolaus von Amsdorf, Johannes Feldkirchen und viele andere von 
Bedeutung“.5

Scheurl bemühte sich offenkundig, Freundschaft zu stiften, und es scheint, 
dass ihm das anfänglich auch gelang. Jenes Buch mit Disputationen, wie das 
am selben Tag auch an Karlstadt gesandte Buch,6 war wohl der am 27. Januar 
1517 von Johann Miller in Augsburg gedruckte Band, der die Niederschrift 
der Wiener Disputation vom August 1516, aber auch einige andere Schriften 
enthielt.7 Dieser in der Lutherforschung viel zu wenig beachtete Vorgang ver- 
dient in formaler wie inhaltlicher Hinsicht Interesse.

Formal ist zunächst festzuhalten, dass Eck in der großen Disputation vom 
18. und 19. August 1516 seine Thesen ausdrücklich exercitii causa formulierte.8 
Sie waren also nicht assertorisch orientiert, sondern dienten der Schärfung 
des Verstandes,9 und dies anhand einer ausgesucht intrikaten Thematik: Eck 
widmete sich der Trinitätslehre, im Besonderen der Frage nach der Zuord- 
nung der Hervorbringung der Personen zur Trinität insgesamt. Die übungs- 
halber vorgetragene Argumentation hat dabei eine gewisse Tendenz zur Be- 
tonung der Einheit der Trinität. So setzte Eck mit der ersten These ein, dass 
das göttliche Wesen mit seinen Eigenschaften identisch sei, sofern man nicht 
den Bezeichnungsakt (in significando) betrachte, sondern das durch diesen 
Bezeichnete (in significato).10 Dies entfaltete Eck mit einer Stoßrichtung gegen 
Thomas wie gegen den Scotismus. Gegen ersteren erklärte er in der zweiten 
These, es sei unsinnig, wie der Aquinate11 Zuflucht zur Annahme einer Ver- 
nunftunterscheidung zu nehmen, da, so Eck, alles, was in der Vernunft un- 
terschieden werde, auch real unterschieden sei.12 Gegen die Lehre des Duns 
Scotus von der distinctio formalis13 aber erklärt er in der vierten These, eine 
solche sei weder für die Attribute untereinander noch für ihr Verhältnis zum

5 Scheurl an Eck, 14. Januar 1517: ״Inter theologos eminent Martinus Luder Augustinianus, qui 
epístolas Tharsensis miro ingenio commentatur, Andreas Bodenstein Carlstadius, Nicolaus 
AmbstorfF, Johannes Feltkichen et plerique alii“ (a. a. O., Bd. 2, Potsdam 1872, Nachdr. Aalen 
1962, 2).

6 Scheurl an Karlstadt, 1. April 1517 (a. a. O., 13 [Nr. 125]).
7 Disputatio Joan. Eckij Theologi Viennae Pannoniae habita cum Epistola ad Reuerendis- 

simum Episcopum Eistettensem. ..., Augsburg 1517 (VD 16 E 314); vgl. Johannes Eck, Dis- 
putatio Viennae Pannoniae habita (1517), hg. von Therese Virnichy Münster 1923, XXII-XXIV.

8 A .a.O .,26,7f.
9 Vgl zu der etwa in den Erfurter Universitätsstatuten festgehaltenen Unterscheidung von Dis- 

putationen ״exercitii et eruendae veritatis gratia“ Ewald Horn, Die Disputationen und Pro- 
motionen an den Deutschen Universitäten vornehmlich seit dem 16. Jahrhundert, Leipzig 
1893, Nachdr. Nendeln/Wiesbaden 1968,3.

10 Eck, Disputatio Viennae habita (s. Anm. 7), 26,11 f.
11 Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae 1 q. 41 a. 4 ad 3: ״Consideratur autem duplex 

distinctio in his quae dicuntur de Deo: una secundum rem, alia secundum rationem tantum.“ 
(Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia [Editio Leonina], Bd. 4, Rom 1888, 429; die Angabe 
in der Ausgabe von Virnich [s. Anm. 7], 26, Anm. 6 [q. 40] ist entsprechend zu korrigieren).

12 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 26,13-15.
13 S. hierzu Volker Leppin, Theologie im Mittelalter, Leipzig 2007,132 f.
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göttlichen Wesen anzunehmen, da diese untereinander identisch selen wI1e
das Wesen mıt sich Die erstgenannte These schloss mıt einem „CoN-
fra ancium IThomam’ /„gegen den heiligen Ihomas”, die antiscotistische mıt
‚conftra Scotum /„gegen Scotus“. Und zwischen beiden stand, rhetorisch
spitzend, eın och je] allgemeinerer Angriff:

„Vielmehr sind WIT der Auffassung, dass ohne ıne Unterscheidung In der ac.
auch keine Unterscheidung der Begriffe anzunehmen ist. egen die allgemeine
|Meinung]. ”°

Ein solches „Confra communem“ kam och mehrfach ıIn der Thesenreihe or, ®
aber auch och einmal Angriffe auf Duns Scotus! und, ungeachtet des Hei-
ligkeitsattributs, Thomas,'® mıit einem „Contra Gabrielem“ Gabriel Biel?®
und andere.*© Insgesamt bot Eck mıt der Abfolge Von knappen Thesen,
denen jeweils eine och knappere Wendung andere, namentlich pC-
nNannte oder pauschal zusammengefasste Lehrmeinungen folgte, eıne rheto-
risch geschliffene Orm theologischer Reflexion, die In besonderer Weise PC-
eignet WAäl;, die eigene Meinung als Neu und provokativ kenntlich machen.

Diese ormale Besonderheit verbindet sich mıiıt einer bemerkenswerten
materialen Ausrichtung einer Thesenreihe, die dem Druck beigegeben War
Schon August hatte Eck ebenfalls In Wien einer Disputation präsidiert,
freilich die Thesen hierzu nicht selbst formuliert.?! Dennoch wurden S1ie in den
TUC. der anderen großen Disputation aufgenommen und gelangten Urc
Scheurls Vermittlung ach Wittenberg. Und damit wurde ler eın TIThema ın
Thesenform vorgelegt, das 1in Wittenberg schon länger debattiert wurde:** die

14 Eck, ng VOIN Virnich (s AÄAnm 26,18—20.
15 A.a.O., „1mmo nullam admittendam distinctionem CONCEPLUUM absque

distinctione COnira communem“.
I6 A.a.Q.,, 27,3 8f. 1/; 28,9; 30,14 1/.

O., 27,6; 28,/; 29,8;
I8 O., 30,10

A.a.QU.,, 29,3
2U FEtwa Ockham (a.a. O., 27,8 u. Ö.), Heinrich ent (a.a.O., 28,12 Gregor Von Kımini

(a O., 28,4 und andere. DIie Erwähnung des Letztgenannten In diesem Luther bekann-
ten ext macht übrigens deutlich, ass die gangıige Annahme, Luther habe diesen TSL mıt
der Leipziger Disputation bewusst wahrgenommen (s. Leif Grane, Gregor VO Kımini und
Luthers Leipziger Disputation, in ders., Reformationsstudien. eiträge Luther und ZUr
dänischen Reformation, Maınz 1999, 3/-56, 39) einer sorgfältigen Überprüfung bedartf. Jun
Matsuura hat gezeigt, ass Luther bereits ıIn seiner Sentenzenvorlesung Gregor auf
ıne Weise wahrnahm, die sich nicht einfach aus Vermittlung Vonmn zweiıter and erklären
lässt Martin Luther, Erfurter Annotationen 1509-15 ng VOIIl Jun Matsuura, öln
2009, CXXIV). Selbst eine solche indirekte Kenntnis allerdings ist, das sollte nicht VEIrSESSCH
werden, ıne Kenntnis. Man sollte Z Wäal nıcht die Obermansche Ihese Von eiıner Via Gregorii
repristinieren, ber ihr 1st ohl doch eine größere particula erı zuzuschreiben, als dies SE“
meinhin geschieht.

272
Eck, hg von Virnich (s Anm 7 >

hierzu insbesondere Reinhard Schwarz, Vorgeschichte der reformatorischen Bußtheologie,
Berlin 1968
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göttlichen Wesen anzunehmen, da diese untereinander so identisch seien wie 
das Wesen mit sich selbst.14 Die erstgenannte These schloss mit einem ״con- 
tra sanctum 1homam“/״gegen den heiligen Thomas“, die antiscotistische mit: 
 -gegen Scotus“. Und zwischen beiden stand, rhetorisch zu״/“contra Scotum״
spitzend, ein noch viel allgemeinerer Angriff:

 Vielmehr sind wir der Auffassung, dass ohne eine Unterscheidung in der Sache״
auch keine Unterscheidung der Begriffe anzunehmen ist. Gegen die allgemeine 
[Meinung].“15

Ein solches ״contra communem“ kam noch mehrfach in der Thesenreihe vor,16 
aber auch noch einmal Angriffe auf Duns Scotus17 und, ungeachtet des Hei- 
ligkeitsattributs, Thomas,18 mit einem ״Contra Gabrielem“ gegen Gabriel Biel19 
und gegen andere.20 Insgesamt bot Eck mit der Abfolge von knappen Thesen, 
denen jeweils eine noch knappere Wendung gegen andere, namentlich ge- 
nannte oder pauschal zusammengefasste Lehrmeinungen folgte, eine rheto- 
risch geschliffene Form theologischer Reflexion, die in besonderer Weise ge- 
eignet war, die eigene Meinung als neu und provokativ kenntlich zu machen.

Diese formale Besonderheit verbindet sich mit einer bemerkenswerten 
materialen Ausrichtung einer Thesenreihe, die dem Druck beigegeben war: 
Schon am 8. August hatte Eck ebenfalls in Wien einer Disputation präsidiert, 
freilich die Thesen hierzu nicht selbst formuliert.21 Dennoch wurden sie in den 
Druck der anderen großen Disputation aufgenommen und gelangten so durch 
Scheurls Vermittlung nach Wittenberg. Und damit wurde hier ein Thema in 
Thesenform vorgelegt, das in Wittenberg schon länger debattiert wurde:22 die

14 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 26,18-20.
15 A.a.O., 26,16f.: ״Immo nullam censemus admittendam distinctionem conceptuum absque 

distinctione rerum; contra communem“.
16 A. a. O., 27,3. 8 f. 14.17; 28,9; 30,14.17.
17 A. a. O., 27,6; 28,7; 29,8; 30,4.20.
18 A.a.O., 30,10f.
19 A.a.O., 29,3.
20 Etwa Ockham (a.a.O., 27,8 u.ö.), Heinrich von Gent (a.a.O., 28,12f.), Gregor von Rimini

(a.a.O., 28,4f.) und andere. Die Erwähnung des Letztgenannten in diesem Luther bekann-
ten Text macht übrigens deutlich, dass die gängige Annahme, Luther habe diesen erst mit 
der Leipziger Disputation bewusst wahrgenommen (s. Leif Grane> Gregor von Rimini und 
Luthers Leipziger Disputation, in: der s., Reformationsstudien. Beiträge zu Luther und zur 
dänischen Reformation, Mainz 1999, 37-56, 39) einer sorgfältigen Überprüfung bedarf. Jun 
Matsuura hat sogar gezeigt, dass Luther bereits in seiner Sentenzenvorlesung Gregor auf 
eine Weise wahrnahm, die sich nicht einfach aus Vermittlung von zweiter Hand erklären 
lässt (Martin Luther, Erfurter Annotationen 1509-1510/11, hg. von Jun Matsuura, Köln u. a. 
2009, CXXIV). Selbst eine solche indirekte Kenntnis allerdings ist, das sollte nicht vergessen 
werden, eine Kenntnis. Man sollte zwar nicht die Obermansche These von einer Via Gregorii 
repristinieren, aber ihr ist wohl doch eine größere partícula veri zuzuschreiben, als dies ge- 
meinhin geschieht.

21 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), XXIII.
22 S. hierzu insbesondere Reinhard Schwarz, Vorgeschichte der reformatorischen Bußtheologie, 

Berlin 1968.
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rage der Buße Ihema War die rage, ob die Beichte VOT dem Priester e1ls-
notwendig sel  25 Die ers conclusio erklärte, ass jeder Gläubige ZU. Sünden-
bekenntnis verpflichtet se1l War hebe schon die Reue allein die Sünde auf, die
Beichte aber bleibe notwendig.““ Die zweıte Schlussfolgerung unterstrich, ass
die Beichte VoON einem Priester abgenommen werden müsse,“° und die dritte
schärfte ein, ass die Osterbeichte nicht einem beliebigen Priester abgelegt
werden dürfe, sondern allein dem zuständigen.“® Diese TIhesen YEWISS
nicht spektakulär. Wirkungsvoller enn auch thematisch damit VeOeI-

wandte Thesen, die sich gleichfalls ın dem Augsburger Druck fanden: Hierin
Warlt auch eine Disputation aufgenommen worden, die Eck Juli 1515 ın
Bologna gehalten hatte Aus dem Zusammenhang des Bologneser Aufenthal-
tes hat bislang VOT em seine Disputation ZU Zinsnehmen Aufmerksamkeit
gefunden,“ nicht aber diese 151/ gedruckten un ach Wittenberg gesandten
Thesen. el tellen s1e einen wichtigen Faktor für die (Jenese der Anfänge
der Reformation dar Sie behandelten nämlich die Ablassthematik, SENAUCT
jenen modus suffragii, durch welchen der aps Ablass auch für die Verstorbe-
nenNn 1mM Fegefeuer erwirken konnte.“® in der Bulle „Salvator noster“, die Sixtus

August 1476 für die Petruskirche ın Saintes erlassen hatte, hatte der
aps „fürbittweise einen vollkommenen Ablass unmittelbar den Seelen des
Reinigungsortes’ gewährt.“” Das ler 1im Zentrum stehende Wort „per modum
suffragii”, fürbittweise, griff Eck ın seiner Disputation in Bologna auf und
erklärte ın der sechsten YThese: „50 wI1ıe Werke der Genugtuung auch ın der
Todsünde nützlich Wiedergutmachung leisten, können die Ablässe Verstor-

23

24
Eck, hg. Von Virnich (s Anm 7 9
A.a.Q.,, 41, 21

25 O., 41,32
O., 42,/

2 Heiko Augustinus Oberman, Werden un! Wertung der Reformation. Vom Wegestreıit zu

Glaubenskampf, Tübingen 161-164 174-196; Erwin Iserloh, Johannes Eck (1486-1543)
Scholastiker, Humanıist, Kontroverstheologe, Munster 21.; Johann etfer Wurm, Jo
hannes Eck un: der oberdeutsche Zinsstreıit 3-1 Munster 1993, 170200
Eck selinerseits ist auf dieses Ihema ohl durch die Tlhesen gekommen, die Johannes Fabri
für die Disputation in Bologna vorgelegt hatte Sie verknüpften die muıt dem Zinsnehmen
zusammenhängende rage des Wuchers mıiıt der VOD Ablass und Prädestination und themati-
sierten hierbei uch den moOodus suffragii. DIie einschlägige These autete: „Asserere NO

SC PTO temporali subsidio, ad laudem et honorem Del ordinato, indulgentias plenarias PIO
explatione Oomn1ıum PCNaTUMmM SL1AI Ul anımabus in purgatori0, saltem PCI modum suffragii,
concedere, implum, scelestum sanctıs doctoribus OoOmnınNa contrarıum est. Immo nihil f1-
dei contrarıum, sed potıus plıe credendum apam etiam PCI modum auctoritatıs animabus in
purgatori0 existentibus indulgentias dare, S1 id fiat Pro eis quod ın Buila est expressum.
(zit nach Nikolaus Paulus, Die deutschen Dominikaner 1m Kampfe Luther 1518-1563],
Freiburg Br. 1903, 296, Anm Paulus hält Recht fest (a. O., 296) „hierin Wäaft Eck miıt
dem Augsburger Dominikaner völlig einverstanden‘”.

29 1400 „plenariam remissionem pCI modum suffragii IpS1s animabus purgatorii”. Die Er-
klärung führte unmittelbar Debatten über das Verhältnis dieses Ablasses Fürbittgebet
der Gläubigen herauf, die SixXtus November 14 // ıIn der Enzyklika „Romanı ontı-
C1S provida' klären suchte (DH 1405-1407).
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Frage der Buße. Thema war die Frage, ob die Beichte vor dem Priester heils- 
notwendig sei.23 Die erste conclusio erklärte, dass jeder Gläubige zum Sünden- 
bekenntnis verpflichtet sei. Zwar hebe schon die Reue allein die Sünde auf, die 
Beichte aber bleibe notwendig.24 Die zweite Schlussfolgerung unterstrich, dass 
die Beichte von einem Priester abgenommen werden müsse,25 und die dritte 
schärfte ein, dass die Osterbeichte nicht einem beliebigen Priester abgelegt 
werden dürfe, sondern allein dem zuständigen.26 Diese Thesen waren gewiss 
nicht spektakulär. Wirkungsvoller waren denn auch thematisch damit ver- 
wandte Thesen, die sich gleichfalls in dem Augsburger Druck fanden: Hierin 
war auch eine Disputation aufgenommen worden, die Eck am 12. Juli 1515 in 
Bologna gehalten hatte. Aus dem Zusammenhang des Bologneser Aufenthal- 
tes hat bislang vor allem seine Disputation zum Zinsnehmen Aufmerksamkeit 
gefunden,27 nicht aber diese 1517 gedruckten und nach Wittenberg gesandten 
Thesen. Dabei stellen sie einen wichtigen Faktor für die Genese der Anfänge 
der Reformation dar. Sie behandelten nämlich die Ablassthematik, genauer 
jenen modus suffragii, durch welchen der Papst Ablass auch für die Verstorbe- 
nen im Fegefeuer erwirken konnte.28 In der Bulle ״Salvator noster\ die Sixtus 
IV. am 3. August 1476 für die Petruskirche in Saintes erlassen hatte, hatte der 
Papst ״fürbittweise einen vollkommenen Ablass unmittelbar den Seelen des 
Reinigungsortes“ gewährt.29 Das hier im Zentrum stehende Wort ״per modum 
suffragii“, fürbittweise, griff Eck nun in seiner Disputation in Bologna auf und 
erklärte in der sechsten These: ״So wie Werke der Genugtuung auch in der 
Todsünde nützlich Wiedergutmachung leisten, so können die Ablässe Verstor­

23 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 41,19 f.
24 A. a. O., 41, 21 f. 28 f.
25 A .a.O .,41,32f.
26 A .a.O .,42,7f.
27 S. Heiko Augustinus Oberman, Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum 

Glaubenskampf, Tübingen 21979,161-164.174-196; Erwin Iserlohy Johannes Eck (1486-1543). 
Scholastiker, Humanist, Kontroverstheologe, Münster 21985, 21 f.; Johann Peter Wurm, Jo- 
hannes Eck und der oberdeutsche Zinsstreit 1513-1515, Münster 1993,170-200.

28 Eck seinerseits ist auf dieses Thema wohl durch die Thesen gekommen, die Johannes Fabri 
für die Disputation in Bologna vorgelegt hatte. Sie verknüpften die mit dem Zinsnehmen 
zusammenhängende Frage des Wuchers mit der von Ablass und Prädestination und themati- 
sierten hierbei auch den modus suffragii. Die einschlägige These lautete: ״ Asserere papam non 
esse pro temporal! subsidio, ad laudem et honorem Dei ordinato, indulgentias plenarias pro 
expiatione omnium penarum suarum animabus in purgatorio, saltern per modum suffragii, 
concedere, impium, scelestum ac sanctis doctoribus omnino contrarium est. Immo nihil fi- 
dei contrarium, sed potius pie credendum Papam etiam per modum auctoritatis animabus in 
purgatorio existentibus indulgentias posse dare, si id fiat pro eis quod in Bulla est expressum.“ 
(zit. nach Nikolaus Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther [1518-1563], 
Freiburg i. Br. 1903,296, Anm. 4). Paulus hält zu Recht fest (a. a. O., 296): ״hierin war Eck mit 
dem Augsburger Dominikaner völlig einverstanden“.

29 DH 1400: ״plenariam remissionem per modum suffragii ipsis animabus purgatorii“. Die Er- 
klärung führte unmittelbar Debatten über das Verhältnis dieses Ablasses zum Fürbittgebet 
der Gläubigen herauf, die Sixtus IV. am 27. November 1477 in der Enzyklika ״Romani Ponti- 
ficis próvida“ zu klären suchte (DH 1405-1407).



Der Einfluss Johannes FEcks auf den Jungen Luther 139

benen VOIN aps nicht 191988 fürbittweise, sondern autoritativ gegeben werden. ®
och weiıter reichte die zehnte Bologneser These: ‚Daher ann der aps auf-
grund seiner Machtfülle das Fegefeuer ZU] größeren Teil leerräumen, freilich
nicht ganz, WwI1Ie TISLIUS esS ın seiner Auferstehung tat. Dennoch annn den
übrigen fürbittweise nuützlich sein.““”

* *

Nur wenige Tage ach dem anzunehmenden Erhalt VO  - Scheurlis Schreiben,
April 1517°% egte Andreas Karlstadt In Wittenberg 151 Ihesen, VOTI-

nehmlich Fragen der Rechtfertigung VOLIL. Im Druck zeigen SsIE eiıne VeTlT-
fraute Oorm So autete etwa die dritte These: „Wenn S1ie die Aussagen der
heiligen Väter| unterschiedlich SCWESCH seıin moögen, darf die Auswahl
15 ihnen nıcht ach einem Wohlgefallen treflfen. egen viele  «33 Die 21 These
erklarte „Der Willen erlangt die Gnade nıcht aufgrund VON Freiheit, sondern
ganz 1mM Gegenteil. egen die allgemeine [Meinung]|”,** un: In These 103 findet
sich auch das VOonNn Eck bekannte „Gegen den heiligen Ihomas“. Diese conftra-
Bemerkungen erscheinen ZWal weiıt seltener als bei Eck, folgen aber offenbar
dem VON diesem eingeführten Muster >® Die zeitliche ähe zu Empfang der
Wiener Disputation in Wittenberg drängt die Annahme auf, ass Karlstadt
die Anregungen dieses Textes unmittelbar, vVen] auch sehr spärlich aufgegrif-
fen und umgesetzt hätte Allerdings hat Theodor darauf hingewiesen,
ass eben diese contra-Stellen in der handschriftlichen Fassung der 151 Thesen

Eck, hg. Von Virnich (s Anm 7), /,9-11 „S5icut D' satisfactoria eti1am in peccato mortali
utiliter satisfaciunt, ıta el indulgentiae mortuls ONn tantum pCer modum suffragii, sed uto-
rıtatıve papd dari possunt.
A.a.Q., 4/,20-22 „Quare papa PIO malor1 de plenitudine potestatis purgatoriıum

POSSEL, NOMN ofum, sıcut Christus fecit In resurrectione, ttamen residuis
DE modum suffragli prodesse potest.‘ DIie ]Ihese wird als zehnte gezählt, obwohl ine siebte
Ihese ftehlt

$2 Zur Datierung auf diesen lermiın und nicht den September, den Theodor Kolde, W ıt-
tenberger Disputationsthesen dQus$s den Jahren 16 —1 In: ZKG 1890| 448-4/1,;, 450 f.,
Anm 1, CI WOSCIL hatte) ermann arge, Andreas Bodenstein Vn Karlstadt, Karlstadt

43
und die Anfänge der Reformation, Nieuwkoop 463
INSIGNIVM THEOLOGORVM Dominı Martını Lutheri,; domini Andree| Carolostadij,
Philippi melani|thonis aliorum| conclu-|siones varıle, PIo diuina gratiexe defensione| COIMMN-

mendatione, confira sco|lasticos pelagianos| disputate In prae-| clara academia. Vvıttem-
bergensi. Parıs nach 1520, cCiv „S1 uerint diuersa 110  - secundum nudum placitum SUunt

eligenda., C ontra mul
44 O., c2r „Voluntas 1916879 libertate consequitur gratiam Sed econtra. Contra communem..
45 O., c4r.
36 Jens-Martın Kruse, Universitätstheologie und Kirchenreform. Die Anfänge der Reformation

1n Wittenberg 16-1 Maiınz 2002, 90, betont, dass diese orm der Abgrenzung 1m W it-
tenberger Kontext ist ın Gestalt VO  - Johannes Eck kann 19103  _ das Vorbild hierfür
benennen. Auf die Zusammenhänge der in Wittenberg aufgegriffenen rm mıiıt FEFck habe
ich schon einmal hingewiesen ın: Volker Leppin, Luther und Eck Streit hne Ende?, 1n:
Jürgen Bärsch/Konstantin Maier Hg.) Johannes Eck. Scholastiker Humanist KOontrovers-
theologe, Regensburg 2014, 131-160, hier 138-141.
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benen vom Papst nicht nur fürbittweise, sondern autoritativ gegeben werden.“30 
Noch weiter reichte die zehnte Bologneser These: ״Daher kann der Papst auf- 
grund seiner Machtfülle das Fegefeuer zum größeren Teil leerräumen, freilich 
nicht ganz, wie Christus es in seiner Auferstehung tat. Dennoch kann er den 
übrigen fürbittweise nützlich sein.“31

*  *  *

Nur wenige Tage nach dem anzunehmenden Erhalt von Scheurls Schreiben, 
am 26. April 151732 legte Andreas Karlstadt in Wittenberg 151 Thesen, vor- 
nehmlich zu Fragen der Rechtfertigung vor. Im Druck zeigen sie eine ver- 
traute Form. So lautete etwa die dritte These: ״Wenn sie [die Aussagen der 
heiligen Väter] unterschiedlich gewesen sein mögen, darf man die Auswahl 
aus ihnen nicht nach einem Wohlgefallen treffen. Gegen viele.“33 Die 21. These 
erklärte: ״Der Willen erlangt die Gnade nicht aufgrund von Freiheit, sondern 
ganz im Gegenteil. Gegen die allgemeine [Meinung]“,34 und in These 103 findet 
sich auch das von Eck bekannte ״Gegen den heiligen Thomas“.35 Diese contra- 
Bemerkungen erscheinen zwar weit seltener als bei Eck, folgen aber offenbar 
dem von diesem eingeführten Muster.36 Die zeitliche Nähe zum Empfang der 
Wiener Disputation in Wittenberg drängt die Annahme auf, dass Karlstadt 
die Anregungen dieses Textes unmittelbar, wenn auch sehr spärlich aufgegrif- 
fen und umgesetzt hätte. Allerdings hat Theodor Kolde darauf hingewiesen, 
dass eben diese contra-Stellen in der handschriftlichen Fassung der 151 Thesen

30 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 47,9-11: ״Sicut opera satisfactoria etiam in peccato mortal! 
utiliter satisfaciunt, ita et indulgentiae mortuis non tantum per modum suffragii, sed auto- 
ritative a papa dari possunt.“

31 A.a.O., 47,20-22: ״Quare papa pro maiori parte de plenitudine potestatis purgatorium 
evacuare posset, non tarnen totum, sicut Christus fecit in resurrectione, attamen residuis 
per modum suffragii prodesse potest.“ Die These wird als zehnte gezählt, obwohl eine siebte 
These fehlt.

32 Zur Datierung auf diesen Termin (und nicht den 25. September, den Theodor Kolde, Wit- 
tenberger Disputationsthesen aus den Jahren 1516-1522, in: ZKG 11 [1890], 448-471, 450f., 
Anm. 1, erwogen hatte) s. Hermann Barge, Andreas Bodenstein von Karlstadt, Bd 1: Karlstadt 
und die Anfänge der Reformation, Nieuwkoop 21968,463 f.

33 INSIGNIVM THEOLOGORVM| Domini Martini Lutheri, domini Andree| Carolostadij, 
Philippi melan|thonis & aliorum| conclu-|siones variç, pro diuinæ gratiæ defensione| ac com- 
mendatione, contra sco|lasticos & pelagianos| dispútate in præ-| clara academia. | Vvittem- 
bergensi. ..., Paris nach 1520, civ: ״Si fuerint diuersa non secundum nudum placitum sunt 
eligenda. Contra mul.“

34 A. a. O., c2r: ״Voluntas non libértate consequitur gratiam. Sed econtra. Contra communem”.
35 A. a. O., c4r.
36 Jens-Martin Kruse, Universitätstheologie und Kirchenreform. Die Anfänge der Reformation 

in Wittenberg 1516-1522, Mainz 2002, 90, betont, dass diese Form der Abgrenzung im Wit- 
tenberger Kontext neu ist -  in Gestalt von Johannes Eck kann man nun das Vorbild hierfür 
benennen. Auf die Zusammenhänge der in Wittenberg aufgegriffenen Form mit Eck habe 
ich schon einmal hingewiesen in: Volker Leppin, Luther und Eck -  Streit ohne Ende?, in: 
Jürgen Bärsch/Konstantin Maier (Hg.), Johannes Eck. Scholastiker -  Humanist -  Kontrovers- 
theologe, Regensburg 2014,131-160, hier 138-141.
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fehlen.” er Unterschied zwischen handschriftlicher und gedruckter Fassung
weist zunächst darauf hin, ass die Abgrenzung durch das conftra, vornehm -
iıch für die Außenwirkung gedacht WAarTl. Leider aber führt Sie dazu, ass sich
die Ereignisse VOI 1517/ nicht ganz exakt rekonstruieren lassen: DIie erhaltenen
Druckfassungen tammen erst aAUuUsSs der eıit ach 1521.°® So besteht keine G1-
cherheit, ass Karlstadt die Anregungen des Ingolstädter Kollegen schon
mittelbar 1mM Frühjahr 1517 umgesetzt hätte

Gleichwohl besitzen diese TIhesen für die Entwicklung der Reformbemuü--
hungen ın Wittenberg ein1ge Bedeutung. Hierauf hat VOT allem Bernd Moeller
hingewiesen.” Karlstadt wollte seine Auffassungen ber Wittenberg hinaus
verbreitet und diskutiert WI1sSsen: weIl Tage ach der Disputation schrieb

Spalatin ın ezug auf die 151 Thesen, el mOöge dem Kurfürsten ausrichten,
„dass 65 MIır nicht widerstrebe, sondern vielmehr gefalle, wenn ihre erlauch-
esie Gnaden gewisse Leute AusSs ihrem sächsischen Gebiet einem künftigen
theologischen Streit bestellen wollte.“*0 Man I11US55 1U  — nicht gleich Von einer

47 Kolde (s Anm 32), 450, Anm
hierzu artın Keßler, Einleitung 151 TIhesen (http://diglib.hab.de/content.php?dir=

edoc/ed000216&distype=optional&xml=042%2F042_introduction.xmI&xsl=tei-introduc
tion.xsl&metsID=edoc_ed000216_042_introduction# 6.2 2015]) der sich insbesondere für
die Datierung des Pariser Drucks ohl auf Barge (S. Anm 32), 472, stutzt.

39 Bernd Moeller, Thesenanschläge, 1n oachim Ott/Martın Ireu Hg.) Luthers Thesen-
anschlag Faktum der Fiktion, Leipzig 2008, 9—31, In dem Aufsatz begründet Moeller
seine Konjektur eines Wittenberger Drucks der Ablassthesen VOmM 31 Oktober 1517 Metho-
disch bedenklich daran ist VOTI allem die zirkuläre argumentative Struktur. Moeller zeigt,
ass bei Thesenanschlägen ın Wittenberg gedruckte Plakate verwendet wurden, Ende

schließen, dass eın solcher Anschlag 31 Oktober 1517 stattgefunden habe [)Das ein-
zıge wesentliche nicht auf die Annahme eines Thesenanschlags rekurrierende Argumen
zugunsten e1ines Drucks, ass nämlich für die Vielzahl der verbreiteten Exemplare „das Ab-
schreiben eıiner mühsamen Arbeit” geworden ware a.a. U., 25), ist VOT dem Hintergrund
einer gCNAUECIEN Kenntnis der Schreibkultur des spaten Mittelalters und der Frühen Neuzeıt
bemerkenswert anachronistisch: Mıiıt dem polemischen erwe1ls auf einen „Selbstversuch”
Klemens Honselmanns (a U., AÄAnm 89} ıst ler nicht getlan, wenll [Nan bedenkt, dass Lu-
ther in einem analogen Vorgang nicht die 'Ihesen selbst, sondern die weıt ausführlicheren
Resolutiones derselben ausdrücklich handschriftlich Bischof Hiıeronymus Schultz gesandt
hat (s WAL.IR 4, 31/,1 Nr. 4446|) Eine ausführlichere Widerlegung ann dieser Stelle
unterbleiben, da ich siıe bereits ın Volker Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum
VO Ihesenanschlag erzählt wurde und davon erzählen ist, In YEU (S. O.), 69—
92, SOWIle in ders., Der „Ihesenanschlag” viel Larm nichts?, In: (/we Wolff, Iserloh. Der
Thesenanschlag fand nicht sta) Basel 2013, 239—-245, VOTSCHOMU habe. An beiden Stellen
gehe ich insbesondere auf die orer-Notiz Ihesenanschlag eıin. Wenn Iso Bernd Moel-
ler, „Ihesenanschlag‘ Uun! kein Ende, 1n Luther 85 2014), 125-129, In einer Art Rezension des
jetztgenannten Bandes erklärt, dass dessen Autoren „übersehen dass die Zeit fortgeschrit-
ten ist und 1n den Jahrzehnten seither ıne Reihe VO)  ' gewichtigen Funden gemacht wurden,
die das Ihema berühren und 1n eın8Licht rücken“ (a O., 126), und als solchen Fund
unter anderen die OÖrer-Notiz nenn(t, sollte_ sich nicht davon ablenken lassen, ass seine
inhaltliche Aussage unzutreffend ıst eın Rlick 1n die genannte Veröffentlichung annn ler
rasch Zur Korrektur und damit ZUT Versachlichung der Debatte führen.

4{} JOH >140  Volker Leppin  fehlen.” Der Unterschied zwischen handschriftlicher und gedruckter Fassung  weist zunächst darauf hin, dass die Abgrenzung durch das contra, vornehm-  lich für die Außenwirkung gedacht war. Leider aber führt sie dazu, dass sich  die Ereignisse von 1517 nicht ganz exakt rekonstruieren lassen: Die erhaltenen  Druckfassungen stammen erst aus der Zeit nach 1521.° So besteht keine Si-  cherheit, dass Karlstadt die Anregungen des Ingolstädter Kollegen schon un-  mittelbar im Frühjahr 1517 umgesetzt hätte.  Gleichwohl besitzen diese Thesen für die Entwicklung der Reformbemü-  hungen in Wittenberg einige Bedeutung. Hierauf hat vor allem Bernd Moeller  hingewiesen.” Karlstadt wollte seine Auffassungen über Wittenberg hinaus  verbreitet und diskutiert wissen: Zwei Tage nach der Disputation schrieb er  an Spalatin in Bezug auf die 151 Thesen, er möge dem Kurfürsten ausrichten,  „dass es mir nicht widerstrebe, sondern vielmehr gefalle, wenn ihre erlauch-  teste Gnaden gewisse Leute aus ihrem sächsischen Gebiet zu einem künftigen  theologischen Streit bestellen wollte.“® Man muss nun nicht gleich von einer  ” Kolde (s. Anm. 32), 450, Anm. 1.  % S, hierzu Martin Keßler, Einleitung zu: 151 Thesen (http://diglib.hab.de/content.php?dir=  edoc/ed000216&distype=optional&xm1=042%2F042_introduction.xml&xsl=tei-introduc  tion.xsl&metsID=edoc_ed000216_042_introduction# [6.2. 2015]), der sich insbesondere für  die Datierung des Pariser Drucks wohl auf Barge (s. Anm. 32), 472, stützt.  39  Bernd Moeller, Thesenanschläge, in: Joachim Ott/Martin Treu (Hg.), Luthers Thesen-  anschlag - Faktum oder Fiktion, Leipzig 2008, 9-31, 17. In dem Aufsatz begründet Moeller  seine Konjektur eines Wittenberger Drucks der Ablassthesen vom 31. Oktober 1517. Metho-  disch bedenklich daran ist vor allem die zirkuläre argumentative Struktur, Moeller zeigt,  dass bei Thesenanschlägen in Wittenberg gedruckte Plakate verwendet wurden, um am Ende  zu schließen, dass ein solcher Anschlag am 31. Oktober 1517 stattgefunden habe. Das ein-  zige wesentliche nicht auf die Annahme eines Thesenanschlags rekurrierende Argument  zugunsten eines Drucks, dass nämlich für die Vielzahl der verbreiteten Exemplare „das Ab-  schreiben zu einer mühsamen Arbeit“ geworden wäre (a.a. O., 25), ist vor dem Hintergrund  einer genaueren Kenntnis der Schreibkultur des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit  bemerkenswert anachronistisch: Mit dem polemischen Verweis auf einen „Selbstversuch“  Klemens Honselmanns (a. a. O., Anm. 89) ist es hier nicht getan, wenn man bedenkt, dass Lu-  ther in einem analogen Vorgang nicht nur die Thesen selbst, sondern die weit ausführlicheren  Resolutiones derselben ausdrücklich handschriftlich an Bischof Hieronymus Schultz gesandt  hat (s. WA.TR 4, 317,1 [Nr. 4446]). Eine ausführlichere Widerlegung kann an dieser Stelle  unterbleiben, da ich sie bereits in Volker Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum  vom Thesenanschlag erzählt wurde - und was davon zu erzählen ist, in: Ott/Treu (s.0.), 69-  92, sowie in ders., Der „Thesenanschlag“ - viel Lärm um nichts?, in: Uwe Wolff, Iserloh. Der  Thesenanschlag fand nicht statt, Basel 2013, 239-245, vorgenommen habe. An beiden Stellen  gehe ich insbesondere auf die Rörer-Notiz zum Thesenanschlag ein. Wenn also Bernd Moel-  ler, „Thesenanschlag“ und kein Ende, in: Luther 85 (2014), 125-129, in einer Art Rezension des  letztgenannten Bandes erklärt, dass dessen Autoren „übersehen ..., dass die Zeit fortgeschrit-  ten ist und in den Jahrzehnten seither eine Reihe von gewichtigen Funden gemacht wurden,  die das Thema berühren und es in ein neues Licht rücken“ (a.a.O., 126), und als solchen Fund  unter anderen die Rörer-Notiz nennt, sollte man sich nicht davon ablenken lassen, dass seine  inhaltliche Aussage unzutreffend ist - ein Blick in die genannte Veröffentlichung kann hier  rasch zur Korrektur und damit zur Versachlichung der Debatte führen.  % JOH. GOTTFRID. OLEARIL| ... SCRINIUM ANTIQUARIUM, | TAIOXEIPA | ANTI-  QUITATIS FRAGMENTA ..., Jena/Arnstadt 1698, 8: „Mihi neqve adversari immo placere,AN  M, | ' TAIOXEIPA NTIIT-
RAGMENIA Jena/Arnstadt 1698, „Mihiq adversari 1IMMO placere,
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fehlen.37 Der Unterschied zwischen handschriftlicher und gedruckter Fassung 
weist zunächst daraufhin, dass die Abgrenzung durch das contra, vornehm- 
lieh für die Außenwirkung gedacht war. Leider aber führt sie dazu, dass sich 
die Ereignisse von 1517 nicht ganz exakt rekonstruieren lassen: Die erhaltenen 
Druckfassungen stammen erst aus der Zeit nach 1521.38 So besteht keine Si- 
cherheit, dass Karlstadt die Anregungen des Ingolstädter Kollegen schon un- 
mittelbar im Frühjahr 1517 umgesetzt hätte.

Gleichwohl besitzen diese Thesen für die Entwicklung der Reformbemü- 
hungen in Wittenberg einige Bedeutung. Hierauf hat vor allem Bernd Moeller 
hingewiesen.39 Karlstadt wollte seine Auffassungen über Wittenberg hinaus 
verbreitet und diskutiert wissen: Zwei Tage nach der Disputation schrieb er 
an Spalatin in Bezug auf die 151 Thesen, er möge dem Kurfürsten ausrichten, 
 -dass es mir nicht widerstrebe, sondern vielmehr gefalle, wenn ihre erlauch״
teste Gnaden gewisse Leute aus ihrem sächsischen Gebiet zu einem künftigen 
theologischen Streit bestellen wollte.*40 Man muss nun nicht gleich von einer

37 Kolde (s. Anm. 32), 450, Anm. 1.
38 S. hierzu Martin Keßler, Einleitung zu: 151 Thesen (http://diglib.hab.de/content.php?dir= 

edoc/ed000216&distype=optional&xml=042%2F042_introduction.xml&xsl=tei־introduc 
tion.xsl&metsID=edoc_ed000216_042_introduction# [6.2.2015]), der sich insbesondere für 
die Datierung des Pariser Drucks wohl auf Barge (s. Anm. 32), 472, stützt.

39 Bernd Moeller, Thesenanschläge, in: Joachim Ott/Martin Treu (Hg.), Luthers Thesen- 
anschlag ־  Faktum oder Fiktion, Leipzig 2008, 9-31,17. In dem Aufsatz begründet Moeller 
seine Konjektur eines Wittenberger Drucks der Ablassthesen vom 31. Oktober 1517. Metho- 
disch bedenklich daran ist vor allem die zirkuläre argumentative Struktur. Moeller zeigt, 
dass bei Thesenanschlägen in Wittenberg gedruckte Plakate verwendet wurden, um am Ende 
zu schließen, dass ein solcher Anschlag am 31. Oktober 1517 stattgefunden habe. Das ein- 
zige wesentliche nicht auf die Annahme eines Thesenanschlags rekurrierende Argument 
zugunsten eines Drucks, dass nämlich für die Vielzahl der verbreiteten Exemplare ״das Ab- 
schreiben zu einer mühsamen Arbeit“ geworden wäre (a. a. O., 25), ist vor dem Hintergrund 
einer genaueren Kenntnis der Schreibkultur des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit 
bemerkenswert anachronistisch: Mit dem polemischen Verweis auf einen ״Selbstversuch“ 
Klemens Honselmanns (a. a. O., Anm. 89) ist es hier nicht getan, wenn man bedenkt, dass Lu- 
ther in einem analogen Vorgang nicht nur die Thesen selbst, sondern die weit ausführlicheren 
Resolutiones derselben ausdrücklich handschriftlich an Bischof Hieronymus Schultz gesandt 
hat (s. WA.TR 4, 317,1 [Nr. 4446]). Eine ausführlichere Widerlegung kann an dieser Stelle 
unterbleiben, da ich sie bereits in Volker Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum 
vom Thesenanschlag erzählt wurde -  und was davon zu erzählen ist, in: Ott/Treu (s. o.), 69- 
92, sowie in ders.. Der ״Thesenanschlag“ -  viel Lärm um nichts?, in: Uwe Wolff, Iserloh. Der 
Thesenanschlag fand nicht statt, Basel 2013, 239-245, vorgenommen habe. An beiden Stellen 
gehe ich insbesondere auf die Rörer-Notiz zum Thesenanschlag ein. Wenn also Bernd Moel- 
1er, ״Thesenanschlag“ und kein Ende, in: Luther 85 (2014), 125-129, in einer Art Rezension des 
letztgenannten Bandes erklärt, dass dessen Autoren ״übersehen ..., dass die Zeit fortgeschrit- 
ten ist und in den Jahrzehnten seither eine Reihe von gewichtigen Funden gemacht wurden, 
die das Thema berühren und es in ein neues Licht rücken“ (a. a. O., 126), und als solchen Fund 
unter anderen die Rörer-Notiz nennt, sollte man sich nicht davon ablenken lassen, dass seine 
inhaltliche Aussage unzutreffend ist -  ein Blick in die genannte Veröffentlichung kann hier 
rasch zur Korrektur und damit zur Versachlichung der Debatte führen.

40 JOH. GOTTFRID. OLEARII,| ... SCRINIUM ANTIQUARIUM, | ΙΔΙΟΧΕΙΡΑ | ANTI- 
QUITATIS FRAGMENTA ..., Jena/Arnstadt 1698, 8: ״Mihi neqve adversan immo placere,
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„Sternfahrt” sprechen,“* sich eutlic machen, ass ler Besonderes
beabsichtigt WAädfl. Das Jag nicht sehr den „außeruniversitären Teilneh-
mern “#2 auch die reguläre Promotionsordnung der Wittenberger Universität
sah zweıten Tag des Verfahrens elne Befragung durch einen „Knaben AUSs
der Geg vor.?* Bemerkenswerter ist vielmehr die Tatsache, ass 1n W ıt-
enberg auch mıiıt „auswartıgenDer Einfluss Johannes Ecks auf den jungen Luther  141  „Sternfahrt“ sprechen,“ um sich deutlich zu machen, dass hier Besonderes  beabsichtigt war. Das lag nicht so sehr an den „außeruniversitären ... Teilneh-  mern“? — auch die reguläre Promotionsordnung der Wittenberger Universität  sah am zweiten Tag des Verfahrens eine Befragung durch einen „Knaben aus  der Gegend“ vor.“*® Bemerkenswerter ist vielmehr die Tatsache, dass in Wit-  tenberg auch mit „auswärtigen ... Teilnehmern“ gerechnet wurde.“* Freilich  verliert auch dies seinen sensationellen Charakter, wenn man sich von der  Fixierung auf das Geschehen in Wittenberg löst beziehungsweise zu dessen  Verständnis wiederum die Kenntnis der Wiener Disputation Johannes Ecks  voraussetzt: Hier war ja ein Gelehrter von auswärts gekommen, der in der  Einleitung seinen Zug nach Wien wie einen Triumphzug schilderte:*® Die  Vorstellung von einer überregional bedeutsamen Disputation war in Witten-  berg dank Eck bekannt - und, wie Karlstadts alsbaldige Umsetzung zeigt, of-  fenbar außerordentlich attraktiv.  So sind auch Luthers Disputationen aus dem September und Oktober 1517  nicht ohne diesen Hintergrund zu verstehen: Am 4. September 1517 wurde  die später so genannte Disputation gegen die scholastische Theologie abge-  halten.‘® Eine umfassende inhaltliche Würdigung muss hier unterbleiben.“  Die Disputation kommt hier nur unter zweierlei Gesichtspunkten in Betracht:  1. ihre formale Beeinflussung durch Johannes Eck, 2. ihre inhaltliche Anknüp-  fung an Andreas Karlstadt.  Die formale Beeinflussung durch Johannes Eck ist, nimmt man erst ein-  mal die Kenntnis seiner Wiener Disputation in Wittenberg ernst, so sehr mit  Händen zu greifen, dass es überrascht, wie wenig Berücksichtigung sie in der  Lutherforschung bislang gefunden hat: Jene contra-Formulierungen, die Ecks  Disputation prägten, finden sich zwar nicht durchgehend, aber doch vielfach:  „Contra dictum commune“,® „contra communem“ oder auch „Contra Sco.  Gab.“,” prägen die Abgrenzungen der Disputation - und damit ihre Exponie-  si sua Illustriss. gratia certos ex sua provincia Saxonica ad futurum certamen Theologicum  destinare vellet.“  4  =  Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.  42  S. ebd.  43  Satzung der Theologischen Fakultät vom 15. November 1508 (Urkundenbuch der Universität  Wittenberg. Teil 1 [1502-1611], bearb. von Walter Friedensburg, Magdeburg 1926, 35).  44  Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.  45  46  Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 2-26.  Zu dem Plakatdruck, der sie ankündigte, s. Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 13.  47  Vgl. hierzu Ingo Klitzsch, Autoritätenverwendung in der „Disputatio contra scholasticam  theologiam“, in: Volker Leppin (Hg.), Reformatorische Theologie und Autoritäten. Studien  zur Genese des Schriftprinzips beim jungen Luther, Tübingen 2015, 39-86; zur Wirkung Ecks  s. besonders 49-54,  48  WA 1, 224,8.  49  A.a.O., 224,8-16.  50  A.a.O., 224,18. Inhaltlich stand, wie vor allem Leif Grane, Contra Gabrielem. Luthers Aus-  einandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio Contra Scholasticam Theologiam 1517,  Gyldendal 1962, zeigen konnte, die Auseinandersetzung mit Gabriel Biel im Vordergrund,Teilnehmern‘ gerechnet wurde ** reilic
verliert auch 1€e$ seinen sensationellen Charakter, wenn INan sich Von der
Fixierung auf das Geschehen 1n Wittenberg Oöst beziehungsweise dessen
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 Sternfahrt“ sprechen,41 um sich deutlich zu machen, dass hier Besonderes״
beabsichtigt war. Das lag nicht so sehr an den ״außeruniversitären ... Teilneh- 
mern*42 -  auch die reguläre Promotionsordnung der Wittenberger Universität 
sah am zweiten Tag des Verfahrens eine Befragung durch einen ״Knaben aus 
der Gegend“ vor.43 Bemerkenswerter ist vielmehr die Tatsache, dass in Wit- 
tenberg auch mit ״auswärtigen ... Teilnehmern“ gerechnet wurde.44 Freilich 
verliert auch dies seinen sensationellen Charakter, wenn man sich von der 
Fixierung auf das Geschehen in Wittenberg löst beziehungsweise zu dessen 
Verständnis wiederum die Kenntnis der Wiener Disputation Johannes Ecks 
voraussetzt: Hier war ja ein Gelehrter von auswärts gekommen, der in der 
Einleitung seinen Zug nach Wien wie einen Triumphzug schilderte:45 Die 
Vorstellung von einer überregional bedeutsamen Disputation war in Witten- 
berg dank Eck bekannt -  und, wie Karlstadts alsbaldige Umsetzung zeigt, of- 
fenbar außerordentlich attraktiv.

So sind auch Luthers Disputationen aus dem September und Oktober 1517 
nicht ohne diesen Hintergrund zu verstehen: Am 4. September 1517 wurde 
die später so genannte Disputation gegen die scholastische Theologie abge- 
halten.46 Eine umfassende inhaltliche Würdigung muss hier unterbleiben.47 
Die Disputation kommt hier nur unter zweierlei Gesichtspunkten in Betracht:
1. ihre formale Beeinflussung durch Johannes Eck, 2. ihre inhaltliche Anknüp- 
fung an Andreas Karlstadt.

Die formale Beeinflussung durch Johannes Eck ist, nimmt man erst ein- 
mal die Kenntnis seiner Wiener Disputation in Wittenberg ernst, so sehr mit 
Händen zu greifen, dass es überrascht, wie wenig Berücksichtigung sie in der 
Lutherforschung bislang gefunden hat: Jene confra-Formulierungen, die Ecks 
Disputation prägten, finden sich zwar nicht durchgehend, aber doch vielfach: 
 .Contra dictum commune\48 jycontra communem*9 oder auch ,,Contra Sco״
Gab.“,50 prägen die Abgrenzungen der Disputation -  und damit ihre Exponie-

si sua Illustriss, gratia certos ex sua provincia Saxonica ad futurum certamen Theologicum 
destinare vellet.“

41 Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.
42 S. ebd.
43 Satzung der Theologischen Fakultät vom 15. November 1508 (Urkundenbuch der Universität 

Wittenberg. Teil 1 [1502-1611], bearb. von Walter Friedensburg, Magdeburg 1926,35).
44 Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.
45 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 2-26.
46 Zu dem Plakatdruck, der sie ankündigte, s. Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 13.
47 Vgl. hierzu Ingo Klitzsch, Autoritätenverwendung in der ״Disputatio contra scholasticam 

theologiam“, in: Volker Leppin (Hg.), Reformatorische Theologie und Autoritäten. Studien 
zur Genese des Schriftprinzips beim jungen Luther, Tübingen 2015,39-86; zur Wirkung Ecks 
s. besonders 49-54.

48 WA 1,224,8.
49 A.a.O., 224,8-16.
50 A. a. O., 224,18. Inhaltlich stand, wie vor allem Leif Grane, Contra Gabrielem. Luthers Aus- 

einandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio Contra Scholasticam Theologiam 1517, 
Gyldendal 1962, zeigen konnte, die Auseinandersetzung mit Gabriel Biel im Vordergrund,
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1UNg als eine die herrschende Meinung gerichtete Auffassung, w1Ie
sıch auch Johannes Fck durchaus und nicht ohne Anhalt*) als jemanden st1-
isiert hatte, der mit detractores, Gegnern, kämpfen hatte.°“ Das rhetorische
Mittel, das gebraucht hatte, die gegebene Front schärfen, wWwWar NUu  —_

auch den Wittenbergern dienlich.
I)Das TIhema allerdings, das Luther anschlug, knüpfte eher Karlstadt

als Eck die rage der Sündhaftigkeit des Menschen und seiner Unfähigkeit
das eil erlangen. Dass Luther in aller chärfe erklärte, ass das Begehren
des Menschen keineswegs frei sel, sondern gefangen und ass der Wille sich
ohne na (GJottes miıt Notwendigkeit der bösen Tat zuwende,” hatte sein
Vorbild 1n entsprechend scharfen Aussagen Karlstadts, der, wI1e oben zıtiıert,
erklärt hatte, ass der freie Wille sich der na nicht 1n Freiheit zuwenden
könne. Selbst die These, in welcher Luther sich die Rede wandte,
Augustin habe die Häretiker „EXCESSIVE” geredet,”* knüpfte wörtlich
Karlstadts lhese an 99 uch die Wendung Aristoteles fand sich schon
Dei Karlstadt.°® Allerdings wandte Luther sich schärfer „CONTIFra schol.”, also BC-
gCH die gesamte Scholastik, wWC1111 erKlarte „Der gesamte Aristoteles verhält
sich ZUur Theologie wI1e Finsternis ZUu Licht“.>” Der Kampf die Grund-
lagen der akademischen Theologie SCWANN bei ihm eıne grundsätzlichere
ote als bei Karlstadt Insgesamt aber konnte dessen kritische Disputa-
tıon anschliefen. DIe Wittenberger Disputationskultur Zg ihre raft auch
daraus, 4ass s1€e sich klar eın Gegenüber meınnte abgrenzen können.
Gelernt hatte S1€e das bei Johannes Eck

x

Die ormale ähe vVvon Luthers Disputation die scholastische Theologie
ZUuUr Wiener Disputation zeigt, ass die Wittenberger Reformer sich mıt Eck
1n gewIisser 1NS1IC durchaus ein1g sehen konnten. Die Hoffnung Christoph
Scheurls, ass sich eine Freundschaft zwischen den Gelehrten anbahnen lasse,
Wal keineswegs illusorisch Mit den Thesen den Ablass VOIN 31 Ok-
tober 1517 aber anderte sich 1ın diesem Gefüge Das hat Zzu Teil seinen

der Luther gewissermaßen die hermeneutische Brille verschafftt hatte, durch welche die
gesamte Scholastik betrachtete.
Eck, hg. Virnich (s Anm 7), XIV. XX

52 O 9 2,16.
53 l,
54 A.a.0).,, 224,/ „Dicere quod Augustinus cContra haereticos EXCESSIVE loquatur, Est dicere,

Augustinum fere ubique mentitum KN1 Contra dictum commune.“
55 Conclusiones (S. Anm 33), CÄT' „Corruit hoc quod Augustinus confitra haereticos loquitur

CEesSsS1Ive. (‚ontra modernos.” Auf diese auffällige Entsprechung macht uch Kruse (S. Anm. 36),
101;, Anm. 265, aufmerksam.
Conclusiones (S Anm. 33) dlv: „Doctrina Aristotelis Inn Scholis theologrum facit malam
mixturam.‘ (Ihese 143)

/ l’ O{U: Aristoteles ad theologiam est tenebrae ad Iucem.‘
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rung als eine gegen die herrschende Meinung gerichtete Auffassung, so wie 
sich auch Johannes Eck durchaus (und nicht ohne Anhalt51) als jemanden sti- 
lisiert hatte, der mit detractores, Gegnern, zu kämpfen hatte.52 Das rhetorische 
Mittel, das er gebraucht hatte, um die gegebene Front zu schärfen, war nun 
auch den Wittenbergern dienlich.

Das Thema allerdings, das Luther anschlug, knüpfte eher an Karlstadt an 
als an Eck: die Frage der Sündhaftigkeit des Menschen und seiner Unfähigkeit 
das Heil zu erlangen. Dass Luther in aller Schärfe erklärte, dass das Begehren 
des Menschen keineswegs frei sei, sondern gefangen und dass der Wille sich 
ohne Gnade Gottes mit Notwendigkeit der bösen Tat zuwende,53 hatte sein 
Vorbild in entsprechend scharfen Aussagen Karlstadts, der, wie oben zitiert, 
erklärt hatte, dass der freie Wille sich der Gnade nicht in Freiheit zuwenden 
könne. Selbst die erste These, in welcher Luther sich gegen die Rede wandte, 
Augustin habe gegen die Häretiker ״excessive“ geredet,54 knüpfte wörtlich an 
Karlstadts These 60 an.55 Auch die Wendung gegen Aristoteles fand sich schon 
bei Karlstadt.56 Allerdings wandte Luther sich schärfer ״contra schol“, also ge- 
gen die gesamte Scholastik, wenn er erklärte: ״Der gesamte Aristoteles verhält 
sich zur Theologie wie Finsternis zum Licht“.57 Der Kampf gegen die Grund־ 
lagen der akademischen Theologie gewann so bei ihm eine grundsätzlichere 
Note als bei Karlstadt. Insgesamt aber konnte er an dessen kritische Disputa- 
tion anschließen. Die Wittenberger Disputationskultur zog ihre Kraft auch 
daraus, dass sie sich klar gegen ein Gegenüber meinte abgrenzen zu können. 
Gelernt hatte sie das bei Johannes Eck.

*  *  *

Die formale Nähe von Luthers Disputation gegen die scholastische Theologie 
zur Wiener Disputation zeigt, dass die Wittenberger Reformer sich mit Eck 
in gewisser Hinsicht durchaus einig sehen konnten. Die Hoffnung Christoph 
Scheurls, dass sich eine Freundschaft zwischen den Gelehrten anbahnen lasse, 
war keineswegs illusorisch. Mit den Thesen gegen den Ablass vom 31. Ok- 
tober 1517 aber änderte sich in diesem Gefüge etwas. Das hat zum Teil seinen

der Luther gewissermaßen die hermeneutische Brille verschafft hatte, durch welche er die 
gesamte Scholastik betrachtete.

51 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), XIV. XXI.
52 A .a.O .,2,16.
53 WA 1,224,15 f. 19.
54 A. a. O., 224,7 f.: ״Dicere quod Augustinus contra haereticos excessive loquatur, Est dicere, 

Augustinum fere ubique mentitum esse. Contra dictum commune.“
55 Conclusiones (s. Anm. 33), c3r: ״Corruit hoc quod Augustinus contra haereticos loquitur ex- 

cessive. Contra modernos.“ Auf diese auffällige Entsprechung macht auch Kruse (s. Anm. 36), 
101, Anm. 265, aufmerksam.

56 Conclusiones (s. Anm. 33), dlv: ״Doctrina Aristotelis inn Scholis theologrum facit malam 
mixturam.“ (These 143).

57 WA 1,226,26 f.: ״Totus Aristoteles ad theologiam est tenebrae ad lucem.“
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Grund in den Thesen selbst Diese lassen die beschriebene Dynamik des VelI-
halben Jahres och spuren, aber die Anknüpfung die vorherigen

Disputationen erfolgt 1U  — auf andere Weise. Im Blick auf den überregionalen
Rahmen griff Luther die nregung auf, die Karistadt, seinerseıits ohl VoNn
Eck angeregt,” 1m April gegeben hatte Inhaltlich aber wurde der Unterschied

Eck deutlich.
Während och die Disputation die scholastische Theologien-

gemäfß für einen festen ÖOrt und eine feste Zeit estimm war,” wandte Luther
sich mıiıt seinen Thesen den Ablass diejenigen, die VOT ÖOrt mit orten
eingreifen konnten ebenso w1e diejenigen, die sich andernorts befanden
und I1UF schriftlich reagleren konnten.® Tatsächlich sandte Luther die Ihesen
nicht UT, w1e bekannt, 31 Oktober 1517 den Bischöfen ZU. 6l sondern
11 November auch Johannes Lang. Damlıit War freilich eine andere Inszenle-
IUg angestrebt als Karlstadt s]ıe vorhatte: Die Gelehrten sollten nicht ach
Wittenberg reisen, dort disputieren, sondern die Disputation sollte ın
den Raum der Briefkorrespondenz verlagert werden, Wäd>s 1mM Horizont uma-
nistischer Kommunikationskultur alles andere als überraschend ıst Ebenso
weni1g annn C erstaunen, ass enn auch eiıne Disputation ber die Ablassthe-
SCIH ın Wittenberg gaI nicht stattgefunden hat ıne solche Wäal nicht das Ziel
Die Disputation wurde, dem Vorbild Karlstadts wIie dessen fernerem Vorbild
Eck folgend, in den Rang eines überregionalen Mediums gehoben.

Dass aber Christoph cheur/| die Ablassthesen ohl nicht schon No-
vember, sondern erst einem späteren Zeitpunkt direkt Eck zukommen
lie{fß,® erwIlies sich längerfristig als fatal Tatsächlich zeigen sich 1n der Bufß-

58 Vgl Moeller, Thesenanschläge (s Anm 39), [)Dass ben diese Besonderheit der Thesen VO
31 Oktober 1517, die hervorhebt, eın schlagendes Argumen se1ine Ableitung e1ines
Thesenanschlags AUS dem Normalbetrieb der Wittenberger Unıiıversıitai ist, ist Moeller dabei
offenbar entgangen.

x l, 224,5
O., 233,6

Erhalten ist das Schreiben Albrecht Von Maiınz VOI 31 Oktober 1517 (WA.B l) 110113
INr. 48|])
Luther Johannes Lang, 1l November 1517 (WA.B 1, 121 Nr. 521).

63 Für den November spricht das Schreiben V(dQ Scheurl Eck, November 1517 „Conclu-
S1OnNes inuridicas Mmi1sı Vittenb., nde alias sed Vere Christianas et plane theologicas accepl,
(UAaS decano Eichstetensi Erhard Truchseß! prior1 1n Rebdorfft tibi communicandas Tans-
misi“ (Scheurl’'s Briefbuch, s Anm 5) INr. Scheurl Erhard Truchseß, No-
vember 1517 „Interea M1| tibi amıcıs communibus Eckio ei priori Kiliani propositiones
eTe theologicas ei admirandas”. Die Identifikation dieser Thesen mıit den Ablassthesen (so
WA.B 1, 116 INr. 49 Anm 91) scheint sich nahezulegen, weil Scheur!/,; offenbar hne Kenntnis
der Ablassthesen, Luther November S  S posıtıven Urteil TIruchse{fß‘ ber die Conclu-
S$10NE€eSs tuae  ‚“ berichtet (WA.B l) 116 INr. 49,17/ f.]). Mithin mussten die ZweIl JTage spater gl ben
denselben versandten Thesen Luthers einen anderen Inhalt gehabt haben, w plausibel DU
auf die Ablassthesen beziehen ZUu sein scheint. Diese Identifikation ist allerdings keines-
WCBS unstrittig. Vor allem spricht sie, ass Scheur! selbst sich bei Luther beschwert hat-
te, habe die TIhesen nicht sofort erhalten (WA.B l) 152,7 Nr. 62|). und selbst sich rst{

Januar 1518 bei Ulrich VON Dinstedt für deren Erhalt bedankte (Scheurl’s Briefbuch, IS
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Grund in den Thesen selbst. Diese lassen die beschriebene Dynamik des ver- 
gangenen halben Jahres noch spüren, aber die Anknüpfung an die vorherigen 
Disputationen erfolgt nun auf andere Weise. Im Blick auf den überregionalen 
Rahmen griff Luther die Anregung auf, die Karlstadt, seinerseits wohl von 
Eck angeregt,58 im April gegeben hatte. Inhaltlich aber wurde der Unterschied 
zu Eck deutlich.

Während noch die Disputation gegen die scholastische Theologie Statuten- 
gemäß für einen festen Ort und eine feste Zeit bestimmt war,59 wandte Luther 
sich mit seinen Thesen gegen den Ablass an diejenigen, die vor Ort mit Worten 
eingreifen konnten ebenso wie an diejenigen, die sich andernorts befanden 
und nur schriftlich reagieren konnten.60 Tatsächlich sandte Luther die Thesen 
nicht nur, wie bekannt, am 31. Oktober 1517 den Bischöfen zu,61 sondern am
11. November auch Johannes Lang.62 Damit war freilich eine andere Inszenie- 
rung angestrebt als Karlstadt sie vorhatte: Die Gelehrten sollten nicht nach 
Wittenberg reisen, um dort zu disputieren, sondern die Disputation sollte in 
den Raum der Briefkorrespondenz verlagert werden, was im Horizont huma- 
nistischer Kommunikationskultur alles andere als überraschend ist. Ebenso 
wenig kann es erstaunen, dass denn auch eine Disputation über die Ablassthe- 
sen in Wittenberg gar nicht stattgefunden hat. Eine solche war nicht das Ziel. 
Die Disputation wurde, dem Vorbild Karlstadts wie dessen fernerem Vorbild 
Eck folgend, in den Rang eines überregionalen Mediums gehoben.

Dass aber Christoph Scheurl die Ablassthesen wohl nicht schon am 5. No- 
vember, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt direkt Eck zukommen 
ließ,63 erwies sich längerfristig als fatal. Tatsächlich zeigen sich in der Buß-

58 Vgl. Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17. Dass eben diese Besonderheit der Thesen vom 
31. Oktober 1517, die er so hervorhebt, ein schlagendes Argument gegen seine Ableitung eines 
Thesenanschlags aus dem Normalbetrieb der Wittenberger Universität ist, ist Moeller dabei 
offenbar entgangen.

59 WA 1,224,5 f.
60 A .a.O .,233,6f.
61 Erhalten ist das Schreiben an Albrecht von Mainz vom 31. Oktober 1517 (WA.B 1, 110-113 

[Nr. 48]).
62 Luther an Johannes Lang, 11. November 1517 (WA.B 1,121 f. [Nr. 52]).
63 Für den 5. November spricht das Schreiben von Scheurl an Eck, 5. November 1517: ״Conclu- 

siones iuridicas misi Vittenb., unde alias sed vere Christianas et plane theologicas accepi, 
quas decano Eichstetensi [Erhard Truchseß] et priori in Rebdorff tibi communicandas trans- 
misi“ (Scheurls Briefbuch, Bd. 2 [s. Anm. 5], 40 [Nr. 155]); Scheurl an Erhard Truchseß, 5. No- 
vember 1517 ״Interea mitto tibi ac amicis communibus d. Eckio et priori Kiliani propositiones 
vere theologicas et admirandas“. Die Identifikation dieser Thesen mit den Ablassthesen (so 
WA.B 1,116 [Nr. 49 Anm. 9]) scheint sich nahezulegen, weil Scheurl, offenbar ohne Kenntnis 
der Ablassthesen, Luther am 3. November vom positiven Urteil Truchseß‘ über die ״Conclu- 
siones tuae“ berichtet (WA.B 1,116 [Nr. 49,17 f.]). Mithin müssten die zwei Tage später an eben 
denselben versandten Thesen Luthers einen anderen Inhalt gehabt haben, was plausibel nur 
auf die Ablassthesen zu beziehen zu sein scheint. Diese Identifikation ist allerdings keines- 
wegs unstrittig. Vor allem spricht gegen sie, dass Scheurl selbst sich bei Luther beschwert hat- 
te, er habe die Thesen nicht sofort erhalten (WA.B 1,152,7 [Nr. 62]), und er selbst sich erst am 
5. Januar 1518 bei Ulrich von Dinstedt für deren Erhalt bedankte (Scheurls Briefbuch, Bd. 2 [s.
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lehre schon 1er erhebliche Differenzen, die Luther möglicherweise auch be-
WUuSS markiert hat Wie oben erwähnt, enthielt der Druck der Wiener Dis-
putation auch jene Wiener Disputation VOIN August uınfier Ecks Vorsitz, die
sich der Bufßthematik zuwandte. Der dort formulierten eNnre, ass die Reue
die Sünde aufhebe un dennoch die Beichte VOT dem Priester notwendig sei,°®*
entsprechen 1n gew1sser Weise die zweıte un: siebte These Luthers den
Ablass, ach denen der Bufsruf Jesu nicht VOonNn der sakramentalen Buße („das
heifßt Beichte und Wiedergutmachung ) gemeint sel, ott aber gleichwohl
iemanden seine Schuld vergebe, hne ass sich dem Priester als (Gottes
Stellvertreter unterwerfe.®°>

ıne scharfe Differenz aber zeigte sich in den ben angeführten Satzen N

der gleichfalls beigebundenen Bologneser Disputation: Beide angeführten
Thesen sprechen dem aps eiıne weitreichende Kompetenz 1mM Jenselts
und beiden widersprach Luther 1ın seinen Ablassthesen mıt deutlichem Be-
ZU$ auf Ecks Argumentation:®® In 'Ihese erklärte „Der aps 111 und
annn keine trafen erlassen aufßer jenen, die entweder aufgrund seiner e1-

Einschätzung der der der Canones auferlegt hat”, und seizte in These
hinzu: „der aps annn keine Schuld vergeben, aufser indem erklärt und
bestätigt, ass S1e VOoImnl ott vergeben ist, Oder geWISS indem ihm vorbehal-
tene vergibt, deren Schuld, wurde IHNan s1e verschmähen, gahız und ga
bliebe.” ® Nimmt Man die vielen Thesen hinzu, mıiıt weichen Luther die acC
des Papstes auf das Diesseits beschränkte,®® wird der Widerspruch Ecks
sechster Bologneser These ber den mMmOdus suffragii überdeutlic Die zehnte
Eck-These wiederum spiegelt sich durch den lTerminus UdTE, leerräumen,

wörtlich ın Luthers 872 lhese. Diese befindet sich INn jenem Abschnitt
der Ablassthesen, 1ın welchem Luther mögliche Fragen Von Lailen anführt, auf
die ach These 81 die Antwort auch gelehrten Menschen schwertfalle: „Warum

Anm 47 INT. 1nzenz Pfnür identifiziert daher ohl zutreffend die Nu  - übersandten
Thesen mıt der Disputation die scholastische Theologie (s Johannes Eck, Briefwechsel,
hg von inzenz Pfnür, http://ivv7srvl5.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N049.html
6, Anm In jedem Falle erklärte Scheuri In einem Schreiben Caspar Güttel VO

Januar 1518, ass die Thesen nach Augsburg und Ingolstadt geschickt und VO  —_ Eck sofort
Antwort erhalten habe (Scheurl’s Briefbuch, S, Anm 43 Nr.
Eck, hg. VOnNn Vernich (s Anm 7 » 41, 28 33f.

1, 2
Dieser Hintergrund macht uch verständlich, sich der Streit mıit Eck, obwohl diesen
seine „ursprünglich nicht kurialistische Ekklesiologie” durchaus ıIn mancher Hinsicht ın die
ähe der Wittenberger rückte (Heiko Augustinus Oberman, Wittenbergs Zweifrontenkrieg

Prierias un: Eck Hintergrund und Entscheidungen des Jahres 1518, 1n ders., Die Re-
formation. Von Wittenberg ach Genf, Göttingen 1986, 113-143, 127), gerade der apst-
irage entzündete.

67/ 1, 233,18-22 5 Papa NONMN vult 1E potest ullas T: remuittere preter CAd, (UaS arbitrio
ve|l SO ve] CaNnOoNumM imposult. Papa potest remittere ullam culpam 151 declarando el

approbando rem1ıssam deo Aut cCerie remittendo reservatos Sibi, quibus contemptis
culpa PTOTSUS remaneret.‘

Thesen &11 un 20—-272 (WA l, 233,25-—-32; „15-
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lehre schon hier erhebliche Differenzen, die Luther möglicherweise auch be- 
wusst markiert hat: Wie oben erwähnt, enthielt der Druck der Wiener Dis- 
putation auch jene Wiener Disputation vom 7. August unter Ecks Vorsitz, die 
sich der Bußthematik zuwandte. Der dort formulierten Lehre, dass die Reue 
die Sünde aufhebe und dennoch die Beichte vor dem Priester notwendig sei,64 
entsprechen in gewisser Weise die zweite und siebte These Luthers gegen den 
Ablass, nach denen der Bußruf Jesu nicht von der sakramentalen Buße (״das 
heißt: Beichte und Wiedergutmachung“) gemeint sei, Gott aber gleichwohl 
niemanden seine Schuld vergebe, ohne dass er sich dem Priester als Gottes 
Stellvertreter unterwerfe.65

Eine scharfe Differenz aber zeigte sich in den oben angeführten Sätzen aus 
der gleichfalls beigebundenen Bologneser Disputation: Beide angeführten 
Thesen sprechen dem Papst eine weitreichende Kompetenz im Jenseits zu, 
und beiden widersprach Luther in seinen Ablassthesen mit deutlichem Be- 
zug auf Ecks Argumentation:66 In These 5 erklärte er: ״Der Papst will und 
kann keine Strafen erlassen außer jenen, die er entweder aufgrund seiner ei- 
genen Einschätzung oder der der cánones auferlegt hat“, und setzte in These 6 
hinzu: ״der Papst kann keine Schuld vergeben, außer indem er erklärt und 
bestätigt, dass sie von Gott vergeben ist, oder gewiss indem er ihm vorbehal- 
tene Fälle vergibt, deren Schuld, würde man sie verschmähen, ganz und gar 
bliebe.“67 Nimmt man die vielen Thesen hinzu, mit welchen Luther die Macht 
des Papstes auf das Diesseits beschränkte,68 so wird der Widerspruch zu Ecks 
sechster Bologneser These über den modus suffragii überdeutlich. Die zehnte 
Eck-These wiederum spiegelt sich durch den Terminus evacuare, leerräumen, 
sogar wörtlich in Luthers 82. These. Diese befindet sich in jenem Abschnitt 
der Ablassthesen, in welchem Luther mögliche Fragen von Laien anführt, auf 
die nach These 81 die Antwort auch gelehrten Menschen schwerfalle: ״Warum

Anm. 5], 42 [Nr. 158]). Vinzenz Pfnür identifiziert daher wohl zutreffend die nun übersandten 
Thesen mit der Disputation gegen die scholastische Theologie (s. Johannes Eck, Briefwechsel, 
hg. von Vinzenz Pfnür> http://iw7srvl5.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N049.html 
[6.2.2015], Anm. 12. In jedem Falle erklärte Scheurl in einem Schreiben an Caspar Güttel vom 
8. Januar 1518, dass er die Thesen nach Augsburg und Ingolstadt geschickt und von Eck sofort 
Antwort erhalten habe (ScheurTs Briefbuch, Bd. 2 [s. Anm. 5], 43f [Nr. 160]).

64 Eck, hg. von Vernich (s. Anm. 7), 41,28 f. 33 f.
65 WA 1,233,12 f. 23 f.
66 Dieser Hintergrund macht auch verständlich, warum sich der Streit mit Eck, obwohl diesen 

seine ״ursprünglich nicht kurialistische Ekklesiologie“ durchaus in mancher Hinsicht in die 
Nähe der Wittenberger rückte (Heiko Augustinus Oberman, Wittenbergs Zweifrontenkrieg 
gegen Prierias und Eck. Hintergrund und Entscheidungen des Jahres 1518, in: ders.. Die Re- 
Formation. Von Wittenberg nach Genf, Göttingen 1986, 113-143, 127), gerade an der Papst- 
frage entzündete.

67 WA 1, 233,18-22: 5״ Papa non vult nec potest ullas penas remitiere preter eas, quas arbitrio 
vel suo vel canonum imposuit. 6 Papa non potest remitiere ullam culpam nisi declarando et 
approbando remissam a deo Aut certe remitiendo casus reservatos sibi, quibus contemptis 
culpa prorsus remaneret.“

68 S. Thesen 8-11 und 20-22 (WA 1, 233,25-32; 234,15-20).
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raumt der aps das Fegefeuer nicht der allerheiligsten Liebe und der
höchsten Not der Seelen als allergerechtestem Grund en frei, wenn
eine unendliche Anzahl VONN Seelen des Drecksgeldes ZUuU Kirchenbau
als dem allergeringsten Grund erlöst?“®*

Luther brauchte nicht Johannes Eck, UuM seiın TIhema für die Ablassthesen
finden In Jungerer eıt hat insbesondere Lothar Vogel gezeigt, WwI1e sich

die rage ach dem Ablass AUS$S langanhaltenden theologischen Reflexionen
ergab.”” ber der Text VvVon Johannes Eck, den Luther nachweislich kannte,
bildet einen Mosaikstein ZU! Erklärung, Luther Nun nicht exercıtı!

sondern „4AMO et studio elucidande veritatis”, „qdus Liebe un: Eifer, die
Wahrheit Al Licht bringen ‚” die rage ach Bufßse un:' Ablass in eben
dieser Welse behandelte.

Johannes Ecks Disputation, die pOSItIV die Gestalt der Dıisputation
die scholastische Theologie gepragt hatte, Wäadl 18188  —_ inhaltlich ZU Gegenbild
eines Teils der Thesenreihe geworden und 1es erklärt auch,

die sich anbahnenden Freundschaftsbande rasch zerrıssen. Eck
ist mıiıt seiınem Protest keineswegs gleich die Öffentlichkeit CHANSCHL, ist
allerdings auch nicht davor zurückgeschreckt, wenigstens die für ihn selbst
zuständige kirchliche Obrigkeit mıt der Problematik der Ablassthesen VOI-
Tau: machen. So habe sich, wıe ın der Einleitung seiner arl-
stadt gerichteten „Defensio” schreibt, mit dem Eichstätter Bischof Gabriel VONN

Eyb unterredet un: diesem ausführlich ber Luthers Ablassthesen berichtet.
Daraufhin habe der Bischof ih gebeten, seıne Auffassung dieser rage
niederzulegen.”“ Hieraus entstanden ach Ecks Angaben Sätze, die aber
nicht IN den TUC ga ber Bernhard Adelmann VONN Adelmannsfelden,
einen zeitweilig der Reformation zuneigenden Vetter des Bischofs,”* und den
Nürnberger Humanistenkreis, letztlich Wenzeslaus Linck,” gelangten sS1e

69 „22-2 „Cur Papa NO  —3 evacuaft purgatorıum propter sanctissımam charitatem et
SUTMIMNanm anımarum necessitatem ut Causam Oomnıum lust1ssımam, 1 inAinitas aNnımas redi-
mıt propter pecuniam funestissimam ad SITUCLUTaAaM Basilice uf CaUuUsam levissiımam?“ Solche
konkreten literarischen Bezüge WwIieE der 1er aufgeführte zeigen, ass die Erhebung des Kon-
fexifes VON 1uthers Ablassthesen weıtaus konkreterer Studien bedarf, als die pathetische
Behauptung „unmittelbarer Kontakte Zzu gemeinen Mann der ingeniösen Einfühlungs-
vermögens In dessen Mentalität“ Luthers (Thomas Kaufmann, Der Anfang der Reformation.
Studien ZuUur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der
reformatorischen ewegung, Tübingen 2012, 170) suggerlert.
Lothar Vogel, Zwischen Universitä: und Seelsorge. artın Luthers Beweggründe 1Im Ablass-
treit, 1n: ZKG 118 (2007) 187-212

l, 233,1
Johannes Eck, Defensio CONIira amarulentes Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones
1518), hg VOon Joseph Greving, Munster 1919, 36,26 3/,1; vgl hierzu Konstantin Maler, Jo
hannes Eck (1486-1543) und der Eichstätter Fürstbischof Gabriel VOnN Eyb (1486-1535) 1m
Spannungstfeld VOIl Uniıiversita: und Reformation, In: Bärsch/Maier (s. Anm. 36), 10-26,

/3

74
Eck, hg. VU  —g Greving (s Anm 72), 3/,2-4

75
Ludwig Geiger, Art. Adelmann VON Adelmannsfelden, Bernhard, 1n: A DB 1, Leipzig 18/5,

WA B 1, 177 (Nr. 76,3)
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räumt der Papst das Fegefeuer nicht wegen der allerheiligsten Liebe und der 
höchsten Not der Seelen als allergerechtestem Grund unter allen frei, wenn er 
eine unendliche Anzahl von Seelen wegen des Drecksgeldes zum Kirchenbau 
als dem allergeringsten Grund erlöst?“69

Luther brauchte nicht Johannes Eck, um sein Thema für die Ablassthesen 
zu finden. In jüngerer Zeit hat insbesondere Lothar Vogel gezeigt, wie sich 
die Frage nach dem Ablass aus langanhaltenden theologischen Reflexionen 
ergab.70 Aber der Text von Johannes Eck, den Luther nachweislich kannte, 
bildet einen Mosaikstein zur Erklärung, warum Luther -  nun nicht exercitii 
causa, sondern ״amore et studio elucidande veritatis\ ״aus Liebe und Eifer, die 
Wahrheit ans Licht zu bringen“,71 -  die Frage nach Buße und Ablass in eben 
dieser Weise behandelte.

Johannes Ecks Disputation, die positiv die Gestalt der Disputation gegen 
die scholastische Theologie geprägt hatte, war nun inhaltlich zum Gegenbild 
eines Teils der neuen Thesenreihe geworden -  und genau dies erklärt auch, 
warum die sich anbahnenden Freundschaftsbande so rasch zerrissen. Eck 
ist mit seinem Protest keineswegs gleich an die Öffentlichkeit gegangen, ist 
allerdings auch nicht davor zurückgeschreckt, wenigstens die für ihn selbst 
zuständige kirchliche Obrigkeit mit der Problematik der Ablassthesen ver- 
traut zu machen. So habe er sich, wie er in der Einleitung seiner gegen Karl- 
stadt gerichteten ״Defensio“ schreibt, mit dem Eichstätter Bischof Gabriel von 
Eyb unterredet und diesem ausführlich über Luthers Ablassthesen berichtet. 
Daraufhin habe der Bischof ihn gebeten, seine Auffassung zu dieser Frage 
niederzulegen.72 Hieraus entstanden nach Ecks Angaben 18 Sätze, die er aber 
nicht in den Druck gab.73 Über Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden, 
einen zeitweilig der Reformation zuneigenden Vetter des Bischofs,74 und den 
Nürnberger Humanistenkreis, letztlich Wenzeslaus Linck,75 gelangten sie zu

69 WA 1,237,22-25: ״Cur Papa non evacuat purgatorium propter sanctissimam charitatem et 
summam animarum necessitatem ut causam omnium iustissimam, Si infinitas animas redi- 
mit propter pecuniam funestissimam ad structuram Basilice ut causam levissimam?“ Solche 
konkreten literarischen Bezüge wie der hier aufgeführte zeigen, dass die Erhebung des Kon- 
textes von Luthers Ablassthesen weitaus konkreterer Studien bedarf, als es die pathetische 
Behauptung ״unmittelbarer Kontakte zum gemeinen Mann oder ingeniösen Einfühlungs- 
Vermögens in dessen Mentalität“ Luthers (Thomas Kaufmann, Der Anfang der Reformation. 
Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der 
reformatorischen Bewegung, Tübingen 2012,170) suggeriert.

70 Lothar Vogel, Zwischen Universität und Seelsorge. Martin Luthers Beweggründe im Ablass- 
streit, in: ZKG118 (2007), 187-212.

71 WA 1,233,1.
72 Johannes Eck, Defensio contra amarulentes D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones 

(1518), hg. von Joseph Greving, Münster 1919, 36,26 -  37,1; vgl. hierzu Konstantin Maier, Jo- 
hannes Eck (1486-1543) und der Eichstätter Fürstbischof Gabriel von Eyb (1486-1535) im 
Spannungsfeld von Universität und Reformation, in: Bärsch/Maier (s. Anm. 36), 10-26,19.

73 Eck, hg. von Greving (s. Anm. 72), 37,2-4.
74 S. Ludwig Geiger, Art. Adelmann von Adelmannsfelden, Bernhard, in: ADB1, Leipzig 1875,79.
75 WA.B 1,177 (Nr. 76,3).
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Luther. Dieser teilte sS1e In Satze eın  /6 und gab ihnen den Namen „Obelisci“,
Spießchen,” auf welche seinerseıts, gleichfalls handschriftlich,‘® mıiıt „Aste-
risci”, Sternchen, antwortete.”” Der Streit unter Gelehrten blieb also zunächst
intern bis sich Andreas Karlstadt ın seinen „Apologeticae Conclusiones“®®
Ööffentlich die „Obelisci €< wandte.?!

TIrotz des Bemühens, nicht gleich die gesamte Öffentlichkeit einzubeziehen,
zeigen die „Obelisci“ sehr deutlich, Luthers Ablassthesen den Nerv getrof-
fen hatten, der für Eck empfindlich WAärT. ach dem Beschriebenen sind N

heliegende Sachfragen. Auf die erwähnte fünfte These Luthers erwiderte Eck,
s1e se1l falsch, weil S1e die Von ott auferlegten Strafen in eın UNaANSCMESSCNECS
Verhältnis den kanonischen setze.®“ Wiederholt betonte Eck die Gültigkeit
der reVOIlN Christi Verdiensten als wahrem Kirchenschatz, thesaurus eccle-
siae.° Diese bildete schon ın „Salvator noster“ die Grundlage der Möglichkeit
der Sündenvergebung”“ und Wdl VOIlN Luther heftig attackiert worden.® Die
entscheidende Weiterentwicklung aber Jag einem Punkt, der unmittelbar

die alte Debatte anknüpfte: Luther hatte ın These seine Einschränkung
der päpstlichen Vollmacht ZUI Sündenvergebung ausgerechnet in der Weise
zusammengefasst, ass der aps sich eCc LIUF auf den mOdus suffragii
berufe.?® Daraus aber folgerte Eck, Luther habe den Sinn dieses Begriffs nicht
richtig verstanden. Der sSo nämlich, C Eck 1n zu Teil wörtlicher Auf-
nahme der Bologneser Disputation, die päpstliche acC nicht vermindern,
sondern stärken.” Von ler ausgehend Jegte Eck die Spuren für weıtere Aus-
einandersetzungen: Luther folge den Irrtumern der Böhmen und leiste dem
aps nicht hinreichende Ehererbietung.”® DDies die Vorwürfe, die in

76 1, 281—314
IT 1, 281,2.
7R WA 8 1, 466,39-—-41 „Und Doctor Ecken der Kützel € fast rühret, selin dieselben obe-

11sCi och vorhanden, wollen s]e ohl MN Tag bringen, die WIr bisher, seiner Ehr verschonet,;
verhalten haben“ Da Luthers Asterisci einen KOommMmentar den Obelisci darstellten und miıt
diesen verschränkt nN, 1st davon auszugehen, ass 7U} Zeitpunkt dieses Briefes
August 1519 och kein Druck vorlag.

79 l, 281,1
Andreas Karlstadt, CCCLXX et apologetice Conclusiones PIo SaCTr1s iteris Wittenberg
1518 (VD

82
Eck, hg VOnN Greving (s AÄAnm 72) 3/7,4-7; WA B 1, 460,13-15.
Dokumente ZUr (ausa Lutheri (1517-1521) Teil, hg VO:  3 etler Fabisch und Frwin Iserloh,
Munster 1988, 405

besonders hervorgehoben: „unde impudentissimus pparet, merita Christi NC 55C

84
inifinitum Ihesaurum, etiam ordinatae dispensationi NOn commissum“ (a O) 438)

1398
1, 236,10-23
O.,

K / Dokumente (s Änm 82);, 4272 „Propositio ısta videtur declarare, ponentem NO  - intel-
ligere, quid 1n bullis apostolicis velit haec PCI modum suffragii, CU 1la diminuat146  Volker Leppin  Luther. Dieser teilte sie in 31 Sätze ein’® und gab ihnen den Namen „Obelisci“,  Spießchen,” auf welche er seinerseits, gleichfalls handschriftlich,’® mit „Aste-  risci“, Sternchen, antwortete.” Der Streit unter Gelehrten blieb also zunächst  intern - bis sich Andreas Karlstadt in seinen „Apologeticae Conclusiones‘®  öffentlich gegen die „Obelisci“ wandte.*  Trotz des Bemühens, nicht gleich die gesamte Öffentlichkeit einzubeziehen,  zeigen die „Obelisci“ sehr deutlich, wo Luthers Ablassthesen den Nerv getrof-  fen hatten, der für Eck empfindlich war. Nach dem Beschriebenen sind es na-  heliegende Sachfragen. Auf die erwähnte fünfte These Luthers erwiderte Eck,  sie sei falsch, weil sie die von Gott auferlegten Strafen in ein unangemessenes  Verhältnis zu den kanonischen setze.* Wiederholt betonte Eck die Gültigkeit  der Lehre von Christi Verdiensten als wahrem Kirchenschatz, thesaurus eccle-  siae.® Diese bildete schon in „Salvator noster“ die Grundlage der Möglichkeit  der Sündenvergebung** und war von Luther heftig attackiert worden.” Die  entscheidende Weiterentwicklung aber lag an einem Punkt, der unmittelbar  an die alte Debatte anknüpfte: Luther hatte in These 26 seine Einschränkung  der päpstlichen Vollmacht zur Sündenvergebung ausgerechnet in der Weise  zusammengefasst, dass der Papst sich zu Recht nur auf den modus suffragii  berufe.® Daraus aber folgerte Eck, Luther habe den Sinn dieses Begriffs nicht  richtig verstanden. Der solle nämlich, so Eck in zum Teil wörtlicher Auf-  nahme der Bologneser Disputation, die päpstliche Macht nicht vermindern,  sondern stärken.” Von hier ausgehend legte Eck die Spuren für weitere Aus-  einandersetzungen: Luther folge den Irrtümern der Böhmen und leiste dem  Papst nicht hinreichende Ehererbietung.® Dies waren die Vorwürfe, die in  76  WA 1, 281-314.  77  WA 1, 281,2.  78  S. WA.B 1, 466,39-41: „Und so Doctor Ecken der Kützel so fast rühret, so sein dieselben obe-  lisci noch vorhanden, wollen sie wohl an Tag bringen, die wir bisher, seiner Ehr verschonet,  verhalten haben“. Da Luthers Asterisci einen Kommentar zu den Obelisci darstellten und mit  diesen verschränkt waren, ist davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt dieses Briefes - 18.  August 1519 - noch kein Druck vorlag.  79  80  WA 1, 281,1.  Andreas Karlstadt, CCCLXX et apologetice Conclusiones pro sacris literis ..., Wittenberg  1518 (VD 16 B 6203).  81  82  Eck, hg. von Greving (s. Anm. 72), 37,4-7; WA.B 1, 460,13-15.  Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521). 1. Teil, hg. von Peter Fabisch und Erwin Iserloh,  Münster 1988, 405.  83  S. besonders hervorgehoben: „unde impudentissimus error apparet, merita Christi non esse  84  inifinitum Thesaurum, etiam ordinatae dispensationi papae non commissum“ (a. a. O., 438).  85  DH 1398,  WA 1, 236,10-23.  86  A.a.O., 234,27f.  87  Dokumente 1 (s. Anm. 82), 422f.: „Propositio ista videtur declarare, ponentem non intel-  ligere, quid in bullis apostolicis velit haec per modum suffragii, cum illa non diminuat ... sed  potius addat; vgl. Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 47,13 f.: „Illa clausula ‚per modum suffragii‘  in bullis apostolicis non diminuit, sed ponitur declarative.“  88  Dokumente 1 (s. Anm. 82), 435.sed
potıus addat; vgl Eck, hg VONN Virnich (s. Anm. 7 9 47,13 „Illa clausula ‚PCI modum suffragii
ın bullis apostolicis non diminuit, sed poniıtur declarative.“
Dokumente | (s. Anm 82), 435
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Luther. Dieser teilte sie in 31 Sätze ein76 und gab ihnen den Namen n0 b e lisa \  
Spießchen,77 auf welche er seinerseits, gleichfalls handschriftlich,78 mit ״Aste- 
risci“, Sternchen, antwortete.79 Der Streit unter Gelehrten blieb also zunächst 
intern -  bis sich Andreas Karlstadt in seinen yjApologeticae Conclusiones“80 
öffentlich gegen die ״Ofre/isd“ wandte.81

Trotz des Bemühens, nicht gleich die gesamte Öffentlichkeit einzubeziehen, 
zeigen die ״Obelisci“ sehr deutlich, wo Luthers Ablassthesen den Nerv getrof- 
fen hatten, der für Eck empfindlich war. Nach dem Beschriebenen sind es na- 
heliegende Sachfragen. Auf die erwähnte fünfte These Luthers erwiderte Eck, 
sie sei falsch, weil sie die von Gott auferlegten Strafen in ein unangemessenes 
Verhältnis zu den kanonischen setze.82 Wiederholt betonte Eck die Gültigkeit 
der Lehre von Christi Verdiensten als wahrem Kirchenschatz, thesaurus eccle- 
siaeP  Diese bildete schon in ״Salvator noster“ die Grundlage der Möglichkeit 
der Sündenvergebung84 und war von Luther heftig attackiert worden.85 Die 
entscheidende Weiterentwicklung aber lag an einem Punkt, der unmittelbar 
an die alte Debatte anknüpfte: Luther hatte in These 26 seine Einschränkung 
der päpstlichen Vollmacht zur Sündenvergebung ausgerechnet in der Weise 
zusammengefasst, dass der Papst sich zu Recht nur auf den modus suffragii 
berufe.86 Daraus aber folgerte Eck, Luther habe den Sinn dieses Begriffs nicht 
richtig verstanden. Der solle nämlich, so Eck in zum Teil wörtlicher Auf- 
nähme der Bologneser Disputation, die päpstliche Macht nicht vermindern, 
sondern stärken.87 Von hier ausgehend legte Eck die Spuren für weitere Aus- 
einandersetzungen: Luther folge den Irrtümern der Böhmen und leiste dem 
Papst nicht hinreichende Ehererbietung.88 Dies waren die Vorwürfe, die in

76 WA 1,281-314.
77 WA 1,281,2.
78 S. WA.B 1,466,39-41: ״Und so Doctor Ecken der Kützel so fast rühret, so sein dieselben obe- 

lisci noch vorhanden, wollen sie wohl an Tag bringen, die wir bisher, seiner Ehr verschonet, 
verhalten haben“. Da Luthers Asterisci einen Kommentar zu den Obelisci darstellten und mit 
diesen verschränkt waren, ist davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt dieses Briefes -  18. 
August 1519 -  noch kein Druck vorlag.

79 WA 1,281,1.
80 Andreas Karlstadt, CCCLXX et apologeticç Conclusiones pro sacris literis ..., Wittenberg 

1518 (VD 16 B 6203).
81 Eck, hg. von Greving (s. Anm. 72), WA.B 1,460,13-15.
82 Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521). 1. Teil, hg. von Peier Fabisch und Erwin Iserlohy 

Münster 1988,405.
83 S. besonders hervorgehoben: ״unde impudentissimus error apparet, mérita Christi non esse 

inifinitum Thesaurum, etiam ordinatae dispensation! papae non commissum“ (a. a. O., 438).
84 DH 1398.
85 WA 1, 236,10-23.
86 A.a.O., 234,27f.
87 Dokumente 1 (s. Anm. 82), 422 f.: ״Propositio ista videtur declarare, ponentem non intel- 

ligere, quid in bullís apostolicis velit haec per modum suffragii, cum ilia non diminuât... sed 
potius addat; vgl. Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 47,13 f.: ״Illa clausula ,per modum suffragii‘ 
in bullis apostolicis non diminuit, sed ponitur declarative.“

88 Dokumente 1 (s. Anm. 82), 435.
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den weılteren Auseinandersetzungen, VOoI allem in Leipzig, 1INs Zentrum der
Debatten der beiden großen Theologen rückten.?® Das Ihema VonNn Buße und
Ablass wandelte sich durch sS1e Zur rage ach der wahren Autoritaät In der
Kirche und damit trat Jjener Problemkreis 1n den Vordergrund, der letztlich
die Lösung Luthers Von der mittelalterlichen Kirche mıt sich brachte.

Dem ann und INUS$5 1er nicht weıter nachgegangen werden. Die vorgetra-
Überlegungen sollen vielmehr e1nes deutlich machen: Vom rühjahr

1517 bis ZUu Beginn des Jahres 1518 Wäal die Geschichte VON Luther und Eck
keineswegs eine vollständig konträre. Vielmehr lagen ihre Bemühungen 1N-
einander verschränkt. Luther hat, wenigstens formal, Von Eck gelernt. Und
hat sich zunehmend inhaltliıch ihm gerieben. Seine eigene reformatorische
Theologie hat in einer nicht L1IUT agonalen, sondern auch freundschaftlichen
Auseinandersetzung mıiıt dem Ingolstädter Kollegen entwickelt. uch für ihn
frat erst allmählich die Vielfalt spätmittelalterlicher Möglichkeiten ın eın bi-
nares Gegenüber auseinander.

Professor Dr Volker Leppin, Hasenbühlsteige 18, Tübingen;
E-Mail vleppin@debitel.net

Vgl Volker Leppin, DIie Genese des reformatorischen Schriftprinzips. Beobachtungen Lu-
thers Auseinandersetzung mit Johannes Fck bis ZUr Leipziger Disputation, ıIn ders Hg.)
Reformatorische Theologie (s AÄAnm 47), /-13'
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den weiteren Auseinandersetzungen, vor allem in Leipzig, ins Zentrum der 
Debatten der beiden großen Theologen rückten.89 Das Thema von Buße und 
Ablass wandelte sich durch sie zur Frage nach der wahren Autorität in der 
Kirche -  und damit trat jener Problemkreis in den Vordergrund, der letztlich 
die Lösung Luthers von der mittelalterlichen Kirche mit sich brachte.

Dem kann und muss hier nicht weiter nachgegangen werden. Die vorgetra- 
genen Überlegungen sollen vielmehr eines deutlich machen: Vom Frühjahr 
1517 bis zum Beginn des Jahres 1518 war die Geschichte von Luther und Eck 
keineswegs eine vollständig konträre. Vielmehr lagen ihre Bemühungen in- 
einander verschränkt. Luther hat, wenigstens formal, von Eck gelernt. Und er 
hat sich zunehmend inhaltlich an ihm gerieben. Seine eigene reformatorische 
Theologie hat er in einer nicht nur agonalen, sondern auch freundschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Ingolstädter Kollegen entwickelt. Auch für ihn 
trat erst allmählich die Vielfalt spätmittelalterlicher Möglichkeiten in ein bi- 
näres Gegenüber auseinander.

Professor Dr. Volker Leppin, Hasenbühlsteige 18,72070 Tübingen;
E-Mail: vleppin@debitel.net

89 Vgl. Volker Leppin> Die Genese des reformatorischen Schriftprinzips. Beobachtungen zu Lu- 
thers Auseinandersetzung mit Johannes Eck bis zur Leipziger Disputation, in: ders. (Hg.), 
Reformatorische Theologie (s. Anm. 47), 97-139.



rieg und Frieden bei artın Luther
Eın Überblick

Von Volker Stumke

Martın Luther hat sich selbst als Reformator der Kirche und als Bibelausleger
verstanden. Der gesellschaftliche Erfolg seiner reformatorischen edanken,
die die Rechtfertigungslehre kreisen, führte in auch politischen Fra-
gcnh NSeine Erwagungen rieg und Frieden hat VOT allem 1M Kontext der
Aufgabenbestimmung des „weltlichen Regiments’ in seiner Zweiregimenten-
lehre entfaltet und dabei jeweils aufaAKTuelle Problemfälle reaglert. Fast immer
hat den Ausgangspunkt eım einzelnen Christen beibehalten, ass nicht
die politische Struktur, sondern die berufliche Einbindung des Christen 1m
Vordergrund steht
er csollen zunächst 1 ersten Abschnitt die Rechtfertigungslehre, die Zweiregl1-
mentenlehre SOWIe Luthers Berufsethi skizziert werden, weil sich Au ihnen der P
sıtıve w1]1e negative Friedensbegriff Luthers herauskristalilisiert. Nachdem das biblisch
fundierte Begriffsfeld uthers dargestellt worden ist, wird 1mM zweiten Abschnitt Lu-
thers Konzept ın Zzwel Schritten erorter Zuerst werden die wichtigsten Texte uthers
präsentiert, weil er keine geschlossene politische verfasst hat, sondern S1tUa-
tionsbedingte cnNnrıknen veröffentlichte, VoOonNn denen manche auch die Themenfelder
rieg und rieden eruhrt en Danach ird eine systematische Interpretation
vorgelegt. Die Sekundärliteratur Luther ist ebenso ferlos w1ıe die seiner Ver-
öffentlichungen, dass hier 1Ur auf zentrale Zitate des Reformators rekurriert wird;
die angegebenen Monographien dienen ZUI ersten Orientierung, s1e listen eiıne
relevanter und weiterführender Lıteratur auf.

Das Begriffsfeld
Die Rechtfertigung allein dAUS Glauben ist der Grundgedanke der lutherischen
Reformation. Luthers existentielle rage, wI1ıe als Sünder VOL ott 1M (Ge-
richt bestehen könne, fand VOTr allem iın den paulinischen Briefen eine Ant-
WOTT, die seinem verangstigten (GJewlssen die gesuchte Gewissheit vermittelte:
Allein aus Glauben werde der Mensch gerecht VOT Gott Röm 3, 28), enn der
gnädige ott habe durch den Tod selnes Sohnes Jesus Christus die Strafe für
die Sünden aufsich (2 Kor I, 21) Diese TO Botschaft werde durch
die Heilige Schrift dem Menschen zugesprochen, ass für seın Seelenheil
keine uer vollbringen musse, sondern allein der Zusage vertirauen

Vgl Oswald ayer, artın Luthers Theologie. kıne Vergegenwärtigung, Tübingen 2003, 27-
61
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Krieg und Frieden bei Martin Luther
Ein Überblick 

Von Volker Stümke

Martin Luther hat sich selbst als Reformator der Kirche und als Bibelausleger 
verstanden. Der gesellschaftliche Erfolg seiner reformatorischen Gedanken, 
die um die Rechtfertigungslehre kreisen, führte ihn auch zu politischen Fra- 
gen. Seine Erwägungen zu Krieg und Frieden hat er vor allem im Kontext der 
Aufgabenbestimmung des ״weltlichen Regiments“ in seiner Zweiregimenten- 
lehre entfaltet und dabei jeweils auf aktuelle Problemfälle reagiert. Fast immer 
hat er den Ausgangspunkt beim einzelnen Christen beibehalten, so dass nicht 
die politische Struktur, sondern die berufliche Einbindung des Christen im 
Vordergrund steht.

Daher sollen zunächst im ersten Abschnitt die Rechtfertigungslehre, die Zweiregi- 
mentenlehre sowie Luthers Berufsethik skizziert werden, weil sich aus ihnen der po- 
sitive wie negative Friedensbegriff Luthers herauskristallisiert. Nachdem das biblisch 
fundierte Begriffsfeld Luthers dargestellt worden ist, wird im zweiten Abschnitt Lu- 
thers Konzept in zwei Schritten erörtert. Zuerst werden die wichtigsten Texte Luthers 
präsentiert, weil er keine geschlossene politische Ethik verfasst hat, sondern situa- 
tionsbedingte Schriften veröffentlichte, von denen manche auch die Themenfelder 
Krieg und Frieden berührt haben. Danach wird eine systematische Interpretation 
vorgelegt. Die Sekundärliteratur zu Luther ist ebenso uferlos wie die Fülle seiner Ver- 
öffentlichungen, so dass hier nur auf zentrale Zitate des Reformators rekurriert wird; 
die angegebenen Monographien dienen zur ersten Orientierung, sie listen eine Fülle 
relevanter und weiterführender Literatur auf.

1. Das Begriffsfeld

Die Rechtfertigung allein aus Glauben ist der Grundgedanke der lutherischen 
Reformation.1 Luthers existentielle Frage, wie er als Sünder vor Gott im Ge- 
rieht bestehen könne, fand vor allem in den paulinischen Briefen eine Ant- 
wort, die seinem verängstigten Gewissen die gesuchte Gewissheit vermittelte: 
Allein aus Glauben werde der Mensch gerecht vor Gott (Röm 3,28), denn der 
gnädige Gott habe durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus die Strafe für 
die Sünden auf sich genommen (2 Kor 5,21). Diese frohe Botschaft werde durch 
die Heilige Schrift dem Menschen zugesprochen, so dass er für sein Seelenheil 
keine guten Werke vollbringen müsse, sondern allein der Zusage vertrauen

1 Vgl. Oswald Bayer Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung, Tübingen 2003, 27- 
61.

Luther, 86. Jg., 148-162, ISSN 0340-6210
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rieg un Frieden bei artın Luther 149

solle Luthers Grundeinsicht hat ler Aspekte, die 1MmM Rückgriff auf se1Ne
formatorische Hauptschrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520)
verdeutlicht werden:

Sola gratia allein dAduUs Gnade): Während die 1e Menschen sich
auf etiwas Liebenswertes e1ım anderen ausrichte, se1 das Kennzeichen der
Liebe (jottes ihre Kreativität.“ (ijottes Gerechtigkeit prüfe also nicht den Men-
schen und dessen Werke), sondern schafle allein AUS na: der Barmher-
zigkeit eiıne eue Situation, indem s1e den Sünder begnadige, ass
sich liebenswert werde.?

Solus Christus allein Christus): Dass ott gnädig ist, zeige sich daran,
ass seinen Sohn in die Welt sandte, uHl uUNiscere Sünden tilgen. Diesen
„fröhlichen Wechsel“ hat Luther mıiıt mehreren Bildern veranschaulicht. Be-
sonders anschaulich ist die Ehe zwischen Christus und der sündigen Hure:
Christus übernimmt ihre Sünde, sS1e empfängt seıine (Güter un!‘ der Braut-
ring ist der Glaube *

Sola scriptura allein die Heilige Schrift): Nicht 191588 das Ehebild hat Luther
der inommen Hosea) Für ihn bezeugt die Schrift Gottes Verspre-
chen (promissio) als Evangelium, das dem Menschen die Sündenvergebung
zuspricht.” Zuvor sel allerdings noötig, ass der ensch durch das Gesetz, also
Urc die göttlichen Forderungen, seine Sünde erkenne.® Indem die Schrift
für Luther diese Zusage nicht NUuT formuliert, sondern auch wirksam kom-
munizılert, wird die Autoritat der Kirche als der verbindlichen Auslegerin der
Schrift relativiert.

Sola fıde allein 4AUS auDbden Gottes Zusage werde allein 1mM Glauben e_

griffen. lle Aktivitäten des Menschen VOT ott in traditioneller Terminolo-
gıe alleuerke) selen irrelevant. Der Glaube hingegen se1 unverzichtbar:
„Glaubst du, ast du, glaubst du nicht, hast du nicht“ nämlich die Von
ott zugesagten Gjuter Gnade, Gerechtigkeit, Frieden un Freiheit./ Denn 1U
der Glaube respektiere Gott, indem seıner Zusage vertraue un: sich nicht
och durch eigene Verdienste absichere.®

Fur Luther vermittelt diese Glaubensgewissheit den inneren Frieden (Zu
friedenheit), der allen religiösen Eifer der Menschen, aber auch alle morali-
schen w1e finanziellen Druckmittel der Kirche 1Ns Leere laufen lässt.? Luthers
posıtıves Friedensverständnis rekurriert also auf die Freiheit eines Christen-
menschen, der sowohl Priester WI1Ie Oönig ist, enn der Glaubende betet w1ıe

Vgl 1, 54,35{. (Heidelberger Disputation, llie Luther-Zitate sind INn modernes
Deutsch übertragen worden 1mM Rückgriff auf die deutschen Werkausgaben Von urt Aland
einerse1ıts SsSOWIle Gerhard Ebeling un: Karin Bornkamm andererseits.
Vgl /, 22,16 und 1,1/-20 (Von der Freiheit eınes Christenmenschen,
Vgl O)
Vgl a.QO., 24,17-21
Vgl O., 3,24-32
A.a.O., 24,13
Vgl a.W., „9-14m OD ff ©O Cf€—£\ Vgl 12, 519 (Predigt Sonntag nach UOstern, April 1523, ber Joh 20).
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solle. Luthers Grundeinsicht hat vier Aspekte, die im Rückgriff auf seine re- 
formatorische Hauptschrift ״Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) 
verdeutlicht werden:

1. Sola gratia (allein aus Gnade): Während die Liebe unter Menschen sich 
auf etwas Liebenswertes beim anderen ausrichte, sei das Kennzeichen der 
Liebe Gottes ihre Kreativität.2 Gottes Gerechtigkeit prüfe also nicht den Men- 
sehen (und dessen Werke), sondern schaffe -  allein aus Gnade oder Barmher- 
zigkeit -  eine neue Situation, indem sie den Sünder begnadige, so dass er an 
sich liebenswert werde.3

2. Solus Christus (allein Christus): Dass Gott gnädig ist, zeige sich daran, 
dass er seinen Sohn in die Welt sandte, um unsere Sünden zu tilgen. Diesen 
 -fröhlichen Wechsel“ hat Luther mit mehreren Bildern veranschaulicht. Be״
sonders anschaulich ist die Ehe zwischen Christus und der sündigen Hure: 
Christus übernimmt ihre Sünde, sie empfängt seine Güter -  und der Braut- 
ring ist der Glaube.4

3. Sola scriptura (allein die Heilige Schrift): Nicht nur das Ehebild hat Luther 
der Bibel entnommen (Hosea). Für ihn bezeugt die Schrift Gottes Verspre- 
chen (promissio) -  als Evangelium, das dem Menschen die Sündenvergebung 
zuspricht.5 Zuvor sei allerdings nötig, dass der Mensch durch das Gesetz, also 
durch die göttlichen Forderungen, seine Sünde erkenne.6 Indem die Schrift 
für Luther diese Zusage nicht nur formuliert, sondern auch wirksam kom- 
muniziert, wird die Autorität der Kirche als der verbindlichen Auslegerin der 
Schrift relativiert.

4. Sola fide (allein aus Glauben): Gottes Zusage werde allein im Glauben er- 
griffen. Alle Aktivitäten des Menschen vor Gott (in traditioneller Terminólo- 
gie: alle guten Werke) seien irrelevant. Der Glaube hingegen sei unverzichtbar: 
- “Glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht״  nämlich die von 
Gott zugesagten Güter Gnade, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit.7 Denn nur 
der Glaube respektiere Gott, indem er seiner Zusage vertraue und sich nicht 
noch durch eigene Verdienste absichere.8

Für Luther vermittelt diese Glaubensgewissheit den inneren Frieden (Zu- 
friedenheit), der allen religiösen Eifer der Menschen, aber auch alle morali- 
sehen wie finanziellen Druckmittel der Kirche ins Leere laufen lässt.9 Luthers 
positives Friedensverständnis rekurriert also auf die Freiheit eines Christen- 
menschen, der sowohl Priester wie König ist, denn der Glaubende betet wie

2 Vgl. WA 1, 354,35 f. (Heidelberger Disputation, 1518). Alle Luther-Zitate sind in modernes 
Deutsch übertragen worden -  im Rückgriff auf die deutschen Werkausgaben von Kurt Aland 
einerseits sowie Gerhard Ebeling und Karin Bornkamm andererseits.

3 Vgl. WA 7,22,16 f. und 31,17-20 (Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520).
4 Vgl. a. a. O., 25 f.
5 Vgl. a.a.O., 24,17-21.
6 Vgl. a.a.O., 23,24-32.
7 A.a.O., 24,13f.
8 Vgl. a.a.O., 25,9-14.
9 Vgl. WA 12, 519 f. (Predigt am 1. Sonntag nach Ostern, 12. April 1523, über Joh 20).
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eın Priester direkt ott und ist ın seinem (Jewissen UFr ott und keiner
weltlichen Herrschaft unterstellt.!9

Die Zweiregimentenlehre ist das Kernstück der politischen Ethik Luthers,
hat sie seı1t 1523 konsequent vertreten.‘ Sie bietet eine Antwort auf die rage,

einen Staat gibt und ein Christ, obwohl doch in seinem
(jewissen niemandem uniertian ist, dennoch dem welitlichen Herrscher (Ge-
horsam schuldet In der christlichen Tradition sind Kirche und Staat die bei-
den Regierungsformen (Regimente), die ber den Christen herrschen. Luther
modifiziert diese Vorgabe allerdings erheblich:

Luther geht davon aQus, ass beide Regimente direkt VON Gott eingesetzt
worden sind.!* Damit stehen weltliche un:! geistliche Herrscher gleichbe-
rechtigt nebeneinander, es gibt keine Hierarchie zwischen Kirche und Staat
er ist der Kailiser auf eine Investitur durch den aps angewlesen (wie
die Bulle „Unam sanctam“ Von 1302 behauptet), och sind die Pastoren NUuUT

Religionsbeamte einer politisch dominierten Religion (wie 65 Marsilius Von

Padua vorsah)
Diese Gleichberechtigung wird durch eine klare Differenzierung der

Aufgaben präazisliert: Die weltliche Obrigkeit soll für Sicherheit, Ordnung
und Frieden den Menschen SOTSCH mıt den Mitteln des Rechts und
des Schwerts.}$ Das geistliche Regimen soll die eegile des Menschen ott
führen mıt den Mitteln der Schrift und der Verkündigung. Es gibt also für
Luther 91088 eın chwert:; während die Tradition des politischen Augustinis-
MuSs, die dieser Zeit 1ın Deutschlan: und ohl auch ın Luthers Augustiner-
Eremiten-Orden dominierte, eine Zweischwerterlehre kannte (vgl. >
wonach dem einen der beiden Herrscher Zzweı Schwerter Von ott anvertrauft
worden selen, VOn denen das wichtigere für sich behielt un: das andere
das andere RKegiment delegierte. Nunmehr gibt das chwert und das Wort,

ass auch schon die ittel deutlich machen, WOZU der Staat und WOZU die
Kirche da ist eın Religionskrieg ist für Luther inakzeptabel.

Das weltliche egimen hat Grenzen. Der Staat hat ZWal das Gewalt-
monopol inne ber zugleic ist seıne Funktion dreitach begrenzt. Zum einen
gibt 6S die klaren Zielvorgaben (kein Selbstzweck), zu anderen gibt die
Unterordnung unier ott eın absoluter Staat) un! drittens gibt die Ne-
benordnung zu geistlichen Regiment (kein totaler Staat) Daraus ergibt sich
die Haltung des Christen ZU Staat Der Christ ist der weitlichen Obrigkeit
Gehorsam schuldig, solange s1e sich diese rel Begrenzungen halt (kein
Angriffskrieg, eın absoluter Gehorsam, eın Religionszwang).

Innerhalb dieser Grenzen erhält das weltliche Regiment Handlungs-
freiraum, ass die Vernunft und das politische escAN1C des Herrschers
10 Vgl 7) 26-28

Vgl Svend Andersen, Macht Liebe Zur Rekonstruktion einer lutherischen politischen
12

Ethik, Berlin 2010, 11-81
Vgl 1, 251 (Von weltlicher Obrigkeit,
Vgl U., 251,12—-23

Volker Stümke150

ein Priester direkt zu Gott und er ist in seinem Gewissen nur Gott und keiner 
weltlichen Herrschaft unterstellt.10

Die Zweiregimentenlehre ist das Kernstück der politischen Ethik Luthers, er 
hat sie seit 1523 konsequent vertreten.11 Sie bietet eine Antwort auf die Frage, 
warum es einen Staat gibt und warum ein Christ, obwohl er doch in seinem 
Gewissen niemandem untertan ist, dennoch dem weltlichen Herrscher Ge- 
horsam schuldet. In der christlichen Tradition sind Kirche und Staat die bei- 
den Regierungsformen (Regimente), die über den Christen herrschen. Luther 
modifiziert diese Vorgabe allerdings erheblich:

1. Luther geht davon aus, dass beide Regimente direkt von Gott eingesetzt 
worden sind.12 Damit stehen weltliche und geistliche Herrscher gleichbe- 
rechtigt nebeneinander, es gibt keine Hierarchie zwischen Kirche und Staat. 
Weder ist der Kaiser auf eine Investitur durch den Papst angewiesen (wie 
die Bulle ״Unam sanctam“ von 1302 behauptet), noch sind die Pastoren nur 
Religionsbeamte einer politisch dominierten Religion (wie es Marsilius von 
Padua vorsah).

2. Diese Gleichberechtigung wird durch eine klare Differenzierung der 
Aufgaben präzisiert: Die weltliche Obrigkeit soll für Sicherheit, Ordnung 
und Frieden unter den Menschen sorgen -  mit den Mitteln des Rechts und 
des Schwerts.13 Das geistliche Regiment soll die Seele des Menschen zu Gott 
führen -  mit den Mitteln der Schrift und der Verkündigung. Es gibt also für 
Luther nur ein Schwert; während die Tradition des politischen Augustinis- 
mus, die zu dieser Zeit in Deutschland und wohl auch in Luthers Augustiner- 
Eremiten-Orden dominierte, eine Zweischwerterlehre kannte (vgl. Lk 22,38), 
wonach dem einen der beiden Herrscher zwei Schwerter von Gott anvertraut 
worden seien, von denen er das wichtigere für sich behielt und das andere an 
das andere Regiment delegierte. Nunmehr gibt es das Schwert und das Wort, 
so dass auch schon die Mittel deutlich machen, wozu der Staat und wozu die 
Kirche da ist -  ein Religionskrieg ist für Luther inakzeptabel.

3. Das weltliche Regiment hat Grenzen. Der Staat hat zwar das Gewalt- 
monopol inne. Aber zugleich ist seine Funktion dreifach begrenzt. Zum einen 
gibt es die klaren Zielvorgaben (kein Selbstzweck), zum anderen gibt es die 
Unterordnung unter Gott (kein absoluter Staat) und drittens gibt es die Ne- 
benordnung zum geistlichen Regiment (kein totaler Staat). Daraus ergibt sich 
die Haltung des Christen zum Staat: Der Christ ist der weltlichen Obrigkeit 
Gehorsam schuldig, solange sie sich an diese drei Begrenzungen hält (kein 
Angriffskrieg, kein absoluter Gehorsam, kein Religionszwang).

4. Innerhalb dieser Grenzen erhält das weltliche Regiment Handlungs- 
freiraum, so dass die Vernunft und das politische Geschick des Herrschers

10 Vgl. WA 7,26-28.
11 Vgl. Svend Andersen, Macht aus Liebe. Zur Rekonstruktion einer lutherischen politischen

Ethik, Berlin 2010,11-81.
12 Vgl. WA 11,251 (Von weltlicher Obrigkeit, 1523).
13 Vgl. a.a.O., 251,12-23.
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gefordert sind. Damit sakularisiert Luther das politische Handeln, sofern
1M abgesteckten Rahmen bleibt

Miıt dieser Staatsidee positioniert sich Luther für die Herausbildung eines
Rechtsstaates mıt Gewaltmonopol und lehnt dementsprechend die Privatfeh-
de ab Schon diese Entprivatisierung der Gewialt ist wichtig für seın negatives
Friedensverständnis. SIie wird unterstutzt, indem die Aufrechterhaltung der
weltlichen Ordnung als weiıtere Aufgabe des Staates profiliert und auch damit

und Aufstände protestiert.
Der Beruf ist eın durch 1uther gepragter Begriff, der für ihn den Übergang

VOI der Rechtfertigungslehre ZUur Sozialethik markiert.'* In der „Kirchenpos-
tille“ VON 15272 behauptet CI, ass jeder Mensch, gleich in welchem Stand
gebunden und mıt welcher Aufgabe betraut sel, einen Beruf ausübe.'>

Damit kritisiert und modifziert Luther die mittelalterliche Wortprägung,
ach der NUur derjenige einen Beruf ausübe, der einem besonderen Ruf Gottes
folge, während alle anderen ur ihre Arbeit der ihr Werk verrichteten. Es
Wal seine 1NSIC in die Rechtfertigung allein AUS Glauben, die ihn der
Konsequenz führte, ass alle welitlichen Tätigkeiten gleichwertig VOT ott
selen. Denn nicht NUTr die einzelnen Taten, auch das Tagewerk zahle
denjenigen menschlichen Verrichtungen, mıt denen INan nicht selig werden
könne. Weder als Pastor och als Soldat und auch nicht als Bauerin könne
lan VOI ott bestehen, sondern NUur als Christ, der Jesus Christus glaube.
DiIie weltlichen erke sel]len also gleichermaßen VOTF dem Richterstuhl Gottes
irrelevant.

Mit dieser Rechtfertigungslehre 1mM Rücken tellte sich für Luther die Fol-
gefrage, WI1Ie iINan enn als Christ seinen Glauben leben, wl1ie INan Christi Ge-
bot der Nächstenliebe 1mM Glauben beherzigen und solle Und 1Un
kommt der Einsicht, ass alle weltlichen Tätigkeiten gleichermafßen als
„Beruf“ gelten. 1C. 1U der Pastor, auch der Soldat un die Bäuerin ben
einen Beruf dUuS, enn ott hat sowohl| den Lehrstand w1Ie den Wehrstand
und ebenso den Nährstand mıit jeweils unterschiedlichen Berufen eingesetzt.
Historisch wird damit die Zweistufenethik zurückgewiesen: ® Es gibt nicht
vollkommene Christen (mit Sonderberufung WI1e den monastischen Ge-
horsamsregeln un normale Christen, sondern gibt Christen und Nicht-
christen), die jeweils in ihrem an azu berufen sind, das Gebot der Nächs-
tenliebe umzusetzen.

Luthers Berufsverständnis betont nicht 1U die ethische Gleichwertigkeit
der unterschiedlichen Stände, 65 streicht zudem heraus, ass Christen ıin ih-
ren unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ihrem Glauben Gestalt geben können
und sollen. Sile sind ZUT Mitarbeit (cooperatio) aufgerufen und nicht etwa ZUT

Weltflucht Das gilt auch für das Engagement 1mM weltlichen egiment: Der
14

15
Vgl Max Josef Suda, DiIe Ethik artın Luthers, Göttingen 2006, 138—-157.
Vgl 1, 083,6-20

1/
Vgl 11, 245,23-25
Vgl O., 49,9-253
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gefordert sind. Damit säkularisiert Luther das politische Handeln, sofern es 
im abgesteckten Rahmen bleibt.

Mit dieser Staatsidee positioniert sich Luther für die Herausbildung eines 
Rechtsstaates mit Gewaltmonopol und lehnt dementsprechend die Privatfeh- 
de ab. Schon diese Entprivatisierung der Gewalt ist wichtig für sein negatives 
Friedensverständnis. Sie wird unterstützt, indem er die Aufrechterhaltung der 
weltlichen Ordnung als weitere Aufgabe des Staates profiliert und auch damit 
gegen Fehde und Aufstände protestiert.

Der Beruf ist ein durch Luther geprägter Begriff, der für ihn den Übergang 
von der Rechtfertigungslehre zur Sozialethik markiert.14 In der ״Kirchenpos- 
tille“ von 1522 behauptet er, dass jeder Mensch, gleich in welchem Stand er 
gebunden und mit welcher Aufgabe er betraut sei, einen Beruf ausübe.15

Damit kritisiert und modifiziert Luther die mittelalterliche Wortprägung, 
nach der nur derjenige einen Beruf ausübe, der einem besonderen Ruf Gottes 
folge, während alle anderen nur ihre Arbeit oder ihr Werk verrichteten. Es 
war seine Einsicht in die Rechtfertigung allein aus Glauben, die ihn zu der 
Konsequenz führte, dass alle weltlichen Tätigkeiten gleichwertig vor Gott 
seien. Denn nicht nur die einzelnen guten Taten, auch das Tagewerk zähle zu 
denjenigen menschlichen Verrichtungen, mit denen man nicht selig werden 
könne. Weder als Pastor noch als Soldat und auch nicht als Bäuerin könne 
man vor Gott bestehen, sondern nur als Christ, der an Jesus Christus glaube. 
Die weltlichen Werke seien also gleichermaßen vor dem Richterstuhl Gottes 
irrelevant.

Mit dieser Rechtfertigungslehre im Rücken stellte sich für Luther die Fol- 
gefrage, wie man denn als Christ seinen Glauben leben, wie man Christi Ge- 
bot der Nächstenliebe im Glauben beherzigen und umsetzen solle. Und nun 
kommt er zu der Einsicht, dass alle weltlichen Tätigkeiten gleichermaßen als 
 Beruf“ gelten. Nicht nur der Pastor, auch der Soldat und die Bäuerin üben״
einen Beruf aus, denn Gott hat sowohl den Lehrstand wie den Wehrstand 
und ebenso den Nährstand mit jeweils unterschiedlichen Berufen eingesetzt. 
Historisch wird damit die Zweistufenethik zurückgewiesen:16 Es gibt nicht 
vollkommene Christen (mit Sonderberufung -  wie den monastischen Ge- 
horsamsregeln) und normale Christen, sondern es gibt Christen (und Nicht- 
christen), die jeweils in ihrem Stand dazu berufen sind, das Gebot der Nächs- 
tenliebe umzusetzen.17

Luthers Berufsverständnis betont nicht nur die ethische Gleichwertigkeit 
der unterschiedlichen Stände, es streicht zudem heraus, dass Christen in ih- 
ren unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ihrem Glauben Gestalt geben können 
und sollen. Sie sind zur Mitarbeit (cooperatio) aufgerufen und nicht etwa zur 
Weltflucht. Das gilt auch für das Engagement im weltlichen Regiment: Der

14 Vgl. Max Josef Suda, Die Ethik Martin Luthers, Göttingen 2006,138-157.
15 Vgl. WA 1011,308,6-20.
16 Vgl. WA 11,245,23-25.
17 V gl.a.a.O .,249,9-23.
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Christ dient der Obrigkeit „nicht, weil er selbst ihrer bedürfte, ohl aber se1-
Mitbürger, damit Si1e beschützt und die Bösen nicht schlimmer werden .8

Christen sollen also den Rechtsstaat bei seinen Aufgaben unterstutzen und
tragen SOM Zu gesellschaftlichen Frieden bei

Luther über rieg un Frieden

Martın Luther Wal se1t 15172 Theologieprofessor in Wittenberg. Nein Schwer-
punkt Wal die Bibelausiegung, u ihr erwuchs 1m Verbund miıt seıiınen pPCTI-
sönlichen 7Zweifeln (Heilsangst) seine reformatorische Einsicht in die echt-
fertigung des Sünders allein aus$s Glauben. Luther hat keine verfasst, die
elisten seliner Schriften sind Reaktionen auf Anfragen der auf konkrete
Situationen. er sollen zunächst für seın Verständnis VONn rieg und Frie-
den wichtige Schriften vorgestellt werden, bevor in einem zweıten chritt eine
systematische Darstellung selıner Argumente folgt

21 Luthers Schriften In ihrem historischen Kontext

Der frühe Luther Wäal auf die theologischen Fragen ach der Gerechtigkeit
Gottes, dem Verhältnis von Glaube und Werken und dem Verhältnis Von Kıiır-
chenlehre und Schrift konzentriert. Dass mıiıt seinen Veröffentlichungen
politischen Wirbel auslöste, wurde ihm ZWarTtr mehr und mehr bewusst, War
aber nicht die Intention des gebildeten Öönchs Der Aufruf 1n einer refor-
matorischen Hauptschrift Von 1520, den „christlichen del deutscher Nation“

den kirchlichen Reformen beteiligen, Wal schwerlich eın bewusster p -
Htischer Akt, sondern eher seiner Überzeugung VOIN der Dringlichkeit dieser
religiösen Ma{ißnahmen angesichts der ngs VOT der Verdammnis geschuldet.
rst nachdem Luther 1521 auf dem Reichstag Worms politisch geächtet
worden Wäal und versteckt werden musste, trat ihm die politische Diımension
seiner reformatorischen Einsichten VOI ugen. Das wurde verstärkt durch die
radikalen Reformen ın Wittenberg und durch die beginnenden Unruhen in
vielen Fuüurstentumern seıt 1522

Die grundlegende Schrift Luthers ZUr politischen FEthik stammt aAus$s dem
re1523 „Von welitlicher Obrigkeit, wI1ıe weıt INan ihr Gehorsam schuldig se1l
Nachdem Luther versteckt auf der Wartburg 521/22 das Neue JTestament 1NS$
Deutsche übersetzt hatte, reaglerten ein1ge Territorien aufdie Publikation mıit
dem Verbot des Kaufs oder Verkaufs dieser „Luther-Bibel“. Dessen Antwort i1st
die Obrigkeitsschrift, die in TeI Teile gegliedert ist Zunächst streicht das
Recht der Obrigkeit heraus, indem seiıne Zweiregimentenlehre profiliert. Im
zweıten Teil formuliert die Girenzen des weitlichen un korrespondierend
des geistlichen Regiments. Sein Grundsatz lautet: „Jede Gewalt soll und annn

Aa U.;, 254,2
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Christ dient der Obrigkeit ״nicht, weil er selbst ihrer bedürfte, wohl aber sei- 
ne Mitbürger, damit sie beschützt und die Bösen nicht schlimmer werden“.18 
Christen sollen also den Rechtsstaat bei seinen Aufgaben unterstützen und 
tragen somit zum gesellschaftlichen Frieden bei.

2. Luther über Krieg und Frieden

Martin Luther war seit 1512 Theologieprofessor in Wittenberg. Sein Schwer- 
punkt war die Bibelauslegung, aus ihr erwuchs im Verbund mit seinen per- 
sönlichen Zweifeln (Heilsangst) seine reformatorische Einsicht in die Recht- 
fertigung des Sünders allein aus Glauben. Luther hat keine Ethik verfasst, die 
meisten seiner Schriften sind Reaktionen auf Anfragen oder auf konkrete 
Situationen. Daher sollen zunächst für sein Verständnis von Krieg und Frie- 
den wichtige Schriften vorgestellt werden, bevor in einem zweiten Schritt eine 
systematische Darstellung seiner Argumente folgt.

2.1. Luthers Schriften in ihrem historischen Kontext

Der frühe Luther war auf die theologischen Fragen nach der Gerechtigkeit 
Gottes, dem Verhältnis von Glaube und Werken und dem Verhältnis von Kir- 
chenlehre und Schrift konzentriert. Dass er mit seinen Veröffentlichungen 
politischen Wirbel auslöste, wurde ihm zwar mehr und mehr bewusst, war 
aber nicht die Intention des gebildeten Mönchs. Der Aufruf in einer refor- 
matorischen Hauptschrift von 1520, den ״christlichen Adel deutscher Nation“ 
an den kirchlichen Reformen zu beteiligen, war schwerlich ein bewusster po- 
litischer Akt, sondern eher seiner Überzeugung von der Dringlichkeit dieser 
religiösen Maßnahmen angesichts der Angst vor der Verdammnis geschuldet. 
Erst nachdem Luther 1521 auf dem Reichstag zu Worms politisch geächtet 
worden war und versteckt werden musste, trat ihm die politische Dimension 
seiner reformatorischen Einsichten vor Augen. Das wurde verstärkt durch die 
radikalen Reformen in Wittenberg und durch die beginnenden Unruhen in 
vielen Fürstentümern seit 1522.

Die grundlegende Schrift Luthers zur politischen Ethik stammt aus dem 
Jahre 1523: ״Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei.“ 
Nachdem Luther versteckt auf der Wartburg 1521/22 das Neue Testament ins 
Deutsche übersetzt hatte, reagierten einige Territorien auf die Publikation mit 
dem Verbot des Kaufs oder Verkaufs dieser ״Luther-Bibel“. Dessen Antwort ist 
die Obrigkeitsschrift, die in drei Teile gegliedert ist: Zunächst streicht er das 
Recht der Obrigkeit heraus, indem er seine Zweiregimentenlehre profiliert. Im 
zweiten Teil formuliert er die Grenzen des weltlichen und korrespondierend 
des geistlichen Regiments. Sein Grundsatz lautet: ״Jede Gewalt soll und kann

18 A.a.O., 253,35-254,2.
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11IUT da handeln, S1e sehen, erkennen, richten, urteilen, wandeln und an-
ern kann.“” Miıt Blick aufdas geistliche Regiment besagt dies, ass die Kirche
weder ZU rieg aufrufen och selbst Gewalt anwenden dürfe: ihr ittel se1
allein das Wort Das weltliche egiment dürfe sich ingegen nicht ın Fragen
des Glaubens einmischen, habe die Religionsfreiheit akzeptieren und

dagegen hätten die Fürsten miıt dem Verbaot der Bibel verstofßen.“ Chris-
ten mussten ihnen folglich (gemäfß Apg 5, 29) den Gehorsam in dieser rage
verweigern allerdings LIUT mıiıt passıvem Widerstand, enn sobald S1E selbst
Gewalt anwendeten, würden sS1e sich ebenfalls versündigen, indem sie sich die
Autorität des weltlichen Regiments anmalßßten:;: das Gewaltmonopol dürfe auch
e1m Widerstand die Obrigkeit nicht angetastet werden . * kın böser
Fürst werde seinen Richter finden spätestens 1m Himmel selen Fürsten „sel-
ten Wildbret“.** Wiıe demgegenüber eın christlicher Furst agleren möÖge, Vel-
anschaulicht Luther 1mM dritten Teil, indem einen Fürstenspiegel formuliert.

uch während der Bauernunruhen 524/25, hielt Luther iın mehreren
Schriften sowohl dem staatlichen Gewaltmonopol WwI1Ie der Erlaubnis le-
diglich passıven Widerstands fest_ Im Maärz 1525 chrieb seine 3  rman-
NUNg Zu Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“”: ler
kritisiert zunächst die Halsstarrigkeit der Fürsten, annn die Bauern

ermahnen, ihre durchaus berechtigten Forderungen weder geistlich och
weltlich überziehen. Denn weder gehe 65 das Seelenheil, ass s1e
sich nicht auf Christus berufen dürften,” och dürften s1ie als Untertanen (e-
alt anwenden, sondern 1Ur 1  .  hre Troteste vortr. agen und lediglich passıve
Mafßlßnahmen (wie leiden der auswandern) ergreifen.““ Allerdings 1€e Lu-
thers äadoyer für eine Verhandlungslösung auf beiden Seiten ungehört, die
Fuüursten verteidigten ihre ausbeuterischen Privilegien, die Bauern griffen
den Waften Darauf reaglerte Luther sehr harsch, indem 1mM Maı den lext
‚Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern‘ verfasste, der
ursprünglich eın Anhang ZUT Ermahnung WAaäfT, zumeist aber als eigene Schrift
gedruckt wurde. Fur Luther WaT der Aufstand das schlimmste Verbrechen,
weil die weltliche Ordnung wieder 1Ns anarchische Chaos sturzte und
gleich das Wort (‚ottes VOoNn der Einsetzung der Obrigkeit und der Gehorsams-
pflicht der Untertanen missachtete. Darum rief Luther die Obrigkeit auf, 1U  -

erbarmungslos diese Kräfte des Boösen vorzugehen. Wutschnaubend
verstieg sich der seine gesamte Theologie aushebelnden Behaup-
Lung, ass „e1in Furst den Himmel miıt Blutvergießen verdienen kann, eichter
als andere miıt Beten“ War schon diese Überreaktion Luthers befremdlich,
19 O., 263,26-28
2() Vgl a.a.Q., 263,3

Vgl O., 267,14-24
27 ,,
23 Vgl l $ 413—315
24

25
Vgl O., 522

O., 361,5
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nur da handeln, wo sie sehen, erkennen, richten, urteilen, wandeln und än- 
dern kann.“19 Mit Blick auf das geistliche Regiment besagt dies, dass die Kirche 
weder zum Krieg aufrufen noch selbst Gewalt anwenden dürfe; ihr Mittel sei 
allein das Wort. Das weltliche Regiment dürfe sich hingegen nicht in Fragen 
des Glaubens einmischen, es habe die Religionsfreiheit zu akzeptieren -  und 
genau dagegen hätten die Fürsten mit dem Verbot der Bibel verstoßen.20 Chris- 
ten müssten ihnen folglich (gemäß Apg 5,29) den Gehorsam in dieser Frage 
verweigern -  allerdings nur mit passivem Widerstand, denn sobald sie selbst 
Gewalt anwendeten, würden sie sich ebenfalls versündigen, indem sie sich die 
Autorität des weltlichen Regiments anmaßten; das Gewaltmonopol dürfe auch 
beim Widerstand gegen die Obrigkeit nicht angetastet werden.21 Ein böser 
Fürst werde seinen Richter finden -  spätestens im Himmel seien Fürsten ״sei- 
ten Wildbret“.22 Wie demgegenüber ein christlicher Fürst agieren möge, ver- 
anschaulicht Luther im dritten Teil, indem er einen Fürstenspiegel formuliert.

Auch während der Bauernunruhen 1524/25, hielt Luther in mehreren 
Schriften an sowohl dem staatlichen Gewaltmonopol wie der Erlaubnis le- 
diglich passiven Widerstands fest. Im März 1525 schrieb er seine ״Ermah- 
nung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“; hier 
kritisiert er zunächst die Halsstarrigkeit der Fürsten, um dann die Bauern 
zu ermahnen, ihre durchaus berechtigten Forderungen weder geistlich noch 
weltlich zu überziehen. Denn weder gehe es um das Seelenheil, so dass sie 
sich nicht auf Christus berufen dürften,23 noch dürften sie als Untertanen Ge- 
wait anwenden, sondern nur ihre Proteste vortragen und lediglich passive 
Maßnahmen (wie leiden oder auswandern) ergreifen.24 Allerdings blieb Lu- 
thers Plädoyer für eine Verhandlungslösung auf beiden Seiten ungehört, die 
Fürsten verteidigten ihre ausbeuterischen Privilegien, die Bauern griffen zu 
den Waffen. Darauf reagierte Luther sehr harsch, indem er im Mai den Text 
 Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ verfasste, der״
ursprünglich ein Anhang zur Ermahnung war, zumeist aber als eigene Schrift 
gedruckt wurde. Für Luther war der Aufstand das schlimmste Verbrechen, 
weil er die weltliche Ordnung wieder ins anarchische Chaos stürzte und zu- 
gleich das Wort Gottes von der Einsetzung der Obrigkeit und der Gehorsams- 
pflicht der Untertanen missachtete. Darum rief Luther die Obrigkeit auf, nun 
erbarmungslos gegen diese Kräfte des Bösen vorzugehen. Wutschnaubend 
verstieg er sich sogar zu der seine gesamte Theologie aushebelnden Behaup- 
tung, dass ״ein Fürst den Himmel mit Blutvergießen verdienen kann, leichter 
als andere mit Beten“.25 War schon diese Überreaktion Luthers befremdlich,

19 A.a.O., 263,26-28.
20 Vgl. a.a.O., 263,3f.
21 Vgl. a.a.O., 267,14-24.
22 A.a.O., 273,31.
23 Vgl. WA 18, 313-315.
24 Vgl. a.a.O., 322f.
25 A.a.O., 361,5f.
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kam och hinzu, ass 1im Zeitraum zwischen der Abfassung dieser Kampf-
schrift und ihrer Veröffentlichung die fürstlichen Truppen zurückschlugen
und In der Tat gnadenlos die Bauern vorgingen. Luther Walr daraufhin
der Kritik ausgesetztl, habe dieses orgehen legitimiert und sel1 damit eın
Fürstenknecht geworden. Seine Antwort ist der „Sendbrief Von dem harten
Büchlein wider die Bauern“ 2US dem Juli 1525 Luther beharrt auf der theo-
logischen Dimension seilner Äußerungen: „Barmherzig 1n, barmherzig her
WIr reden jetzt VoNn (Jottes Wort! Der 111 den Öönig geehrt und die Aufrührer
verderbt haben.“?® uch seine grundlegende Einsicht, ass der Staat das (Ge-
waltmonopol habe, seine Bürger VOr Gewalt schützen, wird unbeirrt
festgehalten: Niıicht die Aufständischen, sondern die Frauen und Kinder MUSS-
ten beschützt werden, das se1 die Barmherzigkeit, der das weltliche chwert
verpflichtet se1l  2/ Dass seine Schriften azu missbraucht worden auch
die Mitläufer und die Gefangenen brutal misshandeln, ware nicht Luthers
Absicht SCWESCH); ohl aber, ass die Aufrührer, die den Bauernkrieg angezet-
telt und Mord und Totschlag ber das Land gebracht aben, mıiıt staatlicher
Gewalt bekämpft würden.

Obwohl Luther theologisch konsequent se1ıne politische Ethik vertreten
hatte, WarTr seiıine Popularität 1525 1Ins Wanken geraten, das Blut der Bauern
klebte ihm. Der mıt iıhm befreundete Hauptmann Assa VvVon Kram, der auf
Seiten der Fursten die Bauern bekämpft hatte, fragte Luther, ob sein Beruf
mıt dem christlichen Glauben vereinbar sel. Luther antwortete 1526 mıt der
Schrift »57 Kriegsleute auch 1im seligen Stande sein können“. Erst mit dieser
Schrift gelang 6c$ hm, seine Stellungnahmen ZU Bauernkrieg kohärent in
seın ethisches Konzept integrieren. Zu Beginn rekurriert Luther auf rel
Pramıissen se1INeEeS Friedensverständnisses: An erster Stelle difterenziert ZW1-
schen Person und Amt Während „Person” für den einzelnen steht, markiert
das „Amt  ‚68 eine gesellschaftliche Funktion. DIie zweiıte Pramıisse unterscheidet
die Gerechtigkeit VOIr ott Von der weltlichen Gerechtigkeit. Miıt diesen bei-
den Grundsätzen annn Luther festhalten, ass die Seligkeit jedes Menschen
allein VoNn seıner tellung (Jott abhängt; Seligkeit und Gerechtigkeit VOLr

Gott sind also identisch. Kein Amt könne den Menschen selig machen das
ware Werkgerechtigkeit. Darum prazıisiert Luther die rage; sSie lautet UunNn, ob
iIiNan als Christ den Soldatenberuf ausüben dürfe Diese rage MUSSeE sich
das Amt DZwW. den Beruf halten und damit sozialethisch argumentieren, enn

gebe überall OSe Personen, die ein sich Amt schlecht aussehen
ließen Luthers Beispiel ist der bestechliche Richter.“ Das sozialethische KrIi1-
terıum wird, w1ıe die dritte Pramlisse ausführt, aus der Zweiregimentenlehre

Es ist die Nächstenliebe, sozialethisch konkretisiert als Schutz der
Mitbürger. Demzufolge sel1 der Soldatenberuf samııt seiınem spezifischen Amt

26 A.a.Q.,
27 Vgl O) 3O{)
25 Vgl 19, 624
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so kam noch hinzu, dass im Zeitraum zwischen der Abfassung dieser Kampf- 
schrift und ihrer Veröffentlichung die fürstlichen Truppen zurückschlugen 
und in der Tat gnadenlos gegen die Bauern vorgingen. Luther war daraufhin 
der Kritik ausgesetzt, er habe dieses Vorgehen legitimiert und sei damit ein 
Fürstenknecht geworden. Seine Antwort ist der ״Sendbrief von dem harten 
Büchlein wider die Bauern“ aus dem Juli 1525. Luther beharrt auf der theo- 
logischen Dimension seiner Äußerungen: ״Barmherzig hin, barmherzig her -  
wir reden jetzt von Gottes Wort! Der will den König geehrt und die Aufrührer 
verderbt haben.“26 Auch seine grundlegende Einsicht, dass der Staat das Ge- 
waltmonopol habe, um seine Bürger vor Gewalt zu schützen, wird unbeirrt 
festgehalten: Nicht die Aufständischen, sondern die Frauen und Kinder müss- 
ten beschützt werden, das sei die Barmherzigkeit, der das weltliche Schwert 
verpflichtet sei.27 Dass seine Schriften dazu missbraucht worden waren, auch 
die Mitläufer und die Gefangenen brutal zu misshandeln, wäre nicht Luthers 
Absicht gewesen; wohl aber, dass die Aufrührer, die den Bauernkrieg angezet- 
telt und Mord und Totschlag über das Land gebracht haben, mit staatlicher 
Gewalt bekämpft würden.

Obwohl Luther theologisch konsequent seine politische Ethik vertreten 
hatte, war seine Popularität 1525 ins Wanken geraten, das Blut der Bauern 
klebte an ihm. Der mit ihm befreundete Hauptmann Assa von Kram, der auf 
Seiten der Fürsten die Bauern bekämpft hatte, fragte Luther, ob sein Beruf 
mit dem christlichen Glauben vereinbar sei. Luther antwortete 1526 mit der 
Schrift ״Ob Kriegsleute auch im seligen Stande sein können“. Erst mit dieser 
Schrift gelang es ihm, seine Stellungnahmen zum Bauernkrieg kohärent in 
sein ethisches Konzept zu integrieren. Zu Beginn rekurriert Luther auf drei 
Prämissen seines Friedensverständnisses: An erster Stelle differenziert er zwi- 
sehen Person und Amt. Während ״Person“ für den einzelnen steht, markiert 
das ״Amt“ eine gesellschaftliche Funktion. Die zweite Prämisse unterscheidet 
die Gerechtigkeit vor Gott von der weltlichen Gerechtigkeit. Mit diesen bei- 
den Grundsätzen kann Luther festhalten, dass die Seligkeit jedes Menschen 
allein von seiner Stellung zu Gott abhängt; Seligkeit und Gerechtigkeit vor 
Gott sind also identisch. Kein Amt könne den Menschen selig machen -  das 
wäre Werkgerechtigkeit. Darum präzisiert Luther die Frage; sie lautet nun, ob 
man als Christ den Soldatenberuf ausüben dürfe. Diese Frage müsse sich an 
das Amt bzw. den Beruf halten und damit sozialethisch argumentieren, denn 
es gebe überall böse Personen, die ein an sich gutes Amt schlecht aussehen 
ließen -  Luthers Beispiel ist der bestechliche Richter.28 Das sozialethische Kri- 
terium wird, wie die dritte Prämisse ausführt, aus der Zweiregimentenlehre 
gewonnen: Es ist die Nächstenliebe, sozialethisch konkretisiert als Schutz der 
Mitbürger. Demzufolge sei der Soldatenberuf samt seinem spezifischen Amt

26 A .a.O .,386,14f.
27 Vgl. a.a.O., 390f.
28 Vgl. WA 19, 624 f.
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des Tötens als Bestandteil der weltlichen Obrigkeit christlich legitimiert.“
ber Nnu  — komme darauf WIeE die Personen dieses Amt ausfüllten?® und
da könne durchaus moralisch schlechte Handlungen geben; dem bestechli-
chen Richter korrespondiert der mordende Soldat. Mit dieser sozialethischen
Konzeption können die Gewaltorgien der fürstlichen Soldaten als Amtsmiss-
brauch kritisiert werden, ohne ass Luthers ädoyer für das staatliche Gewalt-
monopol gefährdet ist Entscheidend sel, ass sich der Soldat die Vorgaben
und Girenzen seines mties Das besagt personalethisch, ass er weder
VOFr ott damit prahlen och bei den Menschen Kriegsverbrechen begehen
dürfe.* Und die sozialethische Vorgabe lautet, ass 1U 1mM Verteidigungsfall
militärische Gewaltanwendung legitim se1l Taktisch geschickt verdeutlicht
Luther diese Begrenzung nicht Aufruhr, sondern Iyrannenmord, der
eben eine alsche Oorm der Gewaltanwendung darstelle.°“

Fın solcher Verteidigungsfall WäalLr für Luther die Bedrohung durch die Jur-
en, die seıit 152/ Deutschland immer näher rückten. In seiner Schrift „Vom
rieg wider die Türken“ Von 1529 stellt eingangs fest, ass die Türken einen
Angriffskrieg durchführten und erwägt 1UuN die richtige Reaktion.® ijeder
gibt die Zweiregimentenlehre die Gliederung VOIL. Das geistliche egımen
solle ZUr Bufße aufrufen und zu eDel, schließlich se1l diese Bedrohung auch
eıne Ötrafe (jottes für den Ungehorsam der Christen: diese geistliche Gefahr
könne NUur miıt geistlichen Mitteln abgewendet werden.** Dem Kalser kom-

ingegen die Pflicht Land und VOT allem Leute verteidigen; Luther
betont, ass ler nicht das Christentum, sondern die Untertanen geschützt
werden mussten, ass der rieg unfer weltlicher Flagge führen sel.””
Bei eiNnem Religionskrieg hingegen ollten die Soldaten desertieren.*® uch ın
der „Heerpredigt wider den Türken“ Vomn 1530 und ın der „Vermahnung zu

wider den Türken“ Von 1541 verfolgt Luther diese Argumentation, wird
allerdings zunehmend pessimistischer: Er schätzt den Glauben seiner Lands-
leute als mangelhaft eın und dementsprechend rechnet immer stärker miıt
eiıner militärischen Niederlage. Dazu passt, ass Luther 1530 ventiliert, WIe
sich Gefangene verhalten sollten, die türkischer Herrschaft als Sklaven

en hätten. S1e ollten sich dem jeweiligen turkischen Oberherrn beugen,
ihm gehorchen und nicht fliehen lange E  esS weltliche inge gehe Wer-
de ingegen die Glaubensfreiheit tangılert, MuUuSse Inan als Christ sich wieder
auf Apg D, 79 berufen und passiıven Widerstand leisten .

Y  Y Vgl o) 625,26-29.
Vgl O » 630,5
Vgl O., 659
Vgl O., 634
Vgl IL, 116,9
Vgl O 3 116,26-—-32.
Vgl O 9 129

6  6 Vgl O., 115
Vgl QU., 193197
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des Tötens als Bestandteil der weltlichen Obrigkeit christlich legitimiert.29 
Aber nun komme es darauf an, wie die Personen dieses Amt ausfüllten30 -  und 
da könne es durchaus moralisch schlechte Handlungen geben; dem bestechli- 
chen Richter korrespondiert der mordende Soldat. Mit dieser sozialethischen 
Konzeption können die Gewaltorgien der fürstlichen Soldaten als Amtsmiss- 
brauch kritisiert werden, ohne dass Luthers Plädoyer für das staatliche Gewalt- 
monopol gefährdet ist. Entscheidend sei, dass sich der Soldat an die Vorgaben 
und Grenzen seines Amtes halte. Das besagt personalethisch, dass er weder 
vor Gott damit prahlen noch bei den Menschen Kriegsverbrechen begehen 
dürfe.31 Und die sozialethische Vorgabe lautet, dass nur im Verteidigungsfall 
militärische Gewaltanwendung legitim sei. Taktisch geschickt verdeutlicht 
Luther diese Begrenzung nicht am Aufruhr, sondern am Tyrannenmord, der 
eben eine falsche Form der Gewaltanwendung darstelle.32

Ein solcher Verteidigungsfall war für Luther die Bedrohung durch die Tür- 
ken, die seit 1527 Deutschland immer näher rückten. In seiner Schrift ״Vom 
Krieg wider die Türken“ von 1529 stellt er eingangs fest, dass die Türken einen 
Angriffskrieg durchführten und erwägt nun die richtige Reaktion.33 Wieder 
gibt die Zweiregimentenlehre die Gliederung vor. Das geistliche Regiment 
solle zur Buße aufrufen und zum Gebet, schließlich sei diese Bedrohung auch 
eine Strafe Gottes für den Ungehorsam der Christen; diese geistliche Gefahr 
könne nur mit geistlichen Mitteln abgewendet werden.34 Dem Kaiser kom- 
me hingegen die Pflicht zu, Land und vor allem Leute zu verteidigen; Luther 
betont, dass hier nicht das Christentum, sondern die Untertanen geschützt 
werden müssten, so dass der Krieg unter weltlicher Flagge zu führen sei.35 
Bei einem Religionskrieg hingegen sollten die Soldaten desertieren.36 Auch in 
der ״Heerpredigt wider den Türken“ von 1530 und in der ״Vermahnung zum 
Gebet wider den Türken“ von 1541 verfolgt Luther diese Argumentation, wird 
allerdings zunehmend pessimistischer: Er schätzt den Glauben seiner Lands- 
leute als mangelhaft ein und dementsprechend rechnet er immer stärker mit 
einer militärischen Niederlage. Dazu passt, dass Luther 1530 ventiliert, wie 
sich Gefangene verhalten sollten, die unter türkischer Herrschaft als Sklaven 
zu leben hätten. Sie sollten sich dem jeweiligen türkischen Oberherrn beugen, 
ihm gehorchen und nicht fliehen -  so lange es um weltliche Dinge gehe. Wer- 
de hingegen die Glaubensfreiheit tangiert, müsse man als Christ sich wieder 
auf Apg 5,29 berufen und passiven Widerstand leisten.37

29 Vgl. a.a.O., 625,26-29.
30 Vgl. a.a.O., 630,3ff.
31 Vgl. a.a.O., 659f.
32 Vgl. a. a. O., 634 ff.
33 Vgl. WA 3 0 II, 116,9 f.
34 Vgl. a.a.O., 116,26-32.
35 Vgl. a.a.O., 129f.
36 Vgl. a. a. O., 115.
37 Vgl. a.a.O., 193-197.
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eitaus ınklarer Wal für Luther die Bedrohung der reformatorischen Ter-
riıtorien durch den Kaiser 1 Verbund mıt den altgläubigen Fürsten in den
Jahren VOT dem Augsburger Reichstag 1528 bis 1530.°3 Handele € sich 1ler
wirklich eine Verteidigung des eigenen Herrschaftsbereichs angrel-
en! feindliche Fursten, oder MUSSE der Kaiser als die Von ott eingesetzte
Obrigkeit gelten, die INan nicht mıiıt Gewalt vorgehen dürfe selbst annn
nicht, wenn der Kaiser seine Macht missbrauche, einen Religionsstreit
entscheiden? Sofern der Kaiser die eingesetzte Obrigkeit sel; dürtfe 111 NUur
mıiıt dem Wort widerstehen. Daher W Luther in mehreren Briefen und
Stellungnahmen, sich gegebenenfalls auszuliefern, einen rieg (zu Lasten
der Zivilbevölkerung) vermeiden. ber die Juristen überzeugten ihn, ass
der Kalser als VOIl den Fursten gewähite Autoritat nicht S1e vorgehen
dürfe, ass seine Ma{ißnahmen eıiınen Angriff darstellten und eine erte1d1-
Sung Jegitim, eiıne Auslieferung hingegen nicht geboten sei.”” Entscheidend ist
aber auch hier, ass 65 sich für Luther nicht einen Glaubenskrieg handelt,
sondern eıiınen Verteidigungsfall. Den evangelischen Glauben könne der
Kaiser mıt Waffengewalt nicht Au dem Weg raumen, er MuUSSeEe auch nicht
CI, ohl aber das en der Untertanen durch die evangelischen Fursten SC
schützt werden.

Schliefßlich soll och Luthers „Sendbrief ın der Wurzener Fehde‘ Vl 1542
erwähnt werden. DIe Kleinstadt Wurzen lag strategisch gunstig, ass
ohl der Kurfürst WwI1Ie der Herzog von Sachsen S1e beherrschen wollten un:
sich darüber imMMmMer weıter zerstritten. Nachdem beide aufgerüstet hatten,
stand eın Waffengang unmittelbar bevor. Diesen Streit zwischen den
beiden evangelischen Landesherren, die sich „Wwle Z7Wel betrunkene Bauern 1M
Wirtshaus prügelten eines zerbrochenen Gilases“ kommentierte Luther
mit deutlichen Worten.*© Fur ihn War klar, ass esS sich einen Aufruhr
handelt, der nicht rechtfertigen ce1.*! er werde Luther derjenigen Partel
zustiımmen, die eiıne friedliche Lösung anstrebt.“*“ Den Soldaten des angrel-
fenden Herrschers rat „Wer olchem unfriedlichen Fürsten rieg
führt, dem rate ch,| ass A  1U5 dem laufe, WadsS laufen kann, seine
Seele erreite und seıiınen rachgierigen, unsinnigen Fürsten allein und für sich
selbst mıt denen rieg führen lasse, die mıiıt ihm ZUuU Teufel fahren
wollen.“

Vgl Diethelm Offcher, Ungehorsam der Widerstand? Zum Fortleben des mittelalterlichen
Widerstandsrechtes In der Reformationszeit (1529-1530), Berlin 1991, 14 /-166.
Vgl 1L, 282,22-26 (Warnung seine lieben Deutschen, und WA _B 6) 1618
(Nr. 1/7/72, Wenzeslaus Link, Januar

4U WA.B 10, 34,// (Nr. 3733, Kurfürst Johann Friedrich und Herzog Orıtz, April
Vgl O., 34,90.

43
Vgl O.,

,, 36,  /-1
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Weitaus unklarer war für Luther die Bedrohung der reformatorischen Ter- 
ritorien durch den Kaiser im Verbund mit den altgläubigen Fürsten in den 
Jahren vor dem Augsburger Reichstag 1528 bis 1530.38 Handele es sich hier 
wirklich um eine Verteidigung des eigenen Herrschaftsbereichs gegen angrei- 
fende feindliche Fürsten, oder müsse der Kaiser als die von Gott eingesetzte 
Obrigkeit gelten, gegen die man nicht mit Gewalt vergehen dürfe -  selbst dann 
nicht, wenn der Kaiser seine Macht missbrauche, um einen Religionsstreit zu 
entscheiden? Sofern der Kaiser die eingesetzte Obrigkeit sei, dürfe man nur 
mit dem Wort widerstehen. Daher erwog Luther in mehreren Briefen und 
Stellungnahmen, sich gegebenenfalls auszuliefern, um einen Krieg (zu Lasten 
der Zivilbevölkerung) zu vermeiden. Aber die Juristen überzeugten ihn, dass 
der Kaiser als von den Fürsten gewählte Autorität nicht gegen sie vorgehen 
dürfe, so dass seine Maßnahmen einen Angriff darstellten und eine Verteidi- 
gung legitim, eine Auslieferung hingegen nicht geboten sei.39 Entscheidend ist 
aber auch hier, dass es sich für Luther nicht um einen Glaubenskrieg handelt, 
sondern um einen Verteidigungsfall. Den evangelischen Glauben könne der 
Kaiser mit Waffengewalt nicht aus dem Weg räumen, daher müsse auch nicht 
er, wohl aber das Leben der Untertanen durch die evangelischen Fürsten ge- 
schützt werden.

Schließlich soll noch Luthers ״Sendbrief in der Wurzener Fehde“ von 1542 
erwähnt werden. Die Kleinstadt Wurzen lag strategisch günstig, so dass so- 
wohl der Kurfürst wie der Herzog von Sachsen sie beherrschen wollten -  und 
sich darüber immer weiter zerstritten. Nachdem beide aufgerüstet hatten, 
stand sogar ein Waffengang unmittelbar bevor. Diesen Streit zwischen den 
beiden evangelischen Landesherren, die sich ״wie zwei betrunkene Bauern im 
Wirtshaus prügelten wegen eines zerbrochenen Glases“ kommentierte Luther 
mit deutlichen Worten.40 Für ihn war klar, dass es sich um einen Aufruhr 
handelt, der nicht zu rechtfertigen sei.41 Daher werde Luther derjenigen Partei 
zustimmen, die eine friedliche Lösung anstrebt.42 Den Soldaten des angrei- 
fenden Herrschers rät er: ״Wer unter solchem unfriedlichen Fürsten Krieg 
führt, [dem rate ich,] dass er aus dem Felde laufe, was er laufen kann, seine 
Seele errette und seinen rachgierigen, unsinnigen Fürsten allein und für sich 
selbst mit denen zusammen Krieg führen lasse, die mit ihm zum Teufel fahren 
wollen.*43

38 Vgl. Diethelm Böttcher, Ungehorsam oder Widerstand? Zum Fortleben des mittelalterlichen 
Widerstandsrechtes in der Reformationszeit (1529-1530), Berlin 1991,147-166.

39 Vgl. WA 30 III, 282,22-26 (Warnung an seine lieben Deutschen, 1531) und WA.B 6, 16-18 
(Nr. 1772, an Wenzeslaus Link, 15. Januar 1531).

40 WA.B 10, 34,77 f. (Nr. 3733, an Kurfürst Johann Friedrich und Herzog Moritz, 7. April 1542).
41 Vgl. a.a.O., 34,90.
42 Vgl. a.a.O., 35,125ff.
43 A.a.O., 36,157-160.
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Luthers Konzeption einer Friedensethik
Luther dachte und chrieb als Christ und für Christen tröstend, ermah-

nend, belehrend. Damıit ıst durchgehend eine personale Zuspitzung se1ines
Denkens gegeben uch dem Ihema „Krieg und Frieden“ nähert sich VONn
selner Rechtfertigungslehre her Wer Jesus Christus glaube, sel Von en
persönlichen Ängsten SOWI1Ee aller religiösen der politischen Bevormundung
befreit ebe als Gerechtfertigter 1mM Frieden mıt ott (vgl Rom D, 1) Aller-
dings se1 diese Zufriedenheit NUur im Glauben erreichen, S1e könne weder
durch politische och durch kurial-kirchliche Handlungen bewirkt werden.“*
otig se1I allein, ass das Evangelium gepredigt un:! damit Glaube geweckt
werde: damit habe ott das geistliche egiment beauftragt. Es solle nıcht ber
die Glaubenden herrschen (sein Mittel ıst nıcht das chwer sondern die Von
ott gegebenen Heilsmittel das Wort Gottes als (resetz un: Evangelium
WI1e die Sakramente) verwalten.

Die Konzentration un! Beschränkung der Kirche auf ihre geistlichen Auf-
gaben 1st eın erstier friedensethischer Impuls Luthers Denn besagt zugleich,
ass eligion un Glaube niemals mıt Gewialt verbreitet oder gefordert werden
dürfen och können.? Damıiıt wird Luther Zu einen Zu. Vordenker für
die Glaubens- oder Gewissensfreiheit der Moderne: „Die Gedanken sind zoll-
frei“.4© Dementsprechend hatte 523 dafür plädiert, Juden die Bürgerrechte
zuzuerkennen, ass s1e 1m an wohnen un arbeiten und auch einen
Christen heiraten dürften, enn das seien weltliche Handlungen, die eın Staat
nicht mıiıt Begründungen 2A2USs dem geistlichen Bereich unterbinden dürfe.?
Zum anderen wird jede Form Von Religionskrieg abgelehnt. Ein religiös moti-
vierter Waffengang MUSSeE VonNn den christlichen Soldaten verweigert werden;
weder eın Kreuzzug och eın heiliger rieg könnten jemals gerechtfertigt sein!

Der zwelıte friedensethische Impuls entspringt Luthers Aufgabenbeschrei-
bung für das weltliche Regiment. An der Schwelle ZUT Moderne gab CI dem Staat
das politische Ziel des Friedens VOI, das mıiıt 1er weılteren Begriffen näher
skizziert: Gewaltmonopol, Recht, Ordnung und Sicherheit Es entspricht Lu-
thers Zweiregimentenlehre, ass diese Begriffe nicht ausbuchstabiert, enn
das könne nicht die Aufgabe eines Theologieprofessors se1n, sondern gehöre
In den Handlungsfreiraum der weltlichen Herrscher. Wohl aber steht CI ın der

44 Vgl 1.1, (Kirchenpostille,
45 Vgl 11, 263,3 (dürfen und 26-28 (können) (Von weltlicher Obrigkeit,
47

46 A.a.O.,, 64,23{.
Vgl 11, 336,22-37/ (Dass ESUS Christus eın geborener ude sel, und L, 283,9-

(Vom ehelichen Leben, Leider hat Luther diese Position spater zurückgenommen
und sich üblen Außerungen die Juden und absolut inakzeptablen politischen
Forderungen hinreißen lassen, die seilner Zweiregimentenlehre diametral widersprechen und
sich selbst durch den 1nwels auf seinen etwalgen Altersstarrsinn nıicht entschuldigen las-
SCH); vgl dazu Thomas Kaufmann, Luthers „Judenschriften“. Fın Beitrag ihrer historischen
Kontextualisierung, Tübingen 2U011; und ders., Luthers Juden, Stuttgart 2014

157Krieg und Frieden bei Martin Luther

2.2. Luthers Konzeption einer Friedensethik

1. Luther dachte und schrieb als Christ und für Christen -  tröstend, ermah- 
nend, belehrend. Damit ist durchgehend eine personale Zuspitzung seines 
Denkens gegeben. Auch dem Thema ״Krieg und Frieden“ nähert er sich von 
seiner Rechtfertigungslehre her: Wer an Jesus Christus glaube, sei von allen 
persönlichen Ängsten sowie aller religiösen oder politischen Bevormundung 
befreit -  er lebe als Gerechtfertigter im Frieden mit Gott (vgl. Röm 5,1). Aller- 
dings sei diese Zufriedenheit nur im Glauben zu erreichen, sie könne weder 
durch politische noch durch kurial-kirchliche Handlungen bewirkt werden.44 
Nötig sei allein, dass das Evangelium gepredigt und damit Glaube geweckt 
werde; damit habe Gott das geistliche Regiment beauftragt. Es solle nicht über 
die Glaubenden herrschen (sein Mittel ist nicht das Schwert), sondern die von 
Gott gegebenen Heilsmittel (das Wort Gottes als Gesetz und Evangelium so- 
wie die Sakramente) verwalten.

Die Konzentration und Beschränkung der Kirche auf ihre geistlichen Auf- 
gaben ist ein erster friedensethischer Impuls Luthers. Denn er besagt zugleich, 
dass Religion und Glaube niemals mit Gewalt verbreitet oder gefordert werden 
dürfen -  noch können.45 Damit wird Luther zum einen zum Vordenker für 
die Glaubens- oder Gewissensfreiheit der Moderne: ״Die Gedanken sind zoll- 
frei“.46 Dementsprechend hatte er 1523 dafür plädiert, Juden die Bürgerrechte 
zuzuerkennen, so dass sie im Lande wohnen und arbeiten und auch einen 
Christen heiraten dürften, denn das seien weltliche Handlungen, die ein Staat 
nicht mit Begründungen aus dem geistlichen Bereich unterbinden dürfe.47 
Zum anderen wird jede Form von Religionskrieg abgelehnt. Ein religiös moti- 
vierter Waffengang müsse von den christlichen Soldaten verweigert werden; 
weder ein Kreuzzug noch ein heiliger Krieg könnten jemals gerechtfertigt sein!

2. Der zweite friedensethische Impuls entspringt Luthers Aufgabenbeschrei- 
bung für das weltliche Regiment. An der Schwelle zur Moderne gab er dem Staat 
das politische Ziel des Friedens vor, das er mit vier weiteren Begriffen näher 
skizziert: Gewaltmonopol, Recht, Ordnung und Sicherheit. Es entspricht Lu- 
thers Zweiregimentenlehre, dass er diese Begriffe nicht ausbuchstabiert, denn 
das könne nicht die Aufgabe eines Theologieprofessors sein, sondern gehöre 
in den Handlungsfreiraum der weltlichen Herrscher. Wohl aber steht er in der

44 Vgl. WA 10 LI, 315,18 f. (Kirchenpostille, 1522)
45 Vgl. WA 11,263,3 f. (dürfen) und 26-28 (können) (Von weltlicher Obrigkeit, 1523).
46 A.a.O., 264,23f.
47 Vgl. WA 11,336,22-37 (Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, 1523) und WA 10II, 283,9- 

14 (Vom ehelichen Leben, 1522). -  Leider hat Luther diese Position später zurückgenommen 
und sich zu üblen Äußerungen gegen die Juden und zu absolut inakzeptablen politischen 
Forderungen hinreißen lassen, die seiner Zweiregimentenlehre diametral widersprechen und 
sich selbst durch den Hinweis auf seinen etwaigen Altersstarrsinn nicht entschuldigen las- 
sen; vgl. dazu Thomas Kaufmann, Luthers ״Judenschriften“. Ein Beitrag zu ihrer historischen 
Kontextualisierung, Tübingen 2011, und ders., Luthers Juden, Stuttgart 2014.
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Pflicht, der weltlichen Obrigkeit die biblischen Vorgaben aNZUSASCH und damit
zugleich die Christen unterwelsen. Fkerner hatte Luther eın Problem damit,
politische kommentare und Impulse aufßern aber eben keine Vorschriften.
uch wenn Luther den Staat weiterhin personal als Obrigkeit (gleichsam als
Landesvater) dachte, konzipierte zugleich eine funktionale Au{fgaben-
beschreibung, wobei alle Aufgaben 1m ezug ZUuU Frieden stehen.

In seiner „Predigt, ass INan Kinder Zur Schule halten solle“ (1530) enft-
faltet Luther, ass sowohl der Lehrstand w1ıe der Wehrstand auf gebildeten
Nachwuchs angewlesen sejen ZzZu Nutzen der Gesamtgesellschaft: „Darum
gleichwie des Predigtamts Werk und Ehre ist, ass 6S AuUu$ ündern lauter
Heilige, Au Toten Lebendige, aus Verdammten Selige, AUS Teufelsdienern
(,ottes Kinder macht, ist des weltlichen Regiments Werk und Ehre,
ass 65 au wilden Tieren Menschen macht und Menschen davor bewahrt,
ass S$1e wilde Tiere werden. ® Wie gut hundert Jahre spater TIhomas Hobbes
greift Luther auf eine Tieranalogie zurück, diesen Schutzgedanken Veli-

deutlichen: Unter den Tieren gebe eine solche Ordnungsmacht nicht,
ass S1e 1ın ständiger Furcht voreinander en ussten und ständig ın der
Gefahr stünden, beraubt Oder getotet werden.“* Im Tierreich gebe keine
Sicherheit. Für die Menschen habe Gott allerdings eın weltliches Regiment
eingerichtet und UT ihm das eine Schwert anvertraut, demzufolge komme
dem Staat das Gewaltmonopol Mit den Mitteln des Schwerts und zudem
des Rechts könne und solle der aa diese Sicherheit gewährleisten.

Luthers Rekurs auf rechtsstaatliche Verhältnisse und aufdas ewaltmonopo.
ist zeitgeschichtlich rekonstruierbar: Er unterstutzte die Umsetzung des 1495 1mM
„Ewigen Landfrieden“ beschlossenen Verbots der Privatfehde und den korres-
pondierenden Aufbau rechtsstaatlicher Verhältnisse: „Die (Gjesetze sind doch ın
der Tat der rechte Harnisch und die en, die Land und Leute, Ja das Reich
un! weltliche Regiment erhalten und schirmen. ”® NSeine starke etonung des
Obrigkeitsgehorsams annn daher auch gelesen werden als Absage privat-
rechtliche Verhältnisse; 1U durch einen Vertrauensvorschuss (in FOorm des (Ge-
horsams) könnten rechtsstaatliche Verhältnisse etabliert un: das Fehdesystem
überwunden werden. Und 11UI un rechtsstaatlichen Bedingungen Kkönne der
Staat ann weıtere Pflichten WI1Ie die VONN Luther angemahnte Errichtung VON

chulen, aber auch soziale un bürokratische Ma{fS$nahmen auf sich nehmen.
€e1 hat das staatliche Gewaltmonopol Luther folgend och Vorrang VOIr

der Rechtsstaatlichkeit, enn „Wdd behält S1e die weltliche Obrigkeit], wenn
S1e die Gewalt verloren hat”?> Selbst eine Iyrannel ist ach Luther 1m Ver-
gleich mıt dem teuflischen a0os das geringere Übel,; weil auch 1er immer
och eiıne gewilsse Stabilität und Sicherheit gebe zumindest auf die (sicherlich
gefährliche) Willkür und die Vorlieben des Iyrannen ware Verlass, ware

{1, „2-6 (Predigt, ass INan Kinder ZU5E Schule halten solle,
49 Vgl O,, 555

O., 568,/-9.
18, 305,8 (Ermahnung zu Frieden,
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Pflicht, der weltlichen Obrigkeit die biblischen Vorgaben anzusagen und damit 
zugleich die Christen zu unterweisen. Ferner hatte Luther kein Problem damit, 
politische Kommentare und Impulse zu äußern -  aber eben keine Vorschriften. 
Auch wenn Luther den Staat weiterhin personal als Obrigkeit (gleichsam als 
Landesvater) dachte, so konzipierte er zugleich eine funktionale Aufgaben- 
beschreibung, wobei alle Aufgaben im Bezug zum Frieden stehen.

In seiner ״Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle“ (1530) ent- 
faltet Luther, dass sowohl der Lehrstand wie der Wehrstand auf gebildeten 
Nachwuchs angewiesen seien -  zum Nutzen der Gesamtgesellschaft: ״Darum 
gleichwie es des Predigtamts Werk und Ehre ist, dass es aus Sündern lauter 
Heilige, aus Toten Lebendige, aus Verdammten Selige, aus Teufelsdienern 
Gottes Kinder macht, so ist es des weltlichen Regiments Werk und Ehre, 
dass es aus wilden Tieren Menschen macht und Menschen davor bewahrt, 
dass sie wilde Tiere werden.“48 Wie gut hundert Jahre später Thomas Hobbes 
greift Luther auf eine Tieranalogie zurück, um diesen Schutzgedanken zu ver- 
deutlichen: Unter den Tieren gebe es eine solche Ordnungsmacht nicht, so 
dass sie in ständiger Furcht voreinander leben müssten und ständig in der 
Gefahr stünden, beraubt oder getötet zu werden.49 Im Tierreich gebe es keine 
Sicherheit. Für die Menschen habe Gott allerdings ein weltliches Regiment 
eingerichtet und nur ihm das eine Schwert anvertraut, demzufolge komme 
dem Staat das Gewaltmonopol zu. Mit den Mitteln des Schwerts und zudem 
des Rechts könne und solle der Staat diese Sicherheit gewährleisten.

Luthers Rekurs auf rechtsstaatliche Verhältnisse und auf das Gewaltmonopol 
ist zeitgeschichtlich rekonstruierbar: Er unterstützte die Umsetzung des 1495 im 
 -Ewigen Landfrieden“ beschlossenen Verbots der Privatfehde und den korres״
pondierenden Aufbau rechtsstaatlicher Verhältnisse: ״Die Gesetze sind doch in 
der Tat der rechte Harnisch und die Waffen, die Land und Leute, ja das Reich 
und weltliche Regiment erhalten und schirmen.“50 Seine starke Betonung des 
Obrigkeitsgehorsams kann daher auch gelesen werden als Absage an privat- 
rechtliche Verhältnisse; nur durch einen Vertrauensvorschuss (in Form des Ge- 
horsams) könnten rechtsstaatliche Verhältnisse etabliert und das Fehdesystem 
überwunden werden. Und nur unter rechtsstaatlichen Bedingungen könne der 
Staat dann weitere Pflichten -  wie die von Luther angemahnte Errichtung von 
Schulen, aber auch soziale und bürokratische Maßnahmen -  auf sich nehmen.

Dabei hat das staatliche Gewaltmonopol Luther folgend noch Vorrang vor 
der Rechtsstaatlichkeit, denn ״was behält sie [die weltliche Obrigkeit], wenn 
sie die Gewalt verloren hat“?51 Selbst eine Tyrannei ist nach Luther im Ver- 
gleich mit dem teuflischen Chaos das geringere Übel, weil es auch hier immer 
noch eine gewisse Stabilität und Sicherheit gebe -  zumindest auf die (sicherlich 
gefährliche) Willkür und die Vorlieben des Tyrannen wäre Verlass, es wäre

48 WA 3 0 II, 555,2-6 (Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle, 1530).
49 Vgl. a. a. O., 555 f.
50 A. a.O., 568,7-9.
51 WA 18, 305,8 (Ermahnung zum Frieden, 1525).
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klar, ass 1Ur der Herrscher und seine Schergen (beliebig) Gewalt ausubten.“
Allerdings impliziert Luthers Priorisierung des Staates und seines Gewaltmo-
nopols keine Befürwortung eiıner Diktatur. In der Schulpredigt Von 1530 be-
ONTe CI, ass eın weltliches egiment NUTr Bestand haben werde, wenn mıiıt
Weisheit und Vernunft reglere, wenn das ec und nicht die (tyrannische)
Herrschaftsmacht das obrigkeitliche Handeln bestimmten.” iıne beständige
Herrschaft basiere auf Vernunft und Recht und deren Handhabung MUSSE e_

lernt werden darin liege der weltliche Nutzen der Schulbildung, deren VeI-

pflichtende Verankerung durch die Obrigkeit Luther in seiner Predigt untier-
stutzt Indem Eltern die Schulbildung ihrer Kinder förderten, unterstutzten
S1e die weltliche Obrigkeit durch Zuführung qualifizierten Nachwuchses und
dienten damit indirekt dem „zeitlichen Frieden auf Erden .“

Luthers Konzeption weılst Berührungspunkte mıt dem politischen Realismus
auf. em CI darauf insistiert, ass ein staatliches Gewaltmonopol und eine
rechtliche Konstitution des Staates Aufruhr und Privatfehden verhindern, wird
seiın Friedensverständnis auf der politischen Ebene zunächst negatıv profiliert:
Diese Ma{fßnahmen verhindern rieg und kriegerische Gewalt. Neine Rede von
der Ordnung geht in dieselbe Richtung. Es geht Luther nicht darum, konkrete
Regeln vorzugeben, sondern darum, ass 1Ur eine staatliche und rechtliche Re-
gelung den Rücktfall 1n die „tierische‘ Anarchie verhindern. W ie die konkrete
Staatsordnung aussehen mOöge, soll weltlich entschieden und dementsprechend
ausgestaltet werden 1er halt sich Luther zurück, für ihn gibt CS reinen
qualitativen Unterschied zwischen Demokratie und Monarchie.” Lhese Zu-
rückhaltung ist heute nicht mehr hilfreich ber seın Grundimpuls, ass eın
Rechtsstaat mıt Gewaltmonopol den negativen Frieden asa sichert, gilt auch

den gegenwärtigen Bedingungen VON zusammenbrechenden taaten, r_

ligiös motivierter Gewalt und Aufruhr.

Luther War eın Pazifnist. ber hat die Legitimität VonN Kriegen klar be-
grenzt: Zu einen durch das Verbot VOoNn religiös motivierten Kriegen, zu

anderen durch die Beschränkung der weltlichen Kriege auf den Verteidi-
gungsfall. Sehr klar formuliert in der Kriegsleuteschrift: „Das möchte ich
VOT en Dingen gesagt en Wer rieg anfängt, der ist 1m Unrecht
Und e ist billig, ass derjenige geschlagen der doch zuletzt bestraft werde,
der zuerst das Messer zückt.Krieg und Frieden bei Martin Luther  159  klar, dass nur der Herrscher und seine Schergen (beliebig) Gewalt ausübten.”  Allerdings impliziert Luthers Priorisierung des Staates und seines Gewaltmo-  nopols keine Befürwortung einer Diktatur. In der Schulpredigt von 1530 be-  tonte er, dass ein weltliches Regiment nur Bestand haben werde, wenn es mit  Weisheit und Vernunft regiere, wenn das Recht und nicht die (tyrannische)  Herrschaftsmacht das obrigkeitliche Handeln bestimmten.” Eine beständige  Herrschaft basiere auf Vernunft und Recht und deren Handhabung müsse er-  lernt werden - darin liege der weltliche Nutzen der Schulbildung, deren ver-  pflichtende Verankerung durch die Obrigkeit Luther in seiner Predigt unter-  stützt. Indem Eltern die Schulbildung ihrer Kinder förderten, unterstützten  sie die weltliche Obrigkeit durch Zuführung qualifizierten Nachwuchses und  dienten damit indirekt sogar dem „zeitlichen Frieden auf Erden“.**  Luthers Konzeption weist Berührungspunkte mit dem politischen Realismus  auf. Indem er darauf insistiert, dass ein staatliches Gewaltmonopol und eine  rechtliche Konstitution des Staates Aufruhr und Privatfehden verhindern, wird  sein Friedensverständnis auf der politischen Ebene zunächst negativ profiliert:  Diese Maßnahmen verhindern Krieg und kriegerische Gewalt. Seine Rede von  der Ordnung geht in dieselbe Richtung. Es geht Luther nicht darum, konkrete  Regeln vorzugeben, sondern darum, dass nur eine staatliche und rechtliche Re-  gelung den Rückfall in die „tierische“ Anarchie verhindern. Wie die konkrete  Staatsordnung aussehen möge, soll weltlich entschieden und dementsprechend  ausgestaltet werden - hier hält sich Luther zurück, für ihn gibt es z.B. keinen  qualitativen Unterschied zwischen Demokratie und Monarchie.” Diese Zu-  rückhaltung ist heute nicht mehr hilfreich. Aber sein Grundimpuls, dass ein  Rechtsstaat mit Gewaltmonopol den negativen Frieden basal sichert, gilt auch  unter den gegenwärtigen Bedingungen von zusammenbrechenden Staaten, re-  ligiös motivierter Gewalt und Aufruhr.  3. Luther war kein Pazifist. Aber er hat die Legitimität von Kriegen klar be-  grenzt: zum einen durch das Verbot von religiös motivierten Kriegen, zum  anderen durch die Beschränkung der weltlichen Kriege auf den Verteidi-  gungsfall. Sehr klar formuliert er in der Kriegsleuteschrift: „Das möchte ich  vor allen Dingen zuvor gesagt haben: Wer Krieg anfängt, der ist im Unrecht.  Und es ist billig, dass derjenige geschlagen oder doch zuletzt bestraft werde,  der zuerst das Messer zückt. ... Denn weltliche Obrigkeit ist von Gott nicht  dazu eingesetzt, dass sie Frieden brechen und Kriege anfangen soll, sondern  dazu, dass sie Frieden bewirke und den Kriegführenden wehre.“®  Zur Legitimation eines Verteidigungskrieges greift Luther nicht auf die  Lehre vom gerechten Krieg zurück, sondern auf den naturrechtlichen Satz  52  Vgl. WA 19, 635,7-16 (Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526).  Vgl. WA 30 II, 557,5-13 (Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle, 1530).  54  A.a.O., 560,32.  55  Vgl. WA.TR 4, 240,39-45 (Nr. 4342).  WA 19, 645,8-16 (Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526).Denn weltliche Obrigkeit ist Von ott nıcht
azu eingesetzt, ass s1e Frieden brechen und Kriege anfangen soll, sondern
dazu, ass S$1e Frieden bewirke und den Kriegführenden wehre.“>

Zur Legıtimation eınes Verteidigungskrieges greift Luther nicht auf die
Lehre VOIN gerechten rieg zurück, sondern auf den naturrechtlichen Satz

52 Vgl 19, 635,/-16 (Ob Kriegsleute uch 1ın seligem Stande sein können,
Vgl 11, 5/,5-13 (Predigt, dass INa Kinder ZUFTE Schule halten solle,

54 O.,
55 Vgl WA _IR 4’ 240,39-45 (Nr.

19, 645,8-16 (Ob Kriegsleute uch 1n seligem Stande sein können,
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klar, dass nur der Herrscher und seine Schergen (beliebig) Gewalt ausübten.52 
Allerdings impliziert Luthers Priorisierung des Staates und seines Gewaltmo- 
nopols keine Befürwortung einer Diktatur. In der Schulpredigt von 1530 be- 
tonte er, dass ein weltliches Regiment nur Bestand haben werde, wenn es mit 
Weisheit und Vernunft regiere, wenn das Recht und nicht die (tyrannische) 
Herrschaftsmacht das obrigkeitliche Handeln bestimmten.53 Eine beständige 
Herrschaft basiere auf Vernunft und Recht und deren Handhabung müsse er- 
lernt werden -  darin liege der weltliche Nutzen der Schulbildung, deren ver- 
pflichtende Verankerung durch die Obrigkeit Luther in seiner Predigt unter- 
stützt. Indem Eltern die Schulbildung ihrer Kinder förderten, unterstützten 
sie die weltliche Obrigkeit durch Zuführung qualifizierten Nachwuchses und 
dienten damit indirekt sogar dem ״zeitlichen Frieden auf Erden‘.54

Luthers Konzeption weist Berührungspunkte mit dem politischen Realismus 
auf. Indem er darauf insistiert, dass ein staatliches Gewaltmonopol und eine 
rechtliche Konstitution des Staates Aufruhr und Privatfehden verhindern, wird 
sein Friedensverständnis auf der politischen Ebene zunächst negativ profiliert: 
Diese Maßnahmen verhindern Krieg und kriegerische Gewalt. Seine Rede von 
der Ordnung geht in dieselbe Richtung. Es geht Luther nicht darum, konkrete 
Regeln vorzugeben, sondern darum, dass nur eine staatliche und rechtliche Re- 
gelung den Rückfall in die ״tierische“ Anarchie verhindern. Wie die konkrete 
Staatsordnung aussehen möge, soll weltlich entschieden und dementsprechend 
ausgestaltet werden -  hier hält sich Luther zurück, für ihn gibt es z.B. keinen 
qualitativen Unterschied zwischen Demokratie und Monarchie.55 Diese Zu- 
rückhaltung ist heute nicht mehr hilfreich. Aber sein Grundimpuls, dass ein 
Rechtsstaat mit Gewaltmonopol den negativen Frieden basal sichert, gilt auch 
unter den gegenwärtigen Bedingungen von zusammenbrechenden Staaten, re- 
ligiös motivierter Gewalt und Aufruhr.

3. Luther war kein Pazifist. Aber er hat die Legitimität von Kriegen klar be- 
grenzt: zum einen durch das Verbot von religiös motivierten Kriegen, zum 
anderen durch die Beschränkung der weltlichen Kriege auf den Verteidi- 
gungsfall. Sehr klar formuliert er in der Kriegsleuteschrift: ״Das möchte ich 
vor allen Dingen zuvor gesagt haben: Wer Krieg anfängt, der ist im Unrecht. 
Und es ist billig, dass derjenige geschlagen oder doch zuletzt bestraft werde, 
der zuerst das Messer zückt. ... Denn weltliche Obrigkeit ist von Gott nicht 
dazu eingesetzt, dass sie Frieden brechen und Kriege anfangen soll, sondern 
dazu, dass sie Frieden bewirke und den Kriegführenden wehre.“56

Zur Legitimation eines Verteidigungskrieges greift Luther nicht auf die 
Lehre vom gerechten Krieg zurück, sondern auf den naturrechtlichen Satz

52 Vgl. WA 19, 635,7-16 (Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526).
53 Vgl. WA 30 II, 557,5-13 (Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle, 1530).
54 A.a.O., 560,32.
55 Vgl. WA.TR 4, 240,39-45 (Nr. 4342).
56 WA 19,645,8-16 (Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526).
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„VIM V1 repellere licet”, Gewalt darf gewaltsam bekämpft werden. Einen SC-
rechten Grund (Causa justa) für einen Angriffskrieg ann 6S für Luther nicht
geben, enn die Rache ist gemäfß Röom 12, 19 allein (jott vorbehalten ® 7u-
dem könne niemand Richter in eigener Sache se1ln, ass eiıne weltliche Ur-
sache für die Rache ber das Recht und nicht ber eine geregelt werden
MUSse und ein geistlicher Streit hat andere Mittel als chwert und ec Die
Autoritäat der Obrigkeit (auctoritas princ1pis bzw. legitima potestas) ist dem-
gegenüber für ih klar geregelt aber eben wieder mit der göttlichen Vorgabe,
militärische Gewalt NUurTr 1m Verteidigungsfall einzusetzen, SC  () ass 1m Falle
eines Angriffs der Christ diesem Wort (‚ottes mehr gehorchen musste als dem
Kalser Apg 5,29) un also den Befehl verweigern hätte Vorbildlich sel
diesbezüglich Jesu Haltung ıIn Gethsemane: „Angreifen aber un! mıt rleg
solchem Kat der Fursten zuvorkommen wollen, ist in keinem Wege
sondern aufs allerhöchste meiden. Denn da steht (iottes Wort (Mt 26, 52)
‚Wer das Schwert N1ıMMLtT, der soll urc das chwert umkommen.””

Selbst 1im Falle eines Angriffs empfehlt Luther neben dem Rechts-
spruch weıtere Ma{ißnahmen der Deeskalation. Bevor also die weltliche rig-
keit das Schwert ergreift (was ihr ec| und als ultima ratıo ihre Pflicht
ist), soll S$1e zunächst verhandeln und sich eiıne friedliche Lösung bemühen:
das Angebot VOoTn Verhandlungen oder die Delegation eın Schiedsgericht sind
Mafßnahmen, mıt denen zumindest Zeıt un! eine überhetzte Reakti-

vermieden werden ann. Selbst 1MmM Bauernkrieg rat den christlichen Furs-
ten, INan SC „den wahnsinnig gewordenen Bauern, obwohl SIE esS nicht wert
sind, aus freien tücken Schiedsgericht un: Vertrag anbieten. Danach, wenn
das nicht helfen will, soll IHan flugs Zu chwert greifen .° Weil eın solches Ver-
handlungsangebot 1UT annn ernsthaft se1l un Aussicht auf Erfolg habe, wenn
c5 VON der eigenen Kompromissfähigkeit werde, musse der Herrscher
das Prinzip der Billigkeit DZW. der Verhältnismäfßigkeit beherzigen.” ogar
nanzielle Tribute möge 1i1an In rwägung ziehen, bevor INan ın einen riskanten
rieg ziehe.® Der Herrscher soll also seinen Handlungsspielraum ausnutzen,

Frieden bewahren und rieg verhindern.
Gewaltausübung als Befugnis der weltlichen Obrigkeit wird VonNn Luther

demnach scharf abgehoben Von Gewaltanwendung als Mittel ZUr Durchset-
ZUNg eigener Interessen Lasten anderer; das erstere annn als Werk
(Gjottes bezeichnen, während das zweite nicht akzeptieren annn Durch die
are Begrenzung des Kriegs auf den Verteidigungsfall und durch die zusatz-

%/ Vgl Volker Stümke, Das Friedensverständnis artın Luthers. Grundlagen un!: Anwendungs-
bereiche seiner politischen Ethik, Stuttgart 2008, 398 _402

$ Vgl WA.BRB l % 33,50-58 (Nr. 3733, Kurfürst Johann Friedrich und Herzog oritz, April
5

60
WAL.BR 4, 423,64—-67 (Nr. 1246, den Kanzler Brück, Marz

18, 359,35-—-37 (Wider die raäuberischen und mörderischen Rotten,
Vgl 11; 2/6,13—-26 (Von weltlicher Obrigkeit,

62 Vgl 44, (Vorlesung über die enesI1s, (Gien 49,14 f.,
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 -vim vi repeliere licet“, Gewalt darf gewaltsam bekämpft werden.57 Einen ge״
rechten Grund (causa iusta) für einen Angriffskrieg kann es für Luther nicht 
geben, denn die Rache ist gemäß Röm 12,19 f. allein Gott Vorbehalten.58 Zu- 
dem könne niemand Richter in eigener Sache sein, so dass eine weltliche Ur- 
sache für die Rache über das Recht und nicht über eine Fehde geregelt werden 
müsse -  und ein geistlicher Streit hat andere Mittel als Schwert und Recht. Die 
Autorität der Obrigkeit (auctoritas principis bzw. legitima potestas) ist dem- 
gegenüber für ihn klar geregelt -  aber eben wieder mit der göttlichen Vorgabe, 
militärische Gewalt nur im Verteidigungsfall einzusetzen, so dass im Falle 
eines Angriffs der Christ diesem Wort Gottes mehr gehorchen müsste als dem 
Kaiser (Apg 5,29) und also den Befehl zu verweigern hätte. Vorbildlich sei 
diesbezüglich Jesu Haltung in Gethsemane: ״Angreifen aber und mit Krieg 
solchem Rat der Fürsten zuvorkommen wollen, ist in keinem Wege zu raten, 
sondern aufs allerhöchste zu meiden. Denn da steht Gottes Wort (Mt 26,52): 
,Wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen .“59

Selbst im Falle eines externen Angriffs empfiehlt Luther neben dem Rechts- 
spruch weitere Maßnahmen der Deeskalation. Bevor also die weltliche Obrig- 
keit das Schwert ergreift (was ihr Recht und als ultima ratio sogar ihre Pflicht 
ist), soll sie zunächst verhandeln und sich um eine friedliche Lösung bemühen; 
das Angebot von Verhandlungen oder die Delegation an ein Schiedsgericht sind 
Maßnahmen, mit denen zumindest Zeit gewonnen und eine überhetzte Reakti- 
on vermieden werden kann. Selbst im Bauernkrieg rät er den christlichen Fürs- 
ten, man solle ״den wahnsinnig gewordenen Bauern, obwohl sie es nicht wert 
sind, aus freien Stücken Schiedsgericht und Vertrag anbieten. Danach, wenn 
das nicht helfen will, soll man flugs zum Schwert greifen“.60 Weil ein solches Ver- 
handlungsangebot nur dann ernsthaft sei und Aussicht auf Erfolg habe, wenn 
es von der eigenen Kompromissfähigkeit getragen werde, müsse der Herrscher 
das Prinzip der Billigkeit bzw. der Verhältnismäßigkeit beherzigen.61 Sogar fi- 
nanzielle Tribute möge man in Erwägung ziehen, bevor man in einen riskanten 
Krieg ziehe.62 Der Herrscher soll also seinen Handlungsspielraum ausnutzen, 
um Frieden zu bewahren und Krieg zu verhindern.

Gewaltausübung als Befugnis der weltlichen Obrigkeit wird von Luther 
demnach scharf abgehoben von Gewaltanwendung als Mittel zur Durchset- 
zung eigener Interessen zu Lasten anderer; das erstere kann er sogar als Werk 
Gottes bezeichnen, während er das zweite nicht akzeptieren kann. Durch die 
klare Begrenzung des Kriegs auf den Verteidigungsfall und durch die zusätz-

57 Vgl. Volker Stümke, Das Friedensverständnis Martin Luthers. Grundlagen und Anwendungs- 
bereiche seiner politischen Ethik, Stuttgart 2008, 398-402.

58 Vgl. WA.B 10, 33,50-58 (Nr. 3733, an Kurfürst Johann Friedrich und Herzog Moritz, 7. April 
1542).

59 WA.B 4, 423,64-67 (Nr. 1246, an den Kanzler Brück, 28. März 1528).
60 WA 18,359,35-37 (Wider die räuberischen und mörderischen Rotten, 1525).
61 Vgl. WA 11,276,13-26 (Von weltlicher Obrigkeit, 1523).
62 Vgl. WA 44,784,17 f. (Vorlesung über die Genesis, zu Gen 49,14 f., 1545).
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liche Forderung ach politischen Ma{fnahmen, selbst In diesem Fall och
andere Handlungsoptionen wahrnehmen können, wird der rieg für Lu-
ther ZUr ultima ratio und sOoweıt stimmt mıt den gegenwartigen tellung-
nahmen der evangelischen WIEe katholischen Kirche überein,® auch wenn Lu-
ther das Konzept eines gerechten Friedens och nicht entfaltet hat

Zumindest Christen adressiert Luther och eine weitere Forderung, die
allerdings 1Ur Glaubenden zugemutet und daher für das weltliche Regiment
nicht aufgestellt werden könne. Für Christen gelte das der Nächstenlie-
be, das gemäfß Jesu Bergpredigt einen umfassenden Gewaltverzicht impliziere:
„Ihr habt gehört, ass gesagt 1st (Ex ‚Auge Auge, Zahn Zahn‘
Ich aber Sarl euch, ass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn
dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar
Und wenn jemand mıit dir rechten 311 und dir deinen Rock nehmen, dem lass
auch den Mantel. Und Wenn dich jemand noötigt, eine Meile mitzugehen, oeh
mıt ıhm zwei ” (Mt D, 38-4 Diese Forderung besage, ass der Christ nicht In
eigener Sache auf das Recht und das staatliche Gewaltmonopol se{ize, sondern
bereit sel; nachzugeben. er Rechthaberei och Notwehr entsprechen dem
Idealbild des Christen, sondern Nachgiebigkeit und die Bereitscha leiden.

Von dieser personalen Zweierkonstellation grenzt Luther allerdings das Ver-
halten VvVon Christen in einer sozialen Dreierkonstellation klar ab „An dir und
A  A  ın den Deinen hältst du dich ach dem Evangelium un: eidest Unrecht als eın
rechter Christ für dich An dem andern und dem Seinen hältst du dich ach
der Liebe und eidest eın Unrecht für deinen Nächsten.“®* Notwehr ist demnach
für Luther ke  ıne christliche Verhaltensweise Wird ingegen eine dritte Person
angegriffen, annn dürfe der Christ deren Schutz Gewalt den Angreifer
als ultima ratıo anwenden: Nothilfe ist demzufolge eın Akt der Nächstenliebe.°

Man annn diese Darlegung sowohl als idealistisch WIeE als Leidensmystik
kritisieren, aber damit wird der friedensethische Impuls Luthers verdec Lu-
ther usste schr wohl, ass Christen faktisch och immer auch Sünder sind®®
und dagegen anzukämpfen haben®’ aber das andert für ih nichts dem An-
spruch der Gebote Christi, sondern verdeutlich! NUur einerseıits die Sündhaftig-
eıt der Menschen der „USußS theologicus legis /„theologische Gebrauch des Ge-
setzes ) und andererseits das Idealbild gesellschaftlichen Zusammenlebens der
„USusS politicus legis /„politische Gebrauch des Gesetzes’) aufen Luther hat
auch nicht das Leiden gesucht, sondern CS vielmehr als mögliche olge christli-
chen Verhaltens angesehen. ber VOIL allem geht s ihm den exemplarischen
63 Vgl das Hiırtenwort der deutschen Bischöte „Gerechter Friede” (2000) und die Denkschrift

des ates der Evangelischen Kirche in Deutschland „Aus (rottes Frieden leben für gerech-
ten Frieden sorgen‘ (2007)

G4 11, 255,1/-20 (Von weltlicher Obrigkeit,
65 Vgl 59,7-13 und 260,16-20.
66

/
Vgl 1, (Dritte Disputation die Antinomer,
Vgl L, 312,14-17 (Kleiner Katechismus,

161Krieg und Frieden bei Martin Luther

liehe Forderung nach politischen Maßnahmen, um selbst in diesem Fall noch 
andere Handlungsoptionen wahrnehmen zu können, wird der Krieg für Lu- 
ther zur ultima ratio -  und soweit stimmt er mit den gegenwärtigen Stellung- 
nahmen der evangelischen wie katholischen Kirche überein,63 auch wenn Lu- 
ther das Konzept eines gerechten Friedens noch nicht entfaltet hat.

4. Zumindest an Christen adressiert Luther noch eine weitere Forderung, die 
allerdings nur Glaubenden zugemutet und daher für das weltliche Regiment 
nicht aufgestellt werden könne. Für Christen gelte das Gebot der Nächstenlie- 
be, das gemäß Jesu Bergpredigt einen umfassenden Gewaltverzicht impliziere: 
 .Ihr habt gehört, dass gesagt ist (Ex 21,24): ,Auge um Auge, Zahn um Zahn״
Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn 
dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. 
Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass 
auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh 
mit ihm zweia (Mt 5,38-41). Diese Forderung besage, dass der Christ nicht in 
eigener Sache auf das Recht und das staatliche Gewaltmonopol setze, sondern 
bereit sei, nachzugeben. Weder Rechthaberei noch Notwehr entsprechen dem 
Idealbild des Christen, sondern Nachgiebigkeit und die Bereitschaft zu leiden.

Von dieser personalen Zweierkonstellation grenzt Luther allerdings das Ver- 
halten von Christen in einer sozialen Dreierkonstellation klar ab: ״An dir und 
an den Deinen hältst du dich nach dem Evangelium und leidest Unrecht als ein 
rechter Christ für dich. An dem ändern und an dem Seinen hältst du dich nach 
der Liebe und leidest kein Unrecht für deinen Nächsten.“64 Notwehr ist demnach 
für Luther keine christliche Verhaltensweise. Wird hingegen eine dritte Person 
angegriffen, dann dürfe der Christ zu deren Schutz Gewalt gegen den Angreifer 
als ultima ratio anwenden; Nothilfe ist demzufolge ein Akt der Nächstenliebe.65

Man kann diese Darlegung sowohl als idealistisch wie als Leidensmystik 
kritisieren, aber damit wird der friedensethische Impuls Luthers verdeckt. Lu- 
ther wusste sehr wohl, dass Christen faktisch noch immer auch Sünder sind66 
und dagegen anzukämpfen haben67 -  aber das ändert für ihn nichts an dem An- 
spruch der Gebote Christi, sondern verdeutlicht nur einerseits die Sündhaftig- 
keit der Menschen (der ״usus theologicus legis7״theologische Gebrauch des Ge- 
setzes“) und andererseits das Idealbild gesellschaftlichen Zusammenlebens (der 
 politische Gebrauch des Gesetzes“) auf Erden. Luther hat״usus politicus legis7״
auch nicht das Leiden gesucht, sondern es vielmehr als mögliche Folge christli- 
chen Verhaltens angesehen. Aber vor allem geht es ihm  um den exemplarischen

63 Vgl. das Hirtenwort der deutschen Bischöfe ״Gerechter Friede“ (2000) und die Denkschrift
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ״Aus Gottes Frieden leben -  für gerech- 
ten Frieden sorgen“ (2007).

64 WA 11, 255,17-20 (Von weltlicher Obrigkeit, 1523).
65 Vgl. a. a. O. 259,7-13 und 260,16-20.
66 Vgl. WA 39 1,542,18 f. (Dritte Disputation gegen die Antinomer, 1538).
67 Vgl. WA 30 I, 312,14-17 (Kleiner Katechismus, 1529).
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usstieg AUS der Gewaltspirale un: den Rekurs auf andere Mittel, namlich das
Gebet der das Nachgeben. Das sind allerdings Mittel nicht des weltlichen,
sondern des geistlichen Regiments. ber indem Christen ın unterschiedlichen
weltlichen Berufen die Nächstenliebe gestalten und sich nıcht ın kirchliche
Kontexte zurückziehen), können und werden Sie solche Impulse setzen.©

Was die geschichtsmächtige Wirkkraft dieser Impulse angeht, wWalr Luther
zurückhaltend. In seiınem Menschenbild dominierte die Sündhaftigkeit,
ass für ihn die Christen in ihrer cooperat1io VOT em damit tun hätten,
eine Verschlechterung aufzuhalten Selbst eine Verbesserung ware 91088 Von

kurzer Dauer und würde ann VO menschlichen Übermut wieder ZerStor
werden.® uch dieser Stelle INa INan anders votieren als der Reformator.
Andererseits wird damit Recht behalten, ass sich Impulse handelt,
die in einer festen Überzeugung gründen und N1ICc durch ec oder Gewalt-
androhung evoziert werden können. Und auch darin ist ihm zuzustimmen,
ass die VoNn Menschen erreichten Verbesserungen nicht verwechselt werden
dürfen miıt dem Reich (Gottes und der ewigen Seligkeit, sondern sich auf das
irdische Wohlergehen Luther spricht auch VO Gemeinwohl”®) und auf kon-
krete Veränderungen beschränken.” AaiIiur allerdings ollten gerade Christen,
befreit VO religiösen Druck der Selbstprofilierung VOT Gott, sich einsetzen.
1C der ewlge Friede der „Infinite Justice”, ohl aber der Aufbau friedlicher
und gerechter Verhältnisse jeg 1mM Denkhorizont lutherischer Sozialethik.

Zusammenfassung
Luther hat Frieden ZU einen als persönliche Zufriedenheit bzw. nneren
Frieden) verstanden. Diese wird allein 1M Glauben Jesus Christus reali-
sıert, weil den Menschen VOI dem religiösen Druck befreit, sich durch e1ge-
er. VOT (ijott profilieren mussen. Zum anderen ist Frieden für Luther

die Aufgabe des weltlichen Regiments, also der politischen Herrschaft. Hier
meıl1n!' Frieden VOTr em die Abwesenheit Von rieg. Das wird erreicht, indem
der Staat das Gewaltmonopol innehat, sich selbst als Rechtsstaat aufbaut und
damit seinen Burgern Schutz und Sicherheit bietet. rieg ist für Luther ultima
ratio: Nur als Verteidigung (kein Angriffskrieg), NUur als weltliche Ma{fßnahme
eın Religionskrieg) und erst nachdem Verhandlungen gescheitert sind, darf
Waffengewalt eingesetzt werden. Christen werden den Staat bei der Wahr-
nehmung des Gewaltmonopols unterstutzen, weil die Nothilfe für die Ange-
griffenen ZUuU der Nächstenliebe zaählt

Professor Dr. Volker Stümke, Rosenstraße /C, ein Offenseth-Sparries-
hoop; E-Mai volkerstuemke@web.de

Vgl 2 L (Predigt Weihnachtsfeiertag, Dezember
Vgl WAL.IR 1, 504,11—-14 (Nr.
Vgl A4() 11L; 287,17/-24 (Auslegung der Stufenpsalmen,
Vgl 6, „3—5 (Von den Werken,
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Ausstieg aus der Gewaltspirale und den Rekurs auf andere Mittel, nämlich das 
Gebet oder das Nachgeben. Das sind allerdings Mittel nicht des weltlichen, 
sondern des geistlichen Regiments. Aber indem Christen in unterschiedlichen 
weltlichen Berufen die Nächstenliebe gestalten (und sich nicht in kirchliche 
Kontexte zurückziehen), können und werden sie solche Impulse setzen.68

Was die geschichtsmächtige Wirkkraft dieser Impulse angeht, war Luther 
zurückhaltend. In seinem Menschenbild dominierte die Sündhaftigkeit, so 
dass für ihn die Christen in ihrer cooperatio vor allem damit zu tun hätten, 
eine Verschlechterung aufzuhalten. Selbst eine Verbesserung wäre nur von 
kurzer Dauer und würde dann vom menschlichen Übermut wieder zerstört 
werden.69 Auch an dieser Stelle mag man anders votieren als der Reformator. 
Andererseits wird er damit Recht behalten, dass es sich um Impulse handelt, 
die in einer festen Überzeugung gründen und nicht durch Recht oder Gewalt- 
androhung evoziert werden können. Und auch darin ist ihm zuzustimmen, 
dass die von Menschen erreichten Verbesserungen nicht verwechselt werden 
dürfen mit dem Reich Gottes und der ewigen Seligkeit, sondern sich auf das 
irdische Wohlergehen (Luther spricht auch vom Gemeinwohl70) und auf kon- 
krete Veränderungen beschränken.71 Dafür allerdings sollten gerade Christen, 
befreit vom religiösen Druck der Selbstprofilierung vor Gott, sich einsetzen. 
Nicht der ewige Friede oder ״Infinite Justice“, wohl aber der Aufbau friedlicher 
und gerechter Verhältnisse liegt im Denkhorizont lutherischer Sozialethik.

Zusammenfassung

Luther hat Frieden zum einen als persönliche Zufriedenheit (bzw. inneren 
Frieden) verstanden. Diese wird allein im Glauben an Jesus Christus reali- 
siert, weil er den Menschen von dem religiösen Druck befreit, sich durch eige- 
ne Werke vor Gott profilieren zu müssen. Zum anderen ist Frieden für Luther 
die Aufgabe des weltlichen Regiments, also der politischen Herrschaft. Hier 
meint Frieden vor allem die Abwesenheit von Krieg. Das wird erreicht, indem 
der Staat das Gewaltmonopol innehat, sich selbst als Rechtsstaat aufbaut und 
damit seinen Bürgern Schutz und Sicherheit bietet. Krieg ist für Luther ultima 
ratio: Nur als Verteidigung (kein Angriffskrieg), nur als weltliche Maßnahme 
(kein Religionskrieg) und erst nachdem Verhandlungen gescheitert sind, darf 
Waffengewalt eingesetzt werden. Christen werden den Staat bei der Wahr- 
nehmung des Gewaltmonopols unterstützen, weil die Nothilfe für die Ange- 
griffenen zum Gebot der Nächstenliebe zählt.

Professor Dr. Volker Stümke, Rosenstraße 7c, 25365 Klein Offenseth-Sparries- 
hoop; E-Mail: volkerstuemke@web.de

68 Vgl. WA 27,514,10 (Predigt am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 1528).
69 Vgl. WA.TR 1,504,11-14 (Nr. 1001).
70 Vgl. WA 4 0 III, 287,17-24 (Auslegung der Stufenpsalmen, 1540).
71 Vgl. WA 6, 207,3-5 (Von den guten Werken, 1520).



Bücherschau

Waldtraud Lewin Feuer. Der uther-Ro- Dass die Vf. weder VapcCc Spekulatio-
INall, Gütersloh Gütersloher Verlagshaus noch „historische Ungenauigkeiten‘
2014, 3872 SBN 078-3-579-06587-8 scheut, zeigt sich auch in den folgenden

apiteln. SO predigt der Von der Wart-
eitdem Hilary Mantel für ihre Bücher burg zurückgekehrte Luther Untertanen-
über lhomas TOMwWwEe gleich zweimal geıist „Gehorsam macht den Christen-
den renommıierten Man Booker r1ıze CI - menschen A1“ 116|) und VOT der
1€. weifß INan, dass historische Komane Dummubhbeit des einfachen Volkes („Dass
en wissenschaftlichen Ansprüchen die enge esS verdreht, War CI -

enugen und zugleich große lıterarische warten!“ 1101]) Das Kapitel „Die Feuer“
Kunst seiın können. Auch Waldtraud Le- zeigt Luther 1n seliner Kritik den Bau-
Wın wagt sich mıiıt ihrem „Luther-Roman“ CINn als „Fürstenknecht“ „Auch seın @1-

eine Gestalt des ahrhunderts, VON N} Haupt ist (Gottes Schutz wert.  «6
der S1IE eingangs feststellt 65 1st es be- 177]) un! ın „Die Frauen“ wird Luther
kannt“ (7) Zu spätberufenen FEhemann der „CHNET-

Das „Bekannte“ hat s$1e aber offensicht- ischen Käthe“ „Die Confessio“
ich Nur begrenzt Zur Kenntnis IM- thematisiert Luthers Ringen ortgang
INET], denn ihr Roman ın sieben apiteln und Charakter der Reformation während
ist schliec recherchiert und lässt längst des Augsburger Reichstags, und Zu-
überwundene Lutherklischees und stimmung ZUuUr Doppelehe Philipps Von
bilder wieder ufleben So egegnen WIFr essen stellt die Vf. bezeichnenderweise
Luther ım Kapite! auf der artburg, in „Die Niederlage‘ dar. Gepeinigt von

über seinen bisherigen Lebensweg den amonen seiıner Vergangenheit lässt
nachdenkt Wır erfahren Vo  = Vater, des- die Vf. Luther 1a ist versucht
SCI1 Gewalt Frau und Kinder auch ndlich 1m Kapitel „DIeE Psalmen” als
Luthers Gottesbild bestimmt („Hans Lu- betenden Kranken in i1sileben sterben.
der ist ZOrNn1g. Er ist immer ZOrn1g. Zornig Der Roman zeigt den Reformator als
WIE Gott.“ 311), VoO heimlichen sexuel- Wülterich und Grobian und zugleic als
len Verlangen des Eisenacher C3Hhulers völlig labile Person. Als Glaubender mıt

Ursula (‚otta („das Junge Weib äglich einer intensiven Gottesbeziehung und
Vr Augen, nächtens allein mıt dem Auf- als Theologe, der versucht, seine Au der
egehren Se1NES Fleis  ‚66 [52]) und VO SCWONNCHNCN Einsichten VOI-
ue. mıiıt dem Erfurter Kommilitonen, mitteln, egegnet Luther aum. Damıiıt
das ih 1Ns Kloster treibt „Mönch 1st CT übergeht die V{f. einen, WEn nicht en,
geworden AauUusSs ngst, d Trotz“ 62| Bei zentralen Aspekt ıim en Luthers.
seiner Romreise (!) kommt Luther der Stattdessen prasentier S1E psychologi-
Erkenntnis: „Darum ist Christus allein sche Spekulation la Erikson und Sanz
der Herr der KircheBücherschau  Waldtraud Lewin: Feuer. Der Luther-Ro-  Dass die Vf. weder vage Spekulatio-  man, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus  nen noch „historische Ungenauigkeiten“  2014, 382 S. - ISBN 978-3-579-06587-8.  scheut, zeigt sich auch in den folgenden  Kapiteln. So predigt der von der Wart-  Seitdem Hilary Mantel für ihre Bücher  burg zurückgekehrte Luther Untertanen-  über Thomas Cromwell gleich zweimal  geist („Gehorsam macht den Christen-  den renommierten Man Booker Prize er-  menschen aus  !u  [16]) und warnt vor der  hielt, weiß man, dass historische Romane  Dummheit des einfachen Volkes („Dass  hohen wissenschaftlichen Ansprüchen  die blöde Menge es verdreht, war zu er-  genügen und zugleich große literarische  warten!“ [110]). Das Kapitel „Die Feuer“  Kunst sein können. Auch Waldtraud Le-  zeigt Luther in seiner Kritik an den Bau-  win wagt sich mit ihrem „Luther-Roman“  ern als „Fürstenknecht“ („Auch sein ei-  an eine Gestalt des 16. Jahrhunderts, von  genes Haupt ... ist Gottes Schutz wert.“  der sie eingangs feststellt: „es ist alles be-  [177]) und in „Die Frauen“ wird Luther  kannt“ (7).  zum spätberufenen Ehemann der „ener-  Das „Bekannte“ hat sie aber offensicht-  gischen Käthe“ (236). „Die Confessio“  lich nur begrenzt zur Kenntnis genom-  thematisiert Luthers Ringen um Fortgang  men, denn ihr Roman in sieben Kapiteln  und Charakter der Reformation während  ist schlecht recherchiert und lässt längst  des Augsburger Reichstags, und seine Zu-  überwundene Lutherklischees und -zerr-  stimmung zur Doppelehe Philipps von  bilder wieder aufleben. So begegnen wir  Hessen stellt die Vf. bezeichnenderweise  Luther im 1. Kapitel auf der Wartburg,  in „Die Niederlage“ dar. Gepeinigt von  wo er über seinen bisherigen Lebensweg  den Dämonen seiner Vergangenheit lässt  nachdenkt. Wir erfahren vom Vater, des-  die Vf. Luther - man ist versucht zu sagen:  sen Gewalt gegen Frau und Kinder auch  endlich - im Kapitel „Die Psalmen“ als  Luthers Gottesbild bestimmt („Hans Lu-  betenden Kranken in Eisleben sterben.  der ist zornig. Er ist mmer zornig. Zornig  Der Roman zeigt den Reformator als  wie Gott.“ [31]), vom heimlichen sexuel-  Wüterich und Grobian und zugleich als  len Verlangen des Eisenacher Schülers  völlig labile Person. Als Glaubender mit  zu Ursula Cotta („das junge Weib täglich  einer intensiven Gottesbeziehung und  vor Augen, nächtens allein mit dem Auf-  als Theologe, der versucht, seine aus der  begehren seines Fleisches“ [52]) und vom  Bibel gewonnenen Einsichten zu ver-  Duell mit dem Erfurter Kommilitonen,  mitteln, begegnet Luther kaum. Damit  das ihn ins Kloster treibt („Mönch ist er  übergeht die Vf. einen, wenn nicht den,  geworden aus Angst, aus Trotz“ [62]). Bei  zentralen Aspekt im Leben Luthers.  seiner Romreise (!) kommt Luther zu der  Stattdessen präsentiert sie psychologi-  Erkenntnis: „Darum ist Christus allein  sche Spekulation ä la Erikson und - ganz  der Herr der Kirche ... Gott wohnt allein  Nationalpreisträgerin der DDR - kom-  im Wort.“ (71), und im Auftrag seines  munistische Lutherkritik.  Kurfürsten verfasst er seine Ablassthesen  Korrigenda: Luther wuchs in Mansfeld  („Ich denke, es wäre im Sinne unseres  auf, nicht in Eisleben (29); er war kein  kurfürstlichen Herren, er würde ein paar  „Magister der Rechte“ (61); „Huldrych“  schlagende Thesen aufstellen ...“ [74]).  Zwingli nicht „Hynrich“ (26); Melan-  Luther, 86. Jg., 163-173, ISSN 0340-6210  © 2015 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingenott wohnt allein Nationalpreisträgerin der DDR kom-
1m Wort.“ 71) und 1m Auftrag SE1INECS munistische Lutherkritik.
Kurfürsten verfasst el seine Ablassthesen Korrigenda: Luther wuchs in ansie
(„Ich enKe, ware 1 Sinne UuUNsCcCICS auf, nicht In Eisleben 29) WarTr kein
kurfürstlichen Herren, würde eın Paal „Magister der Rechte“ 61) „Huldrych”
schlagende Ihesen aufstellen N  .  . Zwingli nicht „Hynrich ‘ 26) Melan-

Luther, Jg., 163-173, ISSN
C  C 2015 Vandenhoeck Ruprecht GmbH C0. Göttingen
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Dass die Vf. weder vage Spekulatio- 
nen noch ״historische Ungenauigkeiten״ 
scheut, zeigt sich auch in den folgenden 
Kapiteln. So predigt der von der Wart- 
bürg zurückgekehrte Luther Untertanen- 
geist (״Gehorsam macht den Christen- 
menschen aus!116] ״]) und warnt vor der 
Dummheit des einfachen Volkes (״Dass 
die blöde Menge es verdreht, war zu er- 
warten!110] ״]). Das Kapitel ״Die Feuer“ 
zeigt Luther in seiner Kritik an den Bau- 
ern als ״Fürstenknecht ״ ״( Auch sein ei- 
genes Haupt ... ist Gottes Schutz wert.״ 
[177]) und in ״Die Frauen“ wird Luther 
zum spätberufenen Ehemann der ״ener- 
gischen Käthe“ (236). ״Die Confessio“ 
thematisiert Luthers Ringen um Fortgang 
und Charakter der Reformation während 
des Augsburger Reichstags, und seine Zu- 
Stimmung zur Doppelehe Philipps von 
Hessen stellt die Vf. bezeichnenderweise 
in ״Die Niederlage“ dar. Gepeinigt von 
den Dämonen seiner Vergangenheit lässt 
die Vf. Luther -  man ist versucht zu sagen: 
endlich -  im Kapitel ״Die Psalmen“ als 
betenden Kranken in Eisleben sterben.

Der Roman zeigt den Reformator als 
Wüterich und Grobian und zugleich als 
völlig labile Person. Als Glaubender mit 
einer intensiven Gottesbeziehung und 
als Theologe, der versucht, seine aus der 
Bibel gewonnenen Einsichten zu ver- 
mitteln, begegnet Luther kaum. Damit 
übergeht die Vf. einen, wenn nicht den, 
zentralen Aspekt im Leben Luthers. 
Stattdessen präsentiert sie psychologi- 
sehe Spekulation à la Erikson und -  ganz 
Nationalpreisträgerin der DDR -  kom- 
munistische Lutherkritik.

Korrigenda: Luther wuchs in Mansfeld 
auf, nicht in Eisleben (29); er war kein 
 “Huldrych״ ;Magister der Rechte“ (61)״
Zwingli nicht ״Hynrich“ (26); Melan-

Waldtraud Lewin: Feuer. Der Luther-Ro- 
man, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 
2014, 382 S. -  ISBN 978-3-579-06587-8.

Seitdem Hilary Mantel für ihre Bücher 
über Thomas Cromwell gleich zweimal 
den renommierten Man Booker Prize er- 
hielt, weiß man, dass historische Romane 
hohen wissenschaftlichen Ansprüchen 
genügen und zugleich große literarische 
Kunst sein können. Auch Waldtraud Le- 
win wagt sich mit ihrem ״Luther-Roman“ 
an eine Gestalt des 16. Jahrhunderts, von 
der sie eingangs feststellt: ״es ist alles be- 
kannt“ (7).

Das ״Bekannte“ hat sie aber offensicht- 
lieh nur begrenzt zur Kenntnis genom- 
men, denn ihr Roman in sieben Kapiteln 
ist schlecht recherchiert und lässt längst 
überwundene Lutherklischees und -zerr- 
bilder wieder aufleben. So begegnen wir 
Luther im 1. Kapitel auf der Wartburg, 
wo er über seinen bisherigen Lebensweg 
nachdenkt. Wir erfahren vom Vater, des- 
sen Gewalt gegen Frau und Kinder auch 
Luthers Gottesbild bestimmt (״Hans Lu- 
der ist zornig. Er ist immer zornig. Zornig 
wie Gott.“ [31]), vom heimlichen sexuel- 
len Verlangen des Eisenacher Schülers 
zu Ursula Cotta (״das junge Weib täglich 
vor Augen, nächtens allein mit dem Auf- 
begehren seines Fleisches“ [52]) und vom 
Duell mit dem Erfurter Kommilitonen, 
das ihn ins Kloster treibt (״Mönch ist er 
geworden aus Angst, aus Trotz“ [62]). Bei 
seiner Romreise (!) kommt Luther zu der 
Erkenntnis: ״Darum ist Christus allein 
der Herr der Kirche ... Gott wohnt allein 
im Wort.“ (71), und im Auftrag seines 
Kurfürsten verfasst er seine Ablassthesen 
 Ich denke, es wäre im Sinne unseres״)
kurfürstlichen Herren, er würde ein paar 
schlagende Thesen aufstellen ...“ [74]).

Luther, 86. Jg., 163-173, ISSN 0340-6210
© 2015 Vandenhoeck 8c Ruprecht GmbH 8c Co. KG, Göttingen
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chthon kam 1518 nach Wittenberg, nicht Ihemas vorgestellt wird:;: Hinweise VOCI-

1517 (71.74) Luther verbrennt die ann- tiefender Literatur schließen die einzelnen
androhungsbulle (1520) nach seıiner An- Kapitel ab, wobei sich diese Literaturhin-
hörung VOT Cajetan (1518) (77 WEe1ISeE durchgehend aufdie entsprechenden
im Marz 15272 VO  - der artburg zurück, Abschnitte der vier Überblicksdarstel-
nicht einem „graäuch Maitag‘ lungen Zu[r eologie Luthers Von Hans
Martın Bucer wWäar 1521 kein Mitstreiter oachim Iwand, ernhar:': Lohse, Oswald
Luthers (110); Johannes, nicht „Andreas” ayer und Hans-Martin Barth beschrän-

ken Iwands systematisch-theologischeBugenhagen wirkte der adt-
oder Marienkirche, nicht der ‚Markt- Rekonstruktion der eologie Luthers bil-
kirche“ 120 u. Ö.) det auch den entscheidenden Referenzrah-

Dass ein RKRoman sich mıit den Mitteln 1C11 für die Deutungen, die der Verfasser
der uns gerade dem Ungesagten und den einzelnen Ihemenschwerpunkten
Ungewissen 1im en einer historischen aufzeigt. Auf TUnN! der theologischen

Qualität Von Iwands nalysen gewinnt dasPerson stärker annähern kann, als jede
wissenschaftliche Biographie 6S VCIMMNAß, Studienbuch dadurch Prägnanz und
zeigen Werke WIE die Hilary Mantels. In Einheitlichkeit, jedoch kommen divergie-
„Feuer“ wurde diese Chance leider vertan rende Auffassungen nicht hinreichen: ZUT!

Sprache und stellt sıch deshalb Im ICauf
rne Dembek den Adressatenkreis dieses Buches,

VOT em Studierende, die grundsätzliche
rage, ob sinnvoller ıst; eiıne In sich BC-
schlossene Deutung der eologie Luther

Martin Hofitmann Studienbuc) Martin präsentieren oder (auch) eine 1€'!
Luther. Grundtexte und Deutungen, der Deutungsversuche aufzuzeigen. ıne
Leipzig Evangelische Verlagsanstalt 2014, besondere Akzentuierung rfährt Luthers
248 SBN 078-3.374-03737-8 Ethik, die gleich ın drei apiteln themati-

siıert wird, Luthers Ständelehre mıt
DIie vorliegende Publikation verfolgt das ihrer Unterscheidung VOIl ecclesia, olitia
Ziel, in Luthers eologie einzuführen, und Oeconomı1a gerecht werden.

„reformatorische eologie als An- DiIie grundlegende These, Luthers Iheo-
eitung Zu theologischen Denken und ogie sEC1 ıne „kontextuelle eologie”,
Verstehen” (11) wahrzunehmen. Das Buch denn S1E sel „herausgefordert und bezogen

auf konkrete Situationen“ und das rkläreist ın zehn Kapitel gegliedert, die sich fol-
genden Ihemen widmen: Der Auftakt der auch „die Entwicklungen und Wand-
Reformation das TEeuUz die Schrift lungen In seiner eologie , ist 1INSOWEeI!
die Rechtfertigung der Mensch die richtig, als damit ‚eInem zeitlosen Ver-
Kirche die der christlichen KIr- ständnis seiner eologie‘ widersprochen
che die politische die Wirt- werden soll 16) allerdings kommt €e1
schaftsethik die unvollendete Reforma- ZUu einen die wissenschaftstheoretische
t10n. Miıt Ausnahme des Schlusskapitels Unterscheidung zwischen dem Ent-
sind die einzelnen Kapitel aufgebaut, eckungs- und dem Begründungszusam-
dass zunächst kurz die Problemsteliung menhang der eologie nicht hinreichend
umrıssen wird, anschliefsend lexte Mar- ZUT Geltung und musste uthers £€Ol0-
tiın Luthers präsentier werden, worauf glie doch eher als iıne textbezogene, „bib-
mpulse und Arbeitsaufträge ür FEinzel- lische” eologie charakterisiert werden:;
und Gruppenarbeit folgen, bevor dann und zZu anderen jefert dieses Buch SC
iıne differenzierte Deutung des jeweiligen rade das nicht, Wads der Verfasser miıt dem
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Themas vorgestellt wird; Hinweise zu ver- 
tiefender Literatur schließen die einzelnen 
Kapitel ab, wobei sich diese Literaturhin- 
weise durchgehend auf die entsprechenden 
Abschnitte der vier Überblicksdarstel- 
lungen zur Theologie Luthers von Hans 
Joachim Iwand, Bernhard Lohse, Oswald 
Bayer und Hans-Martin Barth beschrän- 
ken. Iwands systematisch-theologische 
Rekonstruktion der Theologie Luthers bil- 
det auch den entscheidenden Referenzrah- 
men für die Deutungen, die der Verfasser 
zu den einzelnen Themenschwerpunkten 
aufzeigt. Auf Grund der theologischen 
Qualität von Iwands Analysen gewinnt das 
Studienbuch dadurch an Prägnanz und an 
Einheitlichkeit, jedoch kommen divergie- 
rende Auffassungen nicht hinreichend zur 
Sprache und stellt sich deshalb im Blick auf 
den Adressatenkreis dieses Buches, d.h. 
vor allem Studierende, die grundsätzliche 
Frage, ob es sinnvoller ist, eine in sich ge- 
schlossene Deutung der Theologie Luther 
zu präsentieren oder (auch) eine Vielfalt 
der Deutungsversuche aufzuzeigen. Eine 
besondere Akzentuierung erfährt Luthers 
Ethik, die gleich in drei Kapiteln themati- 
siert wird, um so Luthers Ständelehre mit 
ihrer Unterscheidung von ecclesia, politia 
und oeconomia gerecht zu werden.

Die grundlegende These, Luthers Theo- 
logie sei eine ״kontextuelle Theologie“, 
denn sie sei ״herausgefordert und bezogen 
auf konkrete Situationen“ und das erkläre 
auch ״die Entwicklungen und Wand- 
lungen in seiner Theologie“, ist insoweit 
richtig, als damit ״einem zeitlosen Ver- 
ständnis seiner Theologie“ widersprochen 
werden soll (16) -  allerdings kommt dabei 
zum einen die wissenschaftstheoretische 
Unterscheidung zwischen dem Ent- 
deckungs- und dem Begründungszusam- 
menhang der Theologie nicht hinreichend 
zur Geltung und müsste Luthers Theolo- 
gie doch eher als eine textbezogene, ״bib- 
lische“ Theologie charakterisiert werden; 
und zum anderen liefert dieses Buch ge- 
rade das nicht, was der Verfasser mit dem

chthon kam 1518 nach Wittenberg, nicht 
1517 (71.74); Luther verbrennt die Bann- 
androhungsbulle (1520) nach seiner An- 
hörung vor Cajetan (1518) (77 f.); er kehrt 
im März 1522 von der Wartburg zurück, 
nicht an einem ״grauen Maitag“ (100); 
Martin Bucer war 1521 kein Mitstreiter 
Luthers (110); Johannes, nicht ״Andreas“ 
Bugenhagen (191) wirkte an der Stadt- 
oder Marienkirche, nicht an der ״Markt- 
kirche“ (120 u. ö.).

Dass ein Roman sich mit den Mitteln 
der Kunst gerade dem Ungesagten und 
Ungewissen im Leben einer historischen 
Person stärker annähern kann, als jede 
wissenschaftliche Biographie es vermag, 
zeigen Werke wie die Hilary Mantels. In 
.Feuer“ wurde diese Chance leider vertan״

Arne Dembek

Martin Hoffmann: Studienbuch Martin
Luther. Grundtexte und Deutungen, 
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014, 
248 S. -  ISBN 978-3-374-03737-8.

Die vorliegende Publikation verfolgt das 
Ziel, in Luthers Theologie einzuführen, 
um so ״reformatorische Theologie als An- 
leitung zum theologischen Denken und 
Verstehen“ (11) wahrzunehmen. Das Buch 
ist in zehn Kapitel gegliedert, die sich fol- 
genden Themen widmen: Der Auftakt der 
Reformation -  das Kreuz -  die Schrift -  
die Rechtfertigung -  der Mensch -  die 
Kirche -  die Ethik der christlichen Kir- 
che -  die politische Ethik -  die Wirt- 
schaftsethik -  die unvollendete Reforma- 
tion. Mit Ausnahme des Schlusskapitels 
sind die einzelnen Kapitel so aufgebaut, 
dass zunächst kurz die Problemstellung 
umrissen wird, anschließend Texte Mar- 
tin Luthers präsentiert werden, worauf 
Impulse und Arbeitsaufträge für Einzel- 
und Gruppenarbeit folgen, bevor dann 
eine differenzierte Deutung des jeweiligen
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Konzept der „kontextuellen eologie” 1mM VonNn vier gelehrten Geistlichen AaUS der
IC hat, nämlich einen 1NDIi1C ın die Frühzeit der Reformation VOI, die WwWar

„Entwicklungen und Wandlungen’ der mehr oder minder Öffentlich Sympathien
eologie Luthers. Das spiegelt sich auch für Luther außerten, sich jedoch nicht

der Lehre anschlossen. usdrück-1n der aufßerst begrenzten Auswahl
Sekundaärliteratur, die 1n erster Linie 5SyYS- iıch vermerkt das Vorwort, dass eweils
tematisch-theologische Perspektiven CI - nicht vollständige Biographien, sondern
öffnet, während die CcueIre reformations- die Lebensbeschreibungen „1m 1C auf
geschichtliche Forschung ZUT: Genese der ihr der jeweiligen Helden| Interesse
eologie Luthers 1M Kontext seiner eit Luther“ verfasst worden sind (7)
weitgehend ausgeblendet bleibt In einer ausführlichen Einleitung C1I-

Im Schlusskapitel werden Grenzen äutert seıne „vorkon{fessionelle Be-
V  - Luthers eologie erortert, die trachtungsweise”, fokussiert auf die eit
Notwendigkeit einer Weiterentwicklung VOT dem Augsburger Reichstag V  - 1530
reformatorischer eologie aufzuzei- 1 betont dass die „1N keinem ihrer
SCH Inwleweit alur Jurgen Moltmanns Glaubensartikel VOoO  — der katholischen
Reich-Gottes-Theologie ma{fßgeblich seın Kirche‘ abweicht 17) und stellt chliefß-
sollte, w1e H.s Ansicht entspricht, ist ich fest, dass dies UNMNNSO wichtiger sel, da
ebenso diskussionswürdig WIEe die Frage WITr 1n eiınem „nachökumenischen eit-
der Sachgemäßheit Von Hans-Martin alte  T  ‚66 en 19) So verdient das nliegen
Barths Kritik einer „Tendenz Luthers yvon zuerst einmal Sympathie.

Dualismen und exklusiven Abgren- Dargestellt werden ın den vier Ka-
zungen , wWwom! Defizite 1n der „ökume- piteln des Hauptteils der Augsburger
nischen und globalen Anschlussfähigkeit Domkapitular ernNnar: eimann VO  m'
von Luthers eologie” 236 begründet Adelmannsfelden, der Augustinerere-
werden. Ungeachtet olcher kritischen mıt Caspar mman, der Benediktiner
nfragen bietet das vorliegende tudien- Veıit Bild und der Weltgeistliche Kaspar
buch mıt seliner Auswahl wichtiger lexte Haslach. Alle vier lebten INn der Oder
Luthers und den dazu präsentierten Deu- der Diozese ugsburg Uun: wirkten in der
tungen fundierte Einblicke in Luthers zweıten Dekade des Jahrhunderts
reformatorische eologie und kann e eimann (1459—-1523) wWar als einziger
eshalhb VOT em Studierenden EIND- mıt Luther persönlich bekannt, seline KOr-
fohlen werden. respondenz mıt ihm [MNUuUSS aber als verlo-

gelten. In der Reformationsgeschichte
Michae]l Basse spielt traditionell ine Rolle, weil

Luther mıiıt Johann Ecks Anmerkungen
ZzZu den Thesen ekannt machte, Wa
einerseılts ZU[Tr Leipziger Disputation führ-

Tanz Posset: nser Martin. Martin Lu- t 5 andererseits ZUuUr uIinahme Von Adel-
ther AUS der 1C katholischer Sympathi- Namen ın die VvVon Eck propagierte
santen. ünster: Aschendorf 2015, 177 S, Bannandrohungsbulle Luther. Wie
Abb. SBN 9/8-3-402-10526-9 eIOrma- offen die Sıtuation Begiınn der 1520er
tionsgeschichtliche tudien und Jexte 61) re noch grundsätzlich Wäl, zeigt eine

beiläufige Bemerkung P.s, dass N AauS-
Der hauptsächlich 1n den USA eNnrende gerechnet Urbanus Rhegius, der späatere
deutsche und katholische Reformations- Reformator VOmn üneburg, Wäl), der die
historiker ranz Posset legt mıiıt dieser Bannandrohungsbulle Widerstän-
Monographie ıne Lebensbeschreibung de in ugsburg publizierte 42)
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von vier gelehrten Geistlichen aus der 
Frühzeit der Reformation vor, die zwar 
mehr oder minder öffentlich Sympathien 
für Luther äußerten, sich jedoch nicht 
der neuen Lehre anschlossen. Ausdrück־ 
lieh vermerkt das Vorwort, dass jeweils 
nicht vollständige Biographien, sondern 
die Lebensbeschreibungen ״im Blick auf 
ihr [= der jeweiligen Helden] Interesse an 
Luther“ verfasst worden sind (7).

In einer ausführlichen Einleitung er- 
läutert R seine ״vorkonfessionelle Be- 
trachtungsweise“, fokussiert auf die Zeit 
vor dem Augsburger Reichstag von 1530 
(11), betont dass die CA ״in keinem ihrer 
Glaubensartikel von der katholischen 
Kirche“ abweicht (17) und stellt schließ- 
lieh fest, dass dies umso wichtiger sei, da 
wir in einem ״nachökumenischen Zeit- 
alter“ leben (19). So verdient das Anliegen 
von R zuerst einmal Sympathie.

Dargestellt werden in den vier Ka- 
piteln des Hauptteils der Augsburger 
Domkapitular Bernhard Adelmann von 
Adelmannsfelden, der Augustinerere- 
mit Caspar Amman, der Benediktiner 
Veit Bild und der Weltgeistliche Kaspar 
Haslach. Alle vier lebten in der Stadt oder 
der Diözese Augsburg und wirkten in der 
zweiten Dekade des 16. Jahrhunderts.

Adelmann (1459-1523) war als einziger 
mit Luther persönlich bekannt, seine Kor- 
respondenz mit ihm muss aber als verlo- 
ren gelten. In der Reformationsgeschichte 
spielt er traditionell eine Rolle, weil er 
Luther mit Johann Ecks Anmerkungen 
zu den 95 Thesen bekannt machte, was 
einerseits zur Leipziger Disputation führ- 
te, andererseits zur Aufnahme von Adel- 
manns Namen in die von Eck propagierte 
Bannandrohungsbulle gegen Luther. Wie 
offen die Situation am Beginn der 1520er 
Jahre noch grundsätzlich war, zeigt eine 
beiläufige Bemerkung Rs, dass es aus- 
gerechnet Urbanus Rhegius, der spätere 
Reformator von Lüneburg, war, der die 
Bannandrohungsbulle gegen Widerstän- 
de in Augsburg publizierte (42).

Konzept der ״kontextuellen Theologie“ im 
Blick hat, nämlich einen Einblick in die 
 Entwicklungen und Wandlungen“ der״
Theologie Luthers. Das spiegelt sich auch 
in der äußerst begrenzten Auswahl an 
Sekundärliteratur, die in erster Linie sys- 
tematisch-theologische Perspektiven er- 
öffnet, während die neuere reformations- 
geschichtliche Forschung zur Genese der 
Theologie Luthers im Kontext seiner Zeit 
weitgehend ausgeblendet bleibt.

Im Schlusskapitel werden Grenzen 
von Luthers Theologie erörtert, um so die 
Notwendigkeit einer Weiterentwicklung 
reformatorischer Theologie aufzuzei- 
gen. Inwieweit dafür Jürgen Moltmanns 
Reich-Gottes-Theologie maßgeblich sein 
sollte, wie es H.s Ansicht entspricht, ist 
ebenso diskussionswürdig wie die Frage 
der Sachgemäßheit von Hans-Martin 
Barths Kritik an einer ״Tendenz Luthers 
zu Dualismen und exklusiven Abgren- 
zungen“, womit Defizite in der ״ökume- 
nischen und globalen Anschlussfähigkeit 
von Luthers Theologie“ (236 f.) begründet 
werden. Ungeachtet solcher kritischen 
Anfragen bietet das vorliegende Studien- 
buch mit seiner Auswahl wichtiger Texte 
Luthers und den dazu präsentierten Deu- 
tungen fundierte Einblicke in Luthers 
reformatorische Theologie und kann es 
deshalb vor allem Studierenden emp- 
fohlen werden.

Michael Basse

Franz Posset: Unser Martin. Martin Lu- 
ther aus der Sicht katholischer Sympathi- 
santen. Münster: Aschendorf 2015,177 S., 
Abb. -  ISBN 978-3-402-10526-9 (Reforma- 
tionsgeschichtliche Studien und Texte 161).

Der hauptsächlich in den USA lehrende 
deutsche und katholische Reformations- 
historiker Franz Posset legt mit dieser 
Monographie eine Lebensbeschreibung
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on umfangsmäßig jeg der Schwer- VOon den Vorwürfen befreien. och im
pun der Darstellung auf dem Werk des selben ahr erlie{ß er Dillingen, bis

AmmanAugustinereremiten Caspar seiınem Tod wel Jahrzehnte als Predi-
(um 1450-1524), der schon 1523, also noch gCI und Pfarrer In Bernbeuren wirken.
VOT Luther, die erste deutsche Psalmen- Ps Büchlein, das VONN einer knappen
übersetzung AUSs dem hebräischen Urtext Zusammenfassung, einem Verzeichnis
publizierte. Gestützt auf eueTe Literatur der Literatur und der Abbildungen SOWIe
ann einiges Biographie und Werk VON einem Personenregister beschlossen
dieses bedeutenden Hebraisten erheilen wird, ist gut lesbar und erinner erneut
Allerdings 11US55 CI auch zugestehen, dass daran, dass Geschichte immer eın nach
Ammans Übersetzung keinerlei Erfolg Vorn offener Prozess ist Die ektüre ist
beschieden WAädl[l. Wenn 11al die 1n VCI- nicht 11UI Fachgelehrten empfehlen.
dienstvoller eise urc abgedruck-
ten Textproben im Vergleich miıt Luthers Martın Teu
Fassung anschaut (75-87) ist dies nach-
Voilzıe  ar. P.S Urteil „‚Amman hat
nicht verdient, ignorjert werden“ 95).
ist ebenso freundlich w1e SacNlıc. Kurfürst Friedrich der Wel von Sach-
aNgCMECSSCH. (1463-1525) Beiträge eıner WI1S-

Veıt Bild (1481-1529), Benediktinerpater senschaftlichen Jagung VO bis uli
in ugsburg, wird als Bibelhumanist VO[LI- 2014 auf chloss Hartentfels 1n Torgau,
gestellt, der 150/ eines der erstien Lehrbü- 1 Auftrag der Staatlichen Kunstsamm-
cher für Musik veröffentlichte, aber auch lungen Dresden, hg VO  z Dirk Syndram,

Yvonne T1CZ und Oreen erbe, I)res-aufBesteilung des saächsischen Kurfürsten
Friedrich 111 Sonnenuhren anfertigte. den Sandstein Verlag 2014, 184 S.; zahl-
Die erhaltene und abgebildete Lıste selner reiche Abb SBN 78-3-95498-101-4
Büchersammlung nthält auch cnNrılten
Luthers. Ein Von ihm angestrebter schrift- Am Zustandekommen der Tagung WIeE
licher Kontakt mıt dem Wittenberger kam auch des öblich rasch erschienenen Be-
nicht zustande. In diesem Zusammen- richtsbandes, der hier anzuzeıgen ist, Wad-

han kann wahrscheinlic machen, ren die Historische KOmmMI1sSsSION der Säch-
dass Luthers Ablehnung VOM Januar sischen Akademie der Wissenschaften, die

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,1525, einem nicht genannten chwaben Z.1

schreiben, sich nicht, w1ıe 1n der Erläute- die Arbeitsgemeinschaften für sächsische
rung WA B 3) 426, 6{f. 1mM Kommentar und Thüringische Kirchengeschichte, der

Verein für Kirchengeschichte der Pro-behauptet, auf Bild, sondern vielmehr auf
Amman ezieht V1nz achsen Uun: das Forschungsprojekt

DDer Weltgeistliche Kaspar Haslach Ernestinisches Wittenberg beteiligt. In-
(+ 1540/1541) trat als rediger ın sofern verwundert cs nicht, wenn die 16
Dillingen hervor, wobei CI unbefangen Beiträge eın „facettenreiches, wenngleich
neben uthers Postillen auch die Muster- nicht vollständiges Bild“ (5. Vorwort) des

Kurfürsten Friedrich jefernpredigten Gabriel Biels benutzte. Aus se1-
acnlass sind Bücher Luthers, aber In einem ersten Kapitel „Außenpoli-

ebenso er. VOIN Bullinger und Zwingli tik“ die Problematik des BegrifIs wird
ekannt Im Juniı 1522 wurde 1n Augs- erst 1 Aufsatz VON Sina estpha 47)
burg als Lutheraner denunziert, usste thematisiert, befassen sich Fike Wolgast
sich einem Glaubensverhör tellen und miıt den deutschen Fursten ıIn der frühen
konnte sich miıt einem Reinigungseid Reformation, wobei der Zeitraum Dis zZzu
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von den Vorwürfen befreien. Noch im 
selben Jahr verließ er Dillingen, um bis 
zu seinem Tod zwei Jahrzehnte als Predi- 
ger und Pfarrer in Bernbeuren zu wirken.

P.s Büchlein, das von einer knappen 
Zusammenfassung, einem Verzeichnis 
der Literatur und der Abbildungen sowie 
von einem Personenregister beschlossen 
wird, ist gut lesbar und erinnert erneut 
daran, dass Geschichte immer ein nach 
vorn offener Prozess ist. Die Lektüre ist 
nicht nur Fachgelehrten zu empfehlen.

Martin Treu

Kurfürst Friedrich der Weise von Sach- 
sen (1463-1525). Beiträge zu einer wis- 
senschaftlichen Tagung vom 4. bis 6. Juli 
2014 auf Schloss Hartenfels in Torgau, 
im Auftrag der Staatlichen Kunstsamm- 
lungen Dresden, hg. von Dirk Syndram, 
Yvonne Fritz und Doreen Zerbe, Dres- 
den: Sandstein Verlag 2014, 184 S., zahl- 
reiche Abb. -  ISBN 9 7 8 4 ־3-95498-101־ .

Am Zustandekommen der Tagung wie 
auch des löblich rasch erschienenen Be- 
richtsbandes, der hier anzuzeigen ist, wa- 
ren die Historische Kommission der Säch- 
sischen Akademie der Wissenschaften, die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, 
die Arbeitsgemeinschaften für sächsische 
und Thüringische Kirchengeschichte, der 
Verein für Kirchengeschichte der Pro- 
vinz Sachsen und das Forschungsprojekt 
Ernestinisches Wittenberg beteiligt. In- 
sofern verwundert es nicht, wenn die 16 
Beiträge ein ״facettenreiches, wenngleich 
nicht vollständiges Bild“ (5, Vorwort) des 
Kurfürsten Friedrich liefern.

In einem ersten Kapitel ״Außenpoli- 
tik“ -  die Problematik des Begriffs wird 
erst im Aufsatz von Sina Westphal (47) 
thematisiert, befassen sich Eike Wolgast 
mit den deutschen Fürsten in der frühen 
Reformation, wobei der Zeitraum bis zum

Schon umfangsmäßig liegt der Schwer- 
punkt der Darstellung auf dem Werk des 
Augustinereremiten Caspar Amman 
(um 1450-1524), der schon 1523, also noch 
vor Luther, die erste deutsche Psalmen- 
Übersetzung aus dem hebräischen Urtext 
publizierte. Gestützt auf neuere Literatur 
kann P. einiges zu Biographie und Werk 
dieses bedeutenden Hebraisten erhellen. 
Allerdings muss er auch zugestehen, dass 
Ammans Übersetzung keinerlei Erfolg 
beschieden war. Wenn man die in ver- 
dienstvoller Weise durch P. abgedruck- 
ten Textproben im Vergleich mit Luthers 
Fassung anschaut (75-87), ist dies nach- 
vollziehbar. P.s Urteil: ״Amman hat es 
nicht verdient, ignoriert zu werden“ (95), 
ist ebenso freundlich wie sachlich un- 
angemessen.

Veit Bild (1481-1529), Benediktinerpater 
in Augsburg, wird als Bibelhumanist vor- 
gestellt, der 1507 eines der ersten Lehrbü- 
eher für Musik veröffentlichte, aber auch 
auf Bestellung des sächsischen Kurfürsten 
Friedrich III. Sonnenuhren anfertigte. 
Die erhaltene und abgebildete Liste seiner 
Büchersammlung enthält auch Schriften 
Luthers. Ein von ihm angestrebter schrift- 
lieber Kontakt mit dem Wittenberger kam 
nicht zustande. In diesem Zusammen- 
hang kann P. wahrscheinlich machen, 
dass Luthers Ablehnung vom 22. Januar 
1525, einem nicht genannten Schwaben zu 
schreiben, sich nicht, wie in der Erläute- 
rung zu WA.B 3, 426, 6 f. im Kommentar 
behauptet, auf Bild, sondern vielmehr auf 
Amman bezieht.

Der Weltgeistliche Kaspar Haslach 
(t um 1540/1541) trat als Prediger in 
Dillingen hervor, wobei er unbefangen 
neben Luthers Postillen auch die Muster- 
predigten Gabriel Biels benutzte. Aus sei- 
nem Nachlass sind Bücher Luthers, aber 
ebenso Werke von Bullinger und Zwingli 
bekannt. Im Juni 1522 wurde er in Augs- 
bürg als Lutheraner denunziert, musste 
sich einem Glaubensverhör stellen und 
konnte sich mit einem Reinigungseid
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Augsburger rieden VOon 1555 reicht, und Ihema der Rezeptionsgeschichte, da sich
Armin Kohnle mıt Friedrichs Beziehun- die Erzählung Von dem Mönch, der
sCcmh zu €1C| Hier findet sich auch 1Ne 41 Oktober 1517 mıiıt Erlaubnis des KUur-
tabellarische ÜbersichterVon Friedrich fürsten die Wittenberger Schlosskir-
besuchten Reichstage (26) Es olg YIS- che schreibt und dessen er bis nach
Han Wiınter mıt einer Beschreibung des Rom reicht, zu ersten Mal In einer Pre-
Verhältnisses zwischen dem Kurfürsten digt Von 604
und seinem Bruder Johann einer Lück iIm vierten Abschnitt ZUrTr Frömmig-
rklärt mıiıt der mittelalterlichen keit stellt Bernd Stephan aufgrun sSeINerTr
Rechtsterminologie, dass Friedrich 1521 erst Urzlıc gedruckten Dissertation
möglicherweise Zzu König erkoren, aber Von 1980 (vgl Luther 2015] 121 die
sicher nicht erkiest, also Ööffentlich AUS- „ambivalente Beziehung” uthers
gerufen, wurde, WwWOom1 eıne langfristige seinem Landesherren dar Jürgen Von
Kontroverse In der Forschung ihren Ab- Ahn dokumentiert die bis jetz selten
chluss gefunden en ur 45) Sina untersuchte Reliquiensammlung des
estpha ihre Edition der Korres- Erzbischofs Ernst Von Magdeburg, einem
pondenz des Kurfürsten miıt der Reichs- Bruder des Kurfürsten.
stadt ürnberg für die Darstellung dieses Das abschließende Kapitel „Humanis-
„exzeptionellen radies politischer MUuUS  ‚66 bietet einen Aufsatz Manfred Ru-
Verflechtung” 52) Martin Scholz efasst dersdorfs den nfängen der Leucorea
sich mıiıt dem Verhältnis des Wettiners und einen VO  - Thomas Fuchs zZzu Buch-
den Erzbischöfen VOoNn Magdeburg und TucC ın Wittenberg bis 1525
Stephan emming mıit dem ZUuU Deut- Leider lassen Gestaltung und Lektorat
schen en in Preußen, einem bisher des eigentlich attraktiven Bändchens
wenig beachtetem Thema. einige Wünsche oftfen. DiIie Belege den

Thomas angs Aufsatz zl Residenz- einzelnen Aufsätzen sind als Endnoten
wechsel des Kurfürsten gehört ob seiner angelegt, Wäas die Benutzung nicht CI -

Quellendichte und .nähe sicher den leichtert. Register und Autorenverzeich-
Höhepunkten des Bandes. Man wird nN1ıs ollten andar: sein, tehlen hier
künftig gut daran Lun, den Begriff der RKe- aber. Zwischen ext- und Bildilektorat
sidenz in ezug aufdie deutschen Fürsten erscheint die Abstimmung mangelhaft:
der frühen Neuzeıt nicht unreflektiert kin 1m Aufsatz Von acC 104 erwähn-
verwenden. björn chmalz jefert eın POor- tes Bild erscheint ohne Querverweis auf
trat eorg Spalatins kursächsischen 145, eın weilteres auf 108 genanntes
Hof. Beide Artikel firmieren der sich mıit unvollständiger nitier-
Zwischenüberschri „Innenpolitik”. schrift auf 143 Im Aufsatz Vomn Stephan

Das dritte Kapitel Kunst und Kul- wird ıne 145 ausIuhrlıc. besprochene
tur wird muiıt einem Beitrag VONN Andreas edaiille ohne Querverweis auf 140) SC
ac: eröffinet, der VOT em die u- zeigt. Schliefßslic: stıiımmt auf 110 der
INenNn Porträts des Fürsten 15 der Werk- gedruckte ext offensichtlich nicht mıt

1UCas Cranachs als „Ikoneln der der Abbildung dazu überein.
Reformation“ versteht Nicht recht Irot7z dieser Einschränkungen gilt

diese Überschrift Jürgen Her- Wer sich Napp und prazise über den
4Og intensive Quellenrecherche den heutigen anı der Forschung Fried-
materiellen Grundlagen der Torgauer rich informieren will, ist hier der rich-
Hofhaltung des Fuürsten. artına Schatt- tıgen Adresse.
kowsky wiederum efasst sich mıiıt dem
sogenannten Iraum Friedrichs, einem Martin reu
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Thema der Rezeptionsgeschichte, da sich 
die Erzählung von dem Mönch, der am 
31. Oktober 1517 mit Erlaubnis des Kur- 
fürsten an die Wittenberger Schlosskir- 
che schreibt und dessen Feder bis nach 
Rom reicht, zum ersten Mal in einer Pre- 
digt von 1604 findet.

Im vierten Abschnitt zur Frömmig- 
keit stellt Bernd Stephan aufgrund seiner 
erst kürzlich gedruckten Dissertation 
von 1980 (vgl. Luther 86 [2015], 121 f.) die 
 ambivalente Beziehung“ (140) Luthers״
zu seinem Landesherren dar. Jürgen von 
Ahn dokumentiert die bis jetzt selten 
untersuchte Reliquiensammlung des 
Erzbischofs Ernst von Magdeburg, einem 
Bruder des Kurfürsten.

Das abschließende Kapitel ״Humanis- 
mus“ bietet einen Aufsatz Manfred Ru- 
dersdorfs zu den Anfängen der Leucorea 
und einen von Thomas Fuchs zum Buch- 
druck in Wittenberg bis 1525.

Leider lassen Gestaltung und Lektorat 
des eigentlich attraktiven Bändchens 
einige Wünsche offen. Die Belege zu den 
einzelnen Aufsätzen sind als Endnoten 
angelegt, was die Benutzung nicht er- 
leichtert. Register und Autorenverzeich- 
nis sollten Standard sein, fehlen hier 
aber. Zwischen Text- und Bildlektorat 
erscheint die Abstimmung mangelhaft: 
Ein im Aufsatz von Tacke S. 104 erwähn- 
tes Bild erscheint ohne Querverweis auf
S. 145, ein weiteres auf S. 108 genanntes 
findet sich mit unvollständiger Unter- 
schrift auf S. 143. Im Aufsatz von Stephan 
wird eine S. 145 ausführlich besprochene 
Medaille ohne Querverweis auf S. 140 ge- 
zeigt. Schließlich stimmt auf S. 110 der 
gedruckte Text offensichtlich nicht mit 
der Abbildung dazu überein.

Trotz dieser Einschränkungen gilt: 
Wer sich knapp und präzise über den 
heutigen Stand der Forschung zu Fried- 
rieh informieren will, ist hier an der rieh- 
tigen Adresse.

Martin Treu

Augsburger Frieden von 1555 reicht, und 
Armin Kohnle mit Friedrichs Beziehun- 
gen zum Reich. Hier findet sich auch eine 
tabellarische Übersicht aller von Friedrich 
besuchten Reichstage (26). Es folgt Chris- 
tian Winter mit einer Beschreibung des 
Verhältnisses zwischen dem Kurfürsten 
und seinem Bruder Johann. Heiner Lück 
erklärt mit Hilfe der mittelalterlichen 
Rechtsterminologie, dass Friedrich 1521 
möglicherweise zum König erkoren, aber 
sicher nicht erkiest, also öffentlich aus- 
gerufen, wurde, womit eine langfristige 
Kontroverse in der Forschung ihren Ab- 
schluss gefunden haben dürfte (45). Sina 
Westphal nutzt ihre Edition der Korres- 
pondenz des Kurfürsten mit der Reichs- 
stadt Nürnberg für die Darstellung dieses 
 exzeptionellen Grad[es] an politischer״
Verflechtung“ (52). Martin Scholz befasst 
sich mit dem Verhältnis des Wettiners zu 
den Erzbischöfen von Magdeburg und 
Stephan Flemming mit dem zum Deut- 
sehen Orden in Preußen, einem bisher 
wenig beachtetem Thema.

Thomas Längs Aufsatz zum Residenz- 
Wechsel des Kurfürsten gehört ob seiner 
Quellendichte und -nähe sicher zu den 
Höhepunkten des Bandes. Man wird 
künftig gut daran tun, den Begriff der Re- 
sidenz in Bezug auf die deutschen Fürsten 
der frühen Neuzeit nicht unreflektiert zu 
verwenden. Björn Schmalz liefert ein Por- 
trät Georg Spalatins am kursächsischen 
Hof. Beide Artikel firmieren unter der 
Zwischenüberschrift ״Innenpolitik“.

Das dritte Kapitel zu Kunst und Kul- 
tur wird mit einem Beitrag von Andreas 
Tacke eröffnet, der vor allem die postu- 
men Porträts des Fürsten aus der Werk- 
statt Lucas Cranachs als ״Ikone[n] der 
Reformation“ versteht (109). Nicht recht 
unter diese Überschrift passt Jürgen Her- 
zogs intensive Quellenrecherche zu den 
materiellen Grundlagen der Torgauer 
Hofhaltung des Fürsten. Martina Schatt- 
kowsky wiederum befasst sich mit dem 
sogenannten Traum Friedrichs, einem
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eorg Spalatin. teuermann der Reior- miıt den weniger bekannten Beziehun-
matıon, hg. VO:  — Armiın Kohnle, YT15- gCcHh Spalatins den Kurfürsten Johann
tiına Meckelnborg und Uwe Schirmer, und Johann Friedrich. Christiane Schulz

Mitteldeutscher Verlag 2014, 400 schildert Spalatins Wirken als Pfarrer
Sa Abb SBN 978_-3-936300-98-7. und Superintendent In Altenburg. Zum

Abschluss des apitels efasst sich Björn
Der stattliche Band versteht sich als Be- chmalz mıiıt der Jangwierigen und kom-
leiter einer Ausstellung, die VOIN Maı plizierten Auseinandersetzung Spalatins
bis ZUuU. November 2014 ın Altenburg mıt den Altenburger Klöstern. Gerade
stattfand. Darauf Verwels VOT em der dieser Beitrag rhellt, welche „‚Mühen der
vierte Teil, der „Auswa  atalog‘ benannt Ebene“ die Durchsetzung der Reforma-
ıst Ihm gehen eitrage, geglie- tion VOT (Jrt erforderte. ıne verpasste
dert in drei Kapitel, denen aber eweils Gelegenhei ist das Fehlen einer Edition
eine Überschrift Im Anhang en des auf 3572 abgebildeten Briefes VOon

sich eiıne Chronik Spalatins Leben und Katharina Spalatin.
eın hilfreiches Verzeichnis der Autoren, {)as zwelıte Kapitel den Autor
SOWIle ein Literatur- und Abkürzungsver- und Humanıisten Spalatin VOT ugen Mit

Liebe Zu Detail berichtet Christina Me-zeichnis. Fın Register leider.
Im Vorwort erklären die Herausgeber ckelnborg VoNn Spalatins Chronik der säch-

die etapher des Titels Im Zusammen- sischen Fürsten, die letztlich ein „Torso”
1€'| Daniel konzentriert sichhang mıiıt der Lutherschutzpolitik des

Kurfürsten Friedrich des Weisen wird auf die bis jetz nicht gewürdigte
Spalatin als „Steuermann der Reformati- Spalatins als Historiograph der Re-
On  66 betitelt (13) Ich diese Bezeich- formation. Hendrikje (‚arıus beschreibt
NUunNg Zwelı Gründen für wenig hilf- die verlorene Bibliothek Spalatins VOI 415
reich: Zum einen hatte 518 wohl niemand Bänden mıiıt mehr als 500 Titeln anhand
einen Plan, wohin die weıtere Entwick- des Inventars Die Darstellung VOoNn pala-
lung gehen ollte, ZU anderen betrifft tins Beziehungen seinen Druckern lei-
dies 1U einen überschaubaren Abschnitt det der These VOINl Evelyn Hanisch, dass
In Spalatins en DIe Stärke des vorlie- CT diese „gezielt” ausgewählt habe,
genden Bandes jeg vielmehr darin, dass Wd> weder elegbar noch wahrscheinlic

sich VOTI em miıt dem zweiıten Teil VON ist. Hilfreich dagegen erscheint die aNSC-
Spalatins Leben befasst, seinem irken ügte Tabelle muıt Spalatins gedrucktem
in Altenburg VOIN 1525 DbIis 1545 Werk Christine Weide fasst die rgebnis-

Andreas Lindner stellt die TU BIiO- ihnrer 2014 erschienenen Untersuchung
Spalatins Korrespondenz Nnappraphie Spalatins dar und verweılıs auf

ungeklärte TODIEeME in der Chronologie. SaINmMeEN. Nadine Willing-Stritzke chliefß-
Gerit Deutschländer thematisiert den ich überrascht den Leser mıt dem Hın-

WwEeIS, dass das ın Leipzig befNndliche Bildjungen Gelehrten als Prinzenerzieher.
Bernd Stephan beschreibt sein Wirken des Jungen Spalatin auf einer Zuschrei-
als Sekretär Friedrich des Weisen, wobei bung VOon Hjalmar Sander Von 195() beruht

(178, Abb 75 mıit Anm. 6) Zumindest die„gemeinsame mentale Eigenheiten‘
(36) ausmacht. TMmMInN Kohnle fasst die Altersangabe auf dem nicht namentlich
Fakten der Beziehung zwischen Luther benannten Portrat stimmt nıiıcht 1509 Wäar

palatin und nicht re als, WIe aufund Spalatin IMNMECN, wobei seine
dem Bild lesen ist.Wertung als „Männerfreundschaft‘ 45)

ebenso griug WIE missverständlich ist Der dritte Teil des Bandes nthält meh-
Doreen Von Qertzen Becker efasst sich TeIc Aufsätze ZUT Stadt-, Wirtschafts-
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mit den weniger bekannten Beziehun- 
gen Spalatins zu den Kurfürsten Johann 
und Johann Friedrich. Christiane Schulz 
schildert Spalatins Wirken als Pfarrer 
und Superintendent in Altenburg. Zum 
Abschluss des Kapitels befasst sich Björn 
Schmalz mit der langwierigen und kom- 
plizierten Auseinandersetzung Spalatins 
mit den Altenburger Klöstern. Gerade 
dieser Beitrag erhellt, welche ״Mühen der 
Ebene“ die Durchsetzung der Reforma- 
tion vor Ort erforderte. Eine verpasste 
Gelegenheit ist das Fehlen einer Edition 
des auf S. 352 abgebildeten Briefes von 
Katharina Spalatin.

Das zweite Kapitel führt den Autor 
und Humanisten Spalatin vor Augen. Mit 
Liebe zum Detail berichtet Christina Me- 
ckelnborg von Spalatins Chronik der säch- 
sischen Fürsten, die letztlich ein ״Torso“ 
(108) blieb. Daniel Gehrt konzentriert sich 
auf die bis jetzt nicht genug gewürdigte 
Rolle Spalatins als Historiograph der Re- 
formation. Hendrikje Carius beschreibt 
die verlorene Bibliothek Spalatins von 415 
Bänden mit mehr als 1500 Titeln anhand 
des Inventars. Die Darstellung von Spala- 
tins Beziehungen zu seinen Druckern lei- 
det an der These von Evelyn Hanisch, dass 
er diese ״gezielt“ (154) ausgewählt habe, 
was weder belegbar noch wahrscheinlich 
ist. Hilfreich dagegen erscheint die ange- 
fügte Tabelle mit Spalatins gedrucktem 
Werk. Christine Weide fasst die Ergebnis- 
se ihrer 2014 erschienenen Untersuchung 
zu Spalatins Korrespondenz knapp zu- 
sammen. Nadine Willing-Stritzke schließ- 
lieh überrascht den Leser mit dem Hin- 
weis, dass das in Leipzig befindliche Bild 
des jungen Spalatin auf einer Zuschrei- 
bung von Hjalmar Sander von 1950 beruht 
(178, Abb. 75 mit Anm. 6). Zumindest die 
Altersangabe auf dem nicht namentlich 
benannten Porträt stimmt nicht: 1509 war 
Spalatin 25 und nicht 26 Jahre als, wie auf 
dem Bild zu lesen ist.

Der dritte Teil des Bandes enthält meh- 
rere Aufsätze zur Stadt-, Wirtschafts­

Georg Spalatin. Steuermann der Refor- 
mation, hg. von Armin Kohnle, Chris- 
tina Meckeinborg und Uwe Schirmer, 
Halle: Mitteldeutscher Verlag 2014, 400 
S., Abb. -  ISBN 978-3-936300-98-7.

Der stattliche Band versteht sich als Be- 
gleiter einer Ausstellung, die vom 18. Mai 
bis zum 20. November 2014 in Altenburg 
stattfand. Darauf verweist vor allem der 
vierte Teil, der ״Auswahlkatalog“ benannt 
ist. Ihm voran gehen 22 Beiträge, geglie- 
dert in drei Kapitel, denen aber jeweils 
eine Überschrift fehlt. Im Anhang finden 
sich eine Chronik zu Spalatins Leben und 
ein hilfreiches Verzeichnis der Autoren, 
sowie ein Literatur- und Abkürzungsver- 
zeichnis. Ein Register fehlt leider.

Im Vorwort erklären die Herausgeber 
die Metapher des Titels. Im Zusammen- 
hang mit der Lutherschutzpolitik des 
Kurfürsten Friedrich des Weisen wird 
Spalatin als ״Steuermann der Reformati- 
on“ betitelt (13). Ich halte diese Bezeich- 
nung aus zwei Gründen für wenig hilf- 
reich: Zum einen hatte 1518 wohl niemand 
einen Plan, wohin die weitere Entwick- 
lung gehen sollte, zum anderen betrifft 
dies nur einen überschaubaren Abschnitt 
in Spalatins Leben. Die Stärke des vorlie- 
genden Bandes liegt vielmehr darin, dass 
er sich vor allem mit dem zweiten Teil von 
Spalatins Leben befasst, seinem Wirken 
in Altenburg von 1525 bis 1545.

Andreas Lindner stellt die frühe Bio- 
graphie Spalatins dar und verweist auf 
ungeklärte Probleme in der Chronologie. 
Gerit Deutschländer thematisiert den 
jungen Gelehrten als Prinzenerzieher. 
Bernd Stephan beschreibt sein Wirken 
als Sekretär Friedrich des Weisen, wobei 
er ״gemeinsame mentale Eigenheiten“ 
(36) ausmacht. Armin Kohnle fasst die 
Fakten der Beziehung zwischen Luther 
und Spalatin zusammen, wobei seine 
Wertung als ״Männerfreundschaft“ (45) 
ebenso griffig wie missverständlich ist. 
Doreen von Oertzen Becker befasst sich
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und Kirchengeschichte Altenburgs, die die sich eıner zeitlichen Einordnung entT-
miıt Gewinn lesen sind. ziehen. Im zweıten Hauptteil des Buches

Der WEecC eines wissenschaftlichen werden die AUS dem ersten Hauptteil
Kataloges INUSS es se1n, den Forschungs- CWONNCNECNH Erkenntnisse SYS-
stand einem bestimmten Ihema fa- tematischen Gesichtspunkten SCNAUCT
cettenreich für eın breiteres uDiiKum analysiert Kritik seiıner eologie,
darzulegen. I)as ist hier uneingeschränkt seinem kirchenpolitischen Handeln,
gelungen. seıner orlıeDe für Astrologie sSOWI1e

seinem Umgang mıit anderen Menschen)
Martin Teu und die Kritiker kategorisiert Wiltten-

berger Kollegen und Studenten, ynas-
tie, Hofpersonal, eologen und eleNnrte
ın beiden Sachsen, ersonen auUus$s weıteren

eate Kobler Die Entstehung des negati- deutschen Territorien und Reichsstädten
ven Melanchthonbildes Protestantische SOW1e Personen au$s der CHAWEIZ,

konzentriert sich in ihrer StudieMelanchthonkritik bis 1560, übingen:
ohr jebeck 2014, AAVI,; 623 SBN bewusst auf die Darstellung und Aus-
978-3-16-152696-1 (Beiträge ZUr histori- wertung dessen, Wa schon Melan-
schen eologie 171) hthons Lebenszeiten ZUu[r Entstehung

e1ınes negatıven Melanchthonbildes
DIie Erforschung der ungewöhnlichen führte, sıe grei el ausschliefßlich auf
Breıite des Lebenswerkes VOIN Luthers edierte Quellen zurück und konzentriert
Wegbegleiter Philipp Melanc  on sich mıiıt wenigen Ausnahmen auf die
schreitet insbesondere seıit den Jubilä- protestantischen Kritiker. Dabei reicht
umsjahren 199 / und 2010 unaufhaltsam die Palette der zutage geförderten Kritik
fort Die Melanchthonforschung stÖlßt In „VOII kleineren persönlichen Unstimmi1g-
den Quellen und der Literatur bis weıt keiten Uun: Spötteleien bis schwer-
1Ns Jahrhundert hinein äufıig auf wiegenden OHentiiıchen Vorwürtfen, VOIl

negative Werturteile über diesen Witten- sachlicher Kritik bis Verleumdungen,
berger Reformator. Seine Persönlichkeit, Von ngriffen Lehraussagen bis
sein Verhältnis Luther und ande- ZU[: Infragestellung der Persönlich-
ICN Reformatoren, se1nNne eologie und keit Melanchthons“ (8) ıne besondere
se1in kirchenpolitisches Handeln wurden Qualität erreichten die Vorwürfe
vielfach missbilligt. wendet sich den ih erstmals im Zusammenhang miıt der

Visıtation 1527. Melanchthons Lehraus-Ursachen für diese kritische Rezeption
Melanchthons und nımmt In detail- und Verhalten wurden dann ab Be-
jerten Einzelschritten Träger und FOor- gınn der 1530er re bis uthers Tod
INnenNn dieser Kritik bis Melanchthons immer massıver getadelt. Nach Luthers
Tod in den 1C Tod und 1m Kontext der Umsetzung des

In einem ersten Hauptteil kommen Augsburger Interims kulminierten die
In weitgehend chronologischer Abfolge kritischen Äußerungen ın dem Vorwurf,
die kritischen Stimmen Melanc  on Melanchthons eologie würde nicht
zwischen 1521 und 1530, während des mehr ın Übereinstimmung mıiıt Luthers
Augsburger Reichstages 1530, zwischen eologie stehen. So „festigte sich das
1530 und 1546 und in den Jahren 1546 bis negatıve Melanchthonbild paralle ZUX

1560 ZUT Darstellung. Ergänzt wird dies lutherischen Identität“”
urc einen Abschnitt ZU[[r Kritik Me- Auch Luther cselbst wWäal der Entste-
lanchthons astrologischen Neigungen, hung des negatiıven Melanchthonbildes
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die sich einer zeitlichen Einordnung ent- 
ziehen. Im zweiten Hauptteil des Buches 
werden die aus dem ersten Hauptteil 
gewonnenen Erkenntnisse unter sys- 
tematischen Gesichtspunkten genauer 
analysiert (Kritik an seiner Theologie, an 
seinem kirchenpolitischen Handeln, an 
seiner Vorliebe für Astrologie sowie an 
seinem Umgang mit anderen Menschen) 
und die Kritiker kategorisiert (Witten- 
berger Kollegen und Studenten, Dynas- 
tie, Hofpersonal, Theologen und Gelehrte 
in beiden Sachsen, Personen aus weiteren 
deutschen Territorien und Reichsstädten 
sowie Personen aus der Schweiz).

K. konzentriert sich in ihrer Studie 
bewusst auf die Darstellung und Aus- 
wertung dessen, was schon zu Melan- 
chthons Lebenszeiten zur Entstehung 
eines negativen Melanchthonbildes 
führte, sie greift dabei ausschließlich auf 
edierte Quellen zurück und konzentriert 
sich -  mit wenigen Ausnahmen -  auf die 
protestantischen Kritiker. Dabei reicht 
die Palette der zutage geförderten Kritik 
 -von kleineren persönlichen Unstimmig״
keiten und Spötteleien bis zu schwer- 
wiegenden öffentlichen Vorwürfen, von 
sachlicher Kritik bis zu Verleumdungen, 
von Angriffen gegen Lehraussagen bis 
zur Infragestellung der Persönlich- 
keit Melanchthons“ (8). Eine besondere 
Qualität erreichten die Vorwürfe gegen 
ihn erstmals im Zusammenhang mit der 
Visitation 1527. Melanchthons Lehraus- 
sagen und Verhalten wurden dann ab Be- 
ginn der 1530er Jahre bis zu Luthers Tod 
immer massiver getadelt. Nach Luthers 
Tod und im Kontext der Umsetzung des 
Augsburger Interims kulminierten die 
kritischen Äußerungen in dem Vorwurf, 
Melanchthons Theologie würde nicht 
mehr in Übereinstimmung mit Luthers 
Theologie stehen. So ״festigte sich das 
negative Melanchthonbild parallel zur 
lutherischen Identität“ (557).

Auch Luther selbst war an der Entste- 
hung des negativen Melanchthonbildes

und Kirchengeschichte Altenburgs, die 
mit Gewinn zu lesen sind.

Der Zweck eines wissenschaftlichen 
Kataloges muss es sein, den Forschungs- 
stand zu einem bestimmten Thema fa- 
cettenreich für ein breiteres Publikum 
darzulegen. Das ist hier uneingeschränkt 
gelungen.

Martin Treu

Beate Kobler: Die Entstehung des negati- 
ven Melanchthonbildes. Protestantische 
Melanchthonkritik bis 1560, Tübingen: 
Mohr Siebeck 2014, XXVI, 623 S. -  ISBN 
978-3-16-152696-1 (Beiträge zur histori- 
sehen Theologie 171).

Die Erforschung der ungewöhnlichen 
Breite des Lebenswerkes von Luthers 
Wegbegleiter Philipp Melanchthon 
schreitet insbesondere seit den Jubilä- 
umsjahren 1997 und 2010 unaufhaltsam 
fort. Die Melanchthonforschung stößt in 
den Quellen und der Literatur bis weit 
ins 20. Jahrhundert hinein häufig auf 
negative Werturteile über diesen Witten- 
berger Reformator. Seine Persönlichkeit, 
sein Verhältnis zu Luther und zu ande- 
ren Reformatoren, seine Theologie und 
sein kirchenpolitisches Handeln wurden 
vielfach missbilligt. K. wendet sich den 
Ursachen für diese kritische Rezeption 
Melanchthons zu und nimmt in detail- 
Herten Einzelschritten Träger und For- 
men dieser Kritik bis zu Melanchthons 
Tod in den Blick.

In einem ersten Hauptteil kommen 
in weitgehend chronologischer Abfolge 
die kritischen Stimmen zu Melanchthon 
zwischen 1521 und 1530, während des 
Augsburger Reichstages 1530, zwischen 
1530 und 1546 und in den Jahren 1546 bis 
1560 zur Darstellung. Ergänzt wird dies 
durch einen Abschnitt zur Kritik an Me- 
lanchthons astrologischen Neigungen,
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nicht unbeteiligt. Luthers Kritik i dem Schlossmuseum und einıge spek-
spannte einahe das gesamte Spektrum takuläre Arbeiten auf Papier ich MNX

VOon allerdings selten geäußerten DUr eier Vischers „Allegorie Ehren
schweren Vorwürfen (an seinem vorsich- Martın 1 uthers“ (Nr. 64), die eıne rößere
ıgen Agleren, theologischen Inhalten, Abbildung verdient hätte, Cranachs Ent-

wissenschaftlichen Vorlieben USW.) wurf einem Flügelaltar (Nr. 91) ein Ra-
über häufige Ermahnungen bis hin r1ssımuUum, dazu eiıne Entwurfszeichnung
gelegentlichen spöttischen Außerungen. Hans Kreutters ZuUu Dessauer Reformato-

renaltar Nr. 39) uS Schwerin. nter denBeispielsweise eklagte sich auch wäh-
rend des Reichstages 5300 mehriac. über emalden ist das Weimarer xemplar V(

mangelnde Information SsSOWI1e über das „Gesetz und nade (Nr. 23) eın aupt-
stück, übertroffien TELNC| Von Lucas (ra-Verhalten Melanchthons bei den Augs-

burger Verhandlungen. Luthers amalige nachs d.J Bildnis seines Vaters au den
Kritik wurde 1548 Von Matthias Flacius Uftizien und den beiden Darstellungen Jo.
und den sogenanntien Gnesiolutheranern hann Friedrichs UrTrC! 11izıan, des eschla-
für hre eigenen Vorwürtfe Me- NCH und gedemütigten Kurfürsten (um
lanchthon instrumentalisiert, pragte sich IN dem Prado (Nr. 41) und dem
adurch einer breiteren Öffentlichkeit eın großen Portrat um 550/51 15 dem unst-
und führte 1n den folgenden Jahrzehnten historischen Museum IN Wien (Nr. 7) das
HallZ wesentlich ZUT[ Verfestigung eiınes den mächtigen Mann ZWal ohne Herr-
negatıven Melanchthonbildes Die Studie scherattribute, aber in seiner Würde zeigt.
VOIl dies eindrucksvoll und ntier dem uDrıken „Werk und unst-
assend VOI ugen &:  le  T ,; „Glaube und Reformator” SOWIe „Bot-

SC und Auftraggeber” sind insgesamt
Andreas Göfner 143 Objekte versammelt, Bücher und

Einblattdrucke, Kupferstiche und olz-
schnitte, TKkunden und Medaillen, über-
wiegend aus eigenem eiımarer Bestand.

Cranach in We:  imar, hg von olfgang Luther ist natürlich eiıne Hauptfigur; s
Holler und Karin Kolb, Dresden Sand- egegnen dem Betrachter und eser viele
stieiın 2015, 216 S) Abb SBN 07/8-3- bekannte Stücke, aber es sind auch Ent-
05498-162-5 deckungen zu machen, und nicht zuletzt

können Goethe als ammler VOon Cranach
Cranach in er ugen das Ausstel- SOWIE der Verlust einer Venus Nr. 124),
lungsprogramm IM Themenjahr „Bild die einem Unwürdigen Zu eschen
und Bibel“ der Reformationsdekade x emacht wurde und verschollen ıst, und

artburg Weimar einer Venus miıt Cupido als Honigdieb
Wörlitz Wittenberg Torgau: Selbst (Nr. 129), die 1945 VON amerikanischen
wenn die Ausstellungen den aler der Re- Oldaten entwendet wurde, aber erhalten
formation nicht immer 1m ıte| führten, st, auf Aufmerksamkei: rechnen.
hat doch die Bilderwelt er bestimmt. Der schön gestaltete, auch ıIn seıiıner

Miıt der Ausstellung „Cranach ın We!l- Ökonomie erfreulıche Katalog wird, auch
wen al dann nicht mehr alle Stücke.  mar , die 1im Schillerhaus ezeigt und

des großen Zuspruchs wel wird betrachten können, über das Ende
ochen verlängert wurde (3 pri der Ausstellung hinaus ein Vademecum

für Cranach iın Weimar leibenJuni hat die Klassik Stiftung We!l-
INaTl einen ihrer großen chätze gehoben
un!: gleichsam nobilitiert: die Gemälde Johannes Schilling
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aus dem Schlossmuseum und einige spek- 
takuläre Arbeiten auf Papier -  ich nenne 
nur Peter Vischers d. J. ״Allegorie zu Ehren 
Martin Luthers“ (Nr. 64), die eine größere 
Abbildung verdient hätte, Cranachs Ent- 
wurf zu einem Flügelaltar (Nr. 91), ein Ra- 
rissimum, dazu eine Entwurfszeichnung 
Hans Kreutters zum Dessauer Reformato- 
renaltar (Nr. 39) aus Schwerin. Unter den 
Gemälden ist das Weimarer Exemplar von 
 -Gesetz und Gnade“ (Nr. 23) ein Haupt״
stück, übertroffen freilich von Lucas Cra- 
nachs d.J. Bildnis seines Vaters aus den 
Uffizien und den beiden Darstellungen Jo- 
hann Friedrichs durch Tizian, des geschla- 
genen und gedemütigten Kurfürsten (um 
1548) aus dem Prado (Nr. 141) und dem 
großen Porträt um 1550/51 aus dem Kunst- 
historischen Museum in Wien (Nr. 7), das 
den mächtigen Mann zwar ohne Herr- 
scherattribute, aber in seiner Würde zeigt.

Unter dem Rubriken ״Werk und Künst- 
1er“, ״Glaube und Reformator“ sowie ״Bot- 
schaft und Auftraggeber“ sind insgesamt 
143 Objekte versammelt, Bücher und 
Einblattdrucke, Kupferstiche und Holz- 
schnitte, Urkunden und Medaillen, über- 
wiegend aus eigenem Weimarer Bestand. 
Luther ist natürlich eine Hauptfigur; es 
begegnen dem Betrachter und Leser viele 
bekannte Stücke, aber es sind auch Ent- 
deckungen zu machen, und nicht zuletzt 
können Goethe als Sammler von Cranach 
sowie der Verlust einer Venus (Nr. 124), 
die einem Unwürdigen zum Geschenk 
gemacht wurde und verschollen ist, und 
einer Venus mit Cupido als Honigdieb 
(Nr. 129), die 1945 von amerikanischen 
Soldaten entwendet wurde, aber erhalten 
ist, auf Aufmerksamkeit rechnen.

Der schön gestaltete, auch in seiner 
Ökonomie erfreuliche Katalog wird, auch 
wenn man dann nicht mehr alle Stücke 
wird betrachten können, über das Ende 
der Ausstellung hinaus ein Vademécum 
für Cranach in Weimar bleiben.

Johannes Schilling

nicht unbeteiligt. Luthers Kritik um- 
spannte beinahe das gesamte Spektrum 
von -  allerdings selten geäußerten ־  
schweren Vorwürfen (an seinem vorsich- 
tigen Agieren, an theologischen Inhalten, 
an wissenschaftlichen Vorlieben usw.) 
über häufige Ermahnungen bis hin zu 
gelegentlichen spöttischen Äußerungen. 
Beispielsweise beklagte er sich auch wäh- 
rend des Reichstages 1530 mehrfach über 
mangelnde Information sowie über das 
Verhalten Melanchthons bei den Augs- 
burger Verhandlungen. Luthers damalige 
Kritik wurde 1548 von Matthias Flacius 
und den sogenannten Gnesiolutheranern 
für ihre eigenen Vorwürfe gegen Me- 
lanchthon instrumentalisiert, prägte sich 
dadurch einer breiteren Öffentlichkeit ein 
und führte in den folgenden Jahrzehnten 
ganz wesentlich zur Verfestigung eines 
negativen Melanchthonbildes. Die Studie 
von K. führt dies eindrucksvoll und um- 
fassend vor Augen.

Andreas Gößner

Cranach in Weimar, hg. von Wolfgang 
Holler und Karin Kolb, Dresden: Sand- 
stein 2015, 216 S., Abb. -  ISBN 978-3- 
95498-162-5.

Cranach in aller Augen ־  das Ausstel- 
lungsprogramm im Themenjahr ״Bild 
und Bibel“ der Reformationsdekade war 
üppig. Wartburg -  Gotha -  Weimar -  
Wörlitz -  Wittenberg -  Torgau: Selbst 
wenn die Ausstellungen den Maler der Re- 
formation nicht immer im Titel führten, 
hat er doch die Bilderwelt aller bestimmt.

Mit der Ausstellung ״Cranach in Wei- 
mar“, die im Schillerhaus gezeigt und 
wegen des großen Zuspruchs um zwei 
Wochen verlängert wurde (3. April -  28. 
Juni 2015), hat die Klassik Stiftung Wei- 
mar einen ihrer großen Schätze gehoben 
und gleichsam nobilitiert: die Gemälde
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elga Hofilmann: Das Wel  arer Luther- Arbeiten WI1e die vorliegende Ordern
triptychon Von 1572 Sein konfessions- eNNTNIS und Verständnis, und 111a

politischer Kontext und sein Maler Veıt kann Michel MNur ustimmen, dass dieses
Thiem, Langenweißbach/Erfurt: Beier Buch „auch nach dem ubılaum 1m ahr

Beran 2015, S) Abb SBN 078-3- 2017 noch lesenswert sein wird (8)
05/41-029-() (Beiträge ZUr Ihüringischen
Kirchengeschichte. Neue olge Johannes Schilling
Das kleine, Von Stefan ichel, dem das
uchleın manches verdankt, mıiıt eiınem
Vorwort versehene Buch bietet 1ne aus- Das evangelische Pfarrhaus 1im deutsch-
gezeichnete Darstellung eines Trıpty- sprachigen Südwesten, hg. Von Jurgen
chons 1n der Weimarer Stas  ırche, VONn Kruger, Hansmartın Schwarzmaier und
dessen Entstehung, orlagen und Jexten, Udo Wennemuth, Ostfildern OrbecKe
mıt denen die auf den Tafeln esende 2014, 354 S 7 Abb. SBN.
gereimte Vıta Luthers verglichen wird. (Oberrheinische tudien 32)
Inıtiator des Bildes Wäal Herzog Johann
Wilhelm VvVon Sachsen-Weimar Im erlaufe des Jahrhunderts ist das

vielleicht auch seine Frau Dorothea evangelische Pfarrhaus geradezu eın Kr-
Susanna (1544-1592) Miıt großer Akribie innerungsort der deutschen ildungs-
ıst der konfessionspolitische Kontext geschichte geworden. Das äng natürlich
dargestellt, die Konkurrenzen zwischen mıiıt der langen Reihe berühmter Pfarr-
Gnesiolutheranern und Philippisten, söhne (und, WIE WIr gerade erst beginnen
Ernestinern und Albertinern, Jena und wahrzunehmen, auch -töchter) ın Lıtera-
Wittenberg. Wohl erstmals identifziert (ur, Philosophie, Kunsten und anderen
werden Zzwel Orirats auf den Außenflü- kulturgeschichtlich prägenden Zusam-
geln, die Tilemann Heshusius und nicht menhängen sicher aber auch
ganz sicher den Weilmarer Pfarrer mıt dem Marsch eben }jener Pfarrsöhne
und Superintendenten (1567-1573) Bar- Urc| die Kulturinstitutionen, en
tholomäus Rosinus darstellen die historischen Fächer den deutschen

Fın zweiter Teil des Büchleins gilt Universitaten, die eben jenes rückschau-
Leben und Werk des Malers eit lhiem ende Bild auf das Pfarrhaus als „SoOziale
(T 15/4 oder der 1569 Zu „fürst- Institution“ (wie in mehreren Beiträgen
lichen Maler“ In Weimar este. wurde. adressiert WI ma{fßgeblich mitprägten.
Eingehend wird eın Altartriptychon AUS Das emerkt 1m Übrigen auch Mitheraus-
Oberweimar behandelt und miıt orlagen geber {Ido Wennemuth in seiner Einfüh-
Von Virgil Ol1$ und Lucas Cranach rung, der „zahlreiche autobiografisch und
verglichen. Auch einNne Medianbibe Von anekdotisch ausgerichtete Veröftentli-
1541 hat Thiem 565 illuminiert. Dass chungen ZU. Pfarrhaus beobachtet, „die
zwel ın Luthers Geburtshaus 1n Eis- 1im Wesentlichen das mystifizierende und
en ausgestelite Epitaphien auf Yhiem idealisierende Pfarrhausbild bekräftigten‘
zurückgehen, ist dagegen eher unwahr- 10) Gegenüber der gerade in den etzten
scheinlich; nicht VOomn TIhiem sSTtammt das Jahren wieder zunehmenden „Flut der
Epitaph für Bartholomäus Helmut iın der Publikationen Zu evangelischen Pfarr-
Leipziger Ihomaskirche (vgl dazu He1l- hau:  S hegt cC1 den „berechtigte[n| ‚Ver-

Keinitzer, (GJjesetz und Evangelium dacht, dass das aAK{uelle InteresseBücherschau  171  Helga Hoffmann: Das Weimarer Luther-  Arbeiten wie die vorliegende fördern  triptychon von 1572. Sein konfessions-  Kenntnis und Verständnis, und man  politischer Kontext und sein Maler Veit  kann Michel nur zustimmen, dass dieses  Thiem, Langenweißbach/Erfurt: Beier  Buch „auch nach dem Jubiläum im Jahr  & Beran 2015, 96 S., Abb. - ISBN 978-3-  2017 noch lesenswert sein wird“ (8).  95741-029-0 (Beiträge zur Thüringischen  Kirchengeschichte. Neue Folge 5).  Johannes Schilling  Das kleine, von Stefan Michel, dem das  Büchlein manches verdankt, mit einem  Vorwort versehene Buch bietet eine aus-  Das evangelische Pfarrhaus im deutsch-  gezeichnete Darstellung eines Tripty-  sprachigen Südwesten, hg. von Jürgen  chons in der Weimarer Stadtkirche, von  Krüger, Hansmartin Schwarzmaier und  dessen Entstehung, Vorlagen und Texten,  Udo Wennemuth, Ostfildern: Thorbecke  mit denen die auf den Tafeln zu lesende  2014, 354 S., 70 Abb. - ISBN 978-3-7995-  gereimte Vita Luthers verglichen wird.  7832-5 (Oberrheinische Studien 32).  Initiator des Bildes war Herzog Johann  Wilhelm von Sachsen-Weimar (1530-  Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts ist das  1573), vielleicht auch seine Frau Dorothea  evangelische Pfarrhaus geradezu ein Er-  Susanna (1544-1592). Mit großer Akribie  innerungsort der deutschen Bildungs-  ist der konfessionspolitische Kontext  geschichte geworden. Das hängt natürlich  dargestellt, die Konkurrenzen zwischen  mit der langen Reihe berühmter Pfarr-  Gnesiolutheranern und Philippisten,  söhne (und, wie wir gerade erst beginnen  Ernestinern und Albertinern, Jena und  wahrzunehmen, auch -töchter) in Litera-  Wittenberg. Wohl erstmals identifiziert  tur, Philosophie, Künsten und anderen  werden zwei Porträts auf den Außenflü-  kulturgeschichtlich prägenden Zusam-  geln, die Tilemann Heshusius und - nicht  menhängen zusammen - sicher aber auch  ganz so sicher - den Weimarer Pfarrer  mit dem Marsch eben jener Pfarrsöhne  und Superintendenten (1567-1573) Bar-  durch die Kulturinstitutionen, allen voran  tholomäus Rosinus darstellen.  die historischen Fächer an den deutschen  Ein zweiter Teil des Büchleins gilt  Universitäten, die eben jenes rückschau-  Leben und Werk des Malers Veit Thiem  ende Bild auf das Pfarrhaus als „soziale  (+ 1574 oder 1575), der 1569 zum „fürst-  Institution“ (wie es in mehreren Beiträgen  lichen Maler“ in Weimar bestellt wurde.  adressiert wird) maßgeblich mitprägten.  Eingehend wird ein Altartriptychon aus  Das bemerkt im Übrigen auch Mitheraus-  Oberweimar behandelt und mit Vorlagen  geber Udo Wennemuth in seiner Einfüh-  von Virgil Solis und Lucas Cranach d. Ä.  rung, der „zahlreiche autobiografisch und  verglichen. Auch eine Medianbibel von  anekdotisch ausgerichtete Veröffentli-  1541 hat Thiem 1565 illuminiert. Dass  chungen zum Pfarrhaus“ beobachtet, „die  zwei in Luthers Geburtshaus in Eis-  im Wesentlichen das mystifizierende und  leben ausgestellte Epitaphien auf Thiem  idealisierende Pfarrhausbild bekräftigten“  zurückgehen, ist dagegen eher unwahr-  (10). Gegenüber der gerade in den letzten  scheinlich; nicht von Thiem stammt das  Jahren wieder zunehmenden „Flut der  Epitaph für Bartholomäus Helmut in der  Publikationen zum evangelischen Pfarr-  Leipziger Thomaskirche (vgl. dazu Hei-  haus“ hegt er den „berechtigte[n] ‚Ver-  mo Reinitzer, Gesetz und Evangelium  dacht‘, dass das aktuelle Interesse ... ganz  Hamburg 2006, Bd. 1, 298 f. Nr. 413, und  wesentlich durch die Prognostizierung  Bd. 2, Abb. 105).  bzw. Konstatierung der Krise des Pfarr-ganz
Hamburg 2006, Bd 1, 798 f Nr. 413, und wesentlich UuUrc. die Prognostizierung

2’ Abb. 05) bzw. Konstatierung der Krıise des Pfarr-
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Arbeiten wie die vorliegende fördern 
Kenntnis und Verständnis, und man 
kann Michel nur zustimmen, dass dieses 
Buch ״auch nach dem Jubiläum im Jahr 
2017 noch lesenswert sein wird“ (8).

Johannes Schilling

Das evangelische Pfarrhaus im deutsch- 
sprachigen Südwesten, hg. von Jürgen 
Krüger, Hansmartin Schwarzmaier und 
Udo Wennemuth, Ostfildern: Thorbecke 
2014, 354 S., 70 Abb. ־  ISBN 9 7 8 7 9 9 5 ־3־ - 
7832-5 (Oberrheinische Studien 32).

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts ist das 
evangelische Pfarrhaus geradezu ein Er- 
innerungsort der deutschen Bildungs- 
geschichte geworden. Das hängt natürlich 
mit der langen Reihe berühmter Pfarr- 
söhne (und, wie wir gerade erst beginnen 
wahrzunehmen, auch -töchter) in Litera- 
tur, Philosophie, Künsten und anderen 
kulturgeschichtlich prägenden Zusam- 
menhängen zusammen -  sicher aber auch 
mit dem Marsch eben jener Pfarrsöhne 
durch die Kulturinstitutionen, allen voran 
die historischen Fächer an den deutschen 
Universitäten, die eben jenes rückschau- 
ende Bild auf das Pfarrhaus als ״soziale 
Institution“ (wie es in mehreren Beiträgen 
adressiert wird) maßgeblich mitprägten. 
Das bemerkt im Übrigen auch Mitheraus- 
geber Udo Wennemuth in seiner Einfüh- 
rung, der ״zahlreiche autobiografisch und 
anekdotisch ausgerichtete Veröffentli- 
chungen zum Pfarrhaus“ beobachtet, ״die 
im Wesentlichen das mystifizierende und 
idealisierende Pfarrhausbild bekräftigten“ 
(10). Gegenüber der gerade in den letzten 
Jahren wieder zunehmenden ״Flut der 
Publikationen zum evangelischen Pfarr- 
haus“ hegt er den ״berechtigtefn] ,Ver- 
dacht‘, dass das aktuelle Interesse ... ganz 
wesentlich durch die Prognostizierung 
bzw. Konstatierung der Krise des Pfarr­

Helga Hoffmann: Das Weimarer Luther- 
triptychon von 1572. Sein konfessions- 
politischer Kontext und sein Maler Veit 
Thiem, Langenweißbach/Erfurt: Beier 
& Beran 2015, 96 S., Abb. - ISBN 978-3- 
95741-029-0 (Beiträge zur Thüringischen 
Kirchengeschichte. Neue Folge 5).

Das kleine, von Stefan Michely dem das 
Büchlein manches verdankt, mit einem 
Vorwort versehene Buch bietet eine aus- 
gezeichnete Darstellung eines Tripty- 
chons in der Weimarer Stadtkirche, von 
dessen Entstehung, Vorlagen und Texten, 
mit denen die auf den Tafeln zu lesende 
gereimte Vita Luthers verglichen wird. 
Initiator des Bildes war Herzog Johann 
Wilhelm von Sachsen-Weimar (1530- 
1573), vielleicht auch seine Frau Dorothea 
Susanna (1544-1592). Mit großer Akribie 
ist der konfessionspolitische Kontext 
dargestellt, die Konkurrenzen zwischen 
Gnesiolutheranern und Philippisten, 
Ernestinern und Albertinern, Jena und 
Wittenberg. Wohl erstmals identifiziert 
werden zwei Porträts auf den Außenflü- 
geln, die Tilemann Heshusius und -  nicht 
ganz so sicher -  den Weimarer Pfarrer 
und Superintendenten (1567-1573) Bar- 
tholomäus Kosinus darstellen.

Ein zweiter Teil des Büchleins gilt 
Leben und Werk des Malers Veit Thiem 
(t 1574 oder 1575), der 1569 zum ״fürst- 
liehen Maler“ in Weimar bestellt wurde. 
Eingehend wird ein Altartriptychon aus 
Oberweimar behandelt und mit Vorlagen 
von Virgil Solis und Lucas Cranach d.Ä. 
verglichen. Auch eine Medianbibel von 
1541 hat Thiem 1565 illuminiert. Dass 
zwei in Luthers Geburtshaus in Eis- 
leben ausgestellte Epitaphien auf Thiem 
zurückgehen, ist dagegen eher unwahr- 
scheinlich; nicht von Thiem stammt das 
Epitaph für Bartholomäus Helmut in der 
Leipziger Thomaskirche (vgl. dazu Hei- 
mo Reinitzer, Gesetz und Evangelium 
Hamburg 2006, Bd. 1, 298 f. Nr. 413, und 
Bd. 2, Abb. 105).
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hauses bestimmt ist  ‚C6 13) DDas sind sicher evangelischen Pfarrhauses, die einzelne
treffende Beobachtungen, die miıt brei- eingangs schon erwähnte Beobachtungen
ten Literaturnachweisen belegen weiflß. der Einleitung wieder aufgrei und Nis-
Entsprechend hatte sich die gemeinsame torisch vertieft und sehr einleuchtend
Tagung der Arbeitsgemeinschaft für BC aufzeigen kann, dass das „Pfarrhaus“ als
schichtliche Landeskunde Oberrhein Begriff iIm Grunde ine Erfindung der
und des ereins für Kirchengeschichte ın Kulturgeschichte des Jahrhunderts ist
der Evangelischen Landeskirche Baden, (41-70) Christoph Schneider-Harpprechts
die in diesem Band dokumentiert wird, „‚Einführende Überlegungen ZUu einer
vOTgCHNOMMCN, eın differenzierteres Bild Kulturgeschichte des evangelischen arr-
auf das „Phänomen Pfarrhau werfen. hauses” (19-40) stolpern eIiwaAas ın ihrer

undan  aren zwischen den tühlen,ass €e1 ein regional fokussierter 1C
gutlul, annn der Band einleuchtend auf- weil der Verfasser auf sehr gedrängtem
zeigen. Der „deutschsprachige Sudwesten“ aum ein Kondensat An vielen bereits
wird €e1 ZWar grenzübergreifend vorliegenden Einzelbeobachtungen VelI-
verstehen Se1In: auch Teile der chweiz sucht, die annlıche Narratıve bereits viel
und das Elsass werden mitbehandelt Ins- ausführlicher vorgelegt en Hier hätte
gesamt jeg der Schwerpunkt aber doch sicher eine klarerer Abgrenzung T1-
sehr eutlic. auf Baden über den bisherigen Meistererzählungen

DIe insgesamt unizehnn eitrage sind das spezifische Neue der vorgelegten
naturgemäß höchst unterschiedlich ın ih- „Überlegungen“, das durchaus vorhan-
TenNn Fragestellungen und ugängen, mıt- den ist, besser konturiert. So versteckt
hın auch ihrem nspruch. S1e alle einzeln sich ın den Nebensätzen. Eınen
hier besprechen, verbietet sich. Ins- spannenden Beitrag ZUT Musikgeschichte
gesamt dominieren das und ahr- jefert Hans-Jürg Stefan, der überzeugend
hundert, insbesondere Milieustudien und mıt der Legende von der calvinistischen
Netzwerkanalysen. Ersteres hat sich seıit Musikfeindlichkeit aufzuräumen weiß
den 1990er Jahren einer gut profilierten 5-1 Dass gleich zwel Beiträge Jür-
und ertragreichen Forschungsperspektive SCcH Krüger 197124} der seine Beobach-
entwickelt, letzteres zeigt sich als vielver- tungen VO ausgehenden Mittelalter bis
sprechender Trend der etzten re. Das in die Gegenwart spannt, un: eorg
zeigt sich nicht NUur 1n dem explizit netz- Gerner-Wolfhard 1249-269]) das „Pfarr-
werkanalytisc. angelegten Beitrag Von haus“ auch 1im CHSCICH Sinne, äamlich das
Eckhart Marggraf über „Netzwerke ba- Gebäude und se1ine Geschichte, enan-
ischer Pfarrhäuser“ _ sondern deln, ist durchaus nicht selbstverständlich
etwa auch in Hansmartin Schwarzmatiters uUun:| eiıne erireuliche Erweiterung des
Studie über die Mobilität Von Pfarrern thematischen Spektrums., Den Band be-
und Pfarrkindern 1M und ahr- schlıe eiıne autobiographische, aber We-
undert 1-17 Wie andererseits die der mystifizierende noch romantisierende
abnehmende Bedeutung des Pfarrers als Skizze Pfarrsohns, ämlich des Ar-
Autorität für verbindliche „Milieustan- chivdirektors Konrad Krimm, der
ards  ‚ sich ın bundesrepublikanischer gleich Vorsitzender der mitausrichtenden
eit bemerkbar machte, zeigen e{t{wa die Arbeitsgemeinschaft für geschichtlichen
Beiträge VO  - AUdIUS Kienzle und Ulrich Landeskunde ist Ihm ist der Band auch
Bayer. en diesen und anderen lesens- gewidmet worden. Über die charmante
erten Einzelstudien hat der and aber Erzählung bleibt chluss auch noch
auch Übergreifendes bieten: SO e{iwa ıne ohl eher kokett gemeınte, aber
Hermann Ehmers Begriffsgeschichte des tetztlich doch sehr treffende Bemerkung
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evangelischen Pfarrhauses, die einzelne 
eingangs schon erwähnte Beobachtungen 
der Einleitung wieder aufgreift und his- 
torisch vertieft und sehr einleuchtend 
aufzeigen kann, dass das ״Pfarrhaus“ als 
Begriff im Grunde eine Erfindung der 
Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts ist 
(41-70). Christoph Schneider-Harpprechts 
 Einführende Überlegungen zu einer״
Kulturgeschichte des evangelischen Pfarr- 
hauses“ (19-40) stolpern etwas in ihrer 
undankbaren Rolle zwischen den Stühlen, 
weil der Verfasser auf sehr gedrängtem 
Raum ein Kondensat aus vielen bereits 
vorliegenden Einzelbeobachtungen ver- 
sucht, die ähnliche Narrative bereits viel 
ausführlicher vorgelegt haben. Hier hätte 
sicher eine klarerer Abgrenzung gegen- 
über den bisherigen Meistererzählungen 
das spezifische Neue der vorgelegten 
 -Überlegungen“, das durchaus vorhan״
den ist, besser konturiert. So versteckt 
es sich etwas in den Nebensätzen. Einen 
spannenden Beitrag zur Musikgeschichte 
liefert Hans-Jürg Stefan, der überzeugend 
mit der Legende von der calvinistischen 
Musikfeindlichkeit aufzuräumen weiß 
(125-140). Dass gleich zwei Beiträge (Jür- 
gen Krüger [97-124] der seine Beobach- 
tungen vom ausgehenden Mittelalter bis 
in die Gegenwart spannt, und Georg G. 
Gerner-Woifhard [249-269]) das ״Pfarr- 
haus“ auch im engeren Sinne, nämlich das 
Gebäude und seine Geschichte, behan- 
dein, ist durchaus nicht selbstverständlich 
und eine erfreuliche Erweiterung des 
thematischen Spektrums. Den Band be- 
schließt eine autobiographische, aber we- 
der mystifizierende noch romantisierende 
Skizze eines Pfarrsohns, nämlich des Ar- 
chivdirektors i. R. Konrad Krimm, der zu- 
gleich Vorsitzender der mitausrichtenden 
Arbeitsgemeinschaft für geschichtlichen 
Landeskunde ist. Ihm ist der Band auch 
gewidmet worden. Über die charmante 
Erzählung bleibt am Schluss auch noch 
eine wohl eher kokett gemeinte, aber 
letztlich doch sehr treffende Bemerkung

hauses bestimmt ist“ (13). Das sind sicher 
treffende Beobachtungen, die W. mit brei- 
ten Literaturnachweisen zu belegen weiß. 
Entsprechend hatte sich die gemeinsame 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft für ge- 
schichtliche Landeskunde am Oberrhein 
und des Vereins für Kirchengeschichte in 
der Evangelischen Landeskirche Baden, 
die in diesem Band dokumentiert wird, 
vorgenommen, ein differenzierteres Bild 
auf das ״Phänomen Pfarrhaus“ zu werfen. 
Dass dabei ein regional fokussierter Blick 
guttut, kann der Band einleuchtend auf- 
zeigen. Der ״deutschsprachige Südwesten“ 
wird dabei zwar grenzübergreifend zu 
verstehen sein: auch Teile der Schweiz 
und das Eisass werden mitbehandelt. Ins- 
gesamt liegt der Schwerpunkt aber doch 
sehr deutlich auf Baden.

Die insgesamt fünfzehn Beiträge sind 
naturgemäß höchst unterschiedlich in ih- 
ren Fragestellungen und Zugängen, mit- 
hin auch ihrem Anspruch. Sie alle einzeln 
hier zu besprechen, verbietet sich. Ins- 
gesamt dominieren das 19. und 20. Jahr- 
hundert, insbesondere Milieustudien und 
Netzwerkanalysen. Ersteres hat sich seit 
den 1990er Jahren zu einer gut profilierten 
und ertragreichen Forschungsperspektive 
entwickelt, letzteres zeigt sich als vielver- 
sprechender Trend der letzten Jahre. Das 
zeigt sich nicht nur in dem explizit netz- 
werkanalytisch angelegten Beitrag von 
Eckhart Marggraf über ״Netzwerke ba- 
discher Pfarrhäuser“ (317-333), sondern 
etwa auch in Hansmartin Schwarzmaiers 
Studie über die Mobilität von Pfarrern 
und Pfarrkindern im 17. und 18. Jahr- 
hundert (141-172). Wie andererseits die 
abnehmende Bedeutung des Pfarrers als 
Autorität für verbindliche ״Milieustan- 
dards“ sich in bundesrepublikanischer 
Zeit bemerkbar machte, zeigen etwa die 
Beiträge von Claudius Kienzle und Ulrich 
Bayer. Neben diesen und anderen lesens- 
werten Einzelstudien hat der Band aber 
auch Übergreifendes zu bieten: So etwa 
Hermann Ehmers Begriffsgeschichte des
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stehen: „Die wissenschaftliche Untersu- der Geschichte des evangelischen Pfarr-
chung über ‚Archivare U$S dem Pfarrhaus hauses, sondern auch, wI1e ertragreich
steht noch aus auch weiterhin, 1n elner Zeit, In der BC

Begleitet wird der Band Urc ıne rade Universitäten die Region einen
1elza Von qualitätsvollen ıldun- schweren anı hat, regionalhistorische
gCNn, eiınem u Teil auch ıIn Farbe, Perspektiven auf geographisc weıter
SOWI1E umfangreichen Registern, w1ıe INnNan übergreifende Phänomene leiben

VOomn den Bänden der „Oberrheinischen
tudien“ gewohnt ist Er zeigt sich nicht 1ıram Kümper
Ur als eın weılerer, olider Baustein 1n

Anschriften der Kezensenten:

Prof. Dr. Michael Basse, Welers W iesen 49, Oonn
Pfarrer Dr. rne Dembek, Kropsburgstraße 3a, Kandel

Dr. Dr. Andreas Göfßner, Grüber Straße l) Ehingen
Prof. Dr. Hıram Kumper, Universität Mannheim, Historisches NSICUL, 7)7

Mannheim
Proi. DDr Dr. Johannes Schilling, Esmarchstraße 6 > Kiel
Dr. Martın Ireu, Kupferstrafße 1 $ Wittenberg

Kurzanzeige

Das 1m Auftrag der Luther-Gesellschaft hannes Bernhardı Method John
als rgan der internationalen Luther- Maxfıeld, Martıiın Luther's Swan Song Lu-
forschung Von Christopher spehr heraus- the  TS Students, Melanchthon, and the Pub-
gegebene Lutherjahrbuch (2014) nthält lication of the ectures enesis —_
Olgende Beiträge 1n der Rubrik „Edition Andreas Stegmann, „evangelium
unı Dokumentation“: Jun AtSUUrd, Mar- PUIC docetur“. Beobachtungen Zu Ver-
tin Luther Annotationen Melanchthons hältnis Von Lehre Uun: Predigt bei Luther
Pauluskommentaren (um ext und und Melanc|  on SOWIle 1mM Luthertum des
Kkommentar Derek tauff}, Hieronymus und Jahrhunderts Matthias Müller,
Weller’s Job Commentary: Nne  s SOUTC®E äartyrer Christi Uun: Beschützer des uthe-
for Luther’s Encomion mMuUsICeES Darüber rischen Erbes. Bildliche Deutungskonzepte
hinaus bietet der Band olgende Aufsätze: Von uCcCas Cranach dem Jüngeren für Kur-
Christoph Burger, Das en VON Gottes fürst Johann Friedrich Von achsen nach

der Schlacht bei u  erg Ferdinandstrafender Gerechtigkeit und dessen Wir-
kung in der spätmittelalterlichen From- Ahuis, achtrag ZU Aufsatz „Johannes
migkeit Berndt Hamm, DIe Dynamik Bugenhagen und England” Lu] 7 > 2012,
VOINl Barmherzigkeit, Naı und Schutz 159—-182). azu kommen tliche Buchbe-
1n der vorreformatorischen Religiosität sprechungen SOWI1eE wıe iın jedem Jahrgang
Armin UCNNOLZ, Luthers reformatorische die VOon Michael Beyer bearbeitete uther-
Katechismus-Spiritualität: Lernen wahren bibliographie 2014, diesmal mıit über SO0
Menschseins Kärkkäinen, Jo- Eintragen für den Berichtszeitraum.
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der Geschichte des evangelischen Pfarr- 
hauses, sondern auch, wie ertragreich 
auch weiterhin, in einer Zeit, in der ge- 
rade an Universitäten die Region einen 
schweren Stand hat, regionalhistorische 
Perspektiven auf geographisch weiter 
übergreifende Phänomene bleiben.

Hiram Kümper

stehen: ״Die wissenschaftliche Untersu- 
chung über ,Archivare aus dem Pfarrhaus 
steht noch aus“ (338).

Begleitet wird der Band durch eine 
Vielzahl von qualitätsvollen Abbildun- 
gen, zu einem guten Teil auch in Farbe, 
sowie umfangreichen Registern, wie man 
es von den Bänden der ״Oberrheinischen 
Studien“ gewohnt ist. Er zeigt sich nicht 
nur als ein weiterer, solider Baustein in

Anschriften der Rezensenten:

Prof. Dr. Michael Basse, Weiers Wiesen 49,53229 Bonn 
Pfarrer Dr. Arne Dembek, Kropsburgstraße 3a, 76870 Kandel 
PD Dr. Dr. Andreas Gößner, Grüber Straße 1,91725 Ehingen
Prof. Dr. Hiram Kümper, Universität Mannheim, Historisches Institut, L 7,7, 68131 

Mannheim
Prof. Dr. Dr. Johannes Schilling, Esmarchstraße 64,24105 Kiel 
Dr. Martin Treu, Kupferstraße 10, 06886 Wittenberg

Kurzanzeige

hannes Bernhard! on Method -  John A. 
Maxfield, Martin Luther s Swan Song: Lu- 
ther s Students, Melanchthon, and the Pub- 
lication of the Lectures on Genesis (1544- 
1554) -  Andreas Stegmann, ״evangelium 
pure docetur“. Beobachtungen zum Ver- 
hältnis von Lehre und Predigt bei Luther 
und Melanchthon sowie im Luthertum des 
16. und 17. Jahrhunderts -  Matthias Müller, 
Märtyrer Christi und Beschützer des luthe- 
rischen Erbes. Bildliche Deutungskonzepte 
von Lucas Cranach dem Jüngeren für Kur- 
fürst Johann Friedrich I. von Sachsen nach 
der Schlacht bei Mühlberg -  Ferdinand 
Ahuis, Nachtrag zum Aufsatz ״Johannes 
Bugenhagen und England“ (LuJ 79, 2012, 
159-182). Dazu kommen etliche Buchbe- 
sprechungen sowie -  wie in jedem Jahrgang 
-  die von Michael Beyer bearbeitete Luther- 
bibliographie 2014, diesmal mit über 800 
Einträgen für den Berichtszeitraum.

Das im Auftrag der Luther-Gesellschaft 
als Organ der internationalen Luther- 
forschung von Christopher Spehr heraus- 
gegebene Lutherjahrbuch 81 (2014) enthält 
folgende Beiträge in der Rubrik ״Edition 
und Dokumentation“: ]un Matsuura, Mar- 
tin Luther: Annotationen zu Melanchthons 
Pauluskommentaren (um 1536). Text und 
Kommentar -  Derek Stauff, Hieronymus 
Weller,s Job Commentary: a new source 
for Luthers Encomion musices. Darüber 
hinaus bietet der Band folgende Aufsätze: 
Christoph Burger, Das Reden von Gottes 
strafender Gerechtigkeit und dessen Wir- 
kung in der spätmittelalterlichen Fröm- 
migkeit -  Berndt Hamm, Die Dynamik 
von Barmherzigkeit, Gnade und Schutz 
in der vorreformatorischen Religiosität -  
Armin Buchholz, Luthers reformatorische 
Katechismus-Spiritualität: Lernen wahren 
Menschseins -  Pekka Kärkkäinen, Jo­
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Die Predigten des reifen Luthers ergeben eine aufschlussreiche Amts- 
theologie, in  deren Zentrum die Überzeugung einer Präsenz Christi im 
Amt steht. Dieses Zentralmotiv lässt sich von verschiedenen Aspekten 
betrachten, aus denen bedeutende amtstheologische und ekklesiolo- 
gische Schlüsse gezogen und Feststellungen bezüglich der Stellung des 
Amts in  seiner gesamten Theologie gewonnen werden können. Jona־ 
than  Mumme zeigt, dass Luthers homiletisch vermitteltes Verständnis 
des Amts neue Perspektiven auf ein um strittenes Thema bietet, die 
auch in  der Ökumene Frucht tragen könnten.

Jonathan M um m e

Die Präsenz 
Christi im Amt
Am Beispiel ausgewählter Predigten 
Martin Luthers, 1535-1546
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In the writings of John wen (1616—1683)
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of Scripture and Christian Faith
Reformed Historical Theology, Band
2015 300 Seıten, gebunden
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ISBN 978-3-525-55090-8
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Andrew Leslie examınes John Owen’s distinctive wrıitings SCT1P-
tural authority an 1ts relationship Christian faith He cshows how
wen creatively drew UDOIL ecumenical dogmatic and metaphysı1-
cal heritage restate an rehnne traditional Reformed approach
scripture’s divine authority. In particular, Leslie explores how wen
chares grow1ng COMNCEeTMN ground Christian faith 1n objective eV1-
dence, all-the-while ensuring that ıts ultimate foundation lies 1n the
irresistible authority an truthfulness of God, mediated w  1n an by  ‚
the inspired TexTt of scr1ıpture.
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Scriptural authority and objective evidence  
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The Light o f Grace: 
John Owen on the Authority 
o f Scripture and Christian Faith

Reformed Historical Theology, Band 34 
2015. 300 Seiten, gebunden 
€ 89,99 D
ISBN 978-3-525-55090-8

eBook: € 74,99 D 
ISBN 978-3-647-55090-9

The Light of Grace:
John Owen on the Authority 
of Scripture and Christian Faith

Andrew M. Leslie examines John Owen s distinctive writings on scrip- 
tural authority and its relationship to Christian faith. He shows how 
Owen creatively drew upon an ecumenical dogmatic and metaphysi- 
cal heritage to restate and refine a traditional Reformed approach to 
scripture's divine authority. In particular, Leslie explores how Owen 
shares a growing concern to ground Christian faith in  objective evi- 
dence, all-the-while ensuring that its ultimate foundation lies in  the 
irresistible authority and truthfulness of God, mediated ״in  and by" 
the inspired text of scripture.
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Evangelische Mystik Peter Zimmerling
Evangelische Mystik
2015 283 Seıten, mıt | 1 Abb.,
kartoniert

29,99
ISBN 978-3-525-5/041-8
eBook: 23,99
ISBN 978-3-647/7-57041-911 15

Iles Din wüährt gine Zeit

” Bottes L \ Fwigkeir

Mystik 1st für Kirche und Welt überlebensnotwendig. S1ıe erinnert die
Theologie die Souveranıtat Gottes und halt die Erfahrungsdimension
des christlichen Glaubens 1mM Bewusstsein.

Selit der Reformation gab Manner und Frauen, die dem Maınstream
des Protestantismus angehören, deren Glaube und Theologie mystisch
epragt Ta Martın Luthers (1453-1546) reformatorische Erkenntnis
entsprang eıner mystischen Erfahrung. Philipp Nicolai (1556-1608), Paul
erhardt (1607-1676), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Dietrich Bon-
hoeffer (1906-1945) und Dorothee (1929-2003) verliehen ın Musik
und Texten ihren mystischen Erfahrungen klassıischen Ausdruck. eter

Zimmerling stellt die Geschichte, Theologie und Praxıs speziell der Vall-

gelischen Mystik dar
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Evangelische Mystik
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eBook: € 23,99 D 
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Evangelische Mystik
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Mystik ist für Kirche und Welt überlebensnotwendig. Sie erinnert die 
Theologie an die Souveränität Gottes und hält die Erfahrungsdimension 
des christlichen Glaubens im Bewusstsein.

Seit der Reformation gab es Männer und Frauen, die dem Mainstream 
des Protestantismus angehören, deren Glaube und Theologie mystisch 
geprägt waren. Martin Luthers (1453-1546) reformatorische Erkenntnis 
entsprang einer mystischen Erfahrung. Philipp Nicolai (1556-1608), Paul 
Gerhardt (1607-1676), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Dietrich Bon- 
hoeffer (1906-1945) und Dorothee Solle (1929-2003) verliehen in Musik 
und Texten ihren mystischen Erfahrungen klassischen Ausdruck. Peter 
Zimmerling stellt die Geschichte, Theologie und Praxis speziell der evan- 
gelischen Mystik dar.
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The Fvolution of the Printed Word and the
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The contributors, internatıional CXDEeTLS the
history of 'alvın and Reformed Protestantısm
and Calvin’'s theology, rıng wıde varıety
of hıstorıica|l and theological approaches bear

the quest1on of Calvin's relationsh1ıp the
rınted WOTd. Taken a ]] together, they wiıll

push speclalists and enera|l readers rethink
etandard assumpt1ons ahout Calvin’'s influence Reformed Christianity and, In particular
about the interplay theology, Reformed discıpline, relig10us educatıon iforts, and
the rınted word 1 early modern Lurope.
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Calvin and the Book
The Evolution of the Printed Word 
in Reformed Protestantism

RefoSOO Academic Studies (R5AS), Band 25 
2015. 170 Seiten, gebunden 
E 79,99 D
ISBN 978-3-525-55088-5  
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The contributors, international experts on the 
history of Calvin and Reformed Protestantism 
and on Calvin s theology, bring a wide variety 
of historical and theological approaches to bear 
on the question of Calvin s relationship to the 
printed word. Taken all together, they will 
push specialists and general readers to rethink
standard assumptions about Calvin s influence on Reformed Christianity and, in particular 
about the interplay among theology, Reformed discipline, religious education efforts, and 
the printed word in early modern Europe.

Calvin and the Book
The Evolution of th e Printed Word 
in Reformed Protestantismum
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